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Trier ..... — der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt
— über die Verwendung 1, der Wilhelm» 30 13, 48 121

Augusta-Stiftung, 2. des Unterstützungs¬ Anlage H,, Voranschlag über die Land.
fonds der früheren Vereins - Taub¬ und Vieh-, Forst- und Iagdwirt-
stummenanstalt zu Cüln und 3, des schaft ...........
Unterstützungsfonds für entlassene Taub- — der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt

— der Proumzial - Blinden - Unterrichts^
'

Anlage H,, Voranschlag über die Land-
anstatt zu Düren „Elisabeth-Stiftung"
Anlage H,, Voranschlag für den Arbeits¬ — der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt

betrieb .......

Anlage ^., Voranschlag über die Land-— der Prouinzial-Blinden-Unterrichtsan- . 29 6, 46 117

staltzuNeuwied„AugusteViktoria Haus" Vieh« und Forstwirtschaft , , , .
Anlage H., Voranschlag für den Arbeits- — der Provinzial Heil- und Pflegeanstalt

— über den Unterstützungsfonds für Blinde Anlage H, Voranschlag über die Land-

— für das Hebammenmesen einschließlich und Viehwirtschaft . , , , .

derProvinzial-Hebammen-Lehianstalten — für die Verwaltung des Landarmen-
S, 46 119 wesens der Rheinprouinz . . , , 80 15, 48 125

— über die Kosten der Fürsorgeerziehung — der Polizeistrafgelderfonds und des

Minderjähriger in Gemäßheit des Ge¬ Ehrenbrcitsteiner allgemeinen Armen-

setzes vom 2. Juli 1900.....
2» 10, 48 54 fonds (Staatsnebenfonds) 30 48 125

Anlage H, Voranschlag über die Für- — für die erweiterte Armenpflege auf

!>
sorgeerziehungsanstlllt Fichtenhain . Grund des Gesetzes uom 11, Juli 1891

32, 48 123
Beilage «,, Voranschlag über die Anlage H,, Voranschlag für die Provin-

Land-, Vieh- und Forstwirtschaft zial-Pflegeanstalt zu Coln-Lindenthal

Beilage b, Voranschlag über den — der Provinzial-Aibeitsllnstalt zu Brau-

Anlage L, Voranschlag für die Für-
sorgeerziehungsanstlllt Rheindahlen,

23 12. 48 54 Anlage H^, Voranschlag über die Land-

Beilage», Voranschlag über die Land»,
Vieh- und Forstwirtschaft . , .

Anlage L, Voranschlag über den Arbeits-
30 16, 50 123

Beilage d, Voranschlag über den Anlage 0, Voranschlag über die Materi-

Arbeitsbetrieb . . !
Anlage L, Voranschlag über die Für-

! Anlagev, Voranschlag über den Mühlen¬

sorgeerziehungsanstalt Volingen . . ! betrieb und die Bäckerei . , . .
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Anlage 15, Voranschlag über den Be¬
trieb der Gasanstalt.....

Anlage I?, Voranschlag über die Für-
sorgeerziehungs-Abteilung . . , ,

Anlage v, Voranschlag über das Be°
wllhrungshaus für Geisteskranke

Haushaltsplan des Landarmenhauses zu
Trier...........
Anlage H, Voranschlag über die Land-

und Viehwirtschaft ......
Anlage L, Voranschlagüber den Arbeits¬

betrieb ..........
— über die Kosten der Leitung und

Beaufsichtigung der baulichen Unter-
haltmigsarveiten sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschineller Anlagen
in den Prouinzialanstalten . , , ,

— über die Unterstützungmilder Ttiftungen
und Wohltätigkeitsanstalten, sowie über
die Kosten der Unterbringung und des
Unterhaltes von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus
der Nheinprouinz, welche selbst «der
deren Angehörigen keinen Anspruch auf
öffentliche Armenpflege haben . . .

— der Provinzialstrnßen-Verwaltung . .
Anlage ^,, Voranschlag über die Ver¬

wendung des Fonds für den Neubau
uon Prouinzialstraßen .....

Anlage U, Voranschlag über die Ver¬
wendung des Eisenbahnsonds , .

Anlage L, Voranschlag über die Ver¬
wendung des Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreis-Wegebaues

Anlage v, Voranschlag über die Ver¬
wendung des Fonds für den Stein-
bruchbetrieb ........

— für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten der Prouinzial-
uerwaltung .........
Anlage H., Voranschlag für die Prouin-

zial-Wein- und Obstbauschulein Trier
Anlage«, VoranschlagfürdieProuinzial-

Wein- und Obstbauschulein Kreuznach
Anlage 0, Voranschlag für die Pro-

uinzial-Wein» und Obstbauschule in
Ahrweiler.........

— über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung uon Viehentfchädigungen
infolge ») von Rotz und Lungenseuche

der
Litznngs»
portolulle

30

Seitenzahl

der
Anlogen

30

29

80

83

24

IN, 50

50

17

50

18, 50

21, 34
50, 52

de«
stenogra»
philchen

Bericht«

128

124

148

125

149

7«

(Neichsgesetzvom
23. Juni 1880 be,1. Mai 1894

trefft nd Abwehr und Unterdrückung
oon Viehseuchen, und Ausführungs¬
gesetz vom 12. März 1881), d) von
Milzbrand oder Rauschbrand (Gesetz
vom 22. April 1892, betreffend die
Entschädigung für an Milzbrand ge¬
fallene Tiere)........

Haushaltspla«, für die Verwaltung der
Angelegenheiten, welche die Förderung
uon Kunst und Wissenschaft betreffen
(ß 4 Nummer 6 des Dotationsgesetzes
vom 8. Juli 1875)......

— der Prouinzialmuseen zu Bonn und
Trier...........

— für gewerbliche Zwecke .....
Hebammeulehraustalt in Cüln, Haus¬

haltsplan ..........
— in Elberfeld, Haushaltsplan....

Heil- und Pstegeanstalte«, Haushalts¬
pläne ...........

— Petition der Pfleger......
Heil- und Pflegeanstalt in Nedburg,

Bau und Eröffnung......
Heu- und Vauerwurm, dessen Be¬

kämpfung ..........
Historischer Atlas, Bereitstellung der

Mittel für die Bearbeitung ....
Hochbauten, Prouinzialabgabe zur Ver¬

minderung des Anleihebedarfs . , .
Hochwasserschäden, Bewilligung von

Provinzialbeihilfen.......
Hoensbroech, Graf und Marquis, Exzellenz,

Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Prouinziallandtags.....

Hüttenmännische Fachbibliothek, de¬
ren Unterstützung .......

Huttrop, Haushaltsplan der Taubstummen¬
anstalt ...........

— Verlegung der Taubstummenanstalt .

I.
Idiote, Haushaltsplan über die Unter¬

bringung und den Unterhalt . . ,
Industriegebiet am linken Ufer des

Niederrheins .........

der
Sitzung«»
Protokolle

Z«U«n,«Vl

vei
AnIngen

28

34

34
34

30
30

30
30

30

14, 33

34

38

29

34

23
23

52

27. 52

27, 52
28

8, 46
8, 46

13, 48
16*

222

482

162.166

31

81,112

11

30

14, 27,
3?

29

4, 46
184

50

466

stenogra«
PHMen
Bericht«

INI

165

170
170

119
119

121
122

122

22, 157

166

196

20, 119

3

171

63
63

125

98, 193
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Invalidengelder, Haushaltsplan zur
Zahlung an Angestellte und Arbeiter .

Iohannistal, Haushaltsplan der Heil-
und Pflegeanstalt .......

Irlich, Verlegung der Prouinzialstraße und
Bau einer Brücke.......

Irre Verbrecher, Haushaltsplan für das
Bewahrungshaus in Vrauweiler . ,

K.
Kaiser Wilhelm II. und Auguste

Vittoria-Vtiftung, Haushaltsplan
für deren Verwendung.....

Kalftak, Beihilfe zu deren Regulierung ,
Kauzleibeamte, Beantragen Anrechnung

der Militärdienstzeit auf das Besoldungs¬
dienstalter ..........

Kempen, Haushaltsplan für die Taub¬
stummenanstalt ........

— Errichtung einer landwirtschaftlichen
Winterschule ........

Kleinbahnen, Förderung des Baues.
Kleinbahn von Bielstein nach Hermesdorf,

deren Unterstützung .......
»r. Kleinstiftung, Haushaltsplan . .
Kolonisation, innere, Ankauf von Oed-

ländereien ..........

Kommisstonen, deren Wahl ....
— deren Konstituierung ......

Konstituierung des Provinziallandtags
— der Abteilungen........
— der Kommissionen.......

Korridorshstem bei den Anstalten . .
Kreditnberfchreitungen, deren Genehmi¬

gung ...........
Kreiswegebau, Haushaltsplan über den

Fonds zu dessen Unterstützung . . .
— Bewilligung von Beihilfen aus Fonds

^ und L uud der weiteren Dotations-
rente . .

Kreuznach, Haushaltsplan der Prouinzial-
Wein- und Obstbauschule.....

— Angliederuug einer landwirtsch, Winter¬
schule an die Wein- und Obstbauschule

— Wiederherstellung der englischen Kirche
Krüppel, Haushaltsplan über die Kosten

der Unterbringung und des Unterhalts
Kunst und Wissenschaft, Haushalts¬

plan ...........

der
Litzungs
piotoloNe

Z«it««za«l

dri
Anlage»

2«

80

18, 30

30

30
2?

28

23

27
32

14, 33
28

29

17, 18
17, 19

11
17, 19
17, 19

23

39

83

23

24

2?
34

3U

34

des
stenoara»
philchen
Berichts

8, 42

13, 48

1«, 5U

32, 265

16*

4, 46

282
197

17»

3, 42

232

18, 50

241

24, 52

262

164,179

50

27, 52

105

121

21,126

123

125

20, 96

106

63

95
21,130

21,135
105

22, 30,
108

8
10
3
10
IN
63

200

149

62

76

95
169

125

165

L.
Landarmenhaus, Haushaltsplan für die

Verwaltung.........
Landarmenwesen, Haushaltsplan über

seine Verwaltung .......
Landesbank, Haushaltsplan über die

Verwaltungskosten .......
Landesbauräte, Wahl von solchen . .
Landeshaus, dessen Bau......
Landes - Versicherungsanstalt, Haus¬

haltsplan über die Besoldungen der
bei ihr beschäftigten Beamten , . .

Landwirtschaftlich«Angelegenheiten,
Haushaltsplan für ihre Verwaltung .

Landwirtschaftliche Berufsgenossen-
fchaft, Haushaltsplan über ihre Ver¬
waltungskosten ........

— Negreßcmsprüche gegen Betriebsunter¬
nehmer ...........

Landwirtschaftliche Winterschnlen,
Errichtung neuer in Kempen und Kreuz-
uach ............

— Verlaugerung des Vertrages wegen
ihrer Unterhaltung.......

Landwirtschaftstammer, Verlängerung
des Vertrags wegen Unterhaltung der
Winterschulen .........

der
Sitzungs
Protokolle

30

30

der
NnwnM

M.
Marienberghaufen, Wandmalereien in

der evangelischen Kirche .....
Tt. Martin in Eoln. Wiederherstellung

der Kirche ..........
Maschinelle Anlage« in den Anstalten,

Erueuerungsfonds .......
Mathenakirche in Wesel, deren Erhaltung
Mähe«, Sicherung der Stadtbefestigung
Meisenheim, Instandsetzung des Unter¬

torturmes ..........
Melioration von Oedlandsflächen . .

Merzig, Haushaltsplan der Heil» und
Pflegeanstalt .........

Mietverlnste, Versicherung gegen sie,
neuer Versicherungszweig der Pro«.
Feueruersichernngsanstalt .....

Minderjährige, Fürsorgeerziehung, Haus¬
haltsplan über die Kosten . . . .

Molenaar, Wahl als stellvertretendes Mit¬
glied des Provinzialausschusses. . .

28
14

24

24

24

23

27

27

27

34

34

29
34
34

34
29

30

27

23

35

des
stenonro-
philchen
Berichts

50

15, 4b

46
106
80

42

21, 34,
50, 52

44

267

262

255

255

162,175

162

17
162

162,172

164,180
232

13, 46

365,367

10, 48

100
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Montjoie, Instandsetzung der Burg . .
Münster in Aachen, Fortsetzung der Aus¬

grabungen . .......
Münstereifel, Erhaltung des Grabmals

des Gottfried uon Nergheim . . ,
Museen, Haushaltsplan für deren Ver¬

waltung ..........

N
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt Ned-

burg ............
— einer Taubstummenanstalt in Eus-

lirchen ...........
Neubau uon Plouinzialstrahen, Haushalts¬

plan über den Fonds......
Neuwied, Haushaltsplan für die Taub¬

stummenanstalt ........
— Haushaltsplan für die Blindenanstalt

Niederspay, Erhaltung der alten Pfarr¬
kirche ...........

Notstand der Winzer, dessen Behebung

O.
VberliNVerein erbittet eine Unterstützung

zum Bau eines Taubstummblindenheims
Vberwefel, Instandsetzung der Martins¬

kirche ...........
Dbft« und Weinbauschulen, Haushalts¬

plan ...........
Vedländereien, deren Ankauf zur Melio¬

ration ...........
Vrtsarme«Verbände,derenUnierstützn»g

aus der neuen Dotationsrente . , ,

P.
Pavillonsystem bei den Anstalten . .
Pensionen, Haushaltsplan zu deren Zah¬

lung ...........
Pensionierung, des Laudesbausekretärs

Strauch, dessen Beschwerde . , .
Peterspay Erhaltung der Peterskapelle

und der Wandmalereien.....
Petitionen, Verzeichnis der an den Pro-

uinzi«!landt»g gerichteten . . . .
Petition der Kanzleibeamteu und Pro-

uinzialstraßenmeister um Anrechnung
der Militärdienstzeit auf dasBesoldungs-
dienstalter .........

der
Litzungz-
!vr°!°!°lle

31

34

34

34

30

23

33

23
29

34
31, 37

29

84

24

29

30

23

28

14, 1?

34

14

K««e»z«hl

d«
Anlage,,

162,172

162,168

164,18 l

27. 52

222

184

18. 50

4, 46
6, 46

14, 28

des
stenogra°
phischen
Berichts

168

167

!69

17U

122

68

149

63
117

164,176 168
485

190

162.170

24, 52

232

226

3, 42

108

164,177

16*

16*

130,162
192

118

168

76

22, 30
108
126

63

105

195

168

106

Petition des pensionierten Straßenauf-
sehers Isle um ungekürzte Zahlung
seines Ruhegehalts .......

— der Pfleger um Erhöhung des Lohnes,
der Mietsentschädigung, um Unfall¬
versicherung und feste Anstellung . .

— des Kreises Gummersbach um Unter¬
stützungdes Kleinbahnprojekts Nielstein-
Hermesdors .........

— des Landwirts Franken in Goch um
Entschädigung der an Nauschbrand ein¬
gegangenen Pferde ......

— des Kreisausschusfes des Kreises Neu-
wied auf Bereitstellung uon Mitteln
für Verbesserung der Straßenuerhält»
Nisse in Irlich .........

Pferde, an Nauschbrand gefallene, deren
Entschädigung ........

Pfleger an der Pruvinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt Düren, Petition an den Pro-
«inziallandtag um Erhöhung des Lohnes,
der Mietsentschädigung, Unfallversiche
rung, Anstellung.......

Polizeistrafgelderfonds, Haushalts
Pläne ..........

Provinzialabgabe, deren Höhe . . .
— Mehreinnahmen aus derselben . . .
— zur Verminderung des Anleihebedarfs

Provinzialanftalten, Haushaltsplan über
die Leitung und Beaufsichtigung der
baulichen Unterhaltungsarbeiten. , .

— Erneuerungsfondsfür maschinelle An¬
lagen ...........

Provinzial.Arbeitsanstalt, Haushalts¬
plan für sie .........

Provinzialausschuß, Haushaltsplanüber
die Kosten ..........

— Ersatzwahlen für ihn ......
Provinzialbeamte, Zahlung des Woh¬

nungsgeldzuschusses .......
Provinzial-Blindenanstalten, Haus¬

haltspläne für sie .......
Provinzial« Erzieyuugsanstalten.

Haushaltspläne für sie.....
— zu Nheindahlen und Solingen, Er¬

werb neuen Grundbesitzes für sie . .
Provinzial - Beuerversicherungs-

anstalt, Haushaltsplan über die Ver¬
waltungskosten ........

— Erlaß einer neuen Satzung , . . .

KeUenzoyl

der
!Llh>mgs>
Pcotololle

14, 29

14. 30

14, 33

14, 28

18. 30

14, 28

14, 80

der
Anlagen

16»

16*

17*

18*

18*

16*

30 48
17. 38 39
17, 38 39
17, 88 31, 39

29 1?

29 17

80 16, 50

33 1, 42
35 100

33 103

29 6. 46

23 12. 48

23 192

27 44
27 273
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P»«vinzial'FeuerVersicheru»gs«
anstatt, Einführung weiterer Vermal-
tungszweige .........

Vrovinzial»Hebamm«nl«hranstalten,
Haushaltspläne für sie.....

P«ovi«zial Heil «nd Pstegeanftalte«,
Haushaltspläne für sie.....

Provinzial > Heil« und Pftegeanstatt
Vedvurg, deren Eröffnung. . . .

Vrovinziallandtag, dessen Eröffnung
— dessen Beschlußfähigkeit .....
—^ Wahl des Vorsitzenden. . . . . .
-^ Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
— Wahl der Schriftführer .....
-^ Ersatzwahlen für den Provinzial¬

landtag ..........
— Haushaltsplan über die Kosten . . .
—- Bewilligungen »us dem Dispositions¬

fonds (Ständefonds)......
— Schluß ...........

pr«vinziallandtags»3lbgeord«ete,seit
der letzten Tagung gestorben , . .

— ausgeschiedene ........
— neugewählte .........
— zur Tagung fehlende......
— Einschränkung ihrer Zahl.....

Provinzialmuseen, Haushaltspläne für
deren Verwaltung.......

P«Vvinzialst«uer, deren Höhe . . . ,
— Mehreinnahmen aus derselben . , .
— zur Verminderung des Anleihebedarfs

provinzialstraßen, Haushaltsplan über
den Fonds zum Neubau.....

provinzialstraßenmeister, Petition um
Anrechnung der Wilitärdienstzeit auf
das Vesoldungsdienstalier .....

Ptovinzialstraßenverwattung, Haus¬
haltsplan für sie .......

Provinzial ° Tanbstnmmenanstatten,
Haushaltsplan für sie .....

iprsvinzial.Xaubstnmmenanftalt zu
Essen-Huttrop, Verlegung der Anstalt

— Euskirchen, Neubau .......

>P«0Vi«zialU»Nlage, Feststellung der Höhe
— Mehreinnahmen aus ihr.....
— zur Verminderung des Anleihebedarfs

Provinzialverband, dessen Vermögens-
bestand ...........

— dessen Schulden ........

der
Sitzung«,
nroiololle

27

30

80

3U
11
11
11
11
12

12
33

34
41

12
12
12

8, 13
24

34
17, 36
17. 36
17. 38

33

28

33

23

23
23

17, 38
17. 38
17. 38

17
1?

Se«en,»YI

bei
Anlagen

365

8. 46

13, 48

222

1, 42

160

466

27. 52
39
39

31. 89

18, 50

16*

18, 50

4, 46

184
184
39
39

31, 39

54
5?

des
stenogia»
philchen
Berichts

94

N9

121

122
1
3
3
3
3

4
156

166
200

4
4
4
5

83,177

170
196
196
196

149

106

149

63

63
63

196
196
196

12
13

Provinzial»Wei«° «nd »bstbau«
schule in Kreuznach, Angliederung
einer landw. Winterschule an sie . .

Provinzial - Wein« und Dbstba«.
schulen, Haushaltspläne für sie . .

Prüfung der Wahlen für den Provinzial¬
landtag ..........

R.
Rauschbraud, Entschädigung für die daran

eingegangenen Pferde ......
znechnungsentlastungen
Meglemeut der Prouinzial-Feuerversiche-

rungsaustalt ersetzt durch eine neue
Satzung ..........

— über die Fürsorge für die Hinter»
bliebenen von Prouinzialbeamten , ,

Regreßansprnche der landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschllft gegen Betriebs-
unternehmer .........

lNentenbant in Münster, Wahl von
Kommissaren .........

Mheindahlen, Haushaltsplan für die
Erziehungsanstalt .......

— Genehmigung zu weiterem Grunder¬
werb ..........

S.
Saarbrücke«, Instandsetzung der Ludwigs¬

kirche ...........
Satzung, der Prouinzial-Feueruersiche-

rungsanstalt .........
— für dieEinrichtungpp,derlandwirtschaft-

lichen Winterschulen ......
Sauerwurm, dessen Bekämpfung . . .
Saynbach, Beihilfe zu dessen Regulierung
Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung

Haushaltplan über die Beamten»
gehälter .........

Schluß des Provinziallandtages
Schriftführer, Wahl für den Provinzial¬

landtag ..........
Schulde« des Provinzialverbandes . .
Schweizer, Baurat, Wahl zum Landes-

baurat ...........
Sslingen, Haushaltsplan für die Er¬

ziehungsanstalt ........
— Genehmigung zu weiterem Gründer-

werb für die Erziehungsanstalt. . .

die
Litznngs
proiuloNe

K«i»e»,«YI

der
Anlagen

27

24

15, 39

14, 26
39

2?

28

23

36

23

23

34

27

27
14, 33

2?

24
41

12
17

14

23

23

262

24, 52

18*

273

105

267

101

12, 48

192

162,169

273

256
482

32,266

42

57

106

12, 48

192

de»
stenogr»«
vhilchen
«erich!«

95

76

199

102
199

93

!04

53

176

54

61

167

93

90
22,15?
20, 96

75
200

3
13

175

54

61
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Spiritus, Oberbürgermeister, Wahl zum
Vorsitzenden .........

Staatsnebenfonds, Haushaltspläne
Städteordnung, Verleihung an die Ge¬

meinde Hamborn .......
Stsndefonds, Bewilligung von Beihilfen

aus demselben ........
Steinbrüche, Haushaltsplan über deren

Betrieb ..........
Stierhaltnng, Begutachtung eines Gesetz¬

entwurfs über die.......
Stiftungen, Haushaltsplan für deren

Unterstützung .........
Stiftung, Wilhelm-Augusta, Haushalts¬

plan für ihre Verwendung ....
— Kaiser Wilhelm II. und Auguste-Vik¬

toria-, Haushaltsplan für ihre Ver¬
wendung ..........

Straßenbahnen, deren Förderung . .
Straßenverwaltung, Haushaltsplan für

diefelbe.... ......
Strauch, Lllndesbauselretar beschwert sich

über seine zwangsweise Pensionierung
Stromberg, Erhaltung der Fustenburg ,

T.
Taubstumme, entlassene, Haushaltsplan
Taubstummblindenheim, Bau eines

solchen ..........
Taubstummenaustalte«, Haushalts¬

pläne für sie ........
Taubstummenanstalt.in Nssen-Huttrop,

deren Verlegung ........
— in Guslirchen, deren Neubau . . .

Trier, Haushaltsplan für die Provinzial-
Taubstummenanstalt ......

— Haushaltsplan für das Prouinzial-
museum ..........

— für das Landarmenhaus .....
— für die Provinzial-Wein- und Obstbau-

fchule ...........
Trinker, Haushaltsplan für die Unter¬

bringung und den Unterhalt . , .

u.
Ueberschreitnngen der Haushaltspläne .
Umlage der Provinz, Höhe derselben . ,

— der Provinz, Mehreinnahmen aus ihr
— der Provinz, zur Verringerung des An-

leihebebalfs , . .......

Keit«»z»yl

der
Nitzimg«-
Protokolle

11
30

22

34

33

16, 22

30

23

30
32

33

14,17,38
34

23

23

23
23

23

34
30

24

30

39
17, 38
17, 38

17, 36

der
Unlageii

48

195

160

18, 50

456

50

4. 46

50
197

18, 50

108
164,183

4, 46

190

4, 46

134
184

4, 46,

27. 52
50

24, 52

50

39
89

31, 39

stenogro-
philchen
Bericht«

125

35

166

149

51

125

63

125

21,130

149

195
169

63

118

63
63

68

170
124

76

125

199
196
INll

196

Unterstütznng des Gemeinde- und Kreis¬
wegebaues, Haushaltsplan . . . .

— ehemaliger Prouinzialbeamten, Ange¬
stellten und Arbeiter Haushaltsplan .

Unterstützuugsfonds der ehemaligen
Vereins-Taubstummenanstalt in Cüln .

— für entlassene Taubstumme . . , .
— für entlassene Blinde......

V
Verbrecher irre, Haushaltsplan für das

Bewnhrungshaus in Branweiler
VermögeusstauddesProvinzialverbandes
Verwaltungsbericht für das Geschäfts¬

jahr 1909.........
Viehentfchädiguugen, Haushaltsplan

für die Verwaltung der Fonds . .
Vohwintel, dessen Vereinigung mit Elber-

feld ...........
Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan .
Vorftut, Bildung einer Zwangsgenossen-

fchaft zu ihrer Regelung im links¬
rheinischen Industriegebiet am Nieder¬
rhein ..........

Vorlagenverzeichnis ......
Vorsitzender des Prouinziallandtags

dessen Wahl ........
— stellvertretender, des Provinziallandtags

dessen Wahl ........

W
Wahl des Vorsitzendendes Provinzialland

tags ..........
— des stellvertretenden Vorsitzenden des

Provinziallandtags......
— der Schriftführer......
— der Kommissionen ......

Wahlen von Mitgliedern und stellver¬
tretenden Mitgliedern des Provinziab
«usschusses .........

— von Kommissaren und Stellvertretern
für die Nentenbank in Münster .

— von Landesbauräten .....
— für den Provinziallandtag , . .

Wahlprüfuugskommission deren Wahl
— deren Konstituierung ......

Waldversicherung bei der Prouinziab
Ieuerversicheruugsnnstalt....

bei
Litzuna,«-
protololle

33

28

23
28
29

30
17

17

28

14, 22
17, 38

14,
27, 37

17

11

12

11

11
12

17. 19

35

36
14, 36

12
17.
19.

der
Anlage!,

18, 50

3, 42

4, 46
4. 46
6, 46

16, 50
54

52

435
1

466

3*

100

101
106



51. Rheinischer Provinziallcmdtag, AlphabetischesSachregister. XV

Wasserleitungen, Erhöhung der Mittel
zu deren Unterstützung .....

Wasserleitungsschäden, neuer Versiche-
rungszweig der Promnzial-Feuerver-
sicherungsanstalt ........

Wegeban, Unterstützung desselben, Haus¬
haltsplan ..........

^ Bewilligung von Beihilfen aus Fonds
H,. und L. und der weiteren Dotations¬
rente ...........

Weinberge, Bekämpfung des Heu» und
Sauerwurms.........

Wein« und Dbstbauschulen,Haushalts
Pläne für sie .........

Weinbauschule in Kreuznach, Angliede-
rung einer Winterschule an sie . .

Wesel, Erhaltung der Mathenakirche. .
Westfonds, Erhöhung zur Unterstützung

von Wasserleitungen ......
Wilhelm ° Augusta ° Stiftung, Haus¬

haltsplan ..........
Wilhelm II. «nd Anguste Viktoria«

Stiftung, Haushaltsplan , . . ,
Winterfchulen, landwirtschaftliche,Er¬

richtung neuer in Kempenund Kreuz¬
nach ............

der
Sitzung«»
Protokolle

KeUenzoh

der
Anlagen

r
des

stcnogill«
Phischen
«eiichts

26 — 83

27 365,385 84

33 18, 50 149

23 241 62

33 482 22.157

24 24, 52 76

2? 262 95
34 162 167

26 — 83

23 4, 46 63

3N 50 125

27 262 95

Winterschulen, Vertrag mit der Landwirt¬
schaftskammerwegen ihrer Unterhaltung

Winzernot, Bereitstellung von Mitteln zu
deren Hebung .........

Wissenschaft, Haushaltsplan für deren
Förderung..........

Witwen- und Waifengelder, Haus¬
haltsplan zu deren Zahlung, . . .

— Aenderung des Reglements ....
Wohltätigteitsanstalten, Haushalts¬

plan für ihre Unterstützung, , . .
Wohnungsgeldzuschuß der Provinzial-

beamten ..........
Wupper untere, Beihilfe zu deren Regu¬

lierung ...........

Z
Hllus-Ientralverwaltungsbehörde,

haltsplan über deren Kosten ....
Iusammeulegungen, Erleichterung des

Zustandekommens .......
Iwangsgenossenschaft für Schaffung

von Vorslut und Abwässerreinigung im
linksrh. Industriegebietam Nieberrhein

Zwangsweise Pensionierungdes Landes»
bllusetretärsStrauch ......

der
Sitzung«-
Protoiolle

S«itenz«yl

der
Anlogen

27

31, 37

34

28
28

30

33

27

33

26

14,27,3?

14,17,38

255

485

27, 52

3, 42
105

50

103

32,264

1, 42

466

108

de»
steuugra»
Phischen
Bericht«

90

180,162
192
165

105
104

125

154

20, 96

156

83

38,193

195





Verzeichnis
der

zum 51. Rheinischen Provinziallandtaganwesend gewesenen Mitglieder.

Vorsitzender: Oberbürgermeister, Mitglied des HerrenhausesWilhelm Spiritus
aus Bonn.

Stellvertretender Vorsitzender: Seine Exzellenz Königlicher Schloßhauptmann,
Erbmarschallim Herzogtum Geldern, Mitglied des Herrenhauses, Wirklicher
Geheimer Rat Wilhelm Graf und Marquis von und zu Hoensbroech
aus Schloß Haag bei Geldern.

^. Regierungsbezirk Aachen.
AachenAachen-Land Adolf Kirdorf

, Karl Pastor
Aachen-Stadt Ludwig Iocrissen

" Philipp Veltman

Düren Otto Kesselkaul
„ August Klotz
'! Karl Bessenich

Erlelenz Dr. msä. Franz Lucas
Heinsberg Rudolf Freiherr von

Scheibler
Iiilich Clemens Graf von und zu

Hoensbroech

„ Dr. Friedrich Villlers
Mlllmedy FriedrichFreiheirvonKorff
Montjoie Dr. Hermann Breuer

Düren

Burg Gladbach
Erkelenz
Haus Hülhoven bei

Dremmen
Schloß Kellenberg

bei Barmen,
Kreis Iülich

Ittlich
Malmcdy
Montjoie

Geheimer Kommerzienrat.
Königlicher Landrat.
Geheimer Instizrat und

Rechtsanwalt.
Oberbürgermeister, Mit¬

glied des Herrenhauses.
Königlicher Landrat.
Oberbürgermeister.
Rittergutsbesitzer.
Geheimer Sanitätsrat,
KöniglicherLandrat und

Rittergutsbesitzer.
KöniglicherKammerherr,

Ehrenbürgermeister und
Rittergutsbesitzer.

Königlicher Landrat,
Königlicher Landrat.
PraktischerArzt.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Schleiden Otto Grni Beisscl von Schloß Frens bei Königlicher Kammcrhcrr
Gymnich Horrem, Kreis und Landrat, Vorsitzen¬

Bergheim der des Provinzialnus-
schusscs, Mitglied des
Herrenhauses.

>' Emil Kreuser Mcchernich Vergrat.

«. Regierungsbezirk Eoblenz.
Adenau Wilhelm Schercr Adenau Königlicher Landrat.
Ahrweiler Heising Ahrweiler Geheimer Rcgierungsrat,

Königlicher Lcmdrnt.
,, Albert Kreuzberg ,, Kaufmann,

Altenlilchen Robert uon Görschen Altcnkirchen Königlicher Landrat.
Coblenz-Land von Bartou gen. uon Eoblenz Königlicher Geheimer, Rc-

Stcdman gicrungs-und Landrat,
Polizeidirektor, Major
a. D.

Oekonomierat.Jakob Caspers Bubenhcim
Coblenz-Stadt Eduard Müller Eoblenz Iustizrcü und Rechtsan¬

walt, Mitglieddes Hau¬
ses der Abgeordneten.

Cochem Franz Josef Moritz Cochem Direktor der Cochemer
Volksbant.

Kleuznllch Johann Baptist Engels¬ Kreuznach Weingutsbesitzer,Mitglied
mann des Hauses der Abgc-

ordneten.
,, Erwin von Nasse ,, Königlicher Landrat.

Mayen Franz Xaver Michels Andcrimch Kreisdcvutierter,Gruben¬
besitzer.

" Jakob Peters Fressenhofbei
Ochtendung

Gutsbesitzer.

Meisenheim Friedrich Robinson Meisenheim Bierbrauereibesitze!.
Neuwied Friedrich, Fürst zu Wird,

Durchlaucht
Neuwied —

" Karl Neizert »! Kommerzienrat,Kaufmann
" Friedrich von Runkel " Geheimer Regierungsrat,

Landrat a. D.
St. Gonl von Krnse St. Goar KöniglicherLandrat,
Simmeln Dr, Paul Brandt Simmern KöniglicherLandrat.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Wctzlar Josef Rallb Wetzlar Gewerke.

,, Dr. Sartorius ,, Königlicher Lnndrat.
sell Max Melsheimer Traben-Trarbnch Weingroßhandlcr.

«. Regierungsbezirk Göl«.
Bergheim Eugen Graf von und zu Schluß Türnich Königlicher Kammerherr

Hoeusbroech Krs. Bergheiin und Rittergutsbesitzer.
" Clemens Freiherr Uon Los Burg Bergcrhauseu

Krs. Bergheim
Rittergutsbesitzer.

Bonn-Land Friedrich August Engels Marienforst bei
Godesberg

Gutsbesitzer.

,, Graf von Galen Bonn Königlicher Landrat.
Vonn-Stadt Lonis Wessel " Kummerzicnrat, Fabrik¬

besitzer.
Cöln-Land Min teu Cüln Königlicher Landrat.

" Everhard Porten Stückheimerhof bei
Poulheim

Gutsbesitzer.

Cöln-Stadt C, A. Decker Cöln Rentner.
>, Dr. nied. Gregor Ioesteu ,, Geheimer Sanitätsrat.
„ Ferdinand Thoennissen ,, Kaufmann.
„ Hugo Münnig ,, Rechtsanwalt.
" Karl Moritz ,, Regiernngsbanmeister.
" Max Wallraf " Oberbürgermeister, Mit¬

glied des Herrenhauses.
" Dr. Hur. Josef Neuen Du

Mout
" Geheimer Kommerzienrat.

» Dr. Emil uom Rath ,, Geheimer Kommerzienrat.
Eustiicheu Ferdinand Graf Wolff- Schloß Gracht Erboberjagermeister im

Metternich zur Gracht Herzogtum Iülich, Kö¬
niglicher Kammerherr,
Mitglied des Herren¬
hauses, Rittergutsbe¬
sitzer.

^ Albert Guinbert Zülpich Bürgermeister a. D.
Gummersbach David Fischer Gummersbach Königlicher Landrat.

" Bernhard Krawintel Volmershausen Kommerzienrat, Fabrit¬
(Bez. Cöln) besitzer, Mitglied des

Hauses der Abgeord¬
neten.
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Mülheim a. Rhein- von Schlechtcndal Mülheim a. Rhein Königlicher Landrat.
Land

Mülheim a.Rhein- Iuhann Peter Selbach Cöln Rentner.
Stlldt FriedrichWilhclmStcinkopf Mülheim a. Rhein Oberbürgermeister.

Rheinliach von Groote Rheinbach Königlicher Landrat, Vor¬
sitzender der Landwirt-
schaftskmnmer für die
Rheinprovinz.

Sieg Freiherr von Dalwigk zu Siegburg Königlicher Kammcrherr
Lichtenfels und Landrat.

" Richard Eich Bödingcn, Siegkreis Bürgermeister uud Guts¬
besitzer.

Waldblöl Gerdes Waldbröl itöuiglicher Landrat.
Wippcrfürth Dr. Fritz Knoll Wipperfürth Königlicher Landrat.

u. Negierunstsvezirt Düsseldorf.
Barmen-Stadt Georg Voigt Barmen Oberbürgermeister, Mit¬

glied des Herrenhauses.
„ August Lekebusch ,, Rentner.
,, Julius Erbslöh ,, Kommerzienrat.
,, Gustav Wittes ,, Rentner.

Cleve Wilhelm Vrücker Hünneppel Oekonomicrat, Gutsbe¬
sitzer.

!' Eich Eleve Geheimer Negierungsrat,
Königlicher Landrat.

Crefeld-Laud Dr. Karl Limbourg Erefeld Geheimer Regierungsrat,
Königlicher Landrat.

Ciefeld-Stadt Emil de Greifs Crefeld Geheimer Kommerzienrat
und Fabrikbesitzer, Bei¬
geordneter.

" Alfred Molenllllr " Rentner und Beigeord¬
neter.

0 Dr. Mr. Adalbert Oehler Düsseldorf, Harold- Oberbürgermeister, Mit¬
stillße 21 glied des Herrenhauses.

Dinslalen Dr. ^nr. Emil von Wülfing Dinslaken Königlicher Landrat.
// Fritz Thyssen Mülheim (Ruhr) Fabrikbesitzer.

Düsseldorf-Land von Beckerath Düsseldorf Königlicher Landrat.
!! Hermann Heye Haus Elbroich bei Kommerzienrat, Ritter¬

Benrath gutsbesitzer und Fa¬
brikbesitzer.
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Düsseldorf-Land Gustau Klingelhöfer Haus Horst bei Rittergutsbesitzer.
Hilden

Düsseldorf-Stadt Konrad Ludwig Fusbahn Düsseldorf Kaufmann.
Heinrich Lueg " Geheimer Kommcrzicnrat,

Mitglied des Herren¬
hauses.

» Dr. Ing. Ernst Schieß „ Geheimer Kommcrzicnrat.
« Hermann von Wätjen " Geheimer Rcgicrungsrat,

Regieruugsrat a. D.
Duisburg Julius Weber Duisburg Geheimer Kommerzienrat.

n Philipp Fischer Duisburg-Ruhrort Königlicher Vaurat,
Hüttendirektor.

» Karl Lehr Duisburg Geheimer Rcgicrungs¬
rat, Oberbürgermeister,
Mitglied des Herren¬
hauses.

!! Hugo Morian Duisburg-Meidc-
rich

Fabrikbesitzer.

Elberfcld Dr. >-. Wilhelm de Weerth Elbcrfcld Regierungsassessur a. D.
« Adolf Friderichs « Kouunerzicnrat, Kauf-

NlllNN.

!» Funk « Oberbürgermeister, Mit¬
glied des Herreuhauses.

„ Georg Ungemach „ Kaufmann,
Esscn-Land August Freiherr von Hövel Merlsheim bei WirklicherGeheimer Ober-

Himmighaufen, Regicrungsrat, König¬
Kreis Höxter licher Regieruugs-Prä-

sident a. D,, Erbdrust
im Stifte Werden und
Erbkllmmeicr im Stifte
Efscn.

Heinrich Kirchmanu Vordeck Gutsbesitzer.
,, Friedrich Lange Nrcdcn«) Hüttendirektor,
„ Hans von Ehneru Essen a. d. Ruhr Königlicher Landrat,
„ Johannes Terbowen Frillendorf Gutsbesitzer,
„ I)i-, Gustav Krupp von Essen Großherzoglich Badischer

C-ssenStadt Bohlen und Halbach Kmmnerherr,Legations-
rat a. D.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

Essen-Stadt Karl Funke Essen Geheimer Kommerzienrat.
Wilhelm Hülle Geheimer Regicrungsrat,

OberbürgcrmeisterMit-
glied des Herrenhauses.

" Franz Arens ,, Rentner.
„ Johannes Piekenbruck „ Banunternehmer,

Geldern Oskar nun Nell Geldern Königlicher Landrat und
Gutsbesitzer.

Gladbach Dr, Nudulf von Böuuing-
hausen

M. Gladbach Königlicher Landrat.

„ Paul Lchwald Rheydt Oberbürgermeister..
M.Gladbach-Stadt Karl Otto Langen M, Gladbach Kommerzienrat, Fabrik¬

besitzer.
„ Hermann Piccq ,, Oberbürgermeister.

Grelienbeoich Brüning Grevenbruich Königlicher Geheimer Rc-
gierungs- und Landrat,

>' Alfred Fürst und Altgraf
zu Salm-Reifferscheidt-
Krauthcim und Dyck,
Durchlaucht

Schluß Dyck

Kempen Franz Holtz Süchteln Kommerzienrat,
,, Hermann Strahl Kempen Königlicher Laudrat.

Lennep Dr. Fritz Heutzcu Lennep Königlicher Landrat.
„ Arnold Hueck AuebciHückcZwngen Kommerzienrat.

Mettmllnn D. Gottfried Conze Langcnberg Geheimer Kommerzienrat.
,, Dr, zur Rieden Vuhwinkel Königlicher Landrat.

Moers Paul von Lncr Moers Königlicher Lanorat.
„ August Siedenberg Homberg Bergwcrksdirektor.
„ Friedrich Schmitz Winnenthal Rittergutsbesitzer,

Mülhcim (Ruhr)- uon Acmberg-Flamersheim Essen (Ruhr) Königlicher Polizeiprä¬
Land sident,

Mülheil» (Rnhr)- Lonis Kannengicßer Mnlheim (Ruhr) Geheimer Kommerzienrat,
Stadt

,, Dr. sni-. Panl Lembke „ Oberbürgermeister,
Renß Hermann Huthmachcr Niederlörick bci

Bnderich
Gutsbesitzer,

„ Theodor Mclchcrs Gnndcnthalb.Neuß Gutsbesitzer,
Oberhausen Bernhard Johann Schaefer Oberhausen Dampfmühlenbesitzer.
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Wahlbezirk. Vor- und Zunamen. Wohnort. Stand.

OlicrlMsen Gottfried Iiegler Düsseldorf Kommerzienrat nnd Direk¬
tor der Gntehoffnungs-
hütte.

Rces Alex Kersten Rees Kaufmnun.
„ Moritz Schneemann Wesel Gutsbesitzer.

Solingen-Land Karl Lcverkns Leverkusen Kommerzienrat.
„ Otto Nippes Ohligs Rentner u. Beigeordneter.
„ Dr. Lucas Solingen Königlicher Landrat.

Solingen-Stadt Fritz Beckmann „ Geheimer Kommerzienrat.
" August Dicke » Oberbürgermeister.

N. Regierungsbezirk Trier.
Verulllstel Freiherr von Hammerstein- Berukastel-Cues Königlicher Laudrat.

„ Pcter Thaprich Bernkllstel-Cucs Baukdirektor.
Vitburg Matthias Villen Dockendorf Mühleubesitzcr.

,, Max von Kesseler Bitbnrg Königlicher Landrat.
Taun Gfroerer vou Ehreuberg Wiesbaden Geheimer Regiernngsrat,

KöniglicherNcgierungs-
rat.

Kommerzienrat, Fabrik¬Merzig Friedrich Karchcr Veckingcull,d.Saar
besitzer.

,, Eichhorn Mcrzig Königlicher Landrat.
Ottweilcr Dr-. Karl von Halfcrn Ottweilcr Königlicher Landrat.
Prüm Hisgen Stadtkyll Bürgermeister.
Sanru rücken Edmnnd Weisdurff Saarbrückeu Generaldirektor.

!' Cleff » Geheimer Vergrat, Vor¬
sitzender der Königlichen
Bergwerksdircktion.

„ vou Miquel „ Königlicher Landrat.
" Louis Vopelius Sulzbach Kommerzienrat, Glashüt-

tcnbcsitzcr.
Saarburg Dr, Brügmau Saarburg Königlicher Landrat.
Sllllllouis Alfred vou Noch Fremersdorf Rittergutsbesitzer.

" Schmidt von Schwind Eschbergerhuf bei Oberstleutuaut n. D. und
Saarbrücken Gutsbesitzer.

" von Schütz Saarlouis Königlicher Landrat.
St. Wendel Otto von Aschuff St, Wendel Königlicher Landrat,

" Julius Roos „ Königlicher Forstmeister.
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Trier-Land Dr. Arthur von Nell ' St. Mathias bei
Trier

Rittergutsbesitzer.

,, Freiherr von Troschke Trier Königlicher Landrat.
Trier-Stadt Ernst Laeis " Kommerzienrat, Ingenieur

und Fabrikbesitzer,
Wittlich Jakob Merrem Kirchhuf, Gemeinde Oekouumicrutund Guts¬

Altrich besitzer.

Os fehlt« n für die Tagung enlschuldigj :

Aachen-Land Freiherr von Nellesscn Aachen Mnjoratsbesitzer.
Allchen-Stadt Josef Goebbels ,, Architekt.

,, Heinrich Öfter ,, Kaufmann.
Eupen Alfred Peters Eupen Konnncrzienrat.
Geilentirchen Georg Freiherr Schütz von Schloß Leerodt ilöuiglicherKammerhcrr

Leerodt und Major a. D.,
Rittergutsbesitzer.

Altentirchen Clemens Freiherr uonHöuel Iunkcrnthnl Königlicher Kammerhcrr
und Rittergutsbesitzer.

Coblenz-Stadt Julius Wegeler Cubleuz Geheimer Kommerzienrat.
Cöln-Land Jakob Destrse Efferen Gutsbesitzer.
Mülheim a. Rhein Clemens Freiherr von Eltz- Haus Wahu Gerichtsrefercndara. D.

Land Rübenach und Rittergutsbesitzer.
Sieg Julius Gauhe Eitorf Geheimer Kommerzienrat.
Crefeld-Land Johann Prinz von Areuberg Schluß Pesch Major al«, snite der Armee,

Durchlaucht Rittergutsbesitzer,
Tüsseldorf-Stadt Wilhelm Marx Düsseldorf Oberbürgermeister,
Gladbllch Ewald Corty »sn. Weisen Fabrikbesitzer.
Kempen Johann Dingelstad Alst Rentner.
Remscheit» Hermann Bükcr Nemfcheid Kaufmann und Fabrikant.

„ Hermann Hasenclever ,, Kommerzienrat.
Ottwcilcr Paul Diedrich Neuukirchen KöniglicherBergrat.

" Ferdinand Freiherr von ,, Kaiserlicher Botschafter
Stumm, Exzellenz z. D., WirklicherGe¬

heimer Rat.
Slllllblückcn Rudolf,Nöckiug Brebach Geheimer Kommerzienrat.
Trier-Land August von Beulwitz Mariahüttc Hüttenbesitzer.



Prototolle
zu den Sitzungen des 51. Rheinischen Provinziallandtags.





Erste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauses zu Düsseldorf

am Sonntag den 5. März 1911.

Nach Beiwohnung des in beiden Hcmpttirchcu abhaltcncn Fcstgottcsdienstcsversammelten
sich die Mitglieder des auf heute einberufenen 51. Rheinischen Provinziallandtags gegen 12 Uhr
im Sihuugssaale des Ständchauses.

Von einer Abordnung geleitet, trat um 12'/4 der Königliche Landtagskommissar,Ober-
Präsident der Rheinprovinz Stnatsminister Dr. ineä. und Dr, Ing. Freiherr von Rheinbaben,
Exzellenz,in den Saal und eröffneteden Provinziallandtag mit einer Ansprache. (Vergleicheden
stenographischen Bericht.)

Als das an Jahren älteste Mitglied wurde der AbgeordneteI). Eonze aus der Reihe
der Anwesenden ermittelt. Derselbe übernimmt als Alterspräsident den Vorsitz und beruft die
beiden jüngsten Mitglieder des Provinziallandtags, die Abgeordneten von Eynern und Tyssen
als Schriftführer bezw. Stimmzählei.

Bei der auf Anordnung des Alterspräsidenten stattfindendenAuszählung des Pro-
uinziallandtags ergibt der Namensaufruf die Anwesenheitvon 143 Mitgliedern und damit die
Beschlußfähigkeit der Versammlung.

Der Alterspräsident fordert nunmehr die Versammlungauf, in Gemäßhcit des § 32
der Provinzialordnung zur Wahl eines Vorsitzenden zu schreiten. Der Alterspräsident macht
zugleich darauf aufmerksam,daß die Wahl durch Zuruf erfolgen könne, wenn hiergegen Wider¬
spruch nicht erhoben werde. Auf den von verschiedenen Seiten des Hauses gemachten Vorschlag
wird der Vorsitzende des letzten Provinziallandtags Oberbürgermeister Spiritus einstimmig
wieder gewählt.

OberbürgermeisterSpiritus nimmt mit dem Ausdrucke aufrichtigenDankes für das ihm
erneut erwiesene Vertrauen die Wahl an.

Hierauf wird zur Wahl des stellvertretendenVorsitzenden übergegangen.
Auf Vorschlag von ucrfchiedcnenSeiten des Hauses wird der AbgeordneteWirklicher

Geheimer Rat Wilhelm Graf und Marquis von und zu Hoensbrocch, Exzellenz, durch
Zuruf wieder gewählt.

Der Gewählte nimmt die Wahl mit Worten des Dankes an.
Nachdemder Alterspräsident dem hohen Hause für die ihm bei der Geschäftsführung

gewählte Nachsichtund den Schriftführern für die geleistete Unterstützunggedankt, ersucht er den
OberbürgermeisterSpiritus den Vorsitz zu übernehmen,was geschieht.
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Der Vorsitzende nimmt zunächst Veranlassung, unter allseitigerZustimmung der Ver¬
sammlung dem Alterspräsidentenden Dank des Provinziallcmdwgsfür die betätigte Mühewaltung
auszusprechen.

Bei der sodann erfolgenden Wahl der Schriftführer werden auf den Vorschlag des
Abgeordnetenv, Conze durch Zuruf wiedergewählt:

Landrat von Wülfing und
„ von Schütz

sowie an Stelle der AbgeordnetenVoigt und Fischer, welche gebeten hatten, von einer Wieder¬
wahl abzusehen,

OberbürgermeisterDr. Lembke und
Landrat von Eynern,

welche sämtlichdie Wahl annehmen
Das Schriftsühreramt sür die heutige Sitzung wird von den AbgeordnetenDr. Lembke

und von Eynern wahrgenommen.
Der Vorsitzende macht nunmehr dem Königlichen Landtagskommissardie Mitteilung,

daß der Provinziallandtag sich durch Wahl seines Vorstandes konstituierthabe.
Hierauf bringt der Vorsitzendeein dreifaches Hoch auf Seine Majestät den Kaiser und

König aus, in welches die Versammlungbegeisterteinstimmt.
Der Vorsitzendc macht dann folgendeMitteilungen:
1. Seit der letzten Tagung des Provinziallandtags haben folgende Abgeordnete ihr

Mandat niedergelegt:
1. Landrat Freiherr Laur von Münchhofen in Hcmau,
2. Finanzrat a. D. Klüpfcl in Essen,
3. Geheimer KommerzienratBöninger in Duisburg,
4. GutsbesitzerAugust Otten in Geest (inzwischen gestorben).

2. Gestorben sind seit der letzten Tagung die Abgeordneten:
1. Kaufmann Licll in Bernkastel-Cues,
2. Geheimer KommerzienratKarl Röchlina, in Saarbrücken,
3. Rentner Rudolf Dahl in Barmen,
4. Sanitätsrat Dr. Venn in Wnldbroel,
5. Regierungsrat Snethlage in Essen,
6. RittergutsbesitzerEmil Schwecht in Sievernich,
7. Gutsbesitzerund Bürgermeister Albert Dick zu Qundenhuf.

Die Versammlung erhebt sich zum ehrenden Andenken an die Dahingeschiedenenvon
ihren Sitzen.

3. Da im StadtkreiseDuisburg für den schon vor der letzten Tagung des Provinziallandtags
gestorbenen Abgeordneten Geheimer Kommerzienrat Emil Gocckc eine Ersatzwahl noch nicht
vorgenommenwar, waren Ersatzwahlen für den Provinziallandtag zu tätigen in den Wahlkreisen:
Stadtkreis Duisburg (2), Ottweilcr, Landkreis Essen. Stadtkreis Essen, Kreis Moers, Verntastcl,
Landkreis Saarbrücken, Stadtkreis Barmen, Kreis Wnldbroel, Düren und Siegkrcis.

Infolge der vorgenommenenErsatzwahlensind in das Haus neu eingetreten:
1. Rentner Franz Arens in Essen,
2. Bürgermeisterund GutsbesitzerRichard Eich in Bödingen,
3. Landrat von Eynern in Essen,
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4. RittergutsbesitzerKarl Bessenich auf Burg Gladbach,
5. Landrat Gerd es in Waldbrocl,
6. Landral Dr. von Halfcrn in Ottweiler,
7. Rentner August Lekebusch in Barmen,
8. Landrat von Miquel in Saarbrücken,
9. Fabrikbesitzer Hugo Morian in Duisburg-Meiderich,

10. RittergutsbesitzerFriedrich Schmitz in Winnenthal,
11. BankdirektorPeter Thaprich in Bernkastcl,
12. Geheimer KommerzienratJulius Weber in Duisburg.

Der Vorsitzende heißt die Herren willkommen und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß sie
sich rege an den Beratungen beteiligenwerden.

Ein Verzeichnisüber die jetzige Zusammensetzungdes Piouinziallandtags unter Berück¬
sichtigung der Ersatzwahlenbefindet sich in Händen der Abgeordneten.

Nach den von Seiner Exzellenz dem Herrn Ober-Präsidenten bezw. dem Herrn Landes¬
hauptmann gemachten Mitteilungen haben ihr Fernbleiben von den Sitzungen des Provinziallandtags
angezeigtdie Herren:

1. Königlicher Kammerherr und RittergutsbesitzerClemens Freiherr von Hövel
in Iunkerthal,

2. Architekt Joseph Goebbels in Aachen,
3. MajoratsbesitzerKarl Freiherr von Nellesscn in Aachen,
4. Kaufmann Heinrich Oster in Aachen,
5. Fabrikbesitzer Ewald Corty in Viersen,
6. Geheimer KommerzienratRudolf Bücking in Brebach,
7. Kommerzienrat Alfred Peters in Gupen,
8. Kaufmann und Fabrikant Böker in Remscheid,
9. Hüttenbesitzer August von Veulwitz in Mariahütte,

10. Se. ExzellenzWirklicher Geheimer Rat Freiherr von Stumm in Neunlirchen,
11. KöniglicherBergrat Diedrich in Neunkirchen, /
12. KammerherrFreiherr Schütz von Leerodt in Leerodt,
13. Geheimer KommerzienratJulius Gauhe in Eitorf,
14. RittergutsbesitzerClemens Freiherr von Eltz-Rübcnach in Wahn,

aus Gesundheits-bezw. Familienrücksichten,
15. KommerzienratHasenclevcr in Remscheid,
16. OberbürgermeisterMarx in Düsseldorf,

durch Reisen verhindert.
Der AbgeordneteDestrse hat telegraphischmitgeteilt, daß er durch Krankheit voraus¬

sichtlich verhindert sein werde, an der Tagung des Provinziallandtags teilzunehmen.
OberbürgermeisterLehwald in Rheydt hat gebeten, ihn wegen dringender dienstlicher

Verhinderung für den 6. und 7. März zu beurlauben
Seine Durchlaucht Johann Prinz Arenberg hat mitgeteilt, daß er krankheitshalber

verhindert sei, der Eröffnung des Provinziallandtags beizuwohnen.
Der Abgeordnete Thyssen hat mitgeteilt, daß er wegen dringenderAngelegenheitan der

Sitzung am 6. ds. Mts. nicht teilnehmenkönne.
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Es sind sodann noch folgende Eingänge mitzuteilen-
Der in dem Vorlagenverzcichnis— Drucksachen Nr. 25 — unter laufender Nr. 15 auf¬

geführte Bericht und Antrag des Pruvinzialansschusses,betreffenddie Wahl von Lcmdesbauräten,
— Drucksachen Nr. 7 — ist jetzt eingegangenund befindet sich auf den Plätzen der Herren
Abgeordneten.

Es sind fernerhin noch eingegangenfolgendeVorlagen des Prouiuzialcmsschusses:
1. Bericht und Antrag des Prouinzalnusschusses,betreffend den Antrag des Verbandes

Rheinisch-Westfälischer Gemeinden auf Uebernahmeeiner Garantie für einen zu gründenden Haft-
vflichtverband. — Drucksachen Nr. 27 —.

Dabei eine vom Verband eingereichte Denkschrift des Verbandes der Rheinisch-Westfälischen
Gemeinden.

2. Bericht und Autrag des Provinzialausschusses,betreffend Stellungnahme des Pruvinzial-
laudtags zu der Vereinigung von Vohwinkelmit Elbcrfcld. — Druckfachen Nr. 29 —.

Dabei eine Drucksache, enthaltend den Gesetzentwurf nnd die dazu gehörige Begründung,
Zu dem Berichte und Antrag ist eingegangen:
a) eine Petition von 1555 Bürgern Vuhwinkcls gegen die Eingemeindungnach Elberfeld,
d) eine Gegenerklärung des Oberbürgermeisters von Elberfeld und des Bürgermeisters

von Vohwinkelgegen die Petition der 1555 Bürger von Vohwinkel.
Z. Bericht und Antrag des Prouinzialausschnsses, betreffend die Stellungnahme des

Provinziallandtags zur Gründung einer Zwangsgenofsenschaftzum Zwecke der Regelung der Vor¬
flut und die Abwasserreinigungim linksrheinischen Industriegebiet am Niederrhein — Drucksachen
Nr. 30 —.

Dabei eine besondere Drucksache enthaltend den Gesetzentwurf,die Begrüuduug und die
Erläuterungen. — Diese drei Vorlagen mit den zugehörigenDrucksachen gehen an die I. Fach¬
kommission —.

4. Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Gewähruug von Beihilfen
zur Bekämpfungdes Heu- und Saucrwurmes. (Drucksachen Nr. 28.) — Diese Vorlage geht an

M»A die IV. Fachkommission —.
2^">^»' Auf den Plätzen finden die Herren Abgeordneten ferner ein Verzeichnis der an den

^^—-^^51. Provinziallcmdtllggerichteten Petitionen. — Drucksachen Nr. 26. —
Es sind nach diesem Verzeichniseingegangen:
1. Eine Petition der Pfleger an der Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt in Düren um

Erhöhung der Löhne, Bewilligung von Mietsentschädigungen, Versicherung bei einer Unfall-
veisichcrungsgesellschaftund definitive Anstellung.

2. Eine Petition des pensionierten Proviuzialstraßenaufsehers Iske in Birkesdorf um
unverkürzteZahlung seiner Zivilpcnsion lohne Abzug der Militärpcnsion von jährlich 252 Mark)
aus Provinzialfonds.

3. Eine Petition der Kanzleibeamtcnder Provinzialverwaltung und der aus dem Militär-
anwärtcrstande hcivorgcgangenenProvinzialstraßenmeisterum Anrechnungder Militärdienstzeit auf
das Vesoldungsdicnstalter.

Die Petition der Pfleger geht an die II. Fachkommission,die beiden anderen Petitionen
werden an die I. Fachkommission verwiesen.

4. Eine Petition des Kreises Gummersbach um Bewilligung von Darlehen aus dem
Kleinbahnfouds zur Durchführung des Projektes der noimalspurigc» Kleinbahn im Homburger
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Vrültal von Bielstein nach Hermesdorfbezw. um Beteiligung der Provinz an dieser Bahn als
Gesellschafter mit Staat und Kreis. — Diese Petition geht an die III. Fachkommission. —

5. Eine Petition des Theodor Franken in Gocherberg um Abänderung des 8 L des
Reglements über Entschädigung von Viehuerlust wegen der Entschädigung für an Ncmschbrand
gefallene Pferde. — Diese Petition geht an die. IV. Fachkommission. —

6. Eine Petition der Witwe Bürgermeister Varthcl in Kcmpenich um anderweite Fest¬
setzung ihrer Bezüge an Witwen- und Waisengeld.

Diese Petition wird nach dem gestrigenBeschlusse des Provinzialausschussesals erledigt
angesehen, weil vor wenigen Tagen nach Abschluß aller Verhandlungen die Hinterbliebenenbezüge
dem Antrage der Witwe gemäß geregeltworden sind.

?. Der pensionierte Landesbausekretar Strauch in Gummersbachhat gebeten, ihm Gelegenheit
zur Selbstuertrctung geben zn wollen, damit der Provinziallandtag persönlich Eindruck darüber
gewinne, ob seine Ausführungen die eines kranken oder eines gesundenMannes sind.

Dieser Antrag geht zur gemeinsamenBehandlung mit der Vorlage des Provinzial¬
ausschussesüber die Beschwerdedes Petenten wegen seiner zwangsweiscnPensionierung an die
I. Fachkommission.

Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident hat die Wahlverhandlungenüber die Ersatz¬
wahlen znm Provinzicillandtage in den Kreisen Stadt Duisburg, Landkreis Essen, Stadt Essen,
Kreis Ottweilcr, Land Saarbrücken, Berntastel, Siegkreis, Waldbroel, Dürcn, Stadt Barmen und
Mocrs übersandt.

Der Provinziallandtag beschließt die Verweisungan die Wahlprüfungskommissiun.
Der XV. Jahresbericht über die Tätigkeit der Provinzialkommissionfür die Denkmal¬

pflege im Jahre 1910 ist den Herren Abgeordnetendnrch Niedcrlcgungauf die Plätze zugegangen.
Der Vorstand des Künstlervereins„Malkasten" hat die Herren Mitglieder des Provinzial-

lcmdtags zum Besuche seiner Gescllschciftsräume während der Tagung des Provinziallandtags
eingeladen.

Der Vorstand der Kunsthallc Hierselbst hat Eintrittskarten zum Besuche der Kunsthalle
übersandt, welche die Herren Abgeordnetenauf ihren Plätzen vorfinden.

Der Vorstand des Zentral - GewerbevereinsHierselbst bittet die Herren Mitglieder des
Provinziallandtags um Besuch des Kunstgewerbemuseumsund übersendet zu diesem Zwecke
Lcgitimationskarten. Auch diese liegen auf den Plätzen der Herren Abgeordneten.

Für das Festmahl des Provinziallandtags ist Donnerstag, der 8. März, nachmittags
5 Uhr, in Aussicht genommen. Zur Vorbereitung des Festes wird die hierfür von dem letzten
Provinziallandtag bestellte Kommissionmit der Maßgabe wiedergewählt, daß an Stelle des aus¬
geschiedenen Abgeordneten Freiherr« Laur von Münchhofen der Abgeordnete Freiherr von
Dalwigk zu Lichtenfels tritt.

Nach der Bestimmung des ß 3 der Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag ist in
der Sitzung des Provinzialausschussesvom 3. Februar d. Is. die Verlosung der Mitglieder des
Provinziallandtags in 5 Abteilungen vorgenommen worden. Das Verzeichnis der Abteilungen
ist den Herren Abgeordnetenzugegangen. Der Vorsitzende ersucht, unmittelbar nach der Sitzung
zwecks Konstituierungder Abteilungenund Wahl der Kommissionen zusammenzutreten.

Die Mitglieder der Kommissionenwerden ersucht, zwecks Konstituierung am Montag
vormittag um 10 Uhr zusammenzutreten.

Der Vorsitzende erbittet und erhält die Ermächtigung, die nächste Plenarsitzung auf
Montag Vormittag um 10^2 Uhr anzuberaumen nnd zwar mit folgender Tagesordnung:
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Eingänge.

'""' ''' ^ch" der Provmzialverwaltnng fttr das

Vorberichtzu dem Haupt-Haushaltsplan der Provmzialverwaltnng der Rheinprovinz sowie

Anstalten" ^hörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigeund
und

Haupt-Haushaltsplan der genanntenVerwaltung sowie die zn demselben gehörenden Haus¬
haltsplane der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912. ^ u "

^°^^^^ü'z"lausschusses. ^"^ ^" ^""^ensstand des Rheinischen Provinzial-

Entscheidung über die geschäftliche Behandlung der eingegangenen Vorlagen
am Dien3^"'°"^"^"^" ^ °uch mit dem Vorschlage des Vorsitzenden einverstanden.

^ ,?^? abzuhalten, diesen Tag vielmehr für die Kommissionstznnge
^zuhalten und die nächste Plenarsitzung auf Mittwoch 11 Uhr vormittags festzusetzen Der

Da Weiteres nicht zu verhandeln war. schließt der Vorsitzende die Sitzung.
Schluß der Sitzung 1 Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. Lembke. v. Eynern.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Stiindehauses zu Düsseldorf

am Montag den 6. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnetdie Sitzung um 10«/4 Uhr.

Sckr23??°? ^ °°^'^" ^ung liegt auf dem Tische des Hauses zur Einsicht offen.
Schr führer für heute sind die Abgeordnetenvon Eynern und Dr. von Wülfina
Der Vorsitzende macht von folgendenEingängen Mitteilung:

Regierung?'He^^N^" ^"-Präsident hat mitgeteilt, daß er den Königlichen Ober¬
land?. . vr Momm als seinen Kommissarins zu den Sitzungen des Proviuzial-

Ang^n^d '" "" Vorbereitungseiner BeschM gewählten Kommissionen anmelde.

Vrovm,mtt^" ?'"^ "^ Antrag des Provinzialausschusses.betreffenddie Stellungnahme des
Provmzmllandtags zu e,nem Gesetzentwurf über die Verpflichtungder Gemeindenin den LandKeisen
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der Rheinprovinz zur Bullenhaltung. — Drucksachen Nr. 31. — Diese Vorlage geht an die
IV. Fachkommission.

2. Eine Begründung der Beschwerde des LandesbausekretärsStrauch über seine zwangs¬
weise Pensionierungvon dem Rechtsanwaltvr.^'ur. Franssen in Gummersbachvom 4. März 1911,
in welcher Mangel in der Durchführung des Pensionierungsverfahrensgerügt werden,der Beamte
als dienstfähighingestellt und behauptet wird, daß auch uach dem Sachverständigen-Gutachtennoch
Zweifel darüber obwalten müssen, ob die Voraussetzungen einer Zwangspensionierungvorliegen,zum
Schlüsse Antrag dahin genommenwird, falls der Provinziallandtag nicht ohne weiteres eine Auf¬
hebung des angefochtenen Beschlussesfür erforderlich hält, den Beschwerdeführer wenigstens probeweise
wieder in den Staatsdienst einzustellen, um ihm Gelegenheit zu geben, den Beweis für seine
Dienstfahigkeit zu erbringen.— Dieser Antrag geht an die I. Fachkommission, welcher alle Vorgänge
in der Sache Strauch vorliegen.

Herr Geheimrat Lueg hat mitgeteilt, daß er wegen einer Erkältung nicht in der Lage
sei, in den ersten Tagen an den Sitzungen des Provinziallandtags teilzunehmen.

Die Abteilungenhaben sich gestern konstituiert, ein Verzeichnis der konstituierten Abteilungen
ist den Abgeordnetenbereits zugestellt.

Das Verzeichnisist als Anlage I beigefügt.
Ferner haben die Abteilungengestern die Kommissionen gewählt, auch ein Verzeichnisder

Kommissionen ist den Abgeordnetenzugestellt.
Heute vor der Sitzung haben sich die Kommissionenkonstituiert und die erforderlichen

Wahlen vorgenommen. Die Namen der gewähltenVorstände wurden verlesen.
Das Verzeichnisder Kommissionen ist als Anlage II beigefügt.
Der Vorsitzendeweist sodann darauf hin, daß Ersatzwahlenfür den Provinzialausschuß

stattzufinden haben und zwar aus den RegierungsbezirkenCöln und Düsseldorf. Die Herren
Vertreter aus diesen Bezirken werden ersucht, die Wahlvorschlägeso zeitig vorzubereiten, daß die
Wahlen in der Plenarsitzung vom Donnerstag vorgenommen werden können. Auf Vorschlagaus
dem Hause wird beschlossen,die Wahlen in der Plenarsitzungvon Freitag vorzunehmen.

Der Bericht des Provinzialausschussesüber das Ergebnis der Provinzialverwaltung für das
Rechnungsjahr1909 — Nr. 2 der Tagesordnung— wird durch Kenntnisnahmefür erledigt erklärt.

Die Gegenstände Nr. 3 und 4 der Tagesordnung werden auf Wunschdes Herrn Landes-SeHf.^
hauptmanns als Berichterstatter mit Zustimmung der Versammlung gleichzeitig miteinander zur ""^^-W
Verhandlung gestellt. Nachdem der Herr Landeshauptmann an der Hand des Vorberichts zu dem
Haupt-Haushaltspläne den Haupt-Haushaltsplan vorgetragen und diesen nebst den zugehörigen
Drucksachen erläutert hatte, nachdem ferner aus der Versammlungheraus Anträge nicht gestellt
worden waren, wurde hinsichtlich der weiteren geschäftlichen Behandlung der betreffendenVorlagen
beschlossen:

Den Vorbelicht zum Haupt-Haushaltsplan und den Haupt-Haushaltsplan für das Rech-
nungsjahr vom 1. April 1911 bis zum 31. März 1912 der I. Fachkommission zu überweisen und Hf^ 5
den Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögcnsstanddes RheinischenProvinzial- ^b^gg/
Verbandes durch Kenntnisnahmefür erledigt zu erklären. ^"^7^-

Hinsichtlichder gefchäftlichen Behandlung der in Drucksachen Nr. 25 verzeichneten Vor- A^" ^'
lagen wird, insoweitdarüber nicht bereits Bestimmung getroffen ist und mit Ausnahme des unter""
Nr. 34 der Vorlagen bezeichneten Berichtes und Antrages des Provinzialausschusses,betreffend den
Erwerb von Oedländereienzwecks Melioration durch Korrigenden der Provinzialarbeitsanstalt und
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späterer Verwendungder melioriertenGelände zur inneren Kolonisation— Drucksachen Nr. 19 —
Ueberweisung an die betreffenden Fachkommissionen nach Maßgabe der in der Drucksache enthaltenen
Vorschläge beschlossen.

Der vorerwähnteBericht und Antrag wird einer aus der II. und IV. Fachkommission
gebildeten besonderen Kommission überwiesen.

Nachträglicheingegangen ist noch ein Antrag des Kreisausschusses zu Nenwied, betreffend
die Verlegung der Provinzialstraße bei dem Dorfe Irlich nnd den Vau einer neuen Prouinzial-
brücke über die Wied.

Dieser Antrag geht an die III. Fachkommission.
Weiteres war nicht zu verhandeln.

Schluß der Sitzung 12"/< Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. o. Wülfing, v. Eynern.

Verzeichnis der Abteilungen bei dem 51. Rheinischen Provinziallandtag.
I. Abteilung.

Vorsitzender: Iiegler; stellvertretenderVorsitzender:Kannengießer; Schriftführer: von Schütz;
stellvertretender Schriftführer:Kesselkaul; Mitglieder: Bessenich, Dr. Breuer, Brüning,
Casvers, Diedrich, Dingelstad, Engelsmann, Fischer»Duisburg, Gerdes, Guinbert,
Dr. Hentzen, Hisgen, Holtz, Kersten, Kirdorf, Lange, Lehr, Lekebusch, Dr. Lembke,
Dr. m«ä. Lucas-Erkelenz,Dr. ^ur. Lucas-Solingen, Molenaar, Moritz-Cochem,Müller,
Pastor, Piecq, Freiherr Schütz von Leerodt, Freiherr von Stumm, Voigt, Vopelius,

Weisdorff, Dr. von Wülfing.

II. Abteilung.
Vorfitzender: Hueck; stellvertretender Vorsitzender: Aug. Freiherr von Hövel; Schriftführer:
Dr. Neuen DuMont; stellvertretenderSchriftführer:Dr. Sartorius; Mitglieder: Arens,
von Aschoff, von Beckerath, Villen, Böcking, Corty sen., Deströe, Dicke, von Ehren-
berg, von Göischen, Dr. Ioesten, Dr. Krupp von Bohlen und Halbach, Laeis, Lehwald,
Leverkus, Minten, von Miquel, Morinn, von Nasse, O. von Nell, Freiherr von
Nellesfen, Peters-Eupen, Piekenbrock, Schaefei, Schieß, Schmidt von Schwind,

Dhyffen, vr. Vüllers, Weber, Fürst zu Wied, Wittes.

III. Abteilung:
Vorsitzender: Dr. vom Rath; stellvertretender Vorsitzender: I. Peters; Schriftführer: von Laer;
stellvertretenderSchriftführer:Dr. von Halfern; Mitglieder: Prinz von Arenberg, Graf
Bcissel von Gymnich, von Bemberg-Flamersheim, von Beulwitz, Dr. Brandt, Engels,
Gauhe, Goebbels, von Groote, Heising, Heye, Huthmacher, Kirchmann, Kreuser,
Langen, Dr. Limbourg, Merrem, Michels, Mönnig, Moritz-Cüln, Neizert, Robinson,
Roos, Fürst und Altgraf zn Salm-Reifferscheidt und Dyk, von Schlechtendal, Schmitz,

Siedenberg, Terboven, Thoennissen, von Watjen, de Weerth.
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IV. Abteilung:
Vorsitzender: v. Conze; stellvertretenderVorsitzender: von Runlel, Schriftführer: von Eynern;
stellvertretenderSchriftführer: Graf von Galen; Mitglieder:Beckmann, Dr. von Bo'nning-
Hausen, Brücker, Cleff, Freiherr von Dalwigk zu Lichtenfels, Eich-Cleve,Eichhorn,
Friderichs, Funck, de Greifs, Freiherr von Hammerstein, Wilh. Graf und Marquis
von und zu Hoensbroech, Clemens Freiherr von Hövel, Ioerissen, Karcher, Freiherr
von Korf, Kreuzberg, von Kruse, Lueg, Melsheimer, Nippes, Porten, Freiherr
von Scheibler, Scherer, Selbach, Spiritus, Steinkopf, Thaprich, Veltman, Wegeler,

Graf Wolff-Metternich.

V. Abteilung.
Vorsitzender: Melchers; stellvertretenderVorsitzender:Klotz; Schriftführer:Dr. Oehler; stell¬
vertretender Schriftführer: Strahl; Mitglieder: Bleckmann, von Voch, Büker, Dr. Brügman,
Decker, Eich-Bödingen,Freiherr von Eltz-Rübenach, Erbsliih, Fisch er-Gummersbach,
Funke, Fusbahn, Hasenclever, Clemens Graf von und zu Hoensbroech, Eugen Graf
von und zu Hoensbroech, Holle, von Kesseler, Klingelhofer, Dr. Knoll, Krawinkel,
Freiherr von Loö, Marx, A. Dr. von Nell, Dr. zur Nieden, Oster, Raab, Schneemann,

von Stedman, Freiherr von Troschke, Ungemach, Wallraf, Wessel.

Verzeichnis der Kommissionenbei dem 51. Rheinischen Provinziallandtag.

Wllhlpiüfungskommission.
Vorsitzender:Vopelius; stellvertretenderVorsitzender:Steinkopf; Schriftführer: Dr. Brügman;
stellvertretenderSchriftführer: I>. Brandt; Mitglieder: Arens, Dr. von Veckerath, Gerdes,
Piekenbrock, Raab, Robinson, Schneemann, Selbach, Thoennissen, Wegeler,

Weisdorff.

Geschäftsordnungstommission.
Vorsitzender:von Ehrenberg; stellvertretenderVorsitzender:Pastor; Schriftführer:vou Boch;
stellvertretender Schriftführer: Bessenich; Mitglieder: Caspers, Cleff, Ioerissen. Kirchmcmn,

Klingelhofer, Kreufer, Leverkus, Merrem, Porten, Dr. Vüllers, Wessel.

I. Fachkommission.
Vorsitzender: Hueck; stellvertretender Vorsitzender: Or.Neven Du Mont; Schriftführer:Dr. Lembke;
stellvertretenderSchriftführer:von Laer; Mitglieder: Friderichs, Graf und Marquis von
und zu Hoensbroich, Aug. Freiherr von Hövel, Dr. Limbourg, Dr. ,Zur Rieden,

Dr. Oehler, Piecq, Ungemach, Veltman, Vuigt, Dr. de Weerth.

II. Fachkommission.
Vorsitzender: v. Conze; stellvertretender Vorsitzender: O. von Nell; Schriftführer:Dr. von Halfern;
stellvertretender Schriftführer: Dr. ^-. Lucas; Mitglieder: Dr. Vreuer, Erbslöh, Graf
von Galen, Clemens Graf von und zu Hoensbroech, Dr. Holle, Freiherr von Korff,

Lekebusch,Minten, Neizcrt, Dr. vom Rath, Wittes.
3*
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III. Fachkommission.
Vorsitzender: von Stedtman; stellvertretenderVorsitzender:von Kruse; Schriftführer: Klotz;
stellvertretender Schriftführer: Dr. Hentzen; Mitglieder: von Aschoff, Eichhorn, von Görschen,
Huthmacher, Krawinkel, Michels, Moleuaar, von Runkel, Fürst zu Salm-Reiffer-

scheidt, von Schütz, Fürst zu Wied.

IV. Fachkommission.
Vorsitzender: von Groote; stellvertretender Vorsitzender: Heising; Schriftführer:Dr. von Wülfing;
stellvertretenderSchriftführer: Scherer; Mitglieder: Dr. Brandt, Brücker, Freiherr von
Hammerstein, Hisgen, Kesselkaul. von Miquel, von Nasse, Dr. A. von Nell,

Dr. Sartorius, Strahl, Freiherr von Troschle.

Dritte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaaledes Stiindehauseszu Düsseldorf

am Mittwoch, den 8. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 11^4 Uhr.
Das Geschäftsprotolollder vorigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur

Einsichtoffen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. Lembke und von Schütz,
Eingänge.
Der Abgeordnete Dr. Krupp von Bohlen bittet, seine Abwesenheit von den Sitzungen des

Prouinziallandtllges während der nächsten Tage zu entschuldigen, da er genötigtsei, sich zu größeren
Schießversuchen nach Meppen zu begeben.

Der pensionierteLnndesbausekretärStrauch hat an den Vorsitzenden eine weitere Eingabe
in seiner Pensionierungsangelegenheitgerichtet.

Diese wird gleich den vorhergegangenenAnträgen des p. Strauch an die I. Fachkommission
verwiesen.

Es wird sodann in die Erledigung der heutigen Tagesordnung eingetreten. Diese ist
folgende:
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie

Begutachtungdes Antrages der LandgemeindeHamborn im Kreise Dinslaken auf Verleihung
der Städteordnung.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Stellungnahme des Prouinziallandtags zu der Vereinigung von Vohwmkelmit Elberfeld und
zur Petition von 1555 Bürgern Vohwinkclsgegen die Eingenuindung.
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Antrag der IV. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Aeußerung zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Verpflichtung der Gemeinden in den
Landkreisen der Rheinprovinz zur Bullenhaltung.

Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
Gesuche um Abstandnahmevon der Verfolgung von Regreßansprüchender Rheinischen land¬
wirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger gemäß Gesetzesvom 2. Juli 1900 sowie Voranschläge für die Fürsorge«
erziehungscmstaltenFichtenhain, Rheindahlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten für
Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechts,katholischen und evangelischen Bekenntnissessowie
den Erwerb weiterenGrundbesitzes für die Anstalten.

Antrag der III. Fachkommissionzum Bericht des Provinzialansschusses,betreffend die im Jahre
1910 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau aus Fonds
^ und L, dem Fonds von 100000 Mark sowie aus den weiteren Dotationsrenten.

Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Taubstummenanstaltenzu
Aachen, Briihl, Cöln, Elberfeld, Essen, Huttrop, Kempen,Neuwicdund Trier, sowie über die
Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung, des Unterstützungsfondsder früheren Vereins-
Taubstummenanstalt zu Cöln und des Unterstützungsfondsfür entlassene Taubstumme für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommissionzum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Verlegung der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Essen-Huttrop und Errichtung einer neuen
Taubstummenanstaltin Euskirchen.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Besoldungen und anderen persön¬
lichen Ausgaben für die

^. bei der Landes-VersicherungscmstaltRheinprovinz,
L. bei den Schiedsgerichten für die Arbeiterversicherung

beschäftigtenProuinzialbeamtenfür das Kalenderjahrvom 1. Januar 1911 bis 31. Dezember 1911.
Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostendes Genosscn-

schaftsvorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichen Berufsgenoffenschaft für das Kalenderjahr
vom 1. Januar 1911 bis 31. Dezember 1911.

Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen
Angelegenheiten nebst

Anlage H,, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Trier,
Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach,
Anlage 0, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbcmschule zu Ahrweiler

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.
Antrag der IV. Fachkommission, betreffend

I. Erhöhung der Mittel zur weiteren Unterstützungder Herstellungvon Wasserleitungenund
II. Bitte an die Königliche Staatsregieruug um Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Erleichterung

der Durchführung von Zusammenlegungen,
Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

die Verlängerung des zwischen dem Provinzialverbande der Rheinprovinz und der Landwirt'
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fchaftskammer der Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung der landwirtschaft¬
lichen WinterschülenabgeschlossenenVertrags,

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungskostender Provinziell»
Feuerversicheiungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1911 bis
31. Dezember1911.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmsschnsses,betreffend
den Erlaß einer neuen Satzung für die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffend
die Uebernahmeweiterer Vcrsicherungszweige.

Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialcmschusses, betreffend
I. die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Kempen im Kreise Kempen, und

II. die Angliederung einer landwirtschaftlichenWinterschule an die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule in Kreuznach.

Antrag der IV. Fachkommissionzn dem Bericht und Antrag des Prouinzicckausschusses,betreffend
die Bewilligung von Beihilfen zur Regulierung der unteren Wupper, der KalflaÄ und des
Saynbaches.

Antrag der 1. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffend
Stellungnahme des Provinziallandtages zur Gründung einer Zwangsgenossenschaft zum Zwecke
der Regelung der Vorflut und der Abwasserreinigungim linksrheinischen Industriegebiet am
Niederrhein.

Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung von Viehentschädigungen infolge:
3,) von Rotz und Lungenfeuchc (Reichsgesetz vom 23. Juni 1880, betreffenddie Abwehr und

Unterdrückung von Viehseuchen, und Ausführungsgesetz vom 12. März 1891),
1,) von Milz- und Rauschbrcmd(Gesetz vom 22. April 1892), betreffenddie Entschädigung

für an Milz- und Rauschbrand gefalleneTiere)
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der IV. Fachkommifsion zur Petition des Theodor Franken in Goch, betreffend Gewährung
M^,^ von Entschädigungenfür an Raufchbrand eingegangene Pferde.
S"^"°^, Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommifsionzu dem Bericht und Antrag des

Prouinzialcmsschuffes,betreffend die Begutachtung des Antrages der LandgemeindeHamborn im
Kreise Dinslaken auf Verleihung der Städtordnung, gibt der Prouinziallcmdtag das von der
Königlichen Staatsregiemug erforderte Gutachten dahin ab, daß dem Antrag der Gemeinde

Mage ^' Hamborn auf Verleihung der Städteordnung entsprochen werden kann.
2^"^, Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-

^-^^ ^ ausschusses, betreffendStellungnahme des Provinziallandtags zu der Vereinigung von Vohwinkel
mit Elberfeld nnd zur Petition von 1555 Bürgern Vohwinkels gegen die Eingemeindung,spricht
der Piouinziallandtag sich für die Vereinigung der Landgemeinde Vohwinkel, Kreis Mettmann,
mit der Stadtgemeinde Elberfcld aus und erklärt die vorliegendenPetitionen damit für erledigt.

Ä"^^^ Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt den Vorsitz.
6^^^ In Uebereinstimmung mit dem Antrag der IV. Fachkommissionzum Bericht und Antrag

des Provinzilllausschnsscs,betreffend Aeußerung zn dem Entwnrf eines Gesetzesüber die Ver¬
pflichtung der Gemeinden in den Landkreisender Rheinprovinz zur Vullenhaltung stimmt der
Prouinziallandtag dem zur Aeußerung vorgelegtenGesetzentwurf zn.
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Die IV. Fachkommission stellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, b,""^'
betreffend Gesucheum Abstandnahme von der Verfolgung von Regreßanfprüchender Rheinifchen " "~^—
landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft folgenden Antrag: „Der Provinziallandtag wolle unter Ab¬
lehnung der bezüglichen Antrage und Einwendungengemäß Spalte 10 der vorliegenden Zusammen¬
stellung beschließen, daß die in Frage stehendenRegreßansprüchegeltend zu machen sind." Der
Provinziallandtag beschließt demgemäß.

Auf den Antrag der II. Fachkommission wird der Haushaltsplan über die Kosten der
FürsorgeerziehungMinderjähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Voranschlägefür die
FürsorgeerziehuugsanstaltenFichtenhain, Rheindahlen und Solingen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen.

Der Vorsitzende übernimmt den Vorsitz. I"/age ^
Zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den Fortgang in der ^« 193

Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten für Fürsorgezöglingc "^^
Geschlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnissessowie den Erwerb weiteren Gruudbesitzes
für die Anstalten, stellt die II. Fachkommission den Antrag, dem nachstehendenAntrage des Provin»
zialausschnsses zuzustimmen:

„Der Provinziallandtag wolle
I. von dem Berichte Kenntnis nehmen und die Ausführung seiner Beschlüsse vom

15, Februar 1906 als erledigt ansehen;
II. den Provinzialllnsschußermächtigen, zu gelegener Zeit mit dem Ankauf geeigneter

Grundstücke vorzugehen, die erforderlichen Mittel bis zur Höhe vou 150000 Mark
gegen möglichst billige Zinfen bei der Landesbankzu entnehmen und in eine dem¬
nächst aufzunehmende Anleihe einzustellen."

Es wird dem Antrage entsprechend beschlossen. I"/age ^g
Der Bericht des Provinzialausschusses, betreffend die im Jahre 1910 erfolgten Be- bAZ/^'

willigungen von Beihilfen zum Gemeinde- und Kreiswegebau aus Fonds ^, und L, dem Fonds ^ ^^-^.
von 100 000 Mark sowie aus den weiteren Dotationsrenten wird durch Kenntnisnahmeals erledigt
erklärt.

Auf den Antrag der II. Fachkommiffionmeiden die Haushaltspläne der Provinzial-
Taubstummenanstaltenzu Aachen,Brühl, Cöln, Elberfeld, Effen, Huttrop, Kempen,Neuwied und
Trier, sowie über die Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung, des Unterstützungsfondsder
früheren Vereins-Taubstummenanstaltzu Cöln und des Unterstützungsfondsfür entlassene Taub¬
stumme für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen. A«^,. ^

Auf den Antrag der II. Fachkommission zum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,^A"^M
betreffend die Verlegung der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Essen-Huttrop und Errichtung'
einer neuen Taubstummeuaustaltin Euskirchen,beschließt der Provinziallandtag:

1. unter nachträglicherGenehmigungdes Ankaufsder in der Vorlage bezeichnetenGrund¬
stücke der Errichtung einer Anstalt für etwa 100 schwachbegabtetaubstumme,katholifche
Zöglinge in Euskirchen grundfätzlich zuzustimmen,

2. angesichts der durch mehrere getrennte Gebäude (Pavillonsystem)bedingten hohen Auf¬
wendungen die Provinzilllverwaltnng zu erfuchcn, einen vergleichenden Kostenanfchlag
für Bau und Betriebskosteneiner Anlage im Korridorfystemdem nächsten Provinzial¬
landtag vorzulegen."



24 51. Rheinischer Provinziallandtag, Protokoll der 4. Sitzung vom 9. März 1911.

Entsprechend dem Antrag der IV. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Ver¬
waltung der landwirtschaftlichen Angelegenheiten nebst

Anlage ^, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Trier,
Anlage L, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Kreuznach,
Anlage 0, Voranschlagfür die Provinzial-Wein- und Obstbauschule zu Ahrweiler

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31, März 1912, der I. Fachkommissionzu dem
Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen personlichen Ausgaben für die

H,. bei der Landes-VersicherungsanftaltRheinprovinz,
L, bei den Schiedsgerichten für die Arbeiterversicherung

beschäftigten Provinzialbeamtenfür das Kalenderjahrvom 1. Januar 1911 bis 31. Dezember1911
und zu dem Haushaltsplan über die Verwaltungstoftendes Genossenschaftsvorstandes der Rheinischen
landwirtschaftlichen Bcrufsgcnossenschaft für das Kalenderjahrvom 1. Januar 1911 bis 31. Dezem¬
ber 1911 werden diese Haushaltspläne unverändert angenommen.

Der Rest der Tagesordnung wird abgesetzt und in die nächste Plenar-Sitzung verwiesen.
Auf einen aus dem Hause geäußerten Wunschwerden die Ersatzwahlen für den Provinzial-

ausschußauf die Tagesordnung für Samstag gesetzt.
Mit Zustimmung des Hauses wird die nächste Plenarsitzung auf Donnerstag vormittags

11 Uhr anberaumt.
Weiteres war nicht zu verhandeln.

Schluß der Sitzung 2" Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. Lembke, von Schütz.

Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaalsdes Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag, den 9. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 1t '/° Uhr.
Das Geschäftsprotokollder gestrigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur

Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. von Wülfing und von Eyncrn.

2g, Eingegangenist der nachstehende von 2b Abgeordnetenunterzeichnete Antrag:
A!^66-'- „Der Prouinzillllandtag wolle beschließen: Der Provinzialausschuß wird ersucht, in

eine Prüfung der Frage einzutreten, ob nicht für die Rheinprouinz, ähnlich wie für
Westfalen ein zurzeit dem PreußischenLandtage vorliegenderGesetzentwurfvorsieht,
eine Beschränkung der fortgesetzt steigenden Zahl der Provinziallandtags - Abgeordneten
einzuführensei, und gegebenenfalls dem nächsten Provinziallandtage eine entsprechende
Vorlage zu machen."

Dieser Antrag geht an die I. Fachtommission.
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Es wird sodann in die Erledigung der Tagesordnung eingetreten. Diese besteht aus den
unerledigt gebliebenenTeilen der gestrigen Tagesordnung und den nachstehendenAntragen der
Fachkommissionen.
Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan über die Verwaltungstosten der üandesbank

der Rheinprovinz für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.
Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Piovinzialausschusscs,betreffend

Abänderung des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der
Provinzilllbeamtender Rhcinprovinz.

Antrag der I Fachkommission zu dem Haushaltsplan
ll) zur Zahlung von Ruhegehältern :c. an Provinzialbeamteund von Witwen- und Waisen-

geldcrn sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
b) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen)und Witwen- und Wcüsengeldern

an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter bczw. deren Hinterbliebene,
o) über die Dr. Klein-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der I. Fachkommission zur Petition der Kanzleibeamtender Provinzialverwaltung und der
aus dem Militäranwärterstande hervorgegangenenProvinzialstraßenmcister,welche die An¬
rechnung der Militärdienstzeit auf das Vesoldungsdienstalternach den Bestimmungen der
Allerhöchsten Kcibinettsordrevom 22. März 1909 beantragen.

Antrag der I. Fachkommissionzur Petition des pensionierten ProvinzialstraßenaufsehersIske in
Birkesdorf. Kreis Düren, welcher um unverkürzteZahlung seiner Zivilpension (ohne Abzug
der Militiirpcnsion von jährlich 252 Mark) aus Provinzialfonds bittet.

Antrag der vereinigten II, und IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend den Erwerb von Oedländereienzwecks Melioration durch Korrigenden
der Provinzilll-Arbeitsanstalt und späterer Verwendung der melioriertenGelände zur inneren
Kolonisation.

Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (AugusteViktoria-Haus) sowie über den Unterstützungsfonds
für Blinde für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
das Gesuch des Zentralvorstandes des Oberlinvcreins zu Nowawes vom 22. Dezember 1910
um eine Beihilfe zum Bau eines deutschen TaubstummblinoenheimZ.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalteu für das Rechnungsjahr vom 1, April 1911
bis 31. März 1912.

Antrag der I Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzialausschusfes,betreffend die
Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im Ahrtal.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan über das Hebammenwesen einschließlich der
Hebammenlehillnstaltenzu Cöln und Elberfeld für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911
bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu den Haushaltsplänen der Prouinzial-Heil- und Pflegcanstalten
zu Andcrnach, Bonn, Düren, Galkhausen. Grafenberg, Iohnnnistal und Merzig für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bes 31. März 1912.

4
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Antrag der II, Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des Proviuzialcmsschusses,
betreffend den Bau und die Eröffnung der Provinzial-Heil- und PstcgeanstaltVcdburgbei Cleve.

Antrag der II, Fachkommission zur Petition der Pfleger der Heil° und Pflcgeanstalt Düren um
Erhöhung des Lohnes und der Mictscntschädigung,um Versicherungbei einer Unfallucr-
sicherungsgcsellschaftsowie um definitive Anstellung,

Antrag der II, Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf Grund
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 nebst Voranschlagfür die Provinzial-Pflegeanstalt zu Cöln-
Lindenthal für das Rechnnngsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzicil-Arbeitsanstaltzu Brauweilcr
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Hcmshaltsplau über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitscmstlllten,sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes
von Epileptikern, Idioten, Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Nheinprovinz, welche
bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwefcns
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31, März 1912.

Antrag der II. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Polizeistrafgeldcrfondsund des Ghrcn-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der II. Fachkommissionzu dem Bericht des Provinzialausschussesüber die im Jahre
1910 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5 Absatz 3 des
Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweifungweiterer Dotationsrenten an die
Provinzilllverbände.

Antrag der III. Fachkommissionzu der Petition des Kreisausschussesdes Kreises Neuwied auf
Bereitstellung eines Beitrages bis zu 47 000 Mark zur Verlegung der Provinzicilstraßebeim
Dorfe Irlich unter gleichzeitiger Herstellung einer neuen Brücke über die Wied.

Der Antrag der IV. Fachkommission, betreffend
I. Erhöhung der Mittel zur weiteren Unterstützungder Herstclluugvon Wasserleitungen

und
II. Bitte an die Königliche Stacitsregierung um Vorlage eines Gesetzentwurfszur Er¬

leichterungder Durchführungvon Zusammenlegungen
schlägt nachstehenden Beschluß vor:

„Der Prouinzillllandtag wolle
I. zu folgenderEntschließungfeine Zustimmung erteilen:

Die Erhöhung der Mittel zur weiteren Unterstützungder Herstellungvon Wasser¬
leitungen wird als ein dringendes Bedürfnis anerkannt.
Der Provinzialausfchuß wird ersucht, auf eine namhafte Erhöhung des Wcstfonds
zur Gewährung von Beihilfen für Wasserleitungszweckc hinzuwirkeu.

II. bcfchließen:
Der Provinzialausfchußwird beauftragt, die Königliche Stciatsregierung zu bitten,
fchon dem nächsten Provinziallandtage eine Gesetzcsvorlagezu machen, durch die
die Voraussetzungenfür die Durchführung der Zusammenlegungerleichtertwerden."

Der Prouinzillllandtag beschließt im Sinne des Antrages.
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Auf den Antrag der IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Proviuzial-^i'/Z/^
ausschusses, betreffend die Verlängerung des zwischen dem Provinzialuerbandeder Rheinprovinz und —^~
der Landwirtschaftskllmmerder Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung der land¬
wirtschaftlichen WinterschulenabgeschlossenenVertrags ermächtigt der Provinziallandtag den Pro-
vinzilllausschuß,den Vertrag mit der Landwirtschaftskammerwegen der Verwaltung und Unter¬
haltung der landwirtschaftlichen Winterschulenauf die weitere Dauer von 10 Jahren, vom 1. April
1911 an, zu verlängern.

Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommission wird der Haushaltsplan über die Ver¬
waltungskostender Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheinprovinz für das Kalenderjahrvom
1. Januar 1911 bis 31. Dezember 1911 unverändert angenommen. I^M 2^

Auf den Antrag der I, Fachkommifsionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-^bis^^
ausschusses,betreffend den Erlaß einer neuen Satzung für die Pruvinzial-Feucrversicherungsanstalt "^^
der Rheinprovinz erteilt der Provinziallandtag zu dem Entwurf in der von dem Herrn Minister
gewünschten Fassung seine Genehmigung. Seite^ZA

Die I, Fachkommissionstellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend ^^404.
die Uebernahmeweiterer Versicherungszwcige folgendenAntrag:

Der Provinziallandtag wolle beschließen:
„Vorbehaltlichder erforderlichen Zustimmungder Königl. Staatsregierung zu geuehmigen,
daß die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltder Rheiuprovinz ueben der eigentlichen
Feuerversicherungkünftig auch den Betrieb der Versicherunggegen Mietverlust, gegen
Einbruchsdiebstahlund Beraubung, gegen Wasserlcitungsschäden und der Glasversicherung
aufnimmt."

Es wird demgemäß beschlossen. Se>"^ 2i,
Auf den Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial- bis "2^

ausschusses, betreffend
I. die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Kempen im Kreise Kempen, und

II. die Anbiederung einer landwirtschaftlichen Winterschule an die Provinzial-Wein- und
Obstbauschule zu Kreuznachbeschließt der Provinziallandtag:

I. der Errichtung einer landwirtschaftlichenWinterschule in Kempen im Kreise Kempen
zuzustimmen und die Zahlung des von der Provinz vertragsmäßig zu leistenden Zu¬
schussesund des Beitrages zum Pensions-Haushaltsplau zu genehmigen,

II. erklärt sich damit einverstanden, daß der vom Kreise Kreuznachfür die Angliederung
einer landwirtschaftlichenWinterschnle an die dortige Provinzial-Wein- und Obst-
bauschule zu leistende Zuschußauf jährlich 3080 Mark festgesetztwird. I"".ic ZZ,

Entsprechenddem Antrag der IV. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag deZ^A/Z««^
Provinzialausschusses,betreffend die Bewilliguugvon Beihilfen zur Regulierungder unteren Wupper,
der Kalflack und des Sayubaches, bewilligt der Provinziallandtag als Beihilfen zu den Kosten der
Regulierung der unteren Wupper 36 000 Mark, der Kalflack 52 000 Mark — davon zahlbar
30000 Mark im Rechnungsjahr 1911, der Rest im Rechnungsjahr 1912 — des Saynbaches
27 000 Mark unter der Voraussetzung,daß die Staatsregierung mindestens die gleichen Beiträge
leistet und genehmigtferner, daß der im Rechnungsjahr 1911 zahlbare Betrag von 93 000 Mark
aus Titel V Nr. 10 des Haupt-Haushaltsplanes gezahlt wird. IA"ge Z^

Die I. Fachkommissionschlägt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, ü,/'^'
betreffend Stellungnahme des Provinziallandtages zur Gründung einer Iwangsgenossenschaftzum

4»
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Zwecke der Regelung der Vorstut und der Abwasserreinigung im linksrheinischen Industriegebiet
am Niederrhein folgenden Beschluß vor:

„Der Provinzillllandtag nimmt von dem Entwurf eines Gesetzes behufs Gründung
einer Zwangsgenossenschaft zum Zwecke der Regelung der Vorstut und der Abwasser¬
reinigung im linksrheinischen Industriegebiet zwischen dem Rhein und der Landesgrenze
Kenntnis, erklärt sich mit dem Ziele, das durch Errichtung einer Zwangsgenossenschaft
erreicht werden soll, grundsätzlich einverstanden, hält aber eine nähere Prüfung für not¬
wendig und beauftragt damit den Plovinzialausfchuß,welcher darüber dem Provinzilll¬
landtag berichten soll."

Der Provinzillllandtag beschließt,die Angelegenheit an die I. Fachkommissionzurück«
zuverweisen,da sich inzwischenneue Momentezur Beurteilungdes Veratungsgegcnstandesergebenhaben.

Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt den Vorsitz.
Auf den Antrag der IV, Fachkommissionwird der Haushaltsplan über die Verwaltung

der Fonds zur Gewährung von Viehentschädigungen infolge:
a) von Rotz und Lungenseuche (Reichsgesetzvom 23. Juni 1880, betreffenddie Abwehr-

uud Unterdrückungvon Viehseuchen, und Ausführuugsgesetz vom 12. März 1891),
d) von Milz- und Rauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892), betreffenddie Entschädigung

für an Milz» und Naufchbrand gefallene Tiere)
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen.

Auf den Antrag der IV. Fachkommission wird die Petition des Theodor Franken in
Goch, betreffendGewährung von Entschädigungenfür an Rauschbrand eingegangenePferde, dem
Provinzialausschußzur Erledigung überwiesen.

Auf den Antrag der I. Fachkommifsionzum Haushaltsplan über die Verwaltungskosten
der Landesbankder Rheinproninz für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912
befchließt der Provinzillllandtag, den vorbczeichneten Haushaltsplan mit der Maßnahme unver-

Nnwge ^ ändert anzunehmen,daß bei Titel I Nr. 8 statt 17, 18 Assistentenstellen aufzuführenfind.
^3z"oK. Nach dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial-

llusschusses, betreffendAbänderung des Reglements, betreffenddie Fürsorge für die Witwen und
Waifen der Provinzialbeamten der Rheinproninz, foll dem § 2 Abfatz 2 des gencmnten Reglements
diefelbe Fafsung gegeben werden, welche die entsprechende Bestimmung in dem Reichs-Beamtcn-
hinterbliebenengesetze vom 17. Mai 1907 hat, nämlich: „Das Witwengeld soll jedoch vorbehaltlich
der in § 4 verordnetenBeschränkungmindestens300 Mark und höchstens 5000 Mark betragen."

Der Provinzillllandtag erklärt sich mit der vorgeschlagenen Aenderung einverstanden.
Auf den Antrag der I. Fachkommission wird der Haushaltsplan
».) zur Zahlung von Ruhegehältern :c, an Prouinzialbeamte und von Witwen- und

Waisengeldernsowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,
K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) und Witwen- und Waiscngoldern

an nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund Arbeiter bezw, deren Hinterbliebene,
o) über die Dr. Klein-Stiftnng

für das Rechnungsjahr vom 1, April 1911 bis 31. März 1912 unverändert angenommen.
Die I, Fachkommifsion schlägt zur Petition der Kanzleibeamtcnder Provinzialvcrwaltung

und der aus dem Militäranwärterstande heruorgegangenenProvinzialstraßenmeistcr,welche die
Anrechnung der Militärdienstzeit auf das Bcsoldungsdienstaltcrnach den Bestimmungender Aller-
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höchsten Kabinettsordre vom 22. März 1909 beantragen, Ablehnung vor. Es wird demgemäß
beschlossen.

Auf den Antrag der I. Fachkommissionzu der erneuten Petition des pensionierten
ProvinzilllstraßenaufsehersIske in Virkesdorf, Kreis Düren, welcher um unverkürzte Zahlung seiner
Zivilpension (ohne Abzug der Militärpension von jährlich 252 Mark) aus Provinzialfonds bittet,
beschließt der Provinziallandtag endgültige Ablehnung.

Der Vorsitzende übernimmt den Vorsitz. HA^ ^-
Auf den Antrag der vereinigtenII. und IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag ^is ^"

des Provinzialcmsschusses,betreffend den Erwerb von Oedländereien zwecks Melioration durch
Korrigenden der Provinzial-Arbeitsanstalt und späterer Verwendung der meliorierten Gelände zur
inneren Kolonisation, faßt der Provinziallandtag den nachstehenden Beschluß:

1. „Der Provinzialausschußwird ermächtigt, die in der Vorlage des Provinzialausschusses
aufgeführten Oedländereien mit etwaigen Abrundnngen und Ergänzungen für den
Provinzialverbandzu erwerben,die Ländereien zu meliorieren,die Meliorationsflächen,
eventuell nach Errichtunglandwirtschaftlicher Gebäude,zu verpachten oder zu veräußern.

2. Die zur Durchführungder Beschlüsseunter 1 erforderlichen Mittel sind vorschußweise
bei der Landesbank zu entnehmen. Von diesem Vorschußsind die Einnahmen aus
den Nutzungender Grundstücke sowie aus Verpachtungenund Veräußerungenabzu¬
schreiben. Der nach vollständiger Durchführungder unter 1 vorgesehenenMaßnahmen
noch nicht gedeckte Rest des Vorschusses soll durch eine Anleihe gedecktwerden, welche
zu dem zu erlangendengünstigsten Zinsfuß zu verzinfenund mit 3«/« zu tilgen ist.
Die zur Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe erforderlichen Beträge sind in den
Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt Blauweiler einzustellen,"

Entsprechend dem Antrag der II. Fachkommission werden die Haushaltspläne der Provinzial-
Blindenanstalten zu Düren (Elisabeth-Stiftung) und Neuwied (Auguste Viktoria-Haus) sowie über
den Unterstützungsfond für Blinde für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912
unverändert angenommen. <Z"^ ^2,

Auf den Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial-^1/" ^
ausschusses,betreffend das Gesuch des Imtralvorstandes des Oberlinvereins zu Nowawes vom
22. Dezember 1910 um eine Beihilfe zum Bau eines deutschen Taubstummblindenheims,beschließt
der Provinziallandtag dem Gesuche des Ientralvorftandes nicht zu entsprechen.

Der Haushaltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichen Unter-
haltungsarbeiten, sowie über den Fonds zur Erneuerung mafchiueller Anlagen in den Provinzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1 April 1911 bis 31. März 1912, wird nnvernndert
angenommen.

Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ausschusses,betreffend die Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigung der Hochwasserschäden im
Ahrtal, beschließt der Provinziallandtag wie folgt:

1. „Für die Beseitigungder durch das Hochwasser am 12. Juni 1910 an Provinzial-
straßen und -Brücken im Ahrgebiet entstandenen Schäden wird ein Betrag von
275400 Mark zur Verfügung gestellt.

2. Zur Gewährung von Beihilfen an Kreise, Gemeindenund Verbände zu den Kosten
der Beseitigung des durch dasselbe Hochwasseran Wegen, Brücken, Bachläufen,
Meliorations- und sonstigen Anlagen entstandenen Schadens wird ein Betrag bis zur
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Höhe von 572 700 Mark sowie zur Beseitigungsonstiger Schäden 7200 Mark mit
dem Vorbehalt zur Verfügung gestellt, daß aus Staatsmittel» ein mindestensgleich
hoher Betrag gewährt wird.

3. Zur Deckung der nach Ziffer 1 und 2 des Beschlusses entstehenden Ausgaben sowie
der Kosten der Aufnahme der Anleihe ist eine Anleihe bis zur Höhe von 874 000
Mark aufzunehmen,welche mit 4«/<> zu verzinsen und mit 6«/« und den durch die
Tilgung ersparten Zinsen zu tilgen ist."

Der stellvertretende Vorsitzende übernimmt den Vorsitz.
Entsprechend dem Antrag der II. Fachkommissionzu dem Hanshaltsplan über das Hebammen¬

wesen einschließlichder Hebammenlehranstaltenzu Cöln und Glberfeldfür das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912 und zu den Haushaltsplänen der Provinzial-Heil- und Pflege-
anstalten zu Andernach,Bonn, Düren, Galkhausen, Grafenberg, Iohannistal und Merzig für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 werden diese Haushaltspläne unverändert

Mwge 22' angenommen.
^^22b- Auf den Antrag der II. Fachkommission zu dem Bericht und den Anträgen des Provinzial-

——^ ausschusses, betreffend den Bau uud die Eröffnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bedburg
bei Eleve, nimmt der Provinziallandtag von dem Bericht Kenntnis und erklärt sich mit den
gemachten Vorschlägen einverstanden.

Die II. Fachkommission beantragt zu der Petition der Pfleger der Heil- und Pflegeanstalt
Düren um Erhöhung des Lohnes und der Mietsentschädigung,um Versicherungbei einer Unfall'
Versicherungsgesellschaftsowie um definitiveAnstellung Ueberweisung an den Provinzialausschußzur
Erledigung. Es wird demgemäßbeschlossen.

Die Haushaltspläne für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli
1891 nebst Voranschlagfür die Provinzml-Pflegeanstalt zu CölmLindenthal für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1911 bis 31. März 1912, der Provinzial-Arbeitscmstalt zu Brauweiler für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912, des Landarmenhaufeszu Trier für das
Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912, über die Unterstützungmilder Stiftungen
und Wohltätigkeitsanstalten, fowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von
Epileptikern,Idioten, Blinden, Trinlern und Krüppeln aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörigekeinen Anspruchauf öffentliche Armenpflege haben, für das Rechnungsjahr vom 1. April
1911 bis 31. März 1912, für die Verwaltung des Landarmenwefensfür das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912 und der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreitsteiner
allgemeinenArmenfonds für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 werden

<^e ^' unverändert angenommen.
S"""^ Der Bericht des Provinzialausfchussesüber die im Jahre 1910 erfolgten Bewilligungen

^b^L-^v^ Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5 Absatz 8 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, betreffend
die Ueberweisungweiterer Dotationsrenten an die Provinzialverbände, wird durch Kenntnisnahme
für erledigt erklärt.

Die III. Fachkommission schlägt zu der Petition des Kreisausschusses des KreisesNeuwied
auf Bereitstellung eines Beitrages bis zu 47 000 Mark zur Verlegung der Provinzialstraße beim
Dorfe Irlich unter gleichzeitiger Herstellungeiner neuen Brücke über die Wied folgenden Beschluß vor:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, dem vorerwähnten Antrage des Kreisausschussesder

Kreises Neuwied dahin zu entsprechen, daß 47 000 Mark in 2 Iahresteilen für die zwei
kommendenHaushaltsjahre von der Provinz unter folgenden Bedingungenbereit gestellt werde«;
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1. Zu den auf 142 000 Mark veranschlagtenKosten sollen
die BürgermeistereiHeddesdorf . . . 5 000 Mark

„ Stadt Neuwied ...... 10000 „
das Eisenwerk Rasselstein ..... 50000 .,
der Kreis Neuwied ...... 30 000 „

Zusammen 95 000 Mark
beitragen, und sollen bei Ueberschreitungder Summe von 142 000 Mark die zu 1
Genannten mit der Provinz die Mehrkostennach dem Verhältnis der obigen Beiträge
aufbringen;

2. die Gemeinde Irlich und die Stadt Neuwied stellen das zur Straßenverlegung und
-Anrampung erforderliche Gelände unentgeltlich;

3. dieselben beiden Gemeinden vertreten alle Schadenersatzansprüche,die etwa aus der
Verlegung der Straße von den Anliegern geltend gemacht werden."

Der Provinzillllandtag beschließt nach dem Antrage der Fachkommission.
Nächste Sitzung Freitag Vormittag 11 ^2 Uhr.
Weiteres war nicht zu verhandeln.

Schluß der Sitzung 2" Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. von Eyncrn. von Wülfing.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaals des Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag, den 10. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnetdie Sitzung um 112/4 Uhr.
Das Geschäftsprotokoll der vorigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauseszur Einsicht offen.
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. von Wülfing nnd von Schütz.
Eingänge.
Der AbgeordneteLueg hat mitgeteilt, daß er wegen Erkrankung verhindertsei, an den

Sitzungen des Provinziallandtags teilzunehmen.
Seine Exzellenz der Herr Ober-Präsident hat einen Erlaß des Herrn Landwirtschafts¬

ministersvom 3. ds. Mts. mitgeteilt, wonach die Swatsregierung Mittel zur Hebung der Winzernot
stellen will, unter der Voraussetzung,daß die Provinz den gleichen Betrag bewilligt. Es ist daher
noch eine Vorlage des Provinzialausschusseszu erwarten, die an die vereinigteI. uud IV. Fach¬
kommission gelangen soll,

Rechtsanwalt Franssen in Gummersbach als Bevollmächtigterdes LandcsbcmsekretärZ
Strauch beantragt, dem Beschwerdeführeroder dessen Pfleger oder ihm, dem Bevollmächtigten,
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vor der Entscheidungüber die Beschwerdein der Sitzung des Provinziallandtags zu mündlichen
Ausführungen Gelegenheitzu geben.

Diese Eingabe wird wie die vorhergegangenenan die I. Fachkommission verwiesen.
Es wird hiernach in die Erledigungder heutigen Tagesordnungeingetreten.Diese ist folgende:

Antrag aus gemeinschaftlicherSitzung der I. und III. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses, betreffend
2,) die Uebersicht über den Eisenbahnfondsund
K) die Förderung von Bahnunternehmungen.

Antrag der III. Fachkommission zu der Petition des Kreises Gummersbachum Bewilligung von
Darlehen aus dem Klcinbahnfondszur Durchführung des Projekts der nurmalspurigenKlein¬
bahn im Homburger Bröltal von Vielstein nach Hermesdorfbezw. um Beteiligung der Provinz
an dieser Bahn als Gesellschafter mit Staat und Kreis.

Antrag der III. Fachkommission zu dem Haushaltsplan der Provinzialstraßen-Verwaltungnebst
Anlage H., Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendungdes Eisenbahnfonds,
Anlage <ü, Voranschlagüber die Verwendungdes Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde-

und Kreiswegebaues,
Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben beim Betriebe der dem Pro-

oinzialverbllndegehörigenSteinbrüche
für das Rechnungsiahl vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzilllausschusses,betreffend die
Zahlung des Wohnungsgeldzuschusses an Provinzialbeamte,

Antrag der I. Fachkommissionzum Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Pruvinzialausschuß
und die Zentralvcrwaltungsbehördefür das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Anträge der IV. und I. Fachtommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzilllausschusses,
betreffend die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfungdes Heu- und Scmerwurmes.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,
welche die Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzilllausschusses,betreffend
Bewilligungenaus dem Dispositionsfunds des Provinziallandtags.

Antrag der I. Fachtommissionzu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmuseen
zu Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungs-
^K° A jähr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.
^^22^- Dn Antrag aus gemeinschaftlicherSitzung der I. und III. Fachkommission zu dem Bericht

und Antrag des Provinzilllausschusses,betreffend
2,) die Uebersicht über den Eisenbahnfondsund
K) die Förderung von Bahnunternehmnngenfchlägt den nachstehenden Beschlußvor:

„Der Provinziallandtag wolle
1. den bisherigen Kredit zur Förderung von Kleinbahnunternchmungenum 12 Millionen

Mari, also auf 50 Millionen Mark erhöhen;
2. den Provinzialausschuh ermächtigen, bei Darlehen zu Kleinbahnen bis zu einem

Drittel der Bausumme einen Zinsnachlaß von 1°/« oder über ein Drittel der
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Bausumme einen Zinsnachlaß von '^"/o zu gewähren, solche Darlehen aber nicht
über zwei Drittel der Bausumme zu bewilligen."

Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
Die III. Fachkommission stellt zu der Petition des Kreises Gummersbachum Bewilligung

von Darlehen aus dem Kleinbahnfonds zur Durchführung des Projekts der normalspurigen
Kleinbahnim Homburger Bröltal von Biclstein nach Hermesdorf bezw. um Beteiligung der Provinz
an dieser Bahn als Gesellschafter mit Staat und Kreis folgendenAntrag:

„Der Provinziallandtag wolle zur Durchführung des Projekts der normalspurigen
Kleinbahn im Homburger Bröltal von Bielstein nach Hermesdorf:
1. ein Drittel der erforderlichenBaukostensummemtt 720 000 Mark dem Kreise

Gummersbach aus dem Provinzial-Kleinbahnfondsals Darlehen zu dem üblichen
Zinssatze,mit V« °/° Zinszuschuß,auf zunächst 10 Jahre und gegen 1 °/° Tilgung
mit der Maßgabe gewähren, daß die Tilgungsraten in den ersten 5 Jahren ganz
und in den folgenden 5 Jahren bis auf ^ °/° oder höchstens "/z °/° jährlich
gestundetwerden;

2. dem Kreise Gummersbachein weiteres Darlehen von 720000 Mark zu höchstens
2°/o Zinsen zunächst auf 5 Jahre unkündbar und unter den zu 1 beantragten
Tilgungsbedingungenunter der Boraussetzungzur Verfügung stellen, daß der Staat
dem Kreise ein Darlehen in gleicher Höhe und unter denselben Bedingungengewährt."

Der Provinziallandtag stimmt diesem Antrage zu.
Auf den Antrag der III. Fachkommissionzu dem Haushaltsplan der Provinzialstraßen-

Veiwaltung nebst
Anlage H,, Voranschlag über die Verwendung des Fonds für den Neubau von Pro-

vinzialstraßen,
Anlage L, Voranschlagüber die Verwendung des Eisenbahnfonds,
Anlage ll, Voranschlagüber die Verwendung des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde-

und Kreiswegebaues,
Anlage v, Voranschlag über die Einnahmen und Ausgaben beim Betriebe der dem

Provinzialuerbllnde gehörigenSteinbrüche
für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 wird dieser Haushaltsplan
unverändert angenommen. S^° ^

Dem Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, bi/^H^
betreffend die Zahlung des Wohnungsgeldzuschussesan Piovinzialbeamte auf Ablehnung stimmt" "^--^
der Provinziallandtag zu.

Der Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzialausschußund die Zentral-
Verwaltungsbehördefür das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 wird unver¬
ändert angenommen. JAse.^

Anträge der IV. und I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial- ü,/^/^
ausschusses, betreffenddie Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfungdes Heu- und Sauerwurmes. "—-'—

Die IV. Fachkommission beantragt:
„Der Provinziallandtag wolle
I. den Antrag unverändert annehmen,

II. den Provinzialausschuß'ermächtigen, für die Winterbelämpfung 1911/12 in der¬
selben Weise Mittel zur Verfügung zu stellen."

5
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Die I. Fachkommission beantragt hierzu:
„Der Provinziallandtllg wolle dem Antrage der IV. Fachkommission stattgeben."

Der Provinziallandtllg stimmt beiden Antrügen zu.
Auf den Antrag der I. Fachkommission zu dem Haushaltsplan für die Verwaltung der

Angelegenheiten,welche die Forderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen,für das Rechnungsjahr
<M°^H vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 wird unveränderte Annahme beschlossen,
^d^^b^. Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des

Provinzialausschusses,betreffendBewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags,
bewilligt der Provinziallandtllg die in der vorgelegtenZufmnmenstellungunter Nr. 1—22 vorge-
fchlllgenen Beihilfen im Gefamtbetrag von 123 000 Mark aus seinem Dispositionsfonds.

Der Haushaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmufeen zu Bonn und Trier für
das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912 und der Haushaltsplan für gewerbliche
Zweckefür das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912 werden unverändert
angenommen.

Die Schlußsitzungwird auf Samstag, den 11. März vormittags 10 Uhr anberaumt.
Weiteres war nicht zu beschließen.

Schluß der Sitzung 3 Uhr.

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. von Wülfing. von Schütz.

Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaal«des Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag den 11. März 1911.

Der Vorsitzende eröffnetdie Sitzung um 10^4 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder gestrigen Sitzung liegt auf dem Tische des Hauses zur

Einsicht offen,
Schriftführer für heute sind die AbgeordnetenDr. Lembke und von Eynern,
Der Piuvinzillllllndtllg hat in seinen früheren Tagungen stets den Vorsitzenden und die

beiden Schriftführer ermächtigt, das Protokoll der Schlußsitzungihrerseits endgültig festzustellen.
Diese Ermächtigungwird auch für die gegenwärtigeTagung erteilt.

Es wird sodann in die Erledigung der heutigen Tagesordnung eingetreten. Diese
ist folgende:
Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend

Ersatzwahlenfür den Proviuzialausschuß,und
Vornahme der Wahlen.
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Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend die
Wahl von Landesbauräten, und

Vornahme der Wahlen.
Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffenddie

Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbankfür die Provinz Westfalen, die
Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassauin Münster berufenen Kommissareund deren
Stellverteter, und

Vornahme der Wahlen.
Antrag der I. Fachkommission zu dem von 25 Provinziallanotags-Abgeordnetengestellten Antrag

auf Herbeiführung einer Gesetzesvorlage,welche eine Beschränkungder fortgesetzt steigenden
Zahl der Provinziallandtags-Abgeordncteneinführen soll.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffeud den
Antrag des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gemeinden auf Uebernahmeeiner Garantie für
einen zu gründendenHaftpflichtverband.

Antrag der vereinigten I. und IV. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ansschusses, betreffend die Bereitstellungvon Mitteln zur Hebung der Wiuzernot.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialansschusses,betreffend
Stellungnahme des Provinziallandtages zur Gründung einer Zwangsgenossenschaft znm Zwecke
der Regelung der Vorflut uud der Abwasserreinigungim linksrheinischen Industriegebiet am
Niederrhein.

Antrag der I. Fachkommission zu dem Bericht uud Antrag des Provinzialansschusses,betreffenddie
Beschwerde des Pflegers des in den Ruhestand versetzten Landest,ausekretärsBernhard Strauch
in Gummersbach gegen die Entscheidungdes Provinzialansschusseswegen der zwangsweisen
Versetzung in den Ruhestand, und zn den weiteren Eingaben des p. Strauch.

Antrag der I. Fachkommissionzu dem Vorbericht zu dem Haupt-Haushaltsplau der Provinzial-
verwaltung der Rheinprovinz sowie zn den zu demselbengehörendenHaushaltsplänen der
einzelnenVerwaltungszweige und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis
31. März 1912,

und
Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis

31. März 1912.
Antrag der Wahlpiüfungskommissionzu den stattgehabtenErsatzwahlenin den WahlkreisenBarmen,

Bernkastel,Duisburg (2 Abgeordnete),Düren, Essen (Land), Essen (Stadt), Moers, Ottweilcr,
Saarbrücken, Siegkreis und Waldbroel.

Antrag der I. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenen Rechnungen.
Antrag der II. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenen Rechnungen.
Antrag der III. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenen Rechnungen.
Antrag der IV. Fachkommission auf Entlastung der ihr überwiesenen Rechnungen. Sc"/"^ Z,

Nach dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Provinzial¬
ansschusses, betreffend Ersatzwahlenfür den Provinzinlcmsschuß,und

Vornahme der Wahlen
beschließt der Provinziallandtag, die erforderlichenWahlen vorzunehmen. Es sind Ersatzwahlen
vorzunehmenfür den am 28. Juni 1910 verstorbenenSanitiitsrat Dr. Karl Venn und für den
Geheimen Kommerzicnrat de Greifs, der wegen öfter auftretender Krankheit das Amt als Mit¬
glied des Provinzialansschussesniedergelegthat.

5*
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Sanitätsrat Dr. Venn war durch Beschlußdes 49. Rheinischen Provinziallandtags vom
12. März 1909 als Mitglied des Provinzialausschussesfür eine bis zum 1. April 1915 laufende
Amtsperiode gewählt.

GeheimerKommerzienrat de Greifs war in der Sitzung des 46. Provinziallandtags für
eine bis zum 1. April 1912 dauernde Amtszeit gewählt.

Aus der Mitte des Hauses werden vorgeschlagen:
1. an Stelle des Mitgliedes Dr. Venn das jetzige stellvertretende Mitglied Königlicher

Kammerherrund Landrat, Freiherr von Dallwigk zu Üichtenfels zu Siegburg,
2. als stellvertretendesMitglied der Königliche Landrat von Groote zu Rheinbach,
3. an Stelle des Mitgliedes de Greifs das jetzige stellvertretendeMitglied Geheimer

KommerzienratFunke in Essen,
4. als stellvertretendesMitglied der Rentner und Beigeordnete Molenaar in Crefeld.

Es wird beschlossen, die vorzunehmenden Wahlen durch Zuruf zu tätigen. Der Vorsitzende
stellt fest, daß die gemachten Vorschläge die Zustimmung des Hauses gefundenhaben.

A^^yK Die Gewählten erklärten, die auf sie gefalleneWahl anzunehmen.
^^^ Zu dem Belicht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Wahl von Landes-

baurüten, und
Vornahme der Wahlen

stellt die I. Fachkommissionden nachstehenden Antrag:
Der Provinziallandtag wolle:

1. den LandesbauinspektorKöniglichen Baurat Georg Schweitzer
2. den LandesoberbauinspektorKöniglichenBaurat Theodor Esser

zu Landesbauräten wählen und beiden Wahlen folgende Bedingungenzugrunde legen:
1. die Wahl erfolgt auf 12 Jahre, vom 1. April 1911 ab mit dem besoldungs¬

planmäßigen Gehalt von 10 400 Mark;
2. die Gewählten müssen sich den jetzigen und künftig zu erlassendenBestimmungen

des Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rhein¬
provinz unterwerfen;

3. sie müssen sich verpflichten, ohne Genehmigungdes Provinzialausschusseskein Mandat
für eine politischeKörperschaftoder in die Gemeindevertretungzu übernehmen,
wenn ihnen für letzteresein gesetzlicherAblehnungsgrundzur Seite steht;

4. sie sind gehalten, sich bei der Zentralstellenach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondereauch unter einem anderenOberbeamten, welcherals Abteilungsdirigent
fungiert, beschäftigen zu lassen.

Der Provinziallandtag beschließt nach dem Antrage.
Der 49. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 11. März 1909:
») als Kommissare der Provinzialvertretung zur Mitwirkung bei den Geschäften der

Rentenblln! für die Provinz Westcilen, die Rheinprooinz und die Provinz Hessen:
M<^ ^ ^ Provinziallandtags-Nbgeordneten: Königlicher Landrat Freiherr von Dalwigk zu
6"^vU2^ Lichtenfels zu Siegburg und Königlicher Regierungs-Priisident Freiherr von Höucl

zu Coblenz,
b) als Stellvertreter:

die Provinzillllllndtllgs-Abgeordneten:GutsbesitzerHeinrich Kirchmann zu Borbecl und
KommerzienratArnold Hueck zu Aue
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auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen so lange zu gelten
haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommenhat,

Der Provinzialausschußbeantragt:
„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Prozinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen,
daß die Wahlen so lange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat."

Am den Antrag der I, Fachkommission werden die seitherigen Mitglieder und Stellvertreter
mit der vorstehendenMaßgabe wieder gewählt.

Nach ß 50 der Provinzialordnung bleiben die Ersatzmännernur für denjenigenZeitraum
in Tätigkeit, für welchen die Ausgeschiedenen gewählt waren

Zu dem von 25 Prouinziallandtags-Abgeordneten gestellten Antrag auf Herbeiführung
einer Gesetzesvorlage, welche eine Beschränkung der fortgesetzt steigenden Zahl der Provinziallandtags-
Abgeordneteneinführen soll, beantragt die I. Fachkommission Ablehnung.

Der Provinziallandtag stimmt in namentlicherAbstimmungmit 87 gegen 48 Stimmen
dem Antrag der 25 Provinziallandtags-Abgeordnetenzu. I"/age 26,

Die I. Fachkommissionstellt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, bi/^/^
betreffend den Antrag des VerbandesRheinisch-Westfälischer Gemeinden auf Uebernahme einer Garantie ^-»
für einen zu gründendenHaftpflichtverband,folgendenAntrag:

„Provinziallandtag wolle sich mit der Uebernahme einer Garantie bis zum Betrage
von 25 000 Mark für den zu gründenden HaftpflichtverbandRheinisch-Westfälischer
Gemeinden einverstandenerklären und die Festsetzung der Bedingungen für die Ueber¬
nahme der Garantie dem Provinzialausschußüberlassen."

Der Provinziallandtag stimmt diesem Antrage zu. <3"^ Zs,
Auf den Antrag der vereinigten I. und IV. Fachkommisston zu dem Bericht und Antrag bi/^A^

des Provinzialausschusses,betreffend die Bereitstellung von Mitteln zur Hebung der Winzernot, ' ~^~.
faßte der Provinziallandtag den nachstehenden Beschluß:

„Der Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß die Provinz durch Ver¬
mittlung der Landesbank den in der Vorlage genannten Kreisenzusammenbis zum
Gesamtbeträge von 100000 Mark Darlehen zum Zwecke der Erhaltung bedürftiger
Winzer im Haus- und Nahrungsstande gibt, und daß der Provinzialverband die Zinsen
dieser Darlehen sowie die Deckung von 15?/° der Darlehnssummeübernimmt. Voraus¬
setzung ist hierbei, daß die Königliche Staatsregierung den gleichen Betrag zu den
gleichen Bedingungen zur Verfügung stellt und der Provinzialverwaltung die Mit¬
wirkung bei der Verteilung der Gesamtsumme auf die einzelnenKreife und bei der
Ueberwachungder Verwendung innerhalb der Kreife eingeräumt wird. A"^ Zu,

Entsprechend dem Antrag der I. Fachkommissionzu dem Bericht und Antrag des Pro- As"^'
vinzialausschusses, betreffendStellungnahme des Provinziallandtages zur Gründung einer Zwangs- ^
genossenschaftzum Zwecke der Regelung der Vorflut und der Abwässerreinigungim linksrheinischen
Industriegebiet am Niederrhein, spricht der Provinziallandtag sich grundsätzlich für den Erlaß eines
Gesetzesbehufs Gründung einer Zwcmgsgenossenschaft zum Zwecke der Regelung der Vorflut und
der Abwasserreinigungim linksrheinischen Industriegebiet zwischen dem Rhein und der Landesgrenze
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aus und beauftragt mit der Prüfung der Einzelbestimmungen des von dem „Verein zur Aufstellung
eines Entwäfferungsplanes für das linksniederrhemische Industriegebiet" ausgearbeiteten Gesetzent¬
wurfes den Provinzialausfchußin Verbindung mit einer Kommission, bestehendaus den Mitgliedern
der I. Fachkommission des 51. Provinziallandtages und den Landrätcn der Kreise Moers, Geldern,
Eleve, Kempen und Erefeld-Landmit der Maßgabe, daß auf eine erneute Anhörung des Prouinzial-

M^K'H landtages verzichtet wird.
^s^^— ^^ I- Fachkommission schlägt zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,

betreffend die Beschwerde des Pflegers des in den Ruhestand versetztenLandesbausekrctärsBernhard
Strauch in Gummcrsbachgegen die Entscheidung des Provinzialausschusseswegen der zwangsweise«
Versetzungin den Ruhestand, und zu den weiteren Eingaben des p. Strauch den nachstehenden
Beschluß vor.

„Der Provinziallandtag wolle den Antrag auf perfünlicheVorstellung des Strauch
ablehnen und die Beschwerde gegen den Beschluß des Provinzialausschussesvom
26. April 1910, wodurch die Versetzung des LandesbausekretärsStrauch in Gummers-
bach in den Ruhestand beschlossenwurde, endgültig abweisen."

^ Der Provinziallandtag beschließt in diesem Sinne.
^"Azk>3- Zu dem Vurbericht zu dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung der Nhcin-

provinz sowie zu den zu demselbengehörigenHaushaltsplüneu der einzelnen Verwaltuugszweige
und Anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31 März 1912, und
Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr vom 1 April 1911 bis
31. März 1912 stellt die I. Fachkommission den nachstehenden Antrag:

Der Provinziallandtag wolle:
1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigenHaushaltsplänen der einzelnen

Verwaltnugszwcige und Anstalten für das Rechnungsjahr 1911 mit der Maßgabe
feststellen, daß bei Titel V Nr. 5 des Haupt-Haushaltsplans bezüglich Verzinsung und
Tilgung der Anftaltsbautcn in Bedburg die Tilgung für das Rechnungsjahr 1911
noch auszufetzeu und der hierzu vorgefeheueBetrag von 1 ^2 °/, der Bausumme
— 75000 Mark als Sicherheitsfonds zur Ausgleichung des Haushaltsplanes bei
etwaigen Mindereingängen an Steuern zur Verfügung des Provinziallandtags zu
halten ist;

2. den Steuerbedarf für die laufendeVerwaltung für das Rechnungsjahr 1911 — außer
dem gemäß Befchluffes des 49. Rheinische« Provinziallandtages vom 16. März 1909
zu erhebenden^2 °/n für die Verminderungdes Anleihebedarfsfür regelmäßig wieder¬
kehrende Hochbauten— festsetzenauf einen Betrag, welcher gleich ist 13^2°/o der nach
§ 25 des Kreis- und Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 sich ergebenden
Steuerfumme;

3. befchließen, daß nach dem festgestellten Haupt-Hanshaltsplan nnd nach den zu ihm
gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweigcund Anstalten auch nach
dem 1. Januar 1912 bezw. nach dem 1. April 1912 die Verwaltung solange weiter
geführt und die zu 2 genehmigte Proviuzialsteuer uach dein angegebenenMaßstabe
folange weiter erhoben werde, bis der Provinziallandtag nene Haushaltspläne genehmigt
haben wird;

4. nachträglichgenehmigen, daß zur Begleichung des in der laufenden Verwaltung des
Jahres 1909 entstandenen geringen Fehlbetrages (zu vergl, S. 36 des Vorberichts) die
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Mehreinnahme von Provinzialabgaben für 1909 verwendet worden ist, und ferner gut¬
heißen, daß der sich bei den Kosten der Fürsorgeerziehungim Rechnungsjahr 1910
ergebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den event, eingehenden Mehr¬
einnahmen der Provinzialsteucr bestritteu werde, falls sich dafür aus der laufenden
Verwaltung des Rechnungsjahres1910 keine Deckung finden sollte;

5. endlich genehmigen,daß aus den zur Verfügung des Provinziallandtags stehenden
Beträgen, soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds
auf der Höhe von 500 000 Mark erhalten und der Rest je zur Hälfte an die durch
Befchluß des Provinziallandtags geschaffenen Fonds, den Baufonds und den Ausgleich¬
fonds, abgeführt wird.

Der Provinziallandtag erhebt diefen Antrag zum Beschluß.
Auf den Antrag der Wahlprüfungskommissionzu den stattgehabten Ersatzwahlenin den

WahlkreisenBarmen, Bernkastel,Duisburg (2 Abgeordnete),Düren, Essen (Land), Essen (Stadt),
Moers, Ottweiler, Saarbrücken, Siegkreis und Waldbroel erklärt der Provinziallandtag die statt¬
gehabten Ersatzwahlenfür gültig.

Nach dem Autrage der vier Fachkommissionen wird für die nachbezeichneten Rechnungen
zugleich unter Genehmigungder vorgekommenen Kreditüberschreitnngendie Entlastung erteilt:
Rechnungüber den Haupt-Haushaltsplau für 1909,
Rechnung über den Ausgleichsfoudsfür 1909,
Rechnungüber den Vaufonds für 1909,
Rechnung über den Haushaltsplan des Provinziallandtags, des Provinzialausfchnsses und der

Zentralverwaltungsbehördefür 1909,
Rechnung über das Konto: „Beschaffungweiterer Räume für den Provinziallandtag und die

Provinzialverwaltung" für 1909,
I. Stückrechnung über deu Neubau des Landeshausesam Bergernfer zu Düsseldorf,
Rechnung über den Haushaltsplan zur Zahlung von Pensionen :c. an Provinzialbcamte und von

Witwen- und Waisengeldernsowie Unterstützungen an deren Hinterbliebenefür 1909,
Rechnungüber den Dispositionsfondsdes Piovinziallandtags (Ständefonds) für 1909,
Rechnungüber den Dispositionsfonds des Pruviuzilllausfchusfesfür 1909,
Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshauptmanns für 1909,
Rechnung über die Verwendung der Ueberfchüfse der RheinischenProvinzial-Feuerversicherungs-

anstalt für 1909,
Rechnungder Provinzial-Feuerversichernngsanstaltfür 1909,
Rechnungder Landesbankfür 1909,
Rechnung über den RheinischenMeliorationsfonds für 1909,
Rechnungüber den Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung

von Kunst und Wissenschaft betreffen,für 1909,
Rechnungüber den Fonds für die Herausgabe der Denkmälerstatistik für 1909,
Rechnung über die Verwaltung der Provinzialmnfeenzn Bonn und Trier für 1909,
IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über die Erweiterung des Provinzialmufeums zu Bonn,
Rechnung über das Konto: „Restanration des Domes zu Wetzlar" für 1909,
Rechnungüber den Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für 1909,
Rechnungüber die Ruhegehaltskafseder Landbürgermeistereienund Landgemeinden der Rheinprovinz

für 1909,
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Rechnungüber die Provinzial-Taubstummenanftaltenfür 1909,
II. Stückrechnung über den Erweiterungsbau der Provinzial-Taubstummenanstaltzu Kempen,
III. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Erweiterungsbau der Provinzial-Taubstummenanstalt zu

Kempen,
Rechnungüber den Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren für 1909,
Rechnung über den Haushaltsplan der Provinzial-Blindenanstalt zu Neuwied für 1909,
Rechnungüber den Unterstützungsfondsfür Blinde für 1909,
IV. Stück- (Schluß-) Rechnungüber den Erweiterungsbau der Provinzial-Blindenunterrichtsanstalt

zu Düren,
Rechnungüber das Hebammenwesen für 1909,
Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Cöln für 1909,
Rechnungder Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Elberfeld für 1909,
IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Neubau der Provinzial-Hebammenlehranstaltzu Cöln,
Rechnung über das Konto „Errichtung eines Waschhausesin der Provinzial-Hebammenlehraustalt

zu Elberfeld",
Rechnungüber die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger für 1908,
Rechnungder Provinzial-FürsorgeerziehungsaustaltFichtenhain für 1908,
Rechnungder Provinzial-FürsorgeerziehungsanstaltFichtenhain für 1909,
VI. Stück- (Schluß-) Rechnungüber den Bau der Provinzial-FürforgeerziehungsanstaltFichtenhain,
IV. Stückrechnung über den Bau der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltzu Rheindahlen,
III. Stückrechnung über den Bau der Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltzu Solingen,
Rechnungder Pruvinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Andernachfür 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- "und Pflegeanstalt zu Bonn für 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren für 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Galkhausenfür 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg für 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal bei Süchteln für 1908,
Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Merzig für 1908,
Rechnung über die Gutsverwaltung bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg bei

Eleve für 1909,
Rechnungüber die Verwaltung des Landarmenwesensfür 1909,
Rechnung über die Polizeistrafgelderfundsund den Ehrenbreitsteinerallgemeinen Armenfondsfür 1909,
Rechnung über die erweiterte Armenpflege für 1909,
Rechnung der Provinzial-Pflegeanstalt zu Cüln-Lindenthalfür 1909,
Rechnung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für 1908,
Rechnung des Landarmenhauseszu Trier für 1908,
Rechnung über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder baulichenUnlerhaltungsarbeiten

sowie über den Fonds zur Erneuerungmaschineller Anlagenin den Provinzialanstaltenfür 1909,
Rechnung über den Haushaltsplan für die Unterstützungmilder Stiftungen und Wohltätigkeits-

cmstalten lc. für 1909,
Rechnungüber den allgemeinenVaufonds für 1909,
II. Stückrechnungüber die Vergrößerung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal

bei Süchteln,
VIII. Stück>(Schluß-)Rechnungüber das Konto: „Wohnungsfürsorgein den Provinzial-Heil- und

Pflegeanstalten",
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III. Stückrechnungüber den Neubau der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Vedbnrg bei Eleve,
III. Stück-(Schluß-)Rechuungüber das Konto-, „Fortsetzungder Erweitern» gs- und Umbauten in

den 5 alten Heil- und Pflegeanstalten",
Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen für 1909,
Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provinzialstraßen für 1909,
Rechnung über den Reservefondsder Provinzialstraßen-Verwaltung für 1909,
Rechnung über den Sammclfonds der Provinzialstraßen-Verwaltung für 1909,
Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1909,
Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Gemeinde und Kreiswcgebaucsfür 1909,
Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei dem Betriebe der dem Prouinzialverbcmde

gehörigen Steinbrüche für 1909,
Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichenAngelegenheitender Provinzialucrwaltung

für 1909,
Rechnung über die Provinzial-Wein- und Obstbaufchulezu Ahrweiler für 1909,
Rechnung über die Prouinzial-Wcin- und Obstbaufchulezu Krcuznachfür 1909,
Rechnung über die Provinzial-WeiN' und Obstbauschulezu Trier für 1909,
Rechnung über den Viehentschädigungsfondsfür 1909,
Rechnung über die Hengstkörgebührenfür 1909,
Rechnung der RheinischenlandwirtschaftlichenBerufsgenufseuschaftfür 1909.

Die geschäftlichen Angelegenheitendes Provinziallandtages waren damit erledigt.
Der Vorsitzende macht Eeiner Exzellenz dem Königlichen Landtagskommissardie Anzeige,

daß der Provinziallandtag seine Geschäfte beendet habe.
Der KöniglicheLandtagskommissarrichtet eine Anspr che an die Versammlung (ucrgl.

stenographischen Bericht) und erklärt den 51. RheinischenProvinziallandtag für gefchlosfcn.
(Die Abgeordnetenhaben sich von ihren Sitzen erhoben.)
Der Abgeordnete O. Conze spricht dem Vorstand den Dank des Hauses für die um¬

sichtige Leitung der Verhandlungen aus.
Der Vorsitzende dankt im Namen des Vorstandes für die wohlwollendeBeurteilung

der Geschäftsführung,
Der Vorsitzende bringt alsdann ein dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den Kaiser

und König ans, in welchesdie Versammlung begeistert einstimmt.
(Schluß der Sitzung 12 >/2 Uhr)

Der Vorsitzende: Die Schriftführer:
Spiritus. von Eynern. Dr. Lcmbke.





Anlagen
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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 1.*

Anla ge 1/
(Drucksachen, Nr, 25,)

Morlagen
für den 51. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
wm-
mis°
fion.

15

^, Zu 1,«nte 1 bis 26
des Heftes

Haushaltspläne.

Seite 27 bis 46
. des Heftes
Haushaltspläne.

^. Zu i,«eite 4? bis 66
. des Heftes
Haushaltspläne.

^. Vorlagen der Königlichen Ataatsregierung.
Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie

Begutachtung des Antrages der Landgemeinde Hamborn im
Kreise Dinslaken auf Verleihung der Städteordnung.

It. Vorlagen des Mrovinziatansschusses.

Abteilung I der Zentralverwaltung.
Bericht des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Pro-

vinzialverwaltungfür das Rechnungsjahr 1909.

Vorbericht zn dem Haupt-Haushaltsplan der Provinzialver-
waltung der Rheinprovinz sowie zu deu zu demselben ge¬
hörenden Hanshaltsplänen der einzelnenVerwaltungszwcige
nnd Anstalten fttr das Rechnungsjahr vom 1. April 1911
bis 31. März 1912.

Haupt'Haushaltsplan der Provinzialverwaltnng für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan für den Provinziallandtag, den Provinzialans-
schuß und die Zentralverwaltungsbehördefür das Rechnungs¬
jahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan
»,) zur Zahlung von Ruhegehältern :e. au Provinzialbeamtc

und von Witwen- und Waifengeldern fowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene,

Geheimer Kommer-
zienrat Funke.

KöniglicherLand¬
rat, Geheimer Re¬
gierungsrat Eich.

Landeshauptmann.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe,



I' Anlage» zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

!<>

!!

12

Zu 1,
Seite L? bis 82

des Heftes
Haushallspläne.

Zu 1,
Seile 8ü bis 98

des Heftes
Haushallspläne

Zu i,
Seite V bis IlN

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu I,
Seiteilt bis 12N

des Heftes
Haushaltspläne,

2

K) zur Zahlung von Invalidengeldern (Unterstützungen) und
Witwen- und Waiseugeldern an nicht ruhegehaltsberech-
tigtc Angestelltennd Arbeiter bezw, deren Hinterbliebene,

e) über die Dr, 5lleiu-Stiftung
für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan über die Besoldungenund anderen personlichen
Ausgaben für die
H.. bei der Landes-VersichernngsaustaltNheinproviuz,
L. bei deu Schiedsgerichtenfür die Arbeitcrversicheruugbe¬

schäftigten Provinzialbemnlen
für das Kalenderjahr vom 1. Januar 1911 bis 31, De¬
zember 1911.

Hanshaltsplan über die Nerwaltungskostendes Genossenschafts-
vorftandcs der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufsge-
nussenschaft für das Kalenderjahr vom 1. Januar 191!
bis 31. Dezember 1911.

Hmlshaltsplau über die Verwnltuugskostender Provinzial-
Fenerversicherungsmistaltder Rheinprovinz für das Kalender¬
jahr vom 1. Iannnr 1911 bis 31. Dezember 1911.

Hmlshaltsplau über die Verwaltuugskosteuder Landesbmikder
Nheinprovinz für das Rechnuugsjahr vom 1. April 1911
bis 31. März 1912.

Bericht des Ploviuzialausschusfes,betreffend den Vermügens-
stnnd des Rheinischen Provinzialverbandes.

Bericht uud Autrag des Provinzialausschusses,betreffendEr-
satzivahlen für den Provinzialausschuß.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäftender Renten-
bant für die Provinz Westfalen, die Nheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassau in Münster berufenen Kommissare
uud deren Stellvertreter.

Bericht uud Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie
Zahlung des Wohnungsgeldzuschusses an Pruvinzialbeamte.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters,

Gutsbesitzer
Deströc.

Gutsbesitzer
Peters.

Landeshauptmann.

Weingutsbesitzer
Engelsmann.

Kommerzienrat
Laeis.

Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 1.^

Nr.

14

15

16

Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter Fach-
des tom-

Provinzial¬ misl
ausschuffes. sillii.

17

18

19

3N

22

23

10^

10d

^ . Zu 1,
Ente 687 bis 692
. des Heftes
yaushaltzplnnc,

3u 1.
nte 693 bis 706

^ des Heftes
Haushn,tsplä„e.

11

^, Zu i,
Se!te70?bis?12
. des Heftes
HaushaltsMne.

Bericht uud Antrag des Provinzialansschnsfes,betreffend Ab¬
änderung des Reglements, betreffenddie Fürsorge für die
Witwen und Waisen der Provinzinlbcamten der Nhcin-
provinz.

Bericht und Antrag des Proviuzialausschusfcs,betreffend die
Wahl von Landesbauräten.

Bericht und Antrag des Provinzialausschuffes,betreffend die
Beschwerdedes Pflegers des in den Ruhestand versetzten
LandesbausekretärsBernhard Strauch in Gmnmersbnch gegen
die Entscheidung des Provinzialausschuffeswegen der zwangs-
weifen Versetzung in den Ruhestand.

Bericht nnd Antrag des Provinzialausschuffes, betreffend die
Bewilligung von Beihilfe» zur Beseitigung der Hochwasser¬
schäden im Ahrtal.

Bericht nnd Autrag des Provinzialausschuffes,betreffendden
Erlaß einer neuen Satzung für die Provinziell-Feueruer>
fichernngsanstaltder Rheinprovinz,

Bericht und Antrag des Prouinzialausfchnffes, betreffenddie
Uebernahmeweiterer Vcrfichernngszweige.

Haushaltsplan für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen,für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Hanshaltsplan für die Verwaltung der Provinzialmnseen zu
Bonn und Trier für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911
bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Pruvinzialansschusscs,betreffendBc-
willignugen aus dem Dispositionsfonds des Provinzinlland-
tages (Ständefonds).

Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke für das Rechnungsjahr
vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 1 bis 21 aufgeführten
Rechnuugeu.

Derselbe.

Derselbe.

Bergrat Krens er.

Weingutsbesitzer
Engclsmann.

Königlicher Land¬
rat, (Geheimer Rc°
giernngsrat Eich,

Derselbe.

Kommerzienrat
Erbslöh.

Derselbe.

Derselbe.

Geheimer
Kommerzienrat

Kcsscllaul.
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Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

:^l

^:>

''!)

^:v

28

29

30

Zu 1.
Seite 121 bis 190

des Heftes
Haushaltspläne

12

Zu 1,
Seile 19 Ibis 220

des Heftes
Haushaltspläne

13

Zu 1,
Seite 22 Ibis 244

des Heftes
Haushaltspläne,

Zu 1,
Seite245bis810

des Heftes
Haushaltspläue

!>!

31

Haushaltspläne der Provinzial-Taubstummeuanftaltenzu Aachen,
Brühl, Cöln, Elberfeld. Essen. Huttrop, Kempen.Neuwied
und Trier, sowie über die Verwendungder Wilhelm-Auguste
Stiftung, des Unterstützungsfunds der früheren Vereins-
Taubstummenanftalt zu Cöln uud des Untcrstützungsfonds
für entlassene Taubstumme für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses.betreffend die
Verlegung der Provinzial - Taubstummenanstalt zu Essen-
Huttrop und Errichtung einer neuen Taubstummenanstaltin
Eustirchen.

Haushaltspläne der Provinzial - Blindenanstalten zu Düren
(Elisabeth-Stiftuug) uud Neuwied (Auguste Viktoria-Haus)
sowie über den Unterstützuugsfonds für Blinde für das
Rechnuugsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddas
Gesuch des Zentralvorstandesdes Obcrliuvereiuszu Nuwawes
vom 22. Dezember 1919 um eine Beihilfe zum Bau eines
deutscheu Taubstummblindenheims.

Haushaltsplan über das Hebammcuwescueinschließlichder
Hebammeulehranstaltcn zu Cöln und Elberfeld für das
Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger gemäß Gesetzes vom 2. Juli 1900 sowie Voran¬
schläge für die Fürsorgeerziehuugsaustalten Fichtenhai»,
Nheindahlen uud Eulingen für das Rechnungsjahr vom
1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend den
Fortgang in der Errichtuug weiterer Rheinischer Provinzial-
Erziehungsanstalten für Fürsorgezöglinge männlichen Ge¬
schlechts, katholischen und evangelischen Bekenntnissessowie
den Ellverb weiteren Grundbesitzes für die Anstalten.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 22 bis 29 auf¬
geführten Rechnungen.

Gutsbesitzer
Deströe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Dcstree.

KöniglicherLand-
rat, Geheimer Re-
gierungsrat Eich.

Derselbe,

II,

II.

!!,

II.

II,

II.

II.

II.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1."

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
lom-
mis>
sion.

Zu 1,
Seite 311 bis 456

des Heftes
Haushaltspläne.

17

19

Zu 1,
Seite 467 bis 488
^ des Heftes
Haushaltspläne

^. Zu i,
Ente 578 bis 582
. des Heftes
Haushaltspläne

^,.Zu i.
Seite 45? bis 464
^ des Heftes
Haushaltspläne.

18

.Zu 1.
Seüe465bis486
. des Heftes
Haushaltspläne

Abteilung II der Ientealverwaltung.
Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflcgcaustalteu zu

Audernach, Bonn, Düren, Galkhausen,Grafenberg, Iohai:-
nistal und Merzig für das Rechnungsjahr vom 1. April
1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffendden
Bau und die Eröffnung der Provinzial-Heil- uud Pflege-
anstatt Bedburg bei Cleve.

Bericht und Antrag des Provinzialausschufses,betreffendden
Erwerb von Oedläudcreien zwecks Melioration durch Kur-
rigenden der Provinzial-Arbeitsaustalt und späterer Ve»
Wendung der meliorierte::Gelände zur iuneren Kolonisation.

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflegeauf Grund des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 uebst Voranschlag für die
Provinzial-Pflegeanftalt zu Cöln-Lindcnthal für das Rech,
nungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan über die Koste» der Leitung uud Beaufsichtigung
der baulichenUnterhaltungsarbeiten, sowie über den Fonds
zur Erneuerung maschinellerAnlagen in den Proviuzial-
anstalten für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis
31. März 1912.

Haushaltsplan für die Verwaltung des Landarmenwesensfür
das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht des Provinzialausfchussesüber die im Jahre 1910
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke ge¬
mäß ß 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902, be¬
treffend die Ueberweisungweiterer Dotationsreuteu au die
Provinzialverbände.

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfoudsuud des Ehrenbreit-
steiuer allgemeinen Armenfonds für das Rechnungsjahrvom
1. April 1911 bis 31. März 1912.

Königlicher Kam¬
merherr und Land¬
rat Freiherr von

Dalwigk zu
Lichtenfels.

KöniglicherKam¬
merherr und Land¬
rat Freiherr von

Dalwigk zu
Lichteufels.

KöniglicherLand-
rat Pastor.

Wciugutsbesitzcr
Engelsmanu,

Geheimer
Kommerzieurat
Kcfsclkaul.

Gutsbesitzer
DestrLe.

I!.

Derselbe.

Derselbe.

II.

,l

II.

II.

!,,

II.

!!.



8* Anlagen zu den Sitzungsprutukollen. Nr. 1,

Nr.
Drucksachen,

Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Pruvinzicü-
ansschusscs.

mis-
sion.

!,>

'l!

!>'

43

Zu 1,
Zelle-!»!)bis 5U0

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
Seite 561 bis 578

des Heftes
Haushaltspläne.

Zu 1,
eite5«3bis58«
des Heftes

Haushaltspläne.

Haushaltsplan der Pruvinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für
das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan des Landarmenhauses zu Trier für das Rech¬
nungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Haushaltsplan über die Unterstützung milder Stiftungen und
Wohltätigteitsanstalten, sowie über die Kosten der Unter-
briugnng und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten,
Blinden, Trinkern und Krüppeln aus der Rheinpruviuz,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf offene
liche Armenpflege habe», für das Rechnungsjahr vom 1. April
1911 bis 31. März 1912.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 40 bis 60 anfge-
führten Rechnungen.

Derselbe.

Gntsbesitzcr
Peters.

Gutsbesitzer
Melchcrs.

,!.

!l.

!i.

II.

.1-!

1l>

Zu 1.
Seite58?tns64N

des Heftes
Haushnltspläuc,

16

Abteilung in der Hentralverwaltung.

Haushaltsplan der Provi»zialstraßen-Ver>valtuug nebst
Anlage ^,, Voranschlag über die Verwendung des Fonds

für den Neubau von Provinzialstraßcn,
Anlage L, Voraufchlag über die Verwendung des Eisen-

bahufunds,
Anlage (^, Voranschlag über die Verwendung des Fonds

zur Unterstützung des Gemeinde- und Krciswegebaucs,
Anlage 1), Voranschlag über die Ciunahinen und Aus-

gaben beim Betriebe der dem Pruviuzialverbaudc ge¬
hörigen Steinbrüche

für das Rechnungsjahr vom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Autrag des Pruuiuzialansfchusscs, betreffend
«,) die Uebersicht über den Eiseubahufonds und
d) die Förderung von Bahuuntcrnehmuugcn (nebst einer

vergleichende» Zusammenstellung über den Gegenstand zu
1> in den westlichen Proviuzeu).

Königlicher Land¬
rat, Geheimer Rc-
gicruugsrat Eich.

III.

Derselbe. III.



Anlagen zn den Sitzungsprotokollen. Nr, 1* 9*

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Pruvinzial-
ausschusses.

Fach-
loin-
mis'
sion.

46

47

20 Bericht des Pruvinzinlausschusscs, betreffend die im Jahre 1919
erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und
Kreiswegebau aus Fonds ^ und L, dem Fonds von 190099
Mart sowie aus den weiteren Dotationsrenten.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 48 bis 67 aufgeführte!,
Rechnungen.

Kommerzieurat
Laeis.

III.

III.

48

49

50

51

52

Zu 1,
Seite 64 Ibis 680
^ des Heftes
Haushaltspläne.

21

23

^ Zu 1.
Leite »«Ibis 68«
. des Heftes
'Vaushnltspläuc.

Abteilung iv der Ientralverwaltung.
Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaftlichen

Angelegenheitennebst
Anlage ^, Voranschlag für die Provinzial-Wein- und

Obstbauschule zu Trier,
Anlage 13, Voranschlag für die Pruviuzial-Wcin- und

Obstbauschulc zu Kreuznach,
Anlage <ü, Voranschlag für die Pruvinzial-Wcin- und

Obstbauschule zu Ahrwciler
für das Nechuuugsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Proviuzialausschusses,betreffenddie
Verlangen»!«, des ziuischcn dem Prouinzialucrbandcder Rhein-
Provinz und der Landwirtschaftskammerder Rheinprovinz
wegen der Vcrwaltuug uud Unterhaltung der landwirtschaft¬
liche» WinterschnlcnabgeschlossenenVertrags.

Bericht und Autrag des Proviuzialausschusses,betreffeud
I. die Errichtung einer landwirtschaftlichen Wintcrschulciu

Kempen im Kreise Kempen, nnd
II. die Anglicdcrung einer landwirtschaftlichenWintcrschnlc

an die Provinzial-Wein- und Obstbauschule iu Kreuznach.

Bericht und Antrag des Pruvinzialausschusscs,betreffenddie
Bewilligung von Beihilfen zur Regulierung der unteren
Wuppcr, der Kalflack uud des Saynbaches.

Haushaltsplan über die Verwaltung der Fonds zur Gcwähriuig
von Viehentjchädigungeninfolge:
il) von Rotz und Luugcnseuche (Rcichsgesctz vom 23. Juni

1889, betreffend die Abtuehr- und Unterdrückungvon
Viehseuche,!,uud Ausführuugsgesetz vom 12. März 1891),

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.

Weingutsbefitzer
Eugclsmann.

Gutsbesitzer
Peters.

Gutsbesitzer
Dcstree.

IV.

IV

IV.

IV.

IV.
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Nr, Druäjacheu.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-

Mis¬
sion.

53

54

24

d) von Milz- und Rauschbraud(Gesetz vom 22. April 1892,
betreffend die Entschädigungfür an Milz- und Rausch¬
brand gefallene Tiere)

für das Rechnungsjahrvom 1. April 1911 bis 31. März 1912.

Bericht und Antrag des Pruvinzialausschusfcs,betreffendGe¬
suche um Abftandnahme von der Verfolgung vou Regreß-
ansprüchen der Rheinischen landwirtschaftlichen Vernfsgenosfen-
schaft.

Entlastung der in der Anlage unter Nr. 68 bis 74 ange¬
führten Rechnungen.

Gutsbesitzer
Destr5e.

IV.

IV.
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Verzeichnis
der an den 51. Provinziallandtagzur Entlastung überumsenen Nechuungeu.

Lfde,
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Abteilung I
I. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Haushaltsplan für 1909.

Entlastung der Rechnung über den Ausgleichsfondsfür 1909.

Entlastung der Rechuuug über den Vaufonds für 1909.

Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan des Provinzmllandtags,
des ProvinzialcmsschusseZ uud der Ientralvcrwaltnngsbehördefür 1909.

Entlastung der Rechnung über das Konto: „Beschaffung weitererRaume
für den Provinziallandtag und die Provinzialvcrwaltnng" für 1909.

Entlastung der I. Stückrechnungüber den Neubau des Landeshausesam
Nergerufer zu Düsseldorf.

Entlastung der Rechuuug über den Haushaltsplan Zur Zahlung von
Pensionen :c. an Pruvinzialbeamte und von Witwen» und Waisen-
geldern sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebenefür 1909.

Entlastung der Rechuuug über den Dispositionsfonds des Provinzial-
landtngs (Ständefonds) für 1909.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfondsdes Provinzialaus-
schnsscs für 1909.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des Landeshaupt.
mnnns für 1909.

Entlastung der Rechuuug über die Verwendung der Ueberschüsse der
Rhciuischeu Provinzial-Fcuerversichernngsanstnltfür 1909.

Entlastungder Rechuuug der Prouinzial-Feuerverficheruugsaustaltfür 1909.

Entlastung der Rechnung der Landesbankfür 1909.

Entlastungder Rechnung über den Rheinischen Meliorationsfoudsfür 1909.

Entlastung der Rechuuug über den Haushaltsplan für die Verwaltung
der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissenschaft
betreffen,für 1909.
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Entlastung der Rechnung über deu Fonds für die Herausgabe der Deut-
mälerstatistik für l909.

Entlastung der Rechnung über «die Verwaltung der Pruvinzialmufcen zu
Bonn uud Trier für 1909.

Entlastung der IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über die Erweiterung des
Provinzialmusenms zu Bonn.

Entlastung der Rechnung über das Konto: „Restauration des Domes zu
Wetzlar" für 1909.

Entlastuug der Rechnung über deu Haushaltsplan für gewerbliche Zwecke
für 1909.

Entlastung der Rechnung über die Rnhegehaltskafsc der Landbürger»
meistere«« und Landgemeinden der Rheiupruviuz für 1909.

II. Fachkommission.

22 Entlastung der Rechnung über die Provinzinl-Tanbstnmmcnanstalten für
1909.

23 Entlastung der II. Stttckrcchnung über den Erweiterungsbau der Provin-
zial-Taubstummeuanstalt zu Äempcn.

Entlastung der III. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Erweiterungs¬
bau der Provinzial-Taubstummeuaustalt zu Kempen.

25 Cutlastnug der Rechnung über deu Haushaltsplan der Pruviuzinl-
Blindenunterrichtsnnstalt zu Dttren für 1909.

26 Entlastung der Rechnung über den Haushaltsplan der Pruvinzilll-
Bliudcnuuterrichtsnnstalt zu 3ieuwied für 1909.

Entlastung der Rechnung über denUnterstützungssonds für Blinde für 1909.

Entlastung der IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Erweiterungs¬
bau der Proviuzial-Blindeuuntcrrichtsanstalt zu Dttren.

29 Entlastung der Rechnung über das Hebammcnwcjen für 1909.

30 Entlastuug der Nechuuug der Pruuiuzial-Hebammenlehrnnstalt zu Eölu
für 1909.

Entlastung der Rechnung der Prouiuzial-Hebammeulehraustalt zu Elber-
fcld für 1909.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

33

34

3n

37

38

40

41

42

43

44

45

46

Entlastung der IV. Stück- (Schluß-) Rechnung über den Neubau der
Provinzial-Hebammenlchranstaltzn Cöln.

Entlastung der Nechnnngüber das Konto „Errichtung eines Waschhauses
in der Provinzial-Hebammenlehranstaltzn Elberfeld".

Entlastung der Rechnung über die Kosten der FürsorgeerziehungMinder¬
jähriger für 1908.

Entlastung der Rechnung der Fichten¬
hain für 1908.

Entlastung der Rechuuug der Fichten¬
hain für 1909.

Entlastung der VI. Stück- (Schluß-) Rechuuug über den Bau der Pro-
vinzial-FürsorgeerziehungsanstaltFichtenhain.

Entlastung der IV. Stückrechnungüber den Bau der Provinzial»Für¬
sorgeerziehungsanstaltzn Rheindahlen.

Entlastung der III. Stückrechnungüber den Bau der Prouinzial-Für¬
sorgeerziehungsanstaltzu Solingen.

Abteilung II
II. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu
Nndernachfür 1908.

Entlastung der Rechnungder Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn
für 1908.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- uud Pflegeanstalt zu Düreu
für 1908.

Entlastung der Rechnnngder Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltzu Galt-
hauseu für 1908.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltzu Grafen¬
berg für 1908.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und PflegeanstaltIohannis-
tal bei Süchteln für 1908.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstaltzu Merzig
für 1908.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

54

56

>>7

59

«,,

.;:'

Entlastung der Rechnung über die Gntsverwaltung bei der Provinzial-
Heil- nnd Pflegeanstalt zu Bedburg bei Cleve für 1909.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Landarmenwesens
für 1809.

Gntlastnng der Rechnungüber die Polizeistrafgelderfondsund deu Ehren-
breitsteinerallgemeinenArmenfonds für 1909.

Entlastung der Rechnung über die erweiterteArmenpflegefür 1909.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Pflegeanstalt zu Eüln-Lindenthal
für 1909.

Entlastung der Rechnung der Provinzinl-Arbeitsanstalt zn Brauweiler
für 1908.

Entlastung der Rechnung des Landarmenhanseszu Trier für 1908.

Eutlnstuug der Rechnung über die Kosten der Leitung uud Beaufsichtignng
der baulichen Untcrhaltungsarbeiten fowie über den Fonds znr Er¬
neuerung maschineller Anlagen in den Proviuzialanftalteu für 1909.

Entlastuug der Nechnnng iiber den Hanshaltsplan für die Unterstützung
milder Stiftungen und Wohltatigteitsanstalten :c. für 1909.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinenBanfonds für 1909.

Entlastung der II. Stückrechnung über die Vergrößerung der Provinzial-
Heil- nnd Pflegeanstalt Iohcmnistal bei Süchteln.

Entlastung der VIII. Stück°(Schluh-)Nechnungüber das Konto: „Woh-
uungsfttrsorgein den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten."

Entlastung der III. Stückrechnungüber den Neubau der Proviuzial-
Heil- und Pflegeanstalt Bedbnrg bei Cleve.

Entlastung der III. Stück-(Schluß-)Rechnungüber das Konto: „Fort¬
setzung der Erweiterung^ und Umbauten in deu 5 alteu Heil« und
Pflegeanstalten."

Abteilung m
III. Fachkommission.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unterhaltung der
Provinzialstraßen sür 1909.

Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau von Provin¬
zialstraßen für 1909.
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Lfde.
Nr. Bezeichnung der Rechnungen. Bemerkungen.

63

64

65

66

6?

68

69

70

71

72

73

74

Entlastung der Rechnung über den Reservefondsder Provinzialstraßen-
Verwaltung fiir 1909.

Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Provinzialstraßcn-
Verwaltung fiir 1909.

Gntlastuug der Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1909,

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützungdes Ge¬
meinde-und Kreiswegebauesfür 1909.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei dem
Betriebe der dem Provinzialverbandegehörigen Steinbrüche für 1909.

Abteilung IV.

IV. Fachkommission.
Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirtschaftlichen

Angelegenheitender Provinzialverwaltung für 1909.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- nnd Obstbauschule
zu Ahrweiler für 1909.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Wein- nud Obstbauschule
zu Kreuzuachfür 1909.

Entlastung der Rechnuug über die Provinzial-Weiu- und Obstbauschule
zu Trier für 1909.

Entlastung der Rechnung über den Viehentschädigungsfondsfür 1909,

Entlastung der Rechnuug über die Hengstkörgebühren für 1909.

Entlastung der Rechnung der Rheinischen landwirtschaftlichenBerufs¬
genossenschaft für 1909.
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Anlage 2*.
(Drucksachen,Nr, 26,)

Verzeichnis
der an den 51. Provinziallandtaggerichteten Petitionen.

Die Kanzleibeamten der
Provinzialverwaltung
und die aus dem Mili¬
täranwärterstand eh er-
uurgegangenen Pro«
uinzialstlllßenmeister

Pensionierter Provinzial-
stlllßennufsehcrIske in
Birkesdoif, Kreis Düren

Die Pfleger an der
Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalt Düren

beantragenAnrechnung der Militär-
dicnstzeit auf das Vesulduugs-
dicnstalter nach den Bestimmungen
der Allerhöchsten Kabinettsordre
vom 22. März 1909.

bittet um unverkürzte Zahlung seiner
Zivilpension (ohne Abzug der
Mililärpension von jährlich 252
Mark) aus Provinzialfunds.

bitten um Erhöhung des Lohnes
und der Mietscntschädigung,um
Versicherung bei einer Unfall-
Versicherungsgesellschaftsowie um
definitiveAnstellung.

Der Provinzialausschußhat in
der Sitzung vom 4. März
1911 beschlossen, dem Pro¬
vinziallandtag mit Bezug¬
nahme auf seinen Beschluß
vom 12. März 1910 —
Seite 3? der Protokolle—
die Ablehnung der Peti¬
tionen vorzuschlagen.

Der Provinzialausschußhat in
der Sitzung vom 4. März
1911 beschlossen, dem Pro¬
vinziallandtag mit Bezug¬
nahme auf seine Beschlüsse
vom 15. März 1909 —
Seite 49 der Protokolle
— und vom 12. März
1910 — Seite 37 der
Protokolle — die endgültige
Ablehnung der Petition
vorzuschlagen.

In der Sitzung vom 4. Fe¬
bruar d. Is. hat der Pro¬
vinzialausschußbeschlossen,
dem Provinziallandtagvor¬
zuschlagen, die Petition
dem Pruvinzialausschusse
zur Erledigung zu über¬
weisen.

II.
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Lfde.
Nr. Antragsteller.

Kreistag des Kreise«
Gummersbach

bittet durch Beschlußvom 23. Fe¬
bruar 1911 zur 'Durchführung
des Projekts der normalspurigen
Kleinbahn im Homburger Bröl-
tal von Vielstcin nach Herinsdorf:
1. ein Drittel der erforderlichen

Baukostensummemit 720 000
Mark dem Kreise Gummers-
bach aus dem Provinzialklein-
bahnfonds als Darlehen zu
dem üblichen Zinssätze, mit
>/2 o/n Zinszuschuß, auf zu¬
nächst 10 Jahre und gegen
1°/o Tilgung mit der Maß¬
gabe zn gewähren, daß die
Tilgungsraten in den ersten
5 Jahren ganz und in den
folgenden 5 Jahren bis auf
'/2°/° oder höchstens '/4«/«
jährlich gestundetwerden;

2. einweiteres Drittelmit 720000
Mark als Beteiligung der
Provinz zu übernehmen unter
der Voraussetzung, daß auch
der Staat sich mit einem
Drittel beteiligt;

im Falle der Ablehnung
des Antrages zu 2 aber:

dem Kreise Gummersbach ein
weiteresDarlehen von 720 000
Mark zu höchstens 2 °/° Zinsen
zunächst auf 5 Jahre unkündbar
und unter den zu 1 beantragten
Tilguugsbedingungen unter der
Voraussetzungzur Verfügung zu
stellen, daß der Staat dem Kreise
ein Darlehen in gleicher Höhe
und unter denselben Bedingun¬
gen gewählt.

Bemerkungen
F°ch-
lom-
mis«
sion.

Der Prouinzilllausschuß hat
in der Sitzung vom 4. März
1911 beschlossen, dem Pro-
vinziallandtag die Ent¬
scheidung anheimzustellen.

III.
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Lfde.
Nr. Antragsteller. Bemerkungen.

Fach«
tom-
mis-
sion.

Theodor Franken,Gocher-
berg bei Goch

Abänderungdes § 6 des Reglements
über Entschädigungan Viehver-
tust wegen der Entschädigung
für au Rauschbrand gefallene
Pferde.

Der Provinzialausschuß hat
in der Sitzung vom 4.
März d. Is. beschlossen,
die Petition dem Pru-
vinzialllusschusse zur Erle¬
digung zu überweisen.

IV.
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Anlage 1.
(Drucksachen, Nr, 1)

Vorbericht
zu dein

Haupt-Haushaltsplander Provinzialverwaltuug der Nheinprovinz
sowie

zn den zu ihm gehörenden Haushaltsplänen der einzelnen Berwaltnngszweige
und Anstalten

für das Uechnungsjayr vom 1. April 1911 bis 31. Mtarz 1912.

I.
Der Voranschlagzu dem Haupt-Haushaltsplan über die Einnahmen

und Ausgaben der Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1911 schließt
mit einer Gesamtsummevon ................ 35 180 417,3? Mk.
ab.

Für das vorhergehendeRechnungsjahr 1910 betrug diese Abschluß¬
summe ....................... 32 473 593,87 „

Demnachergibt sich für das Rechnungsjahr1911 eine Steigerung von 2 706 823,50 Mk.
Von diesem Mehrbeträge werden durch die Vermehrung der eigenen

Einnahme der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten, die in der diesem
Berichte beigefügtenNachweisungerläutert ist, gedeckt ........ 1394 675,5 0 „
es muß deshalb noch für einen Mehrbedarf von ......... 1312148,- Mk.
Deckungbeschafft werden.

Dieser Mehrbetrag ergibt sich bei den Ausgaben dadurch, daß
höher eingestellt sind:

1. Bei Titel II Nr. 1 der Zuschuß an den Haushaltsplan für den Pro-
vinziallandtag, den Provinzialausschuß und die Zentralu crwaltungs-
bchörde um ................... 44400,— Mk.

Entsprechenddem Durchschnitteder Ausgaben für den Pro-
vinziallandtag in den letzten 3 Jahren hat zunächst der Ansatz bei
Titel I des Haushaltsplans um 1500 Mk. höher vorgesehen weiden
Müssen. Der Durchschnittder gemäß § 100 der Provinzialordnung__________̂ _______

Zu übertragen 44 400 — Mk.
1
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Ucbertrag 44 400,— Mk.
vom Provinzialverbande zu tragenden Ausgaben an Tagegeldern
und Reisekosten der gewähltenMitglieder des Provinzinlrats in den
letzten 3 Jahren bedingte eine Erhöhung des Etatsansatzesbei Titel II
um 50 Mk., aus gleichem Grunde ist auch der Ansatz zur Be¬
streitung der Tagegelder und Reisekostender Kommissareder Pro-
vinzinlvertrctungbei den Geschäften der Rentenbank in Münster um
50 Mk. höher angenommen. Es ergibt sich daraus zusammeneine
Mehrausgabe von 1600 Mk.

Der Titel III des Haushaltsplans weist an Besoldungen eine
Mehrausgabe von 27 215 Mk. nach, die auf folgende Ursachen zu¬
rückzuführen ist. Am 1, April 1911, also mit dem Beginn des
Rechnungsjahres,tritt für die Mehrzahl der Beamten die besoldungs¬
planmäßige Aufbesserung der Gehälter ein. Diese erfordert für die
im Haushaltsplan vorgesehenen Beamten 14 575 Mk.

Nach tz 6 der Bestimmungen für die Besoldung der Pro-
vinzialbeamtenbeziehen diese, sofern ihnen nicht Dienstwohnungoder
Mietsentschädigunggewährt wird, Wohnungsgeldzuschüsse nach Maß¬
gabe der für die Staatsbeamten geltenden Sätze. Nachdemdurch
das Gesetz vom 25. Juni 1910 die Wohnnngsgcldzuschüsseder
Preußischen Staatsbeamten eine Neuregelung mit Wirkung vom
1. April 1909 ab erfahren hatten, war es erforderlich, den Pro-
vmzialbcamtenvom gleichen Zeitpunkte ab die durch das genannte
Gesetz eingeführtenSätze für den Wohnungsgeldzuschußzu zahlen
und diese neuen Sätze in den vorliegendenHaushaltsplan einzu¬
fühlen. Die dadurch hervorgerufeneMehrausgabe beziffertsich auf
8200 Mk. Durch die Einrichtung neuer Stellen für einen Landes-
Obersetretär, für Landessekretäre,für Registratoren, die Einsetzung
von ganzen Iahresgehältern für Stellen, für welche im Haushalts¬
plan für 1910 nur Teilgehälter vorgesehenwaren, zur Zahlung
erhöhter Wohnungs- :c. Entschädigungen an die Boten sind 18 150 Mk.
erforderlich,also im ganzen mehr ...... 40 925 Mk.
Davon gehen ab die Diensteinkommender in den
Ruhestand versetztenund gestorbenen Bureau- und
Kanzleibeamtenmit ........... 13710
so daß also beim Abschnitt Besoldungendie erwähnte
Mehrausgabe von ........... 27 215 Mk
bleibt.

Beim Abschnitt„Anderepersönliche Ausgaben", ist, da bei der
Zentralstelle nur noch ein Gerichtsassessor zu besolden ist, uuter Nr. 1
ein Minderbetrag von 1800 Ml. vorzusehen gewesen. Dahingegen
war die Position für Hilfsarbeiter in der Kanzlei und für Kopialien
(Nr. 4) zu niedrig, eine Erhöhung um 400 Mk. war nicht zu vcr-

Zu übertragen 44 400 — Ml.
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Uebertrag 44 400— Mk.
meiden. Es ist also bei dem Titel mit einer Mindemusgabe von
1400 Mk. zu rechnen.

Unter Titel V „sachliche Ausgaben" ist ein Betrag von
28 894 Mk. mehr notwendig geworden. Nach dem Ergebnisse des
Durchschnittsder 3 letzte» Jahre müssen höher angesetzt werden, die
Ausgabe,: für Druckkosten um 6U0 Mk., für Aktenhefteu und Vuch-
binderarbeiten um 150 Mk., für Beschaffung und Unterhaltung der
Geschäftsbibliothek um 150 Mk., für Heizung der Bureaus :c. um
550 Mk., für Krankenversicherungder Heizer, Putzfrauen ?c. um
44 Mk., das sind im ganzen mehr 1494 Mk, Mit Rücksicht auf
den im Rechnungsjahre1911 bevorstehenden Umzug der Verwaltung
in das am Bergerufer neu errichteteLandcshaus ist in den Haus¬
haltsplan ein Pauschalbetrag von 27 400 Mk. eingestelltworden,
aus welchem die Kosten des Umzugs, die erforderlich werdenden
Ausgaben für die Beschaffungund Wiederherstellungdes Bureau-«.
Inventars und etwaige Mehrausgaben gegen die im Haushalts¬
plan vorgesehenen sächlichen Ausgabenbestritten werden sollen. Selbst¬
verständlichwird dieser Pauschalbetrag im Haushaltsplan für das
Rechnungsjahr 1912 wieder in Fortfall kommen. Bei Titel VI
Nr. 2 des Haushaltsplans sind endlich zu unvorhergesehenen Aus¬
gaben und zur Abrundung 9 Mk. weniger ausgeworfen.

Der Haushaltsplan sieht demnach an Mehr¬
ausgaben 1600 -^- 27 215 -j- 28 894 -- 57 709 Mk.
dagegen eine Mindemusgabe von 1409 Mk., mit¬
hin eine Mehrausgabe von ........ 56 300 Mk.
vor, von welcher jedoch .......... 11 900 „
durch eigene Mehreinnahmen des Haushaltsplans,
welche in der diesem Bericht beigefügten Nachweisung
erläutert sind, gedeckt werden, so daß also aus dem
Haupt-Haushaltsplan der oben angegebene Mehr- _____________
zuschuß von ............. 44400 Mk.
erforderlichbleibt.

2. Bei Titel II Nr. 2, der Zuschuß an den Haushaltsplan
^) M Zahlung von Ruhegehältern an Provinzialbeamte und von

Witwen- und Waisengeldernan deren Hinterbliebene,
K) sowie zur Zahlimg von Iuvnlidengeldcrn an nicht ruhegehaltsbe-

rechtigleAngestellte und Arbeiter und von Witwen« und Waisen¬
geldern au deren Hinterbliebene um .......... 11154,40 „

Zur Bestreitung der Ruhegehälter der Beamte» und der Kosten
der Fürsorge für die Hinterbliebenen derselben sind, wie seither,
15 "/<, der ruhegehaltsberechtigten Diensteinkommcn aller etatsmäßigen
Beamtenstellenberechnet worden. Die trotzdem eingetretene Erhöhung ________

Zu übertragen 55 554,40 Mk.
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Uebertrag 55 554,40 Mk.
des Zuschusses um 10154,40 M. ist im wesentliche» auf die durch
das Gesetz vom 25. Juni 1910 erfolgte Neuregelungder Wohnungs¬
geldzuschüsse der unmittelbaren Staatsbeamtenzurückzuführen, welche
bestimmungsgemäßauch für die Proviuzialbeamten in Geltung zu
treten und eine Erhöhung des pensionsfähigen Diensteinkommens aller
im Genusse des Wohnungsgeldzuschusses stehenden Beamten zur Folge
hatte. Außerdem ist auch eine Vermehrung der etatsmähigenStellen
z. V. der Anstaltsärzte und eines Betriebsingenieurs bei den Heil-
und Pflegeanstlllten, der Taubstummen-und Blindenlehrer,der
II. Hebammen in den Provinzial-Hebammenlehranstaltcnsowie eine
Umwandlungvon Assistenten- in Lcmdessekretärstellen als eine Ursache
für die Erhöhungdes Provinzialzuschussesim vorliegenden Haus¬
haltsplan zu erwähnen.

Es hat ferner zur Bestreitung der Invaliden- und Hinter-
vliebenengelder der nicht ruhegehaltsberechtigtcnAngestellten und
Arbeiterder Prouinzialverwaltung (ausschließlichder Straßenver-
Wallung) nach Maßgabe der vom Provinziallandtaggenehmigten
Grundsätze ein Mehrbetrag von 1000 Mk. hier vorgesehen werden
müssen.

3. Bei Titel II Nr. 7, der Zuschuß an die Provinzial-Taubstummen-
anstalten um ..................... 34490,— „

Für die seither in den Haushaltsplänenvorgesehenen Stellen
für 9 Direktorenund 74 Lehrkräfte sind die Ausgaben an Besol¬
dungen infolge der im Beginn und im Laufe des Rechnungsjahres
eintretenden besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesseruugen(7012,50
M.) nur um ............. 1600M.
gestiegen, weil 2 Lehrer mit dem Höchstgehaltevon 4500
Mk. und 1 Lehrer mit dem Gehalte von 3000 Mk.
ausgeschieden und durch Lehrer mit Anfangsgehältcrn
ersetzt sind, auch eine Lehrerstelle in eine minder¬
besoldete Lehrennstelleumgewandeltworden ist. Die
gemäß dem § 6 der Bestimmungenüber die Besol¬
dung der Provinzialbeamten bezw. dem Gesetze vom
25. Juni 1910 zu zahlenden höheren Wohnungsgeld¬
zuschüsse verursachen eine Mehrausgabe von . . . 3840 „

Die Erfahrungenhaben gelehrt, daß an den
größeren Taubstummenanstaltenzu Cöln, Essen,
Huttrop und Trier mit 8 Schulklassender Unterrichts-
betrieb die Anstellung einer neunten Lehrkraftunab-
weislich macht, Dieser Notwendigkeit folgend sind
an diesen Taubstummenanstalten4 neue Lehrerstellen
in die Haushaltspläneeingestellt worden,welche an ______________̂ ^ _____________

Zu übertragen 5 440 Mk. 90044.40 Mk.
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Uebertrag 5 440 M, 90 044,40 Ml,
Anfangsgehältern nnd Wohnungsgeldzuschüsseneine
Ausgabe von ............. 12180 „
verlangen, so daß im Titel I „Besoldungen" . ., 17 620 Ml,
mehr ausgeworfensind.

Im Abschnitte II „andere persönliche Ausgaben" konnte für
das bei der Pruuinzial-Taubstummenanstalt in Brühl eingerichtete
Seminar zur Ausbildung des Lehrpersonals an den Taubstummen¬
anstalten ein Betrag von 965 Mk fortfallen, dahingegen ist die
Notwendigkeiteingetreten,das Seminar in Neuwieddurch Zuweisung
weiterer Lehrer zu verstärkenund dafür mußte ein Mehrbetrag von
4687,50 Mk, vorgesehen werden, so daß die Ausbildung von Taub«
stummlehrernim Rechnungsjahre 19 ll . . . , 3722,50 Mk,
mehr kosten wird. Bei der Anstalt in Cöln muhten
für die Erteilung des evangelischenReligionsunterrichts 40, — „
mehr, an der Anstalt für Schwachbegabtein Essen-
Huttrop für Erteilung des Unterrichts die übliche
Zulage der Lehrer mit .......... 600,— „
mehr angefordert werden. An letzterer Anstalt war
ferner an Vergütung für die Ordensgenossenschaft
für die Wirtschaftsführungmehr vorzusehen . . . 150,— „
für Aufbesserung der Löhne der Schuldiener an den
Anstalten in Elberfeld (50 Mk.), Essen (141,67 Mk.),
Neuwied (100 Mk.) und fllr die Annahme eines
Schuldieners an der Anstalt in Kempenneu 600 Mk.
angesetzt werden, im ganzen also mehr ..... 891,67 „
bei Titel II demnachim ganzen mehr . . , . 5404,17 Mk,

Im Titel III beansprucht infolge größerer Schillerzahl die
Beköstigungeine Mehrausgabe vou 5520 Mk., die Beheizung und
Beleuchtung eine Mehrausgabe von 100 Mk., für Krankenpflege
und Arznei werden 130 Mk. mehr, für Unterhaltung der Gebäude
2300 Mk. mehr erforderlich, darunter befindet sich aber bei der
Anstalt in Esfeu ein einmaliger, künftig fortfallender Betrag von
1200 Ml. für den Ausbau und die Einrichtung eines Speicher-
raumes zu einem Klassenraum für Haudfertigkeitsunterricht Für
die Miete der Anstalt und Direktorwohnuugin Esscn-Huttrop haben
115 Mk. mehr und an fonstigen Ausgaben 2300,83 Mk. mehr,
darunter 1350 Mk. für die Verbesserungdes Handfertigkeitsunter-
richts ausgeworfenwerden muffen, während für Wirtschaft«-,Haus¬
und Schulgeräte 350 Mk. weniger angesetzt sind. Bei dem
Titel III ist demnacheine Mehrausgabe von . . 10115,83 Mk

« II „ - « „ ., - - 5 404,17 „
Zu übertragen 1 5520- Mk. 90044,40 Ml.
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Uebertrag15520- Mk. 90044,40 Mk.
Titel I ist eine Mehrausgabe von ...... 17 620,— „
also eine Gesamtmehmusgabeuon ...... 33 140,— Mk,
vorgesehen. Dagegen sind die eigenen Einnahmen
der Taubstummenanstalten,wie die beiliegendeNach-
weisung ergibt, um ........... 1350,— „
zurückgegangen, so daß also ein Mehrzuschußuon , 34490,— M.
aufzubringen ist.

4. Bei Titel II Nr. ß ist der Zuschuß an die Provinzial-Blindencm-
stcilten um ................... 18059,— „
höher vorgesehen und zwar für die Prouinzial-Nlindenanstalt in Dürcn
um 8489 Mk. und in Neuwied um 9570 Mt.

Die Besoldungen sind bei den Beamten der erstgenannten
Anstalt um 2000 Mk., die Wohnungsgcldzuschnsseum 280 Mk.
gestiegen; mit Rücksicht auf die vergrößerte Zöglingszahl hat eine
Lchrerstelle mit dem Anfangsdiensteinkommenvon 2920 Mk. vor¬
gesehen werden müssen. Bei dem Titel I, Besoldungen,ist sonach
eine Mehrausgabe von 5200 Mk. zu verzeichnen.

Bei dem Abschnitt „andere persönlicheAusgaben" ist für
Vergütung der Anstaltsärzte ein Mehrbetrag von 200 Mk., für
Schrcibhilfeein Mehrbetrag von 100 Mk., an Löhnenfür das Wart-
und Dienstpersonal mehr 165 Mk. und sür Hilfskräfte im Musik¬
unterricht 84 Mk. mehr, im ganzen also 549 Mk. mehr ausgebracht.

Bei Titel III, sächlicheund sonstige Ausgaben, hat für die
Zahlung au die Genossenschaft der Ccllitinnen für Beköstigung ein¬
schließlich Tischwäsche, Lagerung, Reinigung und Krankenpflegeein
Mehrbetrag von 2000 Mk. berechnet und eingestellt werden müssen.
Es sind ferner mehr erforderlich für Bekleidung wegen der wachsenden
Schülerzahl 1500 Mk., für die Einrichtung eines Zimmers im
Lazarettgebände als Zahnklinik wegen der vermehrten Zöglingszahl
und der neuerdings eingeführtenZahnuntersuchungein künftig fort¬
fallender Betrag von 1800 Mk., für Beleuchtung, Heizung ?c. ein
Mehrbetrag von 1500 Mk., für die laufende Unterhaltung der
Gebäude wegen der Erweiterung der Anstalt ein Mehrbetrag von
1000 Mk. und für sonstige Ausgaben ein Mehrbetrag uon 340 Mk.,
insgesamt also ein Mehrbetrag von ..... 8140 Mk.

Dagegen sind für Mobilien, Utensilien, Kirchen-
und Schulbedürfuisse1350 Mk. weniger eingestellt;
wenn auch wegen der größeren Schülerzahl die Be¬
schaffung uon Betten 1200 Mk. Kosten, die Neu¬
beschaffungeines Uebungsklcwiers 500 Mk. und die
erscheinendenletzten Teile des Lesebuches 300 Mk.
beanspruchen,so konnte doch statt 5850 Mk. nur _______ ^^ ____________________

Zu übertragen 8140 Mk. 108 103,40 Mk.
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2740 M
549 .,

5200 „

Uebertrag 8140 Mk. 108103,40 Mt.
4500 Ml. in den Haushaltsplan eingestellt werden,
von welchem 2000 Mk. künftig fortfallen. Es ist
im vorliegenden Haushaltsplan der für die Neu-
deckung des Schieferdaches auf dem Mädchenhause
für 1910 vorgeseheneBetrag von 4000 Ml, fort¬
gefallen und für Reisen des Lehrpersouals:c. 50 Mk,
weniger eingestellt, im ganzen also weniger . . . 5400
es bleibt bei Titel III des Haushaltsplans noch eine
Mehrausgabe von .........
Hierzu die Mehrausgabe bei Titel II von ,

» „ /, i, „ ^ „

ergibt eine «Äesamtmehrausgabe von . . , 8489 Mk.
Da sich nach der beiliegendenNachweisungdie eigenen Ein¬

nahmen der Blindenanstalt in Düren weder mehren noch mindern,
so muß der Anstalt ein um diesen Netrag erhöhter Provinzial-
zuschuß zugewiesen werde».

Bei dem Haushaltsplan für die Provinzial-Blindenanstalt zu
Neuwied ist eine Aenderung insofern in der Einrichtungvorgenommen
worden, als, wie es bei der Anstalt Düren schon immer geschieht,
die Veranschlagungdes Arbeitsbetriebcsnicht mehr im Haushciltsplau
der Anstalt, sondern in einer Anlage dazu erfolgt, deren Ergebnis
in den Haushaltsplan übernommen ist. Auf den Haushaltsplan
der Anstalt wirkt eine vergrößerte Schillerzahl ein, welche, wie
in der Anstalt zu Düren, mannigfacheMehrausgaben verursacht.

Bei der Anstalt in Neuwied verlangen die eintretenden be¬
soldungsplanmäßigen Gehaltsvcrbesserungeneine Mehrausgabe vou
800 Mk., die erhöhtenWohnungsgeldschüsse eine solche von 150 Mk.
und die durch die größereSchülerzahl erforderliche Einrichtung einer
neueu Lehrerstellc eine Mehrausgabe von 2850 Mk., so daß bei
Titel I „Besoldungen" die Ausgabe um 3800 Mk. steigt.

In Titel II „andere persönliche Ausgaben" ist lediglichdie
Ausgabe für Hilfskräfte im Musikunterrichteum 120 Mk, erhöht
worden.

In Titel III „sächlicheuud sonstige Ausgaben" sind die
Positionen für Beköstigung nm 1000 Mk,, für Bekleidung, Lagerung,
Nettzeugund Tischwäsche um 250 Mk., für Mobilen und Utcnstlien
um 100 Mk., Mr Schulbedürfnisseum 200 Mk„ für Unterhaltung
der Gebäude um 700 Mk, und für sonstigeAusgaben um 50 Mk.
erhöht worden. Für die Ausführung von Ansticicheralbeiten,Er¬
neuerung der Fußböden :c. ist ein einmaliger, künftig fortfallender
Betrag von 3300 Mk. ausgebracht, so daß die Mehrausgabe die
Summe von 5600 Mk. ausmacht. Aus dem Haushaltsplan sind,..

Zu übertragen 108 103,40 Mt.
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Uebertrag 108103,40 Mk.
da bei der jetzt getroffenenEinrichtung nur der im Voranschlage
für den Arbeitsbetrieb berechnete Ueberschuß in diesem nachgewiesen
wird, die Ausgaben für Rohmaterialien im Betrage von 5000 Mk.
und der Anteil der Zöglinge an dem gelieferten Arbeitswertim Be¬
trage von 1700 Mk. gestrichen und der Kredit für Reisekosten:c.
nm 250 Mk. ermäßigt worden, so daß sich eine Minderausgabe
von 6950 Mk, ergibt uud unter Berücksichtigung der vorerwähnten
Mehransgabe von 5600 Mk. bei dem Titel III des Haushalts¬
plans immer noch eine Minderausgabe von . , . 1350 Mt.
bleibt. Die Mehrausgabe bei Titel II beträgt . . 120 „
und .. .. .. „ I „ . , 3800 „
so daß eine Gesamtmchrausgabcbei dem Haushalts-_____________
plan von .............. 2570 Mk.
nachgewiesenist. In der beiliegenden Nachweisuug
ist eine Abnahme der eigenen Einnahme der Anstalt
um ................ 7000 „
erläutert. Es ergibt sich daraus das Bedürfnis zu _____________
einem um ............. 9570 Mk
erhöhten Provinzialzuschuß.

Bei Titel II Nr. 9 war die Einstellung eines Mehrzuschusses an den
Hanshaltsplan für das Hebammenwesenund die Provinzial-Hebammen-
lehranstallen zu Cüln und Elberfeld von .......... 22 640 — Mk,
nicht zu umgehen. Dieser Mehrzuschußverteilt sich auf die Lehranstalt
in Cöln mit 15 890 Mk. und Elberfeld mit 6750 Mk.

Bei der ersteren sind die Ausgaben für die Besoldung«:«
unter Titel I infolge der besuldungsplanmaßigen Aufbesserungen
um ................ 531,25 Mk.
und der Erhöhung der Wohnungsgeldzuschüsse um , 80,— „
gestiegen.

Die starke Belegung der Anstalt erfordert die
Einstellung von 3 neuen Stellen für II. Hebammen
mit Anfangsgehälternvon zusammen ..... 1950,— „
so daß bei Titel I eine Mehrausgabe von . . . 2561,25Mk.
entsteht.

Unter den anderen persönlichen Ausgaben des Titels II müssen
für die Assistenzärzte wegen der immer größer werdendenSchwierig¬
keiten ihrer Gewinnung für die Verbesserung der Vergütungen
1000 Mk. mehl in Aussichtgenommenwerden; für Bureau- und
Schreibhilfe waren 230 Mk. mehr und an Lohn für das Dienst¬
personal insbesonderedurch die notwendigeEinstellung eines dritten
Heizers 1225 Mk. mehr, also bei Titel II insgesamt 2455 Mk
mehr vorzusehen.

Zu übertragen 130 743,40 Mk,
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Uebertrag 130 743,40 M,
Für die sächlichen und sonstigenAusgaben (Titel III) waren

folgende Erhöhungen der seitherigen Haushaltspositionen erforderlich:
für Beköstigung um 1250 Mk., zur Beschaffungvon waschbaren
Dicnstklcidernfür Hebammenund Wärterinnen, Anstaltskleidungfür
Schwangere und Wöchnerinnen sowie zur fortlaufenden Ergänzung
der Wasche um 2400 M,, für die Bücherei um 200 Mk., für
Unterhaltung der Anstaltsgebäude und des Gartens um 750 M,,
für Steuern :e, um 280 Mk, und für sonstige Ausgaben mn
1253,75 Mk,, bei Titel III demnach insgesamt mehr 6 133,75 Mk,
Hierzu die Mehrausgabe bei Titel II mit , , 2 455,— „

„ „ „ » ,, I ,, - ____ 2 561,2,i __„
ergibt eine Gcsamtmehrausgabcvon . , . . 11150,— Mk.

Die eigenen Ginnahmen der Anstalt sind
nach beifolgenderNachwcisungum ..... 4 740,— „
zurückgegangen,so daß also bei der Hcbammcn-
lchranstalt zu Cöln der oben angegebene Mehrzu- ______________̂
schuß von ............. 15 890,- Mk,
erforderlichwird.

Bei der Hebammenlehrcmstaltzu Elberfeld wachsen bei dem
Titel 1 infolge der besoldungsplanmäßigen Gehaltsaufbesserungen
die Ausgaben um 075 Mk, Auch hier hat wegen der stärkeren
Belegung eine neue Stelle für eine II Hebamme mit dem Anfangs-
dienstcmkommcn von 650 Ml. vorgesehen werden müssen. Für Be¬
soldungen berechnet sich daraus eine Mehrausgabe von 1325 Mk,

Bei dem Titel II ist zunächst eine Minderausgabe für den
Oberarzt von 100 Mk zu erwähnen, weil der bisherige Oberarzt
ausgeschiedenund ein neuer mit der Anfangsuergütung eingetreten
ist. Für den Assistenzarzthat, wie schon bei der Anstalt in Cöln
ausgeführt, eine Vergütungserhöhungvon 200 Mk. vorgesehen werden
müssen. Für die Aufbesserungder Vergütungen der Bureau- und
Schreibgehilfcnist ein Mehrbetrag von 350 Mk, erforderlich Die
Mehrausgabe bei Titel II beträgt sonach 450 Mk.

Bei den sächlichen Ausgaben (Titel III) ergibt sich zunächst
die Notwendigkeit, die Ausgabe für Beköstigung entsprechend der
vermehrten Belegung der Anstalt um 1880 Mk. zu erhöh n. Zur
Beschaffung waschbarerKleidung für Hebammen und Wärterinnen,
desgleichen für die Schwangeren und Wöchnerinnen ist ein Mehr»
betrag von 750 Mk. erforderlich Zur Einrichtung von 2 Zimmern
für Schülerinnen besserer Stände ist ein einmaliger, künftig furt¬
fallenderBetrag von 1750 Mk. ausgeworfen. Der bisherige Betrag
für Arzneien, Desinfcktions-, Stärkungsmittel und ärztliche In¬
strumente erwies sich seither als zu gering bemessen, feine Erhöhung____ ___________

Zu übertragen 130 743,40 Mk,
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Uebertrag 130 743,40 Mk.
um 700 Mt. ist nicht zu umgehen. Für die Bücherei sind 300 Ml,
mehr eingestellt. Der Betrag für die Unterhaltung der Gebäude
ist seither zu gering gewesen und um 400 Ml, erhöht; bei der steigenden
Belegung der Anstalt ist die Einrichtung eines besonderen Raumes
für septisch Kranke nutwendig gewordenund dafür ein Betrag uun
5000 Ml,, welcher künftig fortfällt, eingestelli. Der im vorigen
Haushaltsplan eingestellte Betrag uon 750 Ml. für Arbeiten im
Direktorwohnhcmüist wieder gestrichen. Es ergibt sich daraus bei
der Etatsposition (11) eine Mehrausgabe uon 4650 Ml. Für
steuern und sonstige Abgaben sind 100 Ml. mehr erforderlich und
für sonstige Ausgaben ein Mehrbetrag uon 285 Ml. Die Ge¬
samtmehrausgabebei der Hebammenlehranstaltin Glberfeldbeziffert
sich darnach bei Titel III nnf.......10 415 Ml.

„ II ,. ....... 450 „
„ ^ » ....... 1325 „

insgesamt auf 12190 W.
Die eigenen Einnahmen der Anstalt sind »lach

beifolgenderNachweisungum ....... 5440 „
gestiegen, so daß ein Mehrbedürfnis an Provinzial-
zuschuß von ............. 6 750 Ml,
uorhanden ist.

6. Bei Titel II Nr. 10 mußte der Zuschuß an den Haushaltsplan über
die Kosten der FürsorgeerziehungMinderjähriger um nicht weniger als 148 860,— „
erhöht werden.

Dieses Hinaufgehendes Provinzialzuschusseshat ihre Urfache
in dem Umstände, daß die Zahl der gemäß dem Gesetzevom
2. Inli 1000 zur Ueberwcisung in die Fürsorgeerziehungkommenden
Minderjährigen fortgesetzt noch in einem Umfangewächst,daß immer
noch von Jahr zu Jahr mit einer größeren Zahl von Zöglingen
bei Aufstellung des Haushaltsplans gerechnet werden muß. Der
Aufstellungdes Haushaltsplans für 1910 ist eine Zöglingszahl von
8000 am Anfangedes Jahres und ein Zuwachs uon 730 Zöglingen
währenddes Jahres zugrunde gelegt wurden. Nach den Erfahrungen,
welche bis zur Aufstellung dieses Haushaltsplans (Anfang Sep¬
tember 1910) gemacht sind, muß angenommen werden, daß das
Rechnungsjahr 1910 mit einem Bestand an Zöglingen von 8600
abschließen wird und daß im Laufe des Rechnungsjahres 1911 rund
700 Zöglinge hinzutreten, fodaß nach der bisherigen Praxis die

Pflege-, Erzichungs- :c. Kosten für 8600-j-^^ 8950 Zöglinge

zu berechnen sind, während dies 1910 nur für 8365 Zöglinge der
Fall war, es sind also die Kosten für 585 Zöglinge mehr zu

In übertragen 279 603,40 Ml.
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Uebertrag 279 603,40 Ml,
berechnen. Aber auch der Pflegesatz für die Zöglinge ist gestiegen.
Während im Haushaltsplan für 1910 noch mit «nein Durchschnitts-
Pflegcsatze von 270 Mk. gerechnet wurde, ist dieser jetzt auf 298,8« Mk.
heraufgegangen,so daß der Ermittelung des Geldbedarfs ein Durch-
schuitts-Pflegesatz von mindestens 300 Mk. zugrunde gelegt werden
muß. Aus der vermehrten Zöglingszahl und dem erhöhten Pflege¬
satz ergibt sich daher bei Titel I des vorgelegten Etatsentwurfs
eine Mehrausgabe von .......... 586500 Mk.
Die Verwaltuugskusteu(Titel II) sind um . . , 19280 „
gestiegen und zwar die Besoldungen der etatsmäßigen
Beamten um 9044,16 Mk., wovon allein 4657,50 Mk.
auf die besoldungsplanmäßig eintretenden Gehalts
Verbesserungen und 2460 Mk. auf den bestimmungs¬
mäßig zu zahlenden höheren Wohnungsgeldzuschuß
entfallen, so daß nur noch 1926,66 Mk. für das
nach den bestehenden Anstellungsgrundsätzenstatt¬
findende Aufrücken von Assistenten in Sctretärstcllen
und die Beförderung von Dilltaren in die vorge¬
sehenenÄssistenten- und Kanzlistenstellen bleibt. Die
anderen persönlichen Ausgaben sind um 9145,50 Mk.
gewachsen und zwar die Vergütung für einen wissen¬
schaftlichen Hilfsarbeiter um 2350 Mk., für Hilfs¬
arbeiter im Bureau-, Negistratur-Dienstmit Rücksicht
auf den zunehmenden Umfang der Geschäfte um
4963,25 Mk. und der Zuschuß au den Haushalts¬
plan zur Zahlung von Pensionen um 1832,25 Mk,
Endlich sind an sächlichen und sonstigen Kosten
1090,34 Mk. mehr vorgesehen und zwar für Miete,
Heizung, Beleuchtung, Reinigung :e. der Geschäfts¬
räume, Beschaffung uud Unterhaltung des Inventars
400 Mk. mehr, an Porto, Fracht und Telegraphen¬
gebühren 700 Mk. mehr, dagegen für Schreib¬
materialien :c. zur Abruuduug 9,66 Mk. weniger.
Die Gesamtm^hrausgabe für die Fürsorgeerziehung
beziffert sich demnachauf ......... 605 780 „
Die eigenen Einnahmen haben sich, wie aus der bei¬
liegenden Uebersicht zu entnehmen ist, dadurch, daß
die Kosten der ersten Ausstattung neu eingelieferter
Zöglinge in Znlnnft durch den Haushaltsplan laufen
sollen, um .............. 159 200 ^
gesteigert,so daß noch ein Mchrbedürfnis von . . 446 580 Mk.
durch'Zuschuß zu decken ist. Nach t> 15 Abs. 2 des _______________

Hu übertragen 446 580 Mt. 279 603,40 Mk,
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Uebertrag 446 580 Ml. 279 603,40 M,
Fürsorgeerziehungsgesetzeswerden zwei Drittel der
Kosten von der Staatskasse getragen, so daß der
Provinzialverband nur ein Drittel mit . , . . 148 860 „
wie oben angegeben,zu überweisenhat.

Der Haushaltsplan der FürsorgeerziehnngsanstaltFichtenhain
bedarf auch im Rechnungsjahre1911 keines Provinzialzuschusscs.

Zwar schließt die Ausgabe des Titels I „Besoldungen" mit
einem Mehrbeträge von 1075 Mk, ab, was lediglich auf die nach
dem Bcsoldungsvlcm eintretenden Gchaltsuerbessciungenzurückzuführen
ist, auch der Titel II „andere persönliche Ausgaben" beansprucht eine
Mehraufwendung uon 3308,80 Ml. Es ist in diesem Titel für
diejenigen Beamten, welche das Amt eines Hausvorstehers wahr¬
nehmen, eine besondere Zulage vorgesehen,weil dieses Amt die
Beamten über die Zeit der Dicnststunden hinaus auch am spaten
Abend und eventl, zur Nachtzeit in erheblicheinUmfange in An¬
spruch nimmt und weil die Beamten als Väter der ihnen ander,
trauten Familien neben ihren sonstigenObliegenheiten für die Er-
ziehung und Ueberwachungderselben verantwortlichsind. Es sind
1400 Mk, ausgeworfen,einschließlichder 400 Mk,, welche die beiden
Lehrer nach dem Bcsoldungsplcmdafür zu beziehen haben, daß sie
dem Arbeits- und Landwirtschaftsbetriebevorstehen, und welche im
Haushaltsplan für 1910 im Titel ! zur Ausgabe gestandenhaben.
Für den Korbflechtersind 75 Mk, mehr, für die Verbesserungder
Vergütung eines Schrcibgehilfen nach den vom Provinziallcmdtag
genehmigten Grundsätzen 150 Mk., für die Vergütungen von 5
Werkmeister- und 5 Erziehungsgehilfcnund für die notwendigeEin¬
stellung eines weiteren Wl'ikmeistergchilfenin der Schlofferei find
2136 Mk, mehr und zu Arbeitsprämien für Zöglinge mit Rücksicht
auf deren große Zahl 50 Mk. mehr eingestellt. Der Zufchnß a»
den Penfionshaushaltsplan berechnet fich um 7,80 Mk, höher. Für
Wohnungen an die Erziehergehilfen«, sind 450 Mt, mehr vorge¬
sehen, im ganzen also mehr ........ 4268,80 Mk.
während bei Titel II Nr. 6 die Vergütung für einen
2, Viehwärter mit ........... 960,—
gestrichen werden konnte. Es bleibt sonach die an¬
gegebene Mehrausgabc von ........ ^3308M Mk.

Im Titel III „sächliche und sonstige Ausgaben" sind zunächst
für die Beköstigungmit Rücksicht aus die gestiegenen Lebensmittel-
preise der Ausgabe im Rechnungsjahre1909 entsprechend 2500 Mk.
mehr, für Bekleidung entsprechendden Erfordernissen der letzten
Jahre 3500 Mk. mehr, für Lagerung, Bettzeug und Tischwäsche
25N Mk. mehr, für Reinigung 200 Mk. mehr, für Heizung und

Zu übertragen 279 603,40 Mk.
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Ucbcrtrag 279 603,40 Mk.
Beleuchtungder Dienstwohnungen 120 Mk, mehr vorgesehen. Für
die Heizung, Beleuchtung und Wafserversorgungder übrigen Än-
staltsgebäude ist die Notwendigkeit zu einer Mehrausgabe von
1900 Mk. eingetreten nnd für die laufende Unterhaltung der Ge¬
bäude ist eine Erhöhung des Kredits um 600 Mk. nicht zu um¬
gehen. Es ist damit eine Mehrausgabe von . . 9 070,— Mk.
zu verzeichnen, für Arznei- und Verbandmittel,
ärztliche Instrumente konnten 100 Mk. weniger,
und für einmalige, künftig fortfallende Aufwen¬
dungen gegen das Vorjahr 500 Mk. weniger und
für sonstige Ausgaben 53,80 Mk. weniger in den
Haushaltsplan eingestellt werden, insgesamt weniger 653M „
so daß eine Mehrausgabe von ....... 8 416,20 Mk.
bleibt, hierzu die Mehrausgabe aus Titel II . . 3 308,80 „

ergibt eine Gesamtmehrausgabevon ..... 12 800,— Mk.
welche indessen durch Mehreinnahmen aus der Anstalt wieder ge¬
deckt wird.

Für die Erziehungsanstaltzu Rheindahlen, welche am 1. Ok¬
tober 1909 eröffnet worden ist, war für das Rechnungsjahr 1910
ein Haushaltsplau noch nicht aufgestellt, weil dafür die Unterlagen
fehlten. Auch für den jetzt vorliegenden Haushaltsplan sind be¬
stimmte Unterlagen noch nicht gegeben,so daß vielfach die einzelneu
Ziffern nach den Erfahrungen aus der Anstalt Fichtenhaineingestellt
werden mußten. Der Haushaltsplan schließt ohne besonderenPro-
vinzialzuschußab.

Die Provinzial-Erziehungsanstalt in Solingen wird erst vom
Monat November 1910 ab allmühlig mit Zöglingen belegt werden.
Für die Anstalt kann daher ein in Bezug ans Einnahmen und Aus¬
gaben irgend zutreffender Haushaltsplan nicht aufgestellt werden,
der vorliegendekann nur als ein Muster für die Buchungenbenutzt
werden. Fest stehen nur die Ausgaben an Besoldungen.

?. Bei Titel ll Nr. 11 hat sich für die Provinzial-Hcil- und Pflegean¬
stalten der Provinz ein Mehrbedürfnis an Provinzialzuschusivou .... 64 500,— „
ergeben.

Die etatsmätzigeBelegung der Anstalten ist nur um 10 Kranke
höher angenommenworden. Der weitere Zuwachs an Geisteskranken
wird in die neu zu eröffnende Heil- und Pflcgecmstaltzu Bedburg
und in Privat-Pflegeanstaltcu Aufnahme finden.

Die Diensteinkommen der etatsmäßigen Beamten in den ?
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten sind gegen den Haushaltsplan
für 1910 um 31 743,25 Mk. gewachsen. Davon entfallen auf die^

Zu übertragen 344 103,40 Mk,
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Uebertrag 344103,40 Mk.
nach dem Vesoldungsplan eintretenden Gehaltsaufbesserungenallein
19 917,25 W. Nach den für die Anstellung der Austaltsärztc
bestehenden Grundsätzen sind zu verschiedenenZeiten des Jahres 1911
mehrere Assistenzärzte in die Stellen von Anstaltsärzten zu befördern
und zu diesem Zwecke mußten in die Haushaltspläne verschiedener
Anstalten etatsmäßige Stellen für Anstaltsärzte mit Dienstbczügen
von 14 235 Mk. eingestelltwerden. Durch mehrere im Laufe des
Jahres stattgefundene Aenderungen in der Besetzung vorhandener
Stellen war ein Minderbedürfnis von 2409 Ml. eingetreten.

In dem Abschnitt Titel II, „andere persönlicheAusgaben"
sind Mehrkosten in der Höhe von 33 571 Mk. veranschlagt. Für
die Vergütung der Apotheker sind 1083,33 Mk. mehr, der Schreib¬
gehilfen in den Anstalten4562,50 Mk. mehr, für das Pflegepersonal
an Löhnen und Prämien mehr 26 402 Mk. vorgesehen. Diese
ganzen Vcrgütungerhöhungensind nach den vom Pruvinziallandtag
festgesetztenGruudsätzen berechnet wurden. Für das Dienstpersonal
an den Anstalten ist ein Mehrbetrag von 5586 Mk. erforderlich.
Mit Rücksichtauf die nach Vorstehendemin Aussicht genommene
Beförderung von Assistenzärztenzu Anstaltsärztcn ist trotz der Er¬
höhung dcr Vergütungender Assistenzärzte für diese doch ein Minder-
bctrag von 4062,83 Mk. in den Haushaltsplan einzustellen gewesen.
Für Besoldungen und andere persönliche Ansgabeu hat mithin ein
Mehrbetrag von ............ 65 314,25 Mk.
sich erforderlicherwiesen.

Unter Titel III „sächliche uud sonstigeAus¬
gaben" ist ein Betrag von ........ 21 885,75 „
mehr in den Haushaltsplan eingestellt, im ganzen dem- _____________
nach mehr .............. 87 200 — Mk.

Der Mehrbetrag von 21885,75 Mk. für sächliche Ausgaben
verteilt sich wie folgt: für Bekleidungmehr 2000 Mk., für Lager¬
ung, Bettzeug, Tischwäsche mehr 3400 Mk., für Reinigung mehr
550 Mk., für Heizung mehr 4300 Mt. (Bei Grafenöerg ist die
Anfuhr der Kohlen jetzt eiuem Unternehmer übertragen, seither hat
die Landwirtschaft dafür 2 Pferde, und einen Knechtgehalten, die
jetzt abgeschafft sind und wofür aus der Landwirtschaft4300 Wf.
in Einnahme kommen.) Für Beleuchtung sind 300 Mk. mehr,
für Wasserversorgung400 Mk. mehr, für Arznei, Verbcmdmittel,
ärztliche Instrumente 300 Mk, mehr, für Kirchen- und Schulbcdürf-
uisse, Bibliothek 800 Mk. mehr, für die Unterhaltung der Gebäude
8000 Mk. mehr erforderlich, weil gegen früher eine Reihe von Ge¬
bäuden bei einzelnenAnstalten zugetretensind, die der Unterhaltung
bedürfen. Endlich sind die Positionen für sonstige Ausgaben im

Zu übertragen 344103,40 Ml.
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Uebertrag 344103,40 Mk.
ganzen um 5467,24 Mk. erhöht worden, darunter ein neuer Posten
an Ausgaben (4200 M.) für die Hausindustrie in der Anstalt
Meizig, die dort eingefühlt worden ist. An Zinsen, von Kapitalien
stehen 68,51 Mk. mehr zur Verfügung. Dahingegen konnten für
die Beköstigung3200 Mk. weniger und für Mobilien, Utensilicn:c.
500 Mk. weniger in den Haushaltsplan eingestellt werden.

Von der oben angegebenenMehrausgabe von «7 200 Mk.
können, wie in der diesem Berichte beigefügten Nach-
Weisung erläutert ist, durch eigene Mehreinnahmen
der Heil- und Pflegeanstalten gedeckt werden ... 22 700 „
so daß also ein Mehrzuschuß von ...... 64 500^M.
aus dem Haupt-Haushaltsplan zu leisten ist.

8. Bei Titel II Nr. 12 mußte für die Verwaltung des Landarmenwesens
ein Mehrzuschußvon .................. 38 800— „
vorgesehen werden.

Die seither für Unterstützungen an leistungsschwache Gemeinden
für Zwecke des Armenwesensaus der neuen Dotatiunsrente und für
Beihilfen an unvermögende Ortsarmenverbände auf Grund des
PreußischenAusführungsgesctzeZvom 8. März 1871 seither ausge¬
worfenen Beträge von 129 565 Mk. und 5000 Mk. konnten un¬
verändert beibehalten werden. Dahingegen mutztenfür Zahlungen
für landarme Personen an Ortsarmenverbände, Pflegeanstaltcn:c,
und zur Abrundung des Haushaltsplans .... 41000 Mk.
mehr vorgesehen werden.

In den beiden Jahren 1908 und 1909 ist bei dein Titel II
an derartigen Zahlungen eine Durchschnitts¬
ausgabe von rund ......... 1706 000,— Mk.
entstanden. Wenn auch mit einem weiteren
Steigen der Kosten der offenen Armenpflege
im Jahre 1911 nicht gerechnet wird, so ist
doch zu berücksichtigen,daß durch den zum
1. April 1911 zu erwartendenneuen Tarif der
unter preußischen Armenverbändenzu erstatten»
den Armenpflegekosten die Unterschiede in den
Servisklassenfortfallen sollen und der Tarifsatz
für die Pflegekostenvon 60 und 80 Pfg. all¬
gemein auf 90 Pfg. täglich erhöht werden soll.
Aus dieser Maßregel wird nach einer Schätzung
für den Rheinischen Landarmenverband eine
Mehrausgabe von rnnd ....... 50 000,— „
entstehen.

Es ist ferner anzunehmen,daß die Kosten
der Anstaltspflege wie bisher weiter steigen

Zu übertragen I 756 000,— Mk. 382 903^0"M
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Nebertrag 1756 000— M, 382 903,40 Ml,
werden und zwar um etwa 25 000 Mt. jähr¬
lich, das ist also, da oben zuletzt mit der Aus¬
gabe für 1909 gerechnet ist, für 1910 und
1911 je 25 000 M. -- ....... 50000— „
so daß also im ganzen . , ..... 1806 000,- Mk.
oder zur Abrundung des Haushaltsplans . , 1 806 006,45 „
vorzusehen waren. Der Haushaltsplan für 1910
enthält in Titel II ......... ^ 1765 006,4 5 „
mithin liegt ein Mehrbedürfnis von . . . 41000,— iM
vor.

Die eigenen Einnahmen der Landarmen¬
verwaltung aus Wegekosten werden voraus¬
sichtlich um . . .' ........ 2200— „
steigen und es muß deshalb, wie oben ange¬
geben, ein Mehrzuschußvon ...... "" 38800,- Ntl
angefordert werden,

9. Der Zuschuß an den Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu
Brauweiler hat bei Titel II Nr. 15 des Haupt-Haushaltsplans um
den Betrag von .................. 9 000,— „
erhöht werden müfsen.

Der Abschnitt „Besoldungen" des Austalts-Haushaltsplans
weist eine Mehrausgabe von ........ 6 687.50 Mk.
auf. Die gemäß dein Vesoldungsplanfür die Pro-
vinzialbenmten während des Rechnungsjahres 1911
eintretendenGehaltsaufbesserungenbeanspruchen einen
Mehraufwand von 8362,50 Mk. Diese Mehraus¬
gabe reduziert sich auf den vorstehenden Betrag, weil
mehrereältere Werkmeister und Aufseher mit höheren
Gehältern ausgeschieden und dafür Beamte mit An¬
fangsgehältern angestelltworden sind.

Unter Titel II, andere persönliche Ausgaben,
mußten .............. 2 335,— „
mehr vorgesehen werden. Nach den dafür bestehenden
Grundsätzen sind die Vergütungen für die vorhan¬
denen 6 Bureaugehilfen um 250 Mk. und für die
vorhandenen 12 Hilfsaufseher um 710 Mk. zu er¬
höhen. An Löhnen für Fuhrknechte, Viehwärter,
Gasheizer sind 300 Mk. mehr eingestellt, für Schreib¬
hilfe in den Bureaus werden 1075 Mk. mehr an¬
gefordert. Es soll eine neue Schreiberstelleeinge¬
richtet werden, um die Beschäftigung von Korrigenden

Zu übertragen 9 022,50 Mk" " 391^903^40^.
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Ueberimg 9 022,50 Mk. 391903,40 W.
in den Bureaus, die fortgesetzt zu unangenehmen
Weiterungenführt, einzuschränken.

Die sächlichen und sonstigenAusgaben unter
Titel III erfordern einen Mehraufwand von . . . 7977,50 „
und zwar für die Beköstigung bei einer um 10 Köpfe ver¬
minderten Belegungeine Minderausgabe von 600 Mk.
und für Wasserversorgungum 200 Mk. gegenüber
Mehrausgaben für Bekleidungvon . 1500,— Mk.
für Mobilien und Utensilienvon. . 500,— „
„ Heizung von. . . - . . . .5 300,— „
„ Beleuchtungvon ..... 900,— „
„ Kirchen- und Schulbedürfnisse von 150,— „

und für sonstige Ausgaben von . . 427,50 „
Die Gesamtmehrausgllbebei der Anstalt beziffert sich _____________
demnach auf ............. 17 000 — Mk.

Wie aus der dem Berichte beigefügtenNach¬
weisung zu entnehmenist, wird aus den eigenen Ein¬
nahmen der Anstalt ein Mehraufkommenvon. . . 8000, — „
erwartet, so daß noch eine Mehrausgabe von. . .9 000,— Mk.
durch Provinzialzuschußgedeckt werden muß.

10. Bei Titel II Nr. 17 des Haupt-Haushaltsplans hat für den Haus-
haltsplan über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigungder bau¬
lichen Unterhaltungsarbeiten sowie über den Fonds zur Erneuerung
maschineller Anlagen in den Provinzialanstalten sich ein Mehrzuschuß vou 11160,— „
als erforderlichergeben.

Im verflossenen Jahre schon waren die Diensteinkommcn von
zwei technischenLandes-Obcrsekretären,welche bisher aus Baukrediten
besoldet worden waren, ans diesen Haushaltsplan zu übernehmen,
nachdemdie betreffendenAaukreditc abgerechnetwaren. Es waren
das 9840 Mk. Jetzt treten hinzu die besoldungsplanmäßigeuGe¬
haltserhöhungenund die erhöhten Wohnungsgeldzuschüssevon 1060 Mk.
Sodann tritt die Notwendigkeit ein, die Diensteinkommcn von 2 weiteren
technischenLandes-Obersctretären,welche bisher aus Baukrcditen be¬
stritten worden sind, wegen der bevorstehendenAbrechnung dieser Kredite
auf diesen Haushaltsplan zu übernehmen. Diese Diensteinkommen be¬
laufen sich auf 11100 Mk., so daß also bei dem erwähnten Haus¬
haltsplan bei Titel I eine Mehransgabe von 12 160 Mk. entsteht.
Da diese Beamten die Beaufsichtigungder Unterhaltnngsarbeiten in
den Anstalten ausüben werden, so haben bei Titel II die Ver¬
gütungen für diese Beaufsichtigungum 2300 Mk. gestrichen werden
können, andererseits haben für Reisekosteninfolge dieser Regelung
1300 Mk. mehr vorgesehen werden müssen, so daß ein Mehrznschnß
von 11160 Mk,, wie vor angegeben, vorgesehen werden mußte.

Zu übertragen 403 063,40 M.
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Uebeltrag 403 063,40 Mt.
11. Bei Titel II Nr. 19 mußte für die Provinzialstraßen-Verwaltung ein

Mehrzuschuß von ................. 351000— .,
vorgesehen werden.

Der Zuschußau deu Haushaltsplan zur Zahlung von Ruhe¬
gehältern ist wie bisher mit 15 °/« der pensionsfähigenDurchschnitts¬
einkommender Beamten der Straßenverwaltung berechnet worden.
Er hat sich um 1337,70 Mk. erhöht, was lediglich auf die Neu¬
regelung der Wohnungsgeldzuschüsse dieser Beamte» zurückzuführeu
ist. An denselben Haushaltsplan muß ferner ein Mehrzuschuhzur
Bestreitung der Ausgaben an Invaliden-, Witwen- und Waisen-
geldein für frühere Straßenwärter und Arbeiter bezw. deren Hinter»
bliebenc, die auf Grund der vom Provinziallandtage genehmigten
Grundsätze zu zahlen sind, eingestellt werden, welcher Mehrzuschuß nach
Maßgabe der bisherigen Ausgaben auf den Betrag von 4500 Mk.
zu bemessen war. Es ist dies zusammen eine Mehrausgabe von
5837,70 Mk. Der Zuschuß an den Eisenbahnfonds hat um
30 686 M. erhöht werden müssen und zwar infolge der vom
Provinziallandtaggenehmigten Verstärkung des Kleinbahnfonds,derent¬
wegen der Titel zur Zahlung von Zinsen an die Landesbankum
25 000 Mk. hat erhöht weiden müssen, während die eigenen Ein¬
nahmen des Fonds, da ein geringerer Bestand aus dem Vorjahre
zu übernehmenist, um 5686 Mk. zurückgegangen sind. Bei Titel I
des Haushaltsplans der Straßenverwaltung war sonach ein Mehr¬
bedürfnis von 36 523,70 Mk. zu veranschlagen. Bei Titel II für
die örtliche Bauleitung haben für die Gehälter der Landesbau-
inspeltoren wegen der eintretendenbesoldungsplanmäßigcnGehalts-
steigerungen dieser Beamten 3200 Mk. mehr eingestellt werden
müssen. Wie schon mehrfacherwähnt, hat durch das Gesetz vom
25. Juni 1910 eine Neuregelung der Wohnungsgeldzuschüsseder
Staatsbeamten stattgefunden. Die nach den Bestimmungenfür die
Provinzilllveamtenden Bauinspeltoren zu gewährenden Wohnnngs-
geldzuschüsse erfordern eine Mehrausgabe von 1100 Mk. Aus
denselben Ursachen huben die Etatskredite für die Gehälter der
Landesbausclretäre um 2150 Ml. und die Wohnungsgeldzuschüsse
derselben um 830 Mk. erhöht weiden müssen. Es ergibt das bei
Titel II des Haushaltsplans eine Mehrausgabe von 7280 Mk.

Für die Beaufsichtigung der Provinzialstraßen (Titel III)
wird ein Mehrbetrag von 22 900 Mk. angefordert. Bei fast allen
Straßenmeistern tritt eine besoldungsplanmäßigeSteigerung der
Gehälter ein, es hat deshalb bei Position 1 dieses Titels eine
Mehrausgabe von 10 500 Mk. als notwendig berechnet werden
müssen. _______________

Zu übertragen 754 063.40 Mk.
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Uebertrag 754 063,40 Ml.
Für die Zahlung von Mietsentschädigungenan das Straßen-

nufsichtspersonal sind nach den bisherigen Festsetzungen 42 000 Ml.
erforderlich. Die mehrfacheingegangenenGesuche um Erhöhungder
Mietsentschädigungensind nachgeprüft worden, Die Erhebungen
hatten ergeben, daß aus verschiedenartigen Ursachen eine Steigerung
der Wohnungspreiseeingetretenwar und daß die seitherige Fest¬
stellung der Mietsentschädigungennicht mehr zeitgemäß war. In dieser
Erkenntnis und mit RüÄsicht auch auf die inzwischeneingetretene
anderweite Regelung der Wohnungsgeldzuschüsse der Beamten wurde
eine einheitliche Revision der Mietsentschädigungender Straßen-
aufsichtsbeamtenfür unaufschieblich gehalten und in der letzten Zeit
durchgefühlt. Das Ergebnis der Revision war die Notwendigkeil
einer Erhöhung der Mietsentschädigungenfür 122 StraßenaufsichtZ-
beamte um im ganzen 10 000 Mk., welche in den Haushaltsplan
unter Titel III Nr. 2 eingestellt sind. Bei Nr. 8 des Titels sind
entsprechendder Mehreinnahme aus den Obstnutzungen,da 10 °/°
der Bruttoeinnahme nach dem Beschlusse des 22. Rheinischen
Provinziallandtags als Prämien für die Straßenaufsichlsbeamtenzu
verteilen sind, 500 Mk. Mehrausgabe einzustellen gewesen. Für
die diätarische Besoldung von Anwärtern im Stiaßenmeisterdienste
sind, da die Anwärter bei längerer Dienstzeit eine höhere Vergütung
erhalten, nach der angestellten Berechnung rund 500 Mk. mehr
erforderlich. Der Zuschuß,welcher von den unterhaltungspstichtigen
Verbänden — Staat, Provinz Westfalen, Rheinprovinz und Kreis
Siegen — für die Unterhaltung der Wiesen- und Wegebauschulc
zu entrichtenist, hat sich wegen des Neubaues eines Schulgebäudes
auf den Betrag von 9050 Mk. erhöht, es haben also gegen den
bisherigenHaushaltsplan 1450 Mk. mehr eingestellt werden müssen.
Nach den seitherigenAusgaben waren für Reisekosten der in der
Vllumpflege kundigen Direktoren und Lehrer der Provinzial-Obst-
bauschulen für Reisen zur Unterweisung der Straßenbaubeamten
250 Mk. mehr anzusetzen. Die Gesamtmehrausgabebei dem Titel
beziffertsich sonach auf 23 200 Mk. Für Umzugs- und Versetzungs¬
kosten wurden300 Ml. wenigervorgesehen. Es verbleibt daher eine
Gesamtmchrausgabevon 22 900 Mk.

Bei Titel IV, materielle Unterhaltung der Straßen, sind
unter Nr. 1 zur gewöhnlichen Unterhaltung und zur Tilgung der
KleinpstastcranleiheH. von 2 000 000 Mk. 245 500 Mk. mehr vor¬
gesehen. Der bisherige Satz von 3 870 700 Mk. für die gewöhnliche
Unterhaltung der Provinzialstraßen (vergl. Bemerkungim Haushalts¬
pläne 1910 zu Titel IV 3ir. 1, Seite 571) beruhte auf einer im
Jahre 1906 vorgenommenenVeranschlagung der Bedürfnisse für ____________

Zu übertragen 754 063,40 Mk.
3*
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Uebertrag 754 063,40 Mk.
die Jahre 1907 bis 1910. In gleicher Weise hat jetzt eine
Veranschlagungder für die Jahre 1911 bis 1914 erforderlichen
Unterhaltungsmittel stattgefunden, welche einen
Iahresbedarf von .......... 4 058 800,-Mk,
ergebenhat, gegen die bisherige Veranschlagung
von ............... 3870700,— „
also ein Mehrbedürfnis von ....... 188100—Mk^,
hervorgerufen durch die Anforderungen der Ver-
kehrsstcigerungeninfolge Bahnbauten, des Auto¬
mobilverkehrs,Umwandlung von Kiesstraßen in
Basaltchaussierung,Kleinpflasterungen,Steigerung
der Arbeitslöhneusw. Nach dem Tilgungsplane
hat für die Verzinsung und Tilgung der Klein¬
pflasteranleihe ein Betrag von rund .... 2925,— „
mehr vorgesehen weiden müssen.

Der Fonds zur Verfügung des Landeshaupt¬
manns für unvorhergesehene dringende Unter-
haltungsarbeiten, welchernach den gemachten Er¬
fahrungen nötig ist, ist mit 2 °/° der oben ange¬
gebenen Anfchlagssumme--- 81200 Ml. in den
Haushaltsplan eingestellt, das macht gegen den
Etatsbetrag von 1910 von rund 77 425 Mk.
einen Mehrbetrag von ......... 3775,— „

Im Haushaltsplan für 1910 waren ... 50700- ,.
von der veranschlagtenUnterhaltungssummevon
3 870700 Mk. wieder abgesetzt worden, weil die
an die Städte seit der stattgehabten Veranschla¬
gung im Jahre 1906 abgetretenen Straßen¬
strecken nicht mehr in direkter Unterhaltung der
Provinz sich befanden. Jetzt darf diese Absetzung
nicht mehr wiederholt werden, weil die im Jahre
1910 geschehene Veranschlagung diese an die
Städte abgetretenenStraßenstreckenaußer Betracht
gelassen hat. Es rechnet sich demnach bei Titel IV _______________
Nr. 1 das vorangegebeneMehrbedürfnis von . 245 500,— Mk.
aus.

Bei Titel IV Nr. 4 ist zur Bestreitungder
Renten für inzwischenan Städte:c. zur Ver¬
waltung und Unterhaltung abgetretene Straßen¬
strecken ein Mehrerfordernis von ...... 23398,64 „
eingetreten. Zur Invalidenversicherung der ver- ________________

Zu übertragen 268 898,64 Mk. 754 063,40"M.
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Uebertrag 268 898,64 Mk. 754 063,40 Ml,
sicherungspflichtigenPersonen in der Straßen¬
verwaltung sind ........... 500,— „
mehr erforderlich, so daß die Ausgabe bei Titel IV _____________
im ganzen um ........... 269 398,64 Mk,
gestiegen ist.

Bei den übrigen Ausgaben der Straßenverwaltung sind noch
Mehrausgabe« zu bemerken für Porto, Telegramme:c. 1200 M.,
für Beschaffungvon Gesetzsammlungen,Zeitschriften «. 100 Mk.,
also 1300 Mk. mehr, während der Zuschuß zu den Kosten der
Förderung der geologisch-astronomischen Aufnahmearbeiten in der
Rheinprovinzmangels eines Antragesauf Weiterzahlung mit 5400 M.
aus dem Haushaltsplan gestrichen und bei Titel X der Betrag für
unvorhergesehene Ausgaben:c. um 2,34 Mk. gekürzt ist.

Das Gesamtergebnisist demnach folgendes:
Bei Titel I sind die Ausgabenfür die allgemeine

Verwaltung um ....... 36 523,70 Ml.
„ II die Kosten der örtlichen Bauleitung um 7 280,— „
„ III die Kostcu der Beaufsichtigungum . 22 900,— „
„ IV die Kosten der materiellen Straßen¬

unterhaltung ?c. um ..... 269398,64 „
„ .. VII und VIII die Kosten um . . . 1300— „

im ganzen also um .......... 337402,34 Mk.
gestiegen, während bei den beiden letzten Positionen
eine Minderausgabe von ........____ 5 402,34 „
zu verzeichnen ist, so daß sich die Mehrausgabe auf 332 000,— Ml.
ermäßigt. Die eigenen Einnahmen der Straßen¬
verwaltung sind nach den Erläuterungen in bei¬
liegender Nachweisung um ........ 1900 0,— „
zurückgegangen, so daß ein Mehrbetrag von . . 351000,— Mk.
durch Provinzialzuschußgedecktwerden muß.

Der AbschnittL. Außerordentliche Ausgaben ist unverändertgeblieben.
Die dem Haushaltspläne der Straßenverwaltung beigefügten

Voranschläge^ für den Neubau von Prouinzialstraßen, <ü für die
Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebcmesund I) für den
Betrieb der Steinbrüche sind in ihren Ergebnissen unverändert bei¬
behalten. Dahingegen hat, wie schon oben bei dem Zuschuß der
Straßenverwaltung an den VoranschlagL für den Klcinbahnfonds
erläutert ist, die Ausgabe von Zinsen an die Landcsbankwegen der
Verstärkungdes Klcinbahnfonds auf 38 000000 Mk. um 25 000 Mk.
erhöht werden müssen, während die Einnahmen des Eiscnbahnfonds
daselbstum 5686 Mark gefallen sind, so daß dieser Voranschlagü
eines Mehrzuschusses von 30 686 Mi. aus Prouinzialniittcln bedarf. ______________^^

Zu übertragen 754 063,40 Mk.
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12. Bei Titel II Nr. 20 hat für den Haushaltsplan für die Verwaltung

der landwirtschaftlichenAngelegenheitenein Mehrzufchußvon ... 49 774,45. „
eingestellt werden müssen.

Bei Titel I Nr. 1 dieses Haushaltsplans sind die Zuschüsse
an die landwirtschaftlichen Wintcrschulenmit Rücksicht auf die vom
50. Rheinischen Provinziallcmdtag genehmigtenund inzwischen ein¬
gerichtetenWintcrschulenzu Lindlar und Niederbieberund wegen
der voraussichtlich in 1911 neu zu errichtendenweiteren 2 Winter¬
schulen um 4 X 2500 Mk. ^ ...... 10000— M.
gestiegen. Die Neueinrichtungder Winterschulen
hat auch eine Erhöhung des Zuschussesan den
Haushaltsplan für die Zahlung von Ruhege-
Haltern, Witwen- und Waisengeldern zur Folge,
welche auf ............ 2724,— „
ausgerechnetist. Die Anstellung weiterer Lehrer
an den Landwirtschaftsschulenin Bitburg und
Cleve und die Neuregelung der Wohnungsgeld¬
zuschüsse der Lehrer hat ferner auch zur Folge,
daß der Zuschuß an den Haushaltsplan zur
Zahlung von Ruhegehältern :c. bei Titel I
Nr. 4 um ............. 1064,70 „
zu erhöhen war.

Bei Titel I Nr. 7 hat der allgemeine land¬
wirtschaftliche Fonds eine Erhöhung um . . . 3000,— „
erfahren, welche im wesentlichen zur Bestreitung
der Mehraufwendungen für die Besoldung der
Weinbauwanderlchrer und die Anstellung eines
weiteren Viehzuchtinspektors bestimmt ist.

Zur Erhaltung der Gebäulichleiteu:c. des
Rittergutes Desdorf und zum Unterhalte und zur
Ausbildung von Waisenknabensind bei Titel II
Nr. 8 .............. 198,— „
mehr vorgesehen.

Es bedürfen die Provinziell-Wein- und
Obstbauschulenfolgender Mehrzuschüsse und zwar
die Schule zu Trier .......... 5195,— „

„ ,. Krcuznach ........ 2 487,25 „
„ „ Ahrweiler ........ 1872,50 ..

und es schließt infolgedessender Haushaltsplan
für die landwirtschaftlicheVerwaltung mit einer _______
Mehrausgabe vou .......... 26 541,45 Mk.
ab, von welcher eine bei dem Westfonds (Titel I ^ _______,_____________________

Zu übertragen 26 541,45 M. 803 837,85 M.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 1. 23

Uebeltrag 26 541,45 Mk. 803 837,85 MI.
Nr. 6) wegen der zu erwartenden geringeren
Zinsen vorgesehene Minderausgabe von ... 886,— „
abgeht, so daß eine Mehrausgabe von . . . . 25655,45 Ml.
verbleibt.

Nach Titel IV Nr. 2 des Haupt-Haushalts-
Plans wird aus dem Zinsgewinu des Melioration«,
fonds eine Mehreinnahme von . 429 Mt,
erwartet.

Nach der diesem Berichte bei¬
gefügten Nachweisung sind die eige<
nen Einnahmen des Verwaltungs«
zweigs zurückgegangen um . . . 688 «
es besteht also eine Mindereinnahme von . . . 259,— „
so daß also ............25 914,45 Ml.
durch höheren Provinzialzuschußzu decken find.

Von dem für die lcmdwirtfchaftliche Ver¬
waltung für das Rechnungsjahr 1910 gewährten ,
Provinzialzufchuffesollen . . . 220027 Ml.
aus dem Titel IV des Haupt-
Haushaltsplans entnommen werden.
Aus der im Rechnungsjahre1911
in ihrer Höhe unverändert geblie¬
benen Einnahme des Titels IV
müssen aber bestlitten werden, die
Mehrzuschüsse, welche an die Haus¬
haltspläne zur Förderungvon Kunst
und Wissenschaft mit I 790 Mk.
für die Verwaltung
der Prouinzialmuseen
in Bonn und Trier mit 10070 „
und für gewerbliche
Zwecke mit . . . 12 000 „

zusammen23 680 Ml.
erforderlich werde«, fo
daß aus Titel IV
des Haupt-Haushalts¬
plans für 1911 nur
noch .......... ^W^.67 „
an den Haushaltsplan für die land-
w'itfchaftliche Verwaltung gegeben
werden können, und demnach noch
weitere .............. 23 860,-

Zu übertragen 49 774,45 Mk. 803 837,85 Ml.
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aus Titel N des Haupt-Haushaltsplans entnommen
werden müssen. Der aus diesem Titel zu be¬
streuende Mehrzuschuß stellt sich demnach, wie ________________
oben angegeben,auf ......... 49774,45 Mt.

Es ist noch anzugeben, weshalb die Provinzial-Wein- und
Obstbauschulenhöhere Provinzialzuschüssebenötigen.

Die Besoldungendes Lehrpersonalsnnd der Wirtschafterinan
der Schule in Trier steigen bestimmungsmäßigum 975 Mk. Ein
Lehrer von Krcuznach, der von Kreuznach nach Trier versetzt ist,
bezieht 250 Mk. mehr als der nach Kreuznachversetzte; es liegt also
eine Mehrausgabe von 1225 Mk. vor. Die anderen persönlichen
Ausgabender Schule sind und zwar bei den Vergütungenfür die Hilfst
lehrer um 120 Mk. erhöht. Bei den sächlichenAusgaben ist unter
Titel III Nr. 4 zur Annahme einer Schreibhilfe vorübergehend während
der Sommermonate ein Betrag von 300 Mk. neu eingestellt. Die
fortgesetzte praktische Tätigkeit der Fachlehrer in diesen Monaten ge¬
stattet es diesen nicht, die schriftlichen Arbeiten ordnungsmäßig zu
erledigen und das Bureau in Ordnung zu halten. Für Vearbeitnng
der Weinberge,Rebschule und Obstgärten sind dem vorhandenen Be-
dürfnisseentsprechend 500 Mk. mehr vorgesehen. Durch den Neubau
an der Anstalt wird eine Neuanlage des Gartens nutwendig, welche
sich auf 2 Jahre verteilen soll und für welche 1911 ein Betrag
von 1000 Mk, ausgebracht ist. Für die Einrichtung von Obstbaum¬
wärterkursen, insbesondere znr Beschaffung des Uebungsmaterials
ist ein Mehrbetrag von 300 Mk. und für fonstige Ausgaben ein Mehr¬
betrag von 150 Mk. in den Haushaltsplan eingestellt,während für
die laufende Unterhaltung der Gebäude und Mauern mit Rücksicht
auf den Neubau eines Gebäudes 200 Mk. weniger ausreichen Die
Mehrausgabe bei Titel III stellt sich darnach auf . 2 050 Mk.

.. „ II auf ....... 120 ..
» » ^ »....... 12<^5 „

insgesamt auf 3 395 Mk
Die eigenen Einnahmen der Schule haben insbesondere
durch den Mindcrertrag der Weinbergeum . . . 1800 „
abgenommen,so daß also ein Mchrzuschußvon . . 5195 Mk.
erforderlichist.

Im Haushaltsplan der Anstalt Krcuznach sind an besoldungs-
planmaßigen Gehaltsverbesscrungen975 W. vorgesehen. Die Aus¬
gabe verringert sich jedoch um 250 Mk, so daß noch eine Mehr-
ansgabe von 725 Mk. bleibt. Es hat sich die Notwendigkeit ergeben,
für die Schule noch die Stelle eines Garteuaufsehers und einer
Wirtschafterinmit den Anfangsgehälternvon 1350 Mk. nnd 650 Ml'.^ _______

Zu übertragen 803 837,85 Ml.
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einzustellen, so daß sich also die Mehrausgabe bei Titel I Besoldungen
auf 2725 Mk. stellt. Wegen dieser neuen etatsmäßigen Stellen er¬
höht sich der Zuschuß au deu Peusions-Haushaltsplau(Titel II Nr. 1)
um 452,25 Ml. Auch hier hat, wie bei der Schule iu Trier, eine
Verbesserungder Vergütungen der Hilfslehrer um 120 Mk. ein
treten müssen. Dieser Mehrausgabe von ^452,25 -j- 120j —
572,25 Mk. stehen Minderausgaben für die Vergütung des Garten-
anfsehers (800 Mt.) und der Wirtschafterin (600 Mt.) gegenüber,
weil für diefe unter Titel I etatsmäßige Stellen vorgesehensind.
Bei Titel II, andere persönliche Ausgaben, ergibt sich daher eine
Minderausgabe von 827,75 Mk.

Bei Titel III, sachliche und sonstige Ausgaben, sind zunächst
aus den bei der Weinbauschule in Trier schon angeführten Gründen
für eine Schreibhilfe in den Sommermonaten 300 Mt. ausge¬
worfen, für Heizung und Beleuchtungfind je 200 Mk. --- 400 Mk,
mehr nötig; für die bauliche Unterhaltung der Gebäude und
Mauern besteht ein Mehrerfordernis von 200 Ml. und für die
Bearbeitung der Weinberge, Rebschuleu,Obstgärte» ein solches von
500 Mk,, d. i. also im ganzen eine Mehrausgabe
von ............... 1400,—Mt.
welcher bei der Beköstigungeine Minderausgabe von
360 Mk. und bei der Unterhaltung der zur Aus'
bildung von Obstbanmwärterngeschaffenen neuen Obst¬
anlage im Schönefeldeine Mindemusgabe von 800
Mk. gegenübersteht. Die einmalige Ausgabe für die
Grbreiterung eines Einfahrtstores, Abschluß des
Lagerskelleis «. im Haushaltsplan für 1910 von
650 Mk. ist fortgefallen. Die Minderausgabe be¬
ziffert sich danach auf .......... 1810,— „
so daß bei Titel III eine um ........ 410—Mk.
geringereAusgabe bleibt.

Bei Titel II werden ........ 827,75 „
»veniger verlangt, im ganzen also weniger .... 1 237,75 Mk.
so daß gegenüber der Mehrausgabe bei Titel I von 2 725,— „
eine Mehrausgabe von .......... 1487,25 Mk.
zu decken ist. Da auch diese Weinbauschulehaupt¬
sächlich wegen des Zu erwartenden Minderertrages
aus deu Weinbergeneine Mindereinnahme von . , 1 000,— „
haben wird, so ist ein Netrag von ...... 2 487,25 Mk„
wie oben angegeben, durch entsprechendvergrößerten
Provinzialzuschußzu decken. ______

Zu übertragen 803 837,85 Mü
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Die Besoldungen der bisher an der Provinzial-Wein- und

Obstbauschule in Ahrweiler angestellten Beamten steigen bestimmungs¬
mäßig um 1050 M. Es besteht ferner das Bedürfnis, auch an
dieser Weinbauschule die etatsmäßige Stelle eines Weinbergaufseheis
zu schassen, für welche das Anfangsgehalt von 1350 Mk. vorgesehen
ist. Bei Titel I des Anstalts-Hanshaltsplans entsteht dadurch eine
Mehrausgabe von 2400 Mt.

Bei Titel II muß wegen dieser neuen etatsmäßigenStelle der
Zuschuß an den Pcnsions-Haushaltsplan um 262,50 Mt. höher
berechnet werden. Wie bei den beiden anderen Weinbauschulensind
auch hier für die Verbesserung der Vergütungen der Hilfslehrer
120 Mt, vorgesehen. Die Vergütung für den Weinbergaufseher
von 750 Mt. tonnte gestrichen werden wegen der vorgesehenen etats-
mäßigen Stelle. Die Minderausgabe bei Titel II berechnet sich
sonach auf 367,50 Mi.

Bei Titel III mußte wegen der Zunahme der Zahl der Zog
linge für Beköstigungeine Mehrausgabe von 1140 Mt. vorgesehen
werden. Nach dem Durchschnitte der Ausgaben in den letzten Iahreu
hat (Titel III Nr. 4) der Kredit für Mobilien, Utensilien,Bureau
bedürfnisse, Geräte :c. um 300 Mt. erhöht und außerdemhier wie
bei den beiden anderen Schulen für eine Schreibhilfe während
der Sommermonate ein Betrag von 300 Mt. vorgesehenwerde«
müssen. Für Beleuchtung find 50 Mt. mehr erforderlich. Für
die Bearbeitung der Weinberge, Rebfchuleuund Obstgarten sind,
da inzwischen Flächen hinzugepachtet sind, 500 Mk. mehr erforder¬
lich, es macht das insgesamt eine Mehrausgabe von 2290 Mt.
Dahingegen kouuten von dem im Jahre 1910 für die Errichtung
einer Rebschule zur Heranzuchtweißer Traubensorten bewilligtenein¬
maligen Kredite von 650 Mt. 350 Mt. gestrichenwerden, ein Betrag
von 300 Mk. ist aber für 1911 noch erforderlich, weil die Nach¬
frage nach Risling-Reben fich mehrt und solche noch von der Mosel
beschafft werden müssen. Es bleibt damit eine Mehrausgabe
von ................ 1940,— Mt.
Dieser tritt hinzu die Mehrausgabe bei Titel l. . 2 400.- „

4 340,— Mt.
Davon aber geht ab die Minderansgabe bei Titel II
mit ................ 367,50 „
und es bleibt eine Mehrausgabe von ..... 3 972,50 Mt.
In dem Haushaltsplan war eine Erhöhung der eigenen
Einnahme der Schule um ......... 2 100,— „
möglich, so daß ein Mehrzuschußvon ..... 1 872,50 Mt.
wie oben angegeben, erforderlich ist. _________ ^___

Zu übertragen 803 837,85 M.
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13. An den Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissenschaft ist

aus Titel IV Nr. 1 des Haupt-Haushaltsplans ein Mehrzuschußvon 1 790,— „
erforderlichgeworden.

Im Abschnitt Besoldungen sind für den Direktor des Denk-
mälerarchivsund den technischenBureauassistentenan besoldungsplan-
mäßigem Gehalt 700 Mk. und für erhöhten Wohnungsgeldzuschuß
90 M., zusammen790 M., mehr vorgesehen. Für die bauliche
Instandhaltung des neu errichtetenArchivgebändes,dessen Heizung,
Beleuchtungund Reinigung ist ein Mehrbetrag von 1000 Mk. not-
wendig. Der Fonds unter II, 1 zur Leistung von Zuschüssen für
Vereine, welche der Kunst und Wissenschaft dienen, desgleichen für
öffentliche Sammlungen, welche diese Zwecke verfolgen, zur Unter¬
haltung von Denkmälern :c. zur Verfügung des Provinzialausschusses
hat sich seither als knapp bemessen erwiesen. Er ist um 600 Mk.
erhöht. Dieser Betrag ist zufolge Allerhöchsten Erlasses vom 15. Sep¬
tember 1910 an einer Vergütung für einen Archivhilfsarbeiterfurt¬
gefallen. Nach diesem Erlasse ist nämlich genehmigt, daß die zur Ver¬
besserung des Gehaltes je eines Archivars in Cubleuz und Düsseldorf
zu zahlendenSummen von 600 Mk. sowie Remunerationen von je
600 Mk. an Archivhilfsarbeiterin Coblenz und Düsseldorfbei einer
Wiederbefetzung der einzelneuStellen in Wegfall kommen sollen.

14. Bei Titel IV Nr. 2 des Haupt-Haushaltsplans ist ein Mehrzuschuß von 10 070,- „
an den Haushaltsplan für die Verwaltung der Proviuzialmuscen in
Bonn und Trier notwendig.

Für die Direktoren der beiden Pruvinzialmuseen und einen
seither im Haushaltsplan vorgesehenen Assistenten am Museum in
Trier sind an besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesserungen900 Mk.
und an erhöhten Wohnungsgeldzuschüssen 40 Mk. mehr notwendig.
Für den im Museum in Trier vorgesehenen Direktorialassistenten
hat bei der Anstellung statt des vorgesehenen Gehaltes von 2100
Mk. ein solches von 2400 Mk. bewilligt werden müssen. Für den
seit Jahren im Provinzialmuseum in Bonn beschäftigten wissen¬
schaftliche!! Hilfsarbeiter ist jetzt eine etatsmäßige Assistentenstelle
vorgesehenmit Gehalt und Wohnungsgeldzuschußvon 2730 Mk.
So findet sich bei Titel I, Besoldungen, eine Mehrausgabe von
3910 M. Bei den andern persönlichen Ausgaben, Titel II, ist eine
Minderansgabe von 1440 Mk. festzustellen, daher rührend, daß in
Bonn für einen wifsenschaftlichenHilfsarbeiter, der feine Vergütungaus
dieser Etatsposition bezogen hat, eine etatsmäßige Stelle, wie vorhin
bemerkt, vorgesehen worden ist. Bei Titel III, sächlicheund sonstige
Ausgaben, hat für die archäologische Erforschung der Stadt Trier
ein Betrag von 2500 Mk. eingestellt werden müssen. Diese Arbeiten _________________

Zu übertragen 815 697,85 M
l"



28 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Uebertrag 815 697,85 Ml.
sind seit einigen Jahre» im Gange, zu den Kosten hat seither der
Staat einen Zuschußvon jährlich 2700 Mk. gegeben, dessen Zahlung
er jetzt eingestellt hat. Wenn die Arbeiten nicht ins Stocken kommen
sollen, ist der ausgeworfene Betrag aus Provinzialmitteln zu zahlen.
Für Anfftellung und Unterhaltung der Sammlungen, Anfertigung
des Katalogs :c. sind im Museum zu Bonn 1000 Mk. mehr, im
Museum zu Trier 1300 Mk. mehr vorgesehen, im ersteren,weil das
Museum in Bonn zur laufende» Instandsetzuug der als Leihgabe
überwiese»«,Gemälde der Königlichen Museen verpflichtetist, wad
die Mehrausgaben erfordert. Im Museum zu Trier ist seit Iahreu
ununterbrochen ein Modelleur mit Abformungs^uud Modellierarbeite»
beschäftigt. Um die Arbeiten fortsetzen zu können, muß dauernd ei»
Netrag vo» 1800 Mark in den Haushaltsplan eingestellt werden.
Außerdem ist zur Beschaffungvon Stellagen ein einmaliger Betrag
von 500 Ml. vorgesehen,dahingegen ist ein für 1910 zur Bc>
schaffung vuu Schränken vorgesehenerBetrag von 1000 Mk. fort¬
gefallen.

Für die Aufsicht uud Reinigung in beiden Museeu sind für
Bonn 900 Mt. und für Trier 850 Mk. mehr nutwendig. Die
Ausgaben für Heizung, Beleuchtung, Wasserleitung, Versicherung,
Steuern :c. sind im Musemu i» Bonn um 200 Mk, erhöht, nutzer^
dem ist hier ein Betrag von 600 Mk. neu vorgesehen,welcheran
die Stadt Bonn für die Unterhaltung der gärtnerischenAnlagen
beim Museum gezahlt werden muß.

Beim Museum in Trier ist ferner der Etatsbetrag für Schreib¬
arbeiten, Schreibmaterialien, Porto, Drucksachen um 250 Mk. zu
erhöhen gewesen. Es gibt dies bei Titel III eine Mehrausgabc
von ............... 7600 M.
bei Titel I kommt an Mehrausgabe hinzu ... 3 910 „

zusammen "l1510 Mt.
eine Minderausgabe von ......... 1.440 „
ist bei Titel II zu verzeichnen,so daß der Haus¬
haltsplan für die Verwaltung der beiden Provinzial-
museenmit einer Mehrausgabe von ..... 10070 Mk.
abschließt.

15. Bei Titel IV Nr. 3 ist ein Mehrzuschuß an den Haushaltsplan für
gewerbliche Zwecke von ............... l2000,— „
eingestellt.

Es ist in diesem Haushaltsplan neu vorgesehen ein Zuschußan
die Stadt Düsseldorf von 10 000 Mk. zu den Unterhaltungskosten
der Kunstgcwerbeschule in Düsseldorf, welchen die Stadt unter der
Begründung beantragt hat, daß ihre Aufwendungenfür die Schule .,._^.„_^,_.„

Zu übertragen ^827 697,85 Mk.
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ständig steigen. Da anderen Städten für ähnlicheZwecke ebenfalls
Zuschüsse bewilligt sind, wird dem Antrage wohl entsprochen werden
müssen. Feiner findet sich neu im Haushaltsplan ein Zuschuß von
2000 Mk. zu den Unterhaltungskosteneiner cisenhüttenmännischen
Fachbibliothek,deren Bewilligung vom Verein deutscher Eisenhütten-
leute beantragt ist.

16. Bei Titel IV Nr. 4 sind an den Haushaltsplan der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten................ 429,— „
Mehrzuschußvorgesehen,

Der Zinsgewinn des RheinifchenMeliorationsfonds ist ganz
zur Verwendung für Landmeliorationen zu überweisen. Da nach
Titel IV Nr. 2 des Haupt-Haushaltsplans nach dem Durchschnitt
der letzten 3 Jahre eine Mehreinnahme von 429 Mk. vorgesehen
ist, so hat sich selbstredend die Ausgabe um den gleichen Betrag er-
Höhen müssen.

17. Bei Titel V Nr. 4 hat die Ausgabe zur Verzinsungund Tilgung der
aus der 3. Anleihe zu Anstaltszweckcn zu deckenden Kosten um , . 16 323,72 „
erhöht werden müssen.

Im Rechnungsjahre1911 werden voraussichtlich die aus der
3. Anleihe für Anstaltszwecke von 7 000000 Mk. zu entnehmenden
Kosten ganz abgehobensein.

Nach dem Beschlusse des 48. RheinischenProvinziallandtags
vom 12. März 1908 sind von dieser Anleihe 2 335 256.78 Mk.
mit 3'/« "/«. der Nest mit 4«/» zu verzinsen, die ganze Anleihe mit
1'/2«/o zu tilgen. Zur Bestreitung des ganzen Zinsen- und
Tilgungsbedarfs ist ein Betrag von 373 323,72 Mk. erforderlich.
Zu diesem Betrag wird aus dem Haushaltsplan für die Provinzial-
Erziehungsanstalt Fichtenhain, deren Kosten größtenteils aus dieser
Anleihe gedeckt sind, wie bisher ein Betrag abgeführtwerden können,
so daß nur ............. 316323,72 Mk.
eingestellt sind. Der Haushaltsplan für 1910 steht 300 000— ..
vor, die voraussichtlichganz aufgebrauchtwerden,
so daß noch weiter .......... 16 323,32^Mk.
erforderlich sind.

18. Bei Titel V Nr. 5 des Haupt-Haushaltsplans sind zur Verzinsung
und Tilgung der aus der 4. Anleihe zu Anstaltszwecken zu deckenden
Kosten im Betrage von 13 000000 Mk. neu ........ 469 780,— „
eingestellt.

Von den aus dieser Anleihe zu entnehmenden Beträgen werden
am l. April 1911 voraussichtlichrund 8 825 000 Mk. abgehoben
und auch abgerechnetsein, mit Ausnahme der für den Bau der
Provinzilll-Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg bis dahin abgehobenen

Zu übertragen 1 314 230,57 M.



3(1 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 1.

Uebertrag 1314 230.57 Mt.
Kostenbeträgevon rund 5 000 000 Mk. Nach den Beschlüssen des
Provinziallandtags sollen allerdings die Ausgaben au Zinsen :c. für
die ausgelegten Baukosten bei den noch nicht abgerechnetenBau-
krediten auf letztere übernommenwerden, bei einem Bau von dem
Umfange der genannten Anstalt würde aber der Baukredit in einer
außergewöhnlichen Weise sowohl mit Rücksicht auf die hohe Bau¬
summeals auch auf die längere Bauzeit belastet werden, wenn man
abwarten wollte, bis der ganze Bau beendigt und abgerechnet ist,
ehe man zn einer anderweiten Verzinsung und Tilgung des Bau
tapitals überginge. Es erscheintdaher immerhin zweckmäßig, das
Baukonto für den Bau der Anstalt in der Weise zu entlasten, daß
von den am 1. April 1911 abgehobenen 5 000 000 Mk. die
Kosten der Verzinsung nnd Tilgung dieser Summe statt aus dem
Baukouto durch den Haushaltsplan beschafft werden. Dies zuge¬
standen,würden im Haushaltsplan für 1911 auszuwerfen sein für
Verzinsungund Tilgung von ........ 8 825 000 Mk.
zu 5,5»/» die Summe von ........ 485375 „
und für etwaige andere im Laufe des Rechnungs¬
jahres noch znm Abschluß kommende Konten . . . 14825 „

im ganzen also 500000Mt.
Es ist aber zu berücksichtigen, daß aus dem

Haushaltsplan der Provinzial-Erziehungsanstalt zu
Rheindahlen, deren Baukosten aus der 4. Anleihe
gedeckt worden sind, zur Verzinsung dieser Anleihe
etwa ............... W220 „
entnommen werden können, so daß also im Haupt- _____
Haushaltsplan der Betrag von ....... 469 780 Mk.
ausgeworfenwerden muß.

l9. Bei Titel V Nr. 6 des Haupt-Haushaltsplans sind zur Verzinsung
und Tilgung der Anleihe zum Neubau des Landeshauses am Bcrger-
ufer und zum Umbau des Ständehauses von 2 500000 Ml. . . . 38900,— „
neu eingestellt.

Durch Beschluß des 49. Provinzillllandtags vom 12. März 1909
ist die Ausnahme der Anleihe bis zur Hohe von 2 500 000 Mt.
genehmigtworden. Der Neubau des Landeshauses am Bergerufer
ist inzwischen soweit vorgeschritten,daß auf seine Fertigstellung und
seine Benutzung schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1911 ge¬
rechnet werden darf. Nach der f. Zt. dem Provinziallandtage ge¬
machten Vorlage waren die Kosten des Landeshanscs auf 1850 000
M. veranfchlagt; von dieser Summe 5,5 > (4 «/o Verzinsung,
1.5 «/„ Tilgung) ergeben 101750 Mk. Da wohl anzunehmenist,
daß die Abrechnungdes Baues erst bis zum Winter 1911/1912 __________________

Zu übertragen 1353 130,5? Ml
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Uebertrag 1353130,57 Mt.
erfolgt sein wird, so wird es angängig sein, nur etwa '/» dieser
letzteren Summe mit rund 38 900 Mk. vorzusehen.

20. Bei Titel V Nr. 7 des Haupt-Haushaltsplans sind zur Verzinsung
und Tilgung einer aus Anlaß der Hochwasserkatastrophe im Ahrgebiete
aufzunehmendenAnleihe neu eingestellt .......... 60 000,— „

Wegen der Beteiligung der Provinz an der Beseitigungder
sehr erheblichenSchäden, welche durch einen am 12. Juni d. Is.
im Ahrgebiete nicdergegangenenwolkenbruchartigenRegen an den
Provinzialstraßen, au Gemeindewcgenund Brücken,auf dem Gebiete
der Landeskultur hervorgerufenworden sind, wird dem Provinzial-
landtage ein besondererBericht — Drucksachen Nr. 9 — zugehen.
Zur Stunde, wo dieser Borbericht abgeschlossen werden muß, sind
die Mittel, welche die Provinz nach den mit der Königlichen Staats¬
regierung getroffenen Abmachungen aufzubringen hat, durch Pro-
jekte :c. über die Wiederherstellungsarbeitennoch nicht genan fest¬
gestellt. Nach den vorläufigen Ermittelungen — die Prüfung der
einzelnenProjekte ist im Gange — stellt sich das von der Provinz
aufzubringende Drittel der Summe zur Beseitigung der Schäden
an Gemeindewegenund Brücken und auf dem Gebiete der Landes¬
kultur in den Kreifen Adenau und Ahrweiler auf
rund ...............400000 M
Zur Beseitigung der an den Proviuzialstraßen und
ihren Bauwerken angerichteten Zerstörungensind nach
den vorliegendenAnschlägen ........ 253 300 „
im ganzen also ............^653300 Mt.
nötig. Da der Kreis Dann zum Teil durch das Unwetter ebenfalls
betroffen worden ist, so hat der Regierungs-Prüsident in Trier bei
den kommissarischenVerhandlungen über die einzuleitende Hilfsaktion
sich Anträge auf Bewilligung von Beihilfen vorbehalten, so daß
schließlichdoch mit einer Summe von 700 000 Wk. gerechnet werden
muß. Bei einer Verzinsung und Tilgung einer Anleihe in dieser
Höhe mit 10«/« würde ein Betrag von 70000 M. in den Haus¬
haltsplan einzustellensein. Da aber anzunehmenist, daß bis Ende
des Rechnungsjahres 1911 noch nicht alle Beihilfen abgehobenfein
werden, ist der Betrag von 60 000 Mk. für ausreichend erachtet
worden.

21. Bei Titel V Nr. 8 sind zur Ansammlung eines Fonds zur Ver¬
minderung des Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrendeHoch¬
bauten ..................... 15548,— „
mehr vorgesehen.

Bei Titel II Nr. 5 der Einnahme des Haupt-Haushaltsplans
sind zu dem angegebenenZwecke, wie seither, '/2 °/n des der Ver- _____ ^.,___^____„._

Zu übertragen 1428 678,57 M.
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Uebertrag 1428 678,57 Mk.
teilung der Provinzialabgabe zugrunde zu legendenStaatssteuersolls
eingestellt worden. Da das letztere nach den vorläufigen Angaben
der Kreise im Jahre 1911 gegen das Rechnungsjahr 1910 um
etwa 2 750 000 Ml. steigen wird, so bringt die zu genanntem
Zwecke zu erhebende Provinzialabgabe 15 548 M, mehr auf, welcher
Betrag auch hier mehr in Ausgabe erscheinen muß.

22. Bei Titel V Nr. 10 ist zur Verfügung des Provinziallcmdtags ein
Betrag von ................... 196600— „
eingestellt.

Wegen der eventl. Verwendungdieses Betrages zur Gewährung
eines Zuschusses für den Betrieb der Heil- und Pflegeanstalt zu
Bedburg bei Cleve (30000 Mr.) und zur Gewährung von Zuschüssen
für einige Fluhregulierungen (93 000 Mk.) liegen dem Provinziell-
andtnge besondere Vorlagen — Drucksachen.Nr. 1? und 23 —
vor, auf welche hier besondersverwiesen wird. Der dann noch ver¬
bleibende Rest von 73 600 Mk. würde für die Deckung des Mehr¬
bedarfes zurückzustellen sein, welcher, wie bereits jetzt mit Sicherheit
anzunehmenist, mindestens in dieser Höhe im Rechnungsjahr 1910
bei der Fürsorgeerziehungentsteht und für welchen andere Deckung
nicht vorhanden ist.

23. Bei Titel V Nr. 11 sind an Zinsen für die zur Bestreitung der lau¬
fenden Ausgabenvon der LandesbankentnommenenVorschüsse,zu außer¬
gewöhnlichen Ausgaben und zur Abrundung ......... 2 729,43 „
mehr erforderlich.

Mit dieser Mehrausgabe wird der Durchschnittsausgabebetrag
der letzten drei Jahre noch nicht erreicht, sie erscheint aber aus¬
reichend. __________________

Es ergibt sich demnacheine Gesamtmehrausgabe von .... 1628008,— Mk.
24. Bei Titel II Nr. 14 ist dagegen an den Haushaltsplan für die er¬

weiterteArmenpflegenach dem Gesetze vom 11. Juli 1891 ein Minder-
zuschuß von ............ . 292 000— Ml,
vorgesehen.

Dem Haushaltsplan ist zugrunde zu legen
die Anzahl der Pflegetage des Rechnungsjahres
1909, dessen Abschluß vorliegt. Dieser Zahl ist ein
Zugang von jährlich 300 Kranken zuzuzählen.
Daraus ergibt sich die Summe von 4 257 794
Pflegetcigen. Als durchschnittlicher täglicher Ver¬
pflegungssatz muß der Betrag von 1,42 Mk. zur
Berechnung gelangen, so daß eine notwendige
Ausgabesummevon . . . . 6046000 M k.__________ ^ _________ ^

Zu übertragen 6 046000 Mk. 292 000,- Mk. 1628 008,— M.
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Uebertiag «040 00« Ml. 292 000— Mk. 1628 008,— Mt.
auszuwerfen ist. Der vorige
Haushaltsplan wies eine Sum¬
me von ....... 5642000 „
nach, so daß eine Mehrausgabe ____
von ......... 404 000 M.
vorliegt.

In der Sitzung vom 9.
März 1910 hat der 50. Rhei¬
nische Provinzilllllludtag eine
Erhöhung der dem Landarmen-
vcrbandc von dem verpflichteten
Ärmenverbandezu erstattenden
(sog. Spezial-) Pflegekostenum
12 Pfge. für Person und Tag
genehmigt. Diese Neglements-
iinderunghat zwar die erforder¬
liche ministerielleGenehmigung
noch nicht erhalten, doch ist sie
nach den eingezogenenInfor¬
mationen bestimmt zu erwartend)
Aus dieser Aenderungund dem
Zuwachsvon Kranken ergibt sich
gegen 1910 eine Steigerung der
Einnahmen aus Beitragen der
Kreise und Gemeindenvon . 696 000 „
so daß also der Provinzialzu- _______________
schuß um ....... 292 000 Mk.
wie oben angegeben,vermindert werden kann.

Zu Unterbringungvon unter das Gesetz vom
11. Juli 1891 fallenden Kranken ist vorübergehend
die PflegeanstaltZn Cölu-Lindenthalvon der Pro¬
vinz gepachtet worden.

In dem als Anlage zu vorstehendem Haus¬
haltspläne beigefügten Voranschlägefür das Rech¬
nungsjahr 1911 sind die Besoldungen der 4
Anstaltsbeamtenwegen der besolduugsplanmiißigen
Gehllltsverbcsserungen um 443,75 Mk. höher ein¬
gestellt. Unter den anderen persönlichen Ausgaben
siud für die Bureaugehilfen 175 Mk. mehr, an
Löhnen für das Pflegepersonal 100 Mk. mehr, _____________________________^^_

Zu übertragen 292 000—M. 1628008,- Mk.

, 5) Durch Erlaß der Herren Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-Mngclegenheiten und
°°s Innern vom 1l. Dezember1910 genehmigt.
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Uebertrag 292 000— Mk. 1628 008— Mk.
für das Dienstpersonal 140 M. mehr, also 415 M.
mehr notwendig. Die sächlichen Ausgaben sind
bei der Reinigung um 400 Mk. und bei den
sonstigen Ausgaben um 71,25 Mk. erhöht und
für Pacht und Kanalgcbühren um 30 Mk. er¬
mäßigt, so daß eine Mehrausgabe von 441,25 Mk.
bleibt. Die Gesamtmehrausgabenbei der Anstalt
stellen sich darnach auf ... . 1300 Mk.
und, da die eigenen Einnahmender
Anstalt nnr um ...... 300 „
in die Höhe gehen, so muß ihr aus
dem Haushaltspläne für die er¬
weiterte Armenpflegeein Mehrzn- _____________
schuß von ........ 1000 Mk.
gegeben werden.

25. Bei Titel IV Nr. 5 ist dahingegenfür Meliorationen
und zur Aufbesserungder landwirtschaftlichenVer¬
hältnisse in den Gebirgsgegenden:c. eine Mindcr-
ausgabe von ............. 23860,— „
vorgefehen.

Wie oben unter Nr. 12 — Seite 23 diefes
Berichts— näher erläutert worden ist, bedarf der
Haushaltsplan für die landwirtfchaftlichenAnge¬
legenheitender Provinzilllverwaltung eines Mehr-
zufchuffes von ....... 25 914,45 M.
aus Provinzialmitteln, Der Zu¬
schuß ist seither teils aus Titel II
Nr. 20, teils aus Titel IV Nr. 5
des Haupt - Haushaltsplans ent¬
nommen worden.

Aus der in ihrer Höhe un¬
verändert gebliebenen Gesamtein¬
nahme des Titel IV haben schon
für Kunst und Wissenschaft,Prouin-
zialmuseen und gewerbliche Zwecke
(Titel IV Nr. 1, 2 und 3 der
Ausgabe) ........ 23 860,— „
mehr entnommen werden müssen, es
erübrigte daher nur, den Zuschuß
an den Haushaltsplan für Land¬
wirtschaftaus Titel IV um diesen
Betrag zu vermindern und bei

Zu übertragen49 774,45 Mt. 315 860,— Mt. 1 628 008 — Mk.
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Uebertrag 49 774,45 Mk. 315 860,— Ml. 1 «2« 008 — Mt.
Titel II Nr. 20 einen Mehrzuschuß____________
von .......... 49 774,45 Mk.
einzustellen.

Nach Abzug dieser Mindcransgabe von......... 315 860,— „
bleibt demnacheine Gesamtmehrausgabe von .........1312148,— Mk.
bestehen, welche ihre Deckung in den nachstehend verzeichneten Mehreinnahmen findet. Zunächst
weist der Haupt-Haushaltsplan folgende Mehreinnahmen auf:

1. bei Titel IV Nr. 2, Zinsgewinn des Rheinischen Meliomtiunsfonds . 429,— Mk.
2. bei Titel V Nr. 1, Zinsen von vorübergehend angelegten Beständen

der Zentralfonds .................. 9 850,— „
3. bei Titel V Nr. 2 unvorhergesehene Einnahmen und zur Abrundung . _____ 21,— „

zusammen 10 300,— 5M
Dieser Betrag von der vorstehenderwähnten Gesamtmehrausgabevon 1 312 148,— „

abgezogen,ergibt die Summe von ..............1301848,— Mk.,
welche im Wege der Erhebung von Provinzialabgaben mehr beschafftwerden muß. Diese Ve¬
rhaftung ist im Haupt-Haushaltsplan, wie folgt, vorgeschlagen:

1. Bei Titel II Nr. 1 -i für Verkehrscmlagenbezw. zur Verwaltung und
Unterhaltung der früheren Bezirtsstraßcn .......... 351 000,— Mk.

2. Bei Titel II Nr. 2 zur Deckungder Kosten des Landcnmenwescnsauf

Grund des Gesetzes vom ^U^I^.......... 38 800,- „
" " 12. März 1894 '

3. Bei Titel II Nr. 4 zur Ergänzung der allgemeinen Dotatiunsrentc
bezw. für allgemeineZwecke der Provinzialverwaltung .....1188 500,— „

4. Bei Titel II Nr. 5 zur Ansammlung eines Fonds zur Verminderung
des Anleihebedarfsfür regelmäßig wiederkehrende Hochbauten . . . 15 548,— „

Zusammen l 593 848,— Mk.
während

5. Bei Titel II Nr. 3 zur Deckung der Kosten der erweiterten Armen¬
pflege auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 an Abgaben . . ____292000,—^ „
weniger erhoben werden sollen, so daß sich obige Summe von ... 1301848,— Mk.
ergibt.

II.

In dem Vorberichtezu dem Haupt-Haushaltsplan für das Rechnungsjahr von: l. April
1910 bis 31. März 1911 — zu vergleichenSeite 27 der Anlagen zu den Verhandlungen des
^). Provinziallandtags — standen am Schlüsse des Rechnungsjahres 1908 zur Verfügung des
Provinziallandtags der Betriebsfonds mit ........... 500 556,10 Mk.
und der Ausgleichsfondsfür Provinzialabgaben von ........____^71028,75^.^

zusammen 1071 584,85 Mt.
Weiterhin standen im Rechnungsjahre1909 zur Verfügung des Provinziallandtags die

etwaigen,über das Anschlagsbedürfnishinaus eingehendenMehreinnahmen aus den Provinzialab-
5*

K
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gaben und der im Haupt-Haushaltsplan für 1909 unter Titel V Nr. 7 zur Verfügung des
Provinziallandtags stehende Betrag von 610 500 Mk., soweit er nicht durch die vom Provinzial-
lcmdtag bewilligten außerordentlichenBeträge in Anspruchgenommenwird.

Was zunächst die Ginnahmen aus den Provinzicilabgabenanlangt, so wird auf Seite 56
des Verwaltungsberichtsfür 1909 hingewiesen und bemerkt, daß das Bedürfnis an Provinzial-
abgaben im Haupt-Haushaltsplan für 1909 unter Titel II Nr. 1 bis 4 auf 10 562 500,— Mk.
veranschlagt war, daß an Provinzialabgaben aber tatsächlich nur .... 10530134,75 „
eingegangensind, so daß also eine Mindereinnahme von ...... 32 365,25 Ml.
zn verzeichnen ist.

Auf den im Haupt-Haushaltsplan für 1909 zur Verfügung des Provinziallandtags ge¬
stellten Betrag von 610 500 Mk. hat der 49. Provinziallnndtag verschiedene Bewilligungen aus¬
gesprochen und zwar:

1. Gemäß dem Beschlusse des 49. Provinziallandtags vom 12. März 1909 sollen die nach
der genehmigten Regelung der Besoldungender Prouinzialbeamten sich ergebendenMehr¬
ausgaben gegen die vorliegenden Haushaltspläne als Mehrausgaben gegen die Haushalts¬
pläne verrechnet werden. Diese Mehrausgabe hat sich auf den
Betrag von ................. . 264 795,53 Mk.
gestellt;

2. Durch Beschluß vom 10. März 1909 hat der 49. Prouinziallandtag
zur Durchführungund Sicherung der Siegregulierung einen Betrag
von ..................... 22000,-- „
bewilligt;

3. Ferner sind durch Beschluß des 49. Provinziallandtags sür die
Regulierung des Neffelbaches121500 Mk. Beihilfe bereitgestellt
worden, von welcher im Rechnungsjahr 1909 ein Betrag von . . 40 500,— „
zur Auszahlung gekommen ist;

4. Mit Beschlußvom 12. März 1910 hat der 50. RheinischePro-
vinziallandtag gutgeheißen,daß der sich bei den Kosten der Fürsorge¬
erziehungim Rechnungsjahre1909 ergebende,der Provinz zur Last
fallende Mehrbetrag aus den eventl. eingehendenMehreinnahmen
der Provinzialsteuerbestritten werde, falls sich dafür aus der laufenden
Verwaltung des Rechnungsjahres1909 keine Deckung finden sollte.
Wie vorhin bemerkt, hat die Provinzialsteuerim Rechnungsjahre1909
eine Mindereinnahme ergeben und der erwähnte Mehrbetrag der
Fürsorgeerziehungmit ............... 136967,53 „
mußte, wie geschehen, auf Titel V Nr. 7 des Haupt-Haushaltsplans
für 1909 übernommenwerden. Aus diesem Titel mußten demnach
tatsächlich im ganzen ............... 464263,06 Ml.
bestritten und es muß noch der Nest der Beihilfe für die Regulierung
des Neffelbachesmit 121500 —40500 Mk.-- ...... 81000— ..
zur Auszahlung reserviertwerden, so daß im ganzen ..... 545263,06 M^
aus dem unter Titel V Nr. 7 des Haupt.Haushaltsplans sür 1909

Zu übertragen 545 263M M.
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Uebeltrag 545263,0« M.
ausgeworfenenBetrag von ............ 610500,— „
zu decken waren und erübrigten ........... 65 236,94 Mk.
Aus dieser Restsummc mußte noch Deckung finden die schon im
Eingange näher bezeichnete Mindereinnahme aus der Provinzial-
steuer von .................. 32365, 25 „
so daß noch ein Bestand von ............ 32871,69 Ml.
blieb; aber auch dieser Bestand mußte zum Teil zur Deckung von Ausgaben der
laufenden Verwaltung im Rechnungsjahre 1909 herangezogenwerden. Es wird auf den
Seiten 77—80 des Verwaltungsberichts1909 enthaltenen Abschlußbei der allgemeinen
Finanzverwaltung hingewiesen und hervorgehoben, daß dem Kreise Dinslaken auf Grund
Entscheidung des Obcrverwaltungsgerichtsan zuviel gezahlter Proviuzialumlage im Rech¬
nungsjahre 1908 ein Betrag von 30 900 Mk. erstattet werden mußte, welcherebenfalls
nur aus der zur Verfügungdes Provinziallandtags stehenden Summe beglichen werden konnte.
Nach dem eben angezogenen Finalkassen-Abschlussestellte sich das Ergebnis bei dem Haupt-

Haushaltsplan für 1909 so, daß der Betriebsfonds, welcher nach dem Beschlusse des Provinzial¬
landtags in der Höhe von 500 000 Mt. erhalten werden soll, mit 500173,12 Mk. in das Rech¬
nungsjahr 1910 übertragen werden konnte und außerdem ein Betrag von 24 000 Mk. verblieben
ist, welcher im Rechnungsjahre 1910 gemäß dem Beschlussedes 49. Provinziallandtags vom
16. März 1909 je mit 12 000 Mk. an den Baufonds und an den Ausgleichsfondsfür Provinzial-
abgaben abgeführt worden ist.

Es handelt sich nunmehr noch darum, über den Stand der beiden zuletzt genannten Fonds
Auskunft zu geben.

Nachdem der 49. RheinischeProvinziallandtag in der Sitzuug vom 16. März 1909
beschlösse« hatte, daß der vorhaudeneBaufonds und die zur Verminderung des Anleihebedarfs
für Hochbautenin den Haupt-Haushaltsplan eingestellten Beträge zur teilweisen Deckung der Ban¬
gsten der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bedburg bei Eleve verwendet werden sollen, so ist,
wie im Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan für 1910 (Seite 26 der Anlagen zu den Verhand¬
lungen des 50. Provinziallandtags) berichtet ist, im Rechnungsjahre1908 der ganze Bestand des
Vaufonds mit 573 025,34 Mk. bei diesem Fonds verausgabt und auf die Bauschuld der genannten
Heilanstalt abgeschrieben worden. Im Rechnungsjahre 1909 sind sodann dem Baufonds zugeflossen
üie nach Beschlusse des Provinziallandtags besonders zu erhebende Provinzialsteuer von '/»"/«
des maßgebenden Staatsstenersolls im Betrage von ......... 421 991,23 M.
und einige aus der Hinterlegung der eingehenden Umlagebeträgebei der Landes¬
bank erwachsene Zinsen mit ................________ 65 0,58 „
'M ganzen also .................... 422 641,81 Ml.
welche gleichfallsbei dem Baufonds verausgabt und auf das Neubaukontoder
Heil- und Pflegeanstalt Bedburg abgeschriebensind. In den beiden Rechnungs¬
iahren 1908 und 1909 ist auf diefes Neubaukonto demnach eine Abschrift
iU der Höhe von . .......... 995 667,15 Mt.
erfolgt.

Der Baufonds war demnach am Schlüsse des Rechnungsjahres 1909 ohne Mittel und
^° ihm im Rechnungsjahre 1910 noch zukommenden Einnahmen sind nach dem Beschlusse des
provinziallandtags zu weiteren Abschreibungen auf die Nauschuldfür Bedburg zu benutzen.
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Der Ausglcichfonds hatte nach dem Vorbericht zum Haupt-Haushaltsplan für 1910
(Seite 26 der Anlagen zu den Verhandlungen des 50. Rheinischen Provinziallandtags) bei dem
Uebergangein das Rechnungsjahr 1909 einen Bestand von ...... 571028,75 Ml.
im Rechnungsjahre1909 sind ihm nur zugeflossen die Zinsen dieses bei der
Landesbankrcntbar angelegtenBetrages mit ........... 17 130,8 7 „ ,
so daß also der Fonds am Schlüsse dieses Rechnungsjahres einen Bestand uon 588159,62 Mk.
hatte, welchem mit Beginn des Rechnungsjahres 1910 der oben erwähnte
Betrag uon ..................... 12000— ..
zugeführt worden ist. Der Prouinziallaudtag kaun demnach verfugen über _______________
einen Ausgleichfondsuon ................. 600159,62 Mk.
und den vorhandenenBetriebsfonds von ............ 500173,12 „
im ganzen alfo über .................. 1100 332,74 M.

Bezüglichdes Ergebnissesdes jetzt laufendenRechnungsjahres1910 ist anzuführen, daß
nach der stattgehabten Verteilung der Provinzialsteuern mit 12^/° °/n eine
Einnahme von .................... 10 857114,73 M,
erzielt wird, während bei Titel II Nr. 1—4 des Haupt-Haushaltsplans für
1910 ein durch Provinzialsteuern aufzubringendesBedürfnis von ... . 10831300,— „
festgestellt worden ist, fo daß auf eine Mehreinnahme von ...... 25814,73 Mk.
zu rechnen sein wird. Bei dem Umstände, daß sich im Jahre 1910, wie schon der vorliegende
Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehungfür 1911 zeigt, bei diesem Verwaltungs-
zweige ohne Zweifel eine weit über diefen Betrag hinausgehende, von der Provinz zu tragende
Mehrausgabc ergeben wird, konnte mit dieser Mehreinnahmebei der Aufstellungdes Haupt-Haus¬
haltsplans für 1911 um so weniger gerechnet werden, als der Maßstab, nach dem die Provinzial-
steuer für 1910 verteilt wurden ist, durch Klage beim Obcrverwaltungsgerichtangefochten ist und
deshalb nicht einmal sicher steht, ob diese Mehreinnahme aus der Pruuiuzialstcucr tatsächlich eine
gehen wird.

Im Haushaltsplan für 1910 findet sich ferner der Provinzialzufchußau den Westfonds
in der seitherigenHöhe. Nachdem der Staat den zu leistenden Beitrag zu diesem Fonds um
30 00N All. gekürzt hat, hat die Provinz auch einen entsprechend kleinerenBeitrag zu leisten. Es
sind demnach 30 000 Mk. im Haushaltsplan für 1910 disponibel. Es wird vorgeschlagen, diesen
Betrag von 30 000 Mk. dem Fonds der landwirtschaftlichen Verwnltnng, welchem er zugeführt ist,
belasten zu wollen, da die an diesen Fonds herantretenden Anforderungen so gestiegen sind, daß
ihnen nur unter Heranziehungdieses Betrages einigermaßenRechnung getragen werden kann.

III.

^. Der dein Pruvinziallaudtag vorgelegte Haupt-Haushaltsplan der Provinzialverwaltung
sieht zur Bestreitung der laufenden Bedürfnisse der Verwaltung eine Einnahme aus Provinzial-
abgaben im Gefamtbetragc von 12117 600 M. vor und es wird beantragt, deu Stcuerbedarf
für das bevorstehende Rechnungsjahr 1911 auf diese Summe festzustellen.

Für die Beschaffung dieser Summe bezw. für die Verteilung der Provinzialabgaben nach
dem durch den § 25 des Kreis- nnd Provinzialabgabengesetzesvom 23. April 1906 vorgeschriebenen
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Maßstabe ergebendie von den Kreisen der Provinz eingezogenen Uebersichten nach dein Stande vom
1. Oktober ds. Is. für das Rechnungsjahr 1911 ein Staatssteuersoll von . 89 944 080,94 Mk.
Die seither gemachten Erfahrungen haben gelehrt, daß es ratsam ist, bei den
aufzustellenden Bercchnuugeudiese Steucrangabe nicht voll zugrunde zu legen,
da die Zahlen noch vielfach unsicherfind und deswegen und infolge von
Reklamationen,Berufungen bis zum 1. Januar noch häufig sich vermindern.
Legt man zur Aufbringung des oben erwähnten Steucrbedarfs vou
12117 600 Mk. der Verteilung der Provinzialabgabe einen Prozentsatz von
13,5 °/n zugrunde, so würde ein Staatssteuersoll von ....... 89 760 000, —__ ^
zur Aufbringung des Bedarfs erforderlichsein, also ........ 184 080.94 Mk.
weniger, als in den von den Kreisen eingegangenen Uebersichten über das Ergebnis des Staats-
steuerveraulllgungssullsam 1. Oktober 1910 angemeldetworden ist. Bei der Unsicherheit in den
vorläufigen Stcuercmgaben ist es aber keineswegszu weit gegaugeu, weun man diese» letzteren
Netrag von der ermittelten Steuersumme absetzt.

Es muß also angeuommenwerden, daß die im Haupt-Haushaltsplau für 1911 veran¬
schlagten notwendigen Bedürfnisseso eben ihre Deckung finden, wenn bei der Verteilung der Provinzial¬
abgabe für dieses Jahr mit 13'/ü "/o des maßgeblichenStaatssteucrsolls gerechnet wird. Sollte
bei der Anwendungdieses Maßstabes wider Erwarten ein geringer Mehrbetrag an Proviuzmlsteuer
aufkommen, so würde dieser, falls der Provinziallandtag nichts anderes verfügt, nach den frühereu
Beschlüssen je zur Hälfte dein Ausgleichsfuudsund dem Baufonds zugewiesen werden müssen.

Es wird demgemäßvorgeschlagen, den Steuerbedarf für die laufende Verwaltung für
das Rechnungsjahr 1911 festzusetzenauf einen Betrag, welcher gleich ist 13^2 "/° des nach § 25
des Provinzialllbgabengesctzes vom 23. April 1906 sich ergebenden Staatssteuersolls, so daß also mit
dem vom Pruvinziallandtage beschlossenen '/i- °/° für Verminderung des Anlcihebedarfsim ganzen
14 > zu erhebensein würden.

2- In der Sitzung vom 16. März 1909 hatte der 49. Provinziallandtag beschlossen:
1. in den Haushaltsplan für 1909 behufs Ansammlungeines Fonds zur Verminderuugdes

Anleihebedarfs für regelmäßig wiederkehrende Hochbauten den Betrag vou ^2 "/n au
Provinzilllabgaben einzustellen und

2. den vorhandenen Banfonds sowie die zur Verminderimgdes Anleihebedarfsim Rechnungsjahre
1909 und den folgenden Jahren in den Hanpt-Haushaltsplan eingesetztenBeträge zur teil¬
weisen Deckung der Baukosteu der Provinzial-Heil- und Pflegeaustalt Bedburg zu verweudcu.
Nach dem Abschnitte II dieses Vorbenchts ist nach diesem Beschlusse verfahren worden.

So wie im Jahre 1910 ist auch im Haupt-Haushaltsplan für 1911 unter Titel II Ztr. 5 der
Annahme und unter Titel V Nr. 8 der Ausgabe ein Betrag von 448 800 Mk. vorgesehen worden-
welcher einem halben Prozente des nach vorstehendemBerichte als für die Erhebung der Provin,
zialsteuern für 1911 voraussichtlichmaßgebenden Steuersolls von 89 760000 Mk. entspricht.
Zollte sich dieses Steucrsoll erhöhen oder vermindern, so würde der mit V2 °/° zur Verminderung
"es Anleihebedarfszu erhebendeSteuerbedarf entsprechend steigen oder fallen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßfolgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:

1. den Haupt-Haushaltsplan nebst den zu ihm gehörigen Haushaltspläucu der einzelnen
Berwaltungszweigeund Anstalten für das Rechnungsjahr 1911 feststellen;
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2. den Stcuerbcdaif für die laufende Verwaltung für das Rechnungsjahr 1911 — außer
dem gemäß Befchlusfes des 49. Rheinischen Provinziallandtages vom 16. März 1909 zu
erhebenden '/«"/° fnr die Verminderung des Anlcihebedarfsfür regelmäßigwiederkehrende
Hochbauten— festfetzen auf einen Betrag, welchergleich ist l3'/2 "/<, der nach § 25 des
Kreis- und Provinzialabgabcngcfetzcsvom 23, April 1906 sich ergebendenSteuerfumme.

3. beschließen, daß nach dem festgestellten Haupt-Haushaltsplan und nach den zu ihm gehö¬
renden Haushaltsplänen der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten auch nach dem
1. Januar 1912 bezw, nach dem 1. April 1912 die Verwaltung solange weiter geführt
und die zu 2 genehmigte Proviuzialstcucr uach dem angegebenen Maßstabe solange weiter
erhoben werde, bis der Provinziallandtcig neue Haushaltspläne genehmigthaben wird;

4. nachträglichgenehmigen,daß zur Begleichungdes in der laufendenVerwaltung des Jahres
1909 entstandenen geringen Fehlbetrages (zu vcrgl, S. 36 vorstehenden Berichts) die
Mehreinnahme von Provinzialabgaben für 1909 verwendet worden ist, und ferner gut¬
heißen, daß der sich bei den Kosten der Fürfurgeerziehungim Rechnungsjahre1910 er¬
gebende, der Provinz zur Last fallende Mehrbetrag aus den event, eingehendenMehr¬
einnahmen der Provinzialsteucr bestritten werde, falls sich dafür aus der laufenden Ver¬
waltung des Rechnungsjahres 1910 keine Deckung finden sollte;

5. endlich genehmigen, daß aus den zur Verfügung des Proviuziallandtags stehenden Beträgen
soweit dieser nicht anders darüber verfügt hat, zunächst der Betriebsfonds auf der Höhe von
500 000 Mk. erhalten und der Rest je zur Hälfte an die dnrch Beschlußdes Provinzial-
landtags geschaffenen Funds, den Baufonds und den Ausgleichsfonds,abgeführt wird.

Düfseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provinzialausschuh:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzende». Landeshauptmann.
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Nachweisung
der

eigenen Ginnahmender einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten
der Provmzialverwaltung

in den Rechnungsjahren 1910 und 1911.
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Haushaltsplandes Prouiuziallandtags,des Provinzial-
ausschussesuud der Zentralverwaltungsbehöidc, . > !.

Seite 27

Haushaltsplan
») zur Zahlunguon Ruhegehältern:c, au Prouinzial^

beamte und von Witwen- uud Waiscngclderu
sowie Unterstützungenan deren Hinterbliebene,

d) zur Zahlung von Invalidengcldem (Unterstütz
zungcu) und von Witwen und Waiscngeldcrn
an nicht ruhcgehaltsbercchtigtcAngestellte und
Arbeiter und deren Hinterbliebene,

c) über die Dr. Klcin-Stiftung ......

Detrag der
eigenen Gin-
nahmen in
dem Vech-
nungsjalire

1911

293 500

II.
Seite 47

Haushaltsplan über die Besoldungenund andere per¬
sönlicheAusgaben für die bei der Lcmdcs-Versichc«
rungsanstalt Nheinprouinzuud den Schiedsgerichten
sür ArbeiterucrsicherungbeschäftigtenProvinzialbc-
amten ...............

Diese
haben be-

tragen in dem
Kechnungü'

jähre
1910

281600

.43 732!20l 502 086 <>!!

III.
Seite 67

Zu übertragen

1115 900 1 047 300

! 1 953 132>20l1 830 986 60
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Mithin jetzt

DemerKungen.

Aus dein Verkaufe der gedrucktenVerhandlungendes Prouinziallandtagskommen
nach dem Ergebnisse der letzten Jahre 50 Mk., und an Verwaltungslostenbei-
trag aus den Einnahmender Polizeistrafgelderfonds350 Mk. wenigerauf.
Dahingegenist der Verwaltungskostenbeitragaus den Einnahmender Vieh-
Versicherungsfondsum 284 Mk. höher berechnet.Als Beitragaus dem Haus-
haltsplan für die Kosten der Leitungund Beaufsichtigung der Unterhaltungs-
arbeiten in den Prouinzililanstaltenist der Betrag von 12160 Mk. mehr
berechnet,weil die Diensteinkommenvon 2 technischen Lllndes-Obersekretären,
welche bisher aus Baufondsbestrittcnwaren, mit 11100 Mt. auf den Etat
der Zentralverwaltungsbehördeübernonnncnwerdenmußten und diesem zn
ersetzen sind und weil ferner die Diensteinkommenvon 2 weiterenVeamten,
welche für den technischenDienst in den Anstalten tätig sind, am 1. April 191t
um 1060 Wk. steige». Bei Titel X der Einnahmenist endlichein Minder«
betrag von 94 Mt. ausgeworfen.Es sind demnach an Mehreinnahmennach¬
gewiesen 234 ^ 12160 — f50 ^- 350 -j- 94> -----1t 900 Mt.

41 645

68 600

122 145 <!<»!

Zinsen aus den rentbar angelegtenBeständendes Pensionsfonbskonnten,
nachdem der Zinsfuß für 500 000 Mk. uou 3"/„ auf 3'/2°/° erhöhtund dem
Fonds ein weiterer Betrag aus dem Beständedes Vorjahreszugeführtworden
ist, um 8482 Mk. höher angenommenwerden. Der Beitrag der Genossen¬
schaft für die Meliorationder Erftniedernngberechnet sich um 30 Mk. höher
und aus Erstattungenaus MilitärreutenpensionierterProuinzialbeamtenwird
eine Mehreinnahmevon 498,60Mk. erwartet. Bei Titel II der Einnahmedes
Haushaltsplans bringen die Zuschüsseder eiuzelnen Verwaltnngszweigeeine
Mehreinnahmevon 32 584,80Mk. — Diese Zuschüssesiud, wie im Vorberichte
hervorgehoben, mit 15 °/„ der pensionsfähigen Durchschnittseinkommender Be¬
amten, gleichwie in den Vorjahren berechnet; das Wachsender Zuschüsseist
auf die Neuregelungder Wohnungsgeldzuschüsseder Beamten und die Vermehrung
der etatsmäßigenStellen bei den einzelnenVerwaltungszweigen(die Vr«
ziehungsanstllltSolingen tritt neu hinzu) zurückzuführen.Auch für die
Zahlungder Invalidengelderpp. für nicht ruhegehaltsberechtigteAngestellteund
Arbeiter der Strahenuerwaltung hat ein Betrag mehr eingestelltwerden
müssen, — An unvorhergesehenenEinnahmensind 38,77M. mehr und bei
der Dr. Klein-Stiftung11,43 Mt. Mehreinnahmevorgesehen.

Die Einnahme!!dienenzur Bestreitungder Besoldungenund anderenpersönlichen
Ausgabender bei der Landes-Nersicherungsanstalt Nheinprouinzund bei den
Schiedsgerichtenfür ArbeiteruersicherungbeschäftigtenProuinzialbeamten. Die
Ausgabensind von dieserVersicherungsanstalt bezw. von den bei der Schieds-
gerichtshaltungbeteiligtenVerufsgencsfenschaftenzu tragen, fallen also dem
Prouinzillluerbandonicht zur Last. Die Erhöhungdieser Ausgabenum 68600
Nk. hat vornehmlichihre Ursachenin der Steigerungder Gehälterder Beamten,
welche bei der überwiegendenMehrzahlder Veamtennach dem Besoldungs-
vllln im Jahre 1911 einzutretenhat. Zum anderen ist durch Gesetz vom
25. Juni 1910 eine Regelungder Wohmmgsgeldzuschüjseder unmittelbaren
Staatsbeamtenvom 1. April !9N9 ab erfolgt. Da nach H 6 der Bestimmungen
über die Besoldungen der Prouinzialbeamtendiesen die Wohmmgsgeldzusclnlsse
der Staatsbeamtenzustehen, so müssen die höheren Wohnungsgeldzuschüsseim
Haushaltsplan ausgeworfenwerden. Im übrigen sind noch Mehrausgabe»!
dadurch erwachsen,daß infolge der vom 50. ProuinziallnudlaggetätigtenWahl
von 3 Landesllssessorenzu Lcmdesräten im Haushaltsplanstatt 3 Stellen für
Landesasfessorcn noch 3 weitereLandesratsstellenvorgesehenwerdenmußten.
Ferner ist bei der Versichcruugsanstalteine Landessetretärstelle in eine Landes-
obersekretärstelle,4 Asfistentenstellenin Selretärstellenumgewandelt,5 neue

g.
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Nr, Bezeichnung der Aausyattspläne.

Uebertrag

Anlage
Seite

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten des Gc-
nossenschaflsuorstandcsder Rheinischenlandwirtschaft¬
lichen Verufsgenossenschaft......... IV,

Seite 83

Haushaltsplan über die Verwaltungskosten der Rhei¬
nischen Provinzial-Feuerversicherungsanstalt . . .

Betrag der
eigenen Vin-

NNlMtN in
dem Uech-
nungsjatire

1911
^____^

1953132 A>

V,
Seile 93

215 700

Diese
haben be-

tragen in dem
KtchNUNgS'

lllhre
1910

1830986 60

822 000

Zu übertragen

209 500

762 000

2 990 832 '^0 8 202 486',60
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Mithin jetzt

mehr weniger

122 145 60 -

6 200

60 000

188 345 60

Demerlmngen.

Assistentenstellenund eine neue Negistratorstelle geschaffenworden; bei den
Schiedsgerichten sind 2 Assistentenstellen in Sekretärstellen, und eine neue
Kanzlistenstellevorgesehen. Die Errichtung dieser Stellen ist durch die be»
stehenden Anstellungsgrundfätze erforderlich geworden. Dahingegen konnten
die Etatsansntze für die diätarische Vergütung der Anwärter nicht unerheblich
vermindert werden, während sowohl bei der Versicherungsanstalt wie auch bei
den Schiedsgerichten der Zuschuß an den Pensions-Haushaltsplan mit 15°/,
der Durchschnittseinkommender etatsmäßigen Stellen um 4241,70 Mk. bezw.
l36,U5 Ml. höher zu berechnenwar.

Die Einnahme wird aus der Umlage zur Deckung der Kosten der Verufsgenossen-
schaft entnommen und dient zur Bestreitung der Verwaltungskosten"des Ge-
nossenschaftsuorstandes. Der Provinzialverband als solcher wird von den
Kostennicht betroffen. Das Anwachsendes Betrages gegen den jetzt geltenden
Haushaltsplan ist im Wesentlichenauf das am 1. April 1911 bestimmungsmäßige
Aufrückender Beamten im Gehalte und die gemäß dem Gesetzevom 25. Juni
1910 stattgehabte Erhöhung der Wohnungsgeldzuschüsseder Beamten zurück¬
zuführen. Die Zahl der etatsmäßigen Stellen hat sich im Bureaudienste um
eine vermehrt. Die Mehrausgabe bei dem Titel Besoldungen hat sich auf
12 362,49 Ml. gestellt. Bei den anderen persönlichenAusgaben hat sich unter
Nr. 1 der Gehaltsbeitrag für den zweiten bei der Berufsgenossenschaftbeschäf¬
tigten Landesrat der eintretenden Gehaltsuerbessernng wegeil um 275 Ml. erhöht
und der Zuschußan den Pensions-Haushaltsplan mit 15°/, des pensionsfähigen
Durchschnittseinkommensder etatsmäßigen Beamtenstellen um 15'12 Mk. höher
berechnet. Der Fonds für Zahlung von Diäten an Hilfsarbeiter hat um
2010 Ml. verringert werden können. Bei den sächlichenund sonstigen Aus¬
gaben hat eine Minderllusgo.bevon 5939,49 Ml. ««genommen werden können.

Die nebenstehendeEinnahme dient zur Bestreitung der Verwaltungskosten der Pro
vinzial-Feueruersicherungsanstalt; der Provinzialverband selbst wird durch diese
Kosten nicht belastet. Die Steigerung der Summe um 60000 Mk. ist auch
hier wesentlichauf die »m 1, April 1911 bei den meisten Beamten eintretenden
besoldungsplanmäßiyen Aufbesserungender Gehälter und auf die Erhöhungen
der Wohnungsgeldzuschüssezurückzuführen, Sie ist ferner dadurch hervor¬
gerufen worden, daß den bestehendenAnstellungsgrundsätzen entsprechenddie
Zahl der Obersekretärstellenum 2, der Sekretärstellen um 3, der Registrator-
stellen um 1, der technischenObersekretärstellenum 2 vermehrt wurden. Die
Gesnmterhühungbei dem Titel „Besoldungen" ist 36 870 Mk. Bei den anderen
persönlichenAusgaben hat sich der mit 15°/<,der Durchschnittsdicnsteinkommen
berechneteZuschußan den Pensions-Haushaltsplan um 5252,85 Mk. erhöht. Die
fortwährende Ausdehnung des Geschäftsbetriebsfordert eine Erhöhung des Fehl¬
geldes für den Rendanten um 150 Mk,, des Diätenfonds für Hilfsarbeiter
um 8000 Mk,, eine Mehrausgabe für Anfertigung der Heberollen,Kataster zc,
um 3000 Mt., für die Unfallversicherung der Beamten von 300 Ml., ins¬
gesamt eine Mehrausgabe von 11702,85 Mt., welcher eine Minderausgabe
von 500 Mk. gegenüber steht. Bei den sächlichenAusgaben ist ein Mehr-
bedürfnis von 7000 Mk. zu verzeichnen,welchesbei der Beschaffungder Bureau-
bedürfnisse :e. und bei den Ausgaben an Porto, Telegraphengebühren usw.
entsteht. Der Beitrag zu den Kostendes Verbandes der üffentlicheuSozietäten
Deutschlands und derjenige zur Feuerwehrunfallkafse haben um 1000 Mk. bezw.
500 Mt. erhöht werden müssen. Zu unvorhergesehenen Ausgabe» sind dem
Ergebnisse der letzten Jahre entsprechend2197,13 Mk. mehr vorgesehen. Die
Kosten der Bezirtsuertretung in Saarbrücken sind um 400 Mt, und der Bezirks¬
vertretung in Essen um 830 Mt. gestiegen.

-
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Nr. Bezeichnungder Haushaltspläne.
Anlage
Seite

Uebertrag
Haushaltsplan über die Vcrwaltnngskostender Landes¬

bank der Nheinprovinz..........

Haushaltsplander Pruuiuzial-Taubstuumicnanslalten,
Zusammenstellung........... l VII.

Betrag der
eigenen Gin-

nahmen in
dem Pech-
nungsjahre

1911

Diese
haben be

tragenin dem
Kechnungs

jähre1910

2 WO 832

VI. 490 900
Seiteil 1

"<» 2 «02 480

459 000

N0

Haushaltsplan der Pruuinzial-Blindenanstnltzn Düren
sElisabeth-Stiftung) ..........

Hnnshaltsplauder Piuuinzial Blindenanstalt zn Neu-
wied (AugusteViktoria-Haus) .......

Seite 121

VIII ^.
Seitel?!

VIII ü.
Seite 205

!!
Haushaltsplanüber den Untcrstützungsfonds für Blinde
Haushaltsplanfür das Hebammenweseneinschließlich

der Pruuinzial-Hebammenlehranstaltcnzu Cöln und
Nberfeld ..............

VIII (ü
Seite 217

IX.
Seite22l

45 930

29 300

12 910

47 280

29 300

19 910

Zu übertrugen

9 291

179 505

-.,! 9 18«

178 805

3 758 728 70

i,0

3 540 028 10
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Mithinjetzt

mehr
.^

weniger
Bemerkungen.

188 345

l1900

,;«>

105

700

1350

7 000

22 1050 60 8 350

Die Einnahme deckt die aus Mitteln der Landesbank zu bestreitendenVerwaltungs-
tosten dieser Bank, Wie bei den vorhergehenden Positionen, verursachenauch
hier die wahrend des Rechnungsjahres eintretenden besoldungsplanmäßigen
Gehaltserhöhungen fast aller Beamten, sowie die erhöhten Wohnungsgeldzu¬
schüsse den wesentlichstenTeil der Ausgabensteigerung. In dem Titel „Besol¬
dungen" sino im übrigen nur dadurch noch Mehrausgaben entstanden, daß
nach den bestehende!,Änstelluugsgrundsätzeneine Sekretärstelle in eine Ober-
sekretärstelleumzuwandeln, eine neue Sekretärstelle, eine Assistentenstelleund 2
Registratorstellen mehr in den Haushaltsplan einzustellenwaren. Für Besol¬
dungen betragt die Mehrausgabe 26077,50 Mt. Mit Rücksichtdarauf hat im
Titeln ,,Andere persönlicheAusgaben" der von der Landesbant an den Pen¬
sionshaushaltsplan zu leistende Zuschuß um 2469,75 Ml. hoher berechnet
werden müssen. Bei den sächlichenAusgaben waren die Kredite für Schreib
Materialien, Drucksachen,Bücher, Porto usw. (1000 Mk.), für Steuern «.
(400 Mt.), Dienstkleidung des Botenmeisters und der Boten (150 Mk.) um
1550 Mk. höher anzusetzen. Zu unvorhergesehenen Ausgaben und zur Ab«
rundung sind 197,25 Mk, weniger vorgesehen.

An den Beitragen zu den Pflegekostender Zöglinge einschl.Schulgeld sind 800 Mk.
weniger veranschlagt, an sonstigen Einnahmen werden 550 Mk. weniger
einkommen.

Die Einnahme aus den Kleider- und Wnschekostenbeitragender Zöglinge konnte
um 1000 Mk, höher angenommen werden, dagegen mußte die Einnahme aus
dem Verkaufe von Handarbeiten um den gleichen Betrag herabgesetztwerden.

Es ist angenommen, daß aus den Kleider- und Wäschekostenbeitragender Zöglinge
200 Mk. mehr eingehen. Wie schon im Norberichte erwähnt, sind die Ein¬
nahmen wie andererseits die Ausgaben für dm Arbeitsbetrieb der Anstalt im
Haupt-Haushaltsplan der Anstalt nachgewiesenworden. Für das Rechnungs¬
jahr 1911 ist, wie schonseit Jahren bei der Anstalt in Düren, auch hier für
den Arbeitsbetrieb ein Unteretat aufgestellt, in welchem die Einnahmen und
Ausgaben dieses Betriebes nachgewiesen werden und dessen Ueberschuß nur
im Haupt-Haushaltsplan der Anstalt ausgeworfen ist. Es stehen jetzt hier
statt der Gesamteinnahme von 10000 Mk. nur der erwartete Ueberschutzvo»
2800 Mt., also 7200 Mk. weniger in Einnahme.

Aus dem Kapitalvermögen sind 105 Mk. Zinsen mehr zu erwarten.

Die eigenen Einnahmen der Prouinzial-Hebammenlehranstalt in Cöln sind um
4740 Mk. zurückgegangen,diejenigender Anstalt Elberfeld^um5440 Mk. gestiegen.
An Pensionskosten der Schülerinnen und Wärterinnen sind in Eüln 3110 Mk.
mehr eingestellt, an Pflegekosten der Schwangeren und Wöchnerinnen aber
7000 Mt. weniger, weil die Annahme des vorigen Haushaltsplans, daß sich mehr
Pensionärinnen der I. Klasse in die neue Anstalt aufnehmen lassen würdeil,
nicht zugetroffen ist. An sonstigenEinnahmen waren «50 Mk. weniger vorge¬
sehen. Bei der Hebammenlehranstalt in Elberfelb sind die Einnahmen aus
Pensionskosten der Schülerinnen und Wärterinnen um 2100 Mk. höher ange¬
nommen, da auf eine Vermehrung der Schülerinnen insbesondere auch auf den
Gintritt wenigstens einer Schülerin aus den besseren Ständen gerechnet ist,
die einen höheren Kostenbeitrag zahlt. Die Pflegetostenb«träge der Schwan¬
geren und Wöchnerinnen sind um 3840 Mk. erhöht, da angenommen ist, daß
sich die Aufnahme der Pensionärinnen II. Klasse noch heben wird, obschonder
Pensionspreis nm 1 Mk. heraufgesetztist.
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Bezeichnungder Haushaltspläne.

Ueb ertrag

Haushaltsplan über die Kosten der Fürsorgeerziehung
Minderjähriger in Gemähheit des Gesetzes vom
2. Juli 1900............

AnlageH,, Voranschlagfür die Provinzial-Erziehungs-
anstlllt Fichtenhainnebst Beilagen », und 1> (Seiten
255, 269 und 275)..........

Anlage1i, Voranschlagfür die Provinzial-Erziehungs-
nnstalt Rheindahlennebst Beilagen a, und d (Seiten
281, 295 und 301) ..........

Anlage tu, Voranschlagfür die Prouinzial-Erziehungs«
anstatt Solingen (Seite 305).......

Anlage
Seite

Ketrag der
eigenen Gin-
nahmen in
dem Uech-
nungsjahre

1911

Diese
llNlltN l>e

trugen in dem
Kechmmgs

jähre
1910
.F

3 758 728

X. l 2 099 500
Seite 245

70'

Haushaltspläne der Provinzial-Heil- und Pflegean¬
stalten. Zusammenstellung ........

Haushaltsplan über die Verwaltung des Landarmen¬
wesens ...............

Haushaltsplan der Polizeistrafgelderfondsund des
EhrenbreitsteinerallgemeinenArmensonds(Staats-
nebenfunds) .............

Haushaltsplan für die erweiterte Armenpflegeauf
Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 . . . .

Anlage H., Voranschlag für die Provinzial-Pflege-
anstall zu Cüln-Lindenthal(Seite 489) . . . .

Zu übertragen

>2 550

20 800

3 546 028

1 642 580

!<)

54 800

XI.
Seite 311

XII.
Seite 457

XIII
ßeite465!

XIV.
Seite 487!

3 544 800

76 589

368 683

4 806000

3 80?

3 522100

74 389

378 283

4110000

50

14 737 458 )'0

3 507 50

13 33168? 60
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Mithin jetzt

mehr

221050

456 920

26 800

<;,l

weniger
OemerKungen.

8 350

22 700

2 200

«96 000

300

1425 970160!

2 250

9 600

Mi Rücksichtauf die Vermehrung der Fürsorgezüglinge und die Erhöhung des
Durchschnittspflegesatzcssind die Ausgaben der Fürsorgeerziehung abzüglich
der eigenen Einnahmen um 446580 Mt, nestieaen: da die Staatskasse im?igestiegen; da die Staatskasse zwei

ist der Stantszuschuß um 297 720 Mt.
eigenen Einnahmen um

Drittel der Kosten zu tragen hat, so ., , , , ____.....
höher geworden. Die Kosten der ersten Ausstattn,lg neu eingelieferter Zög¬
linge, welche gemäß § 15 Abs. 1 des Fürsorgeerziehungsgesetzesvon den Orts-
armenuerbände» zu tragen sind, sind seither uon letztere,»unmittelbar an die
Anstalten und Fürsorger gezahlt worden. Es hat sich jedochals zweckmäßiger
herausgestellt, sie mit den übrigen Kosten von hier aus zu zahlen. Daher
erscheintder Posten uon 160000 Ml. neu in Einnahme. Die Einnahme aus
zurückgezogenenPrämien, Lohnguthaben Verstorbener «c. ist um 800 Mt.
herabgesetztworden.

In der Anstalt Fichtenhain mußten die Einnahmen für Ausstattungskosten um
2000 Wk. herabgesetzt, der Ueberschuß aus dem Landwirtschaftsbetrieb mußte
um 3430 Ml. gekürzt, dagegen der Ueberschuß aus dem Arbeitsbetriebe um
2980 M, und aus sonstigen Einnahmen um 200 Mk. erhöht werden.

Für die Anstalt in Rheindahlen war
plan noch nicht aufgestellt. sür das Rechnungsjahr 1910 ein Haushalts-

20200j—l

Die Erziehnngsanstalt in Solinge» wird im November 191U mit den ersten Zög¬
lingen belegt und wird erst im Anfang des Rechnungsjahres 1911 voll belegt
sein. Mangels einigermaßen sichererUnterlagen ist daher von der Ausstellung
eines Haushaltsplans noch abgesehen.

Die zur Vereinnahmung kommende»Ueberschüsseaus der Land- und Niehwirtschnft
sind um 11800 Mk, höher, die Einnahmen aus der für die Kranken zu
zahlenden Pflegekosten um 6000 Mk. höher berechnet. Es ist ferner an¬
genommen, daß aus sonstigenEinnahmen 4631,49 Mk, mehr eingehen werde».
Die Einnahme ans Zinsen uon Kapitalien ist um 68,51 M. erhöht.

Räch dem Durchschnitt der Einnahme aus Erstattung uo» Pflege- und Prozeßkusten
konnte im Rechnungsjahre 1911 mit einer Mehreinnahme von 2200 Mk. ge»
rechnet werde».

Aus Geldstrafe» wird bei de» Polizeistrafgelderfonds des Regierungsbezirks Düssel¬
dorf und Trier.eine geringere Einnahme erwartet.

Die Beiträge nutz dem Vermögen der Kranken und von Drittuerpflichteten werden
sich voraussichtlich nicht erhöhen, dahingegen ist mit Rücksichtauf die vom
50, Prouinziallandlag beschlosseneAenderung des Reglements und den
Zuwachs von Kranken eine erhebliche Mehreinnahme zu erwarten, welche
auf 696 000 Mk. berechnet ist.

An sonstigen Einnahmen wird ein Mehrerträgnis von 300 Mk, erwartet.
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Nr.

I?

18

^'»

21

22

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 1,

Bezeichnung der «Haushaltspläne.

Ucbertrag

Haushaltsplan der Prouinzial-Arbeitsanstaltin Vrau-
Weiler

Anlage
Seite

XV
Seit«499l

Betrag der
eigenen Ein-

nahmen in
dem Utch'
nungsjahre

1911
,H

Diese
haben be-

tragen in dem
Pechnungs-

jal»re
1910

14 737 458

499 000

'!<' 13 33108?

Haushaltsplan des Landarmcnhauseszu Trier . . .

Haushaltsplan über die Kosten der Leitungund Beauf¬
sichtigung der baulichen Unterhaltungsarbeitcn in
den Prouinzialanstalten sowie über den Fonds zur
Erneuerungmaschineller Anlagen in den Provinzial- I
anstllltcn ..............'

Haushaltsplan über die Unterstützung milderStiftungen
und Wohltätigteitsllnstaltcnsowie über die Kosten
der Unterbringung und des Unterhalts uon Epilep¬
tikern, Idioten und Blinden, Trinkern und Krüppeln

Haushaltsplan für die Verwaltung und Unterhaltung
der Prouinzialstraßen ..........

XVI.
SeitebUl

Anlagen ^., L, <ü und v zum Haushaltsplan für die
Straßenverwaltung (Seiten 621, 025, 629 und 635)

Haushaltsplan für die Verwaltung der landwirtschaft¬
lichen Angelegenheiten..........

Zu übertragen

161 500

XVII
>Seitel>?9

XVIII.
^Seile583

XIX.
!Seite587

970

363 783

U0

491 000,—

160 700

!',/

XX
Seite641

106 969

449 229

16318912

'.^

970

382 785 !!.

1t 2 655

449 917 9^

79 14 929 716 19
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Mithin jetzt

1425 970

8 000

tt0

800

1434 770

20 200

DemerKungeu.

Aus Mieten werden 600 Ml. weniger eingehen, nachdem die Mietwohnungen be¬
nutzenden beiden Lehrer der Fürsorgeerziehungsabtcilung nach Solingen ver¬
setzt sind. Die Ginnahmen aus Wegekosten werden um 4880 Mk, geringer,
da die Zahl der Fürsorgezügliuge in der Fürsorgeerziehungsabteilung Freimers-
dorf niedriger sein wird. Aus dem Arbeitsbetrieb wird ein Wehrerträgnis
uon 8000 Ml, erwartet und aus der Mnterialienuerwaltung eine Mehreinnahme
von 1000 Mk. Auch soll nach dem dreijährige» Durchschnitt der Mühlen«
betrieb und die Bäckerei einen um 4100 Mk. größeren Ueberschuß bringen.
An sonstigen Einnahmen werden 80 Mk, mehr eingehen.

Es ist damit gerechnet, daß aus Wegekosten der Hiluslinge 800 Mk. mehr ver¬
einnahmt werden.

W

19 000

5 686

688

45 574

Es sind an Meten und Pachten uon Grundstücken der Straßenverwaltnng, A»'
eikennungsgebühren W Mk. Mehreinnahme eingestellt, an Abgaben für die
Anlage uon Straßenbahnen auf Prouinzialstraßen und für die Aulage uon
Gas- und Wasserleitungen «. 4250 Mk., Mehreinnahmen, an Bruttoerlds
aus den Obstnutzungm 5000 Mk. Mehreinuahmen, an Zinsen aus den
Beständen des Sammelfonds 1N20 Mk. Mehreinnahme, zusammen also eine
Mehreinnahme uon 10930 Mk. vorgesehen. Demgegenüber mußten aber die
Einnahmen aus der Verpachtung der Grasnutzungen um 400 Mk„ aus dem
Verkauf von Straßenabraum, Grabenerde, alten Baumaterialien ?c., um
700 Mk., aus dem Verkauf uon Chausseebnumen,Abfnllholz um 28000 Mk.,
die Zinfen des Reservefonds um 5250 Mk, «ud die sonstigen Einnahmen um
580 Äik. gekürzt werdeu; der Haushaltsplan weist demnach Mindereinnahmen
von zusammen 29930 Mk. bezw, abzüglichder oben bezeichnetenMehreinnahmen
von 10930 Mk., von zusammen 19000 Ml. uach.

Es konnte hier als Gewinnanteil aus dem EisenoahnunternehmenMerzig-Büschfeld
272 Mk. mehr im Haushaltspla» über deu Eisenbahnfonds vorgesehenwerden,
dagegen ist der Bestand der in diesem Haushaltsplan aus dem Vorjahr über
tragen werden konnte, um 5958 Mk, niedriger geworden.

Die Pacht und die Einkünfte aus dem Rittergute Desdorf sind um 198 Ml. höher
eingestellt, dahingegen mußte die Einnahme an Zinsen der rentbar angelegten
Beträge des Westfonds um 886 Mk. gekürzt werden.

7*
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Nr. Bezeichnungder Aausyattspläne.

23

)^,

^,

Uebertrag

Anlage 6., Voranschlagfür die Wein- und Obstbau¬
schule zu Trier (Seite 649)........

Anlage L, Voranschlagsür die Wein- und Obstbau
schule zu Kreuznach(Seite 659) .....

Anlage 0, Voranschlagfür die Wein« uud Obstbau
schule zu Ahrweiler(Seite 669) .....

Haushaltsplan für die Verwaltung der Fonds zur
Gewährung uon Viehentschädigungen
a) für Pferde :e............
K) für Rindvieh............

Haushaltsplan zur Förderung von Kunst und Wissen»
schaft ...............

Haushaltsplan für die Provinzialmuseenin Bonn und
Trier...............

Summe

Anlage
Seite

Betrag der
eigenen Gin»
nahmen in
dem Pech-
nunastahre

1911

16 318 912 79

XXI.
Seite «81

XXII
Seite 687!

XXIII
Seite693>

14 950!—

15 970

14 250

70 673
273 351

150

24 760

Diese
haben be-

tragen in dem
Mchnungs-

jähre
1910

14 929 716

16 750

16 970

12 150

!'»

16 733 017 ^,7

69 749
268 096

150

24 760

0i!

15 338 341 8?
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Mithin jetzt

Bemerkungen.

1 434 770!60Ü 45 574 —

1 800!—!

- !—ü 1000!-

2100

923
5 255

1443 049!50Ü 48 374^

Aus dem Ertrag der Weinberge ist im Jahre 1911 nur auf eine Einnahme uon
1000 Mk. zu rechnen wegen des im Jahre 190!) eingetretenen Frostschadens
und schlechtenWetters während der Vlüte. Es liegt hier also eine Minder¬
einnahme gegen den geltenden Haushaltsplan uon 2200 Mk. vor. Der Ertrag
ans der Gartenwirtschaft durfte um 100 Ml. und die sonstige Einnahme der
Schule »m 300 Mk. höher angenommen werden.

Da sich die Erträge der Weinberge infolge der durch den Heu- und Sanerwurm
angerichteten Schäden verringert haben, so sind hier 1500 M. weniger in den
Haushaltsplan eingestellt. Die Erträge der Gartenwirtschaft und der Obst¬
anlage im Schonefeld konnten um 100 Mk, bezw. 400 M, erhöht werden.

Der Weinbergsertrag ist wegen der zugepachtetenFlächen um 200 W. höher ange¬
nommen, aus den Gartenerzeugnissen wird auf eine Mehreinnahme uon 400
M. gerechnet und aus Pensionen und Schulgeldern der Zöglinge eine Mehr¬
einnahme von 1500 Mk. erwartet.

In den Versicherungsfonds sür Pferde fließen 500 M. mehr Zinsen aus dem
Reservefonds, 423,90 Mk. mehr Abgaben von Pferdebesitzernsind zn erwarten.

Der Neseruejonds des Versicherungsfonds für Rindvieh wird 2500 Ml.
mehr Zinsen aufbringen, aus den Abgaben der Viehbefitzer darf auf eine
Mehreinnahme von 2755 Mk, gerechnet werden.

1394 675!50Ü — !-
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Anlage 2 .
(Drucksachen. Nr, 2.)

Bericht
des Proviuzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Pruvinzialausschuß beehrt sich dem Prouinziallandtage die «inseitige Zusammen-
stellmigdes am 1. April 1910 vorhandenen Vermögens und der Schulden des Provinzialverbandes
der Rheinprouinz zur geneigtenKenntnisnahme vorznlegcn.

Nach dieser Zusammenstellunghat der Wert des Vermögens des Provinzialver¬
bandes ausschließlich des Vermögens der Laudcsbauk,der Provinzial-FeuerUersicheruugsanstaltund
des Rheinischen Melioratiunsfunds sich am 1. April 1910 belaufe,,

au Gebäuden auf ......... 40784432,— Ml.
„ Grundstücken auf ........ 8094240.— „
„ Inventar ans .......... 5 773 143,13 „
„ Wertpapieren auf ........ 8 450450— „
„ sonstigen Forderungen ans ..... 6 2 l2 027,05 „
„ anderen Vernwgeusbestandteileuauf . . 815074,4? „

also zusammeuauf ruud 70129 367— Mt.
In dieser Summe sind indessennn solchen Fonds enthalte», welche

wie die Witwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunalbcamtender
Nheinprovinz,die Ruhegehaltskasse für die Kreiskommuualverbcinde und Stadt-
gemeindeu, Polizeistrafgelderfouds, Unterstützungs- und Stiftungsfonds für
Taubstumme, Blinde und Geisteskranke, Viehversicheruugsfonds:c., hier nur
verwaltet werde», ................ 9 7Z7 ßgo __

so daß ein Provinzialvcrmögcnvon 60 391477,— Mk.
bleibt.

Dem tritt hinzu an Vermögender Landesbant der Rheinprovinz:
Wert der Gebäude mit ........ 574000 Mt.

„ „ Grundstücke mit ....... 160000 „
„ des Inventars mit ....... 80 000

ferner die Stamm- uud Reservefondsmit . . 8 895 406
zusammeumit 9 709 406,— „

zu übertragen^?0100883,— Ml
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Uebertrag 70100 883,— Mk.
an Verminen der Proviuzial-Feuerveisicheruugsanstalt:

Wert der Gebäude mit ....... 300000,— Mk.
„ „ Grundstücke mit ....... 370 000— „
„ des Inventars mit....... 20 000,— „

und der Betrag der rentbar angelegten Fonds mit 13 050 000,— „
zusammenmit 13 740000,— „

sowie der Betrag des Rheinischen Meliorationsfunds mit . . . 2 003 800,— „
so daß sich ein Gesamtvcrmögen des Provinzialverbandes von . . 85 844 683,— Mk.
ohne die nur verwalteten Funds ergibt. Der vorjährige Bericht über den
Vermögensstandhat ein Gesamtvermögenam 1. April 1909 von . . . . 7 9169 253,— „
nachgewiesen; es ist demnach eine Vermögenszunahme von ..... 6675430,— Mk.
zu verzeichnen.

Dieser Zuwachs ist eingetreten:
1. dnrch Vermehrung der Bestände bei dem Betriebs¬

fonds bezw. bei dem zur Verfügnng des Provinzial-
landtags stehenden Ausgleichsfondsum .... 42 837,57 Mk.

2. durch den Neubau des Landeshaufcsmit anschließen-
dem Wohngebände für deu Landeshauptmann am
Nergerufer um ........... 753 000,— „

3. durch Anlegung von weiteren Beständen bei dein
Pensionshanshaltsplcm für die Provinzialbeamten
nm ............... 164 900,— ..

4. durch die Vermehrung des Depositeubestandesbei
der Dr. Klein-Stiftung um....... 647,54 „

5. desgleichen bei dem Ständefunds um .... 13000,— „
6. durch den Ankauf von 25 Geschäftsanteilenzn je

200 Mk. der Rheinischen Genossenschaft zur Förde¬
rung von Handwerkund Gewerbe in Eöln für den
Fonds für gewerbliche Zwecke um ..... 5 000,— „

7. durch den Erweiterungsbauuud Iuventarvergrüßeruug
bei dem Provinzialmusenmin Bonn um . . . 68 000,— „

8. durch den Erweiterungsbau und die Inventarver-
größerung bei der Provinzial-Taubstummenanstalt
in Kempen (75 000 Mk.) und geringe Vermehrung
der rentbaren Bestände der Taubstummeuanstalten
in Aachen,Kempen uud Trier (1053,36 Mk.) um 76 053,36 „

9. durch Iuventarvermehrung für die Provinzinl-
Hebammen-Lehranstalten in Cöln uud Elberfeld
(105 000 bezw. 2000 Mk,) sowie durch den Nen-
bezw. Umbau der Wäschereigebäude bei der letztereu
Anstalt (50000 M.) um........ 157000,- „ __________

zu übertragen ' 1280 438,47 Mk. 6 675430,- Mk.
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Uebertrag 1280 438,47 Mk. 6 675 430,— Mk.
10. durch Grunderwerb,Neubau und Inveutarbeschaffung

bei deu Provinzial - Fürforgeerziehungsaustalteu
Nheiudahleu und Solingen (804839-^487837 Mt.)
um ............... 1292 676.— „

11. durch Erlueiterungsbauteubei den vorhandenen Pro-
vinzial-Heil-und Pflegeanstaltensowie Inventarver¬
größerung und Grunderwerb bei den Anstalten
Iohaunistal uud Merzig (vergl. auch Nr. 20) um 731 628,— „

12. durch Grunderwerb, Neubau uud Inveutarankauf
bei der Provinzial-Heil- uud Pflegeaustalt zu Ved-
bürg bei Cleve (vergl. auch Nr. 19) um ... 1 640 433,24 „

13. durch den Ankauf mehrerer Ackerparzelleu für die
Provinzial-Arbeitsanstnltin Vrcmweiler(19 702 M),
durch Vermehrung des Inventars für das Be-
wahruugshaus und das Waffelwerk und den elek»
trifchen Betrieb in der Schreinerei und Weberei
(Maschinen) der Anstalt sowie infolge fchärferer
Trennung des Wertes der Gebäude und des In¬
ventars (mafchinelleAnlagen) bei der inzwischen
erfolgten Neuverficherung um ....... 667 878,— „
(vergl. auch Nr. 21.)

14. durch Erhöhung des Refervefondsdes Laudarmen-
hauses in Trier um .......... 187,59 „

15. durch Erhöhung des Bestandes des allgemeinen
Baufonds um ............ 160 294,27 „

16. bei der Pruviuzialstraßen-Vcrwaltuugdnrch den An¬
kauf weitere,! Stcinbruchterraius und Wertsteige¬
rung einzelner Grundstücke (3930 Mk.), durch Neu¬
beschaffungvon Geräten (4110 Mk.), durch die
erstmalig in den Vermögensstandaufgenommene Be°
tciligungsfummeder Provinz an dem Kleinbahn-
unternchmcnMerzig-Büschfeld (591000 Mk.) sowie
durch Vergrößerung des Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebaues (30 397,19 Mt.)
und des Fonds für den Steinbruchbetrieb (3948,59 Mk.)
um ............... 633385,78 „
(vergl. auch Nr. 23)

17. durch Erhöhung des Reservefonds L (320 805 Mk.)
uud der Sondcrrücklage des Effektengeschäfts
(18 021,11 Mk,) fuwie durch Schaffungdes Stempel¬
reservefonds (136 442,36 Mk.) und des Vaukontos
(44 853,95 Mk.) der Landesbank um . . . 520122,42 .,

Zu übertragen 6 927043,77 Mk. 6 675430,— Mk.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. 57

Uebertrag «927 043,77 Mk. 6 675 430,— Mk.
18. durch den ErweiterungsbauFriedrichstraße 74 einschl.

Iuventarvermehrung (64000 Mk.) sowie durch
die Vergrößerung des Reservefonds(700000 Mk.)
uud des Ausgleichsfouds(350000 Mk.) der Pro-
vinzial-Feuerversicherungsanstaltum ..... 1114000,— „

zusammen 8 041043,77 Mt.
dagegen hat sich vermindert:

19. der auf die Baukosten der An¬
stalt Bedbnrg abgeschriebeneBau¬
fonds (uergl. anch Nr. 12) um 573 025,34 Mk.

20. der Wert der Grundstücke der
Anstalt Grafenberg infolge Ver¬
kaufs ewiger Parzellen an die
Stadt Düsseldorf (vergl. auch
Nr. 11) um......62788,87 „

21. der Wert der Gebäude der An¬
stalt Brauweiler iufolge schärferer
Trennung dieses von dem Werte
des Inventars (maschinelleAn¬
lagen) bei der inzwischen er¬
folgten Neuversicherung (vergl.
auch Nr. 13) um..... 499 065,— „

22. der Bestand des Maschineu-Er-
ueuernngsfondsum ... . 2153,80 „

23. der Sammelfouds (21930,77
M.),der Reservefonds (166 896,92
Mk.) der Straßenverwaltuug, der
Funds für deu Neubau vou Pro-
vinzialstraßen (20 873,54 Mk.),
der Eisenbahnfonds (18 799,53
Mk.) und durch Abschreibung ans
die Gebäude (80 Ml.) (vergl.
auch Nr. 16) um . . . . 228 580,76 „ .

stellt

zusammenum__ 1365 613,77 „
su daß sich, wie oben angegeben, der Vermögenszuwachs der Provinz auf ruud 6 675 430,— Mk.

Die Schulde» des Proviuzialverbaudes waren nach der umseitigen Zusammenstellung
"M 1. April 1910 bei den einzelnenVerwaltnngszweigenund Fonds folgende:

1- der auf die 2'/, Mlliouen-Anleihe zur „Beschaffungweiterer Räume
für den Provinziallandtag und die Provinzialverwaltung" aufgenommene
Betrag von ................... 776000,- Ml.

Zu übertragen 776 000,— Mk.
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Übertrag 776 000— M
2. der Anleihebetrag für die UnterstützungkommunalerWasservcrsorgnngs-

aulageu mit ................... 530 958,88 „
3. die vorschußweise entuommeueu Betrage für den Bau der Fttrsurgecrziehuttgs-

nnstalten in Nheindahle» mit .............. 13 490,— „
und Solingen mit ................. 47 761,— „

4. der noch nicht getilgte Betrag der alten Irrenanstaltsbauschuld mit . . 3 552 823,95 „
5, „ „ „ „ „ „1. Anleihe für Anstaltsbantcn von

6500000 M, mit.................5489071,65 „
6, der noch nicht getilgte Netrag der 2. Anleihe für Anstaltsbauteu von

8 000 000 Mt. mit ................7 471821,60 „
7, der aufgenommene Betrag der 3. Anleihe für Anstaltsbauten von

7 000000 Mk. mit................. 6 606 142,3? „
8. der aufgenommene Betrag der 4. Anleihe für Ansialtsbauten von

13 000 000 Mk. mit................7 196667,40 „
9, die für Rechnungder Landarmcnvcrwaltuugaufgenommene» Darlehen für

Arbeiterkulonienmit ................. 138 766,91
10. die für die Provinzial-Arbeitsanstnlt in Vrauweiler zwecks Antnnfs

einiger Ackerparzelleu für Anlage eines Wasserwerksund für Einrichtung
des elektrischenBetriebes in der Schreinerei und Weberei aufgeuummeucu
Darlehen von ................... 65032,29 „

11. die für die Straßenverwnltung aufgenommenenund noch nicht getilgte»
Anleihen, und zwar:

Anleihe ^, zur Ausführung von Kleiupstaftc-
rungen (2 000 000 M,), mit .... 1 387 512,1.3 Mt.
Anleihe L, zur Herstellung vou Neu- uud
Umpflasternugen, Brückeubanten lc. (1231195
Mk.), mit........... 966 302,62 „
Anleihe <ü, zur Herstellungvon Großvflaster
und Nrückenbauten (2 400 000 Mk.), mit . 2 120 749,53 „
Anleihe I), zur Beseitigungvon Frostschäden
(532 000 Mk.). mit....... 271366,33 „
Anleihe N, zum Erwerb von Steinbrüchen
(1500 000 Mk.), mit,....... 725 918,55
sowie das für die Beteiligung au dem Klein-
bahnunteniehmeuMerzig-Bttschfeldaus dem
Kleinbahufonds bewilligte und noch nicht
getilgte Darlehu von ....... 568 399,24

6 040 243,40 ,^
Es ergibt sich darnach eine Schuldeusummevon rund 37 928 779^M

Nach dem letzten Bericht betrug die Schuldeulastam 1.April 1909 rund 34096 199— „
so daß sich die Schulde,, um rund ......... ^3832^80— M»
vermehrt habe,,.

Zu übertragen 3 832 580^Mk,
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Uebertrag 3 832 580,— M.
Dieses Anwachsen der Schulden ist Zurückzuführen:

1» auf die aufgenommenen Beträge der 2 ^2 Millionen-
Anleihe zur „Beschllffuugweiterer Räume für den
Pruvinziallllndtag und die Proviuzialvcrwnltuug" von 776 000,— Mk.

2. auf die von der 2, Anleihe znr Unterstützung von
Wasserversurgmigsaulagcu(500 000 Mt.) abgehobene
weitere Rate von ........... 31875,— „

'^- auf den vorschußweise aufgenommenen Betrag für den
Bau der FürsorgeerziehungsanstaltRheindahlen von 13 490,— „

4> desgl. für die FürsorgeerziehuugscmstaltSolingen von 47 761,— „
5- auf die bei der 3. Anleihe für Anstaltsbauteu ver¬

rechneten Mehrbeträge mit ........ 243 384,44 „
6- auf die vuu der 4. Anleihe für Anstaltsbauten auf¬

genommenenBetrage, abzüglich der durch diese ge¬
deckten, in der letzten Vermögcns-Uebersichtals Vor¬
schüsse nachgewiesenenSchuldenvon (7 196 667,40 M.
^ 4 327 733,77 Mk,) ......... 2 868 935,63 „

7- ans die für die Proviuzial-Arbcitsanstalt in Brau¬
weiler zwecks Ankaufs von Ackcrvarzelleu, für die An¬
lage eines Wasserwerksund die Einrichtung des elek¬
trischen Betriebes in der Schreinerei und Webereibei
der LandesbankaufgenommenenDarlehen von . . 62 284,17 „

6- auf das dem Kleinbahnfonds entnommeneDarlehn
zur Bestreitung der Beteiligungssummeder Provinz
an dein KleinbahnnnternehmcnMerzig—Aüschfeldvon ____ 568 399,24 „

Summe des Schuldenzuwachses 4 612129,48 Mk.
dagegenist iu dem Bericht über deu Vermügensstand
des Pruvinzialverbandes am 1. April 1910 eine
Schuldeuverminderungverzeichnet, durch

1- die weitere Tilgung der 1. Anleihe
(750 000 Mk.) für Unterstützung
von Wasserversorgungsanlagenum 45 794,87 Mt.

^ desgl. der alten Irrenanstaltsbau¬
schuld um ........ 121402,09 „

^ desgl. der I. Anleihe für Anstalts¬
bauteu um ....... 128 388,88 „

4' desgl. der II. Anleihe für Anstalts¬
bauteu um ....... 133 803,13 „

5' desgl. der für Rechnungder Land-
nnuenverwaltung aufgenommenen
Darlehen für Arbeiterkolonienum 4 662,81 „ _______________________

Zu übertragen 434 051,78 M. 4 612129,48 Ml. 3 832 580,— Mk.
8-
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Uebertrag 434 051,78 Mt. 4 612129,48 Mk. 3 832 580— Mk.
6. desgl, des von der Arbeitsanstalt

in Brauweileraufgenommenen Dar-
lehns um ........ 97,40 „

7. desgl. der Anleihen der Straßen-
verwaltnng
H, für Kleinpflllsterum . . . 208 603,81 „
L „ Neu« und Umpflasterung um 32 748,93 „
^ „ Großpflaster lc. um . . 56 894,25 „
I) „ Frostschäden um .... 41468,69 „
1^ „ den Erwerb von Steinbrüche»

um ........ 5 684,74 „

im ganzen lllfo eine Schuldenminderuugvon . . .____ 779 549,60 „,
so daß also die oben erwähnte Schuldenzunahme von rund ..... 3832580,— „
bleibt.

Der Schuldenzunahmesteht, wie oben nachgewiesen,ein Vermügcns-
zuwachs von ....................___ 6 675 430,— „
gegenüber, so daß sich eine reine Vermögenszuuahmevon ....... 2 842 850,— Mk.
ergibt.

Dieser Vermügenszuwachsist zurückzuführenauf die Vermehrung der rentbnren Bestände
bei dem Betriebs- und Ausgleichsfouds,Pensionsfunds, AllgemeinenBaufouds, auf die zwecks Ve»
Minderungdes Anleihebedarfserfolgte Abschreibung des im Haupt-Haushaltsulau vorgesehenen '/^/o
an Provinzialabgaben auf die Baukosten der Heil- und Pflegeanstalt Nedbnrg bei Cleve, ferner
auf die Tilgung von Anleihebeträgenund schließlich auf die Vergrößerung der rentbnren Fonds
der Landesbank und Provinzial-Feuerversicherungsnnstaltsowie des Grundstücke bczw. Gebandc-
wertes der letzteren Anstalt. Gegenüber dem sich hieraus ergebenden Gesamtznwachsan Vermögen
ist die bei der Stmßenverwaltung eingetreteneVerminderung der reutbaren Bestände zu berück'
sichtigen.

Düsseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provmzialausschuh:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellung
d^

am 1. April 19)0 vorhandenenVermögens und der Schulden
des Provinzialverbandes der Rheinprovinz.
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Vermögensteile.

Wert Wert

der der
Grund¬

Gebäude. stücke.
^ ^
1 2

Wert
des

Inventars.

^. Zentralverwaltung und
Anstalten:

Hauptverwaltung
») Betriebsfondsnebst Barbestand

1.) Baufonds ........

o) Ausgleichsfondsfür die Provin-
zialabgaben .......

<1) Verwaltungsgebäude— Stände-
Haus — ........

s) Dienstwohnungdes Landeshaupt,
mcmns, ElifabethstrcißeNr. 11 .

y Haus ElisabethstraßeNr. 10 . .
8) Haus ElisabethstraßeNr. 9 (mit

Hintergebäude Friedrichstr. Nr. 23)

1i) Haus ElifabethstraßeNr. 8 . .
i) Landeshllus mit anschließendeml

Wohngebäude für den Landeshaupt-!
mann am Bergerufer . . .

Zu übertragen

1413 500

125000

30 000

70 000

34 500

300 000

1973 000

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

.K !>4

Sonstig«
Forderung"'-

90 000

00 000

40 600

74405

40 000

453 000

282 900

28 200

20 000

770 500 8!

764 005

588 159

331100

6?

358 660

Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2. 63

Andere
Ver,

Wgens-
Nestond-

teile.

Summe
des

Vermögens.

770 500
(744 794

(573 025

588 159
(571028

1 786 400
(> 786 400

213 200
(213 200
90 600
(90 600

144 465
(144 465

80 500
(80 500

753 000
( -

"')

' j

^,

,^,)

Schulden.

.,7

Zu-
Spal

te

~.

4 426 825
(4 204 013 20)

776 000
( -

776 000
(

In 2

1
2

1
2

1
2

Bewertungen.

Barbestand bezw. Ueberschußdes Rechnungsjahres 1909.
Der Narbestand setzt sich zusammen

!. aus dem Betriebsfonds von.......500173,12 Ml.
2, aus einem mit Ausgabewilligungen belasteten

Bestände von ............270 327,69 „
zusammen 770 500,81 Ml.

Der Baufonds ist mit 573 025,84 Ml. auf die Baukosten der Provin-
zial-Heil- und Pflege-Anstalt Bedburg bei Cleue abgeschriebenworden,
(uergl. lfde. Nr. 24»).

Bei der Landesbank rentbar angelegter Betrag aus den Neberschüssen
der Vorjahre,

(Bergt. S. 79 des Verwaltunqsberichts für das Rechnungs¬
jahr 1809.)

In dieser Summe sind 2000 Mk. Wert des Inventars des Rechnungs-
Neuisionsbureaus, welches sich im Landesbankgebaude befindet, mit
enthalten.

Ankaufskostendes Hauses Wsabethstr. Nr. 10.

Nach dem Feuerversicherungßbetrage.
Nach dem Ankaufspreis und den Kaufkosten.

Nach dem Feueruersicherungsbetrage bezw, nach Schätzung.

Nach dem Ankaufspreise und den Kaufkosten.

WirklicheAusgaben bis zum 1. April 1910.
Kaufpreis des Grundstücksder Stadt Düsseldorf am Bergerufer, Harolb-

straße. Vergerallee, groß 8317 v«. (50 Mk. pro im) -----41 u 850 Mk.
nebst Straßenbau- pp. Kosten.

Auf die durch Beschluß des 49. Prouinziallandtages vom 12. März 1909
„zwecks Beschaffungweiterer Räume für den Prouinzmllandtag und die
Prouinzillluerwaltung" genehmigteAnleihe von 2 500 000 Mk. waren
am 1. April 1910 zur Bestreitung von Kosten u) des Neubaues des
Landeshauses 753 000 Ml., d) für die Norberertung des Ständehaus-
umbaues 23 000 Mk. aufgenommen (vergl. d,e besondere Anlage X
Nr. 20).

^ Apii^^geklammerten Zahlen (Sp. ? u. 8) betreffen die Summen des Vermögens bezw. der Schulden nach dem Stande
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Uebertrag

ll) Fonds zur Zahlung von Ruhege¬
hältern an Provinzialbeamte und
von Witwen-und Waisengeldern:c,
an deren Hinterbliebene . . .

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude.

1 973 000

K) Dr. Klein-Stiftung

Ständefonds— Verfügungsfondsdes
Provinzillllandtags— ....

Ueberschüsseder Provinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt zur Verfügung!
des Provinzialausschusses . . .!

Wert
der

Grund¬
stücke.

^?

764 065

Wert
des

Inventars.

3

331100

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

Fonds für gewerbliche Zwecke . .
Fonds für die monumentaleAusfüh¬

rung einer Figurengruppevor dem
Sttindehlluse .......

Zu übertragen 1973 000 764 065

15 700

Sonstige
Forderungen.

ü ___,

1 358 660 F

331100

717 900

1076

Summe
des

Vermögens.

7
^

Schulden.

4 426 825
(4 204013

717 900
(553 NNO

77 000

15 700

5 000

16 776
(16 129

4N

20)

77 000
(64 000

776 000
( -

5 000
( -

5 700
____(5 700

5 249 202
(4 842 842

' »

Zu
Sp«b

te

-,)
32
bb)

530958
(544 678

1 306 958
(544 878

88
7b)

Vemerlungen.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabjchluß am
18. Juli 1910 ein Barbestand von 199 421.30 Mk. vorhanden, uon
welchemebenfalls 199 400 Mk. bei der Landesbant rentbar hinterlegt
worden sind, so daß der Fonds zurzeit ein Depositum von 917 300 Mk.
ausweist.

4°/„ige Nheinprouinz-Anleihescheineim Nennwerte von 15 700 M.
Depositum bei der Landesbank der Nheinvrouinz.

Der am 1. April 1903 in den Ruhestand getretene Landes
hauptuillnn der Rheiuprovinz, WirklicheGeheime Ober-Regierungsrat
Dr. Klein, nach dessen Bestimmung aus seine», Ruhegehalte jährlich
2640 Mk. (d. i. der Differenzbetrag zwischendem wirklichenund dem
reglementsmäßigen Ruhegehalte, 20 000 Ml. — 17 360 Ml.) raten¬
weise entnommen und unter der Bezeichnung „Dr. Klein-Stiftung"
als zinstragendes Depositum bei der Landesbank der Rheiuprovinz
angelegt wurde, ist am 22. August 19N8 gestorben. Vom
1. Dezember 1908 ab, mit welchem Zeitpunkte die Zahlung des
Ruhegehaltes aufgehört hat, wachsendaher nur noch die Zinsen dieser
Stiftung, deren Eigentümer der Provinzialuerband ist, soweit sie der
Bestimmung des Schentgebers gemäß zur Unterstützung pensionierter
Provinzialbeamte» und der Hinterbliebenen von Provinzialbeamte« in
Notfällen keine Verwendung finden, dem Kapital zu.

Rentbar angelegter Betrag. Außerdem war beim Kassenabschlußam
18. Juli 1910 ein Barbestand von 356,67 Mk. vorhanden. Der Fonds
ist voll belastet.

Die vom 43. RheinischenProvinziallandtage genehmigteAnleihe in Höhe
uon 750 000 Mk., die aus den Ueberschüssender Prouinzial-Feuerver-
sicherungsanstalt verzinst und getilgt wird (uergl. die besondere An¬
lage H,, Nr. 18), ist ganz aufgenommen. Bis zum 1. April 1910
sind 7 Jahresraten mit zusammen282 791,12 Ml. getilgt; es verbleibt
daher uon dieser Anleihe noch ein Schuldbetrag von 467 208,88 Mk.

Von der vom 46. Rheinischen Provinziallandtage genehmigten
zweiten Anleihe von 500 000 Ml. (vergl. die besondere Anlage H,
Nr. 19) sind bis zum 1. April 1910 63 750 Mk. aufgenommen. Mit
der Tilgung wird erst begonnen, wenn die Anleihe ganz zur Auf¬
nähn,« gelangt ist. Es ergibt sich also ein Gesamtschuldbetrag von
(467 208,88 Mk. >- 63 750 Mk. ^) 530 958,88 Mk.

25 Geschäftsanteile zu je 200 Mt. der RheinischenGenossenschaftzur
Förderung von Handwerk und Gewerbe in CVln.

Rentbar angelegter Betrag.
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Uebertrag
Provinzialmuseenzu:

1. Bonn nebst Gebäude für das
Denkmlllerarchiv.....

Vermögensteile.

Wert

Gebäude.

2. Trier

8 Aufseherhauszu Trier, St. Barbara
Witwen« und Waisenversorgungsan-

stalt der Kommunalbeamteu der
Rheinprovinz .......

10 Ruhegehaltskasse für die Kreiskommu-
naluerbände und Stadtgemeinden
der Rheinprovinz ......

Provinzial-Taubstummenanstaltenzu:
1. Aachen ........

2. Brühl

3. Cöln

4. Elberfeld .......

5. Essen ........

6. Hultrop ........

Zu übertragen

1 973 000

595 000

592 600

5 700

«5 500

108 400

120 000

190000

176 901

Wert
der

Grund-
stüäe.

^!
2

Wert
des

Iuuentars.

3

764 065

81200

25 500

8 847 101

57 000

7 300

130 000

75000

58000

331100

67 500

27 930

Kapitalvermögen.

Sonstige
Wertpapiere. ! Forderungen,

.//

15 700

5 600

8 494

6 077 900

- 648100

!!
-Ü 2165 337 32

5 700 -

1198115

13 000

9 400

2 000

470 724

3 500

4 500

286 000

3 000

7 038 700 —

.'!<!

,'.,'.

.1

Bemerkungen.

g

ab

2165493!"

6 077 900
(5 348 900

648100
(517 600

151636
(150 632

128 760
(126 760

541 754
(541 75.4

281 000
(281 UNO

244 301
(244 3N1

2 000
(2000

-)
4!
25)

05
05)

")

)
14 720133^78 1306 958

«3 385 269 j 85) j (544 878
88
75)

1

! u,
5
I

3
'1,!.

1u.
3

1u.!
8
4

1u.!
3
3

Nach den Baukosten bezw. nach Schlitzung,
Oruuderwerbskosten.
Kosten der Beschaffungdes Inventars.
Summe der Baukosten.
Wert des seitens der Stadt Trier unentgeltlich hergegebenenBauplatzes

abzüglichdes uon derselben zurückgenommene»Terrains.
Koste» der Beschaffungdes Inventars.
Nach den Baukosten.

AV2, 3'/2, 3'« und 4 °/«ige Rheinprouinz-A»Ieihescheine,sowie 3'///„ ige
Trierer, Duisburger, Dortmunder, Colner und M.-Gladbacher Stadt¬
anleihescheine(Nennwert),

3 V2 und 4"/c, ige Nheinprouinz-Anleihescheinesowie 3'/^>°/t, ige Wiesbadener
und Düsseldorfer Stadtanleihescheine (Nennwert).

Nach den Baukosten.
Nach Schätzung.
Vermächtnisse.
Depositen,
Versicherungssummebezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Überschläglich »ach dem Feueruersicherungsbetrage.
Fieth-Stiftung (1536 Ml.) und Iubiläumsstiftung der Anstalt (3030 Ml.)

zur Unterstützung armer Taubstummen.
Nach Schätzung bei Uebernahme der Anstalt am 1. April 1903.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage,
Kapitalwert — Nennwert —, welcher auf Grund Vertrags vom Für¬

sorge-Verein für Taubstumme in Cöln als Abfindungssumme gegen
den vordem geleisteten Unterhaltungsbeitrag von jährlich 10 000 M.
überwiesen worden ist, und ei» Vermächtnis.

Nach den Baulosten bezw. nach Schätzung.
Nach Schätzung.
Theodor Dietze-Stiftung.

Nach den Baukosten bezw. Schätzung.
Nach Schätzung.
Die Gebäulichkeitenmit Inventar sind uon dem Idiotenerziehungsuerein

gemietet. Der eingefetzte Betrag betrifft die Unterrichtsmittel,
Bibliothek und einige dem Provinzialuerbande gehörige Inventarien
(Ginrichtung der Klassenzimmer).
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!!

Uebertrag

7. Kempen ........

8. Neuwied ........

9. Trier........

Unterstützungsfonds für entlassene
Taubstumme .......

Unterstützungsfondsder früherenVer-
eins-Taubstummenanstllltzu Cüln

Provinzial-Nlindenunterrichtsanstalten
zu:
1. Düren(Elisabeth-Stiftung)nebst

Erweiterungsbauten . . . .

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude,

i

Wert
dcr

Grund¬

stücke,

2

8 84? 101

116 300

239 457

117 700

752 600

2. Neuwied
Haus) ',

(Auguste Vittoria-

15

,<;

Unterstützungsfondsfür Blinde

Provinzial-Hebammenlehranstaltenzu
1. Cüln .........

Zu übertragen

424 585

1 400 000

1 198115

4 500

25 000

21000

Wert
des

Inventars.

3

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

470 724

7120

l2 150

12 000

21100

92 40?

634 286

6 897 743 1996 408

115 600

31447

235 000

7 038 700

l700

3 000

«200

40 300

54 000

110 500

884 041 - 7 256 400

Sonstige
Forderungen,

5

2 165 493 78

,'!«>

^

125

59 000

Summe
des

Vermögens,

68

2 224 671 ^

14 <20
133

(13 385 269
129 620

(54 582

279 637
(279 637

158 922
(158 900

40 425
(40 425
54 000
(54 l)N0

889 300
(889 30U

Schulden.

.t.
^

1306 958
(544 878

-)

N«

<;«)

'

'^

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

548 439
(548 439
169 500
(166 50«

2 269 286
(2164 286

19 259 263
(1? 741 350

'

46

(95 0(,„ —)

190
<190 67)

(289 286 —)

1 307 149 55
(929 355! 42)

!
2
3
4

>

3
4u,5

1
2
3
4

4 u, 5

1 U,3
2
8

Versicherungssummebezw, nach Schätzung.
Nach Schätzung bezw. unter Verücksichtigungdes Kaufpreises,
Ueberfchläglichnach dem Feueruersicherungsbetrage.
Stiftungsfonds — Kurswert — zur Unterstützung entlassener Taub¬

stummen.
Summe der Baukosten,
Nach dem Ankaufswert,
Nach den« Feueruersicherungsbetrage,
Iubiläumsstiftung zur Unterstützung armer Taubstummen,
Summe der Baukosten,
Nach Schätzung.
Nach dem Feueruersicherungsbetrage.
Stiftungen zur Verwendung der Zinsen für die Weihnachtsbescherung

der Zöglinge und zur Unterstützung für entlassene Taubstumme,
Vermögen und Depositen,

Depositen.

Nach Schützung und den aufgewendeten Kosten.
öOfacher Vetrag des Katastral-Reinertrages.
Die (über den aus der 7 Millionen Anleihe gedeckten Netrag von

330 000 Mk. (vergl. die besondere Anlage ^,, Nr, 4), welcher in dem
Anleihebetrage Nr. 22 enthalten ist), vorschußweisebei der Landesbank
entnommenen Baukosten sind aus der 13 Millionen-Anleihe (uergl.
die besondereAnlage H, Nr. 5) bestlitten worden und in dem Anleihe¬
betrage Nr. 23 enthalten,

Summe der Baukosten,
Kaufpreis.
^'/-,. 3V«, 3,6, 3'/< und 4°/»ige Rheinprovinz-Anleihescheine.
Hypothekenforderunggegen B. Rindsfüsser-Coln, welcherdas vordem dem

Blindenfürsorge-Verein gehörige Haus, Blaubach 14, in Cöln läuflich
erworben hat. Außerdem war beim Kassenabschlußam 18. Juli 1910
ein Barbestand von 856,26 Mk, vorhanden,

Lasten aus dem Ertenswyk'schenund dem Großmann'schen Vermächtnisse,
Nach den aufgewendeten Baukosten,
Gründern,elvstosten.
Nach den aufgewendeten Kosten,
Der (außer dem »aufgenommenenAnleihebetrage von 1 250 NUN Mk,

(uergl, die besondere Anlage ä,, Nr. 4), der' in dem Anleihebetrage
Nr, 22 enthalten ist, und dem von der Stadt Cöln für die alte
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Veimögensteile.

Wert
der

Gebäude.

^»
1

Uebertrag

2. Elberfelb

17
18

Zentral-Hebammenunterstützungsfonds
Provinzial-Fürsorgeerziehungsan-

anstalten zu:
1. Fichtenhain.......

2. Rheindahlen

3. Solingen

19
20

21

Alte Irreuanstaltsbauschuld . . .
Vom 42. Provinzicillandtagegeneh¬

migte 1. Anleihefür Anstaltsbanten
von 6l/, Millionen Mark . . .

Vom 43. und 44. Provinziallcmd-
tage genehmigte2. Anleihe für
Anstaltsbauteu von 8 Millionen
Mark . .

6 897 743

861750

Wert
der

Grund-
stücke.

2

Wert
des

Inventars.

^7 ^

941 325

1 326 620

644 534

1 996 408

178 000

351162

88 970

106 550

884 041

89 000

172 400

Kapitalvermögen.

Weitpapiere.

^

7 256 400

13 000

115 400

62 077

Zu übertragen 10 671 972 j2 721 090 1322 918

Sonstige
Forderungen.

7 269 400 ^

2 224 671 46

Summe
des

Vermögens

-5-

19 259 263
(17 74, 350

Schulde».

-5
>^

46 1307149
83) (929 355

2 224 671 4«;

1128 750 —
(1 076 750 -)

13 000 —
(13 000 -)

1 464 887
(1 464 887

1530990
(726 151 ^)

(131 500

813 161
i325 321

24 210 051
(21 347 482

46
33)

13 490
(726 151

47 761
(325 824

3 552 823
(3 674 226

5 489 071
(5 617 460

7 471821
(7 605 624

17882117
(19 009 641

55
42)

Zu
Spal

te

-)

-'

04)

53)

i>0
7M

7?>

1u.3
2

Bemerkungen.

Anstalt gezahlten Kaufpreise von 625 000 Mt.) zur Deckung der
Gesamtkostender neuen Anstalt vorschußweisebei der Lnndesbant ent¬
nommene Netrag ist aus der 13 Millionen-Anleihe (vergl. die beson¬
dere Anlage H, Nr. 5) gedecktworden und in dem Anleihebetrage
Nr. 23 enthalten.

WirklicheAusgaben.
Schätzungswert bei Uebernahme des Grundstücks.

Nach den Baukosten bezw, nach einer bautechnischenTaxe.
WirklicheAusgaben,
Wert des toten und lebenden Inventars nach der Feuerversicherungbezw.

nach Schätzung,
Von dem bei der Länbesbank entnommenen Vorschüssein Höhe von

1 425 000 Mk. wurden 1 293 500 Mk. aus der 7 Millionen-Anleihe
(vergl. die besondereAnlage ^., Nr, 4) gedeckt, welche in dem An¬
leihebetrage Nr. 22 enthalten sind, und 131500 Mk. aus der
13 Millionen-Anleihe (vergl. die besondere Anlage H,, Nr. 5) getilgt,
welcheder Anleihebetrag Nr. 23 enthält.

Nach den Baukosten.
Von dem bei der LandesbanI entnommenen Vorschuß in Höhe von

1530 990 Mk. sind 1517 500 Mk. aus der 13 Millionen-Anleihe
(vergl. die besondereAnlage H,, Nr. 5) gedeckt worden und in dem
Anleihebetrage Nr. 23 enthalten. Der hiernach verbleibendeVorschuß
ist in Anlage L Nr. 1 nachgewiesen.

Nach den Baukosten.
Von dem bei der Landesbank entnommenen Vorschuß in Höhe von

813 161 Mk. sind 765 400 Mk. aus der 13 Millionen-Anleihe (vergl.
die besondere Anlage ^., Nr, 5) gedeckt worden und in dem Anleihe»
betrage Nr. 23 enthalten. Der demnach verbleibende Vorschußist in
Anlage N Nr. 1 nachgewiesen.

Von der am 1. April 1895 vorhandenen Schuld von 5 000 000 Mk.
sind bis zum 1. April 1910 m't 1",,°/, und den durch Tilgung
ersparten Zinsen 1 447 176,05 Mt. abgetragen worden (vergl. die be¬
sondere Anlage ^, Nr. 1).

Von der durch Beschluß des 42. Rheinischen Prouinziallandtages
genehmigten und im Laufe des Jahres 1904 ganz abgehobenen An¬
leihe von 6>/.> Millionen Mark sind bis zum 1. April 1910 mit 1>/>°/«
und den durch Tilgung ersparten Zinsen 1 010 928,35 Mk. abgetragen
worden (vergl. hierzu die besondereAnlage H., Nr, 2),

Von der durch Beschluß des 43. und 44. Prouinziallandtages geneh¬
migten uud im Laufe des Jahres 1906 ganz abgehobenen Anleihe
von 8 Millionen Mark sind bis zum 1. April 1910 mit 1>/»°/° uud
den durch Tilgung erspartenZinsen 528 178,40 Mk. abgetragen worden
(vergl, die besondereAnlage H., Nr. 3).



72 Anlagen zu den Sitzungsprotolollen. Nr. 2.

Ucbertrag

Vom 47. Provinziallandtage geneh¬
migte 3. Anleihe für Anstaltsbauten
von 7 Millionen Mark . . . .

Vom 50. Provinziallandtage geneh¬
migte 4. Anleihe für Anstaltsbauten
von 13 Millionen Mart . . .

Provinzial-Heil» und Pflegeanstalten
zu:
1. Andernach.......

Vermögensteile.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2. ,1!

Wert
der

Gebäude.

!,

10 671972

2. Bonn

3. Düren

4. Galkhausen ......3 407781

2 390 255

Wert
der

Grund¬

stücke.

2 721090

Wert

Inventars.

3

1 322 918

133 966

3 250 569

3 429 787

5. Grafenberg

6. Iohannistal

7. Merzig

Zu übertragen

4 065142

4 567 87?

3146 969

34 930352

30? 924

258 833

222 292

303 389

393 604

256 594

354 150

303336 71

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

7 269 400

362 627

4 703 725

293 568

334 315

456 000

77

X?

353170

3 674054

«l>

Ä»

Sonstige
Forderung«.

2 224 6?1 46

7 269 400 2 224 671 !46

Summe
des

Vermögens.

.5

24 210051
(21 347 462

2 780815
(2 651 915

3 912 643
(3 811 242

3 991956
(3 917 055

3 923 641
(3 894 540

4 702 846
(4 665134

5 417 481
(5 095 453

3 862 766
(8 857 970

52 802 202
(49 270 774

1!>

Schulden.

5.

71
71)

7 /

77)

^7
8?)

» )

1788211?
(19009 641

6 606 142
(6 362 757

7 196 667
( -

7'.

-)

Zu
Vpal

te

(351 875

66 31684927
53) l (25 724 274

,»>.,

Bemerkungen.

Von der durch Beschluß des 47. Provinziallandtages genehmigten An¬
leihe von 7 Millionen Mark waren am I. April 1910 aufgenommen
6 606 142,37 Ml. (uergl. die besondere Anlage ä. Nr. 4).

Von der durch Beschlußdes 50. Provinziallandtages genehmigtenAnleihe
von 13 Millionen Ml. waren am 1. April 1910 aufgenommen
7 196 667.40 Ml. (vergl. die besondere Anlage ^, Nr. 5).

1628 668,45 Ml.

561586,28 „
80 644,35 Ml.
53 321.36 „

2 380 254,73 Mt.

133 965.71

256 594,-

Kosten der Bauten:
Bei Eröffnung der Anstalt

Für Vermehrung und Ver¬
besserung der Gebäude. . .

Kosten des ersten Grunderwerbs
Später angekauft ....

Kosten des ursprünglichen In- ^
uentars ........137 649,45 Mt. (

Zugang infolge Erhöhung s
der Nelegstärle .....118 944.55 „ ^

Wie bei Andernach2437450,80 Mt. -»-813118.56 Ml. ----8250566,86 Mt.
„ „ „ 102073,49 „ --205850,07 „ - 307923,56 „
„ „ „ ,60002,79 „ > 194147,21 „ ^- 354150.— „

Wie bei Andernach2434098,39 Ml. ^- 995693.37 Ml. ---3429 786,76 Ml.
„ „ „ 216321,47 „ -i- 42511,53 „ ---- 258833.— „
„ „ .. 163892.74 „ ^139443.9? ,. ----- 303336.71 „

Wie bei Andernach3302864.— Mt. -s- 104916.71 Ml. -----3407780,71Ml,
„ „ „ 222292,31 „
,. „ „ 293568,77 „

Wie bei Andernach2186229,06 Ml, ,-1878912.89 Mt. --4065141,95 Ml.
„ „ „ 84143.67 „ ->- 282034,28 „ — 62788,8? „

------ 303389.28 „
Einige Parzellen der Anstalt, groß 400,75 »r, wurden zum Preise

von 62 788,8? Mt. an die Stadt Düsseldorf abgetreten.
Wie bei Andernach 157729.95 „ ->- 176585,92 „ --- 334 315,87 Ml.

Wie bei Andernach3879140,20 Mt. ^- 668737.—Ml. ----456?877,20Mt.
„ „ „ 382880,02 „ -j- 10724,- „ --- 393604.02 „
„ „ ,. 360000.- „ -j- 96000.- „ ->- 456000.- „

Der bei der Landesbanl entnommene Vorschuß für den Erweiterungs¬
bau der Anstalt ist aus der 13 Millionenanleihe (uergl. die besondere
Anlage H, Nr. 5) gedecktworden und in dem Anleihebetrage Nr. 23
enthalten.

Wie bei Andernach1977319,14 Mt. 1-1169650,—M,----3146969,14Mt.
„ „ „ 106438.21 „ -j- 256188,55 „ ----- 362626,76
„ „ „ 137956,23 „ -j- '215214.62 „ ---- 353170,85

M



25

26

27

2«

29

30

31

32

33

34

74 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 2. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 2. 75

Uebeitrag

Vermögensteile.

Wert

Gebäude.

,!

8. Nedburg b. (5!eve

35

UntcrstützungsfondsfürentlasseneIrre:
Angesammelter Fonds . . . .

Krankeu'Unterstützungsfonds der An¬
stalt Andernach ......

Kranken-Unterstützungsfonds der An¬
stalt Düren.......

Richcirtz-Stlftung ......

Nasse»Stiftung.......

Pelmcm-Stiftung......

Erich Schleicher-Stiftung . . . .

Schramm-Stiftung......

Pelman-Stiftung.....

Stiftung des HilfsvereinZ für Geistes
kranke im Regierungsbezirk Dussel
dors ........

Unterstützuugsfonds für das Pflege¬
personal:
Iacobi-Stiftung......

34 930 352

2 982 062

Wert
der

Grund¬

stücke.

4 703 725

791644

Wert

Inventars.

3

3 674 054

275 322

^<>!

U3

Kapitalvermögen.

! Sonstige
Wertpapiere, ^ Federungen,

4 ^!

7 269 400

Zu übertragen 37 912 414 5 495 369

2 «00

2 600

3 000

5 000

16 000

5 000

3 000

45 000

3 949 377 13

6 100

7 35? 900

5

2 224 671 46

11579

1 778

10

40

Summe
des

Vermögens.

.f.

2 238 61?

4?

35

52 802 202
(49 270 774

4 049 028
(2 408 595

11579
(11579

2 800
(2 800

2 600
(2 600
1 778
(1 778
3 000
(» 000
5 000
(5 000

16 000
,16 000

5 000
(5 000
3 000
(3 000

45 000
(45 000

66
53)

!!i»)

.....)

U»

4«)

-)

-)

Schulde».

>5

Zu
Spat

te

3168492?
(25 724 274

(2 408 595

6 688
(6 088

56 953 67?
(51781810

,2
42)

.'.!

^2
78)

69)

3168492?! 52
!4)l (2813287«! 42)

4 u. 5

Bemellilnge«

Wirtliche Ausgaben bis zum !. April 1910, Die aus dem Baufonds
überwiesencn 573 025,34 Ml. (uergl. lfde. Nr. 1 d), welche auf die
Baukosten der Anstalt Bedburg abgeschriebenunirden, sind in den
Ausgaben mitenthalten.

Der Vorschußweisebei der Landesbanl entnommene Vetrag ist aus der
13 Millionenanlcihe (uergl, die besondere Anlage ^, Nr, 5) gedeckt
worden und in dem Nnleihebelrage Nr. 23 enthalten.

Depositen. Zu gleichen Teilen für die Prouinzial-Heil- und Pflege«
llnstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafeuberg und Merzig zur
Verwendung der Zinsen für entlassene geheilte Irre,

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützungfür
geheilt entlassene Irre,

Aus den Sammelbüchsen angesammelter Fonds zur Unterstützung der
Kranken,

Depositen, Für die Prouinzinl-Heil^ und Pstegeanstalt zu Äonn zur
Verwendung der Zinsen zur Unterstützung unbemittelter Genesener.

Für die Prouinzial-Heil- und Pstegeanstalt zu Äonn zur Verwendung
der Zinsen zur Unterstützung entlassener unbemittelter Geisteskranken.

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Von» zur Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken,

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegennstalt zu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützunguon in dürftige» Verhältnissen entlassenen
genesenen Geisteskranken.

Für die Prouinzinl-Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg zur Verwendung
der Zinsen für entlassene arme Geisteskranke,

Für die Prouinzinl-Heil- und Pstegeanstalt Grafeuberg zur Verwendung
der Zinsen für ein Sommerfest für die Geisteskranken,

Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu Düren, Galthause»
Grafenberg und Iohannistal zur Verwendung der Zinsen im Verhältnis
der Nevölterungszahl ihrer im RegierungsbezirkDüsfeldorf gelegenen
Aufnahmegebiete zur Fürsorge für Geisteskrankeund entlassene arme
Geisteskranke, zur Unterstützung der Familien, welchedurch Geistes¬
krankheit eines Angehörigen in eine bedrängte Lage geraten sind, und
endlich zur Hebung der öffentlichenIrrenpflege und Bekämpfung der
Vorurteile gegen Irresein und Irrenanstalten,

Zu gleichen Teilen für die Prouinzial-Heil- und Psiegeanstalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung
der Zinsen als Prämien für pflichttreues Pflegepersonal.

Depositen.

10"
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37

38

40

41
42

48

76 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr, 2.

Vermögensteile.

Wert
der

Gebäude,

Wert
der

Grund¬
stücke.

Uebertrag

Landarmen-Verwaltung.....

Polizeistrafgelderfondsund Ehren-
breitsteiner Armenfonds (Staats-
Nebenfonds) .......

Provinzial° Arbeitsanstalt zu Brau¬
weiler .........

Landarmenhauszu Trier . . .

Fonds zur Unterstützung milder Stis
tungeu « ........

AllgemeinerBaufonds , , . .
Erneuerungsfondsfür maschinelleEin

richtungen .......

Provinzialstrahen-Verwaltung. .

37 912 414

1 535 300

811 668

5495 369

840 928

62« 750

24 450

Zu übertragen 40 283 832

1119 070

Wert

Inventars.

3

3949 37? !,'!

1339 176

154 2N0

244 700

7482 117

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

-5

7357 900

3 450

25 200

Sonstige
Forderungen.

5

940 000!—

'7 687 453 !N 8326 550

2 238 61?

260

735 100

38

39 449

25

508 312

7 251

94« 609

30

12

03

—>! 4 477 623 89

36 680

l8?394 4?

591000

^074!^

Anlagen zu den Sitzungsprotutollen. Nr. 2. 77

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

56 953 677
(51 781 816

40 390
(3 710

735 100
(735 100

3 302 798
(3 133 985

1 632 067
(1631879

25 225
(25 225

508 312
(318 017

7 251
(9 404

3 867 829
(3 463 021

-)
47

,A'>

.//
Spol

tc

3168492?
(28 132 870

138 766
(148 429

67 072 650
(6l 132 163

73)

12

92)
03
01)

65 032
(2 815

52

W
l,->)

4<»

6040 243
(5 817 244

4«'
V)

37928970
(34 096 390

12
24)

4u.5
5
6

Bemerkungen.

1u.3

6

8
1—3

4u

Nebenfonds des Landarmenverbcmdes zu Irrenzwecken,
Depositen,
Barbestand der nicht verwendetenDotationsrente für Zwecke des Armeu-

wesens, der jedoch mit Bewilligungen belastet ist.
Darlehen für Arbeiterlolonien (uergl. die Anlage H., Nr. 6 und 7).
Depositen. Außerdem war beim Kassenal'schlußam 18, Juli 1910 ein

Bestand von 1712,32 Mk, vorhanden.

Gebäude und Inventar sind »eu versichertwurden. Der dabei ermittelte
Wert ist zugrunde gelegt.

Vermögen der Materialienuerwaltung mit 178 794,47 Mk, und des
Mühlenbetriebes mit 8600 Mk. in Lagelbeständen,

Darlehen bei der Landesbank (uergl. die besondereAnlage H., Nr, 8 bis 12),
Nach Schätzung zuzüglich der Aufwendungen für Neubauten, Er¬

werbungen :c.
Reservefonds von 27 449,36 Mk. zu 2'/'°/» Zinsen bei der Landesbanl

hinterlegt und 12 000 Ml. eiserner Bestand,
Anteil an dem Grohmann'schenVermächtnisseund Zuwendungen, welche

dem Fonds im Rechnungsjahre 19l>6von ungenannter Seite gemacht
wurde«,

Bestand, welcher mit ca, 101800 Mk. belastet ist. 505 000 Mk. sind
bei der Landesbank zu 2",°/<, Zinsen rentbar hinterlegt.

^ Nentbar angelegter Betrag (Beschluß des 45, Prouinziallandtags vom
17. März 1905).

1—3 Dies« Angaben beruhen aus einer im Monat August 1910 vorgenom»
menen Ermittelung, Der geringe Minderwert gegen die vorjährige
Vermögensübersichtbei den Gebäuden ist auf Abschreibung,der Mehr¬
wert bei den Grundstückenund beim Inventar auf den Grwerb weiteren
Steinbruchterrains und Wertsteigerung einzelner Grundstücke bezw.

, auf Neubefchaffungvon Geräten zurückzuführen,
4 Die Summe setzt sich zusammenaus 3 >/«,"/<,igen und 3 °/,<, '/, igen Rhein-

proninz-Anleihescheinenund zwar!
») aus dem Sammelfonds.....-140000 Mk,
d) aus dem Reservefonds.....--300000 Mk,
«) aus dem Wegebau-Unterstützungsfonds -- 500000 Mk,

5 ! Die Summe ergibt sich aus den Beständen bezw. Depositen:
a) des Sammelfonds (22 028,29 Mk. -<- 70 000 Mk,) - 92 028.29 Ml.
b) des Reservefonds (16 737,80 Mk,) - .... 16 737,80 „

, «) des Fonds für den Neubau von Proumzialstraßen
(71346,82 Ml, ->- 27 000 Mk,) ---.....98 346,82 „

cy des Oisenbahnfonds , ........36 464,19 „
«) des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebauesund der Dotationsrente des Gesetzes
vom 2, Juni 1902 (476058,19 -^ 200000 Wk,) -- 676 056,19 „

Zu übertragen 919 635,29 Mk.
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Uebertrag

«,,

i^>

46

Viehcntschädigungsfonds

Provinzial-Wein-und Obstbauschuleu
zu:
1. Trier........

2. Kreuzuach ......

3. Ahrweiler .......
Lehrer-Pensionsfondsder Landwtrt-

schaftsschulenzu:
1. Bituurg .......

47

2. Cleve ......

Rittergut Desdorf . . . .

Summe H. Nr, 1 !?

Vermögeusteile.

Wert

Gebäude,

i

40 283 832

118 000

162 000

141 «00

84 000

40 784 432

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

7482 117

150 873

157 600

101 050

203 100

8 094 240

Wert
des

Inventars.

5 687 453 N>

26 950

28 900

28 990

850

5 773 143 1,'!

Kapitalvermögen.

Wertpapiere

8 326 550

Sonstige
Forderungen^

4 477 623 ,^ 81507447

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

.//

67 072 650
(61 132 163

1 733 439 >ls

24 900

72 500

26 500

8 450 450

470

493

6 212 02?

,',j

!>l)

,5

37928970
(34 096 330

,2

96

04

05

1 733 439
(1 633 439

290 323
(290 323

348 500
(848 500

271640
(271 640

25 370
(25 870

72 993
(72 993

314 450
(314 450

70129 366
(64 088 879

-)

„,)

-)

W
96)

In-
Spal

te

37928970
(34 096 390 24)

In. 2
3

1,1,2
3

1u,2
3

4u,5

5
Iu,2

4

Bemertlmgtn.

s) des Fonds für den Steinbruchbetrieb
Uebertlllg 919 635,29 Mk.
. . . . 28 973,74 „
Suinme 948 609,03 Ml.

Der Fonds zu » ist mit 14 618,33 Mk,, der Fonds zu e mit
68428,64 Mk. und der Fonds z» « fnst vollständig belastet.

Die Neteiligungssumme an der vom Staate, der Provinz und dem
KreiseMerzig als Gesellschaftm, b. H. erbauten und seit dein 6, Juli
1903 betriebenen Kleinbahn Merzig-Büfchfeld ist für jeden Gesell¬
schafter auf 592 500 Mi. festgesetzt worden, von welcher Summe
(ebenso wie der Staat und der Kreis Merzig) die Provinz bis jetzt
591000 Nk, aus dem Kleinbahnfonds gezahlt hat.

Die Schulden bestehen aus Anleihen in Höhe von 5 471844,16 Mk.
(vergl. die Anlage H., Nr. 18 bis 17) sowie aus der für das Klein-
bahnunternehmen Merzig-Nüschfeldaus dem Kleinbahnfonds darlehns-
weisegezahlten und noch nicht getilgten Neteiligungssummeder Provinz
von (591000 Mk. — 22 600,76 Mk.) 568399,24 Ml. (vergl. die
besondereAnlage « Nr. 2).

Depositen, Aus dem nebenstehenden Reservefonds ist der Landwirt-
schaftskammer für die Nheinprouinz zum Vau eines bakteriologischen
Instituts ein Darlehn von 100 000 Mk, bewilligt worden, wovon bis
zum Schluß des Rechnungsjahres 1909 80 000 Mk, ausgezahlt waren.
Außerdem war beim Kasfenabschlußnm 18, Juli 1910 ein Narbestand
von 8844,30 Mk, vorhanden.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises,
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung,

Nach dem Kaufpreise und Schätzung.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung,

Nach Schätzung,
Nach Schätzung unter Nerücksichtigungder Feuerversicherung,

Bei Uebernahmedieser Fonds hat der Prouinzmluerband die Verpflichtung
zur Zahlung von Ruhegehältern, Witwen- und Waisengeldern für die
Lehrer dieser Schulen bezw. deren Hinterbliebenen übernommen. Das
Kapital der Stadt Cleve ist innerhalb 30 Jahren nach der Ueber,
„ahme wieder zurückzuzahlen,falls die Schule außerhalb des Kreifes
verlegt wird oder eingeht. Die Fonds sind, soweit möglich, in Wert¬
papieren angelegt worden,

Vergl, die Vemerkung bei Nr. 46. 1, Nitburg,
Depositen,
Nach Schätzung,
Angesammelte, nicht verwendete Pachtbeträge. Außerdem war beim

Kassenabschlußam 18. Juli 1910 ein Narbestand von 5728,92 Ml,
vorhanden.

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ein Vermoamsbestand von rund
32 200 397 Ml.

<29 992 488 Ml.)
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Uebertrag
Abgesetztdie Nr, 9, 10. 12, 13,

15, 17, 25—37, 40. 44 und 46
das sind Witwen- und Waisen¬
fonds der Kommunalbeamten,Nu-
hegehaltskassefür die Kreiskommu-
ualverbiindeund Stadtgemeinden,
Landarmen- Verwaltung, Staats-
Nebenfonds, Viehentschädigungs¬
fonds, Pensionsfonds der Land-
wirtschaftsschulenund die verschie¬
denen Unterstützungsfonds als
Fonds, welche diesseits lediglich
verwaltet werden,mit , . . .

bleiben

Bleiben die Nr. 1-8, 11. 14. 16,
18—24, 38, 39. 41-43, 45
und 4? für Hauptverwaltung
(Netliebs- und Ausgleichsfonds,
Ständehaus, Dienstwohnung des
Landeshauptmanns Elisabethstraße
11, Häuser Elisabethstraße10, 9
^mit HintergebäudeFriedrichstraße
Nr. 23^, Elisabethstraße 8 und
Landeshailsmit Wohngebäudefür
den Landeshauptmannam Bergel¬
ufer). Pensionsfonds. Dr. Klein-
Stiftung, Ständefonds,Ueberfchüsse
der Feuerversicherungsanstalt,Fonds
für gewerblicheZwecke, Fonds der
Figurengruppe, Provinzialmufeen,
Aufseherhauszu Trier (St. Bar¬
bara), Taubstummen-und Blinden-
Unterrichtsanstalten, Hebammen»
Lehranstalten, Fürsorgeerziehungs¬
anstalten, alte Irrenanstaltsbau-

Vermügensteile.

Anlage» zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2. 81

Wert
der

Gebäude.

40 784 432

40 784 432

Wert
der

Grund¬
stücke.

2

8 094 240

8 094 240

Wert
des

Inventars.

5 773 143

5 773 143

1,1

13

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

8 450450

7 158 350

1 292100

Sonstige
Forderungen-

^ !"t'
5___.

Summe
des

Vermögens.

6 212 02?
„

2 542 859

3 66916?

?S

^

5U5074,7

!7

70 129 366 '65
(64 088 879! 20)

9 737 889
(8 738 709

Schulden.

8

37928970
(34 096 890

7!l

60 391 476 , 89
(55 350169 44)

,2
2l>

Bemerkungen.

Spal¬
te

19067
(l90> 67)

Iahresrente
37928779
(84 096 199

,5
57)

Die lediglichzur Verwaltung «verwiesenen Fonds betragen rund
9 78? 699 Nk.

(8?38 5l9 Ml.)
") Die bei Nr, 36 (Landnrmenverwaltung) angegebene» Schulden

uon 138 766,9l Mk. — Darlehen fiir Nrbeiierkolonien— sind in den
nachstehenden,zu Lasten des Provinzinlverbandes Verbleib en¬
den Schulden von 37 928 779,45 Ml. mitenthalten.

11



82 Anlagenzu den Sitznngsprotokollen.Nr. 2.

schuld,Anleihen für Nnstaltsbauten,
Heil- und Pflegeanstalten,Arbeits-
cmstalt, Landarmenhaus,allgemeiner
Baufonds, Erneuerungsfonds für
maschinelleEinrichtungen,Stratzen-
verwaltung einfchl. Eisenbahnfonds
und Fonds zur Unterstützung des
Gemeinde- und Kreiswegcbaues,
Wein- und Obstbauschulensowie
Rittergut Desdorf .....

L. Landesbanl der Rheinpro-
vinz:

a) Dienstgebäude Friedrichstraße60
und Fürstenwallstraße154

d) Häuser Friedrichstraße56 u, 58

<ü. Rheinischer Meliorations¬
fonds .........

v. Provinzial» Feuerversiche¬
rungsanstalt der Rheinpro¬
vinz:

DienstgebäudeFriedrichstraße «8—74

Vermögensteile.

Wert

Gebäude.

!

40 784 432

517 700

56 300

Wert

Grund¬
stücke.

2

8 084 240

100 000

60 000

Wert
des

Inventars

^ !
3

5 773 143

80000

,.'!

Kapitalvermögen.

Wertpapiere.

4

1292 100

574 000

300 000

160 000

370000

80 000

20 000

Sonstige
Forderungen.

3 669 167

Anlagen zu den Sitznngsprotokollen.Nr. 2. 83

29 778 394

8 895 406 32

2 003 800 ^

17

—!l 10 899 206 32

13 050000

Summe
des

Vermögens.

Schulden.

60391476
^55 350 169

9 593 106
(9 072 983

116 300
(116 30N

2 003 800
(2 003 800

8U
44)

3'!
90)

-)

11713 206
(111 93 083

13 740 000
(12 626 000

32
90)

37928779! 45
(34 096 199 157)

Zu
Spal¬

te

Bemerkungen.

Nach Abzug der zur Verwaltung überwiesenenFonds und der Schulden
ergibt sich ein Vermügensbestand des Prouinzialuerbundes von rund
22 462 69? Mk.

(21 253 969 Mt).

Wert der Gebäude.
Wert der Grundstücke.
Wert des Inventars überschläglich nach dem Feuerversicherungsbetrage.
Die Summe in Spalte 5 besteht

») aus dem Stammfonds von...... 3 000 000,— Mk.
b) aus dem ReservefondsH von ...... 3 000 000,— „
«) „ „ „ « „...... 2678987,56 „
ä) „ der Sonderrücklagedes Effektengeschäftsvon 35 122,45 „
«) „ dem Stempelreservefonds von , . , . 136 442,36 ,,
y „ „ Vaukonto von........ 44 853,95 „

Summe 8895 406,32 Ml.
Zufolge Beschlussesdes Provinzialausschussesvom 7, Juni 1910

erhielt der Reservefonds L aus dem Zinsgewinne des Jahres 1909
eine weitere Zuwendung von 428 869,42 Mt.

Das Ugiokonto hatte am 1. April 1910 einen Vestanb von
1 092 772,80 Mk. Dieses Konto unterliegt naturgemäß steten Schwan¬
kungen und ist demnach hierneben nicht aufgeführt.

Das Vermögen des Meliorationsfonds besteht zurzeit aus dem Stamm¬
fonds von 2 000 000 Mt. und aus einem ihm aus Notslandsfonds
zugeflossenenBetrage von 3800 Mk.

Wert der Gebäude
Wert der Grundstücke.
Bei der Landesbanl der Nheinvrouinz rentbar angelegte Fonds.

Durch Beschluß des Provinzialausschusses vom 12. März 1910
wurden aus dem Ueberschussedes Jahres 1909
a) dem Reservefonds der Anstalt der Betrag von 700 000 Mk. und
v) dem Ausgleich3-(Rückverficherungs)fondsder Anstalt der Betrag von

350000 Mk.
überwiesen.

Es beträgt jetzt der Reservefonds 9 550000 Mk. und der Aus-
gleichsfonds 3500 000 Mk.
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Zusammenstellung.

Es beträgt das Vermögen:
^.. der Ientralverwaltung und Anstalten ic. rund..........32 20039? M,

(29 992 W8 Ml.)
darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar»
und Unterstützungsfondsmit rund ......9 737 699 M.

(8 738 519 Ml.)
L. der Landesbank der Rheinprooinz rund ............ ^ 709 406 Mk.

(9 189 283 Ml.)
Q des Rheinischen Meliorationsfonds .............. 2 003 800 Mk.

(2 008 800 Ml. )

zusammen 43 913 603 M.
(41185 571 Ml.)

Mit Hinzurechnungdes Vermögens
0. der Provinzial.Feuerversicherungsanstnltvon rund ......... 13 740 000 Mk.

(12 626 00 0 Ml.)

ergibt sich eine Gesamtsummevon 57 653 603 Ml.
(53 811571 Ml.)
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Erläuterung
ber in Spalte 8 der Vermögensübersichtaufgeführten Schuldendes Provinzialverbandes.



86 Anlagenzu den Sitzungsprototollen. Nr. 2.

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe.

Beschlüsse des Pru-
vinzial-Verwal-
tungsrates vom

18./19.März1886,
4. Mai 1886,

9./11. Mai 1887.

Beschlußdes 42.
Provinzialland-
tages vom 11.
Februar 1901.

Höhe
der Anleihe am
1. April 1910.

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

6 000 000

6 500 000

8 552 823

5 489 071

''!.

N!)

Beschlüsse des 43.
Proviuzial^
landtages

vom 18. Febrnar
1903 und des 44.

Provinzial-
landtagcs

vom 9. März 1904.

8 000000 7 471821 W

^. Uebersicht über die bei der
Zur Einlösung der zum Neubau der Irrenanstalten

ausgegebenen,durch AuslosungnichtgetilgtenRhein¬
provinz-Anleihescheine.

Erweiterungdes großen Sitzungssaales
Neubau der Blindenanstalt Ncuwied
Bauliche Verbesserungenin der Heb-

cuumenlehrcmstalt Cöln ....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Grafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Vierzig.......
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Galkhausen........
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren .....
BaulicheVerbesserungen in den Heil-

und Pflegeanstalten ....
Vorschußkonto für Vorarbeiten
Grundstückserwerbungen . . .
AußerordentlichebaulicheAusgaben
Wohnungsfürsorge .....
Weinbauschulezu Kreuznach . .

abgerundetauf
Neubau der Blindenanstalt Neuwied
Erweiterung der Heil- und Pflcge-

anstciltGrafenberg .....
Erweiterung der Heil- und Pflege-

anstalt Merzig .......
Neubau der Station für irre Ver¬

brecher in Düren ......
Zu übertragen

111095 60
456 100

71500

938 871

621 309

2 100 000

186 936

949 000
200 000
185 834

93 380
557 000

63 054
6 534 083
6 500 000

65 000

5 786

19 009

96 000
185 796

56

?b

58

65
53

5«
25

89

96

85

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 8?

Höhedes
Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem
die Tilgung

abgeschlossenist.
Bemerkungen.

e ^ d /

c-landesbank aufgenommenen
1'/-> °/n von

5 000 000 Mk,
Nebst den er¬
sparten Zinsen.

1'/' "/« von
dem zulässigen
Gesamtbeträge
nebst den er¬

sparten Zinsen.

I'/-"/« von
dem Gesamt¬

beträge
"°bst den durch

Tilgung er-
'V"ten Zinsen.

3'/«°/°

Tilgungs- und
Zinsraten wer¬
den aus dem
Haupt-Hcius-
haltsplau der
Provmzialuer-

waltung gedeckt
desgl.

desgl.

Anleihen.
31. März 1930

31. März 1936

31. März 1941

Zu Spalte o. Gemäß Beschlußdes 39. RheinischenProvinzial«
landtages vom 1. Mai 1895 wurde von dem bis dahin
angesammelten Pensionsfonds uon 347 761,95 Mk. der
Betrag uon 299 858,32 Mk. zur außerordentlichenTilgung
der am 1. April 1895 noch 5 299 853.32 Mk. betragenden
Irrenllnftaltsbauschuld verwendet. Das hiernach verbliebene
Darlehn von 5U00000 Ml. wird vom 1. April 1895 ab
mit jährlich 3","/» verzinst und mit 1'/» °/» nebst den durch
die Tilgung ersparten Zinsen getilgt; am 1, April 1910
waren 1447176,05 M. abgetragen.

Zu Spalte «. Von dem Gesamtbeträge der Anleihe uon
6 500 000 Mk. waren am 1. April 1910 1010 928,35 Mk.
getilgt.

«u Spalte o. Von dem Gesamtbeträge der Anleihe von
8 000 000 Ml. waren am 1. April 1910 528178,40 Mk.
getilgt.



88 Anlagenzu den Sitznngsprotokollen. Nr. 2.

Lfdc,
Nr,

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Ursprüng¬
liche Höhe
der Anleihe,

Höhe
der Anleihe um
1, April 1910,

Bauausführungen «,,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Beschlußdes 47.
Proviiizialland-

tages vom
14. März 1907.

7 000 000 6 606142 ,'!7

Uebertrag
Bauliche Verbesserungenin den Heil-

und Pflegeanstalten .....
Wohnungsfürsorge ......
Neubau der Weiubauschule Krcuznach
Neubau der Hebammen-Lehranstalt

Elberfcld ........
Neubau der Heil- und Pflegecmstalt

Galkhausen ........
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistnl.......
Neubau der WeinbauschuleAhrweiler
Neubauder TaubstummenanstaltNeu-

wied ..........
Neubau einer Turnhalle bei der

Blindenanstalt Düren , . . .
Kanalanschlußder Prouinzialanstalten

in Trier.........
Ankauf des Hauses Eliscibethstr.10

zu Düsseldorf .......
Erweiterung des Provinzialmuseums

zu Trier.........
Bei der 1. Anleihe zur Abrundung

gestrichener Betrag .....

abgerundetauf

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain........

Neubau der BliudenanstaltNeuwicd,
Mehrkosten........

Neubauder Turnhallebei der Blinden¬
anstalt Düreu, Mehrkosten. . .

Nenbauder TaubstummenanstaltNeu-
wied ..........

Zu übertragen

185 796

350 000
190 000
156 558

688 000

1 600 000

4 200 000
230 000

124 000

15 000

48 000

70 600

120 000

34 083

4
85

92

!

8 012 039
8 000 000

1 293 500

6 400

> 710

49 000
1350 610

2b
02

03

o5
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VunderAnleihl
, waren am
1- April 1910
aufgenommen

f>

l 293 500

«659

1710

^4^266
135013«

.'.6

-!4

Höhe des
Tilgungsfußes

,'/««/<> von den
auf die abge

>schlossenen Konti
entfallenden

Beträgen nebst
den durch Til¬
gung ersparten

Zinsen.

Höhe des
Zins-
fußes.

3'/2
bezw.
4°/»

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- uud

Zinsraten.

Die Tilgungs
raten werden

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.
Die Zinsraten
weiden während

der Vanzeit

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgefchloffenist.

Vor Abfchluß
sämtlicherin Be¬
tracht kommen¬
den Baukontis
nicht zu bestlm
men, da crstnach^

Abschlußder
einzelnenKonti»
die Tilgung des

Bemerkungen

Zu Spalte c. Von dem Gesamtbeträge
der Anleihe uon 7UUN000 Vlt. waren
am 1. April 191U aufgenommen
6 606 142.87 Mk.

,"



90 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2.

Lfde.
Nr,

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beucht.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.
.4

Höhe
der Anleiheam
I. April 1910.

^ 4

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 2. 91

Uebertrag
Erweiterungs-und Umbauten an Taub¬

stummenanstalten......
Neubau der HebammeN'Lehranstalt

Elberfeld ........
Neubaud. Hebammen-LehranstaltCöln
Erweiterungsbau des Provinzialmu-

seums Trier .......
Erweiterungsbau des Provinzialmu«

seums Bonn .......
Ausbau des Hauses Elisabethstr.10
Neubau der Heil- und Pflegeanstalt

Iohannistal, Mehrkosten . . .
Neubau einer Station für irre Ver¬

brecher in Brauweiler ....
Neubau des Direktorwohnhausesin

Brauweiler ........
Ankauf von Grundstückenfür die

ArbeitsanstaltBrauweiler . . .
Zur Deckung des Restbetrages der

2. Anleihe ........
Kaufpreis des Hauses Elisabethstr.9

mit Hinterterrcnn......
Erweiterungsbau bei der Blinden«

anstatt Düren .......
Erweiterungs-und Umbauten in den

5 alten Heil- und Pflegeanstalten
Errichtung eines Zellengebäudesbei

der ArbeitsanstaltBrauweiler . .
Wohnungsfürsorgein den Provinzial-

Heil- und Pflegeanstalten . . .
Vergrößerungder Keller- und Kelter¬

räume bei der Provinzial-Wein-
und Obstbauschulein Trier . .

Zur Deckung von Bauzinsenund zur
Abruudung ........

1350610

259 000

28? 300
1250000

30 000

500 000
20000

420000

224 000

40000

52 824

12 039

144464

330000

872 500

500000

450000

30000

227 261
7 000 000

4
«^

80

2b

..,j

V«n der Anleih
waren am

1' Apnl 1910
aufgenommen

1350136

288350

283 214
1250000

30000

500000
20 000

421969

331067

56 229

52 824

144 464

330000

»49 703

136142

462 039

.f.

1«!

«l

1!

0l.

'606142 .'!7

Höhe des

Tilgungsfußei

Höhe de,
Zins¬
fußes.

Alt der
Beschaffung der
Tilguugs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

aus den Nau-
krediten, nach

Vollendung der
einzelnen Bau¬
ausführungen
gleichfalls aus
dem Haupt-

Haushaltsplan
bestritten.

auf jedes Konto
entfallenden Be¬
trages eintritt.

18»



92 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 2,

Lfdc.
Nr

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabe beruht.

Beschluß des 50.
Proviuzialland-

tages vom
9. März 1910.

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe

13 000 000

Höhe
der Anleihe am
l. April 1910.

7 190 0«? 4«»

Bauausführungen «.,

für welche die Aufnahme der Anleihe erfolgt ist.

Neubau der Heil- und Pflegeanstalt
Bedburg .........

Vergrößerung der Heil- und Pflege¬
anstalt Iohannistal.....

Ausbau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Fichtenhain ........

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Rheindahlcn.......

Neubau der Fürsorgeerziehungsanstalt
Solingen........

Ankauf zweier an da» Gebäude der
HebammeN'Lehranstalt in Eöln an¬
stoßenden Grundstücke ...

Mehrkosten beim Neubau der Heb¬
ammen-Lehranstalt in Eöln. . .

Um- und Neubauten der Blinden¬
anstalt Düren.......

Innere Ausstattung des Museums»
Erweiterungsbaues Bonn . . .

Erweiterungsbau der Taubstummen¬
anstalt Kempen......

Verlegung des Wäschereibetriebes in
der Hebammen-Lehranstalt Elberfeld
in einen neu zu errichtenden Anbau

Erweiterungsbauten der Heil- und
Pflegeanstalt Bonn.....

Beheizung des Erweiterungsbaues des
Museums Trier......

Errichtung eines weiteren Zöglings-
hauscs bei der Fürsorgeerziehungs¬
anstalt in Rheindahlcn ...

Umbau der Weiubauschule in Trier
Umbau des Internates und Anbau

einer Winterschule bei der Wein-
und Obstbauschule in Kreuznach .

Zur Deckung der Kosten der Anleihe,
der Bnuzinseu und zur Abrundung

7 300 000

750 000

131 500

l 060 000

1 456 000

209 484

243 000

178 300

109 500

74 000

48 000

117 240

32 000

90 000
70 000

75 000

455 976

13 000 000

Anlagen zu den Sitzuugsprowkollen. Nr, 2. 93

V°n der Anleihe
waren am

^ April 1910
aufgenommen

3053 362

«72 534

131500

1517 500

765 400

216 538

283 857

176 455

132 787

23

10

30

74 000!—

56 036

116 695

40

Höhe des

Tilgungsfußes.

1 !/2 "/o von den
auf die abge¬

schlossenenKonti
entfallenden Be¬
trägen nebst den
durch Tilgung

erspartenZinsen

Höhe dl
Zins¬
fußes.

4°/„

Art der
Beschaffung der
Tilgung»- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Bemerkungen.

Die Tilgungs¬
raten werdeu

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

gedeckt.
Die Zinsraten

werden während
der Bauzeit aus
den Baukrediten,

nach Vollen¬
dung der ein¬

zelnen Bauaus¬
führungengleich¬
falls aus dem
Haupt-Haus-
haltsplan be-

stritten.

Vor Abschluß
sämtlicherin

Betracht kom¬
menden Bau-
kontis nicht zu
bestimmen, da
erst nach Ab¬

schluß der ein¬
zelnen Kontis

die Tilgung des
auf jedes Konto
entfallenden Be
träges eintritt.

Zu Spalten. Von dein Gesamtbeträgeder An«
leihe von 13 00N 000 Mk. waren am 1.
April 191N aufgenommen71 W667,40W



94 Anlagenzu den Sitznngsprotokollen.Nr. 2,

Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchemdie
Ausgabeberuht.

Beschlußdes 33.
Provinzialland-
tages vom 17.

Dezember1888.

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 3. Dezember

1901.

Beschluß des Pro-
vinzialcmsschnsses
vom 11. März

1905.

Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses
vom 19. Dezember

1908.

Beschluß des Pro-
uinzilllllusschusses
vom 14. Dezember

1909.

11 ! Beschluß des Pro-
vinzialausschusses
vom 8. September

1908.

12 Beschlußdes Pro-
vinzialausschusses

vom 27. IM 1909

Ursprüng¬
liche Höhe

der Auleihe.
.„^

200 000

8 000

3 030 54

15 740 <!<>

10353 27

27 000

10000

Höhe
der Anleihe am
1. April 1910.

131504

7 262

2 748

05

,^!,

!:'

15 740

10353

26190

10000

W

27

Bauausführungen:c.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Darlehen, bewilligt dem Kuratorium der Kolonie
Lühlerheimund dem Rheinischen Verein für katho-
tische Arbeiteikolonien.

Darlehen für die ArbeiterkolonieLühlerheim.

Ankaufspreisfür einigeAckerparzellen in Größe von
67,86 ar, welche im Interesse der Landwirtschaft
für die Provinzial-ArbeitscmstaltBrauweiler er¬
worbenwurden.

Desgleichenin Größe von 3 K», 91 «,,> 33 qw.

Desgleichenin Größe von 2 Ka 62 ar 80 qm.

Darlehn für Anlageeines Wasserwerksin der Arbeit
anstatt Brauweiler,

Darlehn für die Einrichtungdes elektrischenBetriebes
in der Schreinereiund Webereider Arbeitsanstall
Brauweiler.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 2. 95

Höhe des
T'lgungsfuße

1°/°

1°/°

3°/«
"°bst den durch
"Mng erspar¬

te« Zinsen.

desgl.

20°/o

e des
Zins¬
fußes.

4°/«

4°/n

3'/2°/n

4>

4°/«

4«/<>

4>

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zinsenund Til¬
gungsratenwer¬
den aus Mitteln
des Rheinischen
Landlllmenver-
bandes gedeckt.

desgl.

Aus dem
Haushaltsplane

der Arbeits¬
anstalt

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

31. März 1931

31. März 1943

31. März 1930

31. März 1933

31. März 1933

31. März 1932

In 5 Jahren

Bemerkungen.

Vi8 1. April 19IN waren 282,42 Mk. ssetilai,

Ni« 1. AM 19M wnren «IN Ml, ssetilgt,
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Kifde.
Nr.

Ui

! l

,..

!'!

!5<

!U

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Beschlußdes 41.
Provinzialland-

tages vom
3. Februar 1899.

Beschlußdes 41.
Prooinziallaud'

tages vom
3. Februar 1899.
Beschlußdes 42.
Provinzialland-

tages vom
12. Februar 190l.
Beschlußdes 43.
Provinzilllland^

tages vom
13. Februar 1903
Beschlußdes 47.
Provinziallllnd-

tages vom
14. März 1907.
Beschlußdes 43.
Provinziallcmd-

wges vom
13. Februar 1903

Beschlußdes 46.
Provinzialland-

tages vom
15. Februar1906,

Ursprüng¬
liche Höhe

der Anleihe.

Anleihe^.
2 000 000

AnleiheL.
1 231 195

Anleihe «.
2 400 000

Anleihev.
532 000

AnleiheN
Genehmigt bis
zur Höhe uon
1500 000

750 000

500000

Höhe
der Anleiheam
1. April 1910.

1387 512 13

966 302

2 120 749

6^!

5?!

271366 33

725 913 55

467 208 88

63 750

Bauausführungen ic.,
für welche die Aufnahmeder Anleiheerfolgt ist.

Zur Ausführungvon Kleinpflasterungen,

Zur Herstellung uon Neu- und Umpflasterungen,
Brückenbautenlc.

Zur Herstellung von Großpflastcrund Brückenbauten ^>

Zur Beseitigungvon Frostschäden,

Zum Erwerb von Basaltsteinbrüchenfür die Provin-
zialstmßen-Verwaltung.

Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlage von Waffel
leitungen.

Zur Gewährungvon Beihilfenzur Anlagevon Wasser
leitungen.

Höhe des

Tilgungsfußes.

Höhe des
Zins¬
fußes.

Art der
Beschaffung der
Tilgungs- und

Zinsraten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist.

Bemerkungen.

------- ° f 3 ii i

!2°/° (die Til¬ 3'/«°/« Durch Ein¬ In 13 Jahren
gung erfolgt vom
6' Jahre ab).

stellung in Titel und zwar jede
lV Nr. 1 des Iahresanlcihe
Haushaltsplans besonders.

der Straßen-
Verwaltung.

2°/« 3'/2°/« desgl. In 30 Jahren
und zwar jede
Iahresanleihe

besonders.
2°/° 4°/° desgl. desgl.

6'/< °/° 3«,4 °/° desgl. In 13 Jahren.

2°/° 4°/° desgl. In 30 Jahren. Der Zinsfuß, der für diese Anleihe ursprünglich auf 3,z °/^
festgesetztwar, ist durch Beschluß des 48. Provinzialland-
tages vom 11. März 1908 nachträglich auf 4 "/„ erhöht
worden.

5°/» 3V2°/° Zinsen und Til¬
gungsratenwer¬

den aus den
Ueberschüssen

derProv.-Feuer-
uerstcherungs-
anstalt gedeckt.

1. April 1919 Zu Spalte «. Von dem Gesamtbetrage der Anleihe von
750000 Mt. waren am I.April 1910 28ö7L1,12Mt. getilgt

5°/<> 3 >/2 °/„ desgl. Zu Spalte e. Von dem Gesamtbetrage der Anleihe von
500 000 M. waren am 1. April 1910 63 750 Ml, auf¬
genommen. Mit der Tilgung der Anleihe wird erst be¬
gonnen, wenn sie in voller Höhe zur Aufnahme gelangt ist.

1-!
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Lfde.
Nr.

Beschluß,
auf welchem die
Ausgabeberuht.

Ursprüngliche
Höhe der An¬
leihe bezw. des

Vorschusses,

2ü Beschluß des 49.
Provinzialland-

tages vom
12. März 1909.

Beschlüsse des 46.
und47.Provinzial-

landtages vom
15. Februar1906

und 14. März 190?

Beschlußdes Pro-
uinzialausschusses
vom 14./15. Mai

1901.

2 500000

Höhe der Anleihe
uezw. des Vor¬

schussesam
1. April 1910.

^

776 000

Bauausführungen «.,
für welche die Aufnahmeder Anleihebezw.

des Vorschusses erfolgt ist.

Höhe des
T'lgungsfnßeZ

Zwecks Beschaffungweiterer Räume für den Pro»"-
ziallandtag und die Provinzialuerwaltung.

1'/«°/°

Höhe dei
Zins¬
fußes.

4°/« nebst
Unkosten¬
beitrag

auf
Grund¬
lage der
Selbst¬
kosten
der

Landes-
bank

^2,1°/°)

Art der
Beschaffungder
Tilgungs- und

Zinsraten.

Die Zinsraten
werden während
der Bauzeitbei
den betreffenden
Baukontosver¬
ausgabt und
nach Bollen-

cmngdeiVciuten,
ebenso wie die
Tilgungsraten

aus dem Haupt-
Haushaltsplan

bestlitten.

Zeitpunkt,
bis zu welchem

die Tilgung
abgeschlossenist

Jetzt noch nicht
zu bestimmen,
da mit der Til¬
gung erst nach
Abschluß der
in Betracht

kommendenBllw
tonten begonnen

wird.

Bemerkungen.

Zn Spalte o. Auf die Anleihe waren am 1. April 1910
zur Bestreitung von Kosten
») des Landeshausneubaues ......753 000 M.
d) zur Vorbereitung des Ständehausumbaues 23 000 „

zusllmmen"??6 000Ntt.
aufgenommen.

V. Uebersicht über die für Mauten in den Anstalten etc.
Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsansta

bei Rheindahlen.

bei der ^andesbank aufgenommenen Vorschüsse.
13 490

47 761

568 399 21

Erbauung einer Provinzial-Fürsorgeerziehungsansta
bei Solingen.

KleinbahnMerzig-Büschfeld. /° °/° nebst den
°urch Tilgung

«fsiMenZmsen,

3'/2°/<.

3'/2°/°

3'/2°/°

Die Zinsen
werdenaus dem

Baukonto
gezahlt.
desgl.

Aus dem Klein¬
bahnfondsvon
38 000 000 Mk,

Im Jahre 1964 Von der seitens der Provinz aus dem Kleinbahnfonds gezahl»
ten Veteiligungssunnne von 591000 Ml. (vergl, Nr. 43
der Zusammenstellung)waren am I.April 1910 22600,76 Ml.
getilgt.

rlp
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Anlage 3.
(Drucksachen, Nr, 3,)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Ersatzwahlen für den Provinzialausschus

Durch den unerwartet am 28. Juni 1910 erfolgten Tod des Scmitätsrats Dr. Karl
Venn in Waldbröl wie auch durch die am 26. Januar d, Is. wegen öfter auftretender Krankheit
erfolgte Niederlcgung des Amts als Mitglied des Provinzialausfchusfesseitens des Geheimen
Kommerzienrats Emil de Greiff in Erefeld sind sehr zu beklagendeLücken in der Zahl der
Mitglieder des Prouinzialausschussesentstanden.

Sanitätsrat Dr. Venn war durch Beschluß des 49. RheinischenProvinziallcmdtags vom
12. März 1909 als Mitglied des Provinzialausfchussesfür eine bis zum 1. April 1915 laufende
Nmtsperiode gewählt.

Geheimer Kommerzienratde Greift war in der Sitzung des 46. Proviuziallandtags für
eine bis zum 1. April 1912 dauernde Amtszeit gewählt.

Die zeitige Zufammenfctzungdes Provinzialausschussesist auf Seiten 28 und 29 des
vorliegenden Geschäftsberichtsder Provinzialverwaltung für das Rechnungsjahr 1909 abgedruckt.

Da nach ß 50 der Provinzialordnung für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder und Stellvertreter des ProvinzialausschussesErsatzwahlenstattzufinden haben, wird der
Piovinziallandtag in der bevorstehendenTagung Ersatzwahlenfür das verstorbene Mitglied Sa¬
nitätsrat Dr. Venn und für das ausgefchiedeneMitglied Geheimer Kommerzienrat de Greift
tätigen müssen. Nach dem bezogenen § 50 der Provinzialordnung bleiben die Ersatzmännernur
für denjenigenZeitraum in Tätigkeit, für welchen die Ausgefchiedenen gewählt waren.

Mitglieder des Provinzialausfchussesaus dem RegierungsbezirkCüln sind zur Zeit:
OberbürgermeisterWallraf in Cüln. Vertreter: Geheimer Kommerzienrat Dr. Emil

vom Rath in Cüln.
(Freie Stelle) „ Königlicher Kammerherr und Landrat

Freiherr v. Dalwigk zu Lichten-
fels in Siegburg.

GutsbesitzerJakob Desträe in Efferen bei Cöln, „ GutsbesitzerPingen in Bonn.
Aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf gehörendem Provinzialausschuß an:

Geheimer KommerzienratLueg in Düsseldorf. Vertreter: KommerzienratJulius Erb slöh in
Barmen.

(Freie Stelle) „ Geheimer KommerzienratFunke in
Essen.
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Königlicher Landrat, GeheimerRegierungsrat Eich Vertreter: Seine DurchlauchtPrinz Johann
in Eleve, von Arenberg, Major ä. 1a »uite

der Armee, Rittergutsbesitzer auf
Schloß Pesch bei Lank.

GutsbesitzerTheodor Melchers in Gnadenthal. „ Kommer,zienratArnold Hueck in
Neuhückeswagen.

Der Provinzialausschuß beantragt demnach:
„Der Provinziallandtag wolle die hiernach erforderlichenErsatzwahlenfür den Pro¬
vinzialausschußtätigen."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 4.
(Drucksachen. Nr, 4.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäften der Rentenbankfür die Provinz
Westfalen, die Rheinprovinz und die Provinz Hesseu'Nassau in Münster berufenen

Kommissare der Provinzialvertretuug und deren Stellvertreter.

Die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem § 5 des Gesetzes über die Errichtung
Von Rentenbankeuvom 2. März 1850 (G. S. S. 112 ff.) dem Provinziallanota.,e obliegt, soll
»ach dem von den Ministern der Finanzen und für die landwirtfchaftlichenAngelegenheitenzur
Ausführung des Gesetzesunter dem 8. August 1854 erlassenen Regulativ durch zwei Abgeordnete
bezw. deren Stellvertreter, die der Provinziallandtag aus seiner Mitte wählt, ausgeführt werden
uud hauptfächlichdarin bestehen, daß die Abgeordneten sich au der Auslosung und Vernichtung
der zu amortisierendenRentenbriefe (§ 47 des Gesetzes)und an der im Anfang, jeden Jahres
auf Grund des jährlichen Fümlabschlussesvorzunehmenden Revision der Rentenbanklisfebeteiligen,
auch berechtigtsind, an den ordentlichenmonatlichenRevisionen dieser Kasse teilzunehmen. Mit
der Vernichtungder eingelüsten Nentenbriefe erfolgt in gleicher Weise unter Zuziehung der Abge¬
ordneten auch die Vernichtung der unbrauchbarenFormulare zu Rentcnbricfen und Zinskonpuns
(§ 42 der Geschäftsanweisungfür die Neutenbanken vom 12, Juli 1850). Die Abgeordneten
erhalten ein Exemplar der von der Rentenbank-Direktionhalbjährlich aufzustellcudeu summarischen
Geschaftsübersichten, sowie ein Exemplar des jährlichenFinalabschlusscsder Ren« "^ankläffe mit



102 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 4.

der dazu gehörigen Vermögensnachweisung.Außerdem weiden den Abgeordnetenbei der halb¬
jährlichenRevision der Formularbestände und bei der halbjährlichenAuslosung der zu tilgenden
Rentenbriefe von der Nentenbank-Direktion sämtliche Bücher und Kontrollen über die in dem
betreffenden Termin erfolgte Ausfertigung und Ausgabe von Rentenbriefenund die von der Renten-
bant in diesem Termin übernommenenRenten, sowie die halbjährliche Amurtisationsberechnung
und die zum Zwecke der näheren Prüfung der einzelnenPositionen derselben erforderlichen Bücher
Kontrollen und Kassenordreszur Einsicht vorgelegt.

Die für die Rheinprovinz errichtete und mit der Rentenbankder Provinz Westfalen ver¬
einigte Rentenbank erstreckt ihre Tätigkeit nur auf die am rechten Ufer des Rheins gelegenen
Landesteile, die Wahlen werden daher auch, wie auf den früheren Provinziallandtagen, auf
den Vorschlag der der rechten Rheinseite ungehörigenMitglieder des Provinziallandtages Zu er¬
folgen haben.

Der 49. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 11. März 1909:
») als Kommissare der Provinzialvertretung:

die Provinziallandtags-Abgeordneten: Königlicher Landrat Freiherr von Dalwigk zu
Lichtenfels zu Siegburg und Königlicher Regieruugs-Präsident Freiherr von Hövel
zu Coblenz,

d) als Stellvertreter:
die Provinziallandtllgs-Abgeordneten:GutsbesitzerHeinrich Kirchmann zu Borbeck und
KommerzienratArnold Hueck zu Aue

auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe gewählt, daß die Wahlen so lange zu gelten
haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vorgenommen hat. Die Wiederwahl ist zulässig.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrolle bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzesüber die Errichtung von
Rentenbanken vom 2. März 1850 dem Provinziallandtag obliegt, zwei Abgeordnete
und zwei Stellvertreter auf die Dauer von zwei Jahren mit der Maßgabe wählen,
daß die Wahlen fo lange Geltung behalten, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl
vorgenommenhat."

Düsseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 5.
(Drucksachen. Nr. 5.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Zahlung des Wohnungsgeldzuschussesan Provinzialbeamte.

Das Gesetz znr Abänderung der Vorschriftenüber die Wohnungsgeldznschüssefür die
unmittelbaren Staatsbeamten vom 25. Juni 1910 (G. S. S, 105) hat für diese Beamten vom
1. April 1910 ab die gleiche Regelung des Wohnungsgcldzuschusses nach demselben Tarif und den¬
selben Ortsklassenvorgenommen,wie sie nach reichsgesetzlicherBestimmung für die Reichsbeamten
maßgebendsind.

Nach dem § 6 der Bestimmungen über die Besoldung der Provinzialbeamte« beziehen
diese, sofern ihnen eine etatsmäßige Stelle verliehen worden ist, Wohnungsgeldzuschüsse nach Maß¬
gabe der für die Staatsbeamten geltendenSatze und nach Z 7 derselben Bestimmungenrichtet sich
die Stellung der Orte in den verschiedenen Servisklassen nach den für die unmittelbaren Staats¬
beamten geltenden Bestimmungen.

Hiernach ist den Provinzialbeamten der durch das eingangs bezogene Gesetz vom 25. Iuui
1910 für die unmittelbaren Staatsbeamten festgesetzteWohnungsgcldzuschußvom 1. April 1910
ab gezahlt worden.

Bei der durch das Reichsgesetz vom 15. Juli 1909 vorgenommenenEinrangierung der
Orte des Reichs in Ortsklassen entspricht die neue Einteilung der Ortsklassen nicht überall der
bis dahin bestandenenServisklasseneinteilung,so daß für eine Anzahl von Beamten die Einführung
der neuen Ortsklasseneinteilungeine Verringerung ihres Bezuges an Wohnungsgeldzuschußmit sich
bringt. Es trifst dies in der Rhcinprovinz ein bei den Provinzialbeamten in Coblenz, Barmen,
Crefeld, Duisburg, Elberfeld, Mülheim a. Ruhr, M. Gladbach, Oberhausen, Remscheid,Solingen
und Trier, wo für die oberen Beamten der bis dahin gezahlte Wohnungsgeldzuschußsich von
880 Mark auf 800 Mark und für die mittleren Beamten von 580 Mark auf 520 Mark ermäßigt.

Für Fälle dieser Art trifft das erwähnte Gesetz vom 25. Juni 1910 im Artikel IV
folgende Uebelgangsbestimmung:

„Beamten, für welche die Einführung der neuen Ortsklasseneinteilungeine Verringerung
ihres Bezuges an Wohnungsgeldzuschuß oder Mietsentschädigungmit sich bringen würde,
wird bis zu dem Zeitpunkt einer etwaigenVersetzung der bisherige Bezug fortgewährt,
soweit nicht durch eine Steigerung ihres Diensteinkommensan Gehalt, Zulagen,
Wohnungsgeldzuschußoder Mietsentschädigungein Ausgleicheintritt,"

Denjenigen Provinzialbeamten, deren Wohnungsgcldzuschußsich durch die Einführung der
neuen Ortsklasseneinteilungverringert haben würde, ist gemäß der vorstehendenGesetzesuorschrift
der höhere Wohnnngsgelozuschuß,welchen sie bis zum 1. April 1910 bezogen hatten, nach diesem
Tage weiter gezahlt worden.

Nach dem vorstehendaufgeführtenArtikel IV soll
1. der Wohnungsgeldzuschußin der bisherigen Hühe bis zum Zeitpunkt einer etwaigen

Versetzung fortgewährt werden,
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2. der Differenzbetragzwischen dem früheren und neueingeführten Wohnungsgeldzufchuß
bei Steigerungen des Diensteinkommensder Beamten an Gehalt, Zulagen, Wohnungs¬
geldzuschuß :c. ausgeglichen werden.

Zweifellos ist diese Anordnung bei den Provinzialbeamten überall da durchzuführen,wo
es sich um Versetzungvon Beamten in eine andere Dienststelle oder um Beförderung in eine
andere Besoldung«- oder gar Dienstklassehandelt, mit welcher eine Erhöhung des Gehalts oder
des Wohnungsgeldzuschusfes eintritt. Ob aber auch der Ausgleich bei denjenigenProvinzialbeamten
durchzuführen ist, welche eine besoldungsplanmäßigeGehaltsaufbesserungerhalten, darüber glaubte
der Prouinzialausschuß zunächst noch eine Entscheidung des Provinziallandtags herbeiführen zu
müssen, indem er selbst der Auffasfung ist, daß von der Durchführung dieser Vorschrift bei den
Provinzialbeamten abgesehenwerden sollte.

Bei der Beratung des Gesetzes in den Kommissionenund den Vollsitzungender Häuser
des Landtags der Monarchie ist diese Bestimmung auf lebhaften Widerstand gestoßen, indem zu¬
nächst die Deklassierungder Orte selbst als nicht in den Verhältnissen begründet gehalten und
behauptet wurde, daß namentlichdie Orte in den westlichen Provinzen gegenüber denen des Ostens
des Reiches zu schlecht bei der Klassifizierungin den Ortsklassen weggekommenseien. Wer die
Verhältnissein den Städten der hiesigen Provinz kennt und die stetige Steigerung der Preise aller
Lebensbedürfniffeinsbesondereder Mietwohnungen in diesen Städten verfolgt hat, wird kaum eine
Deklllssierung der obengenanntenStädte in eine niedere Ortsklasse als den tatsächlichen Verhält¬
nissen entsprechend halten können.

Es wurde fernerhin gegen die zum Gesetz gewordeneBestimmung eingewendet, daß durch
einen derartigen Ausgleicheine einheitliche Regelung des Wohnungsgeldzuschusses für die betreffende
Ortsklafse doch dann nicht erreicht werde, wenn am betreffenden Orte Beamte wohnen, die bereits das
Höchstgehaltbeziehen. In einem solchen Falle kürze man einem jüngeren Beamten, der in der
Regel da« Bedürfnis einer größeren Wohnung habe, das Gehalt, während der Beamte mit dem
Höchstgehalte den höheren Wohnungsgeldzuschußunverkürztweiter erheben könne.

Bei der Frage kommt bezüglich der Provinzialbeamten noch zur Erwägung, daß sie, wenn
sie auch keinen rechtlichenAnspruch auf die besoldungsplanmäßigenGehaltsverbesserungenhaben,
sie doch bei ihrer ökonomischen Einrichtung damit rechuen, da nach den Bestimmungen über die
Besoldungender Provinzialbeamten das Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe regelmäßig nur die
Voraussetzunghat, daß sich der Beamte durch treue und gewissenhafteErfüllung feiner Dienst¬
pflichten dessen würdig gemacht hat. Trifft dies zu, so sollte man aus finanziellen Rücksichten
nicht ohne Not die nach gewissenhafter Diensterfüllungvon dem Beamten erhoffte Gehaltsaufbesse¬
rung vorenthalten.

In der unmittelbaren Staatsverwaltung hat die Frage allerdings eine der Berücksichtigung
werte finanzielleSeite, als es sich dort um ein großes Heer von Beamten handelte, bei welchen der
im Gesetz vorgeschriebene Ausgleich in Betracht kommen konnte. Wie aus den Verhandlungen
hervorgeht, sollten aus der Deklassierungvon 100 Orten im Preußischen Staate für die Staats¬
kasse 4 850 000 Mark gewonnenwerden.

Für den Provinzialuerband ist die Maßregel von weit geringerer finanziellerBedeutung.
Es handelt sich hier um im ganzen 24 Beamte in deklassierten Orten, welche im Bezüge des
Wolmungsgeldzuschusscs steheu, von welchen hinwieder 7 im Genussedes Höchstgehaltessich be¬
finden, es könnten demnachaus den besoldungsplcmmäßigcn Gehaltsaufbefferungcnvon 17 Beamten
dem Etat der Provinzialverwaltung 1060 Mark gewonnen werden, dazu treten allerdings noch
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25 Provinzialbeamte bei den Schiedsgerichtenfür Albeiterversicherung, Kontrollbeamte,bei welchen
im ganzen 1440 Mark aus den kommendenbesoldungsplanmäßigenGehaltsaufbesserungenauf
Grund der angeführten Bestimmung im Artikel IV. des Gesetzes vom 25. Juni 1910 gewonnen
werden könnten. Es geht hieraus hervor, daß gegenüber dem Besoldungsetat der Provinz die
Ausführung dieser gesetzlichenVorschriftvon so außerordentlichgeringem Belang ist, daß man von
dieser Ausführung, welche von den betroffenen Beamten immer als eine Härte angesehenwird,
absehen sollte.

Der Provinzialausschußstellt aus diesen Erwägungen den Antrag:
„Provinziallandtag wolle beschließen, daß eine Heranziehung der besoldungsplan¬
maßigen Gehaltsaufbesserungenzum Ausgleich des Wohnungsgeldzuschussesim Sinne
des Artikels IV des Gesetzes vom 25. Juni 1910 bei den Provinzialbeamten nicht
stattfinden soll."

Düsseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 6.
(Drucksachen. Nr. 6.)

Bericht und Antrag
des Provinzilllcmsschusses,

betreffend

Abänderung des Reglements, betreffend die Fürsorge für die Witwen
und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinvrovinz.

Nach ß 2 Absatz 2 des Reglements, betreffenddie Fürsorge für die Witwen und Waisen
der Provinzialbeamten der Rheinprovinz, soll das Witwengeld „für die Witwe des Landeshaupt¬
mannes fünftausend Mark, für die Witwen der übrigen Beamten dreitausendfünfhundertMark
nicht übersteigen". Wahrend die Beschränkungauf dreitaufendfünfhundertMark für die übrigen
Beamten nur wenig oder gar nicht von Bedeutung ist, weil auch bei Erreichungdes Höchstgehaltes
das reglementmäßigeWitwengeld den angegebenen Betrag nicht erreichen oder doch nur unerheblich
übersteigenwürde, übt sie bei denjenigen Beamten, deren Gehaltsfestfetzung der Provinziallandtag
sich vorbehalten hat — Direktoren der Provinzial-Feuer-Versicherungsanstaltund Landesbanksowie
ständige Vertreter des Landeshauptmannes als Vorsitzenderdes Vorstandes der Landes-Versiche¬
rungsanstalt — eine erhebliche Wirkung aus, so daß das Witwengeldnicht mehr im Verhältnis zu
der Gehaltsfestsetzung steht.

Um hier Abhilfe zu schaffen, scheint es richtig, dem § 2 Absatz 2 des genanntenReglements
dieselbe Fassung zu geben, welche die entsprechende Bestimmung in dem Reichs-Beamtenhinter-

14
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bliebencugcsetzevom 17. Mai 190? hat, nämlich: „Das Witwengeldsoll jedoch vorbehaltlich der
in § 4 verordneten Beschränkung mindestens300 Mark und höchstens 5000 Mark betragen." Da,
wie bereits ausgeführt, die Bestimmungnur für wenige Beamtenstellenvon Bedeutung ist, wird die
Abänderung nur geringe finanzielleWirkung haben.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle die vorgeschlagene Abänderung des § 2 Absatz 2 des Regle¬
ments, betreffend die Fürsorge für die Witwen und Waisen der Provinzialbeamten der
Rheinprovinz, genehmigen."

Düsseldorf, den 13. Dezember 1910.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage?.
(Drucksachen. Nr. 7.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Wahl von Landesbauräten.

Durch das Ausscheidendes Landesbaurats Geheimen Baurats Görz, welcher am
11. November 1910 gestorben ist, nachdem er kurz vorher seine Versetzung in den Ruhestand
beantragt hatte, ist die Neubesetzung der Stelle des Dirigenten der Abteilung III (Straßenbau-
Verwaltung)erforderlich geworden. Bei dem Umfang und der Bedeutung der genannten Abteilung
war der Provinzialausschußgenötigt, alsbald für deren kommissarischeVerwaltung Sorge zu tragen.
Er hat hiermit den Vorsteher des Lcmdesbciuamtes Aachen-Nord,Landesbauinspektor Königlichen Bäu¬
mt Schweitzer beauftragt, welcher durch die erfolgreiche Verwaltung verschiedenerLandesbauämter
und längere Beschäftigungbei der Zentralstelle hierfür befonders geeignet fchien. Da die bei
Berufung des Herrn Schweitzer gehegten Erwartungen sich vollauf erfüllt haben, hat der Provinzial¬
ausschuß geglaubt, von der formellen Ausschreibungder Stelle eines Landcsbaurates abfehen zu
follen, erlaubt sich vielmehr den Genannten zur Wahl als Landesbaurat vorzuschlagen. Von dem
Ausschreibender Stelle konnte um so mehr abgesehenweiden, weil ohne ein solches mehrere
Meldungen von hohen technischen Beamten anderer Verwaltungen eingegangensind.

Wenn hiernach der Provinzialausschuß einen jüngeren Beamten der eigenen Verwaltung
zur Wahl als Landesbaurat vorschlägt,dem die Stelle des Abteilungsdirigentender Straßenbau-
Verwaltung übertragen werden soll, so hält er es für angemessen, auch die Wahl des seit mehr als
12 Jahren in der genannten Abteilung beschäftigten LandesoberbauinfpektorsKöniglichen Baurats
Esser zum Landesbaurat zu empfehlen. Herr Efser hat sich um die Stelle des Abteilungs-
dirigenten nicht beworben, weil er mit Rücksicht auf sein Lebensalter und seine Gesundheit eine
solche Erweiterung seiner Tätigkeit im dienstlichen wie im eigenen Interesse nicht für zweckmäßig
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erachtete. Nach seinen Erklärungen und seinem bisherigen Verhalten besteht kein Bedenken,daß
er auch unter einem jüngeren Kollegen als Abteilungsdirigenten sein Amt wie bisher in ersprieß¬
licher Weise verwalten wird.

Aus den Personalien der beiden Beamten ist Folgendes mitzuteilen:
Georg Schweitzer ist geborenam 4. November1856 zu Bremen, evangelisch. Er wurde

am 25. Januar 1882 zum Ncgierungsbauführeruud am 5. März 1888 zum Königlichen Regierungs-
baumeister ernannt. Nachdem er bei der KöniglichenMeliorationsbauinspektionfür die Provinz
Schleswig-Holsteinund später bei der Kaiserlichen Kanal-Kommissionfür den Bau des Nord-Ostsee'
Kanals gearbeitet hatte, trat er am 1. Juli 1891 als Landesbaumeisterin den Dienst der Provinz
Hier war er zunächst vertretungsweisebei verschiedenen Bauämtern tätig und verwaltete dann
vom 1. Mai 1892 ab das Landesbauamt Wesel. Vom 1. Juli 1901 bis 1. Juni 1905 war
« bei der Zentralstelle tätig und übernahm mit letzterem Tage das Landesbauamt Aachen-Nord.

Theodor Esser ist geboren am 24. Oktober 1847 zu Hemmeiden, Kreis Grevenbroich,
katholisch. Er wurde im Februar 1874 zum Regierungsbauführer und am 11. Januar 1880
zum Regierungsbllumeisterernannt. Nach mehrjähriger Tätigkeit bei der Glostrombauvcrwaltung
und als Kreisbaumeisterdes Kreises Bernburg trat er am 1. Juli 1887 als Bauinspektor in
den Provinzialdienst. Als solcher hat er die Landesbauämter Düren und Coblenz verwaltet
Seit dem 1. Januar 1898 ist er als Laudesoberbauinspektorbei der Zentralstelle tätig.

Es wird vorgeschlagen,der Wahl der beiden Beamten im wesentlichendieselben Be¬
dingungen zugrunde zu legen, wie bei den Wahlen der sonstigen dem Landeshauptmann zu¬
geordnetenoberen Beamten, und sie in die vorletzteStufe der für diese Beamten im Normalbesol-
dungsplan vorgesehene Gehaltsskala einzurücken, so daß sie ein Gehalt von 10400 Mark erhalten.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnach zu beantragen i
Provinziallandtag wolle

1. den LllndesbauinspekturKöniglichenBaurat Georg Schweitzer,
2. den LandesoberbauinspektorKöniglichenBaurat Theodor Esser

zu Landesbauräten wählen uud beiden Wahlen folgende Bedingungen zugrunde legen:
1. die Wahl erfolgt auf 12 Jahre, vom 1. April 1911 ab mit dem besoldungs¬

planmäßigen Gehalt von 10 400 Mark;
2. die Gewählten müssen sich den jetzigen und künftig zu erlassendenBestimmungen

des Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rhein¬
provinz unterwerfen;

3. sie müssen sich verpflichten, ohne Genehmigungdes Prouinzialausschusseskein Mandat
für eine politische Körperschaftoder in die Gemeindevertretung zu übernehmen,
wenn ihnen für letzteres ein gesetzlicherAblehnungsgrund zur Seite steht;

4. sie sind gehalten, sich bei der Zentralstelle nach Anordnung des Landeshauptmanns,
insbesondereauch unter einem anderen Oberbeamten,welcherals Abteilungsdirigent
fungiert, beschäftigen zu lassen.

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, vr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

14»
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Anlage 8.
(Drucklachen. Nr. 8.)

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusfes,

betreffend

die Beschwerde des Pflegers des in den Ruhestand versetzten Landesbausekretärs
Bernhard Strauch in Gummersbach gegen die Entscheidung des Provinzialaus-

schusses wegen der zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand.

Durch Beschluß in der Sitzung vom 26. April 1910 hat der Provinzialnusschußgemäß
den Z§ 18 bis 21 des Reglements über die Versetzung der Provinzialbeamten in den Ruhestand
Entscheidungdahin getrosten,daß der LandesbausekretärStrauch vom 1. August 1910 ab mit
einem Ruhegehalt von 1540 Mark in den Ruhestand zu versetzen sei. Dieser Beschluß ist dem
vom Königlichen Amtsgerichte in Gummersbachin dem Pensionierungsverfahrengegen den p. Strauch
bestelltenPfleger Lehrer Karl Stadier in Gummersbach am 28. April 1910 zugestellt und von
diesem am 10. Mai 1910 — also fristgemäß— die gegen die Entscheidungdes Provinzialaus-
fchuffes gemäß § 21 des erwähnten Reglements dem Beamten oder dessen Pfleger innerhalb vier
Wochenzustehende Beschwerde an den Provinziallcmdtcigerhoben worden.

Die Vorgänge sind kurz folgende:
Der p. Strauch ist am 31. März 1894 zu einer sechsmonatigenProbedienstleistung

unter Kündigungsvorbehalt als Anwärter für den Bureaudienst bei dem Lcmdesbauamtein Bern-
kastel in den Provinzialdienst eingetreten und ihm vom 1. April 1898 ab die Stelle eines Landes-
bauamtssekretärs auf einjährige Probe unter Kündigungsuorbehalt übertragen worden. Vom
1. April 1899 ab ist er sodann als Landesbauamtssekrctärauf Lebenszeit angestellt und zum
1. Februar 1900 in dieser Amtseigenschaftan das Bauamt in Prüm und vom 1. April 1903
ab an das Lcmdesbauamtin Cochem versetzt worden. Im Monat Februar 1905 hat P. Strauch
die in den Bestimmungenüber die Ausbildung und Prüfung der Anwärter für den Bausekretär-
dienst angeordnetePrüfung ausreichend bestanden und ist vom 1, April 1905 ab als technischer
Bauamtssckretär definitiv angestellt worden.

Im Jahre 1906 ist gegen den Beamten, nachdem er inzwischen in Ordnungsstrafen ge¬
nommen war, ein Disziplinarverfahren auf Amtscntfernungeingeleitet worden, weil er die Beamten
des LcmdesbauamtsCochem gegen feinen damaligen Vorgesetzten— p. Strauch war inzwischen an
das Lcmdesbauamtin Gummersbach versetzt — aufzuwiegelnversucht und gegen diesen eine ganze
Reihe der kränkendstenAnschuldigungenerhoben hatte. Während dieses Disziplinarverfahrens
wurden von dem Verteidiger des Strauch Zweifel an der Znrechnungsfähigkeitdes Beamten laut
und der Bezirksausschußzu Cöln hat durch Urteil vom 14, Dezember 1909 den Angeschuldigten
freigesprochen, weil von dem Sachverständigen, Anstaltsarzt Dr. Schütte in Bonn, welcher den
Angeschuldigten in der Zeit vom 17. September bis 28. Oktober 1909 in der Prouinzial-Heil-
und Pflegeanstalt zu Bonn beobachtet hatte, nach den Akten und der Beobachtungdas Gutachten
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dahin abgegeben war, daß der Angeschuldigte geisteskrank sei und an Querulantenwahn leide und
daß er sich zur Zeit der den Gegenstand des Disziplinarverfahrens bildenden Eingaben aus den
Jahren 190? und 1908 in einem Zustande krankhafterStörung der Geistestätigkeit befunden
habe, durch den seine freie Willensbestimmungausgeschlossen war.

Mit Rücksicht auf dieses Gutachten hat der Provinzialausschuß in seiner Sitzung vom
14. Dezember1909 beschlossen,in Anwendung des Z 18 des Reglements, betreffenddie Versetzung
der Provinzialbeamten der Rheinprovinz in den Ruhestand, gegen den LandesbcmsekretärStrauch
wegen der Unfähigkeit zur Erfüllung der Amtspflichteninfolge geistiger Gebrechen das Pensionierungs¬
verfahren einzuleiten und dem p. Strauch bezw. dem für ihn bestelltenPfleger zu eröffnen, daß
der Fall seiner Versetzungin den Ruhestand vorliege. Die Verfügung des Landeshauptmanns,
durch welche die Eröffnung gemacht ist, ist am 20. Dezember 1909 dem P. Strauch zugestellt
worden. Am 21. Januar 1910, also vor Ablauf der im z 19 des Pensionsreglements fest,
gesetzten Frist, hat dieser gegen das eingeleiteteVerfahren Einwendungen erhoben, da seine voll¬
ständige Wiederherstellungwahrscheinlich sei.

Der Provinzialausschuß,welchem von dieser EinwendungMitteilung gemacht war, hat in
der Sitzung vom 25 Januar 1910 uach Maßgabe des § 20 des Pensionsreglcments beschlossen,
daß dem Verfahren zur Versetzung des p. Strauch in den Ruhestand Fortgang zu geben sei.

Zur Feststellung der streitigen Frage der dauernden Dicnstunfähigkeitdes p. Strauch ist
alsbald ein weiteres Gutachten des schon oben genannten Anstaltsarztes Dr. Schütte an der
Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bonn eingezogenworden. Am 3. Februar 1910 hat dieser
Arzt sodann im Einverständnis mit dem AnstaltsdirektorProfessor Dr. Westphal in einem Nach-
^g zu seinem früheren Gutachten sich dahin ausgesprochen,daß mit der jederzeitigenMöglichkeit,
beim Hinzutreten äußerer Schädlichkeitensogar mit der Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftreteus
des Querulantenwahnstnns gerechnet werden müsse.

Das Gutachten des Dr. Schütte vom 26. November 1909 und der Nachtrag vom
3. Februar 1910, das vorausgegangeneErkenntnis des Bezirksausschusses,eine Berechnung der
Höhe des dem Landesbauselretär Strauch zustehenden Ruhegehalts sind sodann mit Schreiben des
Landeshauptmanns vom 10. Februar 1910 dem Lehrer Karl Stadler in Gummersbach, welcher
durch Beschluß des KöniglichenAmtsgerichts2 zu Gummersbachvom 4. Februar 1910 für den
LandesbauselretärStrauch zum Pfleger in dem Verfahren zu deffen zwangswciserVersetzung in den
Nuhestcmd bestellt worden war, zugestellt worden. Unter dem 8. März 1910 hat der Pfleger als¬
dann mitgeteilt, daß Strauch das Gutachten des Dr. Schütte jetzt nicht mehr als zutreffendan¬
erkenne und ein ärztlichesGutachten eines Psychiaters, welcher als Autorität gelte, beibringenwerde.

Von diesem Schriftsatze hat der Provinzialausschußin der Sitzung vom 12. März 1910
Kenntnis genommen und beschlossen, daß das Verfahren zur Versetzungdes p. Strauch iu den
Ruhestand weiteren Fortgang behalten solle, wobei aber von der Beschaffungweiteren Beweis-
materillls als der vorliegendenGutachten des Anstaltsarztes Dr. Schütte abgesehen werden könne.

Von dem Beschlusse ist dem Pfleger durch Schreiben des Landeshauptmannsvom 17. März
1910 Mitteilung gemacht worden.

Am 26. April 1910 hat sodann der Provinzialausschuß auf Grund des § 21 des Reg¬
lements über die Inruhestandversetzungder Provinzialbeamten Entscheidungdahin getroffen, daß
der p. Strauch vom 1. August 1910 ab mit einem Ruhegehalt von 1540 Mark in den Ruhe-
stand zu versetzen sei. Dieser Beschluß ist zwischenzeitig ausgeführt, so daß sich der p. Strauch
seit dem 1. August 1910, bis wohin er von der Wahrnehmung des Dienstes entbunden war, im
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Ruhestand befindet, da die nach dem ß 21 zulässige Beschwerdean den Provinziallandtag keine
aufschiebende Wirkunghat.

Am 10. Mai 1910 hat der zum Pfleger des p. Strauch ernannte Lehrer Stadler in der
nachstehend abgedruckten Eingabe Einspruch an den Provinziallandtag mit dem Antrage erhoben, die
Aufhebungdes Beschlusses des Prouinzialnusschussesbewirken zu wollen. Es ist noch anzuführen,
daß der p. Strauch bei dem Amtsgerichtezu Gummcrsbnchund durch Bcfchwerdebei dem Land¬
gerichte in Eöln sowie dem Kammergericht in Berlin die Aufhebungder für ihn vom Amtsgericht
bestellten Pflegschaftherbeizuführenversucht hat, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. In dieser Angelegen¬
heit liegt ein Gutachten des Dozenten für Psychiatrie an der Cölner Akademie Dr. Fuchs vom
6. Mai 1910 vor, dahingehend: „Strauch habe zurzeit Einsicht in das Krankhafteseines früheren
Zustandes und der daraus entsprungenen Handlungen, besonders aber auch der Anklagen gegen
den Bauinspcktor, so daß er ihn auf Gruud seiner Beobachtungenfür fähig halten müsse, seine
Angelegenheitenwieder selbständig zu besorgen. Die Gefahr, daß er im späteren Leben noch
einmal wieder erkranken könne, sei natürlich nicht ausgeschlossen.

Der Direktor der Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt in Bonn, Professor Dr. Westphal,
welchem dieses Gutachten des Dr. Fuchs vorgelegt worden war, äußerte sich am 24. Mai dahin,
daß durch die jetzt eingetretene Besserung des p. Strauch die krankhafteGrundlage der damals
bestehendenpsychischenStörung nicht beeinflußt werde. Es müsse weiterhin mit der jederzeitigen
Möglichkeit, beim Hinzutreten äußerer Schädlichkeiten sogar mit der Wahrscheinlichkeit eines Wieder¬
auftretens des Querulllutenwahnsinns gerechnet werden. Die 14. Zivilkammer des Königlichen
Landgerichts in Eöln hat auf die Beschwerde des Mehrgcnannten ein Gutachten des Professors
für Psychiatrie an der Akademiefür praktische Medizin in Eöln vi-. Gustav Aschaffenburg ein¬
gefordert, welcher ihn in der psychiatrischenKlinik der Lindcnburg vom 31. August bis
22. September 1910 beobachtet hat. Ilr. Aschaffenburg hat sein Gutachten am 2. November 1910
abgegeben und dieses am Schlüsse dahin zusammengefaßt,daß p. Strauch an einer Form der
geistigen Erkrankung leide, die es ihm unmöglichmache, seine Angelegenheitin dem gegen ihn
schwebenden Verfahren auf zwangsweisePensionierung objektiv richtig zu würdigen und demnach
selbständigwahrzunehmen.

Die Personalakten des p. Strauch, die Akten im Disziplinarverfahren gegen ihn und die
verschiedenen Gutachten über seinen krankhaftenZustand werden zur Durchsichtvorgelegt. Der
Provinzialausschußkann nach alledem nur zu dem Antrag kommen:

„Provinziallandtag wolle die Beschwerde gegen den Beschluß des Provinzialausschusses
vom 26. April 1910, wodurch die Versetzungdes LcmdesbausekretärsStrauch in
Gummersbachin den Ruhestand beschlossenwurde, abweisen."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 8. 111

Beschwerde
gegen den Beschluß des Provinzialausschusses

vom 26. April 1910, Gummersbach, den 10. Mai 1910.
I. ^. Tagebuch-Nr. 6327.

Gegen den Beschluß des Provinzialausschussesvom 26. April 1910, betreffenddie zwangs¬
weise Versetzungdes Landesbausekretärs Strauch in den Ruhestand lege ich, als Pfleger des
Strauch, Einspruchein mit dem Antrage, die Aufhebung des Beschlusses bewirken zu wollen.

Begründung:
Strauchs Leiden hat sich so wesentlichgebessert,daß heute Strauch nicht mehr als

geisteskrank bezeichnet werben kann.

Beweis:
Das Gutachten des Dozenten an der Cölner Akademie Dr. Fuchs vom 6. Mai ds. Is.

Dieses Gutachten ist dem Vormundschaftsrichterdes Königlichen Amtsgerichteszu Gummersbach
am 9. Mai ds. Is. übergeben worden zum Zwecke der Aufhebung der Pflegschaft, Durch Beschluß
des KöniglichenAmtsgerichts Hierselbst vom 9. März ds. Is. wurde ein Gutachten eingefordert.

Das Gutachten erkennt an, daß Strauch zurzeit gefund ist; mithin kann dessen zwangs¬
weise Versetzung in den Ruhestand wegen Querulantenwahnsinns wohl nicht erfolgen.

K. Stadler.

An

den Provinziallandtag

i- H. des Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz

Düsseldorf.
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Anlage 9.
(Drucksachen. Nr, 9,)

Bericht und Antrag
des Provinzicücmsschusses,

betreffend

Bewilligung von Beihilfen zur Beseitigung der Hochwasserschädenim Ahrtal.

In der Nacht vom 12. zum 13. Juni schwoll durch einen plötzlich niedergehenden Wolken¬
bruch die Uhr und ein Teil ihrer Nebenbächebinnen kurzer Zeit stromartig an. Das Bett der
Ahr und der Bäche vermochtendie ungeheueren Wassermengennicht abzuführen, Dämme und
Straßen wurden überflutet und aufgerissen, Brücken beschädigtund weggeschwemmt, schwere Ver¬
luste an Hab und Gut der Einwohner entstanden,und eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen¬
leben fielen den Fluten zum Opfer. Ueber die schwere Katastrophe ist damals in Zeitungen und
Zeitschriftendurch Wort und Bild so ausgiebig berichtet worden, daß es sich erübrigt, sie hier
näher zu schildern.

Alsbald nach dem Unglück traten die beteiligten Behörden in Tätigkeit, einerseits um die
erste Not zn lindern und den Verkehr, der durch die Vernichtung von Brücken und die Beschädi¬
gung großer Strahenstreckenunterbrochenwar, wiederherzustellen,anderseits um zu prüfen, ob es
nötig sei, den schwer getroffenenKreisen, Gemeinden, Verbänden und Privaten aus öffentlichen
Mitteln Beihilfen zur Beseitigungder Schäden zn gewähren.

Die Provinz war hierbei in doppelter Weise beteiligt, einmal hinsichtlich ihrer eigenen
Provinzialstraßen und Brücken, die teilweise schwer in Mitleidenschaftgezogen waren, anderseits hin¬
sichtlich der sonstigenSchäden der Kreise, Gemeinden«,, zumal da die KöniglicheStaatsregierung
grundsätzlich davon ausgeht, daß Beihilfen aus Staatsmitteln nur gegebenwerden dürfen, wenn
die Provinz mindestensden gleichen Betrag gewährt.

I. Was zunächst die Schäden an den eigenen Straßen und Brücken der Provinz
angeht, so waren diese sehr groß. Ganze Straßenstreckenwaren fortgerissen und metertief ausge¬
spült. Eine Reihe von Brücken war beschädigt, teilweise so, daß ein vollständiger Neubau erforder¬
lich war. Die Straßenverwaltnng hat die erste Aufgabe, den unterbrochenenVerkehr durch Her¬
stellung von Notbrückenund vorläufige Befestigung der zerstörtenStraßen in kurzer Frist wieder¬
herzustellen, in anerkennenswerter Weise gelöst, teilweise unter dankenswerter Mithilfe des Rheinischen
Pionierbataillons Nr. 8. Auch an die dauernde Beseitigung der Schäden wurde sofort herange¬
gangen. Sie sind in der Anlage I aufgeführt. Ihr Umfang zeigt die ungeheure Macht der
Fluten, denen unter den teilweise ungünstigenVerhältnissen auch die stärkstenBauwerke nicht zu
widerstehen vermochten. Die Schäden befinden sich zum größten Teil im Bezirk des Landesbau-
amtes Donn und zwar in den AufsichtsbezirkenSinzig, Adenau, Altenahr und Kelberg, zum
geringen Teil im Landesbcmamt Cuchem, AufsichtsbezirkDann (Brücke im Zuge der Straße
Coblenz—Drcis). Die für die Beseitigung der Schäden erforderlichenMittel belaufen sich auf
275 400 Mark. Es bedarf keiner Ausführung, daß dieser Betrag nicht aus den laufendenMitteln
der Strahenverwaltung bestritten werden kann.
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Ueber die Deckung wird weiter unten berichtet.
N. Bezüglich der den Kreisen, Gemeinden, Verbünden und Privaten ent<

standenen Schäden haben Verhandlungen zwischen den beteiligten Behörden stattgefunden, an
denen sich auch Kommissareder Minister des Innern und der Landwirtschaft,sowie des Finanz-
Ministers beteiligten. Die Königliche Staatsregierung stellte sich von vornherein auf den Stand-
Punkt, daß eine Hilfsaktion aus öffentlichen Mitteln unter Beteiligung von Staat und Provinz
nur stattfinden könne, wenn ein Notstand vorliege, und daß ein solcher „nach den bisher zur
Anwendung gelangten und auch in Zukunft streng festzuhaltenden Grundsätzen nur dann anzuerkennen
ist, wenn durch das Hochwafser die Bevölkerung ganzer Bezirke (nicht nur einzelne Besitzer)derartige
Verluste erlitten hat, daß sie ohne Hilfe aus öffentlichen Mitteln im Haus- und Nahrungsstande
d. h. in ihrer wirtschaftlichen Existenzgefährdet ist, oder wenn öffentliche,dem gemeinen Nutzen
dienende und dafür unentbehrlicheAnlagen (Wege, Brücken, Deiche, Wehre ufw) zerstört oder
beschädigt worden sind, zu deren ordnungsmäßiger Wiederherstellungdie dazu verpflichtetenkom¬
munalen oder sonstigen öffentlich-rechtlichenVerbände aus eigener Kraft nicht imstande sind".
Nach Lage der Sache wird nicht zu bezweifeln sein, daß im vorliegendenFall ein solcher Notstand
vorliegt. Denn einmal sind, wie die weiter unten anzugebenden Zahlen zeigen, die Schäden außer¬
ordentlich hoch und dann handelt es sich um Kreise, deren Leistungsschwachenicht zu bezweifeln ist,
nämlich um den Kreis Adenau, notorisch einer der ärmsten Eifelkreise,und den Kreis Ahlweiler,
der in vielen Teilen kaum beffer gestellt ist, dessen Bewohner aber auch in den bessern Teilen durch
die vielfachenMißernten im Weinbau in ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zurückgegangen find,
und schließlichum die Kreise Daun und Schleiden,gleichfalls arme Eifelkreife. Wie bereits erwähnt,
geht die Königliche Staatsregierung von dem Grundsatz aus, daß Beihilfen aus Staatsmitteln nur
gegeben werden dürfen, wenn die Provinz den gleichen Betrag gibt. Daraus ergibt sich für die
Provinz die Notwendigkeit,die beantragten Beihilfen zu gewähren, wenn nicht die Staatshilfe für
die geschädigten Kreise auch verloren gehen soll.

Bei den Verhandlungen über die Höhe der Schäden ergab sich, daß die Beihilfen für
Einzelpersonenaus den Geldern gedeckt werden können, welche die Privatwuhltätigkeit in reichlichem
Maße gespendethatte. Bei dem Komitee waren 485 984,26 Mark eingegangen. Hieraus sind
dem Kreis Adenau 278 360,60 Mark, dem Kreis Ahrweiler 182 623,66 Mark, dem Kreis Daun
15000 Mark überwiesen;die Verteilung an die Geschädigtenist den Kreisausschüssen übertragen;
10 000 Mark sind für Unterstützungenan die Hinterbliebenen der Verunglücktenzurückgestellt.
Hierbei sei darauf hingewiefen, daß die Provinzial-Feuerversicherungsanstaltaus ihren Mitteln den
Betrag von 50000 Mark zur Verfügung gestellt hatte, aus dem den Geschädigten,die bei ihr
versichert sind, Beihilfen gegeben worden sind.

Für die Hilfsaktion des Staates und der Provinz bleiben demnach die Schäden der Ge¬
meindenund Verbände. Diese Schäden sind seitens des Herrn Regierungs-Präsidentenin Coblenz
festgestelltund in der als Anlage II abgedruckten Nachweisungangegeben. Bezüglich einzelner,
Kostenanschläge sind seitens der Organe der Provinzialverwaltung Bedenkenhinsichtlich der Höhe
«hoben, die Verhandlungen hierüber schweben noch, die in Betracht kommenden Beträge sind aber
nicht so hoch, daß sie auf die Gesamthöheder Beihilfen von wefentlichem Einfluß sind. Die Gesamt¬
summe der Schäden beläuft sich nach der Nachweisung für den Kreis Adenau auf 1022505,— M.

„ „ „ Ahrweiler„ ____ 602 286,29 „
zusammen1624 791,29 Ml.

15
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Hiervon entfallenauf Staat und Provinz je ein Drittel — je ruud 541 600 Mark, während
der Rest von den Beteiligten aufzubringcu ist. Der Betrag ist hoch, die Hohe wird verständlich,
wenn man bedenkt, daß in der Nachweisung z. B. 58 Brücken enthalten sind, Große und kleinere,
die teils beschädigt, teils vernichtet sind; die Kosten belaufen sich bei 14 Brückenauf 3—10000
Mark bei 5 auf 10—20 000 Mark, bei 3 auf 20—30000 Mark und bei 8 auf mehr als
30 000 Mark.

Dazu kommen die Schäden im Kreis Dann, welche in der als Anlage III abgedruckten
Nachweisuugenthalten sind und sich auf 87 960 Mark belaufen, wovon auf Staat und Provinz
je 29 320 Mark entfallen.

Der Kreis Schleiden ist nur mit Ausbefferungsarbeitenan den Folgeeinrichtungenbei
den Zusammenlegungenin Uedelhuvenund von Ahrdorf beteiligt, welche 4000 bezw. 1300 Mark
zusammenalso 5300 Mark kostcu. Hiervon entfallen auf Staat und Proviuz je 1767 Mark.

Hiernach ergibt sich:
Beihilfe

Hohe des Schadens ^ Staates der Provinz
Kreis Adenau . . 1022 505— Mk. 340 835— Mk. 340 835— Mk.
Kreis Ahrweiler . . 602 286,29 „ 200 762,— „ 200 762,— „
Kreis Daun . . . 87 960,— „ 29 320,— „ 29 320— „
Kreis Schleiden . ^^ 5 30 0 — „ 1767,— „ 1767— „

1718 051,29 Mk. 572 684,— Mk. 572 684— Mk.
Seitens der KöniglichenStaatsregierung ist die Beteiligung an der Hilfsaktion grund¬

sätzlich zugesagt. Zu der Zeit, als diese Erklärung abgegeben wurde, rechnete man allerdings mit
einer geringerenSchadenshöhe,so daß etwa mit je 400 000 Mark für Staat und Proviuz gerechnet
wurde. Wie der Herr Ober-Präsident bei Uebersendung der Schadeusuachweisungmitgeteilt hat, ist
aber bestimmt anzunehmen, daß im Falle der Bewilligung des provinziellenDrittels seitens der
zuständigenHerren Minister das auf den Staat entfallende Drittel in voller Höhe bewilligt
werden wird.

Für die Deckungder erheblichen Ausgaben, welche der Provinz aus dem Hochwaffer für
die Befeitigung der eigenen Schäden wie für die Zahlung der Beihilfen entstehen, sind bereite
Mittel oder angreifbare Fonds nicht vorhanden. Die geringen verfügbaren Mittel find durch die
Hochwasfeikatastropheim Kreise Ncuwied uud im Siegkrcis im Jahre 1909 völlig erschöpft.
Der Ausgleichsfouds, dessen Heranziehung zur teilweise« Deckungvielleichtin Erwägung gezogen
werden könnte, kaun nicht in Betracht kommen, weil er in erster Linie dazu dienen muß, die Be¬
lastung, welche der Proviuz bei Eröffnung des Rhein ..... Weser-Kanals aus den übernommenen
Garantien voraussichtlich erwachsen wird, weniger fühlbar zu macheu. Es kann deshalb leider nur
der Weg der Anleihe vorgeschlagen werden. Nach der Natnr der Sache wird aber bei diefer
Anleihe eine stärkereTilgung vorzusehensein. Es wird deshalb vorgeschlagen jährlich 10 °/» des
Anleihebetragesin den Haushaltsplan eiuzusetzen, wovon 4 °/u zur Verzinsung und 6 "/<> nebst den
erspartenZinsen zur Tilgung dienen. Die Höhe der erforderlichen Anleihe ergibt sich aus folgender
Berechnung:

Für Beihilfen an Kreise und Verbände rund ......... 572700 Mt.
Für die Beseitigung der Schäden an Prouinzialstraßen und Brücken . . 275 400 „
Dazu Kosten der Aufnahme der Anleihe,Kursdifferenzund für Abrund ung 17 900 ,^

zusammen866 000 M-
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Es müßte also mit einer Anleihe bis zu 866 000 Mark gerechnet werden. Bei 4°/«
Zinsen und 6 "/« Tilgung waren also jährlich 86 600 Mark in den Haushaltsplan einzusetzen.
Dann wäre die Anleihe in 13 Jahren getilgt. Für das Rechnungsjahr 1911 ist nur ein Betrag
von 60000 Mark im Haushaltsplan vorgesehen, weil bei dessen Aufstellung noch mit einer
geringeren Summe gerechnet wurde und anzunehmen ist, daß die Ausnahme der Anleihe erst im
Laufe des Rechnungsjahres erfolgt. Sollte der Betrag nicht ausreichen, so würde der jedenfalls
nicht erhebliche Mehrbedarf über den Haushaltsplan hinaus zu verausgaben sein.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, daß die Hochwasserkatastrophe des Jahres
1910 eine sehr hohe und bedauerliche Belastung der Provinz mit sich bringt. Die Provinz wird
sich dem aber nicht entziehen können. Daß die beschädigten und zerstörtenProvinzialstraßen und
Brücken wieder hergestellt werden müssen, versteht sich von selbst. Aber auch die Beihilfen an
Gemeinden und Verbände wird man nicht verweigernkönnen, denn abgesehendavon, daß ohne
gleichzeitiges Eintreten der Provinz auch der Staat seine Hilfe versagen würde, hat die Provinz
es immer als eine Ehrenpflicht betrachtet, denjenigen Teilen, welche ohne Schuld in Not geraten
waren, Hilfe zu bringen.

Der Proviuzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle beschließen:
1. Für die Beseitigungder durch das Hochwasser am 12. Juni 1910 an Provinzial¬

straßen und -Brücken im Ahrgebiet entstandenen Schaden wird ein Betrag von
275400 Mark zur Verfügung gestellt.

2. Zur Gewährung von Beihilfen an Kreise, Gemeindenund Verbände zu den Kosten
der Beseitigung des durch dasselbe Hochwasseran Wegen, Brücken, Bachläufen,
Meliorations- und sonstigen Anlagen entstandenen Schadens wird ein Betrag bis zur
Höhe von 572 700 Mark mit dem Vorbehalt zur Verfügung gestellt, daß aus
Staatsmitteln ein mindestensgleich hoher Betrag gewährt wird.

3. Zur Deckung der nach Ziffer 1 und 2 des Beschlusses entstehenden Ausgaben sowie
der Kosten der Aufnahme der Anleihe ist eine Anleihe bis zur Höhe von 866 000
Mark aufzunehmen,welche mit 4°/» zu verzinsen und mit 6°/« und den durch die
Tilgung ersparten Zinsen zu tilgen ist".

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzilllausschuß:

O. Graf Beissel von Gymuich, Dr. von Renners,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

u>"
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Anlage I.

Machweisung

der Kosten für Beseitigung der Hochwasserschädenan den
Provinzialstraßenund ihren Anlagen in den Landesbau-

ämtern Cochem und Bonn (Ahrgebiet).
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Lfde.

Nr.
Provinzialstraße

N>,

i^4

Name

Schaden an den Provinzialstraßen

Coblenz—Dreis

6 6

Brohl-Ober-
zihen

Etat. 0,9—5,4

Cöln—Mainz
Stat. 51,3—51,4

Linz—Altenahr
Stat. 0,3—0.4

Linz—Altenahr
Stat. 0.4—0,5

Linz—Altenahr
Stat. 17,4-26,2

Linz-Altenahr
Stat. 16.932-.18.102

1. Fandesbauamt III Gochem.

1. Herstellung einer Straßenbrücke einschl. Not¬
brücke in Km 68,,—68.» ......

2. Erneuerung der Futtermauern in Km 68,,—
68,88» . ...........

3. Abbruch der beiden alten Brüstungsmauern,
Ausbessern der Stirnen und Flügelmauern,
Befestigung der Geländerpfosten, Herstellung
von Rollschichteu :c. in Km 68,»—68,»8« .

4. Wiederherstellung der Fahrbahn über der neuen
Brücke und Regulierung der Bankette in
Km 68,2—68,».........

b. Lieferung und Aufstellung von eisernen
Brückengeländernund Schutzgeländernin Km
68,, — 68,88«..........

Wirkliche Ausgaben in Summe

2. Fandesvauamt VI H3onn.

Beseitigenvon Schuttmassen.......
Reparatur von Brücken und Futtermauern einschl.

Material............

Reparatur der Ahrbrücke bei Sinzig ....

Desgl. Ahrbrücke Ortsstraße Neuenahr . . .

Desgl. Brücke über den Kurgartenteich in der
Kirchstmßein Neuenahr .......

Instandsetzung der Strecken von 56 Stationen
durch Aufbringung von Binde- und Bankett-
material, fowie Boden zum Anfüllen der fort¬
geschwemmten Straße :c ........

Herstellungvon Futtermauern ......
Zu übertragen

Höhe der l"
Beseitig»"«

der Schilden
erforderlich"

Kosten

4

6 019 ','<>

2 964 «9

335 ««

177 -

870 W
10368

1025 —

870
2 665

2 225 —

1285 —

23 505

13 950 —
45 525 —
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10

11

12

13

14

15

16

1?

18

19

20

Linz—Altmahr
Swt, 23,1-26.046

Linz—Altenahr
Stat. 17,7-25,875

Linz—Altenahr
Swt. 16,8—26,3

Linz—Altenahr
Stat. 15,1—23,0

Linz—Altenahr
Stat. 26,3—26,4

Linz—Altenahr
Stat. 23,6-26,3

Bonn—Trier
Stat. 26,5—34,9

Bonn—Trier
Stllt. 27,0—25.5

Bonn—Trier
Swt. 27,0—30,2

Bonn -Trier
Stat. 26,6

Bonn—Trier
Stllt. 43,3—47,1

Bonn—Trier
Stat. 46,558—47.00

Bonn—Trier
Stat. 48,1—50,2

Bonn—Trier
Swt. 57,3-61,0

Herstellung von Futtermauern

Vorhandenes Schntzgelander gerichtet und Her¬
stellen von neuem Schntzgeläuder .....

Instandsetzung einzelner Strecken durch Auf¬
bringung neuer Decken ........

Ausbessern einzelner Strecken

Herstellung von Kleiupflaster,

Herstellung von Pstasterrinncu zur Hälfte mit
neuen Steinen..........

Instandsetzung der Strecken von 33 Stationen
durch Aufbringung von Binde- und Bankett-
materilll, sowie Boden zum Anfüllen der fort¬
geschwemmten Straße :c .......

Vorhandenes Schntzgeläuder zu richten . . .

Instandsetzung durch Aufbringung neuer Decken.

Herstellung eiuer neuen massiven Brücke nebst
Notbrücke nnd Rampen.......

Ausbessern der Brücke über den Leimbach, sowie
Erneuern und Ausbessern von Futtermauern
und kleinerer Durchlässe, Wiederherstellen weg¬
gerissener Fahrbahn- und Rinnenpflasters :c..

Herstellung einer ueuen Decke einschl. Lieferung
allen Materials..........

Ausbesserung der Bachmauer am Quiddelbach,
sowie der Widerlager und Flügelmauern zweier
Brücken und Beseitigung eines Bergrutsches .

Wiederherstellung der start ausgespülten Fahrbahn
Zu übertragen

45525
15194

5 399

17 833

3 873

2 775

2 200

2 300

500

6 541

65 000

5 760

1120

1050

135
175 205 —
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Üfde.

Nr.
Provinzialstraße

Nr. Name

Schaden an den Provinzialstraßen.

Höhe der zur
Beseitigung
der Schäden
erforderlichen

Kosten

2!

22

2.'!

24

25

20

2?

2«

29

w

10

10

!«»

Bonn—Trier
Stat. 57,2—57,3

„ 58.7
„ 59,2-59.3

Dümpelfeld—
Müsch

Stllt. 4,5—5,2

Dümpelfeld—
Müsch

Etat. 0,1

Dümpelfeld—
Müsch

Stat. 4.2—4.3
Dümpelfeld—

Müsch
Stat. 8,1—8,2

Blankenheim—
Mayen

Stat. 1.6—1,7
Blankenheim—

Mayen
Stat. 6,290-6.353

Blankenheim—
Mayen

Stat. 6,355—6,425

Blankenheim—
Mayen

Stat. 7.270-7.335

Uebertrag

Instandsetzungeinzelnerbeschädigter Brücken und
eines gewölbtenQuerdurchlasses.....

Instandsetzung der Strecken von 7 Stationen
durch Aufbringung von Binde- und Bankett-
mllterial, sowie Boden zum Anfüllen der fort¬
geschwemmten Straße :c ........

Wiederherstellungder Bruchsteinbrücke über den
Adenauer Nach in Dümpelfeld .....

Desgl. Brücke über die Ahr im Orte Schuld .

Neuherstellung des fortgerissenenMittelpfeilers
und zweier Bögen, Notbrücke und Ausbesserung
des Mauerwerks « ..........

Herstellungvon Böschungspstaster :c.

Herbeischaffen von Boden zur Wiederherstellung
des weggerissenen Straßenkorpers, Befestigung
von Böschungen, Herstellung von Rinuenpflaster,
Ausbesserungvon alten Schutzgeländernund
Herstellenvon neuem Schutzgeliinder lc. . .

Ausgespültes Vöschungspflllster mit einer 25 oiu
starken Betonschicht zu verblenden . . . .

Herstellung von Trockenmauerwerksowie einer
Steinpackungunter einer Futtermauer, Herbei»
schaffen uud Einbauen von Boden zur Wieder¬
herstellung einer weggerissenen Straßenstrecke,
Aufstellen und Anliefern von 60 m Geländer lc.

Zu übertragen

175 205

330

168

500

3 000

15 500

420

4 865

1160

7 000

208148
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Lfde.

Ni.
Provinzialstraße

Nr,

Schaden an den Provinzialstraßen

Name

Höhe der zur
Beseitigung
der Schaden
erforderlichen

Kosten

-5

Blankenheim—
Mayen

Stllt. 7.6—9,021

7

11

12

11

12

Blankenheim-
Mayen

Etat. 10,385—10,465

Blankenheim—
Mayen

Etat. 10,6-10,7
Blankenheim—

Mayen
Etat. 11,3—11,4
Blankenheim—

Mayen
Stllt. 16,95—17.065

Blankenheim—
Mayen

Etat. 29,8—33,194

Coblenz—Dreis
Stat. 54,2-55,8

Ahrdorf-Kelberg
Stat. 26,8—26,9

Ahrstraße
Stllt. 22,2—23,2

Ahrstraße
Stllt. 34,9—35.0
Stllt. 85,3—35,4

Ahrstraße
Stat. 20.6—20,7

Uebertrag
Ausbessern eines gewölbten Durchlasses, Her¬

stellung einer weggerissenenStraßenstrecke, Ver¬
legung des Trierbaches, behufs Trockenlegung
der Baustelle, Ausstellen von eisernem Geländer,
Herstellung von Packlage, Aufbringen von
66,« odm Kleinfchlageinschl. Material, sowie
Beschaffen von Schutzsteinen :c ......

Tieferlegung des Wirftbachbettes zwecks Aus¬
führung einer Futtermauer, Beschaffenund
Aufstellenvon 80,« iu eifernes Schutzgeländer

Verlängerung einer vorhandene!,Futtermauer:c.

Ausbesserungeines gewölbten Durchlasseseinschl.
allen Materials ..........

Ausbesserungeiner gewölbtenBrttcke uud Her¬
stellen einer Futtermauer .......

Befeitigung eines Bergrutsches, Herstellung von
Büschungsvflaster,und Liefern und Aufbringen
von Bindematerial anf ausgefvülten Decken .

Wiederherstellung der stark ausgespülten Fahrbahn

Wiederherstellungder fortgefchwemmtenFahrbahn
einschl. Lieferung allen Materials ....

Wiederherstellen der fortgefchwemmten Fahrbahn.

Instandfetzungzweier beschädigter Brücken . .

Neubau der Brücke über den Ahbach bei Ahr°
dorf einfchl. Korrektiondes Bachbettes . .

Zu übertragen

208148

24 335

2126

256

250

1120

245

138

1675

127

310

17 500

256230

,<!
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Lfde.

Nr.
Provinzilllstraße

Nr. Name

Schaden an den Provinzialstraßen

4.

Höhe der zur
Beseitigung
der Schäden
erforderlichen

Kosten

41 Für alle vorge¬
nannten Straßen

Uebertrag
Für die von Pionieren hergestelltenNotbrücken

in Altenahr und am Lanfenbacher Hof, für
Teeren der Decken auf der Straße Liuz—
Altenahr, für Unvorhergesehenes und zur Ab-
rundung ............

Summe LandesbcmllmtBonn

Hierzu treten die Kosten im LandesbauamtCochem
mit .............

Summe

256 230

8 770
265000

10 368
275368

58
58
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Regierungsbezirk Koblenz.

Kreis Adenau.
Anlage II.

^.

Aachweisung
der infolge des Ahrhochwassersvom Juni 1910 verursachten Schäden

an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten.

16»
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Gemeinden,

bezw,

Kleis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brückenund sonstigenBaulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

_____________________________2_____________________________

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag) ........... 54500 Mk.

Weg von Antweiler noch Rodder wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 1400 „

Weg von Antweiler nach Aremberg instandzu¬
setzen lt. Kostenanschlag ....... 3100 ..

59 000 Mk.

Weg von Kirmutscheidzum Nordhügel wieder
instandzusetzen(gemäß Kostenanschlag). Anteil
der Gemeinde Barweiler ...... 400 Mk.

Weg von Barweiler nach Pomster instandzu¬
setzen (gemäß Kostenanschlag)..... 2100 „

Weg von Barweiler nach Wimbach instandzu¬
setzen (gemäß Kostenanschlag)..... 1500 „

Brücke über den Goldbach im WegczugeBar¬
weiler—Wimbachwieder aufzubauen (gemäß
Kostenanschlag).Anteil der GemeindeBar¬
weiler ............ 1500 „

Brücke über den Trierbach im Wegezug vou
Wirft nach Hoffeld wieder instandzusetzen
(gemäß Kostenanschlag). Anteil der Ge¬
meinde ............ 850 „

Brücke über den Wennigbachim Wegezug Kir¬
mutscheid—Pomster ........ 400 ..

Weg von Vauler nach Meisenthal wieder in-
staudzusetzen (gemäß Kostenanschlag) .

Weg von Bongard nach Bodenbach wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag).An
teil der GemeindeBodenbach ....

Zu übertragen

Hohe der Beihilfe,
die dringend er<

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
('/->)

Gemeinde
Antweilel

Gemeinde
Barweiler

Gemeinde
Bauler

Gemeinde
Bodenbach

39334

4 500

6 750 Mk.

2 200 Mk.
1466

900 Mk.

3 666

900 Mk.
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Gemeinden,

bezw.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

Gemeinde
Bodenbllch

Gemeinde
Bongard

Gemeinde
Borler

Uebertrag 900 Mk.
Weg von Bodenbach nach Senscheid wieder

instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . . 1150 „

Weg von Bongard—Bodenbachnach Rothen-
bach wieder instandzusetzen (gemäß Kosten¬
anschlag) .......... 3 200 „

Weg von Borler nach Bodenbach wieder in¬
standzusetzen(gemäß Kostenanschlag). An¬
teil der GemeindeBodenbach ..... 250 „

5 500 Mk.

Weg von Bongard nach Borler wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag).Anteil der
GemeindeBongard ........ 1200 Mt.

Weg von Bongard nach Brück wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 1850 „

Weg von Bongard nach Bodenbachwieder in¬
standzusetzen (gemäß Kostenanschlag).Anteil
der GemeindeBongard ....... 1800 „

Brücke über den Borlerbach im Wegezuge
Bongard-Bodenbachwieder aufzubauen (ge¬
mäß Kostenanschlag)........ 4200 „

Weg von Bongard nach Boiler wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeBorler .........

Weg von Boiler nach Bodenbach wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeVoller .........

Weg von Borler nach Senscheid wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) - - „

Zu übertragen

9050 Mk.

1200 Mk.

250 „

1700 ..
3 150 M.

6 034

3 500



126 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brückenund sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliurationsanlageu
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringender«

forderlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
('/-)

!

Gemeinde
Voller

2

Uebertrag
Ausbesserungder Schäden in der Wiesenanlage

(gemäß Kostenanschlag des Meliurations-

3150 Ml.

2100 .,
5 250 Mk.

Gemeinde
Breidscheid

Instandsetzungder Gemeindeanlagen(Bachregn-
liernng, Brücken und Wegereparatur) lt.

5 540 Mk.

3 694

Gemeinde
Brück

Weg von Brück nach Hönningenwieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) . . . 700 Mk.

11566

Schäden an Grundstücken der Gemeinde(gemäß
Kostenanschlag des Meliorations-Vaubeamten) 10100 „

Laudeskulturschädenan sonstigenGrundstücken
in der Gemarkung (gemäß Kostenanschlag
des Meliorations-Vaubeamten) .... 550 „

Instandsetzung der Ahrbrücke(gemäß Kosten-
6 000 ..

17 350 Mt.

Gemeinde
Cottenborn

Weg von Adenau nach Cottenbornwieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
Gemeinde Cottenborn . ...... 1200 Mt.

1400

Instandsetzungder Brücke über den alten Bach
300 „

Wiederherstellungder beschädigten Brücke über
den Goldbach im Wegeznge Cottenborn—
Wiesemscheid (lt. Kostenanschlag).... 600 „

2100 Ml.

Gemeinde
Danktlllth

Weg von Dankerath nach Pomstei wieder in¬
standzusetzen (gemäß Kostenanschlag).Anteil

Zu übertragen

1200 Mt.
1200 Ml.

4166



Anlagen zu den Sitzungsprotukollen. Nr. 9. 127

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, umdie
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu «halten.
(°/°)

Gemeinde
Tllnlemth

Gemeinde
Toisel

Gemeinde
Tümpelfeld

Uebertrag
Weg von Nohn nach Dankerath wieder instand-

zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeDankerath........

Weg von Trierscheid nach Dankemth wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . .

Brücke an der Mandelmühle instandzusetzen (ge¬
mäß Kostenanschlag). Anteil der Gemeinde
Dankerath ...........

Ausbesserungder Schäden an den Wegen in
der zusammengelegten Feldmark (lt. Kosten¬
anschlag) ...........

Wiederherstellungder beschädigten Brücke über
die Ahr an der Stahlhütte (lt. Kostenanschlag)

1 200 M.

2 650 „

1650 „

750 „
6 250 Mk.

6 850 Mk.

8 00 „
7 650 Mk.

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag ............ 40500 Mk.

Weg vom Orte Dümpelfeld znr Ahrbrücke wie¬
der instllndzusetzen(gemäß Kostenanschlag). 1800 „

Landeskulturschädenan Grundstücken der Ge¬
meinde (gemäß Kostenanschlag des Meliom-
tions-Baubeamten) ........ 4400 „

Ausbau der Ahr oberhalb der Gemarkungs¬
grenze Liers (gemäß Kostenanschlag des Melio-
rations-Baubeamten) ........ 10400 „

Landeskulturschädenan sonstigen Grundstücken
in der Gemarkung (gemäß Kostenanschlag
des Meliorations-Baubeamten) .... 1100

58 200 Ml.

5100

38 800



128 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw,

Kieis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Melioratiunsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er«

fo,derlichist,un,die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

Gemeinde
Cichenbllch

Gemeinde
Fuchtchofen

Gemeinde
Gilgcnbllch

Gemeinde
Helschliroich
Gemeinde
Hofteld

Landeskulturschädenan sonstigen Grundstücken
in der GemarkungEichenbach (gemäß Kosten¬
anschlag des Meliorations-Baubeamtcn) . .

Ahrbrücke wieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag) ...........

Landeskulturschädenan sonstigen Grundstücken
in der Gemarkung(gemäß Kostenanschlag des
Meliorations-Vaubeamten) ......

1. Weg von Leimbach nach Gilgenbach wieder
instllndzusetzen (gemäß Kostenanschlag).An¬
teil der Gemeinde Gilgenbach. . . , .

2. Ortsbrücken wieder instandzusetzen je 300 Ml.
(laut Kostenanschlag) ........

1000 Mk.

48 000 Mk.

6100 „
54100 Mk.

3 075 Mk.

___600^
3 675 Mk.

Weg von Breitscheidnach Herschbroich wieder
instllndzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . 3 500 Mk.

Weg von Müsch nach Hoffeld wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeHoffeld ........ 600 Mk.

Weg von Kirmutscheid zum Mordhügel wieder
instllndzusetzen(gemäß Kostenanschlag). Anteil
der GemeindeHoffeld ....... 2100 „

Nohnerbachbrücke im Wegezuge Kirmutscheid-
Trierscheid »nieder aufzubauen(gemäß Kosten¬
anschlag). GemeindeHoffeld ..... 12 000 „

Brücke über den Trierbach im Wegezugevon
Wirft nach Hoffeld wieder instllndzusetzen
(gemäß Kostenanschlag). Anteil der Ge¬
meinde Hoffeld ......... 850 „

15550 Ml.

666

36 066

2 450

2 334

10 366



Anlagen zn den Sitzungsprotolollen. Nr. 9. 129

Gemeinde,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

_____________________________2_____________________________

Ortsbrücke über die Ahr auszubauen (gemäß
Kostenanschlag) ......... 47500 M.

Ahrbrücke (vor Kühren) wieder auszubauen
(gemäß Kostenanschlag)....... 32000 „

Brücke über den Mühlengraben wieder aufzu¬
bauen (gemäß Kostenanschlag)..... 3 500 „

Weg von Honningennach Liers wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 1650 „

Weg von Liers nach Oberliers wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag)Anteil der
GemeindeHonningen........ 2 200 „

Schäden an Grundstücken der Gemeinde (gemäß
Kostenanschlagdes Meliorations-Banbeamten) 2 100 „

Landeskulturschädenan sonstigenGrundstücken
in der Gemarkung(gemäß Kostenanschlag des
Meliorations-Banbeamten) ..... 1100 „

97 050 Mk.

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag) ........... 39000 Mk.

Weg von Insul nach Lückenbachwieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeInsul ......... 1425 „

Kosten des Ausbaues der Ahr oberhalb der
neuen Brücke und abwärts bis zur Hahnen-
steinermühle(gemäß Kostenanschlag des Me¬
liorations-Banbeamten) ....... 28 600 „

Schäden an der Gemeindewiesenanlage (gemäß
Kostenanschlagdes Meliorations-Banbeamten) 1300 „

Landeskulturschädenan sonstigen Grundstücken
in der Gemarkung(gemäß Kostenanschlag des
Meliorations-Banbeamten) ...... 2 500 Ml.

72 825 Ml.

Gemeinde
Hünninge»

Gemeinde
Insul

64 700

48 550

«>/



130 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

beziu.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Hühe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, umdie
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

_____________________________2_____________________________

Weg von Leimbach nach Gilgenbach wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag). An¬
teil der GemeindeLeimbach ..... 1025 M.

Instandsetzungder Brücke über den Adenauer¬
bach (lt. Kostenanschlag) ......_____ 450 „

1 475 Mk.

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag) ........... 50400 Mt.

Weg von Provinzilllftraße nach Liers wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . . 1000 „

Weg von Liers nach Obliers wieder instand-
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeLiers ......... 850 „

Schäden an Grundstücken der Gemeinde (gemäß
Kostenanschlagdes

64 450 Mk.

Weg von Insul nach Lückenbachwieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeLückenbach........ 475 Mk.

Brücke über den Trierbach wieder aufzubauen
(gemäß Kostenanschlag) ....... 45000 „

Weg von Müsch nach Hoffeld wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeMüsch ......... 1200 „

Ausbesserungder Schäden in den Wiesenanlagen
im Ahrtale (gemäß Kostenanschlag des Melio-
rlltions-Baubeamten)........ 8 000 „

An sonstigen Landeskulturschäden (gemäß Kosten¬
anschlag des Melioratiuns-Vaubeamten) . 4 40 0 „

Zu übertragen 58 600 Ml.

Gemeinde
Leimbach

Gemeinde
Liers

Gemeinde
Lückenbach

Gemeinde

984

42 966

316

44666



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 131

Gemeinde,

bezw-

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er-

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

Gemeinde
Miisch

Gemeinde
Niedellldemu

Gemeinde
Nohn

Uebertrag 58600 Ml.
Regulierung der Einmündung des Trierbaches

(gemäß Kostenanschlagdes Meliorations-
Vaubeamten) .......... 6 700 ..

Schulspielplatz, welcher etwa 1,20 m tief weg¬
gespült ist, wieder instandzusetzen (lt. Kosten¬
anschlag) ........... 1700 „

67 000 M.

Brücke über den Adenauer Bach wieder auf¬
zubauen (gemäß Kostenanschlag) .... 11600 Mk.

Instandsetzungdes Primzelweges und Regulie¬
rung des Primzelbaches....... 200 „

11800 Mk.

Weg von Nohn nach Dankerath wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil der
GemeindeNohn ......... 2 600 Mk.

Weg von Nohn nach Niederehe wieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 2200 „

Ahbachbrückeim Wegezug Nohn - Niederehl
wieder aufzubauen (gemäß Kostenanschlag).
Anteil der GemeindeNohn ..... 10650 .,

Nohnerbllchbrückeim Wegezug Nohn-Dankerath
wieder aufzubauen (gemäß Kostenanschlag). 26 500 „

Nohnerbllchbrücke im Wegezug Nohn-Senscheid
wieder aufzubauen (gemäß Kostenanschlag). 21000 „

Ausbesserungder Schaden im Ahbachtaleund
im Nohnertale (gemäß Kostenanschlagdes
Meliorations-Baubeamten) ...... 10400 „

Ausbesserungder Schäden an den Wegen in
der zusammengelegten Feldmark (lt. Kosten¬
anschlag) , 3 780

Zu übertragen 77 130 Ml.

7 866

54 220

1?»



132 Anlagen zn den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagcn
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
C/s)

i 2

Uebertrag 7? 130 Mk.
Gemeinde

Nohn
Weg von Provinzilllstraße bei Nohn nach

AHütte (gemäß Kostenanschlag) .... 2 300 „

Weg von Nohn nach Nohnerbachbrückeim Wege¬
zug Nohn-Senscheid (gemäß Kostenanschlag) 1900 „

81330 Mk.

Gemeinde
Obliers

Weg von Liers nach Obliers wieder instand¬
zusetzen(gemäß Kostenanschlag)Anteil der

900 Mk.

600

Gemeinde
Pomstel

Weg von Kirmutscheidnach Pomster wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . . 2 600 Mk.

3 300

Weg von Dankerath nach Pomster wieder in-
standzusetzen (gemäß Kostenanschlag).Anteil
der GemeindePomster ....... 1200 .,

Brücke an der Mandelmühle instandzusetzen (ge¬
mäß Kostenanschlag).Anteil der Gemeinde

750 „

Brücke über den Wenigbachim Wegezuge Kir¬
mutscheid - Pomster instandzusetzen (gemäß

400 „
4 950 Mt.

Gemeinde
Pützfeld

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten-
26 000 Mk.

22066

Weg von Pützfeldnach Kreuzberg wieder instand»
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 800 „

Schäden an Grundstücken der Gemeinde(gemäß
Kostenanschlag des Meliorations-Baubeamten) 5 550 „

Landeskulturschädenan sonstigen Grundstücken
in der Gemarkung(gemäß Kostenanschlag des

750 ..

. 33100 Mk.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 9. 133

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehörenauch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er-

fmderlichist,umdie
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

Gemeinde
Reifferscheid

Gemeinde
Ruddei

Gemeinde
Rothenbllch

Gemeinde
Senscheid

Gemeinde
Schuld

Weg von Honerath nach Reifferscheid wieder
instandzusctzen (gemäß Kostenanschlag) . .

Weg von Reifferscheid nach Winnerath wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . .

Weg von Reifferscheid nach Rodder, Leimbllchs-
brücke, Fuchshofeu uud Nieoeradenau-Dümvel-
feld wieder instandzusetzeu ......

Weg von Rodder nach Antweilerwieder instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) ....

Adenau
Weg von der Provinzialstraße ^^^ nach

Rodder (gemäß Kostenanschlag) ....

1600 M.

3100 „

3 750 „
8 450 Mk.

1500 Mk.

2 75 0 „
4 250 Mk.

Weg von Rothenbach nach Meisenthal wieder
instllndzusetzen(gemäß Kostenanschlag) . 1500 Mk.

Weg von Senscheid nach Bodenbach wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . .____ 1700 Mk.

Ahrbrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten¬
anschlag) ........... 39000 M.

Schadenan den Gemeindewiesenanlagen oberhalb
Schuld (gemäß Kostenanschlagdes Melio-
rations-Baubeamten) ........ 19 500 „

Wiesenanlageunterhalb Schuld (gemäß Kosten¬
anschlag des Melioratiuns-Banbeamten). . 11675 „

Landcskulturschäden an sonstigen Grundstückenin
der Gemarkung (gemäß Kostenanschlag des
Meliorations-Baubeamten) ......___ 11 800 „

81975 Mk.

5 634

2 834

1000

1134

54 650
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Gemeinde,

bezn>.

1

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlichist, umdie
Gemeinde in ihre
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
t'/«)

Gemeinde
Tnelscheid

Gemeinde
Wimbach

Gemeinde
Witft

Weg von Kirmutscheidnach Trierscheidwieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag) . .

Nohnerbachbrücke im Wegezug Kirmutscheid—
Trierscheid wieder aufzubauen(gemäß Kosten¬
anschlag). Anteil der GemeindeTrierscheid.

1900 M.

12 000 ..
13 900 Mk.

Weg von Adenau nach Cottenborn wieder in¬
standzusetzen (gemäß Kostenanschlag).Anteil
der GemeindeWimbach....... 1 500 Mk.

Brücke über den Goldbach im Wegezug Bar¬
weiler—Wimbachwieder aufzubauen (gemäß
Kostenanschlag).Anteil der Gemeinde Wim¬
bach ............. 1500 „

Weg von Wimbach bis zur Cottenborner Gold-
bach-Brückewieder instandzusetzen (gemäß
Kostenanschlag) ......... 2 400 „

Durchlaß zum Kanal an der Ortsstraße wieder
instandzusetzen ..........____ 300 „

5 700^5

Gemeindebrückewieder aufzubauen (gemäß Kosten»
anschlag) ........... 6 800 Mk.

Weg von Kirmutscheidzum Nordhügel wieder
instandzusetzen (gemäß Kostenanschlag).An¬
teil der GemeindeWirft ...... 2 350 „

Weg von Kirmutscheid nach Barweiler instand¬
zusetzen (gemäß Kostenanschlag) .... 3050 „

Brücke über den Wirftbach an der Wegeab¬
zweigung nach Barweiler (gemäß Kostenan¬
schlag) ............ ___^00__^_

13 300 Ml.

9 266

3 800

8 866



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 135

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend el¬

fe, derlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
('/«)

Bereborn

Colventth

Lieistllll

Senscheid

Adenau

Folgeeinrichtungen und Meliorationsanlagen in
der Zusammenlegungsgemarkung (lt. Kosten¬
anschlag der Generalkommission) . . 1100 Mk.

Folgeeinrichtungen und Meliorationsanlagen in
der Zusammenlegungsgemarkung (lt. Kosten¬
anschlag der Generalkommissiun) . . . 2 700 M.

Folgeeinrichtungen und Meliorationsanlagen in
der Zusammenleguugsgemarkung (lt. Kosten»
anschlag der Generalkommission) . . . 2 800 Mk.

Folgeeinrichtungen und Meliorationsanlagen in
der Zusammenlegungsgemarkung (lt. Kosten¬
anschlag der Generalkommission) . . . 1000 Mt.

Regulierung des Adenauer Baches von Grenze
Breidscheid bis Tuchfabrik Friedrich, Ufer-
mauer, (gemäß Kostenanschlag) (Regulierung
3200 Mk. und Bachmauer 6500 Mk.) . . 9 700 Mk.

Regulierung des Adenauer Baches von Tuch¬
fabrik Friedlich abwärts (gemäß Kostenan¬
schlag) ............51550 „

Drei Straßenbrücken über den Adenauer Bach
(gemäß Kostenanschlag) .......16 300 „

Leimbacherbrücke wieder aufzubauen (gemäß
Kostenanschlag) ......... 9 700 „

Weg von Cottenborn nach Adenau wieder in-
standzusetzen (gemäß Kostenanschlag). Anteil
der Gemeinde Adenau.......

Landeskulturschäden an sonstigen Grundstücken
in der Gemarkung Adenau (gemäß Kosten¬
anschlag des Meliorationsbaubeamten) . -^

600

400

734

1800

1866

666

58 834

88 250 Mt.
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Gemeinde,

b«zn>.

Kleis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brückn und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten,
(»

1 2 3

Gemeinde
Wirft

Gemeinde
Rothenbach

Gemeinde
Vudenbllch

Stegbrücke über den Trierbach zur Kirche und
Schule Kirmutscheid(gemäß Kostenanschlag) 1800 Mk.

Regulierung des Hünerbaches innerhalb der
Gemeinde Rothenbach(gemäß Kostenanschlag)
Anteil der GemeindeRothenbach .... 150 M.

Regulierung des Hünerbaches innerhalb der
GemeindeBodenbach (gemäß Kostenanschlag)
Anteil der GemeindeBodenbach . . . , 150 Mk.

1200

100

100



Anlagen zu den Sitznngspiotokullen. Nl. 9
13?

Zusammenstellung.

de. Bezeichnung

hädigten Gemeinde.

Höhe
der

Höhe
der Lfde.

Bezeichnung
dcr

Höhe
der

Höhe
der

gesc
Schäden Beihilfe Nr.

geschädigten Gemeinde.
Schäden Beihilfe

1 Gem einde Antweiler . . 59 000 39 334 Uebertrag 565 940 377 290

2 , Bar>ueilcl. . 6 750 4 500 24 Gemeinde Niederadenau. 11800 7 866

3 , Blluler. . . 2 200 1466 25 „ Nohn . . , 81330 54 220

4 , Bodenbach. . 5 500 3 666 26 „ Oblicrs. . . 900 600

5 , Vongard . . 9 050 6 034 27 „ Pomster . . 4 950 3 300

6 , Norler. , . 5 250 3 500 28 ,. Pützfeld . . 33 100 22 066

? , Breitscheid. . 5 540 3 694 29 Rcifferfcheid . 8 450 5 634

8 , Brück . . . 17 350 11566 30 ,.. Rodder. . . 4 250 2 834

9 , Cottenborn 2100 1400 31 „ Rothenbach . 1500 1000

0 , Dllnkerath. . 6 250 4166 32 „ Senscheid . . 1700 1134

1 Dorsel . . . 7 650 5100 ! 33 „ Schuld. . . 81975 54 650

2 , Dümpelfeld . 58 200 38 800 34 „ Trierscheid. . 13 900 9 266

3 , Eichenbach. . 1000 666 35 „ Wimbach . . 5 700 3 800

4 , Fuchshofen 54100 36 066 36 .. Wirft . , . 13 300 8 866

5 , Gilgenbach 3 675 2 450 37 „ Bereborn . . 1100 734

6 , Herschbroich . 3 500 2 334 38 „ Colvcrath . . 2 700 1800

7 . Hoffeld. . . 15550 10 366 39 Lierstall . . 2 800 1866

8 , Hönningen. . 97 050 64 700 40 „ Senscheid . . 1000 666

H Inful . . . 72 825 48 550 41 „ Adenau. . . 88 250 58 834

!0 , Leimbach . , 1475 984 42 .. Wirft , . . 1800 1200

!1 , Lieis . . . 64 450 42 966 43 „ Rothenbach . 150 100

!2 , Lückenbach. .

Müsch . . .

Zu übertragen

475 316 44 „ Nodenbach, . 150 100

!3 67 000 44 666 Zusammen 926 745 617 826

565 940 377 290

m





Anlagen zu den Sitzungspiotokollen. Nr. 9. 139

Regierungsbezirk Ooblenz.

Kreis Adenau.

^ 2.

Machweisung
der infolge des Ahrhochwassers vom Juni 1910 verursachten Schäden

an Deichverbände, Genossenschaften und sonstige Zweckveroiinde.

18»



,40 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 9.

1. Deichvcrbände,

2. Genossenschaften,

3. Sonstige Zweckuerbände

Wiesengenussenschaft
Adcnau

Wiesengenossenschaft
Antweiler

Wiesengenossenschaft
Torsel—Stahlhütte

Wiesengenossenschaft
Eichendach

Wiesengenossenschaft
Fuchshofen

Wiesengenussenschaft
Hünningen-Brück

Wiesengenossenschaft
Leimbach

Wiesengenossenschaft
Leimbach—Niederadenau

Wiesengenossenschaft
Liers—Hönningen

Wiesengenossenschaft
Müsch (Bitzauen)

Wiesengenossenschaft
Niederadenau

Wiefengenoffenschaft
Niederadenau—Tümpclfeld

Wiesengenossenschaft
Niederadenau—Heckwintel

2

Ausbesserungder Schaden (gemäß
Kosteuanschlag) ......____ 1 200 Mk,

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......___ 19 600 M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 6 70 0 Mk,

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......___ 4 950 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag......_____ 450 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 4 600 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 1 550 M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 1 300 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......___ 11 400 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 4 100 M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanfchlag) ......____ 1 500 M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ ^^M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ...... 1700 Mk.

Höhe der Beihilfe
die dringend

erforderlich '^
umdenVeibandlc.

leistungsfähig
zu erhalten

('/«)

800

13 066

4 466

3 300

300

3 066

1034

866

7 600

2 734

1000

784

1134



Anlagen zu den SitznngsPiotokollen^Nr^9.
141

1. Deichverbände,

2. Genossenschaften,

3. Sonstige Zweckuerbände.

Wiesengenossenschaft
Schuld-Hausten

Wiesengenossenschaft
Senscheio-Tnerscheid

Wiesengenossenschaft
Wimbach—Aden«!

Wiesengenossenschaft
Wirft-Müsch

Wiesengenossenschaft
Insul—Lückenbach

Hohe der Vrihilfe
die dringend

erforderlich ist,
^umdenVelbaudle,

leistungsfähig
zu erhalten.

(«/,)

2_______________________

Ausbesserungder Schaden (gemäß
Kostenanschlag) ......____ 8 725 Mk.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......___^^M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......____1 100 M.

Ausbesserungder Schäden (gemäß
Kostenanschlag) ......___18 400 W .

7 Stauwehre in Stand zu setzen
(gemäß Kostenanschlag). . 610 Ml.

5 816

4 466

734

12 266

40?



142 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Zusammenstellung.

Lfd.

Nr.
Bezeichnung

der geschädigten Genossenschaften

Höhe
der

Schäden

Höhe
der

Beihilfe

1 WiesengenossenschaftAdenau ...........

2 „ Antweiler ..........

3 „ Dorsel-Mahlhütte.......

4 „ Eichenbach ..........

5 „ Fuchshofen ..........

6 „ Hönningen—Brück........

? „ Leimbach...........

8 „ Leimbach—Niederadenau......

9 „ Liers—Hönningen ........

10 .. Müsch (Bitzauen) ........

11 „ Niederadenau .........

12 „ Niederadenau—Dümpelfeld.....

13 „ Niederadenau—Heckwinkel.....

14 „ Schuld—Hausten ........

15 „ Senscheid—Trierscheid ......

16 „ Wimbach—Adenau .......

1? .. Wirft-Müsch.........

18 „ Insul—Lückenbach........

zusammen

Hierzu die Schäden Seite 25 ..........

Summe Kreis Adenau

1200

19 600

6 700

4 950

450

4 600

1550

1300

11400

4100

1500

1175

1700

800

13 066

4466

3 300

300

3 066

1034

866

7 600

2 734

1000

784

1134

8 725 5 816

6 700 4 466

1100 734

18 400 12 266

610 407

95 760 63 839

926 745 61? 826

1022 505 681665



Anlagen zu den Sitzungsprutolollen. Nr. 9. 143

KegierungsbezirKKoblenz.

Kreis Ahrweiler.

^.

Machweisung
der infolge des Ahrhochwassersvom Juni 1910 verursachten Schäden
an öffentlichem Eigentum, insoweit die Leistungsfähigkeit der ge¬

schädigten Kommune ohne Beihilfe gefährdet erscheint.



144 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw.

Kleis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brückenund sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe
die dringend er^

forderlichist.umdie
Gemeinde in chrer
Leistungsfähigkeit,

zu erhalten.
c/°)

Ahmeiler

Altenllhr

Wiederherstellung und Reinigungdes Wasser¬
werks und Turbinenteiches lt. Kostenan¬
schlag ............

Errichtung zweier Notbrücken in Vachem und
Walporzhcün lt. Kostenanschlag . . .

Fahrbrückcnach Bachem neu zu bauen lt.
genehmigtemProjekt und Kostenanschlag

Desgl. nach Walporzheim lt. genehmigtem
Projekt und Kostenanschlag .....

Instandsetzung der massiven Brücke im Hecken-
bachtale und am Ahrtor in Ahrwciler lt.
Kostenanschlag.........

Wiederherstellung des Promenadenwcgesuon
Ahrweiler nach Neuencchr lt. Kostenanschlag

Regulierung der städtischen Wiesen, Deiche
und Gärten lt Kostenanschlag ....

Wegebau Heckenbach Brücke - Putzgasse in
Walporzheim lt. Kostenanschlag . . .

Hochwasserschadenim Ahrbett lt. Kostenan¬
schlag des Melioilltiuns-Bllubeamten. .

Dazu Nachtrag lt. Kostenanschlag . . .

Wiederherstellungdes Wiesenwehresan der
Leywog lt. Kostenanschlagdes Meliora-
tions-Bllubeamten......

Schäden an sonstigen Grundstücken lt. Kosten¬
anschlag des Meliorations-Bllubeamten

Summe

Wiederherstellungder hölzernen Fahrbrücke
bei Altenburg (Neuanlage) lt. Kosten
anschlag .........

Zu übertragen

908,57 Mk.

1043,99 "

30 000 — "

32 004,25 «

1460,- ,,

2 331,50 «

5 927.75 «

1650,— "

85 050 —

4132,08 "

10 800,— .,

8 250 — »
: 183 558,14 Mk

3 000,— Mk.
l 3000 — Mk.

122 372

29 722



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 145

Gemeinde,

bezn>.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigenBaulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich»st, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
(°/°)

i

Altenllhr

2

Uebertrag
Neuanlage der hölzernen Fußgängerbrücke am

Tanbhaus lt. Kostenanschlag ....

3 000,- Ml.

3 000,— „

Neuanlage der hölzernenFußgängerbrücke in
der Llliigfich lt. Kostenanschlag . . . 2 350,— „

Neuanlage der hölzerneuFußgängerbrückein
der Engelslay lt. Kostenanschlag. . . 1900— „

Neuanlage einer hölzernen Fahrbrücke bei
Reimerzhofenlt. Kostenanschlag . . . 2 200,— „

Instandsetzung der Gemeindegrundstücke lt.
Kostenanschlagdes Meliorations-Baube-

11950— ..

Ausbau der Ahr bei Altenbnrg lt. Kosten¬
anschlag des Melioratious-Baubeamten . 14 200,— „

Sonstige Schäden lt. Kostenanschlagdes
1600,— „

Wiederaufbau des Polizeigewahrsams laut
107,16 .,

Wiederaufbau eines Materialschuppens lt.
Kostenanschlag......... 540,- „

Wiederherstellungder 5 jährigen Obstanlage
auf dem Kühkirchhof lt. Kostenanschlag. 200- „

Instandsetzungder Wiese auf Kirchenbungert
lt. Kostenanschlag ........ 1240,- „

Instandsetzung und Ersetzung zweier Ge¬
meindebrunnenmit Pumpen in Altenburg
und Reimerzhouenlt. Kostenanschlag. . 315, - „

Herstellungvon Notstegenund Notwegen in
Altenburg und Neimerzhoven lt. Rech-

Zu übertragen
172,10 .,

42 774,26 Mt.

l!>



146 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw,

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten-

i 2 3

Altenahr
Ucbertrng

Nenverlcgung der Wasserleitung durch die
Ahr lt. Kostenanschlag ......

42 774,26 M.

800- „

Herstellung der Pionierbrücke lt, Rechnungen 678- „

Instandsetzung der Kapellen in Altenburgund
Reimerzhoven (Eigentum der Zivilgemeinde,
nicht Kirchengemeinde) lt. Kostenanschlag

Summe
330— ..

44 582,26 Mk.

Vodendorf Wegeschäden lt. Kostenanschlag .... 3 500— Mk. 37133

Fußsteg über die Ahr lt. Kostenanschlag . 300,- ,.

Ausbesserung einer Einlaßschleuseam Mühleu-
300,- „

Instandsetzung der Bodeydorfer Mühle lt.
300,- „

Ahrreguliermiglt. Kostenanschlagdes Melio-
48 600— „

Instandsetzung der WiesenanlageBodendorf
lt. Kostenanschlag des MeliorationB-Bau-

2 700,— „
Summe 55 700,— Ml.

Dernau Wegeschäden lt. Kostenanschlag ....
Instandsetzung der WollerschenSteinbrücke

in Dernau (Mühle) lt, Kostenanschlag

1500,— Ml.

2 000,— „

41160

Aufbau der neuen Steinbrückeam Weinbau-
56 280.05 „

Notbrücke in Dernau an Stelle der vorbe¬
nannten Brücke (Kosten stehen fest), (lt.

?10,- „

Sonstige Schäden lt. Kostenanschlagdes

Summe
1250.- „

61 740,05 Mk.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 14?

Gemeinde,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brückenund sonstigenBaulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Mcliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigleit

zu erhalten,
('/«)

_____________________________2_____________________________

Schäden an Wegen und Wiesen lt. Kosten¬
anschlag Titel 4 ........ 677,50 Mk.

Schäden am Zuleiter für den Greener Brand-
weiher lt. Kostenanschlag Titel L. . . 299,- „

Sonstige Schäden am Gemeindeeigentum
u. Verschiedenes lt. Kostenanschlag Titel 0 473,50 „

Neubau der steinernenBrücke in Heimers-
heim lt. Projekt 44 487,80 Mk. (Kosten¬
anschlag der Gemeinde steht noch nicht
genau fest) .......... 15 000,— „

Notbrücke an Stelle der vorgenannten lt.
Rechnungen .......... 820,— „

Ausbesserungder gewölbten Brücke bei Hev-
pingen lt. Kostenanschlag ..... 1150,— „

Schäden an Gemcindegrundstückenlt. Kosten¬
anschlag des Meliorations-Banbeamten 2 600,— „

Summe 21020— Mk.

Instandsetzung der gewölbten Ahrbrücke in
Kreuzberg lt. Kostenanschlag .... 3700,— M.

Wegeschäden lt. Kostenanschlag . . . 1700,— „
Summ e 5 400,— Ml.

Wegeausbesserung von Green nach Lohrsdorf
lt. Kostenanschlag........ 300,— Mk.

Wegeausbesserung, Schule Lohrsdorf zur Ahr
lt. Kostenanschlag ........ 100,— „

Teichbrücke von Green ausbessern lt. Kosten¬
anschlag ........... 400,— „

Auskolkung und Kiesablagerung von der
ersten Deichbrücke lt. Kostenanschlag. 200— „

Zu übertragen 1000,- Mk.

Heimershcim

Lohrsdorf

14 013

3 600

27 380

w'



148 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Lohrsdorf

Mayschoß

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Hohe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlich ist, um i»e
Gemeinde in chrer
LeistungMhigkc't

zu erhalten-

____________________________ 2_____________________________

Uebertrag 1000,— Ml.
Beschädigungder Schleuse an der Kunst¬

wiese lt. Kostenanschlag...... 120,— „

Beschädigung au der Korbweideanlagelt.
Kostenanschlag ......... 700,- „

Ausbesserungdes Wasserleitungsschachtsan
der Ahr lt. Kostenanschlag..... 50- ,,

Instandsetzungdes Fußsteges über die Ahr
nach Green lt. Kostenanschlag.... 600,— „

Ahrregulieruug lt. Kostenanschlag des Meli-
oratiuns-Banbenmtcn....... 38 600,— „

Summ e 41070,- Mk.

Instandsetzungder Wege lt. Kostenanschlag 3 000,— Mk.

Hölzerne Fahrbrücke bei Laach neu herzu¬
stellen lt. Kostenanschlag ...... 2650— „

Neuherstellung einer massiven Brücke in
Mayschoß (nach Bahnhof) lt. Kostenan¬
schlag ............ 49366.35 „

Notbrücke als Ersatz für vorbenannteBrücke
lt. Kostenanschlag ........ 2 750,— „

Wiederherstellung der hölzernen Fußwegbrücke
unterhalb Mayschoßlt. Rechnungen . . 100,— „

Schäden an Gemeindegrnndstückenlt. Kosten¬
anschlag des Meliorations-Baubeamten . 5 600,— „

Herstellungder Pionierbrücke lt. Rechnungen 519,72 „

Herstellungder Notbrücke in Laach lt. Rech¬
nungen ...........______ ^^^ _^_

Summe 64 067.37 Mk.

42 712



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 149

Gemeinden,

bezw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzterengehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er-

fll,derlichist,umdie
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

_____________________________2____________________________

Wiederherstellung der Parkanlagen lt. Kosten¬
anschlag ........... 8 418.25 M,

Wiederherstellungder Wege und Straßen
lt. Kostenanschlag........ 12 216,62 „

Ausbesserung an der Wasserleitung und
Kanalisation lt. Kostenanschlag. . . . 8123,— „

Notstandsarbeitenlt. Kostennachweisung. . 2 201,74 „

Verschiedenes lt Kostenanschlag .... 2 240,39 „

Durchlaß in der Teichstraße neu herzustellen,
einschl. der Kosten der Notbrücke lt. Kosten¬
anschlag ........... 716,10 „

Ausbesserungder Fahrbrücke über die Ahr
bei Hemmessen lt. Kostenanschlag . . . 1274,— „

Ausbesserung des Promenadenwegesam Kur-
garten lt. Kostenanschlag ...... 3 208,51 „

Ausbesserung des Promenadenwegesam Kur¬
haus lt. Kostenanschlag...... 130,20 „

Ausbesserung der Landgrasenbrücke lt. Kosten»
anschlug ........... 780,— „

Ausbesserung des Promenadensteges am Kaiser
Wilhelm-Park lt. Kostenanschlag. . . 591,19 „

Ahrregulierunglt. Kostenanschlag des Melio-
rations-Baubeamten ....... 40 400,— „

Summe 80300,- Ml.

Kosten der durch Hochwasserangerichteten
Schäden lt. Nachweisung ..... 1348,58 Ml.

Kosten der durch Hochwasser entstandenen
Schaden lt. anliegender Nachweisung > 840,— Mk.

Neuenahr

Oberzißen

Niederzißen

53 533

899

560



150 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinde,

bezw,

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlichist, um d,e
Gemeinde in ihre
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

1 2 »

Niedetdürenwch

Rech

Kosten der durch Hochwasser entstandenen
Schäden lt. Nachweisung ..... 809.89 Mk.

Herstellung der Wasserleitung lt. Kostenan«
schlag ............ 850 — Mk.

Instandsetzung der gewölbten Ahrbrückelt.
Kostenanschlag......... 8 000— „

Schäden an Gemeindegrundstückenlt. Kosten¬
anschlag des Meliorations-Baubeamten . 2 200,— „

Sonstige Schäden lt. Kostenanschlag des Me-

540

11100

Einzig

Summe 16 650,— Mk.

Ahiregulierung lt. Kostenanschlag des Meli¬
orations-Baubeamten....... 17 200,— Mk.

Sonstige Schädenlt. Kostenanschlag des Me¬
liorations-Baubeamten ...... 8 000,— „

16 800

Summe 25 200,— Ml.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 9. 151

Gemeinden,

bczw.

Kreis.

Schaden
an Straßen, Wegen, Brücken und sonstigen Baulichkeiten

(zu letzteren gehören auch die Meliorationsanlagen
der Gemeinden).

Höhe der Beihilfe,
die dringend er¬

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.
(»

Ahrweiler . .
Alteullhr . .
Vodendorf . .
Dernau. . .

Heimersheim .
Kreuzberg . .
Lohrsdorf . .
Nayschoß . .
Neucnahr . .
Oberzißen . .
Niederzißen
Niederdürenbach
Rech ...
Einzig . . .

Kreis Adenau

Kreis Ahlweiler

Zusammenstellung.
183 558,14 M.

44 582,26 „
55 700,- „
61 740,05 »
21020,— „

5 400 — „
41070 — „
64 067,37 „
80 300 — „

1348,58 „
840 — „
809,89 „

16 650,— „
25 200,— „

602 286,29 Mk.Summa

Oejamtzusammenstellung
für die beiden Kreise Adenau und Ahrweiler.

lt. Nachweisung ^ ......--- 926 745 —
lt. „ ^2 .....- 95760,—
lt. Nachweisung ^ ...... -- 602 286,29

Mk.

Gesamtsummealler Schäden -- 1 624 791,29 M.

I. Die sich nach der vorstehenden Beihilfeberechnung
ergebende Anteil-Summe für Staat
und Provinz beträgt je ... . (1083 189 : 2) --

II. Das Iuberücksichtigendeaus der Gesamtsumme aller
Schäden sich ergebende Anteildrittel
für Staat und Provinz beträgt je (1624 791,29:3) ---

122 372
29 722
37133
41160
14013

3 600
27 380
42 712
53 533

899
560
540

11100
16 800

401524

61? 826
63 839

401524

1 083 189

541594,50

541597.10

Anmerkung. Die Unterschiede der Beträge zu I, und II, ist aus den Abrundungen der einzelnen Veihilfs«
p°Mllnen zu erklären.





Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 153

Regierungsbezirk Hrier. Anlage m.

Kreis Dann.

^.

Machweisung
der infolge des Hochwassers vom Juni 1910 verursachten Schäden
an öffentlichem Eigentum, insoweit die Leistungsfähigkeitder ge¬

schädigten Kommune ohne Beihilfe gefährdet erscheint.

Ä,,



154 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9.

Gemeinde

Hühe der Beihilfe,
die dringend er°

forderlichist, um die
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten

Heiroth

Kerpen

Loogh

Lendelsdorf

Niedelehe

Oberehe

UcHeim-Ahülte

Herstellungzweier gewölbterBrücken im Grün¬
bachtal 2000 -^ 2150 Mk. . . -- 4150 Mk.

Wiederherstellung der Verbindungswege Kerpeu-
Niederehe, Kerpeu—Leudersdorf«.und Dorf-
strahen ............ 2 000 „

Wiederherstellung der beschädigten Verbindungs¬
wege Loogh — Niederehe, Loogh —Berndorf
bezw. Zilsdorf und Dorfftraßen .... 3100 „

Wiederherstellung der Verbindungswege Leuders-
dorf—Wiesbaum,Leudersdorf—Kerpeu,Ker-
pen—AHütte,Flestcn—Wiesbaum, Leuders¬
dorf — Uedelhofen 2600 -j- 2800 ->-
1830 Mt ........... - ? 230 „

Wiederherstellung der Wege Niederehe—Uexheim,
Niederehe—Nohn—Heiroth, Nohn—Stroh¬
eich, Niederehe—Loogh und Dorfstraßen,
ferner des Verbindungsweges Heiroth—Ober¬
ehe und des Verbindungsstückes nach Niedel¬
ehe 4750-^ 3200 Mk ...... - 7 950 „

Instandsetzungder Brücke unterhalb des Dorfes
Oberehe und Neubau der Brücke im Stroh-
eicher Gemeindewaldeverbunden mit einer
Wegeverlegung1150 ^ 2300 Ml. .

Bau einer Eisenbetonbrücke über den Ahbach
im Dorf AHütte, einer Brücke unterhalb
AHütte, Wiederherstellungder Verbindungs
wege Uexheim—Niedelehe, ferner Uexheim—
AHütte, AHütte—Kerpen, Uexheim—Uedel
Höfen 14000->-2100-^3250-^2000-1-
1680 Mk ..........

zu übertragen

2 767

1333

2 065

4 820

5 300

2 300

3 450 „

15 354

- 23 030 „
l 50910 Mk. 33 939



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 155

Gemeinde Schaden

an Straßen, Wegen, Brückenund sonstigen 5Lllulichkeiten

Höhe der Beihilfe,
die dringend er-

forderlichist,umdie
Gemeinde in ihrer
Leistungsfähigkeit

zu erhalten.

i 2 8

Bliick

Dreis

Uebertrag
Wiederherstellung der Verbindungswege Brück—

Heiloth, Brück-Drcis, Brück Bongard,
Brück—Gahlenberg,Brück -Provinzialstraße
und Dorfstraßen, Bau der Brücke auf dem
Wege Brück—Bongard2700 ^- 700 Ml. --

Wiederherstellungdes Weges Dreis—Craden-
bach, der beschädigten Brücke an der Dreiser
Mühle und Ban der zwei Brückenauf dem
Wege Dreis—Cradenbach 1850 ->- 1400 -j-
200 Mk...........-

zusammen

50 910 M.

3 400 „

3 450 „

33 939
2 266

2 300

57 760 Mk. 38 505

M





Anlagen zu den Sitzungsprotokullen, Nr. 9. 157

HlegierungsbezirKArier.

Kreis Dann.

^2.

Machweisung
der infolge des Wolkenbruches im Ahrtal am 12./13. Juni 1910

verursachten Schäden an Eigentum von
Mchverbänden,Kenossenschaftenund Zweckverbimden.
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Genossenschaften Schaden

an Verbands-(GenossenschastsMigentum

Hohe der Beihilfe,
die dringend

erforderlich ist,
um den Verband lc.

leistungsfähig
zu erhalten

C/«)

i 2 3

WiesengenossenschaftBlült I.

WiesengenossenschaftOberehe

WiesengenossenschaftNiedliche

ZusammenlegungHeiroth

WiesengenossenschaftUefheim-Ahütte

ZusammenlegungWlllsdorf

Ausbesserung der Hochwasserschäden
in den Anlagen der Wiesenge¬
nossenschaft ....... 3 000 M.

Ausbesserung der Hochwasserschäden
in den Anlagen der Wiesenge¬
nossenschaft ....... 3 200 „

Ausbesserung der Hochwasserschaden
der Wiesengenossenschaft . . . 12 500 „

Ausbesserung der Hochwasserschäden
an den Meliorationsanlagen der

Ausbesserung der Hochwasserschäden
in der Wiesengenossenschaft . . 3 300 „

Ausbesserung der Hochwasserschäden
an den Meliorationsanlllgen der

2 000

2135

8333

466?

2 200

800

zusammen 30 200 Mk.
Hierzu die Summe Seite 43 . 57 760 „

20135
38 505

Summe Kreis Daun 87 960 Mt, 58 640
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Regierungsbezirk Aachen.

Kreis Schleidm.

Nachweisung
der infolge des Hochumffers im Juni 1910 verursachten Schäden an öffentlichem Eigentum,
insofern die Leistungsfähigkeitder geschädigtenKommunen ohne Beihilfe gefährdet erscheint.

Gemeinde Schaden
au Straßen, Wegen, Brücken,sonstigen Baulichkeitenusw.

Höhe der
erforderlichen

Beihilfe.

Zusammenlegung
Uedelhofen

Zusammenlegung
Ahrdorf

Wiederherstellungder beschädigten Folgeein¬
richtungenin der Zusammenlegung . . 4 000,— Mk

Wiederherstellungder beschädigten Folgeein¬
richtungenin der Zusammenlegung . . 1300,- „

zusammen

2 66?

867
3 534

Kaupt - Zusammenstellung.

Höhe des
Schadens

<5

Hohe der
Beihilfe

^

Von dieser
Beihilfe entfällt
auf die Provinz

RegierungsbezirkKoblenz ..........
Kreis Adenau ..... 1 022 505 — Mk.

„ Ahrweiler .... 602286,29 „

Regierungsbezirk Trier ...........
(Kreis Dann)

Regierungsbezirk Aachen ..........
(Kreis Schleiden)

Summe

1624 791

87 960

5 300

1718 051

29 1083194

58 640

3 533

2!> 1145 367

29 541597

29 320

1767

Ä> 572 684

I>!

,,',
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(Drucksachen. Nr. 11.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschnsses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

Zur Verfügung stehen:
1. In dem Hanshaltsplan für 1911 sind eingesetzt ....... 120000 Mk.
2. Zinsen aus rentbar augelegtenBeständen .......... 3 00 0 „
Von dem verfügbaren Bestände von ............ 123000 Mt.

sind durch frühere Beschlüsse festgelegt:
1. Die fortlaufende Beihilfe für die Herstellung des historischen Atlas

(Nr. 1 der Zusammenstellung) ............. 3 000 Mt.
2. Die Kosten der Denkmälcrstatistiiin der bisherigen Höhe (Nr. 2 der

Znsammenstellnng) ................ 25 000 „
3. Für die Bauleitung bei Ausführung der unterstütztenArbeiten bisher

3000 Mk. (Nr. 4 der Zusammenstelluug) ......... 3 750 „
4. Zweite Rate für die Wiederherstellungvon Groß St. Martin in Cöln

(Nr. 5 der Zusammenstellung) ............. 25000 „
5. Zweite Rate für die Erhaltung der Mathenakirchein Wesel (Nr. 6 der

Zusammenstellung)................. 10 000 „
6. Zweite Rate für die Aufstellung der Grabdenkmäler der clevischen

Grafen in der Stiftskirche zu Cleve (Nr. 7 der Zusammenstellung) . 3 400 „
70150 Mk.

Für neue Anträge bleibt also ein Betrag von 52 850 Mark verfügbar, für welchen unter
H. Nr. 3 und L Nr. 8—22 der ZusammenstellungVorschlägegemacht sind.

Im Einverständnis mit der Deukmalpflegekommission, welche die Anträge geprüft hat,
beehrt sich demnach der Provinzialausschußzu beantragen:

„Der Provinzinllandtag wolle die in der anliegenden Zusammenstelluugunter Nr. 1—22
vorgeschlagenen Beihilfen im Gesamtbetrag von 123 000 Mark aus dem Dispositions¬
fonds des Provinziallandtags bewilligen."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Veissel vuu Gymuich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammenstellung
der Anträge auf Bewilligung von Beihilfen aus dem Dispositions¬

fonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

)!!
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Lfde.

Nr.

9

10

11

13

14

Gemeinde,

Kreis
Gegenstand des Antrages

Cöln.

Wesel.

Cleve.

Aachen.

Saarbrücken.

Oberwesel,
Kreis St. Goar,

Mayen.

Andernach,
Kreis Mayen.

Marienberghllusen^
Kreis Gummers

bach.
Montjoie.

^. Mr verschiedeneAngelegenheiten.
Weitergewährungder für die Herstellungdes historischen Atlas der Rhein-

ProvinzbewilligtenBeihilfe — vgl. Anlage 1.

Weiterbewilliguugder Kosten der Denkmälerstatistik.

Antrag auf Bereitstellungeiues Betrags zur Deckung eines Defizits beim
Fonds für die Herausgabeder Denkmälerftatistik— vgl. Anlage 2.

Antrag auf Erhöhung der für die Bauleitung bei Ausführung der unter¬
stützten Arbeiten bisher ausgeworfenenSumme — vgl. Anlage 3.

Summe ^>

L. Mr die Erhaltung einzelner AunstdenKmiiler.
Wiederherstellungvon Groß St. Martin.

Erhaltung der Mathenatirche.

Aufstellungder Grabdenkmälerder clevifchen Grafen in der Stiftskirchezu
Cleve.

Fortsetzung der Ausgrabungen im AachenerMünster und in dessenUm¬
gebung — vgl. Anlage 4.

Instandsetzungder Ludwigskirche— vgl. Anlage 5.

Instandsetzungder Martinskirchein Oberwesel— vgl. Anlage 6.

Sicherungder Stadtbefestigung— vgl. Anlage 7.

Instandsetzung der evangelischenKirche, ehemalige Franziskanerklosterkirche
— vgl. Anlage 8.

Instandsetzung der Wandmalereiin der evangelischenPfarrkirche — vgl. Anlage 9-

Instandsetzungder Burg Montjoie — vgl. Anlage 10.

zu übertragen

Anlagenzu den Sitzungsprotokollen.Nr. 10. 163

Ver¬
anschlagte
Gesamt-
kosten

Beantragte
Beihilfe Vorschlag Bemerkungen.

— 3 000

— — 25000
— — 4500

— — 3 750

36 250

250000

115000

50 000

20000

25 000

10000

Als II. Rate. Der 5N. Prouinziallandtag bewilligte als I. Rate 25 ooo Mark.
Es soll ein Fünftel der Gesamtlosten bis zum Hüchstbetrage von
50 0(10 Marl übernommen werden.

Als II, und letzte Rate. Der 50. Prouinziallandtag bewilligte eine I, Rate
von 10 000 Mark.

21800 6 800 3 400 Als II, und letzte Rate, Der 50. Prouinziallandtag bewilligte den gleichen
Betrag als I. Rate.

4000 3 400 3 400 Der 50, Prouinziallandtag hat für den gleichen Zweck 12 000 Mark
bewilligt. Die Stadt Aachen trägt 600 Mark bei.

230000

60 000 20 000

10 000

6 000

Der 43,, 46. und 47. Prouinziallandtag haben für die Wiederherstellung
bereits insgesamt 15 000 Mark bewilligt.

Als I. Rate.

12 800 — 4 200

60000

3 800 3 800

5 000

3 800

Als I, Rate. Der 39, und 40. Prouinziallandtag bewilligten für das gleiche
Objekt 8000 Mark. Der Rest dieser Beihilfe wurde durch den
50. Prouinziallandtag eingezogen, da die Restaurierungsarbeiten seit
langem zum Stillstand gekommen und die Frage der Restaurierung
nicht ganz geklärt schien.

5 000 2 000 2 000 Der 41„ 43. und 49. Prouinziallandtag haben bereits insgesamt 11000 Mark
bewilligt.

72 800

21»
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,!>

16

1?

18

19

20

21

22

Niedersplly,
Kreis S. Goar.

Becherbach,
Kreis Meisenheim,

Kreuznach.

Mciscnheim.

Münstereifel.

Stromberg,
Kreis Kreuznach.

Uebertmg

Erhaltung der alten Pfarrkirchezu Niedersplly— vgl. Anlage 11.

Herstellungvon Kopiender Wandmalereienin der Peterskapellezu PetersucN)
— vgl. Anlage 12.

Instandsetzungder evangelischenKirche— vgl. Anlage 13.

Wiederherstellungder englischenKirche — vgl. Anlage 14.

Instandsetzungdes Untertorturmcs— vgl. Anlage 15.

Erhaltung des Grabmals des Gottfried von Bergheimin der Stiftskirchez«
Münstereisel— vgl. Anlage 16.

Herstellung einer Aufnahme und Aufmeffungdes Altenberger Domes -^
vgl. Anlage 17.

Erhaltung der Fustenburg bei Stromberg — vgl. Anlage 18.

Summe V

Dazu Summe ^
Zusammen
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Ver¬
anschlagte
Gesamt¬
kosten

Beantragte
Beihilfe Vorschlag Bemerkungen.

.___^e ^ ^

72 800
2 000 2 000 2 000

800 800 800

18-24 000 3 000 3 000

4600 2 200 2 200

3 500 1750 1750

800 800 800 In Form eines Kredits.

5 000 5 000 2 400 Als I. Rate. Die Aufnahmensollen in den Besitz des Denlmälerarchivs
übergehen.

4000 1000 1000 Der 46. Provinziallandtaghat für den gleichenZweck 2000 Mark bewilligt.

86 750
36 250

123 000
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Outachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkonservatorsder Rheinprovinz
(Anlagen 2—18)

zu den

Beihilfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinziallandtags
(Ständefonds).

Anlage 1.
Zu Nr. 1 der Zusammenstellung.

HistorischerAtlas.
Coln, den 13. Januar 1911.

Ew. Hochwohlgeboren gestatte ich mir Namens des Vorstandes der Gesellschaft für Rhei¬
nische Geschichtskunde die ganz ergebenste Bitte zu unterbreiten, den seit dem Jahre 1899 regel¬
mäßig geleisteten jährlichenZuschußvon 3000 Mark zu den allgemeinen Kosten des Geschichtlichen
Atlas der Rheinprovinz bei dem im März d. I. zusammentretendenProvinziallandtage gütigst
wieder beantragen zu wollen.

Nachdemgegen Ende des Jahres 1909 die erste Hälfte des Erläuterungsbandes zu den
beiden kirchlichenKarten der Provinz gleichzeitig mit der Karte im Druck erschienen war, welche
die kirchlichenVerhältnisseum das Jahr 1450 darstellt, ist während des Jahres 1910 der Druck
der zweiten Hälfte dieses Bandes, die den südlichen Teil der Provinz behandelt, stetig gefördert
worden. Es steht zu hoffen, daß dieser Teil des Werkes, der zugleichdas Register zum ganzen
Bande enthält, im laufendenJahre zur Ausgabe gelangen kann. Auch diesem Teile kommt die
sachverständige Mitarbeit mehrerer rheinischer Pfarrer zugute. Außer dieser seiner Hauptarbeit hat
unser ständiger Mitarbeiter, Herr Dr. Wilh. Fabricius in Darmstadt, eine eingehendehistorisch-
geographischeMonographie über den vorderen Nahegau ausgearbeitet, welche durch Beschlußunseres
Vorstandes vom 30. v. M. für den Druck bestimmtworden ist und als Erläuterungsband VI zum
Atlas voraussichtlich auch noch im Laufe dieses Jahres erscheinen wird. Diese Untersuchung wird von
fünf historischen Karten für das 12.—17. Jahrhundert begleitet sein und ist bestimmt,die besonders
verwickelten territorialen und administrativenVerhältnissein diesem Teile unserer Provinz zu klarer
Anschauung zu bringen.

Die Aufwendungenfür die in der Bearbeitung befindlichen politischen und kirchlichen Ab¬
teilungen des GeschichtlichenAtlas haben sich bisher auf rund 99 000 Mark belaufen. Dazu treten
neuerdings noch die Ausgaben für die durch Herrn Privatdozenten Dr, Schlüter bearbeiteten
siedlungsgeschichtlichenKarten in der Höhe von bisher rund 4000 Mark. Nicht ganz 11 000 Mark
von dieser Summe von 99 000 Mark sind durch den buchhändlerischenVertrieb wieder eingekommen,
65 000 Mark durch die Zuwendungender Provinz gedeckt worden, so daß die Gesellschaftaus ihren
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eigenen Mitteln bereits 23 000 Mark für diese eine von ihren vielen wissenschaftlichenAufgaben
aufgebracht hat.

Der Vorstand Unserer Gesellschaft glaubt sich daher der Hoffnunghingebenzu dürfen, daß
die Provinzialverwaltung, welche stets mit ebenfo viel Liebe als Verständnis die wissenschaftlichen
Bestrebungenim Rheiulande gefördert hat, auch weiterhin für das Atlas-Unternehmen in der
gewohnten Weise eintreten und beim Provinziallandtage die Weitergewährungdes bisherigen Bei¬
trages von 3000 Mark für die allgemeinen Unkosten des Atlas — neben dem Sonderbeitrag
von 3000 Mark für die fiedlungsgeschichtlichenKarten — gerne befürwortenwerde.

An den Landeshauptmann der Rheinprovinz In ausgezeichneter Hochachtung
Herrn Dr. v. Renvers Hansen,

Königl. Negieruugs-Präsidcntenll. D. Vorsitzender,
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

Anlage 2.
ZU Nr. 3 der Zusammenstellung.

Herausgabe der Denkmalerstatistit.
Die Rheinische Denkmälerstatistik ist zz. schon seit einer Reihe von Jahren mit der Vorbereitung

der Veröffentlichung der „Kunstdenkmälcr von Cöln und Aachen"beschäftigt, die naturgemäß bei der
Fülle der in diesen großen Städten enthaltenen Denkmäler ciuc viel intensivere Arbeit uud viel
weitergehende Aufwendungen verlangte. Die Arbeiten für Cöln haben vor einem Jahrzehnt begonnen
und siud erst jetzt abgeschlossen,so daß die Veröffentlichungder sechs der Stadt Cöln gewidmeten
Halbbände in relativ rascher Folge bevorsteht. Die Bearbeitung der Aachener Denkmäler hat vor
zwei Jahren eingesetzt. Da diese Arbeiten neben der Aufnahme und Publikatiou der Landkreise
m den RegierungsbezirkenAachenund Trier hergeht, ist der Etat der Kommissionfür die Denk¬
malerstatistik natürlich in ungewöhnlicher Weise belastet worden. Es erschien erwünscht, bei dieser außer¬
ordentlichen Gelegenheitalleu archäologischen, konservatorischenund historischenBedürfnissenRechnung
zu tragen und sowohl in Bezug auf die Aufnahmenund Abbildungen, wie in Bezug auf die Benutzung
der historischen Quellen, die Ausführung des Textes, dem Werk hier eine größere Ausdehnung als
bisher zu geben. Die Kommissionfür die Denkmälerstatistikhat deshalb schon feit vier Jahren
bnuernd mit Defizit wirtschaftenmüssen. Dank dem liberalen Entgegenkommen der städtischen Ver¬
waltungen von Cöln und Aachen, die in gerechter und weitsichtigerWürdigung des vielfachen
Nutzens, den diese Publikation stiften soll, für die Veröffentlichungder Cölner und AachenerDenk¬
mäler sehr erheblicheZuschüssein vorbildlicherWeise bewilligt haben, ist für die nächsten Jahre
ein Zurückgehen der außerordentlichenAusgaben zu erwarten. Um den Etat ins Gleichgewicht zu
bringen, erscheint es aber notwendig, das Defizit selbst jetzt aus der Welt zu schaffen. Das würde
mit einer außerordentlichenBewilligung von 4500 Mark zu erreichensein, die deshalb aus dem
Ständefonds erbeten werden.

Anlage 3.
Zu Nr. 4 der Zusammenstellung.

Leitung und Beaufsichtigung.
Für die Leitung und Beaufsichtigungder mit Mitteln der Provinzialverwaltung ausge¬

führten Wiederherstellnngsarbeitenan Baudenkmälernist vor drei Jahren ein Betrag von 3000 Mark
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in den Etat eingesetzt worden. Die Schaffung einer eigenen Stelle für diese Bauausführungen
erwies sich bei dem starken Anwachsender Aufgaben als unbedingt notwendig. Es sind zzt.
jährlich im Durchschnitt 30—40 verschiedene Instandsetzungsarbeitenim Gange, bei denen die
Provinzialverwaltungallein beteiligt ist, und bei denen infolgedessendie bei staatlichen Unterstützungen
vorgeschriebenepflichtgemäße, unmittelbareMitwirkung der staatlichen Baubeamten in Wegfall kommt.
Die Ziffer ist eine so hohe, da eine große Zahl von Ausführungensich über mehrere Jahre verteilt.
Durchaus nicht alle Instandsetzungsarbeitensind in den Händen der Privatarchitekten, die seitens
der Bauherren, der Gemeinden:c, mit der Bauleitung betraut sind, von vornherein gut und sicher
aufgehoben. Es sind zu den Arbeiten der Denkmalpflegetechnische und künstlerische Spezialisten-
kenntnisse notwendig,die sich vielfach erst auf Grund einer langen Erfahrung erwerbenlassen. Bei
kleineren Bauausführungen endlich, bei denen die eigentlichen Arbeiten dnrch die ortsansässigen Hand¬
werker ohne weitere Projektierung zn übernehmensind, lohnt sich die Einsetzungeines besonderen
Architekten oft kaum. Zur Beaufsichtigung,Einleitung und Abnahme der letztgenanntenArbeiten,
sowie zur Kontrolle der meisten sonstigen Restaurationsarbeiten war eine geeignete architektonisch
wie archäologisch geschulte Persönlichkeit notwendig,die diese Aussicht mit einer gewissen Selbständig¬
keit durchzuführen vermochte. Die Bauaufsicht selbst hat sich vortrefflichbewahrt; der ausgeworfene
Betrag aber erwies sich von Anfang an als zu bescheiden. Für den jungen Architekten ist zum
Mindesten ein Satz von 3000—3600 Mark jährlich als Gehalt notwendig; bisher standen im Etat
aber nur 3000 Mark. Der Betrag würde wenigstensauf 3750 Mark zu erhöheu sein. Es blieben
dann 750 bezw. 150 Mark übrig als Reisefonds, der durch Verrechnungder Reisekosten auf die
einzelnengrößeren Bewilligungennach Bedarf ergänzt werden kann. Im Interesse der notwendigen
Bauaufsicht möchte ich dringend um Erhöhung dieses Fonds um 750 Mark bitten.

Anlage 4.
Zu Nr. 8 der Zusammenstellung.

Ausgrabungen im Aachener Münster und in dessen Umgebung.
Die Ausgrabungen im Oktogon des Kciisermünsters zu Aachen,für die der letzte Provinzial-

lcmdtag einen Kredit bis zu 12 000 Mark eröffnet hatte, sind im Laufe des vorigen Jahres und
in den ersten Monaten dieses Jahres unter der sorgfältigstenLeitung in dem Karolingerbau selbst
zu Ende geführt worden. Die Untersuchungenstießen auf unerwartete Schwierigkeiten. Unter den
riesigenkarolingischen Fundamenten liegen höchst umfänglicheund komplizierteReste von zwei ver¬
schiedenen ausgedehntenrömischen Anlagen, von denen das Mauerwerk in ziemlicher Höhe erhalten
ist. Eine große Hypolausten-Anlage, die unteren Teile von Mauern, die mit Stuckputz und
Malereien versehen waren, sind zum Vorscheingekommen,weiterhin eine ganze Reihe von sehr
reich profilierten römischen Gesimsstücken,die auf ein künstlerisch hervorragend durchgebildetesGe¬
bäude an diefer Stelle schließen lassen. Die Untersuchungenhaben sich dann auf den alten karo¬
lingischen Chor ausgedehnt, dessen Grundmauern vollständigaufgedeckt worden sind. Die ursprüng¬
liche Stelle des ehemaligen karolingischen Marienaltars wurde aufgefunden,die Grabstätte Otto III.
untersucht,die Bleisiirge der heiligen Corona und Leopardus erhoben und in der Schatzkammer
des Münsters aufgestellt. Die Ausgrabungen mußten mit Rücksichtauf den nie aussetzenden
Gottesdienst unter großen Hindernissendurchgeführt werden, es mußten ausgedehnte Absteifungen
geschaffen, provisorischeBohlenbelägehergestellt und endlich eine sorgfältigeAbsperrungdes jeweiligen
Ausgrabungsgebietesdurchgeführt werden. Von den fämtlichenFunden sind genaueste Aufnahmen
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angefertigt worden, eine Fülle von Photographien ist vorhanden, von dem Oktogon selbst ein
großes Gypsmodell, Dadurch sind die zur Verfügung stehenden Mittel fast gänzlich auf¬
gebraucht worden.

Es ist nun dringend erwünscht, die einmal begonneneUntersuchungauch außerhalb des
Münsters weiter zu führen. Nördlich vom Münster ist auf dem Katschhofe schon in den achtziger
Jahren und weiter im Jahre 1896 gegraben worden. Die Untersuchungenhaben damals aber
vorzeitig abgebrochenwerden müssen. Mit den jetzt im Münster gewonnenenErfahrungen muß
nun noch einmal an einige Stellen des damaligen Fundbezirkes herangegangenwerden, um fest¬
zustellen, wie sich die damals gefundenen Mauern zu den jetzt nachgewiesenenverschiedenen
römischenund vorkarolingischenBauperioden verhalten und wie sie an jene anschließen. Weiter
aber ist es zum Abschluß der ganzen Durchsuchungnotwendig, nördlich vom Hochchor die Süd¬
ostecke des karolingischenPulastbezirkes zu untersuchenund ebenso an der Südwesteckc die dort
gefundenen karolingischenMauern weiterhin nach Norden zu verfolgen, so daß sich diese Aus¬
grabungen zugleich auf die ganze Anlage des Kaiserpalastesausdehnen würden.

Die Stadt hat in dankenswerter Weise einen Zuschuß zu diesen Arbeiten bewilligt, das
Stiftskapitel für sein Terrain wiederum jede Unterstützungzugesagt. Die jetzt im Gange befind¬
liche Untersuchung ist die wichtigste die jemals in Aachen unternommen wurde; sie hat schon die
wertvollstenAufklärungenfür die älteste Geschichte Aachens und damit der Rhcinlande gebracht.
Zur endlichen Durchführungdieser Aufgabe erscheint noch ein Kredit von 3400 Mark notwendig,
der aus den Mitteln des Ständesonds erbeten wird.

Anlage 5.
ZU Nl. 9 der Zusammenstellung.

Saarbrücken: Ludwigstirche.
Für die Ludwigskirchein Saarbrücken hatten bereits der 43., 46. und 47. Provinzial-

landtag eine Beihilfe von insgesamt 15 000 Mark bewilligt. Es handelt sich hierbei um den
bedeutendsten Kirchenbaudes Rokoko in den Rheinlanden und um eine der hervorragendstenkünst¬
lerischen Leistungendes Rokoko in Westdeutschland überhaupt. Der Schöpfer ist der fürstliche Bau¬
direktor Stengel, einer der fruchtbarsten und genialstenArchitektendes 18. Jahrhunderts, im 18.
Jahrhundert hochgcfeiertund von allen deutschen Fürsten umworben, von dessen Bautätigkeit auch
die Schlösservon Bruchsal, Fulda usw. Zeugnis ablegen. Seine führendeStellung unter den süd-
weftdeutschm Bankünstlein ist durch die UntersuchungKarl Lohmeyers in dessen soeben erschienener
Biographie von Stengel erst in die richtige Beleuchtung gerückt worden. Die Ludwigskirche stellt
sein letztes und reifstes Werk dar, in dem er die süddeutsche Grundrißentwicklung,die ganz dem
evangelischen Kultusbedürfnis angepaßt ist, mit den französischen Formen vereint. Mit seinem
reichen Skulpturenschmuck steht der Bau völlig ohne Parallele unter den heute noch im Rheinland
erhaltenen Schöpfungendes 18. Jahrhunderts da.

Als die Verhandlungen zur Erhaltung und Sicherung des Bauwerkes vor 12 Jahren
begannen, handelte es sich zunächst nur um die teilweise Wiederherstellungund Restauration der
mächtigen überlebensgroßenFiguren und der Balustraden. Erst bei der weiterenPrüfung des
Baubestlludesergab es sich, daß der ganze Bau in seiner Substanz wesentlicheErneuerungsarbeiten
verlangte. Das ganze Gesims und die Balustrade befanden sich in einem so schlechtenZustande,
baß die Ergänzuug sehr wesentlicher Partien und ein vollkommenes Neuversetzen und Dichten not-
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wendig wurde. Infolge der zum Teil ganz fehlenden Abdeckungen und der mangelhaftenAbschlüsse
waren die Gesimfe fo schadhaft, daß die Substanz des Steines an einzelnen Teilen schon völlig
zerstört war und die Gefahr vorlag, daß in absehbarerZeit größere Teile herunterstürzenwürden.
Diese Zerstörung hatte sich auch auf den Turn: ausgedehnt, an dem sehr wesentliche Teile zu
erneuern waren. Die Arbeiten haben im Jahre 1906 begonnen und mußten sehr bald einen un¬
erwarteten Umfang annehmen. Unter der ständigen Aufsicht der Königlichen Regierung und des
Provinzialkonservlltors,unter der örtlichen Leitung des Architekten Sachsenröder sind die Sicherungs¬
und Erueuerungsarbeiten jetzt so weit vorgeschritten,daß im Jahre 1911 ein Abschluß bevorsteht.
Die Arbeiten haben aber insgesamt die ganz außerordentlicheSumme von 230 000 Mark bean¬
sprucht-,dabei steht die Wiederherstellungder alten Bemalung des Iunern, die jetzt unter einem
häßlichen schmutzigkaffeebraunen Anstrich verborgenist, noch aus. Von den 28 überlebensgroßen
Figuren, die die Balustrade schmücken, ist die Hälfte vollständigerneuert worden, vor allem nach
Modellen des Bildhauers Fries. Die großen Kartuschenmit den Wappen, die in der Mitte einer
jeden Langseitesaßen, waren so stark abgearbeitet, verstümmelt und verwittert, daß hier ein aus
dem Stein Herausarbeiten nicht mehr möglich war. So sind hier völlig neue Gruppen nach neuen
Modellen mit Benutzung der alten Formen hergestellt worden, die die Seitenflächenin wirkungs¬
voller Weise krönen. Die Gemeindehat sich in dankenswerterWürdigung der Ehrenpflicht, dieses
kostbare Denkmal des Rokoko in seinem vollen Umfang zu erhalten, ganz außerordentlichbelastet
und es an opferwilligerSorge nicht fehlen lassen. Angesichts der in so unerwarteter Weise gestie¬
genen Baukostendürfte aber anch eine weitere Unterstützungaus provinziellenFonds nnr angebracht
und gerecht sein, zumal aus staatlichenFunds für die Kirche kein Zuschuß hat geleistet werden
können. Ich möchte deshalb den von dein Herrn Regierungs-Präsidenten gestelltenAntrag auf
Bewilligung einer Beihilfe von weiteren 10000 Mark lebhaft befürworten.

Anlage 6.
Zu Nr. 10 der Zusammenstellung.

Oberwesel: Martinskirche.
Die Martinskirche zu Oberwesel ist die alte Pfarrkirche des Städchens, auf dem höchst¬

gelegenenPlateau des von dem ältesten Mauerring umzogenen Terrains gelegen. Sie bestand
schon lange vor der weit außerhalb der BefestigungangelegtenLiebfrauenkirche, bei der im Jahre
1258 ein Kollegiatstifterrichtetworden war. Im Jahre 1303 wurde auch die Martinskirchevon
dem Erzbischof von Trier in eine Stiftskirche verwandelt. Für die Zwecke des Stiftes, das später
in eine Propste: umgewandeltward, mußte die ältere romanischeKirche erweitert werden; die Er¬
weiterung führte zu einem fast völligen Neubau. Der Bau ist in den ausgebildetenfrühgotischen
Formen der ersten Jahre des 14. Jahrhunderts begonnen und in den reifen gotischen Formen aus der
Mitte des 14. Jahrhunderts vollendet. Ursprünglichwar nur das Mittelschiffmit dem Chor aus¬
geführt, in der Mitte des Jahrhunderts wurde das nördliche Seitenschiffangefügt, für das südliche
Seitenschiffwaren die Arkaden vorgesehen;das Schiff selbst ist aber scheinbarniemals zur Aus¬
führung gekommenund die alte Ausmauerung der Arkadenbögeuist stehen geblieben. Erst im
Jahre 1395 erhielt der mächtige Turm seinen oberen Abschluß. Unter den gotischenBaudenk¬
mälern am Mittelrheiu steht die Kirche an hervorragenderStelle. Bemerkenswertund einzigartig
ist vor allem der Ausbau des Turmes iu den Formen der städtischen Vefestigungsarchitektur.Der
Turm ist gleichzeitig mit dem am Rhein gelegenen,vom Erzbischof Werner von Trier errichteten
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Ochfenturmausgeführt und war bestimmt,nicht nur im Stadtbilde mit, den übrigen Mauertürmen
zusammenzugehen, sondern auch als ein Teil der städtischen Befestigung zu wirken. Der unweit
des Mauerzuges gelegene mächtige Turm beherrscht hier den ganzen oberen Teil des Ortes und die
Berglehne.

Der bauliche Zustand der Kirche ist schon seit Jahrzehnten ein sehr schlechter; die katholische
Kirchengemeinde zu Oberwesel,die die beiden großen Kirchen zu unterhalten hat, war aber bisher
ausschließlich durch die Liebfrauenkirche und deren Instandsetzungin Anspruchgenommen,sodaß die
alte Pfarrkirche zurücktretenmußte. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich die Schäden
so vermehrt, daß die Sicherungsarbeitennicht mehr länger aufgeschobenwerden dürfen. Es handelt
sich um einen schon sehr weit vorangefchrittenen Verfall. Im Aeußeren ist der ursprüngliche Verputz
in großen Partien heruntergefallen; das Mauerwerkdarunter ist ausgewaschen und stark durchfeuchtet.
Die Strebepfeiler sind gerissen, die Abdeckungen und Wafserschläge ganz verwittert und abgebröckelt,
das Dachgesimsist sehr stark beschädigt, bei einer früheren oberflächlichen Instandfetzuug überputzt
und dadurch ganz umfürmlichgeworden,vor allem aber ist das Mauerwerk am Fuße fehr feucht
und bedarf dringlich hier der Trockenlegung. An dem Maßwert der Fenster sind verschiedene
Pfosten geborsten, vor allem im Couronnement sind an nicht wenigen Stellen die Sandsteine
gerissen,haben sich gesetzt, sind zersprengt und nur ganz oberflächlich mit Putz verschmiert. Im
Innern zeigen die Gewölbe fast durchweg,zumal an der Südseite, in den Schiffen große Nisse.
Die meisten Kappen haben sich an der Südseite von der Außenmauer losgelöst. Die Mauer, die
durch das nie zur Ausführung gekommene Seitenschiffihren Gegendruck nicht erhielt und dazu sehr
stark dem Winddruckausgesetztwar, hat sich nach außen gebogen. Um dieser Bewegung zu be¬
gegnen, sind schon bei einer frühereu Restauration Eisenankereingezogenworden, die aber jetzt
scheinbar nicht mehr funktionierenund zum Teil ganz schlaff hängen. Diese Verankerung würde
eventuellzu ergänzen, vielleicht zu vermehrensein. Am Dach ist vor allem der Dachfuß schadhaft,
während der Dachstuhl im ganzen noch gut imstande ist. Der fpäter ausgeführteTurm ist wohl
nie ganz verputzt gewesen. Man wird sich hier auf ein Ausstreichenund Ausziehen beschranken
können, das zumal an der Schlagseitedringlich notwendigerscheint.

Bei der Wiederherstellungdes Innern sind eine Reihe von schwierigen künstlerischenAuf¬
gaben noch zu lösen. Die ganze Kirche ist reich ausgemalt. Es handelt sich vermutlichnicht um
ein ganzes System, wie in St. Goar, sondern um einzelne Bilder von verschiedenenHänden und
auch aus verschiedenen Zeiten, aber in größerer Zahl wie in der Liebfmuenkirche und in der Kirche
zu Ahrweiler. Die Wandgemäldemüßten sorgfältig bloßgelegtweiden; erst dann könnte die Frage
erörtert werden, in wieweit an eine evtl. Erhaltung und Wiederherstellung zu denken wäre.
Endlich sind die wichtigsten Ausstattungsgegenstände,der Hochaltar, die Orgel, die Gemälde und
Skulpturen vielfacher Instandsetzungsarbeitenbedürftig.

Der von dem ArchitektenBernhard ursprünglichauf 33 000 Mark berechnete Anfchlag
ist bei den späteren Revisionen und Besichtigungenauf 60 000 Mark erhöht worden. Bei einer
Prüfung durch Kommissaredes Herrn Kultusministers wurde diese Summe als Grundlage aner¬
kannt. Im einzelnen läßt sich natürlich ein Anschlag zzt. nicht mit völligerSicherheit aufstellen;
es dürften nach der Einrüstung des Innern — wie in Wetzlar und Altenberg — recht unliebsame
Ueberraschungen bevorstehen. Die Arbeiten setzen so vielfältige statische und künstlerische Kenntnisse
und Erfahrungen voraus, daß hier eine besonders eingehendeLeitung und Aufsicht am Platze
erscheint. Auch die Frage der Wiederherstellungder alten Polychrome im Aeußeren, wie der
Bemalung im Innern, bedarf forgfältigsterPrüfung.

22'



172 ____________ Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 10.

Angesichts des erheblichen Denkmalswertesund der Bedeutungder Kirche für das Städtchen
Oberweselund die ganze Rheinlandschaftwürde die Sicherung und Erhaltung dieses merkwürdigen
Bauwerkes uur dringlich zu befürworten sein. Es ist der Gemeinde nicht möglich, die gesamten
Mittel selbst aufzubringen. Nach der Ansicht der KöniglichenRegierung kaun die Gemeindesich
zzt. nicht höher als mit 20 000 Mark belasten; es erscheinen deshalb wesentliche Zuschüsseaus
öffentlichen Fonds notwendig, um die Restauration in die Wege zu leiten. Der Herr Kultus¬
ministerhat seinerseitseine Unterstützungzugesagt; seine Kommissarehaben die Fragen bereits an
Ort und Stelle geprüft. Die Bewilligung eines Drittels der zzt. berechneten Gesamtkostenvon
60 000 Mark, also der Summe von 20 000 Mark aus Prouinzialfonds erscheint nur gerechtfertigt.
Bei der Lage der Fonds ist es zzt. nur möglich, eine erste Rate von 6000 Mark zu gewahren.
Ich möchte empfehlen, diefe Summe zn bewilligenund die Bereitstellungder weiteren Summe von
14 000 Mark in einer oder zwei weiteren Raten in Aussicht zu nehmen.

Anlage 7.
Zu Nr. 11 der Zusammenstellung.

Manen: Stadtbefestigung.
Die Stadtbefestigung von Mayen entstammt in ihrer ersten Anlage noch dem Ausgang

des 13. Jahrhunderts, sie eutstaud wohl im Anschluß an die Verleihung der Stadtrechte. Um das
Jahr 1326, in dem in die ehemalige Clemenskirche der Stadt das vorher in Lonnig befindliche
Augustineiklosterversetzt ward, scheint diese Anlage noch im Bau begriffenzu sein; die Torburgen
entstammen erst dieser Zeit. Der Mauerring, der ungefähr einen Kreis darstellt, schließt sich an
die wesentlich ältere Genovcvaburgan, die in ihn hineinbezogen ward. Unter den rheinischen Stadt¬
befestigungensteht die Fortifiklltion von Mayen neben dem Mauerring von Zülpich als eines der
wichtigsten Beifpiele einer vollständig befestigtenStadt aus dem 14. Jahrhundert. Die Türme
übertreffen die von Zülpich noch durch ihre gewaltigen Dimensionen. Das Mühltor und das
Coblenzertor haben im 15. und 16. Jahrhundert wesentliche Umgestaltungenerlitten; dagegensind
das Wittbendertor und das Obertor im Mauerwerk noch aus der ersten Anlage der Befestigung
im 14. Jahrhundert erhalten. Beide Tortürme haben nur im 16. und 17. Jahrhundert verschiedene
Veränderungenerfahren. Bei beiden Toren handelt es sich um mächtige viereckige Turmanlagen mit
vorgekragtenund durch über Eck gestellte achteckige bezw. runde Ecktürme flankiertenObergeschossen.
In den 50 er Jahren des 19. Jahrhunderts sind die Türme zunächst unter der Leitung des Cölner
DombaumeistersZwirner wiederhergestellt worden; ein zweites Mal in größerem Umfang im Jahre
1883 mit Unterstützungder Provinzialverwaltung. Der kalte und nüchterne Eindruck, den die
mächtigenMauermassen jetzt von anßen machen, ist z. T. durch diese Veränderungenverursacht.

In den letzten Jahren haben sich zumal am Wittbendertor sehr wesentlicheAbbröckelungen
gezeigt. Das eindringendeWasser sickerte in den Giebel des Nachbarhauses,von dem einen Eck-
türmchen stürzten Teile des Gesimses herunter und beschädigten ein benachbartesDach. Bei den
dadurch nutwendigenSicherungsarbeitenwurde festgestellt,daß das Wasser und die Witterungsein¬
flüsse die oberen, aus Tuffstein bestehenden Teile der Ecktürmcheustark mitgenommen hatten und daß
durch den liegenbleibendenSchnee wie durch das ständig eindringendeTagewasserdie Sohlbänke
wie die Mauerabsätze im Innern sehr stark durchfeuchtet und ausgewaschen und das ganze Mauer¬
werk weithin angegriffen waren. Eine gründliche Ausbesserungschien allein nicht völlig zu genügen;
es mußten Maßregeln getroffen werden, um die dauernde Erhaltung der Türme zu garantieren.
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Zu diesem Zwecke wurden durch die städtische Bauverwaltung Pläne aufgestellt, um nicht
nur die vorhandenenSchäden zu beseitigen, sundernvor allem auch um die Türme unter Dach zu
bringen. Von einem Notdach im Innern, bei dem außerdem auch noch die Mauerkrone ungeschützt
bliebe, mußte abgesehen werden, da ein solches nur eine Entstellung des Innern mit sich bringen
würde, zudem auch noch von außen durch die geöffneten Luken im obersten Dachgeschoß erkennbar
bliebe und für das hier in den Kehlen angesammelteWasser eine Entwässerungnicht gut möglich
erschien. Ganz von selbst erwuchs aus der Notwendigkeit des Schutzes des Mauerwerks der Gedanke
an die Wiederherstellungdes ursprünglichen Daches. Es handeltesich zugleich darum, in dem Dach¬
aufbau etwas zu schassen, was mit dem ganzen Charakter des Mauerwerks zusammengeht und die
mächtigen Mauermassennach oben in bedeutsamerWeise abschließt. Zzt. wirken die vier allein
die Mauerkrone überschneidendenEcktürmchen mit ihren Horizontalabschlüssen, zumal in der perspek¬
tivischen Verkürzungvon unten gesehen,nicht sehr günstig. Von einem Ausbau des Innern und
damit von einer Wiederherstellungder Balkenlagen, einem Verschließender Fensteröffnungenkann
man vor der Hand absehen, solange nicht eine bestimmte praktische Benutzungder Tore in Frage
kommt. Man würde sich, ähnlich wie in Bacharach, lediglich mit der Herstellung der Bedachung
selbst begnügen können, wobei natürlich der Dachstnhl, um ihm den nötigen Halt zu geben, ent¬
sprechend nach unten verankert werden müßte. Bei den Formen der Dächer erscheint eine besondere
Rücksichtnahme auf die Lage der Türme und ihre jetzige Umgebungerwünscht. Das Wittbendertor
liegt verhältnismäßig tief; es verträgt sehr wohl ein hohes steiles Dach. Um den Oberbau mit
den Ecktürmchen in geschlossene Verbindungzu bringen, empfiehlt es sich, wie dies an mittelrheinischen
und nasslluifchenTurmaulagen wiederholtgeschehen,den zwischendem oberen Geschoß der Ecktürmchen
gelegenen Teil des Hauptdaches noch als geschiefertes Dachgefchoß durchzuführen, über dem dann
erst die Sparren anzusetzen haben würden.

Bei dem verhältnismäßighochgelegenenObertor war die Frage zu überlegen,ob nicht hier
auch, um einen größerenReichtumin der Silhouette des Ortsbildes zu erzielen, spätere Dachformen
verwandtwerden könnten im Anschluß an die, welche im 17. Jahrhundert vielfach bei der Bedachung
von mittelalterlichenStadttoren gewählt worden find, wie etwa bei dem RheinstädtchenLinz. Dem
Wunsch der Stadtgemeinde entsprechend, würde aber auch hier, im Anschluß an das bis in den
Anfang des 19. Jahrhunderts erhaltene Dach, eine spätgotische Form zu wählen sein.

Zu den beiden Haupttortürmen kommt noch der runde Vogelturm, der gleichfalls mit
einem Dach zu versehen sein würde. Die Kosten für diese notwendigenSicherungsarbeiten am
Mauerwerk und für die im Interesse der Erhaltung erforderliche Eindeckungfiud verhältnismäßig
sehr hohe. Für das Wittbendertor sind die Kosten auf 4500 Mark, für das Obertor auf 5300
Mark und für den Vogelturm auf 3000 Mark angesetzt. Für die stark belastete Stadt erscheint
es nicht möglich, den ganzen Betrag aufzubringen, auch wenn die Sicherung des Vogelturmes noch
etwas aufgeschoben werden kann. Der Herr Regierungs-Präsident hat deshalb den Antrag gestellt,
der Provinzillllandtllg wolle aus seinen Mitteln den Betrag von 4200 Marl, entsprechend einem
Drittel der erforderlichen Gesamtsumme,zur Verfügung stellen. Ich möchte den Antrag lebhaft
befürwortenund bitte, diesen Betrag zu bewilligen.
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Anlage 8.
Hu Nr. 12 der Zusammenstellung.

Andernach: Evang. Pfarrkirche, ehem. Franzislanerllostertuche.
Unter den Franziskanerklosterkirchen des Rheinlands nimmt die ehemalige Franziskaner¬

llosterkirche zu Andernach,die jetzige evangelische Kirche, durch ihre kunstgeschichtlicheSonderstellung
einen besonderen Rang ein. Der Bau ist als zweischiffigeHallenkirche mit außerordentlichlangem
Chor im Jahre 1414 begonnen und erst 1463 vollendet worden. Nach den strengen Vorschriften
des Ordens ist er mit tunlichsterVereinfachungder gotischen Formen aufgeführt, unter völligem
Verzichtauf Türme und Querschiff. Nur die Westscissade ist reicher behandelt und zeigt ein fünf¬
teiliges Fenster und darunter ein mächtiges spitzbogigesDoppelportal. , Die Details zeigen die
edlen Formen der ausgehenden Cölner Schule mit reichem, fein profiliertemMaßwerk und zierlichem
Blllttschmuck. Auch im übrigen offenbart der Bau, wie unter der notwendigenEinschränkung der
Bedürfnisseeiner Klosterkirche die reiche Architektur der Cölner Domschule sinngemäß reduziert ward.
Der Querschnitt und die Grundrißdisposition mit der Cölner Tradition mischensich mit nieder¬
rheinischen und vielleicht westfälischen Formen. Auch das teilweise Nachinnenziehen der Strebepfeiler
ist charakteristisch für diese Baugruppe. Auf einem der Schlußsteine im Chor befindet sich das
Wappen des Erbauers, des Erzbischofs und Kurfürsten Dietrich von Moers.

Das gleichfalls im Anfang des 15. Jahrhunderts errichtete Kloster ward 1615 dem Mino-
ritenorden übergeben, der im folgenden Jahrhundert eine vollständigeUmgestaltung herbeiführte.
Erst 1709 ward der Bau abgeschlossen. Nach der Aufhebungdes Klosters im Jahre 1804 wurde
die Kirche mit dem Kloster zunächst als Militärmagazin verwandt.

Die große Schönheit des mächtigen Innenraumes fand aber in den 50 er Jahren einen
lebhaften Bewunderer in dem König Friedrich Wilhelm IV., der im Jahre 1854 den Kirchenbau
der evangelischen Gemeinde als Geschenk überwies. Für die nur eine bescheideneSeelenzahl aus¬
weisende Gemeindeerschien der Chor ausreichendgroß. Er wurde von dem Langhaus durch einen
steinernengotischen Lettner abgeschlossen; der ganze Bau wurde damals äußerlich iustandgesetzt.

Schon im Jahre 1895 wurde dann seitens der Gemeinde eine umfänglicheRestauration
beabsichtigt. Der 39. und 40. Provinziallandtag bewilligten damals den Betrag von 8000 Mark.
Es wurde dann die äußere Wiederherstellungdes Chores und der Nordseiteder Kirche durchgeführt,
die Instandsetzung des Portals und der Westfront aber hinausgeschoben. Der von dieser Be¬
willigung noch offenstehende Betrag von 4154,44 Mark wurde im Jahre 1909 eingezogen. Seit
einem Jahrzehnt sind dann erneut Verhandlungen eingeleitet,um einen Teil des anstoßendenund
von der Militärverwaltung nicht mehr beanspruchtenKlostergebäudesfür die evangelische Gemeinde
zu erwerben, hier die für die Bedürfnifseder evangelischen Gemeinde unbedingt notwendigenAn¬
lagen: Gemeindeslllllund Wohnung für die Schwestern, zu schaffen. Gleichzeitigaber erwies sich
bei dem fortgesetzten Wachstum der Gemeinde der Chor als längst nicht mehr ausreichend, die
Kirchenbesucherzu fassen und es ergab sich die Notwendigkeit,das Langhaus für den Gottesdienst
hinzuzunchmen. Die beiden mächtigen, gleich hohen Schiffe des Langhauses standen bisher ganz
verödet. Sie machten den Eindruck einer unwirtlichen Vorhalle. Ueber den derb verputzten
Wänden und Gewölben saß eine häßliche gelbe Tünche. Bei der Ausdehnung des Projektes ergab
sich nun die Möglichkeitauch das Innere endlich in würdiger Weise herzustellenund auszubilden.
Der lettnerartige Einbau aus der Zeit Friedrich Wilhelms IV. kann dabei sehr wohl als ein
historisches Dokument bewahrt bleiben; ei muß nur um ein Joch weiter in den Chor hinein¬
geschobenwerden. Nach dem Abbruchder Klostergebäudeim Süden der Kirche, die bislang diese
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Seitenfront fast ganz zudeckten, ist der verwahrloste und baufällige Zustand dieser Seite erst ganz
sichtbargeworden. Es werden hier nicht nur umfängliche Auswechslungen am Mauerwerk not¬
wendig sein, es muß auch ein guter Teil der Gesimse und des Maßwerkes der schönen gotischen
Fenster ergänzt werden.

Der Gesamtanschlag für die geplantenbaulichen Maßnahmen beläuft sich auf 60 000 Mark.
Die Gemeinde ist dabei nur in der Lage, die Hälfte der Baufumme aufzubringen. Ein Teil der
fehlenden Baumittel soll aus kirchlichen Fonds aufgebracht werden. Angesichts des besonderen
geschichtlichen und architektonischenWertes der Anlage, des Umfangs der ganzen nötigen Arbeiten
und der Dringlichkeitder Wiederherstellungmöchte ich die Bewilligung einer Beihilfe von 10000
Mark in zwei gleichen Raten, zunächstalso für diesen Landtag der Summe von 5000 Mark
lebhaft befürworten.

Anlage 9.
Zu Nr. 13 der Zusammenstellung.

Marienberghausen: evangelische Pfarrkirche.
Die evangelische Pfarrkirche zu Marienberghausenim Kreise Gummersbachgehört in den

Kreis kleiner romanischer Dorfkirchenim Oberbergischen, die dann fast sämtlichin spätgotischer Zeit
eine völlige Ausbildung der Ostpartie erfahren haben. Der romanische Charakter des Turmes ist
zum Schluß durch eine malerische barocke Bedachungnoch weiter verwischt worden. Die Gemeinde
lft seit einem Jahre mit einer sehr umfänglichenäußeren und inneren Restauration beschäftigt,bei
der zugleich für die Zwecke der besseren praktischen Ausnutzungeine Veränderungder Emporenanlage
unter Beseitigung des alten Orgeleinbaues durchgeführtwird. Die sehr erheblichen Kosten in der
Höhe von 18 000 Mark hat die Gemeindeohne fremde Hilfe aufbringen müssen.

Im letzten Sommer ist nun bei dem Untersuchendes Anstriches im Innern unter der
dicken weißen Tünche der Barockzeiteine sehr merkwürdigeund hochinteressante spätgotische Aus¬
malung gefunden worden, die dann auf meine Veranlassungdurch den Maler Bardenhewerweiter
sorgfältig aufgedeckt worden ist. Der ganze Ostteil ist nach einem einheitlichen System ausgemalt.
Die spätgotischen Gewölbefeldersind reich dekoriert. In der Vierung befinden sich vier Engel mit
den Kreuzigungswerkzeugen,im südlichen Kreuzarm die Euangelistensymbole, der nördliche zeigt nur
das üppige spätgotischeDistelorncnnent. An den Ostseiten der Kreuzarme sind in zwei Reihen
untereinander große Heiligeudarstellungenerhalten, darunter St. Hubertus und St. Georg. Auch
die von den Fenstern durchbrochenen Nord- und Süd-Wände der Kreuzarme zeigen große Heiligen¬
figuren. Am reichsten ist das rechtwinkelige Chorhaus dekoriert. Das Gewölbe zeigt lediglich eine
stark farbige Blattwerkdeloration an den Schlußsteinen und in den Zwickeln der Gewülbefelder
Die spitzbogigenWandfelder sind dafür in der ganzen Ausdehnungmit figürlichen Darstellungen
bedeckt. Nach Osten hin befindet sich über dem großen Chorfenster die Darstellung des jüngsten
Gerichts: der thronende Weltenrichter zwischen Posaunenengeln mit den Fürbittern, der Mutter
Gottes und dem heiligen Johannes Baptist, tiefer Zur Linken die Darstellung der Begnadigten in
das Himmelstor einziehend, zur Rechten die Verdammten in das Hülleutor hingezerrt. Unter den
Bogen der Seitenfelder fetzt sich diese Darstellung fort. Die ganze untere Zone wird an allen drei
Seiten durch die mächtigenGestalten der Apostel ausgefüllt.

Die Malereien sind relativ so gut erhalten, daß ihre Sicherung und die Wiederherstellung
sehr wohl möglich erscheint. Es fehlt keine Figur ganz. Der alte Putz sitzt zudem ziemlichfest,
s° daß ein Ausretouchierenund sorgfältigesAustupfen unter Befestigung der losen Farbenpartikelchen
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unschwermöglichist. Die Arbeit erfordert natürlich einen geübten und besondersgewissenhaften
Spezialisten. Im kunsthistorischenInteresse wäre die Erhaltung und Wiederherstellung der Malereien
lebhaft zu begrüßen, zumal sie neben den mittelrheinifchenspätgotischen Dekorationen, so der schon
auf Kosten der Provinzialverwaltung aufgedeckten Ausmalung von St. Goar, einen anderen ab¬
weichenden Typus darstellen. Der schwer belastetenGemeinde ist die Aufbringung der Mittel für
diese Wiederherstellung,an der sie naturgemäß nicht ein direktes Interesse hat, nicht wohl zuzumuten.
Ich möchte daher bitten, diese Wiederherstellungganz auf Prooinzialfonds zu übernehmen und einen
Kredit bis zur Höhe von 3800 Mark hierfür anzusetzen.

Anlage 10.
Zu Nr. 14 der Zusammenstellung.

Montjoie: Burgruine.
An der Erhaltung und Instandsetzung der ausgedehnten Schloßanlage von Montjoie ist

seit dem Jahre 1900 erneut gearbeitet worden. Der 41., 43. und 49. Provinziallandtag hatten
schon den Betrag von 11000 Mark insgesamt hierfür bewilligt. Ueber die Arbeiten selbst ist in
dem XI. Jahresbericht der Provinzialkommissionfür die Denkmalpflege im Jahre 1907 ein¬
gehend referiert worden. Es ist damals vor allem die Oberburg gesichertworden. Der Palas
und der Bergfried sind in ihrem Bestände gefestigt, das Tor zu dem Vorhof des gotischen Tor¬
baues wieder geöffnet, die inneren Umfassungsmauerndes Vorhofes sind ausgebessert, endlich die
äußeren Umfaffungsmauern, foweit möglich, gesichertworden. Es stehen aber noch wesentliche
Arbeiten aus, und es erscheint erwünscht,daß bei dem lebhaften Interesse, das in Montjoie felbst
für die Erhaltungsarbeiten besteht, jetzt die noch nötigen Sicherungsarbeiten möglichst in dem
nächsten Jahre zu Ende geführt weiden. Der Burgkeller und dessen Treppe find vom Schutt zu
befreien, die äußeren Wehrgange und der äußere Zwinger, die durch Schutt ganz verstopft sind,
sind auszuräumen; die dann zu öffnendenFenster werden wieder einen ungehinderten Durchblick
gewähren. Der auf der Innenfeite zwischenden beiden Tortürmen teilweise noch vorhandene
Laufgang, der sich in einem ganz bedenklichenZustand befindet, würde zu ergänzen und durch drei
neue Tragtonsolen zu sichern sein. Endlich wäre der kleinere Treppenturm unter Aussparung einer
kleinen Lichtöffnung oben abzudecken, das Tonnengewölbe über dem Torbogen wäre neu herzu¬
stellen, die freiliegendeMauerkrone abzudecken und zu sichern. Für diese Arbeiten sind insgesamt
5000 Mark vorgesehen. Die Stadt Montjoie hat 2000 Mark bewilligt, die Staatsregierung
1000 Mark in Aussichtgestellt in der Voraussetzung, daß auch die Provinz noch einmal einen
Beitrag von 2000 Mark gewähren werde. Zur baldigen Vollendung der gesamten Arbeiten
möchte ich diese Bewilligung warm empfehlen.

Anlage 1 1.
Zu Nr. 15 der Zusammenstellung.

Niederspay: Alte Pfarrkirche.
Die alte Pfarrkirche zu Niederspay im Kreise St. Goar ist, feitdem die Gemeinde sich

ein neues Kirchengebäude errichtet hat, dem rafchen Verfall anheimgegeben. Das barockeLanghaus,
dessen Dachhaut schon ziemlich gelitten hat und dessen Mauerwerk in den Fensterbogenbedenkliche
Risse aufweist, für das die Gemeinde jetzt keinerlei Verwendungmehr hat, hat fchon schwer gelitten.
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Von entscheidenderBedeutung in der Landschaft,sowohl im Ortsbilde wie in dem Bilde der Rhein¬
ansicht, erscheint vor allem der weithin sichtbare Turm, der eine höchst charakteristische,interessante und
vorbildliche Lösung des Oberbaues in den barocken Formen des 17. Jahrhunderts erhalten hat.
Ueber dem Mauerwerk ist der ganze Oberbau weit vorgekragt und vollständig beschiefert. Das
Dach zeigt zunächst eine geschweifteHaube, aus der wieder eine achtseitige geschiefert«Laterne mit
geschweifter achtseitiger Mütze herauswächst. Der Zustand des Mauerwerks ist am Turm im
allgemeinen noch ein leidlicher,auch der Zustand des Dachstuhls ist, soweit die Hölzer offen liegen,
ün guter, so daß nur mäßige Auswechselungen notwendig sind. Dagegen hat die Dachhaut und
die Veschieferungdurch die lange Vernachlässigungsehr gelitte». Nach der Landseiteklafft, auch
von der Bahn aus störend sichtbar, ein großes Loch in der Bedeckung.

Die Kosten für die Erhaltung der ganzen alten Kirche waren zu hoch, als daß der
Gemeinde ihre Erhaltung zugemutet werden konnte. Die Gemeinde hat noch eine Vauschuldvon
61000 Mark bis zum Jahre 1958 zu verzinsen und zu tilgen und besitzt eine außerordentlich
geringeLeistuugsfähigkeit. Dringlicher aber ist zzt, noch die Erhaltung des Turmes,

Die Kosten für dessen Instandsetzung würden nach einem von der Kreisbauinspektion
aufgestellten Kostenanschlag2000 Mark betragen. Auch diese Summe aufzubringen ist die
Gemeinde nicht in der Lage, sie würde aber bereit sein, später den wiederhergestellten Bau zu
übernehmen und zu unterhalten. Unter diesen Umständenmöchte ich empfehlen, dem Antrag des
Herrn Regierungspräsidenten entsprechend, den ganzen Betrag von 2000 Mark auf die Provinzial-
fonds zu übernehmen.

Anlage 12.

Zu Nr. 16 der Zusammenstellung.
Petersplly: Peterstapelle.

Für die gotische Peterskapelle zu Peterspay bei Oberspay waren schon wiederholt in den
letzten beiden Jahrzehnten Unterstützungenaus öffentlichenFonds erbeten worden. Die Kapelle
dient seit dem Jahre 1810 nicht mehr kirchlichemGebrauch. Die kirchlichen Gerate und Gefäße
sind damas der Pfarrkirche zu Niederspay überwiesenworden, ebenso die Glocken. Die übrige
alte Ausstatltung ist allmählig verschwunden, die Fenster sind eingeworfen, so daß zzt. nur noch
der Bau selbst mit seinem Dach dasteht. Die auf der West- Und Südseite befindliche Empore
lst auf das Aeußerste baufällig, die Treppe eingestürzt, der Boden vielfach durchlöchert und durch¬
gebrochen. Das Dach ist im Jahre 1894 mit einer Unterstützungder Prouinzialverwaltung in
der Höhe von 550 Mark noch einmal instandgesetzt worden; bei der vollständigmangelndenUnter¬
haltung ist es aber bereits wieder vielfach beschädigt. Die Kirche steht grundbuchlich eingetragen
auf dem Eigentum der ZivilgemeindcBoppard, diefe lehnt aber jede Unterhaltungsverpflichtung
ab, und auch die Kirchengemeinde Niederspayhat an der Erhaltung durchaus kein Interesse. Es
handelt sich um einen anmutigen und hübschen einschiffigen Bau des 14. Jahrhunderts mit spitz-
bogigen Fenstern, im Chor mit Rippengewölbe,der auch als architektonisches Denkmal vor allem
durch die Geschlossenheit der Anlage wirkt. Der künstlerische Hauptwerk des Bauwerkes besteht
dann, daß es fast vollständigausgemalt war. Das Langhaus wie der Chor enthalten die Reste
einer reichen figürlichenBemalung des 14, Jahrhunderts, die allerdings durch große spätere Putz-
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flecken vielfach zerstört ist. Auf der Südfeite ist, die ganze Wand des Langhauses füllend, ein
großes figurenreichesjüngstes Gericht dargestellt, gegenüberEinzelsiguren, darunter erkennbar ein
heiligerMartinus. Im Chor befinden fich große Eiuzelfigureu von Heiligen. Diese Wandmalereien
würden vor allem dauernd zu erhalten fein. Sie herauszulöseu,ist technisch unmöglich; das einzige
Mittel, fie dauernd aufzubewahren, ist daher die Anfertigung genauer farbiger Copien. Für die
Herstellungdieser Arbeit, die bereits durch den Maler Karl Volkhausenvon Düsseldorf begonnen
ist, würde der Betrag von insgesamt 800 Mark erforderlichsein. Die Aufnahmen würdeu dem
Denkmälerarchivder Rheinprovinz einverleibt werden, um später in dem Corpus der gotischen
Wandmalereiender Rheiulcmdemit veröffentlicht zn werden. Die Bereitstellungdes Betrages von
800 Mark für den genannten Zweck möchte ich lebhaft befürworten. Die eventuelle teilweife
Iustandsetzuugder Malereien würde erst später in Betracht kommen,nachdem die Sicherung der
Kapelle erfolgt, nachdem vor allem das Dach durchweg repariert ist. Hierüber und über die
Uebernahmeder Unterhaltungspflichtfchwebeu zzt. noch Verhandlungen.

Anlage 13.
Zu Nr. 1? der Zusammenstellung.

Becherbach:EvangelischeKirche.
Die evangelifche Kirche zu Becherbach im Kreife Meifenheimist ein im Rheinland einzig¬

artiger Kirchenbau vom Ende des 18. Jahrhunderts in den einfachen Formen des Stiles Louis XVI.
Die Kirche ist im Aeußern unter reicher Verwendung von Hausteinformen als oblonges Rechteck
mit polygonalem Chor und einfach gegliedertemTurm im Jahre 1783 errichtet wurden. Das
Innere zeigt die typische Anordnung der evangelischen Kirchendes 18, Jahrhunderts: die Ueber-
eincmderstellung vou Altartisch und Orgel und im Westen wie an den beiden Langfeitenhingeführte
hohe Emporen. Alle Details find in den Louis XVI.-Formen, die fchon nach dein Beginn dem
Klaffizismus fich zuneigen,behandelt. Die Langfeiten werden durch Hausteinpilastergegliedert; die
Fenster unterhalb der Emporen und im Obergaden find in eigentümlicher Weife in eine gefchlosfene
Gruppe zufammengefaht,die Säulchen der Emporen wie die Säulchen der Orgelbühne zeigen feine
und vorbildliche Details.

Der Bau hat im Laufe des 19. Jahrhunderts fchwer gelitten, vor allem hat der weiße
Sandstein, der für die Außenarchitekturzur Verwendung gekommen ist, fich stark zerfetzt und ist
z. T. total verwittert. Die Zerstörung ist zunächstdurch die Wahl eines fchlechten Materials,
dann aber auch durch die aufsteigendeGrundfeuchtigkeitund die eng an die Kirche herantretende
Bewachfung hervorgerufen. Nach einem Anfchlag des provinzialkirchlichen Bauamtes vom Jahre
1906 belaufen fich die Kosten für das Allernotwendigsteauf 16 400 Mark, mit Bauleitung auf
18 000 Mark; werden weitere wünfchenswerte Arbeiten ausgeführt, fo steigt der Kostenanschlag auf
24 000 Mark. Die Gemeindeist auf der anderen Seite nur in der Lage, eine Anleihe von 5000
Mark aufzunehmen. Unter diefen Umständen würde zur Erhaltung des merkwürdigen und gerade
bei der heutigen Richtung der lebendigen kirchlichen Baukunst vielfach vorbildlichenVanes eine
wefentliche Unterstützungaus öffentlichen Fonds angebrachtfein. Ich möchte den Antrag des Herrn
Regierungs-Piäsidentenlebhaft unterstützen und eine Bewilligung von 3000 Mark für diefen Zweck
warm befürworten.
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Anl age 14.
Zu Nr. 18 der Zusammenstellung.

Kreuznach: EnglischeKirche.
Auf dem Wörth, der von den beiden Armen der Nahe umflossencn Insel inmitten von

Kreuznach,auf der sich wahrscheinlich die älteste Anlage der Stadt befundenhat, ist an der Stelle
eines von dem MerowingerkönigDagobert gestifteten Marienklosters von dem Grafen Johann von
Svonheim eine Kirche gestiftetund von seinem Enkel Simon I. von Sponheim im Jahre 1332 zu
Ehren der heiligen Maria, Martinus uud Kiliau aufgeführt worden. Der Kirchenbau hat dann
viele Fährlichkeitcndurchgemacht. Im Jahre 1648 wurde die Kirche durch eine Quermauer durch¬
schnitten, der Ostteil der katholischen, der Westteil der evangelischen Gemeindezugewiesen; im Jahre
1689 ward durch die Franzosen der ganze Bau zerstört, nur der Ostteil und der Weftgicbel blieben
dachlos stehen. Das Langhaus ist dann im Jahre 1768 in den nüchternen Formen des 18. Jahr¬
hunderts ganz neu aufgeführt worden. Der Ostteil, der notdürftig wiederhergestellt war, ging in
Privatbesitzüber, diente zunächst als Scheune und Lagerhaus und ward erst 1857 von der evan-
Lelischen Gemeinde zurückcrworben. Die Gemeinde hat dann in den nächsten Jahren die Kirche
äußerlichund innerlich herstellen lassen und sie dauernd der englischen Gemeindezur ausschließlichen
Benutzungüberwiesen.

In den letzten Jahrzehnten haben sich nun an den gotischen Partien verschiedene Schäden
Lezngt, die sich in den letzten Jahren in bedenklicher Weise vermehrt haben. Das undichte Dach
'st bereits dnrch die Gemeinde instandgesetzt worden; damit ist auch die Durchfeuchtungder Gewölbe
und das Faulen der Hölzer des Dachverbandesvom Fuße des Daches zunächst aufgehoben. Das
Mauerwerkist aber zumal im Chor und an der Südseite ziemlichweitgehenddurchfeuchtet. Bei
dem Mangel genügenderAbdeckungen der Strebepfeiler ist das Wafser tief in diese eingedrungen,
w daß zuletzt durch den Schub der Mauern zwei der Strebepfeiler gerissen find. Die einspringenden
l-cken zwischen Chor und Querschiff sind im Mauerwerk völlig durchnäßt. Die baldige Ausführung
°er Sicherungsarbeitenunter sorgfältiger Neuversetzung der oberen Teile und der Abdeckungen der
Strebepfeiler fowie die Erneuerung des Putzes dürfen nicht mehr gut langer hinausgeschoben
werden. Die Kosten für die notwendigenInstandsetzungsarbeitenbelaufen sich auf 4600 Mark.
Die evangelische GemeindeKreuznachhat nun zwar die Uuterhaltungspflichtund erkennt diese auch
°n, sie benutzt aber die englische Kirche selbst in keiner Weise und ist darum nicht praktisch an der
^Haltung interessiert; die englische Gemeinde aber, der die Benutzung des Kirchenraumes aus¬
schließlich überlassen ist, hat kaum einen festen Stamm, sondern setzt sich zunächst nur aus den
nllsommerlich in Kreuznach sich eiufindenden Badegästen zusammen, die wohl für die Innenaus¬
stattung und den guttesdienstlichen Bedarf sorgen, aber nicht gut für weitergehendeReparaturen
herangezogenwerden können. Der Herr Regierungs-Präsident hat deshalb den Antrag auf Be¬
willigung einer Beihilfe von 2200 Mark gestellt. Nachdemdie Gemeindebereits 1100 Mark für
°ie dringendst notwendigenSicherungsarbeiten verausgabt hat, würde sie immerhin noch bis zu
^200 Mark aufzubringen haben, fo daß die erbetene Beihilfe die Hälfte der jetzt insgesamt not¬
wendigen Kosten darstellen würde. Mit Rücksicht auf die besonderen Eigentumsverhältnisse,möchte
'ch die Bewilligung für die Erhaltung dieses wichtigen architektonischenDenkmalswarm befürworten.

H'
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Anlage 15.

Zu Nr. 19 der Zusammenstellung.
Meisenheim:Untertorturm.

Meisenheim,der alte Sitz der Grafen von Veldenz, hat im Jahre 1315 eine nach einheit¬
lichem System angelegteOrtsbefestigungerhalten, von der heute noch wesentliche Teile, zumal an
der Ostscitedes Städtchens erhalten sind. Die ganze Anlage gibt einen guten Begriff von einer
typischen Fortisikntiundes beginnenden14. Jahrhunderts. In der unter dem 21. März 1315 von
Kaifcr Ludwig dem Bayern ausgestellte!! Urkunde, durch die Meisenheimdie gleichen Stadtrcchte ver¬
liehen werden wie Oppenheim,wird der Ort ausdrücklich oastrunr et oppiäuiu genannt. Bei der
Belagerung der Stadt durch Friedrich I. von der Pfalz im Jahre 1461 wurden die Stadtmauern
schwer beschädigt, hielten aber dem Angriff der Pfiilzer stand, so daß der Feind unverrichteterSache
abziehen mußte. Im Anschlußan diese Belagerung ward dann der mächtigeMauerring mit den
Befestigungswerkenvielfach ergänzt.

Die Tortürme und Mauern waren bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts noch im
wesentlichenerhalten, erst am Anfang des 19. Jahrhunderts sind die größeren Stadttore, das in
der Mitte des 15. Iahrhuuderts unter dem Herzog Stephan von Pfalz-Zweibrücken erbaute
Obertor und das Klenkertorabgebrochenwurden; bis auf den heutigen Tag erhalten ist aber das
Untertor, das in seinem Mauerkörper aus dem Beginn des 14. Jahrhunderts stammt, aber leider
im Jahre 1850 die fein profilierten gotifchen Spitzbogen an den Fenstern verloren hat, die damals
durch plumpe Rundbogen ersetzt wurdeu. Die alte Dachform und der ursprünglicheAbschluß ist
aus dem Kupferstichbei Meriau vom Jahre 1645 ersichtlich. Trotz dieser Verunstaltung besitzt
der Torturm heute noch einen sehr wesentlichen Denkmalswert als wichtiger Rest der Meisenheimer
Befestigungsanlageund fpricht im Ortsbilde entsprechend mit.

Der baulicheZustand ist zzt. ein sehr bedenklicher, so daß eine gründlicheInstandsetzung
dringlich notwendig erscheint,wenn das Bauwerk nicht ganz dem Verfall anheimgegeben werden
soll. Das Sllndsteingesimsunterhalb des Daches ist so stark verwittert, daß im Laufe des letzten
Jahres auf der Stadtfeile verschiedene Stücke heruntergefallensind. Es mußte eine provisorische
Befestigungder einzelnen Gesimsstücke eintreten, dabei erwiesen sich aber sämtliche Sandsteine des
Gesimsesals so stark angegriffen, daß kaum noch das alte Profil zu erkennen war, dazu löst sich
die äußere Schale überall vou dem Kern los. Weiter sind die Eckquadern, besonders im oberen
Teil des Turmes, sehr verwittert, verschiedene sind herausgefallen. Dann aber zeigt der Turm,
wahrscheinlich infolge der unverständlichenVeränderungen des Jahres 1850, sehr erhebliche Zer¬
reißungen und Setzungen, vor allem auf der äußeren Seite zwei von dem mittleren oberen Fenster
ansetzende Nisse, die zur Seite des Mittelportals heruntergehen. Der mittlere Torbogen hat dazu
auf beiden Seiten die Widerlager herausgedrückt, ein Kämpferstein ist dabei vollständig gespalten.
Endlich ist der Putz zumeist abgefallen. Die stark ausgewitterten Fugen liegen offen und bieten
Regen und Schnee allzugünstigeAngriffspunkte.

Zur Erhaltung des Turmes erscheintnotwendig die teilweiseErneuerung des Haupt¬
gesimses,die Grgäuzuug der vollständig verdrückten und die Ersetzung der herausgefallenenEck¬
quadern, wobei im übrigen natürlich der ruinenhaste und altertümlicheCharakter durchaus gewahrt
werden soll. Die Risse werden sorgfältig von innen mit verlängerter Zementbrühe auszugießenund
auszuspritzen, sowie auszukeileusein. Von außen sind sie in reichlicher Tiefe mit hydraulischem
Kalkmörtelzu verschließen.
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Um dem Schub der Bogen entgegen zu arbeiten, wird voraussichtlich in Kämpferhöheeine
kräftige Verankerungaus starken Winkeleisen nicht zu umgehen sein. Es weiden hier noch Proben
gemacht werden müssen. Zum Schluß muß der Putz erneuert werden.

Die für diese Arbeite» notwcudigeuMittel siud auf 3500 Mark berechuet. Die Stadt
Meisenheim legt erheblichen Wert auf die Erhaltung dieses wichtigsten Restes ihrer alten städtischen
Befestigung, ist aber nicht in der Lage, die Gesamtkostenaufzubringen, zumal ihre finanzielle»
Verhältnissesehr ungünstig sind und die Stadt durch dringlichepraktische Aufgabe» schon schwer
belastet ist. Sie hat trotzdem die Hälfte der erwachsenden Kosten bereit gestellt. Mit Rücksicht auf
die Dringlichkeitder Ausführung der Sicherungsarbeitenmöchte ich den von dem Herrn Regierungs¬
präsidenten von Cublenz gestelltenAntrag auf Bewillignng der fehlenden Hälfte in der Höhe von
1750 Mark warm befürworten.

Anlage 16.
ZU Nr. 20 der Zusammenstellung.

Münstereiscl: Grabmal in der Stiftskirche.
Das ursprünglichim Hochchor der Stiftskirche zu Münstereiscl aufgestellteGrabmal des

1335 verstorbenen Ritters Gottfried von Bergheim ist in der Mitte des 18. Iahrhnndcrts bei der
"sten Innenrestnuration der Kirche von seinem Ehrenplätze entfernt und in die Dunkelheit der
Krypta verbannt worden, wo das merkwürdige Monument, das in den „Kunstdenkmäler» des Kreises
Nheinbach"Tafel VI, S. 96 abgebildetist, kaum zur Wirkung kommt. Das Denkmal ist eine
^ glänzendstenSchöpfungen der gotischenGrabmalsplastil in den Rheinlandeu, das früheste,

welches den bedeutsamen Schmnck klagender Figürchen am Sockel zeigt, das Motiv der sogenannte»
^lenreurs, das in der bnrgundischc»Schule zn Dijon zwei Me»sche»altcrspäter sei»e glänzendste
Ausbildung findet. Das Münstereifeler Denkmal gehört wohl einer kleinen Gruppe von Monu¬
menten an, die über den ganzen Westen Deutschlands zerstreut sind und wahrscheinlichvon
wanderndenGrabinalslünstlern geschaffen find. Die nächsten Parallelen mit ähnlichen Wehklagenden
°"l Sockel finden sich in der Elisabethkirche zu Marburg und in der Pfarrkirche zu Bielefeld.

Bei dem Transport in die Krypta ist das nicht weniger als 3 in lange mächtige Denkmal
vrelfach beschädigt worden. An der überlebensgroßenGestalt des Verstorbenensind, zumal an der
Wüstung, verschiedeneTeile abgeschlagen, vor allem aber hat der Unterbau gelitten. Man hat die
u« Innern wohl durch cingelafseneDübel zusammengehaltenenstarke» Steinplatten nicht anders
^usemanderreißenkönnen, als indem man die jedesmal vor der Mittelfugc befindlichen Figuren in
er Mitte jeder Seite ganz wegnahm und dann die Dübel von außeu ausmeißelte. Dabei find

gwße Ecken anch aus dem Sockel wie aus der oberm Deckplatte herausgeschlagen.
Durch den Herrn Oberpfarrer ist eine Instandsetzunguud Restauration des Denkmals in

Anregung gebracht. Vom Standpunkte der Denkmalpflegeerschienen alle die Maßnahmen dringend
^wünscht, die zunächst zur Sicherung des Bestandes und zur Reinigung des ganzen Denkmals und
^«n zur Ergänzung des Nahmens, also vor allem der Ausflickung der Deckplatte usw. gehören,
"ne Ersetzung der fehlendenFiguren liegt aber keineswegsim knnsthistorischenInteresse, da Neu-
lchöpfungen nur störend sich hier neben die von einem hohen persönlichen Stilgefühl erfüllte» alten
«Mre» stellen würden. Eine Erneuerung ist auch gar nicht nötig; da die Lücke jedesmal in der
^ltte einer Seite sich befindet, ist die Symmetrie und Harmonie keineswegs gestört. Die genannten
"emigungs- und Sicherungsarbeiten uud einige kleinere Reparaturen und Ergäuzuugeu müßten
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aber in eine ganz besonders befähigteHand gelegt werden. Dazu würden die verwandten parallelen
Denkmälerheranzuziehen sein. Es erscheintals erwünscht,daß diese ganze Arbeit in der Hand
der Denkmalpflegeverbleibt. Ich möchte deshalb einen Kredit bis zur Hohe von 800 Mark für
diesen Zweck erbitten.

Anlage 17.
Zu Nr. 21 der Zusammenstellung.
Altenberg: Aufnahme des Domes.

Der Altcnberger Dom befindet sich seit drei Jahren ernent im Zustande einer durch¬
greifenden Instandsetzung,die vou dem Eigentümer, dem Fiskus, unter staatlicherBauaufsicht vor¬
genommn: wird. Es hatte sich ergeben, daß mit den kleinen Palliativmittelchcn der letzten Jahr¬
zehnte die großen Bauschädeu unmöglichauszuhcileu wären. Es ist deshalb eine durchgreifende
Erneuerung uud Sicherung in Angriff genommenwurden. Die ganzen Scitenschiffdächer und die
Dächer des Chorumgaugesmußten zweckentsprechendim Anschlußan die alten Formen mit Wieder-
öffnung der alten, später vermauertensteinernenRinnen umgebant werden. Am Laughaus ist vor
allem das Stiebcfystem, das mit Ausnahme des ersten westlichen Paares am Ende des 14. Jahr¬
hunderts bei dem Abschluß der Bauarbeiten unter dem Bischof Wickbuld aus Sparsamkeitsrllcksichten
nicht ausgeführt worden, sondern nur bis zur Höhe der Seitenschiffedurchgeführt war, völlig
erneuert worden. Die Erneuerung war vor allem notwendig dnrch die beobachtetestarke Aus¬
weichung der Hochmauerndes Obergadens. Die Gewölbekappe hatte fich in dem Mittclschiffgewölbe,
znmal an der Nordfeite,fast durchweg von den Schildbögenabgelöst und die klaffenden Riffe waren
nur notdürftig bei einer früheren Restauration gefchloffen und verklebt wurden. Die Schäden waren
fo bedeutend, daß bei der Untersuchungder Gewölbe ein ganzes Gewölbefeldeinfach in das Schiff
herunterstürzte. Eine Reihe weiterer notwendiger Bauausführungen haben fich an diese großen
Arbeiten angeschlossen. Die Staatsregieruug hat hierfür in den letzten drei Jahren einschließlich
der Bauleitung die hohe Summe von 230 000 Mark aufgewandt, fich aber im übrigen anf die
Erhaltung der Bansubstanz beschränken zn müssen geglaubt.

Die Erhaltung und Ausschmückung des Innern bildete die Spezialaufgabe des Altenbergcr
Domblluvereins,der, vor 15 Jahren gegründet,seitdem, getragen von den Sympathien des ganzen
bergischen Landes, fich seiner einzelnenAufgaben angeuommeuhat. Seine erste Hauptaufgabe hat
er in der Sicherung, Wiederherstellungund Ergänzung des Schmuckesder Glasmalereien erblickt,
weiter in der Wiederherstellungdes Churgestühls, der Grabdeukmäler, zuletzt in der Wiederher-
stellnng der alten, ursprünglichenund einfachen, dem Charakter des Cisterzienserordens entsprechenden
Vcmalnng, die den häßlichenuud störendengelben, aus der Zeit Friedrich Wilhelm IV, stammenden
Anstrich mm endlich verdrängt hat. Daneben hat der Verein auch für Arbeiten am Aeußeren
Zuschüsse geleistet. Er hat die Erneuerung des Hochschiffdachesdurchgeführt und die Hälfte der
Küsten für die Erneuerung des Strebefystems getragen. In den letzten 15 Jahren find über
15 000 Mark dnrch den Berein aufgewandt wurden. Zurzeit stehen ihm noch sehr erhebliche Auf¬
gaben bevor. Er hat fich selbst zn verschiedenenAusführungen verpflichtet, vor allem soll die seit
10 Jahren geplante große Orgel im südlichen Querschiff wieder hergestelltwerden, seine Mittel sind
aber fast erschöpft, fo daß der Verein bereits jetzt angesichtsder in feste Aussicht genommenen
nächsten Ausführungenmit einem Minus arbeitet.
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Die vollständigeEinrüstung des Domes bei der Ausführung der Außen- und ^nnen-
restanration sowie der Ausmalung bot nun die Möglichkeit zu einer eingehenden mustergültigen Auf¬
nahme, wie sie bisher leider noch uicht bestand. Es erwies sich als notwendig,Inventarzeichnungen
w großen Maßstab mit Einzeichnnng und Aufmessungeines jeden Qnaders herznstelle,.. die die
Grundlage auch ttr spätere Arbeiten darstellen konnten. Der AltenbergerDom mmmt "s Schwester¬
kirche des Cölner Domes uud konseqnente Schöpfung eines der feinfühligstengroßen Meister des
13. Jahrhunderts, des Meisters Walther. einen so hohen Rang unter den gotischen Monumenten
Deutschlaudsein, daß eine genaue zeichnerifcheAufnahme und die spätere P«Mat:on emer solchen
auch im Interesse der Knnstwissenschaft wie der Denkmalpflegeals °"e HM dankenswerte er¬
scheinen müßte. Die Kosten für die Anfnahme uud Auftragung sowie die spatere Reproduktionsind
verhältnismäßighohe, da ein eigener Architekt und ein besondersgeschickter und erfahrener Gotiker,
der bisherige I. Assistent des bekannten verstorbenen Gotikers Karl Schaefer. mit den Arbeiten
betraut werden mußte, die sich noch iiber das ganze nächste Jahr hinziehenwerden. Die Arbeiten
smd auf insgesamt 5000 Mark veranschlagt. ^ . . , ,. >r. , ^

Nach den von jeher streng eingehaltenen Grundsätzen der Provmzmlverwaltungist es ausge¬
schlossen, für eiu iu fiskalischem Besitz befindliches Denkmal selbst einen Zuschußzu geben soviel
Stimmuug und Neigung wohl anch sonst vorhanden sein dürfte, die Sache des AltenbergerDomes,
die am ganzen Niederrhein und zumal im Belgischen so viele mächtigeFreunde hat, irgendwie
zu unterstützen. Die genannte Aufnahme stellt aber eine Anfgabe dar. die gewisscrmaßeuneben
der eigentlichen Erhaltung liegt und in weiterem Umfang der ganzen rheinischen Denkmalpflege und
Knnstwissenschaft dient. Es wird deshalb dem hohen Provinziallandtag der Antrag unterbreitet,
diese ganzen Kosten in der Höhe von 5000 Mark feinerseitszn übernehmen und zunächst für das
laufendeJahr als erste von zwei gleichen Raten den Betrag von etwa 2500 Mark zu bewilligen.

A nlage 18.

Zu Nr. 22 der Zusammenstellung.
Ruine Fustenbmg bei Stromberg.

Für die Instandsetzuugsarbeiteuan der Rnine Fustenbnrg hatte schon der 46 Provinzial¬
landtag im Ja re 1906 ewen Betrag von 2000 Mark bewilligt. Die alte Reichsbiirg die das
Städtchen Stromberg nnd die ganze Gegend beherrscht,erfre.it sich im Hnnsrucknnd msbe ondere
bei den Bewohnern von Stromberg einer besonderenSchätzung; so hat schon seit der Mitte des
W. Iahrhuuders die städtische Verwaltung und der Verschönerungsvereinvon Swnnberg an de
Ruine und dem ganzen Nuinenterrain vielfache Sicherungsarbeiten vornehmen lassen Mit HUs
der durch deu Provinziallandtag bewilligten 2000 Mark und einer Beihilfe der Stadm r
gleichen Höhe war dann im Jahre 1907 die Vorbnrg mit ihrem ans der pfalzischen Z"t stamm -
den Palas des 15. Iahrhnnderts nebst den äußeren Zwingermanerngesichert worden, ^e "w "^
zur Sicherung nnd Erhaltung des mächtigenNergfrids. der n°« «us hochromamscherZeü stamm
vielleicht noch von der Anlag, die im Jahre 1156 dnrch Friedrich Barbarossas B"de ^ " « '
die Pfalzgra en bei Rhein gekommen war. mnßte» aber zurückgestellt werden, da sie sich als w seit¬
lich nmfängliche, als vorausgesehen,erwiesen. Der Anschlag für die
auf 4000 Mark die Stadt emeindebeabsichtigtselbst eine Anleihe "' der H°e v°n 3000 Mar
aufzubringen, so daß nnr noch 1000 Mark zu decken sind. Zumal der Kos des BerMds hat
sich als stark verfallen erwiesen. Der Mörtel ist zu einem großen Teil ansgewaschen. durch die
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auf der Höhe wachsenden Sträucher sind die Quadern auseinandergetrieben,an den Fensteröffnungen
sind die Pfosten stark verwittert und verschoben. Um die Mauerkrone zu sichern, wird nichts
anderes übrig bleiben, als das lose Mauerwerk vorsichtigabzunehmenund die vorhandenenQuader
wieder in hydraulischem Kalkmörtelsorgfältig zu verlegen,wobei dann nicht unerhebliche Maucrteile
zur Ausfüllung neu aufzumauern wären. Auch die an der AußenflächeentstandenenBreschen
würden wieder vollzumauern sein. Bei der außerordentlichenAusdehnung des Mauerwerks, der
Notwendigkeiteiner völligen Einnistung in dieser Höhe, erscheint der angesetzte Betrag nicht als
zu hoch. Angesichtsder dankenswertenVereitwilligkeitder Stadt Stromberg, in solchem Umfang
für die Erhaltnng dieses wichtigen Profandenkmals einzutreten und mit Rücksicht auf die architek¬
tonische und historische Vedentnng der Burg möchte ich die Bewilligung der erbetenenBeihilfe von
1000 Mark lebhaft befürworten.

Anlage 11.
(Drucksachen,Nr. 12.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verlegung der Provinzial-Taubstummenanstalt zu Essen-Huttrop und Errichtung
einer neuen Taubstummenanstalt in Euskirchen.

Die Provinzial-Taubstummenanstalt für die schwachbefähigten katholischen Zöglinge in
Essen-Huttropwurde im Jahre 1896 als Zweiganstalt der Provinzial-Taubstummenanstalt in Essen
eingerichtetund im Jahre 1908 als selbständigeTaubstummenanstalt ausgestattet. Sie hat zur¬
zeit 80 Schüler, die in acht Klassen verteilt sind und von dem Direktor und acht Lehrern bezw.
Lehrerinnen unterrichtet werden. Die Gebiiulichkeitcn,in denen die Taubstummenanstalt unter¬
gebracht ist, und das Direktorwohnhcmssind Eigentum des „Vereins zur Erziehung katholischer
idioter Kinder beiderlei Geschlechts aus der Rheinpruvinz" in Essen und liegen in unmittelbarer
Nachbarschaftder Idiotenanstalt. Als Miete hat die Provinz dem Verein jährlich 10 400 Mark
zu zahlen, die bei dem Haushaltsplan der Taubstummenanstalt unter Titel III Nr. 7 in Ausgabe
gestellt sind. Mit der Anstalt ist ein Internat verbunden, das von den katholischen Ordens¬
schwestern geleitet wird, die auch in der Idiotencmstalt tätig sind. Das Inventar des Internats
ist Eigentum des Vereins, während das eigentliche Schulinuentar Eigentum der Provinz ist. Der
gedachte Verein, in AbkürzungIdioten-Eiziehungsverein genannt, hat den Wunsch,die Gebäulich-
keiten der Taubstummenanstalt für seine eigenen Zwecke wieder in Benutzung zu nehmen, und der
Wunsch muß als berechtigtanerkannt werden. In der Idiotenanstalt sind etwa 400 idiote Kinder
untergebracht, sie ist bis zum äußersten besetzt und der Verein ist auf die Gebäude der Taub¬
stummenanstalt,das sogenannteHermann-Iosefhcms,angewiesen, wenn er seiner Aufgabeferner noch
voll gerecht werden will. Die Provinz hat daran aber das größte Interesse. Sie ist gesetzlich
verpflichtet,für die Idioten, die der Anstaltspflege bedürfen, Fürsorge zu treffen, und sie kann
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bei der großen Schwierigkeit,die idioten Kinder passend unterzubringen, der Hilfe des Idwten-
Erziehungsvereins nicht entraten. Die Provinz kann deshalb nicht umhin, dem Verein das
Hermann-Ioscfhaus vom Zeitpunkt der Herstellungeiner eigenen Anstalt (Herbst 1912) ab wieder
zur Verfügung zu stellen, wennschon der Mietvertrag noch bis 1918 laust, D.e vorzeitige Auf¬
hebung des Mietuertrages und die Verlegung der Taubstummenanstaltin eine anderweitig neu zu
«richtendeAnstalt kann aber auch aus Gründen, die in der Taubstummenanstalt selbst Kegen. nur
als ein dringendes Bedürfnis bezeichnet werden. , ^. . . „,

Das im Jahre 1896 im Stile einer Kaferne erbaute und einige Jahre spater erweiterte
Hermann-Iosefhans, in dem sich die Schule nebst Internat befindet, entspricht nicht den Anfor¬
derungen, die man an eine gut eingerichtete Schule stellen muß. Die Räume find, abgesehen von
dem Speiseraum, sämtlichzu klein und eng. Für den Unterricht ist das schon sehr Mend umso-
mehr noch für das Internat, in dem die kleinen Zimmer die Aufsichtüber die v.elen Zogünge
°ufs äußerste erschweren, Außerdem sind die Räume bereits bis zum letzten ausgenutztund die
Unterbringung weiterer Zöglinge bringt große Schwierigkeitenmit sich. Das Gebäude ist auch
nicht iu besondersgntem banlichenZnstande und es haben seit 1908. seitdemdie Provinz m dem
Mielvertrag die banliche Unteihaltnng hat übernehmenmüssen, für Reparaturen. Erneuernng von
Fußböden und dergleichen über 4600 Mark aufgewandt werden muffen, ein Vetrag, der ausschließ¬
lich dem Verein zugute kommt. Weiterhin ist die Anstalt in Huttrop für die aus dem fudl.cheu
Teil der Proviuz stammenden Zöglinge höchst ungünstig gelegen. Die Anstalt dient zur Auf¬
nahme der schwachbegabtcn katholischen Zöglinge aus der ganzen Provinz. Wenn auch cm großer
Teil aus dem niederrheinifchcn Industriebezirkstammt, so ist doch über die Hälfte ,n den anderen
Teilen der Provinz, besonders auch in dem RegierungsbezirkTrier zu Hause. Neu Eltern dieser
Kinder erwachsen durch die Reifen nach der Anstalt und in die Ferien ungewöhnlichhohe Reise¬
kosten, die sie bei ihrer meist bestehenden Armut häufig gar nicht aufbringen können, ohne m eine
Notlage zu geraten. Die Provinz war deshalb vielfach genötigt, um die Verbringung der Kinder
"ach Huttrop überhaupt zu ermöglichen,den Eltern Beihilfen zu den Reifekostenzu gewahre».
Viele Eltern weigern sich auch, ihre ,«i»der »ach Huttrop zu bringe», weil Huttrop als Sitz der
Idiotenanstalt allgemein bekannt ist und sie deshalb besorgen, daß ihre K.nder der ^diotenanstalt
zugeführtwerdeu sollen. Es lostet dauu stets große Mühe, die Eltern davon zu überzeuge«,daß
die Taubstummenanstalt ungeachtet der Nachbarschaftder Idiotenanstalt mit dieser nichts zu tun
hat. und oft war es nur mit Hilfe des Vormundfchaftsgerichtsmöglich, d.e Eltern znr Ueber-
ftthwng der Kinder nach Huttrop zu bewegen. Wenn danach die Verlegung der Huttroper ^aub-
stummenanstalteine Notwendigkeitist, so wird bei der Wahl der Stadt. ,n der die neue Anstalt
M errichten ist, besondersdarauf zu sehen sein, daß sie mehr in der Mitte der Provinz liegt und
v°" allen Seiten ut zu erreichen ist. Das ist bei der Stadt Enskirchen in hervorragend^ Maße
der Fall. Die Stadt liegt rnnd 130 m über dem Meer in sehr gesunderLage am Fuße de
Eifel und bildet den Knotenpunktder EisenbahnlinienCöln-Trier und Vonn-Dnren. anßerden
besteht Bahnverbindung nach Münstereifelund weitere Anschlüsse durch die Kleinbahnender Krerse
Euskirchen und Bergheim. Auch in allen anderen Beziehungenentspricht Eu-knchenden u stellen,
den Anforderungen Die Stadt hat ein großes Krankenhaus. Volksschulen,e.n Vollgi)mnast>im
und eine mit der Verechtignng zur Erteilung des Einjährigenzengnissesansgestattete Realfchnle.
ferner Präparandenanstalt nnd Lehrerseminar; im nahe gelegenen Münstereise befinde sich em
Lehrerinuenseminar. Den Taubstnmmenlehrernist also in Enskirchen d.e beste Gelegenheitgeboten,

:!4
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für die Erziehung ihrer Kinder und deren Fortkommenzu sorgen. Die Stadt zahlt 12 000 Ein¬
wohner; die ganze Umgebung tragt ungeachtet einiger Fabriken einen rein ländlichen Charakter,
was für die Zöglinge der Taubstummenanstalt nur von Nutzen ist, da es die in den großen
Städten erzogenen Taubstummen sehr zu ihrem Nachteile immer wieder in die Großstädte zurück¬
zieht. Die Stadt besitzt Wasser- und Gasleitung und steht im Begriff, Kanalisation anzulegen;
desgleichen hat sie mit der Gefellfchaft„Berggeist" bereits einen Vertrag wegen Versorgung mit
elektrischen!Strom abgeschlossen.Die Lebensvcrhältnissesind relativ wohlfeil. Der Kommunal-
stcuerzuschlag beträgt 175°/« gegen 200°/° in Essen-Hnttrop; sie steht in der 4. Seiuisklasse.
Mit dem geringerenWohnungsgeldzuschuß(450 Mark gegen 630 Mark in Huttrop, 2. Servisklasse)
werden sich die Lehrer zufrieden geben müssen.

Zur Errichtung der Anstalt hat der Provinzialausschuß durch Vermittelung des Bürger¬
meisters von Euskirchenein etwas außerhalb der Stadt nach der Eifel zu gelegenesGelände in der
Größe von 8 Morgen 117,9759 Ruten oder 2 Ka 20,99 u zum Durchschnittspreise von 20 Mark
für die Rute angekauft. Der Gesamtpreis beträgt einschließlich des Preises von 300 Mari für
einen noch hinzukommendenkleinen Gcländestreifcn31 459,59 Mark, Dazu kommt ein als Ab¬
findung an die Stadt gezahlter Straßenkostenbeitragvon 6029 Mark. Dnrch späteren kostenlosen
Austausch eines Grundstückes hat die Grundfläche eiuc Gesamtgrößevon 2 t>«, 21,62 a gewonnen.
Das Gelände wird an den beiden Längsseiten an der Hauptfront von dem Billiger Wege, auf
der Rückseite von dem Angenbroicherweg begrenzt; beide Wege werden von der Stadt als Straßen
ausgebaut; an der Schmalseite wird das Gelände von der projektiertenRingstraße begrenzt. An¬
schließend au diese Gruudflächehat der „Verein zur Beförderung des Taubstummenunterrichtsund
des Wohles der entlassenen Zöglinge" in Cöln ein Gelände von 1 Kn, 1,15 «, für 14 262,15 Mark
nebst 1971 Mark Straßenkostenbeitragerworben, um darauf aus den reichen Mitteln des Vereins
ein Heim für 40 bis 50 alte oder gebrechliche Taubstumme zu errichten, das erste seiner Art in
der Rheinprovinz. Der Provinzialausschuß mußte den zersplitterten Grundbesitzsogleich fest er¬
werben, da sich die Besitzer nicht darauf eingelassenhätten, die Grundstückefür den mäßigen
Durchschnittspreisbis zur Beschlußfassung des Provinziallcmdtags offen zu halten. Es wird dieser-
halb die nachträglicheGenehmigung des Provinziallandtags erbeten. Die Errichtung der Taub¬
stummenanstalt ist in der Weise geplant, daß sie ähnlich den Erweiterungsbautenbei der Provinzial-
Blindenanstalt in Düren in eine Anzahl von Einzelgebäudengeteilt wird, nämlich das eigentliche
Schulgebäude, ein Knaben- und ein Mädchenwohnhaus,das Wirtschaftsgebäudenebst Schwcstern-
klaufur, Kesselhaus, Turnhalle und Direktorwohnhcms, also 7 Einzelgebäude, wozu dann das
Vereins-Tcmbstummenheimnoch hinzutreten würde. Aus der Skizze — Anlage ^ — ist die
Lage der Grundstücke und die Art ersichtlich, wie die einzelnen Gebäude auf der Grundflächever¬
teilt werden sollen. Die Anlage L enthält eine ins Einzelne gehende Beschreibungder zu errich¬
tenden Gebäude nebst Kostenanschlag. Die zu bebauende Grundfläche einschließlich der Schnlhöfe
ist 130,11 «, groß, so daß noch genügenderRaum verfügbar bleibt, sofern die Anstalt später einmal
erweitert werden müßte oder sofern sich, was nicht unwahrscheinlichist, die Notwendigkeitergibt,
nach der gesetzlichen Einführung des Schulzwangcs für Taubstumme noch ein Schulgebäude für
normalbegabte Zöglinge zu errichten. Die Baupläne werden dem Prouinziallandtage vorgelegt
werden. Die Baukosten, deren Berechnungaus der Anlage N ersichtlich ist, sind auf 580 000 Mark
geschätzt. Der jährlicheMietpreis von 10 400 Mark, der für die Anstalt in Huttrop gezahlt weiden
muß, würde demgegenübernach Errichtung der neuen Anstalt in Fortfall kommen.
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Der Provinzialausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallcmdtag wolle unter nachträglicherGenehmigung des Ankaufs der in
der Vorlage bezeichneten Grundstücke beschließen:
») nach den vorgelegten Plänen und dem Kostenanschlagin Guskircheu eine neue

Piovinzial'Tllubstummenllustaltzu errichten;
d) in die neue Anstalt die zur Zeit in Essen-Huttrop befindlicheProvinzial-Taub-

stummencmstalt für schwachbegavte katholische Zöglinge zu verlegen;
o) zu genehmigen,daß die Baukostenbis zur Einstellung in die nächste Anleihe vor¬

schußweise bei der Landesbcmk aufgenommenwerden."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Nenvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

A nlage L .

Orliwterungsbericht
zum Neubau der Provinzial-TaubstummenanstaltEuskirchen.

Die Anstalt soll aus 7 Einzelgebäudenbestehen, nämlich:
1. Schulgcbäude,
2. Wohnhaus für Knaben,
3. Wohnhaus für Mädchen mit Lazarett,
4. Wirtschaftsgebäude,
5. Kesselhaus und Bad,
6. Dircktorwohnhaus,
7. Turnhalle.
Unmittelbar an die Anstalt anschließendwird voraussichtlichdas Altersheim für Taub'

stumme des Cölncr Taubstmnmcnvereinsgebaut werden.
Die Anstaltsgevändesind auf dem von 3 Straßcnzügen begreuztcu22162 <^m großcu

Gelände derart verteilt, daß an der Nurdostcckc,dem Schnittpunkt des Billiger Weges und der
Projektierten Ringstraße, das Dircktorwohnhausan eiuer Stelle angeordnet ist, vou der aus gleich¬
zeitig der Zugang zur Anstalt uud der Betrieb auf dem Anstaltsgclände übersehen werden kann.
Westlich daran schließt sich das Schnlgcbäude, südlichdas Wohnhaus für Knaben. Etwa auf der
Mitte des für die eigentlicheBebauung vorgesehenenGeländctciles ist das Wirtschaftsgebäude
gedacht, westlich davon, dem Hause für Knaben gegenüber, das Mädchenwohuhausmit einem
kleinen Lazarettanbau, so daß zwischen Wirtschaftsgebäudeund Knabenhaus eiucrfeits sowie Wirt¬
schaftsgebäudeund Mädchcnhaus andererseits getrennt Spiel- und Tummelplätze für die beiden
Geschlechter entstehen. Kesselhausund Turnhalle sind an der Südseite des Anstaltsgeländes nach

24"
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der Seite des Altersheims hin angeordnet. Auf der Nordseite verbleibt auf diese Weise ein ca.
1906 yiu großer freier Platz, der zur Anlage eines weiteren Schulhauses nebst Spielplatz aus¬
reicht, für den Fall, daß sich etwa iu späterer Zeit infolge des Anwachsensder Zahl der normalen
Taubstummen das Bedürfnis nach Errichtung einer weiteren normalen Taubstummenanstaltgeltend
machen sollte.

1. Schulgebäude.
Das Schulgebäudeenthält auf 2 Stockwerke verteilt 8 Klassenzimmervon je 5,50:6,0 iu

ferner 1 Kombinationsklasse, Direktorzimmer, Konferenzzimmer, 2 kleine üehrmittelzimmcr,
sowie die Abortanlagen für Knaben und Mädchen. Im ausgebauten Dachgeschoß des westlichen
Flügels ist ein Zeichensaal vorgesehen. In dem zufolge der Gefällverhältnisse teilweise — ca. 2,80 m
über Terrain liegenden Sockelgeschoß befinden sich die Schuldieuerwohnungsowie Arbeitsräume für
den Handfeitigkeitsunterricht.

2. Wohnhaus für Knaben.
Dasselbe soll in jedem Geschoß eine in sich abgeschlosseneAbteilung von je 25 bis 28

Knaben erhalten, damit eine vom erzieherischen Standpunkt aus wünschenswerteScheidung nach
Altersstufen erfolgen kann. Jede Abteilung besteht aus Wohnzimmer, Schlaffaal, Waschraum,
Kleiderkammer, Abort sowie einem Raum für die Aufsichtsperson(Schwester bezw. männlicher
Bediensteter). Im Dachgeschoß sind Magazine vorgesehen.

3. Wohnhaus für Mädchen und Lazarettanbau.
Die Gliederung des Mädcheuwohnhausesentspricht genau derjenigen des Knabenhauses.
Das kleine Lazarett ist von den Wohnrciumen der gesunden Zöglinge vollständig abge¬

schlossen und erhält gleichfalls 2 vollständig von einander geschiedeneAbteilungen mit besonderen
Außeneinrichtuugen,so daß mit ansteckendenKrankheitenbehaftete Zöglinge isoliert behandelt werden
können; in jeder Abteilung ist Raum für 6 Betten vorgesehen,außerdem Tchwcsteruzimmer,Bad,
Teeküchc und Abort.

4. Wirtschaftsgebäude.
Das Wirtschaftsgebäudeumfaßt im Erdgeschoßdie notwendigen Räume für den Wafch-

und Kochküchcnbetrieb, nämlich für den ersteren Waschküche, Trocken- und Mangelraum, Bügel¬
zimmer, Annahme und Ausgaberaum, Desinfektionsraum; für den letzteren:Kochküche, Spülküche,
Anrichteraum,Zimmer der Oberin (gleichzeitig Annahmcranm für alle Lieferungen), Speisezimmer.
Unmittelbar an diesen Flügel des Gebäudes schlicht der 104 ym große Spcisescmlfür sämtliche
Zöglinge an, der zur Uuterbringung von 120 Zöglingen ausreichendbemessen ist.

Im Obergeschoß ist eine uns 6 Räumen bestehende Clcmsur für die Schwesterneingerichtet,
ferner eine Kapelle für etwa 100 Sitzplätzenebst Sakristei sowie Magnzinräume für Wäsche und
Wirtschaftsgefchirr:c.

5. Kesselhaus und Bad.
Das Kesselhaushat solche Abmessungen,daß 6 Niederdruckkesselvon je 15 yni Heizfläche

darin Aufstellung finden können. Diese Zahl wird vorgesehen werden müssen mit Rücksicht auf
die Beheizung der Anstaltsgebaude, die Versorgung der Wasch- und Kochküchemit dem erforder¬
lichen Dampf sowie den in AussichtgenommenenAnschluß des Altersheims an die wirtschaftlichen
Einrichtungen der Anstalt (Waschküche, Kochküche, Heizung); ein rund 50 yiu großer Kohlen-
schuppeu schließt unmittelbar an das Kesselhausan.
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Zur Vermeidung vou langen Dampf- bezw. Warmwasserleitungensoll ferner das gemein¬
same Brausebad mit Auskleideraum und einem kleinen Reinigungsbad für neu aufzunehmende
Schüler gleichfallsdirekt an das Kesselhausanschließen.

6. Direltorwohnhaus.
Die Direktorwohnungentspricht hinsichtlich der Zahl der Räume und deren Abmessungen

etwa den in den Heil- und Pflegeanstalten üblichenOberarztwohnungenund besteht im Erdgeschoß
aus 3 Wohnzimmern,Küche und Zubehör, im Obergeschoß aus 4 Schlafzimmern,Baderaum und
Nähzimmerchen, im Dachgeschoß aus Fremdenzimmerund Mädchenkammer.

?. Die Turnhalle.
Die Turnhalle hat entsprechendder Hüchstzahlder Zöglinge die bescheidene Abmessung

8:15,0 m erhalten und besteht nur aus dem Turnsaal und einem kleinen Geräteranm.

Technische Anlagen und Nebenanlagen.
Die Anstalt erhält eine Niederdruckdampfheizung vom Kesselhaus aus, deren äußere Rohr¬

leitungen in niedrigen mindestens 1 iu unter Terrain liegenden Betonkanälen mit abhcbbaren
Deckeln verlegt weiden sollen.

Die Beleuchtungsoll mittelst elektrischenLichtes erfolgen; die eleltrifche Energie kann von
der Stadt Euskirchenabgegebenwerden, die vor kurzem einen Vertrag über Versorgung mit elek¬
trischer Energie mit dem Elcktrizitätswerl „Berggeist" abgeschlossenhat.

Falls bis zur Fertigstellung der Anstalt die Stadt Euskircheneine Kanalisationsanlage
«hält, was sehr wahrscheinlich ist, sollen die Abwässerder Anstalt durch Anschlußan das städtische
Kanalnetzbeseitigtwerden; im anderen Falle besteht die Möglichkeit, die Abwässernach vorheriger
Reinigung mittels einer kleinen Kläranlage in den in unmittelbarer Nähe des Anstaltsgeländes
Mseits des AngenbroicherWeges vorüberflicßcndenBach zu leiten; ein schmaler Geländestreifen
der von dem genannten Wege bis zum Bach herunterführt, ist bei dem Geländeankaufmiterworben
worden, um das Verlegen eines Ableitungsrohres bis zum Bach auf eigenem Gelände zu er¬
möglichen.

Kochküchen-und Wafchkücheneinrichtung sollen in der bei den übrigen Provinzialanstalten
bewährten Form, jedoch in einem der Größe der Anstalt entsprechenden kleineren Umfange beschafft
werden. Beide Einrichtungen sind so groß zu wählen, daß durch sie das Altersheim für Taub¬
stumme gegen entsprechende Vergütung mit versorgt werden kann.

Die Hauptstraßenzügeauf dem Gelände sollen, soweit sie mit schwerem Fuhrwerk befahren
werden, gepflastertwerden; die übrigen Wege erhalten Chcmssierung bezw. Kiesbesestigung.

Die Spielplätze werden gleichfallsbekiest.
An den beiden Hauptstrahenzügen„Billiger Weg" und „Ringstraße" sind einfache eiserne

Gitter auf niedrigen Sockelmauern vorgesehen; der übrige Teil des Anstaltsgeländes erhält eine
Einfriedigung aus Drahtgitter zwischen eisernenStützen.

Zwischen den einzelnen Gebäuden sind zur Belebung des Anstaltsbildes bescheideneGarten-
anlagen geplant.

Der südwestliche Teil des Geländes, hinter dem Grundstück des Cölner Taubstummen¬
vereins, ist als Gemüsegarten gedacht, in dem die größeren Zöglinge auch Beschäftigungfinden
können; derselbeist etwa 7245 <M groß und wird voraussichtlich ausreichen,den gesamten Gemüse¬
bedarf der Anstalt zu decken.
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Baukosten.
Nach überschläglicherSchätzung werden sich die Einzelkosten für den Neubau wie folgt stellen:

1. Gebäudekosten .............. 315 000 M.
2. Technische Anlagen ............ 110000 „
3. Nebenanlagen .............. 20000 ..
4. Bauleitung, Zinsen des Baukapitals und Insgemein . 72 000 „
5. Inventar............... 25 000 „
6. Grunderwerb .............. 38 000 „

580 000 Ml.
Der Einheitssatzfür das Bett stellt sich daher bei ciuer Velegziffcrvon 100 Köpfen ohne

Grunderwerb, Vauzinsen und Inventar auf 4970 Mark. Dieser Satz dürfte mit Rücksicht darauf,
daß die Belegzifferrelativ klein ist und daß bei Bemessungder technischenAnlagen teilweise auf
den Anschluß des Altersheims gerücksichtigtwerden muß, als angemessen zu bezeichnen sein.

Anlage 12.
(Drucksachen. Nr. 13.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

das Gesuch des Zentralvorstandes des Oberlinvereins zu Nowawes vom 22. Dezember
1910 um eine Beihilfe zum Bau eines deutschen Taubstummblindenheims.

Der Oberlinverein zu Berlin hat im Jahre 1906 im Anschlüsse an das Diakonissen¬
mutterhaus „Oberlinhaus" zu Nowawes bei Potsdam eine Pflege-, Erziehungs- und Unterlichts¬
anstalt für Taubstummbliude Deutschlands errichtet. Man versteht darnnter Taubstumme, die
gleichzeitig blind sind oder doch nur so geringe Gestchtsiestchaben, daß sie den Blinden gleich¬
zustellen sind. Solcher Unglücklichen ist nach der Volkszählung vom Jahre 1905 die unvermutet
große Zahl von 223 festgestellt worden, von denen etwa ein Drittel geisteskrank oder geistesschwach
war, wahrend die anderen mehr oder weniger geistig normal waren. Für die Pflege und Erziehung
und den Unterricht dieser Taubstummblinden war bis dahin in Deutschlandweuig geschehen, da
ihre Erziehung in Taubstummenanstalten ganz ausgeschlossen war und auch in Blindenanstalten
sich kaum durchführenließ. Hier will der Oberlinverein durch Errichtung des Taubstummblinden¬
heims Abhilfe schaffen. Mit Hilfe eines von der Provinz Brandenburg gegebenen zinslofen Dar¬
lehens von 28 000 Mark hat der Verein ein Grundstück für den Preis von 75 000 Mark erworben
und es find zurzeit in zwei auf dem Grundstück stehenden alten Weberhäusern24 Zöglinge unter¬
gebracht, die von Lehrerinnen so gut es geht unterrichtet und im Weben auf den Webstühlen
unterwiesenwerden; spater sollen sie möglichst auch das Strohmattcnpflechtenerlernen. Die Zög¬
linge stehen im Alter zwischen 8 und 31 Jahren und stammen größtenteils aus den Provinzen
Brandenburg und Posen; in den Jahresberichten der Anstalt sind sie einzeln aufgeführt. Da die
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beiden Weberhäuser sich als zu Nein und ungeeignet erweisen, geht der Oberlinverein schon seit
längerer Zeit mit dem Gedankenum, einen Neubau für 40 bis 50 Pfleglinge zu errichten,dessen
Kosten m:f 285 000 Mark veranschlagtsind. Aus Sammlungen, insbesondere aus dem Ergebnisse
einer von dem Evangelischen Oberkirchenrat bewilligten allgemeinen Kirchcnkollekte,stehen 87 000 Mark
zur Verfügung, es fehlen an der Bausumme also noch 198 000 Mark, Da das Taubstummblinden¬
heim in erster Linie die Bestimmung habe, den Provinzen Preußens zu dienen, hat sich der
Zcntralvorstllnddes Oberlinvereins an die Provinziallandtage der Monarchie um Mithilfe gewandt
und in einem Gesuchevom 22, Dezember 1910 den RheinischenProvinziallandtag gebeten, für
den Neubau „eine entsprechend hohe Summe" als Beihilfe zu gewähren.

Die Angelegenheithat den Provinzialausschußbereits im Jahre 1906 beschäftigt. Damals
ging die Anregung zur Beteiligung an den Kosten des Heims von dem Landesdirektorder Provinz
Brandenburg aus. Die Beteiligung war so gedacht, daß jede Provinz ein nach Verhältnis ihrer
Einwohnerzahlbemessenes zinslosesDarlehen zur Verfügung stellen und außerdem eine entsprechende
Zahl von Plätzen fest belegen sollte. Nach dieser Rechnung würde auf die Rhcinprovinz ein
Kapital von 46 000 Mark und bei 8 Plätzen, die besetzt 730 Mark, unbesetzt 365 Mark kosten,
ein jährliches Pflegegeld im Mindestbetmge von 2920 Mark entfallen sein. In seiner Sitzung
vom 9.-10. April 1906 hat der Provinzialausschußdie Beteiligung abgelehnt. Im Jahre 1908
hat sich dann wiederum auf Anregung von Brandenburg mit derselben Frage nochmals die Landes-
direktorenkonferenz befaßt, jedoch ohne greifbaresErgebnis, da die Meinungen über eine Beteiligungs¬
möglichkeit der Provinzen sehr geteilte waren.

Die Gründe, die im Jahre 1906 den Provinzialausschußzu seinem ablehnendenBeschlusse
bewogen, treffen auch heute noch unverändert zu. Vor allem stehen die großen Kosten, die der
Provinz aus einer Beteiligung an der Errichtung des Taubstummblindenheimserwachsen würden,
in keinem Verhältnis zu Vorteilen, die sie daraus gewänne. Bei einer Beteiligung an dem Ban-
kapital würde, wenn wieder die Einwohnerzahl der einzelnen Provinzen als Maßstab dienen sollte,
auf die Rheinprovinz eine Summe von 30 000 bis 35 000 Mark entfallen. Bei der Volkszählung
von 1905 wurden in der Rheinprovinz 11 Tcmbstummblindcgezählt. Bei den späteren näheren
Ermittelungen ergab sich jedoch, daß mehrere von ihnen bereits gestorben waren und nur zwei als
bildungsfähig in Betracht kamen. Sollte nach dem Ergebnisseder Volkszählungvom 1. Dezember
1910 auch eine erheblich größere Zahl von bildungsfähigen Tanbstummblinden in der Provinz
vorhanden sein, so würde doch ihre Unterbringung in dem Oberlinhcmse kaum in Frage zu ziehen
sein. Das jährliche Wegegeld beträgt dort 730 Mark und es würde bei nur 5 Pfleglingen fchon
neben der Kapitalaufwendung eine dauernde Iahresbelastung von 3650 Mark entstehen. Immer¬
hin würde man sich gewiß zu einem solchen Aufwande zur zweckmäßigen Versorgung der unglück¬
lichen Menschen verstehenkönnen, wenn die Provinz nicht in der Lage wäre, ebensogutwie das
Oberlinhaus, in ihren eigenen Blindenanstalten für die Unterbringung der Taubstummblinden
Sorge zu tragen. Die beiden fchon erwähnten taubstummblindenKinder aus der Volkszählung
v°n 1905 sind nebst einem spater hinzugetretenendritten Kinde in der Prouinzial-Nlindenanstalt
3« Dürcn aufgenommenund werden dort aufs beste ausgebildet.

Der Herr Minister der geistlichen,Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenhat das
persönlichdadurch ausdrücklichanerkannt, daß er auf Grund des Berichts einer Mimsterial-
kommissson,die im Jahre 1907 die Blindenanstalt in Düren besuchte, dem Lehrer, dem die Unter-
Nchtung der Taubstummblinden obliegt, in Anerkennungseines Eifers und Fleißes eine Rcmunc-
"tion von 100 Mark bewilligte. Statt 730 Mark, wie im Oberlinhause,kosten die Zöglinge der
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Blindenanstalt der Provinz im Durchschnitt nur rund 630 Mark jährlich, also 100 Mark weniger.
Daß die Tanbstummblindenjemals in einer Handfertigkeitso ausgebildet werden können, daß sie
in der Lage sind, sich ihren Lebensunterhalt einigermaßen selbst zu verdienen, ist ausgeschlossen.
Sie werden dauernd in einem Asyle belassen werden müssen. Dazu bietet das Heim für gebrechliche
Blinde, das der Verein zur Fürsorge für die Blinden der Rheinprovinz in nächster Zeit in Düren
zu errichten gedenkt, ebenfalls die beste Gelegenheit und jedenfalls zu einem erheblich geringeren
Pstcgeslltze, wie im Oberlinhause. Von geringerer, aber auch nicht zu unterschätzender Bedeutung
ist die weite Entfernung des Oberlinhauscs von der Rhcinprovinz, die einerseits wiederum große
Reisetostenverursacht und andererseits sicherlich manche Eltern abhalten würde, ihre Einwilligung
zur dortigen Unterbringung ihrer Angehörigenzn geben. Schließlich würden auch die konfessionellen
Verhältnissezu unerwünschtenSchwierigkeitenführen können.

So gewiß die Bemühungen des Oberlinhauscs, den Taubstummblindcn ein würdiges
Heim zu errichten, aller Anerkennungwert sind, so besteht nach den obigen Darstellungen für die
Rhcinprovinz kein hinreichenderGrund, sich an dem Bau zu beteiligen. Es muß das denjenigen
Provinzen überlassenbleiben, die für ihre Taubstummblindenauf das Oberlinhaus angewiesen sind.

Der Provinzialausschußbeehrt sich danach zu beantragen,
„der Provinziallcmdtagwolle dem Gesuche des Zentraluorstandes um Gewährung einer
Beihilfe zum Bau des deutschen Taubstummblindenheimsin Nowawes nicht entsprechen."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 13.
(Drucksachen. Nr. 14.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Fortgang in der Errichtung weiterer Rheinischer Provinzial-Erziehungsanstalten
für Fürsorgezöglingemännlichen Geschlechts, katholischen und evangelischenBekennt¬

nisses, sowie den Erwerb weiteren Grundbesitzes für diese Anstalten.

I.
Gemäß dem in der Plenarsitzungdes 50, Rheinischen Provinziallcmdtagesvom 10. März

1910 gefaßten Beschluß wird über den Fortgang der Bauarbeiten an den Provinzial-Fürsorge-
erziehungsanstnltenzu Rheiudahlen und Solingen wie folgt berichtet:

Bei der Anstalt in Rheiudahlen konnte das Hans für Lungenkranke anfangs Mai l9l0
in Benutzung genommen werden. Bis jetzt sind in demselben einige 30 lungenkrankeZöglinge
aufgenommenund 9 als geheilt entlassen. Das Isolierhaus mit einer Abteilung für 25 Zöglinge,
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mit dessen Errichtung nach dem vorerwähnten Beschluß im Frühjahr 1910 begonnen wurde, war
Ende Januar d. I. fertig gestellt.

Bei der Anstalt in Solingen wurden die Bcmarbeitenso gefördert, daß die Anstalt am
15. November 1910 in Benutzung genommenwerden konnte. Gearbeitet wird zurzeit noch an
dem Ausbau einiger Dienstwohnungen sowie an einigen Außenanlagen (Wegebefestigung,Riesel-
feldanlllge).

Als Direktor der Anstalt ist der bisherige Direktor der Königlichen Erziehungsanstalt zu
Wabern, Herr Pastor Schenk, gewonnen worden. Er ist geboren am 14. Dezember 1873 zu
Frankenbergim Bezirke Cassel, studierte Theologie und ist als evangelischer Geistlicherordiniert.
V°m 7. Januar 1903 bis 1. Juli 1904 war er Lehrer an der genannten Erziehungsanstalt und
hat sie von da ab bis Mitte Mai 1«10 als Direktor geleitet, an welchemZeitpunkt Direktor
Schenk in den Rheinischen Prouinzialdiensteingetretenist. Er war zunächst zu seiner Information
an der ErziehungsanstaltFichtenhain und an der hiesigen Zentralverwaltung tätig und ist Anfangs
August 1910 zur Uebernahmeder Dircktionsgcschäfte nach Solingen übergesiedelt.

Als Rcndant und Sekretär wurde der LandesjekretärKocks, bisher bei der Abteilung für
Fürsorgeerziehungtätig, bestellt, während als Lehrer der aus dem Volksschuldienste der Stadt
Düsseldorf kommende Lehrer Oppenbcrgund der Lehrer Roseustock— früher bei der Kgl, Erziehungs¬
anstalt zu Wabern tätig, angestellt wurden. Die beiden Lehrer sind für ihren Dienst bei den
-Plovinzilll-Anstaltenzu Fichtenhain, Rheindahlen, Freimersdorf und Iohannisthal vorbereitet
worden. Die übrigen Beamten und Angestelltensind in den ersten Monaten nach der Eröffnung
^ Anstalt je nach dem eintretendenBedürfnis angenommenund angestelltworden.

Für die Hauswirtschaft in der Kochküche, den Wäschereibetrieb,die Bäckerei und die
Krankenpflege im Lazarettgebaudesind drei Damen gewonnenwurden, von denen zwei bisher in
bem NtagdalenenasylBethesda zu Boppard tätig waren, während die dritte Vorsteherindes Haus¬
wesens in einem größeren, von ihrer Mutter und Schwester geleiteten Mädchenpensionatin
-öoppard war.

Ein Haushaltsplan für den Betrieb der Anstalt im Jahre 1910 ist mangels der erforder-
ltchen Unterlagen nicht aufgestellt, der Anstalt aber der Haushaltsplan der anderen Anstalten zum
Anhalt gegeben worden.

_,. Wegen des Haushaltsplanes für 1911 wird auf das Heft Haushaltspläne (Seiten 305ff,)
Angewiesen.

Die für die Anstalt bis zur Eröffnung entstandenen Kosten sind bei den Neubaukosten zur
Errechnung gekommen, von da ab aber finden dieselbenaus dem Haushaltsplan über die Kosten
°r FürsorgeerziehungMinderjähriger ihre Deckung.

H.

. Die Größe des landwirtschaftlich nutzbaren Geländes beläuft sich bei den beiden Anstalten
"Hemdahlenund Solingen auf je etwa 85 Morgen. Dies erscheint etwas wenig.

Bei der Provinzial-Fürsorge-ErziehungsanstaltFichtenhain sind in Eigenbewirtschaftung
Zurzeit beinahe 300 Morgen und es besteht nach den bisherigen Erfahrungen die Absicht,den
letzt «och verpachteten Grundbesitz — rund 120 Morgen — nach abgelaufener Pachtzeit teil¬
weise, wenn nicht ganz, ebenfalls in eigene Bewirtschaftungzu nehmen.

25
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Die Privaterziehungsanstaltenhaben teils schon mehr Grundbesitz,teils sind sie bestrebt,
ihn zu vergrößern.

Die landwirtschaftlicheErziehungsanstalt Lindenhof bei Kaiserswerth bewirtschaftetmit
65 Zöglingen 330 Murgen und das St. Raphaelshaus in Dormagen hat bei in, ganzen 120 Zög¬
lingen, von denen viele in Werkstättenbeschäftigt sind, 93 Morgen Land.

Eine Vergrößerung des Grundbesitzesempfiehlt sich zunächst aus wirtschaftlichen Gründen,
da es nicht schwierig sein wird, bei einigermaßenannehmbarenBodenpreisen die Zins- und Tilguugs-
beträge hernuszuwirtschaftenund auf diese Weise das Vermögendes Provinzialverbandes zu ver¬
mehren. Ferner lassen sich bei vergrößertemGrundbesitzalle Zöglinge besser beschäftigen, uament-
lich auch dann, wenn die Werkstättenbetriebeeinmal etwas schwacher gehen, und endlich sind dann
die Anstalten gegen die lästige Zunahme der Bebauung in nächster Nähe gesichert.

Bestimmte Vorschläge über die Verwirklichungdieser Plane lassen sich heute noch nicht
machen, es dürfte aber mit Rücksicht auf die oben angeführten Gründe vorteilhaft sein, dem Pro-
vinzialausfchußdie Ermächtigungeinzuräumen, bei sich bietender Gelegenheitmit Ankaufenvorzu¬
gehen ein Betrag von 150 000 Mark wird voraussichtlichfür beide Anstalten ausreichendsein.
Diese Summe würde zunächst von der Landesbank vorschußweiseherzugebenund die Deckung bei
einer demnächst zu begebenden Anleihe vorzusehen sein.

Hiernach beehrt sich der Provinzialausschuhzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle
I. von dem vorstehenden Berichte Kenntnis nehmen und die Ausführung seiner Beschlüsse

vom 15. Februar 1906 als erledigt ansehen;
II. den Provinzialausschuh ermächtigen, zu gelegenerZeit mit dem Ankauf geeigneter

Grundstücke vorzugehen,die erforderlichen Mittel bis zur Höhe von 150 000 Mark
gegen möglichst billige Zinsen bei der Landesbankzu entnehmen und in eine dem¬
nächst aufzunehmende Anleihe einzustellen."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuh:

O. Graf Beisfel vou Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 14.
(Drucksachen. Nr. 15.)

Bericht und Antrag
des Piouinzilllcmsschusses,

betreffend

die Begutachtung des Antrags der Gemeinde Hamborn im Kreise Dinslaken
auf Verleihung der Städteordnung.

Der Herr Oberpräsident hat im Auftrage des Herrn Ministers des Innern die Verhand¬
lungen über den Antrag der GemeindeHamborn im Kreise Dinslaken auf Verleihung der Städte¬
ordnung mit dem Ersuchen zur Vorlage gebracht, dem diesjährigen Prouinziallandtag das vor¬
liegende Material gemäß § 21 der Kreisordnung für die Rheinprouinz zur Begutachtungvorzu¬
legen. Nach § 21 der Kreisordnung und § 1 Absatz 2 der Städteordnung für die Rheinprouinz
kann nämlich durch Königliche Verordnung nach Anhörung des Provinziallandtages einer Gemeinde
bie Städteordnung auf ihren Antrag verliehen werden.

Indem der Prouinzialausschußdem Ersuchen des Herrn Oberpräsidentennachkommt, beehrt
^ sich, aus dem vorgelegtenMaterial folgendes zu berichten:

Hamborn besteht in der jetzigen Ausdehnung und Zusammensetzung erst seit dem
^ April 1900, Zu dieser Zeit wurden die ehemaligeLandgemeindeHamborn, bestehendaus den
Ortschaften Hamborn, Schmidthorst und Aldenrade-Fahrn und Teile der ehemaligenLandgemeinde
Veeck nämlich die OrtschaftenBmckhciufen,Marxloh und Alsum, unter dem Namen Hamborn zu
einem Gemeindebezirk vereinigt und zur Bürgermeistereierhoben. Der Flächeninhalt betragt seit¬
dem rund 2243 da. Die Einwohnerzahl, welche 1871 nur 1396 betrug, wuchs 1890 auf 7304,
1895 auf 12 837, 1900 auf 32 567, 1905 auf 67 494; gegenwärtig ist Hamborn mit über
100 000 Einwohnern die am stärksten bevölkerte LandgemeindeDeutschlands. Diese rasche und
A"ke Entwicklung verdankt Hamborn dem stetigen Anwachsender Industrie. Die finanziellen
Verhältnisseentsprechen im allgemeinender Einwohnerzahl. Die Summe der für das Rechnungs-
l°hr 1910 veranlagten Staatseinkommen- und Ergiinzungssteuer betrug 745 203 Mark, die Ein¬
nahmen der Gemeinde aus Gebühren, Beiträgen, indirektenund direktenSteuern waren für das
gleiche Jahr auf 3 177 016 Mark festgesetzt. Das Gesamtuermögenist in den letzten 10 Jahren
^°n 1360 924 Mark auf 9 451144 Mark gestiegen, ihm steht eine Schuldenlast von 5 033 356
^«k gegenüber,ein Betrag, der angesichts des schnellen Anwachsens der Gemeinde nicht zu hoch
M- Die Verwaltung ist organisiert wie die einer Mittelstadt. Neben dem Bürgermeister sind
Wei besoldete Beigeordnetevorhanden, ein technischer und ein juristischer. Zahl und Ausbildung
°es sonstigen Beamtenpersonalesentspricht gleichfalls den Verhältnisseneiner Mittelstadt. Dasselbe
Nlt von den Gemeindeeinrichtungen, Ts besteht ein Realgymnasiumund eine Rektomtschule sowie
^.höhere Mädchenschulen;neben den Volksschulenwirken kaufmännische und gewerblicheFort¬
bildungsschulen.Die Straßen sind überall breit angelegt, zum großen Teil gepflastert, sonst aber
'N anderer Weise gut befestigt, für Beleuchtungund Entwässerungist gesorgt, für letztere teilweife
durch KllNlllisierung.

25*
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Diese Verhältnisse lassen es verständlicherscheinen, daß in der Gemeinde schon länger
der Wunsch nach Verleihung der Städteordnung besteht, der jetzt in dem vorliegenden,einstimmigen
Antrag des Gemeinderats Ausdruck gefunden hat. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die
Landgemeindeordnungfür Gemeinden von solcher Einwohnerzahl und Leistungsfähigkeitnicht paßt.
Es müge nur darauf hingewiesen werden, daß die Zahl der Meistbegütertenzur Zeit 55 beträgt
und fortgesetzt steigt. Die Gemeinde hat als Landgemeinde nicht das Recht, den Bürgermeister
zu wählen, und diesem steht die Disziplinargewalt über die Gemeindebeamtennicht zu. Die Be¬
teiligung Hamborns an den Kreislastcn ist erheblich,sie beträgt über 60°/», es ist aber selbstver¬
ständlich,daß ihr ein dementsprechend«Einfluß nicht gewährt werden kann; sie hat von 33 Kreis-
tagsmitgliedem nur 13 zu entsenden.

Bei dieser Sachlage würde man dem Wunsche der Gemeindenach Erlangung größerer
kommunalerSelbständigkeitnur entgegentretenkönnen, wenn ganz besondere Gründe des öffentlichen
Wohles dagegen sprächen. Das ist aber nicht der Fall. Die Gemeinde wird — dahin spricht
sich der Herr Regierungspräsident zu Düsseldorf aus — ihren Pflichten als Stadt ebenso gut
nachkommen,wie andere Städte von ähnlicher Größe. Der Kreis Dinslaken würde allerdings
durch das AusscheidenHamborns, welches durch seine Erhebung zur Stadt zugleich Stadtkreis
würde, erheblich verkleinert. Der Flächeninhalt würde sich von 29 629 da auf 27 369 Kg,, die
Einwohnerzahl von rund 166 000 auf rund 72 000, das umlagefähige Steuerfoll von 1728 000
Mark auf 667 000 Mark verringern. Der Bestand des Kreises würde aber nicht in Frage gestellt.

Bei dieser Sachlage beehrt sich der Provinzialausschußfolgenden Beschlußvorzuschlagen:
„Der Provinzillllandtag gibt das von der Königlichen Staatsregierung erforderteGut¬
achten dahin ab, daß dem Antrag der Gemeinde Hamborn auf Verleihung der Städte¬
ordnung entsprochen weiden kann."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 15.
197

Anlage 15.
(Drucksachen.Nr. 16.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

u) die Uebersicht über den Eisenbahnfonds und
l>) die Förderung von Bahnunternehmungen (nebst einer vergleichendenZusammen¬

stellung über den Gegenstand zu d in den westlichenProvinzen).

I.

Laut Ziffer V der Beschlüsse des 41. Rheinischen Provinziallandtages ist jedem Provin-
ziallllndtage eine Uebersicht über den Stand des Eisenbahnfonds vorzulegen. Entsprechenddieser
Bestimmungist folgendes zu berichten.

Nachdem durch Beschluß des 50. RheinischenProvinziallandtages vom 9. März 1910
d« Gesamtbetrag des Fonds zur Gewährung von Kleinbahndarlehen auf 38 Millionen Mark
erhöht und der Provinzialausschuß ermächtigt worden ist, aus diesem Fonds nach den für länd¬
liche Darlehen geltenden Bedingungen unter Zinszuschuß von '/^/° und gegen 1°/° Tilgung
Beihilfen an Kommunalverbiindezu geben, stellte sich der Eisenbahnfondsam 1. Dezember 1910
wie folgt:

An Darlehen sind bewilligt worden:

Datum

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbcm

30./31. Mai 1893

27-/28. April 189?

Kreis Gummersbach Zur Bestreitung von
Grunderwerb für die

Staatsbahn Wiehlbrück-
Wiehl, Osberghausen-

Wiehl

Zu übertragen

Betrag des
Darlehns

100000

25000
125 000

Zinsfuß
ohne den
Zuschuß

der
Piooinz
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Datum Betrag des Zinsfuß
ohne den

Dcnlehnsnehmer Für den Bahnbau Darlehns Zu,chuß
der

der Bewilligung
^s

Provinz
°/° _

Uebertrag 125 000

22./23. Januar 1895 Kreis Gummersbach Gngelskirchen-Marienheide 700 000 3

21/22. Januar 1896 ,! „ 52 000 3

15. März 1905 Zur Deckung der Grund¬
erwerbskosten für die
staatlicheNebenbahn
Ouerath-Nosrath-Kalk

93 233 3

4. Oktober 1894 Stadt Scmrlouis Ensdorf-Saarlouis-
Wallerfllugcn

701 500 3

27./28. April 1897 „ „ 223 500 3

22./23. Januar 1895 LandkreisAachen Kreisbahnen 300 000 3

9./10. Juni 1896 „ Forst-Brand 200 000 3
6. Mai 1895 Kreis Bergheim Kreisbahnen 1 300 000 3

2?./28. April 1897 !» ,» 450 000 3
25./26. Januar 1898 >' !' 250 000 3
13./14. August 1895 Kreis Euskirchen /» 1 960 000 3

22./23. Oktober 1895 Stadt Oberhausen Oberhausen-
Mülheim (Ruhr)

650000 3

27./28. April 189? '5 »/ 225000 3
23. August 1897 ,, ,/ 125 000 3

18./19. Oktober 1898 „ 150 000 3

22./23. Oktober 1895 Stadt Mülheim (Ruhr) Mülheim-Oberhausen 1000 000 3

22./23. März 1898 " In Mülheim und nach
Heißen und Dümpten

600 000 3

22./23. Oktober 1895 Kreis Kreuznach Kreuznach-Winterburg
bezw. Wallhausen

650 000 3

1./2. Dezember 1896 /' ,» 150 000 3
14./15. Dezember 1897 „ „ 346 000 3

28./29. April 1896 Stadt Nees Rees-Empel 200 000 3
1. Oktober 1902 ,, ,, 50 000 3

28./29. April 1896 Stadt Solingen Elektrische Kleinbahnen
in Solingen

690 000 3

15./16. Juni 1897 AktiengesellschaftCöln-
Bonner Kreisbahnen

Dransdorf-Güterbahnhof
Bonn und Rheiuuferbahn

CölivBonn

1400 000 3

17. April 1903 Landkreis Bonn NheinufcrbahnCöln-Bonn 500 000 3

14./15. Dezember 1897 Stadt M. Gladbllch M. Gladbach-Hardtufw. 1250 000 3

18./19. „ 1908 !' M. Gladbllch-Rheindahlen
Zu übertragen

550 000 3,5
14 891 233
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Datum

der Bewilligung
Darlehnsnehmer

14./15. Dezember1897
25./26. Januar 1898

16. Oktober 1900
1- Dezember 1903
16. Oktober 1900

22./23. März 1898
14./15. Mai 1901
22-/23. März 1898

14./15. Mai 1901

17. Februar 1903

9. Mai 1905

22. Mai 1906
23. April 1907

31- Januar ,
^ FebrN? ^"«

14. April 1908

9/10. Juli 1908

Stadt Rheydt
Kreis Bernkastel

Kreis Zell

Stadt Zell
Gemeinde Burg

Gemeinde Enkirch
Kreis Geilenkirchen

Kreis Geldern

Kleinbahngesellschaft
Merzig-Büschfeld

Kreis Waldbröl

Kreis Moers

Kreis Düren
Gemeinden Monheim

und Hitdorf

Gemeinden Homberg,
Hochemmerich, Baerl,

Nliersheimund
Friemcrsheim
ilreis Moers

Gemeinde Zweifall

Landkreis Solingen

Für den Bcchnbau
Betrag des
Darlehns

Uebertrag
In und bei Rheydt

MoseltalbahnTrier-Bullan

AIsdorf°Wehr

Kempen-Straelen-
Kevelaer

Merzig-Büschfeldals Be¬
teiligungssummeder Pro¬
vinz bei der Gesellschaft

Zur Bestreitung der
Grunderwerbskosten fürdie
Stlllltsnebenbahn Wiehl-

Waldbröl-Morsbach
Kreisbahnen

Vom Staatsbahnhof
Langenfeldnach Mon¬

heim und Hitdorf
Vom Bahnhof Rhein-

hcmsen-Friemersheim über
Hochemmerich und Hom¬

berg nach Baerl
KreisbahnstreckeSchaep-
huysen - Rheurdt - Sevelen-

Hürstgen-Camp
Von Vicht nach Zweifall

Von Opladen über
Langenfeldnach

Immigrath
Zu übertragen

Zinsfuß
ohne den
Än,chuß

bei
Provinz

/o

14 891 233
1000 000

375 000
230 000
500 000

50 000
6 000

15 000
1260 000

350 000
400 000

300 000
592 500

185 000

1 200 000

3 000 000
600 000

885 000

666 666

31 500

500 000

27 037 899

3
3
3
3
3
3
3
3
::/>

3

l 300 000 Mk. zu 3
l 900 000 „ „ 3,6

3,6
3,6

3.6

3,5

7 500 Mk. zu 3,5
24 000

3.5

noch nicht llbgc
hoben.
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Datum

der Bewilligung
Darlehnsnehmer Für den Bahnbau

27. Juli 1909

9./10. Februar 1909

14. Dezember 1909

5. März 1910

26. April 1910

?. Juni 1910

Laudkreis Solingen

Kreis Mich

LandkreisAachen

Kreise Vonn-Stadt,
Bonn-Land und Siegkreis
Gemeinden Monheim und

Baumberg
Kreis Moers

22. Juli 1910

25. Oktober 1910

GemeindenHomberg,
Hochemmerich, Baerl,

Bliersheimund Friemers-
hcim

Gemeinden Hitdorf und
Rheindorf

Kreis Rees

Stadt Rees

Kreis Dmen

Betrag des
Darlehns

Zinsfuß
ohne den
Zuschuß

der
Provinz

»/

Ueb ertrag
FortsetzungOpladen-

Immigrath bis nach Ohligs
Vom Staatsbahnhof

Iülich nach dem
Bahnhof Pusfendorf

GupenHerbeslhal-Lontzen
und Pavöestrciße(Eupen)

durch Eupen bis zum
Bcllmerin

Bonn-Königswinter«
Honnef und Bonn-Siegburg

Monheim-Baumberg

Rheinberg-Orsoy-MoerK
Schaephuysenmit Rhein»
anschluh bei Orsoy und
Schaephuysen-Seuelen-

Hörstgen
Von Bahnhof Rhein-

Hnusen-Friemersheim über
Hochemmcrich nach Hom¬
berg und von Homberg

nach Baerl
Hitdorf-Rheindorf

! Von Wesel über Rees nach
Emmerich und Hüthum

Rees-Gmpel

Gemeinde Hamborn

Kreis Altenkirchen

27 037 899

700000

1 250 000

600000

2 500 000

210 000

900 000

3.5

3,5

Zu dem für «"dttf^
lehen M ZettH^
bung geltenden Ä"""
züglich >///°-

wie vor,

wie vor.

3.5

NördlicheUmgehungsbahn
bei Düren und Zülpich-

Embken
Alsum a. Rh. — Halte¬

stelle Sterlrade Süd
Vou Betzdorf-Scheuerfeld

nach Nauroth
Summe

(Das letztaufgefiihrte Darlehn des Kreises Mentirchen ist unter dem Vorbehaltebewilligt,daß der Provinz" °
Kleinbahnfonds von 38 Millionen Mail entfprechend erhöht.)

341800

235000

2 000 000

150000

600000

700000

2 000 000

39 224 699

3,5

ZudemfürlznM
, lehen zur Z"«i„s!^
^ bung geltenden 5
füglich V2°/°- .«Z/
s 812 000 M'^B'n»lh

,>',^-.
«"5 3^^1188 000 ,

Zu dem für«,.
' '°^" ^nL 3"

-'
» bung ge
(züglich V2°/°', ,., Z,!>,,

s200000Mk.H.-
s 400000 „ «""^

sZudemfürlM
lehen zur Z°'t >«

^ bung geltendeil ü
züglich V2°,

wie v°>^

,„''
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Sonach sind unter dem Vorbehalt, daß der Prouinziallcmdtag den Kleinbahnfonds von
38 Millionen Mark wieder erhöhen wird, bis zum 1, Dezember1910 im ganzen 1224 699 Mark
mehr als verfügbar bewilligt worden.

Infolge der Mehrbewilligung und mehrerer schon in Aussicht stehenden Anträge wird eine
Erhöhung dieses Fonds um 12 Millionen Mark, also auf 50 Millionen Mark, als nötig und
zweckmäßig erachtet.

Seit Erstattung des letzten Berichtes (Seite 215 der Verhandlungen des 50. Rheinischen
Provinziallandtags) sind die in dem beigefügten Nachtrage angegebenenAenderungen an dem,
Beständeder Kleinbahnen zu verzeichnen,

II.
Gemäß Ziffer 18 der Beschlüsse des 50. RheinischenProvinzinllandtags vom 9. März

1910 (Seite 24 der Protokolle) ist im Jahre 1911 diesem Landtage eine vergleichende Zusammen¬
stellung darüber vorzulegen, nach welchen Grundsätzender Staat und die westlichen Provinzen bei
der Unterstützungund Förderung des Kleinbahnwesensverfahren und welche Erfahrungen die ein¬
zelnen Provinzen mit diefen Grundsätzengemacht haben.

Diesem Beschlusse entsprechend sind nachfolgend für die Rheinprovinz, die Provinzen West¬
falen, Hannover und Sachsen, sowie für die Kommunalverbändeder RegierungsbezirkeCassel und
Wiesbaden kurz die nötigen Erläuterungen über die Förderung des Kleinbahnwesensgegeben und
"lese Angaben in der angeheftetenvergleichenden Tabelle zusammengestellt. In der letzteren sind,
auch nähere Angaben über die Unterstützungund Förderung des Kleinbahnwesensin diesen Pro-
vwzen seitens des Staates vermerkt, die größtenteils aus dem Ergänzungsheft 1910 der Zeit¬
schrift für Kleinbahnenentnommensind. Nach der Angabe der Vertreter der Provinzen Westfalen,
Hannover und Sachsen und der Kommunalverbändeder RegierungsbezirkeCassel und Wiesbaden
M der Landesbauratskonferenzzu Düsseldorf am 21. April 1910 haben sich die Grundsätze, die
"U betreffendenProvinzen :c. bei der Unterstützung des Kleinbahnwesensanwenden, bis jetzt
bewährt.

1. Meinprovinz.
Bald nach Erlaß des Gesetzes über Kleinbahnen:c, vom 28. Juli 1892 wurde vom

Rheinischen Provinziallandtag ein Kredit zur Gewährung von Darlehen zu billigem Zinsfuß für
°en Bau von Kleinbahnen zur Verfügung gestellt bezw. der sogenannte Kleinbahnfunds gebildet.
Die Höhe dieses Funds war urfprünglich (1894) 12 Millionen Mark und belauft sich jetzt auf
^8 Millionen Mark. Es wird jetzt beantragt, ihn auf 50 Millionen Mark zn erhöhen.

Aus diesem Fonds bezw. Kredit werden an Kommunalverbände(Städte, Kreise »nd
Gemeinden) und Bahngesellschaften, für die Kommunalverbändevolle Gewähr leisten, Darlehen zum
Bau von Kleinbahnen zu dem für ländlicheDarlehen jeweilig bei der Landesbankzu zahlenden
Zinsfüße, abzüglich ^»/o, das als Zinszuschußvon der Provinzialverwaltung geleistetwird, im
Halle der Untcrstütznngsbedürftigkeit des Bahnunternehmens d. h. dann gewährt, wenn sich aus dem
Kostenanschläge und der Rentabilitätsberechnungergibt, daß nach Abzug der Betriebsausgaben und
"« Beträge für den Erneueruugsfonds die volle Verzinsung und Tilgung der Anlagekosten aus den
Betriebseinnahmenvorerst nicht gedeckt werden kann.

Die Darlehen aus dem Kleinbahnfonds werden in der letzten Zeit meist nur auf einen
Zeitraum von 10 Jahren, vom Tage der Abhebung gerechnet,bewilligt, und wird den Darlehns-

26
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nehmern anheimgestellt,den Antrag auf weitere Gewährung des Zinszuschussesvon '/«"/» 3"
erneuern, wenn nach Ablauf dieses Zeitraumes die volle Verzinsung und Tilgung des Aulage¬
kapitals durch die Betriebseinnahmennoch nicht erzielt wird. Andernfalls wird das Darlehn in
ein gewöhnliches Kommunal-Darlehn umgewandelt.

In der Zahlung dieses Iiuszuschussesvon ^2"/» besteht im wesentlichen neben der Hergäbe
der Provinzialstraßen die Förderung des Kleinbahnwescnsseitens der RheinischenProvinzialver-
waltnng. Zur Zahlung dieses Ziuszuschusses ist iu den Hanshaltsplan für 1910/11 ein Betrag
von 150 000 Mark (im Vorjahre 130000 Mk.) eiugesetzt. Ein Gisenbahnbaubureauzur Aus¬
arbeitung der Banpläne :c. für die Kreise oder Gemeiudeu ist uicht gebildet worden, Line
Beteiligung au Kleiubahnuuteruchmuugendurch Uebernahmevon Stammanteilcn oder Aktien hat nur
einmal, im Kreise Merzig, stattgefunden.

Im übrigen wird auf die Angaben in der vergleichenden Zusammenstellungder beifolgenden
Tabelle und besondersnoch auf folgendeshinverwiesen.

Beim Vergleich der Angaben iu Spalte 4 mid 5 für die Rheiupruvinz uud z. B. West¬
falen ist folgendes beachtenswert. Wenn die Rheinproviuz (für kleinere Kleinbahnanlagenbis unge¬
fähr 1 Million Mark Baukosten) den vollen Baukostenbetmg (ohne Grunderwerb) als Darlehen
aus dem Kleinbahnfuudsmit ^"/o Zinsznschußbewilligt, so gibt sie damit ebenso viel, als wenn
sie 1'/«°/o Zinszuschußfür ein Darlehen in Höhe eines Drittels der Baukostengewährte.

Die weiteren Schlußfolgerungenergeben sich bei den Vergleichen von felbst.

2. Provinz Westfalen.
Abgesehen von der Kleiubahuabteilungder Provinzialverwaltung (s. Spalte 10 der Tabelle)

erfolgte die Förderung des Kleinbahnwesensseitens des Provinzialverbandes:
1. Dnrch Ueberlassuug der Provinzialstraßen znm Bau und Betrieb von Kleinbahnen.

Die Grundsätze für die Zahlung des Entgelts für diefe Benutzung find in Spalte 3
der Tabelle zusammengestellt.

Im Jahre 1908 wurden an Entgelt von den betreffenden Kleinbahnenim ganzen
53 15? Mark gezahlt.

2. Durch Bewilligung von Darlehen unter Gewährung von Zinszuschüssen zum Bau und
Betrieb von solchen Kleinbahnen, die dem Personen- und Güterverkehrdienen (uebcn-
bahnähnlicheKleinbahnen)(s. Spalte 4—6 der Tabelle).

Diese vom Provinzialuerbcmdgeleisteten Zinszuschüsse beliefeu sich im Jahre 1908
im ganzen auf rund 56 261 Mark,

3. Dnrch nnmittelbareBeteiligungan Kleinbahnuuternehmungeu (s. Spalte 8 und 9 der Tabelle).
Als Zuschuß für die Beteiligung an 4 Kleinbahnenhatte der Provinzialverband

in 1908 . . . 19 410 Mark zu zahlen.
Nähere Angaben finden sich in „Die provinzielle Selbstvcrwaltnng Westfalens",Seite 107 ff.

und in dem „Jahresbericht der Westfälischen Provinzialverwaltung des Jahres 1908", Seite 75 ff.
der „Verhandlungendes 51. Westfälischen Provinziallandtages".

Außerdembeteiligt sich der Provinzialuerband durch Uebernahmevon Aktien in Höhe von
10,6 bis 10,7 Millionen Mark (etwas mehr als die Hälfte) an dem Bau nnd Betrieb von unter
das Gesetz vom 3. November 1838 fallenden Nebenbahnen, nämlich 7 Linien der „Westfälischen
Landeseisenbahnen"mit einer Gesamtlänge von rund 266 Km.
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3. Wrovinz Aannover.
Die Förderung des Kleinbahnwesensdurch die Provinz Hannover erfolgt sowohl durch

Gewährung technischer Hilfe bei den Vorarbeiten, sowie beim Bau und Betriebe von Kleinbahnen,
als auch durch finanzielle Unterstützungen. Das Nähere ergibt sich aus den bezüglichenBe¬
stimmungen,die Seite 45—47 des Protokolls der Landesbanratskonferenz1910 abgedrucktsind.

Zunächst erfolgte die finanzielle Unterstützungnur durch Darlehen bis zur Höhe von
°°/» des Bcmkavitlllsmit '/« "/» Ziuscrmäßigung und einer jährlichenTilgung von '/2—1°/».

Bei dieser Art der Unterstützungstieß aber die Finanzierung mancher Kleinbahn auf
Schwierigkeiten, da die bauenden Kreise «. das alleinige Risiko und die große Belastung durch die
aufzunehmende Anleihe fürchteten. Deshalb beteiligte fich seit 1906 die Provinz an dem Bau und
Betrieb von Kleinbahnen mit Gesellschaftsanteilen— in Verbindung mit dem Staate und den
beteiligten Kreisen bezw. Gemeinden — meist in Höhe von '/» der Baukapitalien. Die Folge» des
bezüglichen Beschlusses des Prouinziallandtags machtensich schon 1909, als die ersten derart unter¬
stützten Kleinbahnengebaut wurden, durch eine bedeutend größereBelastung des Proviuzialvcrbaudcs
bemerkbar. Während 1908 die Ausgaben für das Kleinbahnwesen ruud 107 000 Mark betrugen,
erhöhten sie sich 1909 auf rund 167 000 Mark. Im Haushaltsplan für 1910 ist die bezügliche
Leistung der Provinz zu rund 241 000 Mark veranschlagt. Es ist zu beachten, daß bei dieser Art
ber Beteiligung die Provinz bis zu dem Augenblicke, wo die Kleinbahnen eine entsprechende Rente
^zielen, außer dem meist bedeutenderhöhten Zinszuschusse auch noch die jährlichenTilgungsraten
ihrer Anteile zu decken hat.

Nähere Einzelheiten finden sich Seite 46—47 und 136—141 des Geschäftsberichtsfür
1908 der „Aktenstückedes 34. Hannoverfchen Provinziallandtags vom Februar 1910".

4. Urovinz Sachsen.
Seitens der Provinz Sachsen findet gemäß den Beschlüssen ihres Provinziallandtags die

Forderung des Kleinbahnwesensstatt:
1. Durch die unentgeltliche Einräumung der Provinzialstraßeu nebst Zubehör.
2. Durch Gewährungvon Darlehen bis zu einem Drittel des Baulapitals gegen Verzinsung

und Tilgung mit der Befugnis, Kreisen:c, gegenüber ausnahmsweiseauf Verzinsung
zeitweiligzn verzichten, sowie die Tilgungsfristen zu verlängern.

Eine vollständige Zinsfreiheit ist bislang nur für ein Teildarlehen von 40 000
Mark bewilligt worden (s. Spalte 4 der Tabelle). In betreff der Verlängerung der
Tilgungsfristen vergl, die Schlußbemerkungin Spalte 6 der Tabelle.

3. Durch Uebernahmevon Aktien bis zu Vg des Anlagekapitals.
4. Durch Uebernahme eiuer Bürgschaftfür Verziusuugund Tilgung zusammen bis zn höchstens

4 "/<> oder für Verzinsung allein bis zu höchstens 3^«°/«, in beiden Fällen bis zur,
Hälfte des Anlagekapitals.

Hierbei ist zu bemerken,daß Unterstützungen zu 4 bisher noch nicht in Frage gekommen
find. Der Zufchutz des Provinzivalerbandes für die gesamte Uuterstützungdes Kleinbahnwesens
w der Provinz hat im Rechnuugsjahr 1908 rund 130 000 Mark betragen. Nähere Angaben
finden sich S. 49—53 des Protokolls der Landesbauratskonferenz1910, fowie S. 420-427 und
S. 499—509 des Verwaltungsberichtsfür 1907 und 1908 in den „Verhandlungendes 25. Land¬
tags der Provinz Sachsen März 1910".
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5. AezirKsverband Oassel.
Die Unterstützung des Kleinbahnwesensseitens des Bezirksverbandes ist bislang erfolgt:
1. Durch unentgeltliche Ueberlassungder Bezirkstraßen.
2. Durch Gewährung von Darlehen zu sehr mäßigem Zinsfuß (mit 2 °/n Zinszuschuß)

und gegen ^2 °/° jährliche Tilgung. Nähere Angaben finden sich in der nachstehenden
Tabelle, sowie Seite 55—58 im Protokoll über die Landesbauratskonfcrenz1910.

6. MezirKsverbano Mesöaden.
Der Bezirksverband hat bislang das Kleinbahnwesendurch Erteilung der Erlaubnis zur

Mitbenutzungder Bezirkstraßenund durch Uebernahmevon Aktien von 3 Kleinbahnenzur Gesamt¬
summe von rund 1,2 Millionen Mark gefördert. Kleinbahndarlehensind bisher noch nicht bewilligt
worden. Näheres hierüber findet sich in der nachstehenden Tabelle, sowie im Protokoll über die
Landesbauratskonferenz1910 S. 59—61.

III.
Demgemäß beehrt sich der Provinzialausschußfolgende Anträge zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle:

1, den bisherigen Kredit zur Förderung von Kleinbahnunternehmungen— den soge¬
nannten Kleinbahnfonds— um 12 Millionen Mark, also auf 50 Millionen Mark
erhöhen;

2. die Grundsätzefür das Verfahren bei der Unterstützungund Förderung des Klein¬
bahnwesensin den westlichen Provinzen zur Kenntnis nehmen."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zu I.

Nachtrag,

enthaltend die bis zum 1. Dezember 1910 vorgekommenen Aenderungenzu der
Znsammenstellungder in der Rheinprovinzlandesvolizeilich genehmigten Kleinbahnen

des öffentlichen Verkehrs.
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DielandespolizeilicheGeneh- "^ung ist erteilt

Anlagen zu oen Vltzungs;»roroiollen. Nr. 15

Davon Am

<

Betrag

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Ge¬

nehmigende
Betriebszweck

(Personen» und Güter¬

Betriebs-
kraft Spur¬

Länge
der

auf Straßen
in Unter¬

1. Dezember
1910

des
von der
Provinz

bewilligten
Darlehns

^'r.

I 2 3

Behörde am auf °uf Grund
verkehr oder einer

derselben)
(tierische

Kraft, Dampf,
Elektrizität)

weite
Bahn

IN

haltung der
Provinz

IN

waren im
Betriebe

in
6 ^

^. Hleu yinzugeftommene Bahnstrecken.

8 9 10 11 12 13 14

Regieru»»Ssbe5"k Aachen.
1 Von Nicht über Hamich

nach Hastenrath
Aachener Kleinbahn-

Gesellschaftzu Aachen
Regiernngs-
Präsioent

2. April 1910 bis 31. Dezbr.
2009 ^ KleinbahngefetzesPersonen-u. Güterverkehr Elektrizität 1,000 ca. 8000 — ca. 8000 —

2 Von Eupen (Paväestraße)bis
zum Bellmerin

desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 2744 105 2744
^600 000 dem
> Landkreis3 Von Eupen nach Herbesthal desgl. desgl. desgl. desgl, desgl. desgl. desgl. 1,000 4632 4632 4632 1 Aachen

4 Von Distelrath über Birlesdorf
und Mariaweiler nach Rölsdorf

Kreis Düren desgl. 5. Januar 1910 bis 31- Dezbr-
2000

desgl. Güterverkehr(bei ein¬ Dampf 1,435 no h nicht bekannt 600 000 mit

(nördliche Umgehungsbahn) tretendemBedürfnis
Personenverkehr)

Iülpich.
Embken

5 Von Herzogenrathnach Merkstein LandkreisAachen,
Vetriebsunternchmerin

Rheinische Elektrizitäts-
und KleinbahnenA. G.

Kohlscheidzu Aachen

desgl. 22 Juli 1910 bis i. Ja"«"
1949

desgl. Personen-u. Stückgut¬
verkehr

Elektrizität 1,000 2158 933 2158

Negierunssb^ik <5°bl«nz.
!>

6 Von Kreuznach nach Langenlonsheim Stadt Kreuznach,
Betriebsunternehmerin

Eisenbahngesellschllft
Becker<K Cie,, G. m. b. H.

in Berlin

desgl. steht noö 1 aus ^ Kleinbahngesetzes Personen, Stückgut,
Gepäck u. Marktkörbe

desgl. 1,000 6180 6180

Regieruttgsbttil «öln.
7 Von Veuel über Vilich, Hangelar,

Siegburg-Mülldorf nach Siegburg
ElektrischeBahnen der

KreiseBonn-Stadt, Bonn-
desgl. 18. Septbr. 1910 100 Iah"

vom Tage b"
^ ^einbahngesetzes Personen-u. Stückgut- desgl. 1,485 no H nicht bekannt

Land und des Siegkreises Betriebs-
eröffnung ""

Verkehr
> 2 500 000

8 Von Bonn über Königswinter
nach Honuef

desgl. desgl. steht noc , aus desgl. desgl. desgl. 1,435
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Nr.

10

11

12

13

14

Bezeichnung der Bahn

15

16

17

18

19

Alsum—Hamborn—Schmidthorst—
Sterkrade

Wesel—Rees—Emmerich—Hüthum

Von M.Gladbach bis Bahnhof
Neersen

Von Neuß bis Neußerfurth

Von Monheim nach Baumberg

Von Hitdorf nach Rheindorf

Unternehmer

Brand—Stolberg (Reststrecke)

Vicht—Zweifall

Schaephuysen—Rheurdt—Seuelen—
Hörstgen—Camp

Von Moers über Baerl und Orsoy
nach Rheinberg

Von Bahnhof Friemersheimüber
Hochemmerichund Homberg

nach Baerl

GemeindeHamborn

Kreis Rees

Stadt M.Gladbach

Stadt Neuß

GemeindenMonheim und
Baumberg

GemeindenHitdorf und
Rheindorf

Ge¬

nehmigende
Behörde

Regierung^
Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Dielandespolizeiliche Oench- "'sung ist erteilt

am auf

26. Mai 1908 75 Iah"

steht noch aus

desgl.

desgl. ,

desgl.

desgl.

L. Ueu in Betrieb genommene, in früheren
Reaierunssb«ill

Aachener Kleinbahn-
Gesellschaft zu Aachen

Kreis Moers

desgl,

Gemeinden Homberg,Hoch-
emmerich,Baerl,Bliersheim

und Friemersheim

Regierungs-
Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

15. August 1906

17. März 1907

99 Iah"
vom Tage

Betriebs

dcr

eroffnilllg

desgl.

ab

Negie«»»«»g

27. Oktober1905

Mi"!

desgl.

6. März 1909

75 Iah"

desgl'

desgl-

auf Grund

«.<«,«««««»'"" '""""'-
^ Kleinbahngesetzes

Betriebszweck
(Personen- und Güter«

verkehr oder einer
derselben)

Personen- u. Güterverkehr

desgl.

Personen-u. Stückgut¬
verkehr

desgl.

Personen- u. Güterverkehr

desgl.

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weile

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Verzeichnissenschonaufgeführte Uaynstrecken.

hngesetzes! Personen- u. Güterverkehr! Elektrizität

en.

^ Kleinb»

desgl.

^Neldors.

^ Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Personen-u, Handge¬
päck-Verkehr

desgl.

Dampf

desgl.

Elektrizität

10

1,oon

1,435

1,000

1,435

1,435

1,435

1,000

1,000

1,435

1,435

1,000

Länge
der

Bahn

ii

Davon
auf Straßen

in Unter¬
haltung der

Provinz

12

Am

1. Dezember
1910

waren im
Betriebe

13

noch nicht bekannt

desgl.

desgl.

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehns

14

700 000

2 000 000

desgl.
2 800 — —

2 300 — —

5 950 2 305 5 950

3 500 3 324 3 500

7 875 121 7 875

ca. 16 000 — ca. 16 000

15 200 15 200

210 000

235000

31500 der
Gemeinde
Zweifall

666 666

900000

885000
341800

27
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Nr. Bezeichnung der Bahn Unternehmer

M)

21

N

Von M. Gladbachnach Rheindahlen

Von Uerdingennach Kaldenhausen

Von Vohwinkelüber Dornap und
Mettmann nach Düsseldorf-Grafen-
berg mit Abzweigungvon Dornap

über Wülfrath nach Tönisheide

Stadt M. Gladbllch

Rheinische Bahngesellschaft
zu Düsseldorf

Kreis Mettmanner
StraßenbahnenG. m. b. H.

zu Mettmann

Ge¬

nehmigende
Behörde

Regierungs
Präsident

desgl.

desgl.

DielandespolizeilicheGeneh- «igung ist „teilt

am

24. Septbr. 1909

4. Februar 1910

18. Dezbr. 1908

auf

60 Iah«

75 Iah«

desgl.

°uf Grund

desgl.
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Betriebszweck
(Personen- und Güter¬

verkehr oder einer
derselben)

Personen-u. Stückgut»
(Gepäck-)verkehr sowie
Güter in besonderen

Wagenladungen

Personen-u. Stückgut¬
verkehr

desgl.

Betriebs-
kraft

(tierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Elektrizität

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

in

1,000

1,435

1,435

Länge
der

Bahn

ii

6 330

4 596

31000

Davon
auf Straßen
in Unter¬

haltung der
Provinz

12

5 778

2 718

28 755

Am

1. Dezember
1910

waren im
Betriebe

13

6 330

4 596

rd. 28 000

Betrag
des

von der
Provinz

bewilligten
Darlehns

14

550 000

2?"
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Zu II.

Lfde.
Nr.

Provinz
bezw.

Bezirks-
verband

Rhein-
Provinz

Grundsätze für das Verfahren bei der Unter-
1. seitens der westlichen Provinzen:c. (Spalten 3 bis einschl.10) i

Erteilung der Erlaubnis zur Mit¬
benutzung der Provinziell- (Bezirks-)

Straßen

Ein Entgelt wird für die Benutzung
der Provinzial-Straßen nur dann er¬
huben, wenn die Kleinbahn mehr als
6°/° des Anlagekapitals als Reinge¬
winn abwirft. Die Abgabe betragt
dann 20°/u des Überschussesund zwar
im Verhältnis der auf Provinzial-
straßen liegenden Lange zu der Ge¬

samtlänge der betr. Kleinbahn.
Die Summe des Entgelts, das im
Jahre 1908 von den Kleinbahnen hier¬
nach zu zahlen war, betrug im ganzen

rund 16177 Mark.

Gewährung von

s.) zu ermäßigtem Zinsfuße
Die Ermäßigung des
Zinsfußes bezw, der

vom Provinzial- (Ne-
zirts-)Verband ge¬

währte Zinszuschuß
beträgt

l/2 °/y (von dem für
ländliche Darlehen
gültige» Zinsfatze).

Höhe der Darlehen
im Vergleich mit den

Anlagekostender
Kleinbahnen

an
1. Im ganzen sind

Darlehen bew'W'

2. Tilgung der D°°leh-

Bei kleinerenBahn¬
anlagen etwa bis
1 Million Mark
Kosten werden Dar¬
lehen bewilligt bis
zur vollen Höhe der
Baukosten(ausschl.
Grunderwerb), bei
größerenKleinbah¬
nen neuerdings in
der Regel bis etwa
2/3 der Baukosten

(ohne Grnnder-
werb).

1. Bis 1. Iu« 19"'
rnnd 35'/2 Mll'°-
nen Mark, ,

2.TilgnnginderReg^
1°/° i°hr«^
der Abhebung°°
Darlehns ab ge"^
net. Bei begrüß
ten Anträge" ^
neuerdingsW

derung des Tll-^
gungssatzes"
ersten Zeit " ^
tert- ^ gilt d° '
als weitestes M'
gegenkommen-

2) vom l.bis S-MY
keine Tilgung;

d) vom 6. bis 1".
Jahre jährlich
°/.°/o Tilgung!

0) vom 10. Iah« "
verstärkte Tilg»

derart,alswenn^ >
Anfang an M" ^
mit 1°/° getM
wordenwäre.
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Nutzung und Förderung des MinbaHnwesens
2- seitensdes Staates in diesen Provinzen:c. (Spalte 11).

Darlehen

^ °hne Ermäßigung
d°s Zinsfußes

^ nach L« ^
Vnhältnisfeein Dar-

Kl" .""' bem sog.
^ahnfonds, also
,^ Z'nsermäßigung,
3 °ber bei größeren
7^°" nur bis etwa

>°3 ?«b)bewilligt
.^. en kann bezw. be-

? "rd, kann (im

H"w Falle der

sol.« „ Baukosten
e !l ^"Nderwerb)

cyen oder ein

^Mnaldarlehen
d" «" Kuratorium
°" Landesbankbe-

"Mgt werden.
2°" läßliche Dar-
un i^"°ZW!

d°rleh ' ^""^!>,, zu 4,
6'"'en und '/2'
"nkostenbeitrag

^en-
nunal-

1°/°

8 !»

Unmittelbare Kapitalbeteiligung durch Ueber¬
nahme eines bestimmten Teils der Baukosten
als Stammeinlage oder Gesellschaftsanteilund
gemeinsamerBau und Betrieb mit Kreis bezw.
Gemeinden und Staat oder Uebernahme von
Obligationen, Aktien oder Gesellschaftsanteilen

Art und Höhe der Beteiligung

Nur in einem Falle, bei
der nebenbahnähnlichen

Kleinbahn Merzig-Bttfch-
feld, ein Drittel der
Baukosten als Gesell¬
schaftsanteil (Stammein¬
lage) übernommen und

gemeinsamer Bau und
Betrieb als Gesellschafter
mit dem Staat und den«

Kreise Merzig.

Nie Beteiligung«-
summebeträgt

rd.
0,6 Millio¬
nen Mark

10

Gewährungtechnischer
Hilfe bei den Vor¬
arbeiten sowiebeim

Bau und Betrieb von
Kleinbahnen

>!

Unterstützungund Förderung des

Kleinbahnwesensdurch den Staat

1. Durch Gewährung eiues Darlehens
zn mäßigem Zins- und Tilgungssatz
an den Kreis Moers für die Klein¬
bahnen Moers-Rheinberg und
Moers-Schaephuysen 600 000 Mk.

2. Durch Uebernahme
eines Gesellschaftsan¬
teils (Stammeinlage)
(Siehe Spalten 8
und 9) 592 500 „

3. Durch einen verlorenen
Zuschußvon a) 50000 „
für die Kleinbahn
Krahenhöhe(bei So¬
lingen)—Burgan die
Vereinigte Westdeut¬
sche Kleinbahn-Aktien¬
gesellschaft zu Cöln,

b) 80 000 „
für die Kleinbahn
Ronsdorf-Müngsten,

e) 30 000 „
für die Kleinbahn
Müngsten — Krahen¬
höhe,d und e an die
Barmer Bergbahn
Aktiengesellschaftzu .
Barmen ________ ___

Znf. 1352 500 Mk.
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«fde,
Nr.

Provinz
bezw.

Bezirks-
verband

Wcstfaleu

Erteilung der Erlaubnis zur Mit¬
benutzung der Provinzial- (Bezirks-)

Straßen

Das Entgelt beträgt, wenn öffentliche
Verbände (Kreise, Gemeinden) als
Kleinbahnunternehmerauftreten, für
1 Km benutzterProvinzialstraße bei
einer Bruttoeinnahme der Klein¬

bahn :
a) von 6000 Mk. -- '/» °/«
b)von der überschießendenSumme

bis 8 000 Mk. --- 2/8 °/°
chdesgl. „ 10000 „ -- 1°/°
ci) „ über 10 000 „ --1'/«°/°.
Diese Sätze erhöhen sich bei einem

Reinertrage von:
«)mehr als 8 > auf das Doppelte:

«/«. I V«, 2, 22/« «/«
Hmehr als 10 "/„ auf das Dreifache:

1, 2, 3, 4 °/°.
Für Privatgesellschaftensind die letzteren
Sätze immer maßgebend(1, 2, 3

bezw. 4°/°).
In den beiden ersten Geschäftsjahren
beträgt für öffentlicheVerbände das
Entgelt für die Benutzung der Provin-
zialstraßen auf keinen Fall mehr als
100 Mark für 1 Km benutzter Straßen-

länge.
Hiernachsind als Abgabebezw. Aus¬
gleichfür die durchdie Kleinbahnen
entstehende Erschwerungder Straßen-
baulast im Jahre 1908 im ganzen

gezahlt worden:
rd. 53 157 Mark.

Gewährung von
2) zu ermäßigtemZinsfuße

Die Ermäßigung des
Zinsfußes bezw. der

vom Provinziab (Be-
zirls-)Verband ge¬

währte Zinszuschuß
beträgt

1'/» °/n (früher bei
den 2 ersten Dar¬
lehen nur 1"/»).
Wenn das Klein-
bahnunternehmen

nach Deckungder
Betriebsausgaben,
der Rücklagenund
der Verzinsungsbe¬
träge noch einen
Ueberschußabwirft,
so fällt die obige
Ermäßigung des
Zinsfußes fort und
sind die sämtlichen
Zinszuschüsse der
Provinz zurückzu¬

zahlen.

Höhe der Darlehen
im Vergleich mit den

Anlagekostender
Kleinbahnen

Als Regel ist auf¬
gestellt, daß das
Provinzialdarlehn
nicht mehr als ein
Drittelder Bau¬
kosten der Klein¬
bahn (ohne Grund-

erwerb)betragen
soll.

1. Im ganzen sind «"
Darlehen bewilligt

2. Tilgung der D°rleh°"

I.Bisl.OktoberMs-
an 11 KreiseuB
Gemeinden: rd-5.
Millionen Mark-

2. Tilgung 1«/« U
lich. von der Ab'
Hebung des D"-
lehns ab.

Bemerkung. Außerdembeteiligtesich der Provinzialverw»"
lionen Mark (etwas mehr als die Hälfte) an dem ^a«
fallenden Nebenbahnen,nämlich7 Linien der „Westfälisch^
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^) ohn«

Uehen

^Mäßigung
Zinsfußes

8 :»

Unmittelbare Kapitalbeteiligung durch Ueber¬
nahme eines bestimmten Teils der Baukosten
als Stammeinlage oder Gesellschaftsanteilund
gemeinsamerBau und Betrieb mit Kreis bezw.
Gemeinden und Staat oder Uebernahme von
Obligationen, Aktien oder Gesellschaftsanteilen

Art und Höhe der Beteiligung

In der Regel wurde ein
Drittel der Baukosten

als Gesellschaftsanteil
(Stammeinlage)über¬

nommen zur Bildungeiner
Gesellschaft m, b. H. mit
dem Staate bezw. dem
Kreise bezw. den betr. Ge¬

meinden.

Die Netciligungs,
summebeträgt

rund
2,1 Milli¬

onen Mark.

und N 5, "hme von Aktien in Höhevon 10,6—10,7 Mil-
Nnndez?^ "°" ""^ das Gesetz vom 3. November1838

"Mbahn" mit einer Gesamtlängevon rd. 266 Km.

10

Gewährungtechnischer
Hilfe bei den Vor¬
arbeitensowiebeim

Bau und Betrieb von
Kleinbahnen

Seit der Errichtung
der Kleinbahnabteilung
der Provinz 1901:
Uebernahme der

Vorarbeiten, der An¬
fertigung der Entwürfe,

Kostenberechnungen,
Gutachten:c. fowie

Uebernahmeoder Be¬
aufsichtigungdes Baues

und Betriebes von
Kleinbahnenzum

Selbstkostenpreise.
Von den Kosten der
Vorarbeiten darf ein
Drittel auf Fonds der

Provinzialverwlll-
tung übernommen

werden. Die Ueber-
tragungdes Baues und
Betriebes einer Klein¬
bahn ist nunmehrdie
Vorbedingungfür die
unmittelbareBeteili¬

gung der Provinz
(s. Spalte 8).

!<

Unterstützungund Förderung des

Kleinbahnwesensdurch den Staat

1. Durch Gewährung von Darlehen
zu mäßigem Zins- und Tilgungs-
slltz im Gesamtbetragevon rund
3,5 Millionen Mark.

2. Durch Uebernahmevon Gesellschafts¬
anteilen (Stammeinlagen)in Höhe
von rund 1,3 Millionen Mark.

3. Durch Uebernahmevon Aktienim
Betrage von 0,4 Millionen Mark.

Zusammenrund 5,2 MillionenMark.
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«fde.
Nr.

Provinz
bezw.

Bezirks-
verbaud

Hannover

Erteilung der Erlaubnis zur Mit¬
benutzung der Provinzial- (Bezirks-)

Straßen

Ein Entgeltwird für die Mitbenutzung
nicht verlaugt, sondern nur gefordert,
daß der Provinzial-Straßenverwaltung
der Wert der etwa zu beseitigenden
Bäume und die verminderte Einnahme
aus der Grasnutzunglc. ersetzt wird.

Gewährung von
»,) zu ermäßigtemZinsfuße

Die Ermäßigung des
Zinsfußes bezw. der

vom Provinzial» (Be-
zirks-)Verbll!idege¬
währte Iinszulchuh

beträgt

Wenn der Betrieb
der Kleinbahnnach
Abrechnungder Be¬
träge für Verzinsung
und Amortisation

eiuen Reinertrager¬
gibt, so fällt der

Zinszuschuß je nach
der Hohe des Rein¬
ertrages ganz oder

teilweise fort.

Höhe der Darlehen
im Vergleich mit den

Anlagekostender
Kleinbahnen

Bis zur Höhe von
zwei Dritteln des
gesamtenBau- und

Betriebskapitals.

2,

in, ganzen sind"
Darlehen bewilligt

Tilgung der DaM"

1. 16,5 Million"
Mark (m'ßerw
3.7 MillionenM"
für Nebenbahn"),

2. Tilgung '/- .«

der Inbetnebsetz"U
der Kleinbahn°^
Wenn sich na« .^
höhuug des Z"
fußes für das D
lehn der Pr°mnz"'
den vollen Satz
(__ also oh" Z«'s
zuschuß der P"'
vinz ^) noch "'
weitererBetriebs¬

überschuß erg'" ^
Spalte 4). s° >
solcher zur H"'

^ "73arl^
gung des ^° ^
der Provmz 3«
wenden.
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arlehl

b) °hn, Ermäßigung
^^ Zinsfußes

5""bchmnterneh-
"2 preise, O^-
ch ben und Gesell-
"«'"enen einTeil

^»^ndBetriebs-
5 al5^°"'n4uud
^ s Dachen mit

V " , '^ kann der

^«Mlausschuß
N? .^reichende
dH"°uchdenNest

^3^" "me
^ der! '^ ^ ^

d>n^3 '^"^rPro-
^dfürseine''"bahnanleihen

zahlt. '

8

Unmittelbare Kapitalbeteiligung durch Ueber¬
nahme eines bestimmten Teiles der Baukosten
als Stammeiulage oder Gesellschaftsanteilund
gemeinsamerVau und Betrieb mit Kreis bezw,
Gemeinden uud Staat oder Uebernahme uon
Obligationen, Aktien oder Gesellschaftsanteilen

Art und Hoheder Beteiligung summebetragt

Seit 1906 Beteiligung

durch Stammcinlageu
(Gesellschaftsanteile) in

Höhe bis zu einemDrittel
(— meist in Höhe eines
Drittels —) des Bau-
und Betriebskapitals(aus¬
schließlichder Kostendes
Grunderwerbs).Eine Be¬
teiligung durch Ueber-
uahme von Aktien ist
bislang noch nicht erfolgt.

10

Gewährungtechnifchcr
Hilfe bei den Vor¬
arbeiten sowie beim

Bau und Betrieb von
Kleinbahnen

ruud
6,2 Milli¬
onen Mark.

Auf Antrag der Bahu-
unternehmer — Kreise,
Gemeinden oder Ball¬
gesellschaften— führt
die Kleinbahnabteilung
der Provinzialverwal-
tung die Vorarbeiten
für neue Kleinbahnen
gegen Erstattung der
Hälfte der Selbst¬
kosten ans und beauf¬
sichtigtden Bau und
Betrieb gegen Ver¬
gütung der vollen

Selbstkosten.

li

Unterstützuugund Förderung des

Kleinbahnwesensdurchden Staat

, Durch Gewährung von Darlehen
zn mäßigemZins- und Tilgungs¬
satz im Gesamtbeträgevon rund
3 Millionen Mark.

, Durch Uebernahme von Gesellschafts¬
anteilen (Stammeinlagen)in Höhe
von rund 5 l/2 Millionen Mark.

. Durch Uebernahmevon Aktien in
Höhe von rund 1 Million Mark.

. Durch sonstigeBeteiligungin Höhe
von rund 1,1 Millionen Mark.

. Durch eiuen verlorenen Zuschuß
von 50 000 Mark.

Zusammen 10,6 bis 10,7 Millionen
Mark.

^
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Lfde.
Nr.

Provinz
bezw.

Bezirks-
vcrband

Sachsen

Erteilung der Erlaubnis zur Mit¬
benutzungder Prouinzial- (Bezirks-)

Straßen

Gin Entgelt wird für die Mitbc-
benutzung der Provinzialstraßcnnicht

erhoben.

Cassel

Gewährung von
a) zu ermäßigtemZinsfüße

Die Ermäßigung des
Zinsfußes bezw. der

vom Prouinzial- (Be¬
zirks Merband ge¬

währte Zinszuschuß
beträgt

Ein Entgelt wird für die Mitbenut¬
zung der in der Verwaltung und
Unterhaltung des Bezirksverbandes
befindlichen Straßen von den Klein¬
bahnen nicht erhoben.

Für 2 Kleinbahnen,
die Zuschüsse zu den
Betriebskosten er¬
fordern, sind 2 Dar¬
lehen im Gesamtbe¬
träge von ruud 1
Million Mark mit
einem Zinszuschuß
von 1^2 "/<> und
ein Darlehn von
40 000 Mark zins¬
frei gewährtworden.
Die Bahnnnterneh»
mer sind jedoch ver¬
pflichtet,bei späterer

Erzielnng eines
Reinertrages nach
ausreichenderVer¬
zinsungund Tilgung
des Bllukapitalsdie
Beträge des Zins-
zuschuffesder Pro»
vinz zu erstatten.

2°/«.
Erzielt der Betrieb
der Bahn nach Ab¬
rechnung einer Ver¬
zinsung von 4°/,
des sonstigen An¬
lagekapitals einen
Reinertrag, so fällt
der Zinszuschuß des
Vezirksverbandes je
nach der Höhe des
Reinertrages ganz
oder zum Teil fort.

Höhe der Darlehen
im Vergleichmit den

Unlllgetostender
Kleinbahnen

Bis zu eiuem
Drittel des Bau¬

kapitals.

1. Im ganzen sind °"
Darlehen bewilM

2. Tilgung der Dallch"

Bis zur Höheeines
Drittels des Bau-
und Betriebskapitals
(ausschl. der Kosten
des Grunderwerbs.)

1. rund 1,0
Mark.

2. Tilgungbei 2 D"
lehen1°/o,wem-
Darlehn '/'°/°
jährlich, °°" °
Abhebung gerech".,
Bei einem Darw
ist der Beginnd
Tilgung vom ^

auf den 1- "^
1908 h"""
schobenworden-

1. Bis 1. Apnl 1^
rund 3,1 Vlill-e"

2. Tilgung V2°/°'"^
lich, von der
Hebungan ge"

Ziehen

^) ohn
° Ermäßigung

°^ Zinsfußes

l3 ^"b°hn ist
°°n^? D°rlehn

3.," Z'Nsfuße von

^z schund ""'
worden.
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^

Unmittelbare Kapitalbeteiligung durch Ueber¬
nahme eines bestimmten Teils der Baukosten
als Stammeinlage oder Gesellschaftsanteilund
gemeinsamerBau und Betrieb mit Kreis bezw.
Gemeinden und Staat oder Uebernahme non
Obligationen, Aktien oder Gesellschaftsanteilen

Art und Höheder Beteiligung

Beteiligungmeistensmit
Aktien in Höhe bis zu
eiuem Drittel des Anlage¬
kapitals. Nur in einem
Falle Uebernahmeeines
Drittels der Baukosten
in Höhe von 110 000
Mark als Gesellschafts¬
anteil (Stammeinlage)
zusammenmit dem Staate
(s. Spalte 11), dem
Kreife und den beteiligten
Gemeinden.

Die Beteiligung«'
summebeträgt

rd.
6,2 Milli¬
onen Mark.

!!>

Gewährung technischer
Hilfe bei den Vor¬
arbeiten fowie beim

Bau und Betrieb von
Kleinbahnen

Die Provinzialuer-
waltung übernimmt

gegen Ersatz der Selbst¬
kosten die Ausführung
der Vorarbeiten, die
Ausstellung der Ent¬
würfe nebst Kostenan¬
schlägen uud Rentabi¬
litätsberechnungen,so¬
wie die Ausführung
des Baues und die
Ueberwachungdes Be¬
triebes von Klein¬
bahnen. Die Ucber-
tragungdieser Arbeiten
an die Provinzialuer-
waltung ist neuerdings
in der Regel die Vor¬
bedingungfür die pro¬
vinzielleUnterstützung
des Kleinbllhnunter-

nehmens.

ii

Unterstützungund Förderung des
Kleinbahnwcsensdurch den Staat

1. Durch Gewährung von Darlehen
zu mäßigemZins- und Tilgungs¬
satz im Gesamtbeträge von 1157 (!00
Mark.

2. durch Uebernähme eines Gesell¬
schaftsanteils(einerStammeinlage)
(f. Spalte 8) in Höhevon 110 000
Mark.

3. Durch Uebernahmevon Aktien in
Höhe von 6 076 600 Mark.

4. Durch einen verlorenen Zuschuß
von 178 739 Mark.

Zus. rd. 7,5 Millionen Mark.

1. Durch ein unverzinslichesTilgungs-
Darlehen von rund 371000 Mark.

2. Durch Darlehen zu mäßigemZins-
und Tilgungssatzein Gesamthöhe
von 881000 Mark.

3. Durch Uebernahmevon Aktien und
zwar 898 000 Mark.

4. Durch sonstigeBeteiligungin Höhe
von rund 697 000 Mark.

Zusammen2,8—2,9 MillionenMark.

28"
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«fde,
Nr.

Provinz
bezw,

Bezirks-
vcrband

6 Wiesbaden

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15.

Erteilung der Erlaubnis zur Mit¬
benutzungder Provinz«!- (Bezirks-)

Straßen

Der Bezirksverbanderhebt von den
Kleinbahnen,an denener sich durch
Uebernahmevon Aktien selbst beteiligt
hat, für die Mitbenutzungder Be¬
zirksstraßenkein Entgelt, dagegen hat
er sich bei den übrigen Kleinbahnen
für die erschwerteStraßenunterhaltung
eine jährliche Abgabeund nötigenfalls
auch die unentgeltliche Stellung von
Lagerplätzenausbedungen. Die Ab¬
gabe schwanktzwischen 15 und 25°/o
desjenigen Ueberschusses,der nach einer
6 und höher prozentigenVerzinsung

des Aktienkapitalsverbleibt.
Tatsächlichist jedoch eine Abgabeauf
Grund dieser letzterenBestimmungen

noch nicht'gezahltworden.
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Gewährung vo«
a) zu ermäßigtemZinsfuße

Die Ermäßigung des
Zinsfußes bezw. der

vom Proninzial- (Ne-
zirks-)Verband ge¬

währte Zinszuschuß
beträgt

Nach den vom Kom-
mnnallandtag fest¬
gesetzten Bestim¬
mungen kann der
Vezirksverbandan
Kreise, Gemeinden

oder sonstige
leistungsfähige

Kleinbahnunter¬
nehmerDarlehen

mit 1^/2—2°/,,
Zinszuschußge¬

währen.

Höhe der Darlehen
im Vergleichmit den

Anlagelosten der
Kleinbahnen

Bis zn einem
Drittel des Anlage¬
kapitals; nach der
Betriebseröffnung

auch zn Erweite¬
rungen und Er¬

gänzungen.

Im ganzen sind»«
Darlehen bew«'

2. Tilgung der V»llch"

Darlehen mit Z»^
schüssen sind jedoch ^
jetzt noch nicht

willigt worden.

Darlehen

^)°hn
^ e ^Mäßigung
^ Zinsfußes

^ ^« Beschlusse
Nommunalland-

^"N Kreisenals
^M°rMnter°

G^beigenugender

dos " ^"""isation
wn?c Spital

Ve^ ' ^ der

« 3"«nd selbst
^7 Aufnahme des
d°n WV°Mleihen-

°r«; ^ °bne Zin

^erbande dar-
^"lehen werden

le3 i?^
7 gewährt w
^^ SpHe

>e»
!s-

Ve-

Dar-
noch

worden.
6).

Unmittelbare Kapitalbeteiligung durch Ueber¬
nahme eines bestimmten Teils der Baukosten
als Stammeinlage oder Gesellschaftsanteilund
geineinsamerBau und Betrieb mit Kreis bezw.
Gemeinden und Staat oder Uebernahme von
Obligationen, Aktien oder Gesellschaftsanteilen

Art und Höheder Beteiligung

Uebernahme von Aktien
von drei Kleinbahnen.

Nach den maßgebenden
Bestimmungendürfen Ak¬
tien bis zu einem Drittel
des Anlagekapitalsüber¬

nommenwerden.

Nie Beteiligung««
lumme beträgt

rund 1,2
Millionen

Mark.

U!

Gewährung technischer
Hilfe bei den Vor¬
arbeiten fowie beim

Bau und Betrieb von
Kleinbahnen

KostenloseUcberwach-
ung der Bauausfüh¬

rung.
Eine Beaufsichtigung
des Betriebes der Klein¬
bahnen findet durch
Organe des Bezirks¬
verbandesnicht statt.

ü

Unterstützungund Förderung des

Kleiubahnwesensdurch den Staat

Uebernahme von Aktienvon drei Klein
bahnen (s. Spalte 8) in Höhe von

1,3—1,4 Millionen Mark.
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Anlage 16.
(Drucksachen. Nr. 17.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Bau und die Eröffnung der Provinzml-Heil- und PflegeanstaltVedburg bei Cleve.

I. Mericht über die Bauarbeiten.
Der 50. Prouinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 9. März 1910 von einem Bericht

des Provinzialausschussesüber den Stand der Bauarbeiten bei der Provinzial-Heil- und Pflege¬
anstalt Vedburg Kenntnis genommen. In Fortsetzung hiervon ist über das Baujahr 1910 fol¬
gendes zu berichten:

Die Aussperrung der Bauarbeiter, welchersich auch die Hauptunternehmer-Firma Ziegler
nicht entziehenkonnte und welche wahrend voller zweier Monate in der günstigstenJahreszeit die
Maurer-, Verputzer-, Fugungs- und Zimmerarbeiten lahm legte, ferner die ungewöhnlichenAn¬
forderungen, welche die Verdiugung der Ausbauarbeiten sowie die Ueberwachungder Ausführung
von nahezu 70 Bauten an das Personal des Neubaubureaus stellten, hat den Fortschritt des
Ausbaues der fertigen und der Errichtung der am Schlüsse des Jahres 1909 noch rückständigen
Rohbauten etwas verzögert. So konnte der Bau des Leichenhausesnur bis zur Terrainhöhe
geführt, die Kirche, deren Pläne inzwischen fertig gestellt, vom Provinzialausschußgenehmigtund
von den kirchlichen Behörden gebilligt sind, noch nicht in Angriff genommenwerden. Das Gleiche
gilt vom Baubeginn des Schlachthofes,dessen Genehmigungdurch den Kreisausschußlängere Ver¬
handlungen erfordert hat.

In einem Punkte muhte das ursprünglicheBauprogramm eine Erweiterung erfahren. Es
mußte nämlich eine Wohnung für den katholischen Anstaltsgeistlichenvorgesehenwerden, da die
Seelsorge für etwa 1500 katholische Kranke sich unmöglich im Nebenamte wird ausüben lasse«.
Die Ausführung des Wohnhausesfür den katholischen Geistlichen sowie desjenigenfür den Betriebs¬
ingenieur ist einstweilenzurückgestellt, da diese Beamten vorläufig andere fertiggestellte Wohnungen
beziehen können.

Die Wohnungen des Direktors, des Verwalters und Rendcmten werden voraussichtlich
zum 1. April 1911 beziehbar sein; ebenso das Einzelwohnhaus für einen Oberarzt, welches zu¬
nächst der bauleitende Beamte beziehen soll, der bis dahin in Cleve hat wohnen müssen. Die
4 Doppelhäuser für Aerzte, diejenigenfür Oberpfleger und Stationspfleger, sowie 8 Doppelhäuser
für Pfleger sind im Rohbau fertig gestellt und eingedeckt, ebenso das Gewächshausmit Wohnungen
für Gärtnergehilfen, die Wohnung für den Stallfchwcizcrim Gutshof I und die Wohnungen für
Heizer und Maschinistenam Maschinen-und Kesselhaus.

Bereits bezogen sind das Wohnhaus für den Gärtner und die Wohnung für den
Maschinenmeister; dem Betriebsingenieur ist vorläufig die für den Verwaltungsassistentenbestimmte
Wohnung überwiesen.
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Von den sonstigen Gebäuden wurden das Bewahrungshaus, das Gesellschaftshausund
das Verwaltungsgebäude unter Dach gebracht, letzteres auch im Innern verputzt, so daß dessen
innerer Ausbau bis zum 1. Oktober 1911 vollendet sein kann.

Die Stallgebäude des Gutshofes sind annähernd fertig; das zugehörigeHofmeisterhaus
wird voraussichtlich im Spätherbst fertig sein.

Der innere Ausbau der in den Vorjahren im Rohbau fertig gestellten Kranken» und
sonstigen Gebäude ist eifrigst gefördert. Die Türen sind vergeben,sollen jedoch erst im Frühjahr
^911 eingesetzt werden, um sie bis zur Inbetriebnahme der Heizung nicht der Baufeuchtigkeit
auszusetzen; aus demselbenGrunde soll das Einbringen der Holzfußbödenund Linoleumbelägebis
zu dem genannten Zeitpunkte ausgesetzt werden; jedoch ist das Linoleum in Auftrag gegeben, um
^ zum hinreichendenAustrocknenlängere Zeit lagern zu lassen; die Fenster sind zum größten
Teil eingesetzt und verglast, so daß der weitere Fortgang der Innenarbeiten, insbesondere die Aus¬
führung der Boden- und Wcmdplattenbeläge,die Installation der Ent- und Bewässerungs- sowie
der Heizungsanlllgenund das Vorsetzen der Kunststeintreppenin den Gebäuden durch die Unbilden
der Witterung nicht unterbrochen ist. Die zentralen Anlagen für die Versorgung der Anstalt
mit Wärme, Licht und Kraft sind so gefördert, daß im September 1910 die 10 Dampfkessel
beheizt und im Januar 1911 die beiden 600—700pferdigen Dampfmaschinenin Betrieb ge¬
setzt werden konnten; die Hebe- und Transportvorrichtungen, womit die Kohlen vom Lagerplatz
direkt in die Bunker der automatischenKesselfeuerungen befördert werden, sind fertig gestellt; die
Akkumulatorenund alle Zubehörteile für den Heizungs- und Maschinenbetrieb,die Umwälz¬
pumpen für das Heizungswasser, die Kondenswasserbehälterusw. sind aufgestellt und die Rohr¬
leitungen montiert, so daß die vollständige Fertigstellung der Zentrale zum Frühjahre 1911 zu
erwarten ist.

Die zum Fernheizwerkgehörigen, das Gelände durchziehenden, unterirdischenKanäle mit
den Bauwerken zur Aufnahme der Warm- und Kondenswasserbehältersowie der Umtriebspumpen
Nnd in verhältnismäßig kurzer Zeit (5»/« Monaten) in der Hauptsachefertig gestellt und die Er¬
ledigungdes Verlegens der Rohrleitungen für die Fernheizung, die eine Länge von ca. 22 000 in
^ben, ist im März 1911 zu erwarten.

Die maschinellenEinrichtungen der Bäckerei und des Schlachthofe»sind in Auftrag
Legeben, ebenso die Aufzügeund Apparate für den Koch- und Waschbetrieb.

Die Kabel für die elektrischen Licht- und Kraftleitungen sind größtenteils verlegt; die
"Nneninstallationenfür die elektrischeBeleuchtunghat mit dem inneren Ausbau der einzelnen Ge¬
bäude gleichen Schritt gehalten, ebenso die Inneninstallationen der Heizungsanlllgen.

Vor endgültigem Ausbau des Wasserwerkshat im Herbst 1910 ein mehrwöchentlicher
probeweisei Pumpbetrieb aus dem vor 2 Jahren angelegten und seither für Bauzweckebenutzten
Hunnen stattgefunden. Hierbei ist die Ergiebigkeitdes Brunnens auf reichlich 100 odm in der
Stunde bei normaler Spiegelabfenkungfestgestelltund damit die ausgiebigeVersorgungder Anstalt
mit Wasser gesichert, so daß die Fertigstellung des Werks in Angriff genommen werden konnte.
Das Wegenetz der Anstalt ist nahezu vollendet; hierzu sind — wie zu allen Erd-, Durchforstungs¬
und Einfriedigungsarbeiten— fast ausschließlich Brauweiler Korrigendenverwendet.

Die Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler und die Provinzial-FürsorgeanstaltenFichtenhain
und Rheindcchlen sind — soweit angängig — zu solchen Arbeiten und Lieferungen ausgiebigheran¬
zogen, für welche sich ihre Arbeitsbetriebe eignen.
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Die Anstalt Vrciuweilerfertigt das Inventar und die Lagerungsgegenstände,wovon ein
erheblicher Teil bereits abgeliefert und in den Bcdburger Neubauten provisorischuntergebracht
ist, da es in Vrauweiler an Lagerräumen fehlt.

Die Eisenbahnverwaltung hat im Herbst 1910 mit der Anlage des Bahnhofes, der die
Bezeichnung„Hau" erhalten wird, und mit der Errichtung des Empfangsgebäudesbegonnen; die
Eröffnung des Betriebes ist für Juni 1911 in Aussichtgenommen. Die durch diese Bahnhofs-
anläge bedingte Vervollständigung und Aenderung des Anschlußgeleisesfür die Anstalt ist in
Angriff genommen.

Die Vergebung der Arbeiten und Lieferungen ist nach wie vor auf Grund von Wett¬
bewerbenunter tunlichstcrTeilung der Aufträge im Interesse der rascheren Förderung und unter
tunlichst« Berücksichtigung rheinischer Firmen erfolgt

Bis Anfang 1911 sind im ganzen 140 Verträge abgeschlossen, wobei die mehrfachstatt¬
gehabte AusdehnunglaufenderVerträge auf nachträglich hinzugekommene Aufträge nicht mit gezählt ist.

Nach dem jetzigen Stand der Bauausführung ist anzunehmen,daß die Anstalt im Oktober
1911 belegungsfähigund im Laufe des Jahres 1912 vollständig fertig gestellt sein wird.

II. Eröffnungder Anstalt.
Der 50. Provinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 9. März 1910 beschlossen, daß die

zur Vorbereitung der Eröffnung und Inbetriebsetzungder Anstalt erforderlichen Beamten schon vor
der Eröffnung der Anstalt angenommen und bis zur Eröffnung der Anstalt aus dem Baufonds
der Anstalt bezahlt werden. Dementsprechendsind heute — Januar 1911 — an der Anstalt
schon tätig: der Betriebsingenieur, der Maschinenmeister und der Gärtner. Etwa im Mai dieses
Jahres sollen angestelltwerden der Direktor und der Verwaltungsinspektor,deren Personen vom
Provinzialausschuß ebenfalls schon bestimmtsind. Kurze Zeit vor Ueberführuugder ersten Kranken
werden dann noch hinzukommen müssen: ein weiterer Arzt, der Rendant, der Obcrpfleger, der Hof¬
meister, die Oberin, die Küchenuorsteherin und die Wäschevorsteherin. Alle diese Beamten werden,
wie vom vorigen Provinziallandtag beschlossen, bis zur Eröffnung der Anstalt aus dem Baufonds
der Anstalt bezahlt.

Wie in Abschnitt I näher dargelegt, wird die Anstalt bis zum 1, Oktober d. I. voraus¬
sichtlich soweit fertig gestellt sein, daß die ersten Kranken übergeführt werden können. Die Bele¬
gung der Anstalt muß naturgemäß ganz allmählich geschehen,damit das Personal sich an die
Kranken und an den Betrieb gewöhnenkann. Es kann aber angenommenwerden, daß bis zum
1. Januar 1912 etwa 600 Kranke und zum 1. April 1912 etwa 900 Kranke in der Anstalt
sein werden. Man wird also mit einer durchschnittlichen Belegung der Anstalt vom 1. Oktober
1911 bis 1. April 1912 in Höhe von 600 Kranken rechnen können. Die in dieser Zeit durch
den Betrieb der Anstalt entstehenden Einnahmen und Ausgaben müßten in einem besonderen Haus¬
haltsplan veranschlagtwerden. Es wäre jedoch ganz unmöglich, auch nur mit einiger Sicherheit
zutreffende Zahlen in den Haushaltsplan einzusetzen; denn einmal ist der Hauptteil der Einnahmen,
Pflegekosten der Kranken, unbestimmt, da eine genaue Angabe des Zeitpunktes der Eröffnung der
Anstalt und der Schnelligkeit, mit der sie sich belegen läßt, naturgemäß nicht möglich ist. Von diesen
Umständen hängen aber die meisten Titel der Ausgaben ebenfalls ab. Dazu kommt noch, daß bei der
Neuheit der meisten Einrichtungender Anstalt, die, wie z. B. die Heizungsanlageund die Metzgerei,
in den bisherigenAnstalten keine Vorbilder haben, sich zutreffende Schätzungender Ausgaben heute
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nicht aufstellenlassen. Es wird deshalb vorgeschlagen,in derselbenWeise zu verfahren, wie der
Provinziallandtag in den letzten Jahren schon bei Eröffnung der neuen Fürsorgeerziehungsanstalten
verfahren ist und lediglich die Anweisung zu geben, daß die Rechnung über den Betrieb der
Anstalt von der Eröffnung bis zum 1. April nächsten Jahres nach demselben Schema gelegt wird,
nach dem Haushaltsplan und Rechnung der übrigen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten auf¬
gestellt sind. Nur in dem Punkte wird eine Abweichung erforderlich sein, indem es nämlich
wünschenswert erscheint, über die bei der neuen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zuerst vorhandene
größere Metzgerei einen besonderenHaushaltsplan aufzustellen, um die Rentabilität dieses Unter¬
nehmens besser beurteilen zu können.

Nach dem vorliegendenHaushaltsplan der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten erfordern
diese für 5468 Kranke einen Zuschuß aus Provinzialmitteln von 38? 000 Mark, das macht pro
Jahr und Kranken einen Zuschuß von 70,80 Mark. Wenn man diese Zahlen zugrunde legen
würde, so würde die neue Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt für 600 Kranke in einem halben
Jahre einen Provinzialzuschuß von 21240 Mark benötigen. Es kommen jedoch verschiedene
Momente in Betracht, aus denen sich ergibt, daß dieser Zuschußvoraussichtlich nicht genügen wird.
Zunächsthat die Anstalt nur Kranke 4, Klasse, hat also relativ geringere Einnahmen aus Pflege¬
kosten als die übrigen Anstalten, sodann wirtschaftet jede Anstalt gleich nach ihrer Eröffnung, da
°>e sämtlichen Beamten und das Dienstpersonal noch nicht eingearbeitet sind, erfahrungsgemäß
teuerer als später. Sodann muß aber die Anstalt, die für 2000 Kranke errichtet ist, aber zunächst
nur 600 beherbergt, doch zahlreiche,zu den Generalkostengehörende Ausgaben schon in der gleichen
oder doch annähernd gleichen Höhe machen, als wenn die Anstalt voll belegt wäre. Hierhin
gehören z. B. die Gehälter der höheren Beamten und die Instandhaltung der großen Wirtschafts-
lä'ume. Dementsprechendhat auch die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Iohannistal in den
«sten °/4 Jahren ihres Bestehens vom 1, Juli 1905 bis 31. März 1906 bei einer durchschnitt¬
lichen Belegung mit 488 Kranken einen Provinzialzuschußvon 57 026 Mark gebraucht. Wenn
wir nun auch erwarten können, in Eleve aus mancherleiGründen etwas günstiger abzuschließen,
s° muß doch für das erste Halbjahr des Betriebes mit einem Proviuzialzuschußvon 30 000 Mark
gerechnet weiden. Dieser Provinzialzuschuß zur Deckung der Betriebskosten der Provinzial-Heil-
und Pflegeanstalt Bedburg ist deshalb auch im Haupt-Haushaltsplan unter Titel V Nr. 10 in
Ausgabe vorgesehen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle von vorstehendemBericht Kenntnis nehmen und sich
mit den gemachten Vorschlägeneinverstandenerklären."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

'.^
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Anlage 17.
(Drucksachen.Nr. 18.)

Bericht
des Provinzialausschusses

üb« die

im Jahre 1910 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen für Armenzwecke gemäß § 5
Absatz 3 des Gefetzes vom 2. Juni 1902, betreffend die Ueberweisuug weiterer

Dotationsrenten an die Provinzialverbände.

Der 46. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 16. Februar 1906
bei Genehmigung des Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom
2. Juni 1902 an leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrente vom

^H^ 1906 folgenden Beschlußgefaßt-
„Alljährlich ist dem Provinziallcmdtage in einer besonderenVorlage davon Kenntnis
zn geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen sie — getrennt
für Armen- und Wegezwccke — bedacht worden sind."

In Ausführung dieses Beschlusses beehrt sich der Provinzialcmsschuß,dem Provinzialland-
tage die umseitigeNachweisungder Beihilfen für Armenzwecke zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Düsseldorf, den 14. Dezember 1910.

Der Provinzialansschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, vi-. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Aachweisung
der

an leistungsschwache Kreise und Gemeindender Rheinprovinzfür Zwecke des Armen-
Wesens aus der Dotationsrente auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom

2. Juni 1902 für das Rechnungsjahr 1910 gewährten Beihilfen.

Bemerkung: Die Beihilfen sind im Einueruehmen mit dem Herrn Ober-Präsidenten
gewährt worden.

^!>'
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Lfd.
Nr,

Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

Lfd
Nr.

Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

l.
r,
7

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

I. Regierungsbezirk Aachen.
Dürcn

Geilenkirchen

Heinsberg

Iülich
Malmedy

Montjoie

Schleiden

Winden ....
Obermaubach-Schlag

stein .
Merzenich
Drooe .
Teuern .
Scheipenfeel
Breberen
Dremmcn
Haaren .
Havert .
Hoengen.
Kirchhoven
Dllrwiß.
Burnenuille
Gsromont
Xhoffraix
Crombach
Lommersweiler
Burg-Reuland
Mützenich
Rutt. .
Alendorf.
Ripsdorf
Ahrdorf.
Freilingen
Lommersdor
Uedelhoven
Verk. .
Frohnrath
Golbach.
Rinnen .
Soetenich
Keldenich
Wahlen .
Haufen .

Zu übertragen

100

300
350
150

1000
175
400
700
700
100
200

1350
400

75
125
125
175
500

2 000
1400

200
50
75

150
400
300
200
150
50

225
150
125
50

850
75

13 375

-^

40
4,
42

1
2

4
5
<!
?
«
<)

10
!!
,2
13
14
15

17
!8
,!»
-'0
21
22
2-l
24
25

Uebertrag
Schleiden Harzheim ,

Lorbach . .
Holzheim .
Urft . . .
Schmidtheim
Pefch. . .
Weyer . .
Kallmuth .

Summe

H. Regierungsbezirk Goblenz.
Adenau

Ahrweilcr

Nltenlirchen

Brück. .
Hünningen
Staffel .
Wirft .
Gelenberg
Hausen .
Kaperich.
Kötterichen
Menfpath
Hannebach
Hausten .
Kempenich
Lederbach
Arft . .
Langenfeld
Langscheid
Siebenbach
Welschenbach
Berg. .
Kreuzberg
Caleuborn
Heckenbach
Rheineck.
Coisdorf.
Mgert .

Zu übertragen 2 8?5
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Be¬ Be¬
Kreis Gemeinde willigter

Betrag

Lfd

Nr.
Kreis Gemeinde willigter

Betrag

Uebertrag 2 875 Uebertrag 8 925

Altenkirchen Henpelzen .... 25 63 Coblenz'Land Immendorf.... 50
„ Helmeroth . 25 64 » Neudorf. . 200
„ Kettenhauseu 25 65 „ Niederwerth 150
„ Mllmmclzcn 25 66 „ Weitersburg 350
„ Niedererbach 25 67 „ Güls. . . 350
„ Oelsen . . 25 68 /, Lay. . . . . 200
„ Niederdreisbach 300 69 Cochem Müllenbach. 200
„ Oberlahr . 50 70 „ Lutz . . . 350
„ Burglahr . 125 71 Kreuznach Callenfels . 300
„ Peterslahr . 600 72 „ Argenschwang 450
„ Eulenberg . 250 73 » Münchwald. 450
!/ Oberftcinebach 500 74 „ Spabrücken. 1000
„ Epgert . . 225^ 75 „ Wallhauseu. 1000
!! Pleckhausen. 50 76 Mayen Hirten . . 150
„ Güllesheim. 50 77 „ Bell . . . 400
„ Vürdenbllch. 500 78 „ Ettringen . 1200
„ Niedersteinebach 325 79 „ Obermendig. 2 000
„ Luchert . . 25 80 „ Kirchesch. . 150
„ Huf - - - 50 81 Meisenheim Lauschied . 500
„ Krunkel . . . 75 82 „ Barenbach . 1000
„ Willroth. . 400 83 Neuwied Ehlscheid . 50
„ Unterschützen , 250 84 „ Elsafi . . . 1000
„ Niederilsen . 175 85 „ Griesenbach. 300
„ Harbach. . 525 86 „ Krautscheid . 75
„ Niederfischbach. 400 8? » Limbach. . 650
» Craam . . 100 88 „ Redcrscheid . 100
„ Ersfeld . . . 50 89 „ Schöneberg . 900
„ Fiersbach . . 75 90 „ Isenburg . . 800
„ Forftmehren 75 91 „ Stebach . . 50
„ Giershauscn 75 92 „ Melsbach , . 400
» Hirz-Maulsback . 150 93 „ Breitscheid . . 1350

>! Kircheib. . . 125 94 Roßbach. . . 650
„ Mehren . . 175 95 Waldbreitbach . 100
„ Neuenhof . . 50 96 Vertenau . . 450
„ Rettersen . . 75 97 » Lorscheid. . , 600
„ Rimbach . . 25 98 „ Nahms . . . 100
" Ziegenhain . . 50 99 " Niederwambach. 550

Zu übertragen 8 925! Zu übertrage» 27 500
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Lfd.
Nr

ceis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

Lfd
Nr.

Kreis Gemeinde

Be¬
willigter
Betrag

100
101
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2?
28
29
30
31

St. Goar

Wetzlar

Uebertrag
Obergoudershausen .
Buchholz , . . .
Edingen .....

Summe

27 500
600
50

200

III. Uegie rungsöezirk G i'l« .

Guskirchen Commeru .
Gummersbach Marienberghcmsen

„ Wiedenest .
Mülheim-Rhein Oöerath . . .

Rheinbach Effelsberg .
„ Mutscheid .
„ Schocnau .
„ Neukirchen.

Siegkreis Herchen . .
„ Aegidieuberg
„ Vraschoß . .
» Happerschoß
„ Much . .
„ Neunkirchen.
„ Seelsckeid .

Mondorf
„ Rhcidt . .
« Niedcrcassel.
„ Stieldurf .
„ Nuppichteroth
// Uckerath . .
„ Wahlscheid.

Waldbröl Denklingen .
„ Eckenhagen .

Morsbach .
Waldbröl .

Wipperfllrth Ciirten . .
„ Becheu . .
„ Hohkeppel .
„ Lindlar . .
" Olpe. . .

?!I, ime

28 350

700
1000
1200
1000

200
550
375
100
200

1200
700
550

3 000
2 800

750
200
250
150

2 000
1400
2 000

300
1000
2 800

850
500

2 600
2 200
2 500
3 000
1200

37 275

I
2
3
4

6
7
8
9

10
11

1
2
5!
4
5)
6
7
8
9

10
11
12
13
14
,5
16
17
!«
19
20
21
22

IV. KegierungsbezirK Düsseldorf.

Cleve

Essen-Land
Gladbach

Greuenbroich
Kempen

Lennep
Mors
Neuß

Solingen

Materborn .
Schenkenschanz
Byfaug . .
Hardt . .
Gindorf, .
Kirspelwaldniel
Lüttelforst .
Dhünn . .
Bönninghardt
Hackenbroich
Rheindorf .

Summe

V. HlegierungsbezirK Arier

Nernkastel
Bitburg

Daun

Berglicht
Alsdorf .
Vettingen
Vollendorf
Cruchten.
Ferschweiler
Heilbach.
Körperich
Leimbach
Mülbach
Niedergeckler
Prümznrlay
Roth. . .
Seffern . .
Uebereisenbach
Waldhof ,
Wallendorf.
Wißmannsdorf
Calenborn .
Weidenbach.
Auel. . .
Neunkirchen.

Zu übertragen 4 650
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Be¬ ! Be¬
Kreis Gemeinde willigter

Betrag

Lfd.
Nr.

Kreis Gemeinde willigter
Betrag

Nebertrag 4 650 Uebertrag 11600
Dann Nengen ..... 75 60 Prüm Brandscheid . . . 475

,, Brück ..... 300 61 » Buchet . . . 25
>! Katzwinkel.... 150 62 » Oberlnschcid 25
„ Hürschhausen . . . 150 63 „ Großlangenfeld 50

Merzig Nappweiler-Zwalbach. 200 64 „ Winterscheid 150
» Nnterthailen . . . 50 65 „ Winterspelt. 25
/, Oberthailen . . . 25 66 „ Holluich 150
» Rissenthal . . . . 175 67 „ Daleiden . 250
„ Waldhölzbach . . . 100 68 ,/ Dahnen. . 250
„ Weiler ..... 125 69 » Dasburg . 350

Ottweiler Dürsdorf , . . . 600 70 Prcischcid . 50
Prüm Plütscheid . . . . 200 71 „ Kickeshausen 125

« Wawern . . . . 300 72 » Olmscheid . 25
„ Burbach . . . . 25 73 Saarbrückeu-Lnnd Kutzhof . . 125
„ Feuerscheid. . . . 400 74 Saarluuis Biriugen . 50
„ Schünccken . . . . 1300 75 » Picard . . 200

Wetteldorf . . . . 150 76 Trier-Land Osburg. . 275
„ Grennelscheid . . . 25 7? „ Wclschbillig 100

Lünebach . . . . 325 78 „ Ruwer-Paulin 250
„ Merlscheid. . . . 50 79 „ Heiligkreuz. 50

Kinzenburg. . . . 75 80 „ Ollmnth . 150

Kupscheid . . . . 100 81 „ Bierfeld. . 400

„ Lichtenborn. . . . 450 82 „ Buweiler-Rathe n 400

» Lützkamsien.... 50 83 „ Hinzert . . 100

Harspelt . . . . 50 84 /< Gusenburg . 25

„ Hcckhuscheid . . . 200 85 „ Höfcheu. . 25

Niedcritttfeld . . . 50 86 » Damflos . 250

„ Sevenig ..... 50 87 ,/ Abtei . . 250

„ Kesfeld ..... 25 88 „ Schillingen . 300

Stadtkyll . . . . 250 89 St. Wendel Merzweiler. 525

Kopp ..... 275 90 Niederalben. 275

Mürlenbach . . . 400 91 Burglichwibcrg 575

!! Zendscheid. . . . 50 92 Wittlich Gladbach . 50

» Gondclsheiin . . . 50 93 „ Dierscheid . 175

Hermcspand . . . 25 94 » Pantenburg. 75

^ Auw ...... 25 95 ,/ Niedermanderscheid . 175

Bleialf.....
Zu übertragen

100 96 " Niederkail . . . .
Sninme

200

11600 18 550
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Zusammenstellung.

1. RegierungsbezirkAachen ... - 43 Gemeinden15 250
2. , Coblenz . . -- 102 „ 28350
3. „ Cüln ...--- 31 „ 37275
4. „ Düsseldorf. . - 11 „ 7 625
5. „ Trier . . . -- 96 „ 18 550

Hauptsumme (283 Gemeinden)107 050.

Anla ge 18.
(Drucksachen.Nr. 19.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Erwerb von Oedländereien zwecks Melioration durch Korrigenden der Provin-
zilll-Arbeitsansto.lt und späterer Verwendung der meliorierten Gelände zur

inneren Kolonisation.

Die Anzahl der männlichen Korrigendender Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler schwankt
in den letzten Jahren im allgemeinen, entsprechend der wirtschaftlichenKonjunktur, zwischen 900
und 1300 Personen. In der letzten Zeit hält sie sich ziemlich regelmäßig auf 1200.

Es ist eine Hauptaufgabe der Verwaltung, für diese große Zahl geeignete Arbeit zu
finden. Diese Arbeit muß so beschaffen sein, daß sie zunächst für die Verwaltung einen bedeutenden
wirtschaftlichenErtrag abwirft. So beträgt nach dem diesjährigen Haushaltsplan die Einnahme
des Arbeitsbetriebes der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler nicht weniger als 516 000 Mark.
Nur auf Grund dieser intensivenwirtschaftlichen Ausnutzung des Arbeitsbetriebeswird es möglich,
den aus dem Haupt-Haushaltsplan zum Betriebe der Anstalt zu leistenden Zuschuß auf einer Verhältnis'
mäßig geringen Höhe zu halten. Dieser Zuschuß betrug im Jahre 1908 pro Kopf des Korrigenden
mir 113 Mark, während beispielsweise derselbe Zuschußin den PreußischenStrafanstalten 378,50
Mark, in den Gefängnissen376,20 Mark und in der Westfälischen Arbeitsanstalt Beuninghanfen
245 Mark pro Jahr betrug. Es wurden demgemäß aufgebracht im Arbeitsbetriebe der Anstalt
Brauweiler pro Kopf und Jahr 291 Mark, dagegen in den Strafanstalten 97,12 Mark, in den
Gefängnissen60,80 Mark und in Benninghnusen197 Mark.

Nichtsdestoweniger kann die Auswahl der Arbeiten für die Korrigendennicht lediglich nach
Maßgabe des wiltfchaftlichen Ertrages erfolgen, vielmehr kommen dabei auch folgende Gesichtspunkte
in Betracht: Zunächst muß möglichst vermieden werden, daß durch die Arbeiten den freien Arbeitern
unbillige Konkurrenzgemacht wird. Dies wird vor allem dadurch erreicht, daß die Arbeiten haupt¬
sächlich für die Institute der Provinzialverwaltung felbst ausgeführt werden. So wird fast das
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gesamte Inventar der neuen Irrrenanstalt Bedburg im Gesamtwerte von etwa 800 000 Mark in
Brauweiler angefertigt. Ebenso werden die laufenden Ergänzungen an Mobilar, Bekleidungs-und
Lagerungsgegenständen,die die sämtlichen Irrenanstalten benötigen, von Vrauweiler geliefert; auch
findet eine große Anzahl von Korrigenden Beschäftigungbei Ausführung der Erd- und Wege¬
arbeiten in den neu zu errichtendenProvinzialanstalten und im Sommer bei der Unterhaltung
ber Provinzialstraßen. Sodann muß die den Korrigendenzuzumutende Arbeit selbstverständlich auch
deren Kräften und Fähigkeiten entsprechen und darf womöglich einer gewissen erzieherischenWirkung
nicht entbehren. Alle diese Erfordernissewerden in vollkommenster Weise erfüllt durch die Beschaff
tlgung der Korrigendenmit Landeskulturarbeiten,vor allem mit der Kultivierungvon Oedländereien.

Ueber diese Frage äußert sich der Direktor der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler in
einer im Auftrage des Landeshauptmanns verfaßten Denkschrift wie folgt:

Soll die Strafe und das gilt von der Arbeitshausstrafe ebensogut wie von jeder anderen
Strafe — dem Rechtsbrecher und der menschlichen Gesellschaft gegenüber das durch den Rechtsbruch
gestörte Gleichgewicht der Rechtsordnung wieder herstellen und dem sittlichen Verschulden eine möglichst
angemessene Sühne entgegenstellen, so muß sie Uon dem Rechtsbrecher als ein Uebel empfunden und auch
von der Allgemeinheit als solches anerkannt werden uud zwar als ein Uebel, dessen Schwere in einem
richtigen Verhältnis zu der Vedeutuug des Rechtsbruches, d. h. zu dem Wert des verletzten Rechtsgnies steht

Diesem Zweck der Strafe entspricht die Beschäftigung der Korrigenden mit Lllndestultuiarbeiten
jedenfalls in weit vollkommnerem Maße als die Art der Arbeit in der geschlossenenAnstalt. Denn es
kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Kulturarbeit in Wald, Heide und Moor bei jedem Wind
und Wetter, bei Hitze und Kälte, in Sturm und Regen unter steter Aufsicht weit mühevoller und an-
strengender ist als die im Innern der Anstalt betriebenen Handwerts- und fabrikmäßigen Arbeiten. Der
auf den Korrigenden lastende Zwang zur Arbeit und zu einer Arbeitsleistung, welche sie zwingt, alle ihre
Kräfte bis zur Ermüdung anzuspannen, muß notwendiger Weise von den Korrigenden als ein sehr wirk«
sames Uebel empfunden werden.

Wenn aber der Zweck der Strafe weniger darin erblickt wird, daß sie als ein Uebel empfunden
wird, als vielmehr darin, daß sie den Rechtsbrecher auf dem Wege der sittlichen Besserung und der Ge¬
wöhnung an die Arbeit sozial macht, eine Wirkung, die gerade uon der Arbeitshausstrafe erwartet wird,
so verdient die Beschäftigung der Korrigenden mit Lcmdeskulturarbeiten vor jeder anderen Arbeit unstreitig
den Vorzug. Niemand wird daran zweifeln, daß die Bearbeitung des Bodens zur Steigerung seiner Er¬
tragsfähigkeit eine im besten Sinne erziehlich wirkende Arbeit genannt werden darf.

Auch der Ungebildete, dessen geistige Tätigkeit nur auf das Nächstliegende gerichtet ist, wird,
wenn er auf vorher unfruchtbarem Boden die Früchte feines Fleißes heranwachsen sieht, das veredelnde
Bewußtsein empfinden, durch seine Arbeit der Menschheit einen dauernden und sichern Gewinn gebracht
zu haben. Und auch der Korrigeud, der sonst gewohnt ist, seine Freiheitsstrafe als ein Uebel zu betrachten,
durch welches keinem Menschen ein Nutzen geschieht und auch die Neschästigung in der Arbeitsanstalt
lediglich von diesem Standpunkte aus zu beurteilen geneigt ist, wird mit Befriedigung wahrnehmen, wie
auch seine Arbeit dazu beiträgt, den Boden zur Erzeugung der wichtigsten leiblichen Bedürfnisse des
Menschen geeignet zu machen. Diese Wahrnehmung mnß ihn doch mit einem gewissen Selbstgefühl und
Selbstvertrauen erfüllen und in ihm die frohe Znversicht wecken,nach feiner Entlassung durch feiner Hände
Arbeit gleichen Nutzen für sich und die Seinen schaffen zu können.

Gleichzeitig läßt ihn die alle Muskeln des Körpers gleichmäßig bis zur Ermüdung anspannende
Bodenarbeit zum Bewußtsein seiner Kraft und des in ihr steckendenWertes gelangen. Der wohltätige
Einfluß des dauernden Aufenthalts im Freien und die gesuride Gewühnuug au alle Uubilden der
Witterung führt ihm den Wert der landwirtschaftlichen Befchäftigung vor Augen gegenüber der Arbeit in
raucherfüllten Fabrikräumen und läßt ihn vielleicht den Weg zurückfinden zu seinem ursprünglichen Beruf
als Landmann, den er einst, betört von den Reizen der Großstadt, verlassen hatte, um, losgelüst von
der heimatlichen Scholle, dem Verbrechertum anheimzufallen.

Wenn man der Befchäftigung der Korrigenden in den Werkstätten der Arbeitsanstalt den zum
Teil berechtigten Vorwurf macht, daß sie den Mann, der als Bergmann oder Handlanger oder Knecht

30
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leinen Unterhalt zu verdienen gezwungen ist, bei längerer Strafdauer für diese Arbeit untauglich macht
und ihm dadurch die Möglichkeit, sich nach seiner Entlassung der gewohnten Berufsarbeit zu widmen, raubt
oder erschwert, so kann ein solcher Vorwurf die Beschäftigung der Korrigenden mit Landcslulturarbeit
nicht treffen. Es mns; vielmehr als ein großer Vorzug dieser Beschäftigungsart gelten, daß sie den
Korrigenden körperlich fähig und geeignet macht, sofort nach feiner Entlassung als vollwertiger Arbeiter
in seinem alten Veruf tätig zn fein. Es gibt kaum eine andere Arbeit, die in gleichem Maße, bei einem
auf körperliche Arbeit Augewiefenen Arbeits-Lust und Freudigkeit zn weckenund zu fördern nnd gleichzeitig
die volle Arbeitsfähigkeit zu erhalten uud zu steigern imstande wäre.

Denn es bedarf kaum einer näheren Begründung, daß gerade die Beschäftigung mit Landes«
kultnrarbeiten der Gesundheit außerordentlich förderlich ist. Dem wohltätigen Einfluß des dauernden
Aufenthaltes in der frischen Luft und der nnsgicbigeu Bewegung im Freien anf die Verdauung, Atmung,
den Blutnmlllnf, die Tätigkeit der Nerven und der Sinnesorgane, knrznm auf das gefamte körperliche
Allgemeinbefinden können etwaige schädigende Einflüsse nngnnstigcr Witternngsvcrhältnisse, wie andauernder
Sturm uud Regcu, abnorme Hitze nnd Kälte kaum in Betracht kommen, wenn man nicht vielmehr in den
letzteren vermöge ihrer startenden und abhärtenden Wirkung ein gesnndhcitfürderndes Moment erblicken
darf. Hiernach steht es fest, daß die Beschäftigung von Korrigenden mit Landcskulturarbeiten vom Stand-
pnntt des Strafvollzuges aus große Vorzüge besitzt.

Allerdings hnt trotz all dieser Vorzüge doch die Möglichkeit,die Korrigenden zu Landes«
kultnrarbeiten zu verwenden,eine gewisse Grenze. Diese ist gegeben einmal durch die wirtschaftlichen
Verhältnisse der Arbeitsanstalt. den» diese bedarf zahlreicher Arbeitskräfte, welche in der Haus¬
wirtschaft, in der Oekonomie, in der eigenen Landwirtschaftuud zur Erzeugung des eigenen Be¬
darfes au Verbrauchsgegeustäudensowie ferner zur Aufrechterhaltung des Fabrikbetriebes zwecks
Herstellung des Bedarfes der Provinzialanstalten Verwendung finden müssen. Sodann ist aber
auch ein großer Teil der Insassen der Arbeitsanstalt znr Verwendungzu Landeskulturarbeitenun¬
tauglich. Das sind zunächst diejenigen,welche als Krüppel, Kranke, Gebrechliche und Schwächliche
der anstrengendenBodenarbeit anf die Dauer ohne Schädigung ihres Gesundheitsznstandesnicht ge¬
wachsen sind, sodann auch eiu großer Teil der geistesschwachenund geistig minderwertigenKorrigenden,
die dauernder ärztlicherUeberwachung bedürfen. Ferner ist die Verwendungvon solchen Korrigenden
bei der Außenarbeit ausgeschlossen, welche fluchtverdächtigund gleichzeitiggemeingefährlichsind.
Wenn sich auch die Entweichuug vou Korrigeuden von der Anßenarbeit gar nicht verhindern läßt
und im allgemeinennicht so streng beurteilt werden darf, wie das Ausbrechen vou Gefangenen,so
würde es doch recht bedenklich nnd unter Umständenvon recht unangenehmenFolgen für die öffent¬
liche Sicherheit begleitetsein, wenn Korrigendenmit Anßenarbeitenbeschäftigt werden,die nach ihrer
Vergangenheit uud ihrer ganzen Persönlichkeitbefürchten lassen, daß sie die erste beste sich ihnen
auf leichte Weise bietende Gelegenheitzur Entwcichuuq benutzen und dann bei der weiteren Aus¬
führung der Flucht vor schweren Eigeutumsvergehenuud Gcwalttateu nicht zurückschrecken werden.
Ebenso ist es aber anch bedenklich, bei dem engen und nicht so streng zu kontrollierenden Zusammen¬
leben der Außeuarbeiter Korrigeudenden Außenkommandoszuzuteilen, von denen mit Sicherheit
angenommen werden kann, daß sie in sittlicher oder disziplinier Beziehung auf die anderen
Korrigendenverderblicheinwirke».

Aber anch wenn alle diese Umstände berücksichtigtwerden, so bleiben bei der jetzigen Anzahl
der Korrigendennoch immer 500—600 übrig, die bei Außenkommandosverwendetwerden köuneu.
Bisher hat sich auch für diese Nuzahl im allgemeinen entsprechende Anßenarbeit gefunden. Etwa
200 Mann werden bei den Straßenarbciten der Provinz beschäftigt, ungefähr weitere 100 Manu
arbeiten bei den Neubauten der Provinzialvcrwaltnng uud etwa 300 für Gemeinden, Genossen¬
schaften und Private und zwar meistens in Landeskultur-, Wege- und Steinbrucharbeiten.
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In Zukunft ist aber infolge verschiedener Umständezu erwarten, daß die Beschäftignngs-
verhältnisse der Korrigenden fich schwieriger gestalten werden. Zunächst wird die Arbeit für das
Inventar der Anstalt Bedburg in einiger Zeit fertiggestellt sein und dann wird ein so großer
Auftrag in Bälde nicht mehr zu erwarten sein. Ebenso wird auch die Tätigkeit bei Neubauten
oer Provinzialverwaltuug nach Fertigstellung der Fürsorgeerziehnngsanstalten und der Anstalt
Bedburg nicht mehr so viele Kräfte in Anspruchnehmen. Sodann ist aber auch zu bedenken, daß
demnächst3 Provinzial-Fürsorgeerziehungsanstaltenebenfalls ausgedehntehandwerksmäßigeBetriebe
besitzen und im Interesse der Ausbildung der Zöglinge auch unterhalten müssen. Da aber auch
biesc eine Konkurrenzdes freien Handwerks möglichst vermeiden müssen, so kommen auch sie in
Zukunft für die Lieferung des Bedarfs der Provinzialanstalten an Inventatgegenständen mit in
Betracht. Wird so die Arbeitsgelegenheitfür die Korrigenden geringer, so stehen ans der anderen
Seite verschiedene Aenderungen der Gesetzgebungbevor, durch die eiue bedeutendeSteigung der
Zahl der Korrigenden herbeigeführt wird. Es handelt sich hier einmal nm die Einführung des
polizeilichen Arbeitszwanges gegen arbeitsscheue Nährpflichtigc, sodaun um die Reform des Straf¬
gesetzbuches.Der vorliegende Entwurf des letzteren sieht eine so weitgehendeAusdehnung der
Arbeitshausstrafe auf den größten Teil der Gewohnheitsverbrechervor, daß, wenn er in der vor¬
liegenden Fassung in Kraft träte, eine Steigung der Insassen der Arbeitsanstalt um mindestensdas
Doppelte eintreten würde.

Alle diese Gründe machen es wünschenswert,rechtzeitig Vorsorge zu treffen, um etwa ein¬
tretendenSchwierigkeitensowohl in der Unterbringung wie in der Beschäftigungder Korrigenden
gewachsenzn sein. Dabei ist das Naheliegendste,noch in größerem Maße als bisher auf die oben
erwähnten Landeskulturarbeiten zurückzugreifen.Hierfür spricht auch noch der Umstand, daß die
"rbeitsanstalt bisher schon in großem Umfange derartige Arbeiten für Private, Genossenschaften
und Gemeinden ausgeführt und dabei stets die vollste Zufriedenheit der Auftraggeber gefunden
hat» Besonders sei hier die Melioration der Wcmkumer Heide hervorgehoben. Infolgedessenverfügt
b'e Anstalt über einen Stamm von Auffehcrn, die mit der Ausführung aller hier in Betracht
kommenden Arbeiten und ihrer technischenBeaufsichtigungvollständigvertraut sind.

Mit diesem Interesse der Provinzial-Arbeitsanstalt an der Beschäftigungder Korrigenden
"eckt sich eine Anregungdes Herrn Ober-Präsidenten und der Landwirtschaftskammer der Rheinprovinz,
wonach auch in der Rheinprovinz der Frage der sogenannteninneren Kolonisation näher getreten
werden soll. Eine solche innere Kolonisation durch Ansiedlung von Kleinbauern kann aber in der
^hcinprovinz nicht durch Aufteilung von Großgrundbesitzerfolgen, da dieser hier nur in Verhältnis-
Mäßig geringemMaße vertreten ist, sundern es kann sich dabei nnr darum handeln, bisherige Oed-
ländereienin kulturfähigeuZustaud zu setzen und dort neue Aussiedlungen zu schaffe». Als Rechts¬
norm für das Unternehmen wurde nun an die Schaffung einer zentralen Körperschaft gedacht,
du die gesamte Arbeit der Ansiedlungdurchführenfüllte. In dieser Korporation sollte die Staats¬
legierung, die Generalkummission,die Provinzialverwaltuug, die Landwirtschaftskammerund die
beteiligten Kreise und Gemeinden vertreten sein. Wenn auch der Provinzialansschuß einer Be¬
teiligung an einer solchen Organisation durchaus uicht ablehnend gegenübersteht,so war doch zu
bedenken, daß einmal eine solche komplizierteOrganisation sehr schwerfällig arbeiten würde und auf
oer anderen Seite von vorne herein doch damit zu rechnen wäre, daß die Arbeitskräfte uom
^rovinzialverband, nämlich von der Arbeitsanstalt Brauweiler, gestellt würden und daß auch wohl
°as hauptsächlichste finanzielle Risiko und etwaige finanzielle Unterstützungdes Unternehmens im
wesentlichenvom Prooinzialverband getragen werden müßte. Unter diesen Umständenschien es dem

35"
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Provinzialausschußrichtiger, der Frage näher zu treten, die Melioration von Oedländereienund
die eventl. innere Kolonisation der meliorierten Landereien direkt vom Provinzialverband aus und
für dessen Rechnung iu die Hand zu nehmen. Dabei ist der Provinzialverband selbstverständlich
auf die Unterstützungder Organe der Königlichen Staatsregierung angewiesenuud er bedarf
bei seinem Vorgehen auch des beständigenEinverständnissesmit den iu Frage kommenden staat¬
lichen Organen. In diesem Sinne sind auch die bisherigen Vorbereitungsarbeiten schon ge¬
tätigt worden.

Die angestelltennmfaugreichen Ermittelungen haben mm ergeben,daß zwar in der Rhein-
Provinz Oedländereien noch in sehr großem Umfange vorhanden sind, daß aber doch die Anzahl
der Gelände, die für den vorliegenden Zweck in Betracht kommen, verhältnismäßig gering ist; denn
die Erfordernisse,die an ein solches Gelände gestellt werden müssen, sind:

1. eine gewisse zusammenhängende Grüße (im allgemeinen nicht unter 60 da), da je größer
das Gelände ist, um so wirtschaftlicherdie Meliorationsarbeiten ausgeführt werden
können,

2. die Kulturfähigkeit,
3. eine gewisse Rentabilität, wobei die Provinzialverwaltung daran festhalten muß, daß

für jeden Korrigendcn ein Tageluhn von etwa 1,80 Mark berechnetwerden muß, da
andernfalls der bisherige Provinzialznschuß zum Betrieb der Provinzial-Arbeitsaustalt
nicht mehr ausreichenwürde,

4. eine solche Lage des Geländes zu den nächsten Ortschaften und Bahnstationen, daß eine
spätere Besiedeluugdes meliorierten Landes möglich erscheint,

5. die Möglichkeit, das Gelände zu einem in etwa augemesseneu Preise von den bis¬
herigen Besitzernzu erwerben.

Eine eingehendemit Unterstützuug der Organe der Königlichen Staatsverwaltung vor<
genommene Prüfung hat mm ergebe», daß die vorgenanntenVoraussetzungenam vollkommensten
bei folgenden4 Geländen erfüllt werden, die in den Kreisen Montjoie und Malmedy gelegen sind:

1. eiu Gelände in der Größe von 80 da in der Gemeinde Lcunmersdorfan der Lammers-
dorfer Provinzialstraße,

2. ein Gelände in der Größe von 68 da im sogenannten Hatzevenn in der Gemeinde
Imgenbroich,

3. ein Gelände von 95 da in der GemeindeH'hoffmir,auf dem Hohen Venn zwischen
den Provinzialstraßen Malmedy—Eupen und Sonrbrodt—Baraque—Michel,

4. ein Gelände von 60 Ka, in der Gemeinde Bürnenville, den Ortschaften Vürnenville
uud Meiz gehörig.

Der Meliorationsbauinspektor,KöniglicherBaurat Mahr hat über die genannten Flächen
folgendes meliomtious-technische Gutachten abgegeben:

^. Kreis Montjoie.
1. 80 U» von der Gemeinde Lammcrsdorf zu 450 Mark für das Im angeboten - 36 000 Mark.
Vegetation: Heide, verkrüppelte Kiefern, Buchen als Kopfholz genutzt, vereinzelt Gagel und Ilel-
Boden: Schwache Humusdecke auf gelblichem Lehm, Kein Ortstein,
Urteil: Der Boden ist lultiuierbar, wenn er entwässert wird, was im allgemeinen durch Gräben ge«

fchehen kann; Roden der Vaumwurzeln uud Einebnen der Unregelmäßigkeiten verurfacht Mehrarbeit. Zum
Pflügen «ünnen Pferde oder Ochfcn verwendet werden. Bei der Düngnng ist befonders auf Stickstoffanreichcrung
zu sehen, vielleicht durch Lupinen, die in der Nähe gediehen sind,
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Überschlägliche Kosten für 1 n»:
Entwässerungund Wirtschaftswege...... 200 Mk.
Roden, Einebnen, Pflügen......... 550 „
Dünger und Grassameu <Anlauf und Einbringen) 160 „
Aufforstung von Schutzstreifen, Anlage von Zäunen 40 „

zusammen 950 Ml.
oder 80 X 950 -- 76 000 Mk.

2. 63—68 K», im Hatzcvenn, von der Gemeinde Imgenbroich zu 440 Mark für I b» angeboten.
68 X 440 ^ 29 820 Mark.

Vegetation: Vorwiegend Heide.
Boden: Schwache Humusdecke auf Lehm. Kein Ortstein. Einige kleinere Flächen haben Tonuntcr-

grund, einige haben Moorboden.
Urteil: Der Boden ist kultivierbar, wenn er entwässert wird, was im allgemeinen durch Gräben

geschehen kann. Die vielen tief eingeschnittenen Karrenspuren, welche das Gelände durchziehen, erfordern viel
Erdbewegung. Zum Pflüge« können Pferde und Ochfen verwendet weiden. Auch hier ist außer Kalk, Thomas«
mehl und Kainit, reichlich Stickstoff erforderlich.

Ueberfchlägliche Kosten für 1 u»:
Entwässerung und Wege .........200 Mk.
Roden, Einebnen, Pflügen.........550 „
Dünger und Grasfamen (Ankauf und Einbringen) 160 „
Aufforstung von Schutzstreifen, Anlage von Zäunen 40 „

zufammen 950 Mk,
oder 68 X 950 ^- 64 600 Ml.

«. Kreis Malmedy.
3. 95 da in der Gemeinde Xhoffraiz, von der Gemeindesektion Longfaye angeboten zu 260 Mark

für 1 ii», -- 24 700 Mark.
Vegetation: Heide, saure Gräfer, Moos.
Boden: Etwa 30 em Moordecke auf nassem Klei. Kein Ortstein.
Urteil: Der Boden bringt ans die Dauer nur Erträge, wenn er sehr gut entwässert wird, was nur

burch Drainage erreicht werden kann. Die zahlreichen Torflöcher müssen eingeebnet werden. Zum Pflügen
kennen nur Ochfen verwendet werden. Stickstoffanreicherung ist nicht nötig.

Ueberfchlägliche Kosten für 1 lin,:
Allgemeine Vorflut nnd Wirtschaftswege .... 50 Ml.
Drainage..............400 „
Roden (Buchenstümpfe), Einebnen und Pflügen . . 550 „
Dünger und Grassamen (Anlauf und Einbringen) 110 „
Aufforstung von Schutzstreifen, Anlage von Zäunen 50 „

zusammen 1160 Ml.
oder 95 X 1160 --- 110 200 Mk.

4. 60 1»» in der Gemeinde Bürnenvillc, von den Ortschaften Nürnenville und Meiz angeboten zu
<"0 Mark für 1 na -^ 18000 Ml.

Vegetation: Heide, Kiefern, Birlen, Farren, vereinzelt Ilex, Wachholder.
Boden: Im unteren Hang sowohl auf der West- wie auf der Ostseite starte Humusdecke auf gelbem

"hm. Die Hochfläche, ca. 20 n», hat dünne Humusfchicht auf weißem Klei.
Urteil: Die 40 lin, des Hauges haben recht guten Boden, der nach Entwässerung durch Graben und

"ach normaler Düngung zu Bauerngütern (Viehweide, Hafer, Kartoffel) geeignet ist. Die Hochflächemuß drainiert
werde,, und braucht außer der normalen Düngung reichliche Stickstoffzufuhr. Auch find dort Schutzaufforstungen
" lig. Zum Pflügen können Pferde oder Ochfen verwendet werden.

Ueberfchlägliche Kosten für 1 b,»:
»,) 40 da im Hang:

Entwässerungnnd Wirtschaftswege......200 Ml.
Roden, Einebnen, Pflügen.........550 „
Dünger und Grasfamen (Ankauf und Einbringen) 110 „

zusammen 860 Ml.
oder 40 X 860 - 34400 Ml.
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b) 20 Iiü, der Hochfläche:
Allgemeine Vorflut und Wirtschaftswege . , . . 50 Ml,
Drainage.............. 400 „
Roden, Einebnen. Pflügen......... 550 „
Düngung............... 160 „
Aufforstung von Schutzstreifen, Anlage von Zäunen 50 „

zusammen 1210 Mk.
oder 20 X 1210 -^ 24 200 Mk.

Gesamtergebnis.
Die unter 1 bis 4 genannten Flächen sind lultivierbar. Sie erfordern:

Name Größe

da

für
Ankauf

für
Melioration

,m
Durchschnitt für 1 t>»

1. Lammersdorf
2. Hatzevenn , .
3. Xhoffraix . .

4. Vüruciwille

95

36 000
29 820
24 700

18 000

76 000
64 600

110 200
34 400
24 200

1400
1390
1420

1280

Zufammen 303 108 620 309 400

Für Ankauf und Melioration sind demnach rund 420 000 Mark erforderlich oder für 1 d» rund
1400 Mark — 350 Mark für 1 Morgen. Die Meliorationskosten find nach meinen Erfahrungen eher zu hoch
als zu niedrig geschätzt. Mit 420 000 Mark wird man deshalb sicher auskommen.

Düsseldorf, den 6. November 1910.
Der Königliche Vtelisratisnsb«ubean»te.

Banamt II.

gez. Mahr, Königl. Baurat.

Zu dem Gesamtergebnisist in finanzieller Hinsichtnoch folgendes zu bemerken:
Verschiedene der angebotenen Gelände sind nur sehr unregelmäßig begrenzt und bedürfen

aus diesem Grunde sowie auch zwecks besserer Verbindung mit öffentlichen Wegen noch des Zu¬
laufs und der Abrundung, so daß man damit rechnen kann, daß die gesamte zu erwerbende Fläche
etwa 375 Iia, also 72 Ii», mehr betragen wird. Wenn man für den Mehrerwerb pro Hektar für
Ankauf und Melioration den Durchschnittsbetragvon 1400 Mark annimmt, so ergibt sich daraus
eine weitere Mehrausgabe von 112 000 Mark. Außerdem ist bei den Meliorationskostenlediglich
damit gerechnet worden, daß Baracken zur vorübergehenden Unterbringung von Korrigenden errichtet
werden. Wenn man aber als Ziel die spätere innere Kolonisation, also die Ansiedlung von Klein¬
bauern im Auge behalt, so kommen zu den bisherigenAusgaben noch hinzu die Ausgaben für die
zu errichtendenlandwirtschaftlichen Gebäude. Wie hoch diefe Ausgaben sein werden, läßt sich heute
auch nicht annähernd angeben. Denn erst nachdem die Melioration fertig gestellt ist, läßt sich
beurteilen, wie die meliorierte Fläche am vorteilhaftestenverwendet wird.

Im allgemeinenwird man dabei folgendesProgramm ins Auge fassen: zunächst Bewirt»
schnftung in eigeuer Regie, einmal, um den Wert der meliorierten Flächen besser beurteilen und
damit einen Anhaltspunkt für Kauf- oder Pachtpreis gewinnen zu können, sodann auch, um eine
sachgemäßeInstandhaltung der Melioration für die erste Zeit zu sichern. Aus denselbenGründen
empfiehltsich dann, zunächst mit Verpachtungvorzugehen. Durch dieses Verfahren wird auch die
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Möglichkeitgewährt, etwaige ungeeignete Elemente leichter ausscheidenzu können. Dann käme
erst der Verkauf in Betracht, wobei die Frage der Form der Veräußerung (Rentengüter) vorläufig
noch dahin gestellt bleiben kann; auch wird sich später erst beurteilen lassen, welche Größe für die
einzelnen Ansiedelungen gewählt werden muh, um eine Existenzmöglichkcitdes Ansiedlers zu
gewährleisten. Bei einzelnenTeilen der meliorierten Flächen wird wohl auch in Frage kommen,
dieselben an benachbarteBesitzer zur Ausdehnung ihres Betriebes zu verkaufenoder zu verpachten
"der sie vielleichtauch als Gemeinweideeinzurichten.

Bei dieser Schwierigkeit heute schon irgendwie genaue Angaben über den Umfang und
die Kosten zur Errichtung der Gebäude anzugeben,soll hierfür im folgendennur ein runder Betrag
von 50000 Mark angenommen werden. Dieser soll in erster Linie dazu dienen, die Unter-
bringungsgelegenhcitder Korrigenden so einzurichten, daß sie mit wenigen Kosten später in An-
siedlerwohuungenumgewandelt werden können. Die Nichtberücksichtigung der weiter für Gebäude
noch aufzuwendendenKosten rechtfertigtsich dann auch dadurch, daß man wohl annehmen kann,
daß der größte Teil dieser Kosten von dem Erwerber mit bezahlt oder verzinst wird, zumal man
ja mit der Errichtung von Kolonaten nur dann vorzugehen braucht, wenn diese Möglichkeit in
etwa wahrscheinlich ist uud man andernfalls die oben angegebeneandere Verwendungsmöglichkeit
der meliorierten Flächen vorziehenkann. Jedenfalls ergibt sich aber aus dem Vorstehenden die
Wahrscheinlichkeit einer Gcsamtanfwcndung für das Unternehmen von 420 000 -> 112 000 -4-
50000 -- 582 000 Mark, wozu noch 18 000 Mark für die während der Dauer der Melioration
anzuwendenden,durch Nutzungen aus den Grundstücken nicht gedeckte Zinsen kommen, so daß die
Gesllmtkosten auf 600 000 Mark geschätzt werden können.

Bei der Beurteiluug der Rentabilität des Unternehmens muß man sich nun fragen,
welches der Wert der meliorierten Gelände nach Ausführung der Melioration sein wird. Dabei
lfi zu beachten,daß bei den in Betracht kommenden klimatischen und Bodenverhältnissendie melio-
"erten Gelände im wesentlichennur als Viehweidenwerden dienen können. Wie groß der Wert
dieser Viehweidenpro Morgen sich darstellen wird, ist natürlich zurzeit schwer zu sagen, da sich
nicht mit solcher Bestimmtheit übersehen läßt, wie die Melioration auf den einzelnen Geländen
gelingenwird uud von welcher Qualität der meliorierte Boden sein wird. Im Durchschnittdarf
man aber annehmen, daß der Wert etwa 1200 Mark für den Hektar, 300 Mark pro Morgen
betragen wird, darnach würde der Gesamtwert des melioriertenGeländes, wenn man unter Berück¬
sichtigung der noch erforderlichenZukaufe mit dem Erwerb von insgesamt 375 Ka, rechnet,
450000 Mark betragen.

Wenn auch die meisten der angeführtenZahlen bei der Neuheit des ganzen Unternehmens
nur auf ziemlich unsicherer Grundlage beruhen und nur Schätzungendarstellen, uud wenn auch
diese Schätzungen,um jede spätere Enttäuschungzu vermeiden, durchaus nicht optimistisch gefärbt
>md, so lassen die Zahlen doch klar erkennen, daß bei dem Unternehmen mit einem finanziellen
Gewinn für die Prouinzialverwaltung nicht gerechnet werden kann. Vielmehr wird sich möglicher«
weise ein Gesamtverlust von etwa 150 000 Mark ergeben.

Dennoch glaubt der Provinzialausschuß dem Unternehmen näher treten und seine Aus¬
führung dem Provinziallandtag empfehlenzu sollen; denn abgesehen von den Vorteilen, die sich für
den Provinzilllverband durch eine geeignete Beschäftigungsmöglichkeit der Korrigendenergeben,sind
auch die ideellen Vorteile für die gesamte Volkswirtschaft nicht zu unterschätzen:neue Werte werden
^schaffen, die Versorgung des Volks mit den notwendigenProdukten der Land- und speziell der
Viehwiltschaft,unabhängig von ausländifcher Zufuhr, wird erleichtert, für neue Existenzen wird
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Raum geschaffen,der Zentralisation der Bevölkerung in großen Städten wird in etwa entgegen¬
gewirkt. Wenn ja auch diese Wirkungen durch die vorläufig nur in ganz kleinen Anfängen von
der Provinzialverwaltnng in Angriff genommeneArbeit nur in verhältnismäßig geringem Maße
erreicht werden können, so ist aber zu hoffen, daß die Vorbilder, welche so in den betreffenden
Gegenden von der Proviuzialverwaltung geschaffen werden, auch die Gemeindenund Private an¬
regen, mit der Melioration der vielen tausend Hektar Oedländereien, die sich noch in ihrem Besitz
befinden, vorzugehen. Die hervorgehobenenvolkswirtschaftlichen Vorteile kommen aber selbstverständ¬
lich nicht nur dem platten Lande, sondern dem Volksganzen und insbesondere auch den Städten
zugute. Es dürfte sich daher die Aufwendungder erforderlichen Mittel ans Kosten der Gesamtheit,
also durch den Provinzialverband, vollauf rechtfertigenlassen.

Was die Beschaffung der Mittel angeht, welche oben auf 600000 Mark berechnet sind, so
werden diese zunächst vorschußweise bei der Landesbaukzu entnehmensein. Zur Verzinsung dieses
Vorschusses, welcher allmählich mit dem Fortschreitender Arbeiten entsteht, ist ein Betrag in der
oben mitgeteilten Kostenberechnung vorgesehen. Von dem Vorschuß sind diejenigen Beträge abzu¬
setzen, welche durch Verkauf der aufstehenden Holzbestände :c., durch sonstige Nutzungen,sowie durch
Verpachtung und Veräußerung des meliorierte» Landes entstehen. Der nach vollständigerDurch¬
führung der Melioration noch nicht gedeckte Betrag wird in eine Anleihe umzuwandelnsein, die
mit 3°/° zu tilgen ist. Der Zinsen- und Tilgungsdienst dieser Anleihe wird, soweit die Einnahmen
aus Nutzungen nicht ausreichen,auf den Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt zu übernehmen
sein, da das ganze Unternehmenim wesentlichen Umfange den Interessen dieser Anstalt dient.

Der Provinzialausschußbeehrt sich, demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallaudtag wolle beschließe«!
1. Der Provinzialausschuß wird ermächtigt, die in der Vorlage des Provinzialausschufses

aufgeführten Oedländereien mit etwaigen Abrundungen und Ergänzungen für den
Provinzialverband zu erwerben,die Ländereienzu meliorieren, die Meliorationsflächen,
eventuellnach Errichtung landwirtschaftlicher Gebäude, zu verpachten oder zu veräußern.

2. Die zur Durchführung der Beschlüsse unter 1 erforderlichenMittel find vorschußweise
bei der Landesbank zu entnehmen. Von diesem Vorschuß sind die Einnahmen aus
den Nutzungen der Grundstückesowie aus Verpachtungen und Veräußerungen abzu¬
schreiben. Der nach vollständigerDurchführung der unter 1 vorgesehenen Maßnahmen
noch nicht gedeckte Nest des Vorschusses soll durch eine Anleihe gedeckt werden, welche
zu dem zu erlangenden günstigsten Zinsfuß zu verzinsen und mit 3 °/° zu tilgen ist-
Die zur Verzinsung und Tilgung dieser Anleihe erforderlichenBeträge sind in den
Haushaltsplan der Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler einzustellen."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 19.
(Drucksachen. Nr. 20.)

Bericht
des Provinzmlausschusses

über

die im Jahre 1910 erfolgten Bewilligungen von Beihilfen zum Gemeinde- und
Kreiswegebau aus Fonds ^ und L, dem Fonds von 100 000 Mark fowie aus

den weiteren Dotationsrenten.

Der 46. Rheinische Prouinziallandtag hat am 16. Februar 1906 bei Genehmigung des
Reglements für die Verteilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Gesetzesvom 2. Juni 1902 an
leistungsschwache Kreise und Gemeinden zu verteilenden Staatsrenten folgenden Beschluß gefaßt:

„Alljährlich ist dem Provinziallandtage in einer besonderenVorlage davon Kenntnis
zu geben, welche Gemeinden und Kreise und mit welchen Beträgen — getrennt für
Armen- und Wegezwecke — bedacht worden sind."

Die III. Fachkommission hat infolgedessen in ihrer Sitzung vom selben Tage den Wunsch
ausgesprochen, es möge jährlich eine gleiche Vorlage über die Unterstützungenaus Fonds ^. und L
gemacht weiden.

Diesem Wunsche entsprechend beehrt sich der Provinzialausschuß dem Provinziallandtage
ne umseitigeNachweisungder für das Rechnungsjahr 1910 zu Wege- und Brückenbauten be¬
willigten Unterstützungenzur Kenntnisnahmevorzulegen.

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

M
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Machweisung
der bis zum 31. Dezember 1910 an Gemeinden und Kreise für Zwese

des Wegewesens aus
») Fonds ^ und V,
b) dem Fonds von 100 000 Mart sowie
«) den weiteren Dotationsrcnte» auf Grund des § 5 Absatz 3 des Gesetzes vom 2. Juni 1902

für das Rechnungsjahr1910 gewährten Beihilfen.

MemerKung.
Die Beihilfen aus der Dotationsrente sind im Einvernehmenmit dem Herrn Ober-Präsidenten

gewährt worden.

Z,'
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr. Fonds Fonds dem Funds

uo»
10UUU«
Mllrl

den
weiteren

Dotations¬
renten

Bemer¬

kungen

1 2 3 4 5 > 6 7 8

l
2
,".
4
5.
«'.
7
.^
!,

,0
!l
12
<,'!
,4
!5.
<«i
l?
!»

20
2!
22
2.'!
24
2>.
^<;
27
28
29

31
:-!2

5!4

Düreu

Erkelenz

Geilenkirchen
Heinsberg

Iülich
Malmedy

Montjoie

Schieiden

NegienmgsvezirK
Drove.....
Abenden ....

Obermllubach-Schlllgstein
Nurvenich ....
Rath .....
Wissersheim . . .
Frauwüllesheim . .
Grcmterath . . .
Hetzerath . . . . ,
Gerderath . . . . ,
Matzemth ....
Kleingladbach . . .
Venrath ....
Wllr,n.....
Unterbruch ....
Waldfeucht ....
Braunsrath ...
Breberen ....

Schaufenberg . . .
Lommersweiler . .
Crombach .....
Iueldingen , . . .
Eibertingen ...
Valender ....
Herresbach ....
Lignenville ....
Deidenberg ....
Roetgen ....
Rott.....
Zweifall ....
Conzen .....
Weyer .....
Rohr......
Wallenthal . . .
Zingsheim.....

Zachen.

Zu übertragen

670 — — —
300 — — „

360 — — —
— 3 230 — —
— 2 570 — —
— 1700 — —
— 1900 — —

600 — — —
600 — — —
270 — — —
270 — — —
500 — ^_, —
600 — — —

1000 -— — —
1000 — — —
— — — 1200
— 2 330 — —-
— — — 1530
>— — — 15 000
1470 — — —
1000 — — —

700 — — —
500 — — —
600 — — —
600 — — —

1000 — — —
— 600 — —
1400 — — —

250 — — —
600 — — —
650 — — —
970 — — —
830 — — —
690 — — —
560 — — —

17 990 12 330 — 17 730

Erste Rate.
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Lfd.
Nr.

30
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
5?
58

59
60
61
62
63
64
65

Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Kreis Fonds Fonds dem Fonds
von

100ooo
Mllrl

den
weiteren

Dotations-
renten

Bemer¬

kungen

2 3 4 5 6 7 8

Schleiden
Uebertrag

Summe

17 990
530
470
410

12 330

1300 —

17 730

19 400 13 630 — 17 730

Adenllu

Ahrweilcr

Ahrweiler
Nltenkirchen

Kelberg ......
Engeln ......
Welcherart, .....
Meuspath.....
Hoffeld ......
Antweiler.....

Gunderath .....
Herresbach .....
Dorsel ......
Kaltenborn.....
Lierstall .....
Oberelz ......
Arbach ......
Mindert.....
Nohn ......
Wiesemscheid ....
Heckenbach .....
Niederdürenbach . . .
Oberzissen .....
Heimersheim, Gimmigen,

Nierendorf, Leimersdorf
und Ringen . . .

NegierungsbezirK GoVlenz.
270> -
500

Oelfen . .
Bruchertfeifen
Friefenhagen
Kircheib . .
Schönstein .
Güllesheim.

I Zu übertragen

700
530
450

1000

10 000

980
940
870

1000
1000
1450

690

20 000

11000 > 20000

2 570
1030

900

1830
3 630

900
4 200
1170
3 500
1530
1070
1030

900

24 260

Letzte Rate.
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

________3_____________

Uebertrag

Oberdreisbach .....
Pracht.......
Wissen links der Sieg und

Köttingerhöhe . . . .
Scheueifeld und Wallmen«

roth.......
Flammersfeld.....
Niederdreisbach und Weite¬

feld .......
Widderstein ......
Hommelsberg .....

Dünfus .......
Forst .......
Roes .......
Laubach .......
Hauroth......
Müllenbllch......
Winterbach ......
Gebroth .......
Monzingen, Auen und

Langenthnl.....
Mandel.......
Hüffelsheim und Traisen .
Hennweiler und Oberhausen
Trimbs.......
Rüber.......
Wehr.......
Nickenich .......
Kell und Wassenach . . .
Münk.......

Lorscheid ......
Griesenbach .....
Schöneberg ......

Zu übertragen

Bewilligter Betrag aus

Fonds Fonds
2

dem Fonds
von

looooo
Mall

<^

den
weiteren

Dotations
renten

Bemer¬

kungen

l!7
<!8

70
?!

72
7.'«
74
75
?'<;
??
7«
79
«0
«I
«2
8.'!

84
85
80
87
88
8<)
90
91
92
93
94
95
96

Altenkirchen

Coblenz-Land
Cochem

Kreuznach

Mayen

Meisenheiin
Neuwied

!690
500
600

400
400
300
450

1000
830

530
530

330
860
400

11000

9 000

5 000
8 000
1250

20 000

20 000

7 000

24 260

7 000

5 000
5 000

6 000
7 500
1170

3 370
1400

4 400
5 930
3 830

4 500

Letzte Rate.

Zweite Rate.

Zweite Rate.

Erste Rate,

Erste Rate.

Erste Rate.
Zweite Rate.

Zusätzlich.

15 820 34250 47 000 79 360
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr. Fonds Fonds dem Fonds

von
den

weiteren
Bemer¬

H, L 100000 Dotllti«ns° kungen
Mail renten

>^^^ ^ ^ > ^
i 2 3 4 5 6 ? 8

Uebertrag 15 820 34 250 47 000 79 360
97 Neuwied 630 — — —
uu „ 300 — — —
99 Bertenan...... 300 — — —

100 » 310 — — —
101 „ Elsaff ....... 450 — — —
102 „ 180 — — —
103 » 670 — — —
104 „ Isenburg...... 270 — — —
10t, Urbach-Kirchdurf .... 650 — — —
10« Bremscheid ...... — — — 4 930
107 Waldbreitbach ..... — — — 6 670
108 „ Roßbach ...... — — — 1920
109 Ehlscheid ...... — — — 2180
110 » Iahrsfeld...... — — — 300 Zusätzlich.
111 — 2 400 — —
112 St. Goai 600 — — —
113 „ 800 580 — —
114 „ 670 — — _^
116 670 500 — —
116 « Werlau, Hungenroth, Dörth,

Basselscheid, Liesenfeld,
Ober- und Niedergonders-
Hausen, Beulich, Mors-
hausen und Brodenbach
bezw. Kreis St. Goar . 3 790

117 « — — — 6 000 Zusätzlich.
11« Braunshorn..... — — — 1500
119 » Dudenroth, Lingerhahn und

— 4 000 — — Erste Rate.
120 » — 1230 — —
121 /, Nörtershausen .... — 170 — —
122 Simmcrn 1200 — — —
123 750 — — —
124 " Nickweiler ausschl. Kauerhof

und Kauermühle . . .

Zu übertragen

320 — —

24 590 46 920 47 000 102 860
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Kreis

Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr. Gemeinde Fonds Fonds dem Fonds

von
den

weiteren
Bemer¬

H L looaoo Dutlltions- kungen
Mall renten

^e ^ ^ ^e
1 2 3 4 5 6 7 8

Uebertrag 24 590 46 920 47 000 102 860

125 Simmern Ravengiersburg ausschl.
Nenhof ...... 380 — — —

126 ,, Heinzenbach . . 470 — — —
12? „ Kirchberg . . . — 1670 — —
128 Nannhausen . . — 1130 — —
129 » Bruschied . . — 6 000 — — Erste Rate.
130 /, Dill .... — — — 1000
131 Wetzlar Dutenhofen — 2 700 — —
132 „ Münchholzhansen — 1830 — —
133 „ Oberwctz . . . — 1500 — — Zusätzlich.
134 „ Vollnkirchen . — 2 000 — — Letzte Rate.
135 Zell Grcnderich . . 280 — — —
136 „ Altlay . . . 800 — — —
13? „ Senheim . . 300 7 200 — — /Zu Spalte 5

s Erste Rate.138 " Liesenich . . 600 — — —

Summe 27 420 70 950 47 000 103 860

Regierungsbezirk Oöln.
139 Bergheim
140
141 Bonn-Land
142
143 Cöln-Land
144 Euskirchen
145 Gummersbach
146 //
147 //
148
149
150
151 Wilhelm Rheir,

Land
152
153
154

Hüchelhoven .....
Türnich ......
Merten .......
Witterschlick .....
Sinnersdorf .....
Commern ......
Marienberghausen . . .
Nümbrccht .....
Drabcnderhöhe . . . .
Lieberhausenund Wiedenest
Marienheide .....
Wiedenest ......
Odenthcil ......

— — Letzte Rate,

Bensberg .
Merheim .
B.-Gladbach

Zu übertragen

— 2 000 — —
— 2 000 — —
— 2100 — —
— 900 — —
— 8110 — —
1000 — — —
1590 — — 1900

950 — — —
910 — — 1540

— — — 10 250
— — — 1930
— — — 3 670

830 — — —

3 000
— 4 000 — —
— 1100 — —

5 280 23 210 — 19 290

Letzte Rate.
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Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Funds dem Fonds
von

inoooo
Mail

den
weiteren

Dotlltions
reuten

Bemer¬

kungen

Rheinbach

Siegkreis

Waldbröl

Wipperfürth

Cleue

Crefeld-Land

Uebertrag
Queckenberg .....
Neukirchen ......
Hilberath......
Esch .......
Kleinbüllesheim . . . .
Heimerzheim .....
Ndendorf ......
Arzdorf......
Herchen ......
Ruppichteroth .....
Winterscheid .....
Uckerath ......
Vergheim-Müllekoven . .
Wcihlscheid .....
Neunkirchen .....
Inger.......
Morsbach ......
Eckenhagen .....
Waldbröl......
Rosbach, Morsbach und

Waldbröl.....
Bechcn ......
Cürtcn.......

Hohleppcl......
Engelskirchen .....
Wipperfürth.....
Lindlar ......
Klüppelberg .....
Wipperfeld.....

Summe

5 280
150
330
200

990
700
570
960

650

900
830
800
870

13 230

23 210

2 000
4 000
5 270
3 520

950

7 300

1750
7 200

10 000

19 290

1700
1380
3 330
2 500

3 400
5 800

1170

1820
65200 — 40390

HlegierungsbezirK Düsseldorf.
Schneppenbaum . . . .
Louisendorf .....
Osterath ......

Zu übertragen

—
2 830
1600
2 730

— —

— 7160 — —

Letzte Rate.
Zweite Rate.
Letzte Rate.

Zusatzlich.

Zweite Rate.

Letzte Rate.

Erste Rate.

^
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Kreis

Bewilligter Betrag aus
Lfd.
Nr. Gemeinde Fonds Fonds dem Fonds

uo»
den

weiteren
Bemer¬

4 V io»«oo Dotatiuns- kungen
Marl renten

^e ^ ^ ^ ___
1 2 3 4 5 a 7 8

Ueb ertrag 7160 __
186 Dinslaken Goersicker ...... 1000 — — —
187 „ Voerde .... — — — 2 500
188 Düsseldorf-Land Lintorf .... 500 — — —
189 !' Erlrath . . . — 2 330 — —
190 „ Mündelheim . . — 2 250 — —
191 Vssen-Land Siebcnhonnschafter i (Werden

Land) . , — 6 870 — —
192 „ Leiche . . . — 5 000 — — Erste Rate-
193 Geldern Vernum , . — 3 500 — —
194 Issum . . . — 2170 — —
195 Gladbach Liedberg . . — 1230 — —
196 Greuenbroich Wanlo . . . — 3 500 — —
197 „ Neuenhausen. — 2 230 — —
198 „ Bedburdyck — 6 000 — —
199 Kempen Dilkrath . . 530 — — —
200 „ St. Tonis . . — 3 200 — —
201 Vorst . . . — 5 000 — — Eiste Rate.
202 Ocdt . . . _— 1500 — —
203 Lennep Dabringhausen 1000 — — —
204 !» Dhünn . . . 980 — — 1430
205 Wermelskirchen — 7 000 — — Zweite Rate-
206 „ Neuhückeswagen — 4 570 — —
207 Moers Vynen . . . 500 — — —
208 „ Rheinberg . . — 2 830 — —
209 „ Millingen . . — 1170 — —
210 „ Oestrum . . — 2 400 — —
211 Friemersheim . — 3 670 — — Letzte Rate.
212 Mülheim Ruhr-

Land
H eissen- Fulerum-Winkh aufm — 10 000 — — Sechste R»t«

213 Neuß — — — 4130
214 Rees Haldern und Wertherbruch. — 7 000 — — Eiste Rate.
215 Solingen-Land 990 __
216 Wald ...... 7 000

5 000
— — Letzte Rate.

217 Nürrig....... Eiste Rate.
218 "

Zu übertragen

— 2 300 — —
5 500 104 880 - 8 060
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tteis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds dem Fonds
dun

100000
Mar!

den
weiteren

Dotations
renten

Bemer¬

kungen

8

Solingen-Land

Solingen-Stadt

Vernkastel

Bernkastel
Bitburg

Dann

Uebertrag 5 500

Vurscheid
Witzhelden

104 880
2 200
3 000
7 000

Summe 5 500 117 080

UegierttngsvezirK Vtier.
Etgert .
Burtscheid
Lüsnich .

Uebereisenbach . .
Auw ....
Vaustert . . .
Biersdorf . . .
Hüttingen ...
St. Thomas . .
Sülm und Speicher
Seffern . . .
Rittersdorf . . .
Dudeldorf . . .
Hütten ....
Deudesfeld. . . ,
Cradenbach . . ,
Ellscheid . . . ,
Michelbach. . .
Lissendorf ...
Tritticheid ...
Oberehe . . . ,
Neroth .....
Neuntirchen . . ,
Niederehe . . . ,
Gemündeu . . . ,
Mehren .....
Kirchweiler. . . ,
Bouerath . . . .

960 —
700 —

1000 —

960
1000 —
1000 —

480 —
800 —
910 —

— 10 000

4 800

770
930 —
890 —
670 —
930 —
580 —
400 —

1050

—

—
—

- 20 000

!060

8 060

1300
3 330

7 000

2 270
870

2 470
1600
2 000
1330

Zu übertragen! 14 030 j 14 800 > 20 000^ 22170

Erste Rate.

Zweit« Rate.

Erste Rate.

^'
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Lfd.
Nr. Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds
2

dem Fonds
von

1W0U0
Mmt

den
weiteren

Dotatiuns
reuten

Bemer¬
kungen

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
26?
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Merzig

Ottweiler

Ottweiler
Prüm

Prüm

Saarbrücken
Saarburg

Uebertrag
Weiler .......
Büdiugen ......
Silwingen ......
Besseringen ......
Oppen .......
Hausbach ......
Niederlosheim.....
Wellesweiler .....
Spiesen .......
Kohlhof .......
Uchtelfangen,Wegeverband.

Oos ........
Heckhufcheid .....
Kesfeld .......
Eilfcheid ......
Sengerich ......
Lauperath ......
Niederüttfeld .....
Winterfcheid .....
Laudesfeld ......
Niederprüm .....
Hlllenbach ......
Strickscheid ......

Olzheim .......
Dahnen .......
Welchenhaufen .....
Vüdesheim ......
Arzfeld .......
Birresborn ......
Kopfcheid ......
Bifchmisheim .....
Rehlingen ......
Nittel.......

Zu übertragen

14 030
120
720
360
430
440

500
670
370
680

830
310
860
730
560
700
530.
950
960
380
130
430

900
980

14 800 20 000

2130
2 000

20 000

7 500

27 570 26 430 40 000

22170

600
580
300
900
870
570
100
130

Zusätzlich.

Letzte Rate.

43 220
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rreis Gemeinde

_____________3_____________

Uebertrag

Esingen .......
Benren .......
Rehlingen und Wincheringen

Irsch ........
Limbach .......
St. Barbara.....
Berns.......
Bedersdorf ......
Bous, Derlen, Glm, Gries-

born, Knausholz, Schwal¬
bach und Sprengen . .

Wadgassen ......
Berns.......
Werbeln .......
Freisen .......
Offenbach ......
Mainzweiler.....
Marpingen......
Kirrweiler und Niedereisen¬

bach .......
Berschweiler und Eckersweiler
Niederalben .....

Mambachel und Vanmholder
Grewenich ......
Fusenich .......
Ollmuth......
Becond .......
Mühn.......
Schleidweiler-Rodt . . .
Welschbillig .....
Butzweiler ......
Cordel .......
Beuren .......
Pluwig.......

Zu übertragen

Bewilligter Bettag aus

Fonds
4

Fonds dem Fonds
von

100000
Mllll

den
weiteren

Dotalions
reuten

Bemer¬

kungen

8

Saarbnrg

Saarburg

Saarlouis

St. Wendel

Trier-Land

27 570
680
570

1000
770
200
900

1000
450
800
800

330
260
500
500
950
830

26 430

6 000

7 000
2 830

1230

12 400
3 000

3 000

5 000

40000

38110 66 890! 40 000

43 220

16 330

1150

1900
5 500

3 200

5 000
6 330

6 000
1070

Letzte Rate.
Erste Rate.

Erste Rate.

Letzte Rate.
Erste Rate.

Erste Rate.

Letzte Rate,
Letzte Rate.
Zweite Rate.

Eiste Rate.

89 700
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Lfd,
Nr. Kreis Gemeinde

Bewilligter Betrag aus

Fonds
4

Fonds dem Fonds
von

100oou
Marl

den
weiteren

Dotations
reuten

Bemer¬
kungen

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Trier-Land
Wittlich

Uebertrag

Pellingeii......
Laufeld .......
Musweiler......
Bettenfeld ......
Manderscheid .....
Olkenbach ......
Arenrath......
Plein.......
Uerzig .......
Eckfeld .......
Gransdorf......

Summe

38110

530
530
890

66 890 40000 89 700
1270

4 500

1800
1330
8 070
1300

5 300
6100

Zusätzlich-
Zusätzlich.

Letzte Rate,

40 060 83 890 40 000 102 370

1. Regierungsbezirk Aachen .
2. „ Coblenz
3. „ Cöln .
4. „ Düsseldorf

Trier

Zusammenstellung.

19 400
27 420
13 230

5 500
40 060

Gesamtfumme 105 610 350 750

13 630
70 950
65 200

117 080
83 890

47 000

40 000

17 730
103 860

40 390
8 060

102 370
87 000 272 410

Insgesamt

50 760
249 230
118 820
130 640
266 320
815 770

Bemerkung. Die in Spalte 6 aufgeführten Beträge von insgesamt 87 000 Mark
wurden zur Unterstützung der Kreise Ahrweiler, Coblenz-Land, Meisenheim, Bernkastel und Ottweiler,
die die wichtigeren Gemeindewege nach erfolgtem Ausbau in die dauernde Unterhaltung und Ver¬
waltung übernehmen, gemäß dem Beschlusse des 48. Rheinischen Provinziallandtages vom 12. März
1908 bewilligt.

Wegen der noch zur Verfügung stehenden (100 000 — 8? 000 --) 13 000 Mark des
Fonds schweben Verhandlungen mit dem Kreise Kreuznach.
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Anlage 20.
(Drucksachen. Nr. 21.)

Bericht und Antrag
deZ Provinzialausschusses,

betreffend

die Verlängerung des zwischen dem Provinzialverbandeder Rheinprovinz und der
landwirtschaftskammerder Rheinprovinz wegen der Verwaltung und Unterhaltung

der landwirtschaftlichen Winterschulen abgeschlossenen Vertrages.

Mit Genehmigung des 42. Provinziallandtages ist am 26. März 1902 der beiliegende
"ertrag mit der Landwirtschaftskammerbezüglich der Verwaltung und Unterhaltung der landwirt¬
schaftlichen Winterschulenauf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen worden. Diese Frist hat
"M 1. April 1901 begonnen, der Vertrag läuft demnach am 1. April 1911 ab. Da er sich
wahrendder Zeit bewährt und die Landwirtschaftskammersich dahin geäußert hat, daß ihrerseits
^gen die Verlängerung des Vertrages keine Bedenken erhoben, auch keine Abänderungsanträge
gestellt würden, beehrt der Provinzialausschnßsich folgenden Antrag zu stellen:

„Provinziallandtllg wolle den Provinzialausschnß ermächtigen, den Vertrag mit der
Landwirtschaftskammerwegen der Verwaltung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen
Winterschulenauf die weitere Dauer von 10 Jahren, vom 1. April 1911 an, zu
verlängern.

Düsseldorf, den 25. Oktober 1910.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Fertrag
zwischen dem Provinzialverbandeder Rheinprovinz und der Landwirtschaftskammerder

Rheinprovinz wegen der Verwaltungund Unterhaltungder landwirtschaftlichen
Winterschulen.

Vom 2N. März 1902.

Zwischen dem Provinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den Landeshauptmann
Oheimen Ober-Regierungsrat Dr. Klein, handelnd auf Grund Beschlussesdes Provinzialausschusses
°M 16, Januar 1901 und des Provinziallandtages vom 11. Februar 1901 einerseits,und
" Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinz,vertreten durch den Vorsitzenden Ober-Präsidialrat

a- D. Freiherr« von Schorlemer andererseits
'N folgenderVertrag abgeschlossenworden.
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Erstens.
Die Landwirtschaftskammerfür die Rheinprovinzübernimmt die Verwaltung und Unter¬

haltung der landwirtschaftlichenWinterschulen sowie die Leitung des landwirtschaftlichen Wander-
.lehrtums in der Rheinprovinz nach Maßgabe der diesem Vertrage beigefügten,sowohl von der
Lllndwirtschaftskammer wie der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz genehmigtenSatzungen.

Zweitens.
Die Provinzialverwaltung der Rheinprovinz verpflichtet sich zur Leistung der in den §8 8

und 9 naher bezeichneten Beiträge und Zahlungen von Ruhegehältern und Bezügen für Hinter¬
bliebenenversorgung,während die etwaigen Mehrkosten der Winterschulen,insoweit dieselben nicht
durch eigene Einnahmen oder Beiträge der Kreise gedeckt werden, zu Lasten der Lllndwirtschafts¬
kammerbleiben.

Drittens.

Dieser Vertrag wird auf die Dauer von 10 Jahren, welche vom 1. April 1901 an
begonnen haben, mit der Maßgabe abgeschlossen, daß sowohl der Lllndwirtschaftskammerwie der
Provinzialverwaltung das Recht zusteht, denselbenjederzeit mit dreijähriger Frist zu kündigen.

Düsseldorf und Bonn, den 26. März 1902.

Sahungen
für die Einrichtungund Verwaltungdes landwirtschaftlichenWinterschulwesens

und Wanderlehrtnmsin der Rheinprovinz.

Zweck und Ein- 8 1. Die landwirtschaftlichen Winterfchulenin organischer Verbindung mit dem Wander-
lichtung der lehrtum haben den Zweck, die landwirtschaftliche Bevölkerung mit den naturwissenschaftlichen und

Schulen, volkswirtschaftlichen elementarenGrundlagen aller Zweige des landwirtschaftlichen Gewerbes, sowie
auch mit den in Theorie und Praxis gemachten Fortschritten bekannt zu machen und damit zur
allgemeinenEin- und Durchführung eines rationellen Wirtschaftsbetriebesanzuregen. Die sittliche
und religiöseErziehung der Schüler soll zugleich Gegenstandder Fürsorge seiu.

§ 2. Die laudwirtschaftlichen Winterschulen uuterstehender Landwirtschaftskammerfür die
Rheinprovinz. Sie werden auf Grund des § 14 des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875 von
dem Provinzialverbllnde der Rheinprovinz unterstützt. Die Verwaltung der^ Schulen erfolgt, durch
die Landwirtfchaftskammerin Gemtißheit der folgendenBestimmungen.

Organisation s 3. Die Verwaltung wird geführt durch:
der Verwal- ll) ^N

Winterschulen. ^) ^ Ientralkuratorium für das landwirtschaftlicheWinterschulwesen und Wanderlehrtum.
Vorstandder § 4. Der Vorstand der Lllndwirtschaftskammer führt die laufendenGeschäfte der Winter-

Landwirt- schulen und des Wanderlehrtnms sowie diejenigen Geschäfte selbständig,'^bei,, denen durch diese
schaftskammer. Satzungendie Mitwirkung anderer Organe nicht vorgesehen ist, im übrigen nach den Bestimmungen

dieser Satzungen.
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In dringendenFällen ist der Vorstand befugt, auch in denjenigenAngelegenheitenVer¬
fügung zu treffen, zu deneu die Zustimmung des Zcntralkuratoriums erforderlich ist, jedoch vor¬
behaltlich nachträglicherMitteilung an das Kuratorium und Genehmigungdurch dasselbe.

8 5. Das Zentralkuratorium für das landwirtschaftliche Winterschulwesen und Wander- Zentral-
lehrtum besteht aus 7 Mitgliedern, nämlich kurawrium.

dem Vorsitzenden der Landwirtschastskammer für die Rheinprovinz,
dem Vorsitzenden des Provinzialausschusses,
dem Landeshauptmann der Rheinprovinz,
dem Präsidenten des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußeu,
einem Vertreter der Landwirtschaftskammerund
zwei Vertretern der Provinzialverwaltung.

Für jedes Mitglied ist ein Vertreter zu bezeichnen.
Den Vorsitz im Zentralkuratorium führt der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammer,in

einer Verhinderungder stellvertretende Vorsitzende dieser Kammer, eventl. ein vom Zentralkuratorium
M der Sitzung zu wählendes Mitglied.

Das Zentralkuratorium tritt vierteljährlicheinmal, sonst nach Bedürfnis oder auf Autrag
"es Landeshauptmanneszusammen. In eiligen Sachen ist schriftliche Abstimmimgzulässig.

Das Kuratorium ist beschlußfähig bei Anwesenheit von 4 Mitgliedern,
Bei Stimmengleichheitgibt die Stimme des Vorsitzenden bezw. des stellvertretendenVor¬

sitzenden den Ausschluß..
Der Direktor der landwirtschaftlichenHochschulezu Bonn-Poppelsdorf wird zu allen

Sitzungen des Zentralkuratoriums eingeladenund hat beratende Stimme.
Der Vorsitzendeder Landwirtschaftskammersowie der Landeshauptmann sind berechtigt,

andere Beamte zur Teilnahme an den Sitznngen des Zentralkuratoriums uach ihrem Ermessen
zuzuziehen.

Der Dezernent für die landwirtschaftlichenAngelegenheitenbei der Provinzialverwaltung
Und der Generalsekretär der Landwirtschaftskammernehmen an den Sitzungen mit beratender
Stimme teil.

Ueber die Sitznngen des Zentralknratoriums wird von einem Beamten der Landwirtschafts¬
kammer ein Protokoll aufgenommen, das von dem Vorfitzendendes Zentralkuratoriums uud dem
Landeshauptmannunterzeichnetwird.

§ 6. Das Zentralkuratorium für das landwirtschaftliche Winterschulwesenund Wauder-
lehrtum hat die Aufgabe, deu Vorstand der Landwirtschaftskammerbei der Verwaltung des land¬
wirtschaftlichen Winterschulwescus in allen wichtigen Angelegenheiten zn beraten und zu unterstützen.

Insbesondere liegt demselben ob:
1. die Aufstellungund Ausführuug des Normal-Lehrplanesund des Stoffverteilungsplanes,
2. die Einrichtung zweier aufsteigender Klaffen an Winterschulen,
3. die Feststellungder Dienstanweisungfür die Direktoren und Wanderlehrer,
4. die Aufstellungdes Normal-Vcsoldnngsplanesder Direktoren und Wanderlehrer,
5. die Wahl der von dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerzu berufenden Winter-

schuldirektorenund Wanderlehrer, die Festsetzungund Abänderung der Anstellungs¬
bedingungenfür dieselben,

6. die Feststellung der Gehalts-, Reisekostenbezüge der Direktoren und Wanderlehrer
innerhalb des Normal-Besoldnngsplanes,
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7. die Beschlußfassungüber die vom Vorsitzendender Laudwirtschaftskammerauszu¬
sprechende Entlassungder Winterschuldirekturen und Wanderlehrermit oder ohne Pension,

8. die Feststellung der Pensionen nnd der Bezüge der Hinterbliebenen der Direktoren
und Wanderlehrer,

9. die Begutachtung der Haushaltspläne über das landwirtschaftlicheWinterschulwcscn,
10. die Entgegennahmeuud Prüfung der NevisionBberichte,
11. die Erledigung sämtlicher Vorlagen des Vorsitzendender Landwirtschaftskammerund

der Pruvinzilllverwllltung.
§ 7. Die Errichtung neuer Anstalten oder die Verlegung vorhandenerAnstalten außer¬

halb des Schulbezirkeserfolgt durch Beschluß des Pruvinziallandtages nnter Zustimmung
der Laudwirtschaftskammer. Die Verlegung von Anstalten innerhalb des Schulbezirkeserfolgt
auf Beschlußdes Proviuzialausschussesebenfalls unter Zustimmung der Landwirtfchaftskammer.

Die Feststellung des Nurmalbesoldungsplanes für die Winterschnldirektorenund Wander¬
lehrer unterliegt der Zustimmung des Proviuzialausschusses.

Finanzier«»« § 8. Die Provinz gewährt für jede Winterschuleeinen Zuschuß vuu 2500 Mark, welcher
der Anstalten,vierteljährlichim voraus zu zahlen ist.

Die von der Provinzialverwaltuug bisher für einzelneWinterschulengezahlten besonderen
Zuschüsse, und zwar für die Schulen zu Bullay, Simmern, Wittlich, Saarbnrg, Hermeskeilmit je
300 Mark, für die Schulen zu Imgenbroich, Wissen und Neuerburg mit je 750 Mark, für die
Schulen zu Hillesheim, Adenau, Waldbroel mit je 900 Mark, mithin in Gesamthöhe von 6450
Mark, werden auch ferner für die Dauer des Bestehens der betr. Anstalten an den genannten
Orten an die Kasse der Laudwirtschaftskammergezahlt.

Ruhegehalt. § 9. Die Proviuz übernimmt ferner die Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversorgungder
Direktoren der landwirtschaftlichen Wintcrschuleusowie der Wanderlehrer einschließlich der Weinbau-
Wanderlehrernach Maßgabe der Bestimmnugenfür die Provinzialbeamten. Die üblichenBeitrage
an den Penfions-Haushaltspllln der Provinzialuerwaltnug, z. Zt, 15°/» der Durchschnittsgehälter
der Direktoren und Wanderlehrer übernimmt der Haushaltsplan über die Verwaltung der landwirt¬
schaftlichen Angelegenheitender letzteren.

Einrichtungen ß 19. Die Winterschulen sind einklassig, in der Regel mit einer Maximalstarke von
der Schulen. 30 Schülern.

Der ganze Kursus umfaßt zwei Wintersemester von Anfang November bis Ende März.
8 11. Wenn die besonderen Verhältnisse eines Winterschulbezirkeses erforderlich er¬

scheinen lassen, so kann auf Beschluß des Ientralkuratoriums mit Zustimmung des Proviuzial¬
ausschusses eine Winterschulemit zwei aufsteigendenKlassen errichtet weiden.

ß 12. Die Aufnahme der Schüler bis zur Maximalstärke geschiehtvor Beginn des
Semesters durch den Direktor, welchem

1. das Zeugnis über die mit Erfolg geschehene Absolvierungder Elementarschule,
2. die Geburtsurkunde, nach welcherder Aufzunehmendedas 15. Lebensjahr überschritten

haben muß,
3. das Attest der Ortsbehörde über den unbescholtenenLeumund bei der Anmeldung

vorzulegensind.
Ausnahme von den vorstehendenAufnahmebedingungenkann von dem Direktor in be¬

sonderenFällen zugelassen werden, jedoch ist das Ortskuratorium hiervon jedesmal in der nächsten
Sitzung in Kenntnis zu setzen.
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§ 13. Das Schulgeld betrügt 20 Mark für jedes Wintersemesterund ist spätestens
4 Wochen nach Beginn des Unterrichts an den Rendcmtender Schule zu zahlen. Das Ortskura¬
torium kann in einzelnen Ausncchmefallen,insbesondere bei Schülern des zweiten Semesters, das
Schulgeld ermäßigen oder erlassen. Eine allgemeineErhöhung oder Ermäßigung tanu nur durch
Beschluß des Vorstandes der Landwirtschaftskammerim Einvernehmen mit dem Zentralkumtorium
erfolgen.

8 14. Die Schüler haben sich der Schulordnung zu fügeu.
Der zu erteilende Unterricht erstreckt sich auf die in dem Normallehrplau und Stoff¬

verteilungsplan für zwei Wintersemester festgesetzten Gegenstände und darf über diese Grenzen
nicht hinausgehen. Das Ortskuratorium kann nach Bedürfnis bestimmen^ob Rcligionsuntericht
mit 1 biZ 2 Stunden wöchentlich hinzutreten füll; in diesem Falle ist der nach Maßgabe der
kirchlichen Bestimmungen einzurichtendeUnterricht für die Schüler der betreffenden Konfession
obligatorisch.

Am Schlüsse eines jeden Wintersemesters findet eine öffentlichePrüfung der Schüler
statt. Dieselben erhalten nach Absolvierungdes ganzen Kursus ein Abgangszeugnis,welches von
dem Vorsitzenden des Ortskuratoriums und dem Direktor der Schule zu unterzeichnenist.

§ 15. Die Direktoren der landwirtschaftlichenWinterschulenund die Wanderlehrer sind Die
Beamte der Landwirtschaftskammer. Direktoren.

§ 16. Für die Pensionierung der Direktoren und Wanderlehrer und die Versorguug
"er Hinterbliebenen derselben finden die jeweils geltenden Bestimmungen der entsprechenden
Reglements der RheinischenProvinzialverwaltung mit den durch diesen Vertrag sich ergebenden
"bänderungen entsprechende Anwendung,

§1?. Die Bedingungen der Anstellung der Direktoren und Wanderlehrer werden in
ledern einzelnen Falle besonders und innerhalb der Bestimmungen des Normalbesoldungsplanes
festgesetzt.

Die Tätigkeit der Direktoren und Wanderlehrer wird durch die Bestimmungen des An¬
stellungsvertrages und durch die erlassenenoder zu erlassendenDienstvorschriftenbestimmt. Sie
sind verpflichtet, unentgeltlichdie von der Provinzialverwaltung durch Vermittelung des Vorsitzenden
b« Landwirtschaftskammerihnen aufgetragenen Geschäfte zu erledige». Im Falle Dienstreisen
hierfür erforderlichwerden, erhalten sie Reisekosten und Tagegelder nach Maßgabe der für die
Beamten der Landwirtschaftskammergeltenden Bestimmungen.

8 18. Die Direktoren sind die Leiter und Vorsteher der Winterschulenund unterstehen
mit den letzteren in Bezug auf die Verwaltungsangelegenheitender Aufsicht der Ortsturatorien
Nach Maßgabe der für diese erlassenenGeschäftsordnung.

Im Falle einer Verhinderung,welche die Erteilung des Unterrichtsunmöglich macht, haben
s'e sofort dem Vorsitzenden des Ortskuratoriums Anzeige zu machen; dauert dieselbe voraussichtlich
Dünger als 4 Tage, dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer.

Beschwerdengegen Anordnungen des Direktors werden bei dem Vorsitzendendes Orts¬
kuratoriums eingereicht und von diesem, soweit dasselbe die Beschwerden nicht direkt erledigenkann,
dem Vorsitzenden der Landwirtschaftskammerzur Entscheidung vorgelegt.

§ 19. Die Ortskuratorien bestehen aus: Die Orrskura-
1. dem Landrnt des Kreises, in welchem die Winterschuleihren Sitz hat, torien.
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2. dem Vertreter derjenigenKorporation, welche die Schnlräume :c. stellt (in der Regel
der Ortsbürgermeister),

3. dein Direktor der betreffenden Lukalabteilung des landwirtschaftlichenVereins oder,
wenn dieser ohnehin Mitglied des Kuratoriums ist, dem stellvertretendenDirektor,

4. einem von den Direktoren der Lukalabteilung des Schnlbezirkesgewählten Mitgliede,
5. dem Direktor der Schule.
Das Kuratorium kann sich, wenn dies in Anbetracht der örtlichen Verhältnisseim Interesse

der Schule liegt, um 1 bis 3 Mitglieder (der betreffende Religionslehrer) verstärken.
Der Landrat ist Vorsitzender,den Stellvertreter des Vorsitzendenwählt das Kuratorium

aus seiner Mitte. Der Stellvertreter, sowie die übrigen Mitglieder außer dem Direktor der Schule
werden auf 3 Jahre gewählt.

Der Vorsitzende der Landwirtschaftskammer,der Landeshauptmann uud der Präsident des
landwirtschaftlichen Vereins oder die vou denselben für den jedesmaligenFall zu ernennenden Stell¬
vertreter sind berechtigt,den Sitzungen mit beschließender Stimme beizuwohuen.

§ 29. Das Ortskuratorium tritt jährlich wenigstens einmal auf Einladung des Vor¬
sitzenden zusammen, sonst nach Bedürfnis oder anf Antrag des Vorsitzendender Landwirtschafts¬
kammer. Die Zusammenberufuugmuh auf schriftlichen, den zu beratendenGegenstandenthaltenden
Antrag zweier der im § 19 angegebenen Personen stets erfolgen.

Beschlußfähigist dasselbe bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern. Der mindestensdrei Tage
vor der Sitzung den sämtlichen Personen zuzuseudeuden Einladung ist eine Tagesordnung beizulegen.

Die Beschlüsse sind durch den von den Mitgliedern des Kuratoriums aus sich zu wählen¬
den Schriftführer in ein Protokullbncheinzntragen und vou den Anwesenden zu unterzeichnen.

§ 21. Das Kuratorium ernennt einen Rendanten, welcher nach Maßgabe des festgestellten
Etats und nach erfolgter Anweisungdes Vorsitzenden alle Zahlungen zu leisten, sowie die nach der
Ordre des Vorsitzenden des Kuratoriums zu vereinnahmendenBeträge einzuziehen hat.

Die an den Vorsitzendenzur Zahlungsanweisung gelangendenRechnungen:c. sind von
dem Direktor in Beziehung auf ihre Richtigkeitordnungsmäßig zu bescheinigen, und wenn es sich
um Gegenständehandelt, die zu iuventarisiercnsind, mit den Nummern des Inventars zu versehen.
Sofort nach dem Schlnfse des Rechnungsjahres hat der Rendant die belegte Rechnung über Ein¬
nahmen und Ausgaben der Schule aufzustellen und unter Beifügung des Etats dem Vorsitzenden
des Kuratoriums zur Weiterbeförderungan den Vorfitzenden der Landwirtschaftskammervorzulegen.
Die Kasse der Landwirtschaftskammerleistet auf Anweisung des Vorsitzendender Landwirtschafts¬
kammer die erforderlichen Zuschüsse an die Schulkasse. Etwaige Bestände beim Abschlußder Rech¬
nung werden, falls deren Ablieferung an die Kaffe der Landwirtschaftskammernicht verlangt wird,
von dem Rendanten als Vorschußauf das neue Rechnungsjahr verbucht.

Der Direktor bezieht sein Gehalt direkt aus der Kasse der Landwirtschaftskammer.

§ 22. Das Ortskuratorium hat
1. die im ß 18 erwähnte Aufsichtauszuüben,
2. an den Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer,falls sich Mißstände ergeben,Bericht

zu erstatten,
3. im Falle der Verhinderungdes Direktors über die vorläufig zu treffeuden Maßnahmen

Beschluß zu fassen,
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4. ebenso über die Erteilung des Religionsunterrichtes,
5. auf den Vorschlagdes Direktors den Unterricht im Deutschen,Rechnen, Feldmessen,

Nivellieren und Zeichnenan Hilfslehrer innerhalb des Etats nach Maßgabe des fest¬
gestellten Stundenplanes zn übertragen,

6. die von dem Direktor zu erlassenden Bekanntmachungenüber den Beginn des Unter¬
richts, Zeit und Ort der Aufnahme neuer Schüler, den Lehrstoff, Wohnungs- und
Verpstcgungsvcrhältnisseder Schüler festzusetzen und die öffentlichen Blätter für diese
Bekanntmachungenzu bestimmen,

7. den von dem Direktor zu entwerfenden Bericht über die Schule am Schlüsse eines
jeden Kursus uebst Einladung zur Schlußprüfung zu genehmigen,

8. in einzelnenFällen das Schulgeld zu erlassen oder zn ermäßigen,
9. den von dem Direktor zu entwerfenden Iahresetat der Schule für das folgende Etats¬

jahr bis zum 1. Oktober begutachtet dem Vorsitzendender Landwirtschaftskammer
einzureichen,

10. sämtlichevon dem Vorsitzendender LandwirtschaftskammereingeforderteBerichte zu
erstatte« oder zur Ausführung übertragene Beschlüsse zu vollziehen,

11. die richtige Erfüllung der inbezug auf Schulraume und Direktorwohnungeiugegangeuen
Verflichtungenzu überwachen.

§ 23. An der Ueberwachung der Verwaltung des Winterschulwesensund Wanderlehrtumsuberwachungs-
Mmmt die Provinzialverwaltung, abgesehen von den in den vorliegenden Satzungen bereits besonders recht des Pro-
aufgeführtenBestimmungen,in folgender Weise teil: vinzillwe»

1. die Haushaltspläne der landwirtschaftlichenWinterschnlensind vor Festsetzungdurch bandes.
die Landwirtschaftskammerdem Provinzialausschussezur Kenntnisnahme vorzulegen,
damit derselbe in der Lage ist, etwaige Bedenkenbezüglichdieser Haushaltspläne
geltend zu macheu,

2. die Rechnungsabschlüsseüber sämtliche Einnahmen und Ausgabe« für das Winter¬
schulwesen und Wanderlehrtum sind dem Landeshauptmann alljährlich mitzuteilen,

3. der Pruvinzialausschuß sowie der Laudeshauptmann sind berechtigt, jederzeit selbst
oder durch Delegierte die Winterschnlen, nach vorheriger Benachrichtigung des
Vorsitzenden der Landwirtschaftskammer, einer Besichtigungzu unterziehen,

4. die Provinzialverwaltung ist berechtigt, über alle Angelegenheitender Winterschnlen
und des Wanderlehrtums vou den Orgauen der LandwirtschaftskammerAuskunft zu
erbitten.
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Anlage 21.
(Drucksachen,Nr. 22,)

Bericht und Antrag
des Provinzinlausschusses,

betreffend

I. die Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Kempen im Kreise
Kempen, und

II. die Angliederung einer landwirtschaftlichen Winterschule an die Provinzial-Wein-
und Obstbauschule in Kreuznach.

I. Der Vorstand der Landwirtschaftskammerhat in Uebereinstimmungmit dem Ientral-
kuratorium für die landwirtschaftlichen Wiuterschulenbeantragt, eine neue landwirtschaftliche Wiuter-
schule in der Stadt Kempen zu errichten. Nach dem mit der Lllndwirtschaftskainmeiabgeschlossenen
Vertrage bedarf es hierzu der Genehmigung des Prooinziallandtages, der auch deu vertragsmäßigen
Zuschuß — jährlich 2500 Mark nud außerdem den Beitrag zum Pensions-Haushaltsplcm — zu
bewilligen hat.

Bereits im Jahre 1906 ist die Errichtung von zwei landwirtschaftlichenWinterschulen
im Kreise Kempen beantragt worden. Im Herbst 1907 wurde mit Genehmigung des Provinzial-
laudtages zunächst die Schule in Dülken eröffnet.

Diese Schule wird von soviel Schülern besucht, daß die Hüchstzahlregelmäßig erreicht
wird. Die Schüler stammen fast sämtlich aus dem südlichen Teil des Kreises Kempen, während
Schüler aus dem nördlichenTeil ganz fehlen. Die letzterenSchüler sind auf die Winterschulein
Crefeld angewiesen, diese ist aber so überfüllt, daß regelmäßig eine Anzahl von jungen Leuten
wegen Platzmangel zurückgewiesen werden muß. So besuchten z. B. im Jahre

1907/08 .... 44 Schüler,
1908/09 .... 43
1909/10 .... 39

die Crefclder Winterschule,wovon 20,21 bezw. 21 aus dem Kreise Kempen stammten. Es ist
deshalb notwendig, in diesem Kreise eine zweite Winterschulezu errichten. Als Sitz der Schule
kann nur die Stadt Kempen in Frage kommen. Der Kreis hat sich bereit erklärt, die üblichen
Verpflichtungenzu übernehmen.

Bemerkt sei noch, daß eine Entlastung der Schule in Crcfeld durch die Errichtung der
Schule in Dülken nicht herbeigeführtist. Feiner ist hervorzuheben,daß durch die Errichtung der
Schule in Kempen allerdings der Wintcrschulein Geldern einige Schüler entzogen weiden. Der
Landral des letzteren Kreises hat sich aber dahin geäußert, daß beim Nestcheneiner Schule in
Kempen die Schule in Geldern dennochgenügend Schüler ausweisen werde.

Hiernach trägt der Provinsialausschuß kein Bedenken, die Zustimmung zur Errichtung
einer neuen Schule in Kempen zu crbitteu. Die erforderlichenMittel sind bereits in den Haus¬
haltsplan der landwirtschaftlichenAngelegenheitenfür 1911 eingestellt worden.

In der Rheinprouinz befinden sich zzt. 43 landwirtschaftlicheWinterschulen. Nach der
Errichtungder Schule in Kempen und nach Angliederung der unter II. erwähnten landwirtschaft¬
lichen Wintcrschnlean die Weinlmuschulein Kreuznachwerden in der Provinz 45 landwirtschaft¬
liche Winterschulenvorhanden sein.
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II. Der 50. Provinziallandtag hatte sich in Anerkennung des im Kreise Kreuznach bestehen¬
den Bedürfnissesmit der Einrichtung einer landwirtschaftlichenWinterschulein diesem Kreise ein¬
verstanden erklärt. Um indessen die unvermeidliche Konkurrenzeiner solchen Schule mit der Pro-
vinzial-Wein- und Obstbauschule zu vermeiden,wurde in Uebereinstimmung mit der Landwirtschafts-
kllmmer bestimmt, daß die landwirtschaftlicheWinterschulean die Provinzial-Wein- und Obstbau¬
schule angegliedertwerden solle. Dabei wurde aber zur Bedingung gemacht, daß der Kreis Kreuz¬
nach ebenso wie sonst die Kreise zu den Kosten der Winterschuleeinen jährlichen Zuschuß leiste.
Der von der Landwirtschaftskammerin andern Fällen geforderte Zuschuß betragt 1500 Mark neben
Stellung und Unterhaltung der erforderlichen Räume für die Schule uud die Wohnung des Direktors.
Da die letzteren im vorliegendenFalle von der Provinzial-Wein»und Obstbaufchulegestellt werden,
verlangte der Provinziallandtag, daß der Kreis Kreuznach einen Barzuschuß von 3600 Mark zahle.

Dieser Zuschuß wird vom Kreise für zu hoch gehalten. Der Kreistag hat sich nur zur
Zahlung von jährlich 3080 Mark bereit erklärt. Er halt diesen Zuschuß nach Lage der Beitrags-
vcrhältnisseanderer Kreise zu ihren Winterschulenund im Verhältnis zu dem Zuschuß, den die
Provinz jährlich für die Winterfchulein Krcnznach leisten wird, für angemessen. Die angestellten
Erhebungenhaben ergeben, daß einzelne benachbarteKreise tatsächlich bedeutendgeringere Zuschüsse
für ihre Winterschulenleisten, z. B. zahlt der Kreis St. Wendel für seine Schule nur jährlich
2300 Mark. Auch der Kreis Meisenheimzahlt erheblich weniger als 3600 Mark.

Tatsächlich reicht auch der Kreiszuschuß von 3080 Mark aus, zusammenmit dem jeder
Winterschulegewahrten Staats« und Provinzialzuschußvon 2500 und 1300 Mark die Kosten zu
decken. Die Bezüge des anzustellendenLandwirtschaftslehrersweiden im Durchschnitt 3200 Mark
und 670 Mark Emolumente im ganzen also 3870 Mark betragen. Da 6880 Mark für die Winter¬
schule zur Verfügung stehen, bliebe also für die fachlichen Kosten der Betrag von 3010 Mark, der
sicher ausreicht.

Der Provinzinlausfchußglaubt deshalb in Vorschlagbringen zu follen, sich mit dem vom
Kreise Kreuznach angebotenenZuschüsse von 3080 Mark einverstanden zu erklären, zumal es sich
um eine Einrichtung handelt, die nicht nur im Interesse des Kreises, sondern auch im Interesse
bei Wcinbauschulegetroffen wird.

Der von der Provinz für die Winterfchule in Kreuznachzu gewährende Zuschuß von
2500 Mark und außerdem der Beitrag zum Pcnsions-Haushaltsplan ist bereits in den Etat der
landwirtschaftlichen Angelegenheitenfür 1911 eingestellt worden.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Provinziallandtag wolle:
I. der Errichtung einer landwirtschaftlichenWinterschulein Kempen im Kreise Kempen

zustimmen und die Zahlung des von der Provinz vertragsmäßig zu leistenden
Zuschusses und des Beitrages zum Pensions-Haushaltsplan genehmigen,

II. sich damit einverstandenerklären, daß der vom Kreise Kreuznach für die Angliederung
einer landwirtschaftlichenWinterfchule an die dortige Provinzial-Wein- und Obst¬
baufchulezu leistendeZuschuß auf jährlich 3080 Mark festgefetztwird."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 23.
(Drucksachen,Nr, 23.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bewilligungvon Beihilfen zur Regulierung der unteren Wupper,
der Kalflack und des Saynbaches.

Seitens der Herren Negieruugs-Präsideutenin Düsseldorf und Coblenz sind Anträge auf
Bewilligung von Beihilfen zu größeren Flußregulierungcn eingegangen, welche erheblichere Betrage
erfordern, als der landwirtschaftliche Fonds gewährenkann. Es handelt sich um Bewilligung

1. einer weiteren Beihilfe zur Regulierung der unteren Wupper im Kreis Solingen;
2. einer Beihilfe zur Regulierung der Kalflack im Kreis Eleve;
3. einer Beihilfe zur Regulierung des unteren Saynuaches im Kreis Coblenz>Laud.
Derartige Projekte werden, wenn die Zunächstbeteiligtendie Kosten nicht aufzubringen

vermögen,in der Regel in der Weise finanziert, daß Staat, Provinz und die Interessenten sich an
den Kosten beteiligen. Der Staat gewahrt die Beihilfen aus dem sogenanntenFlußregulierungs¬
fonds unter der Bedingung, daß die andern Beteiligten — Provinz und Interessenten — den
gleichen Betrag übernehmen. In den vorliegenden Fällen hat er den auf ihn fallendenTeil bereits
unter der angegebenenBedingung zugesagt. Die Provinz entnimmt die erforderlichenMittel bei
kleineren Unternehmungen aus den etatsmäßigen Mitteln des landwirtsebaftlichenFonds. Bei
größeren Projekten ist das aber nicht möglich, weil bei den beschränkten Mitteln dieses Funds sonst
die Förderung der Landwirtschaftund insbesonderedas MeliorationswesenNot leiden müßte. Für
größere Flußregulieruugeu sind deshalb stets die erforderlichenMittel als außerordentlicheBewilli¬
gung vom Prouinziallandtag erbeten und bewilligt worden.

In den 3 vorliegendenFällen muß die Bewilligung in diesem Jahr erfolgen, weil sonst
die Bewilligungendes Staates hinfällig werden und es bei der starken Inanspruchnahme des staat¬
lichen Flußregulierungsfondsimmerhin zweifelhaft ist, ob es in späteren Jahren gelingt, sie wieder
zu erlangen.

Zu den einzelnen Anträgen ist folgendeszn bemerken:
1. der 48. Provinziallandtag hat für die Regulierung der unteren Wupper von der

Wambacher Fähre bis zum Rhein und der damit in Verbindung stehendenEindeichungder beiden
Orte Rheindorf und Bürrig im Kreise Solingen den Betrag von 145 000 Mark bewilligt, nachdem
der Staat den gleichen Betrag zugesagt hatte. Es handelte sich darum, den gänzlich verwilderten
Lauf der unteren Wupper und die Mündungsstrecke der Dhttnn zn regulieren, um bei Hochwasser
erheblicheund schädliche Ueberschwemmungen zu verhindern; gleichzeitig werden die beiden Orte
Nheindurfund Bürrig, die sehr unter dem Rheiu- uud dem Wupperhochwasser zu leiden hatten, durch
Eindeichunggeschützt.Die Kosten waren damals nach den auch in der Ministerialinstanz geprüften
Plänen und Kostenauschlägeuauf 498 000 Mark cmgeuommen. Die Arbeiten sind in Angriff
genommen und zum großen Teil cmsgeführt. Es hat sich aber, namentlichnach den bei dem Hoch¬
wasser 1909 gemachten Erfahrungen ergeben, daß der bisherige Plan nicht zum Ziele führt. Die
allseitig als erforderlich anerkannten Aenderungensind namentlichfolgende:
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a) Das Sohlengefälle von 1,7 "/«» ist zu steil, es soll auf 0,7 ",'<>« gebracht werden.
d) Es soll eine Flutmulde für die größeren Hochwasser offengehaltenwerden, weil diese

sonst zu stark ausufern.
o) Es hat sich eine stärkere Befestigung der Böschungenund des Büschungsfußesals

notwendigherausgestellt.
ä) Es soll an der Rheingrenzeeine starke Grundschwelle angelegt werden, um das Abtreiben

der Wuppersohle zu verhindern, wenn Wupperhochwasserbei niedrigem Rheinwasser¬
stand eintritt.

Die Kosten dieser Aenderungenbelaufen sich auf 123 000 Mark. Der Antrag des Herrn
Negierungs-Prasidentengeht nun dahin, zu diesen 123000 Mark einen Beitrag in gleichem Ver¬
hältnis zu bewilligenwie zu den ursprünglichangenommenen Kosten von 498 000 Mark, also rund
30 "/<. -, Zg ooo M,„k Die KöniglicheStaatsregierung hat zu den Mehrkosten20 000 Mark
aus Mitteln des Ministeriums der öffentlichen Arbeiten als Strombaufiskus und 30 000 Mark
aus dem Flußregulierungsfonds bewilligt. Wenn dem Antrag des Herrn Regierungs-Präsidcnten
entsprochen wird, blieben der Kreis und die Gemeindenimmer noch mit 3? 000 Mark belastet, ein
^etrag, der angesichts der bereits übernommenengroßen Belastung als recht erheblich zu bezeichnen
'st. Da die Durchführung des einmal unternommenen wichtigen Werkes nicht in Frage gestellt
werden kann, empfiehltder Provinzialausschuß die Bewilligung des Betrages von 36 000 Mark.

2. Die Kalflack ist ein Teil des alten Rheinlaufes, welcher bei Vynen aus dem jetzigen
"heinbett abzweigendau Appeldorn, Calcar, Huisberden, Griethausen und Lobith vurbeifluß und
bn Pannerden das jetzige Bett der Waal erreichte. Sie erstreckt sich jetzt von Calcar bis zur
Mündung in den Rhein gegenüberEmmerich in einer Länge von rund 12 Km und einer mittleren
^eite von rund 300 w. Die Kalflack galt früher als öffentlicher Fluß und es wurde angenommen,
°aß dem Domänenfiskus,welcher die Nutzung aus Fischerei und Iaqd zog, die Pflicht der Räumung
«bliege. Der Fiskns hat diese Verpflichtungstets bestlitten und durch eine Entscheidung des Ober-
verwllltungsgerichtes ist jetzt festgestellt, daß diese Weigerung berechtigtwar. Infolge der mehr als
^" Jahre dauernden Streitigkeit über die Reinigungspflichtist der Flußlauf völlig vernachlässigt,
burch Verkantung und Versandung ist die Vorflut in erheblichen: Maße gestört, so daß der Zustand
unhaltbar ist. Deshalb soll jetzt an die Räumung und die Regulierung der Kalflack herangegangen
werden Die Ausführung der Arbeiten und die spätere Unterhaltung soll einem Deichverband über¬
ragen werden. Die Interessenten, welche diesen Deichverbandbilden, sind aber wenig leistungsfähig,
>" baß die Hilfe des Staates und der Provinz erforderlich ist,

Mit der Regulierung der Kalflack soll der Schutz der Niederung gegen Hochwasserver-
unden werden. Der obere Teil der Kalflackniederung ist durch die umgebenden Deiche gegen Hoch¬

wasser von oben geschützt, der untere dagegen und die Niederung am Fulzgatt, einem mit der
Kalflack in unmittelbarer Verbindungstehenden früheren Rheinarm, erhalten von oben her strömendes
Hochwasser,sobald der Wasserstanddes Rheines die Höhe von 5,4 m am Emmericher Pegel über-
chreitet. Von unten her tritt das Rheinwasserfrei in die Niederung der Kalflack und des Fulzgatt.

"M diesem Uebelstandeabzuhelfen, soll gleich oberhalb der Kalflackmündung eiu Abschlußdamm errichtet
uud ferner die Ueberlaufschwelle am Fulzgatt um 0,50 in auf 5,85 m Emmericher Pegel erhöht werden.

Die Kosten der vorerwähnten Maßnahmen betragen:
1. für die Reguliernng der Kalflack ............ 57 000 Mark
2. für den Abschlußdamm ............... 90000 „
3. für die Erhöhung des Fulxgattschwelle .......... 10 00 0 „

insgesamt 157 000 Mark.

34
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Die Staatsregierung hat sich bereit erklärt, ein Drittel dieser Kosten -- rund 52 000 Mark
zu tragen, wenn die Provinz den gleichen Betrag übernimmt. Für das Rechnungsjahr1911 würde
eine I. Rate von 30 000 Mark zu zahlen sein, welcher Betrag auch in den Staatshaushaltsplan
eingestellt ist.

Der Provinzialausschuß befürwortet die Bewilligung eines Drittels der Kosten mit der
Maßgabe, daß im Rechnungsjahr 1911 30000 Mark bereit gestelltund der Rest im Jahre 1912
in den Haushaltsplan eingestellt wird.

3. Der Saynbach entspringt aus mehreren Quellbächen in ungefähr -j- 440 w
Meereshöhe auf der westliche» Abdachung des Westerwaldes und fließt in ein tief angeschnittenes
Tal, dessen Ränder zum größten Teil bewaldet sind, durch zahlreicheMtthlenwehre unterbrochen,
zum Rhein. In seinem unteren Lauf durchfließter den Ort Sayn und unterhalb dieses Ortes
ein breites fruchtbares Tal, dessen Grund und Boden als Acker und Wiese genützt wird. Auf der
rechten Seite etwa 1 Km unterhalb Sayn liegt die Cuncordiahütte; kurz vor der Mündung
wird der Bach von der Westerwaldbahn,der rechtsrheinischen Bahn und der Provinzialstraße Ehren-
breitstcin-Neuwiedauf Brückenüberschritten.

Der Anlaß zu dem jetzt vorlicgeudenRegulicruugsprojekt bietet das große Hochwasser,
welches am 4. Februar 1909 in den Kreisen Ncuwied nnd Coblenz-Landso viel Schaden ange-
gerichtethat. Das Projekt erstreckt sich auf den Büchlauf von der Provinzialstraßenbrückein Sayn
bis zur Mündung. Die Regulierung bezweckt die gefahrlose Abführung des Hochwassersund den
Schutz der anliegendenüändercien gegen Hochwasser. Die Kosten sind auf insgesamt 108 000 Mk.
berechnet. Die Interessenten können diese nicht allein aufbringen. Die Staatsregierung hat sich
bereit erklärt, ein Viertel der Kosten --- 27 000 Mark beizutragen, wenn die Provinz einen
mindestens ebenso hohen Betrag leistet. Der Provinzialausschnßbefürwortetdeshalb die Bewilligung
eines Viertels der Kosten bis zu 27 000 Mark. Er glaubt dies im vorliegendenFalle umsomehr
tun zu können, weil die Regulierung auch im Straßenbau-Interesse liegt, da durch dieselbe einer
Verwilderimg des Bachbettes vorgebeugt und dadurch die Gefahr einer Beschädigungder beiden
Straßenbrückenund des anliegendenStraßenkörpers vermindert wird.

Wenn dem Vorschlagedes Prouinzialansschussesentsprechendden Anträgen der Herren
Regieruugs-Präsidenteu zu Düsseldorfund Coblenz Folge gegeben wird, werden im Rechnungsjahr
1911 zu zahlen sein 36 000 4-30 000 4-27 000 Mark --- 93 000 Mark. Dieser Betrag würde
aus dem zur Verfügung des Provinziallandtages stehenden Betrage — Titel V Nr. 10 der Ausgabe
im Haupt-Haushaltsplan — zu entnehmensein. Der im folgendenJahr notwendige Restbetragvon
22 000 Mark für die Kalflack würde bei Aufstellung des Haushaltsplanes für 1912 zu berücksichtigen sein.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Prouinzillllandtag wolle als Beihilfen zu den Kosten der Regulierung der unteren
Wupper 36 000 Mark, der Kalflack52 000 Mark — davon zahlbar 30 000 Mark im
Rechnuugsjahr 1911, der Rest im Rechnungsjahr1912 — des Saynbaches 27 000 Mark
unter der Voraussetzungbewilligen, daß die Staatsregierung mindestens die gleichen
Beträge leistet, und ferner genehmigen, daß der im Rechnungsjahr 1911 zahlbare
Betrag von 93 000 Mark aus Titel V Nr. 10 des Haupt-Haushaltsplanes gezahlt wird."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:
O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,

Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 23.
(Drucksachen,Nr. 24.)

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

Gesuche um Abstandnahme von der Verfolgung von Regreßansprüchen der Rheinischen
landwirtschaftlichen Berufsgenofsenschaft.

Nach § 14? des Unfallversicherungsgesetzes für Land- und Forstwirtschaftvom 30. Juni
1900 haften die in der Spalte 5 nachfolgender ZusammenstellungaufgeführtenPersonen der Berufs-
Genossenschaftgegenüber für die durch die bezüglichen Unfälle bedingtenAufwendungen.Die Ersatz¬
pflichtigen haben gegen die ihnen mitgeteiltenBeschlüssedes Genossenschaftsvorstandes, daß die Ersatz¬
ansprüche gegen sie geltend gemacht würden, auf Grund des ß 148 a. a. O. die Beschlußfassung
des Provinziallandtages darüber angerufen, ob die Ersatzansprüche weiter verfolgt werden sollen.

Der Provinzialausschußbeantragt:
„Der Provinziallandtag wolle unter Ablehnung der bezüglichen Antrage und Einwen¬
dungen gemäß Spalte 10 erwähnter Zusammenstellungbeschließen, daß die in Frage
stehenden Negreßansprüchegeltend zu machen sind."

Düsseldorf, den 4. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel vou Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender, Landeshauptmann.

34*
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Des Verletzten
a) Zu- und Vor¬

namen,
d) Stand,
«) Wohnort,
ä) Aktenzeichen,

a) Baues Heinrich.
d) Ackerknecht.
e) Vorst.
ä) 12. 1459

geboren am
19. Januar 1895.

a) GasperNikolaus.
b) Ackergehilfe

(Schwiegersohn
des Unterneh¬
mers),

o) Eisenach.
ä) 58—2841 ge¬

boren am 2.
März 1855.

Des Unfalles

a) Veranlassung uud

Hergang,
1)) Verletzung bezw. Folge.

Entschädigung.
Art und Höhe.

»,) Am 29. September
1909 trieb Baues beim
Dreschenmittelst der Göpel-
dreschmaschinedie Pferde an.
Plötzlichrutschteer auf einem
durch Regen glatt gewordeneu
schwerenBrett, welches die
in die Erde verlegte Welle
(Kuppelungsstlliige)abdeckte,
ans, wodurch er mit dem
linken Unterschenkelin die
ungeschützte Wellen¬

kuppelung geriet,
d) Amputation des linken
Beines über dem Kniegelenk.

a) Am 24. Oktober 1908
war Gasper mit Dreschen
von Erbsen beschäftigt.Beim
Einlegen der Erbsen geriet
er mit der rechten Hand in
die Trommel der Breit-

dreschmaschine.
d) Amputation des rechten
Armes im Ellenbogengelenk.

Von: 30. Dezember 1909
ab außer Erstattung der
Kosten des Heilverfahrens
eine Rente von 75°/» der
Vollrentc---360.2/«.'°/l«°
^ 180 Mark jährlich, 15
Mark monatlich. Vom 19.
Iannar 1911 ab Iahres-
arbeitsverdicuft für Er¬
wachsene-^ 720 2/g. '°/l„u
-- 360 Mark jährlich, 30

Mark monatlich.

Des Haftpflichtigen
gemäß § 147 Abs. 1 Satz 3

des L. U.-V.-G.

Vermögens«
Verhältnisse,

kommen Ma">
l>) Ob gegen«"''
Pflicht verstche^.

») Zu- u. Vornnmen,
d) Stand,
«) Wohnort,
ä) Ob in der Haupt¬

sache Eigentümer
oder Pächter.

a) Rente. Vom 24. Ja¬
nuar bis 30. Juni 1909
75"/„ und vom 1. Juli
1909 ab 662/»°/« „^
Zugrundelegung von 570
Mk. Iahresarbeitsverdieust.
Das Schiedsgericht hat den
Verletzten als Betriebsbe¬
amten angesehen uud der

il) Theodor Becks
1i) Landwirt,
o) Vorst, Kreis

Kempen,Rhein.
6) Eigentümer.

2.) Schöben,Peter.
K) Ackerer.
e) Eisenach,Land^

kreis Trier,

ä) Eigentümer.

^) 2700 Mark,
>i) In,
beim Rhein-

Vauern-Vere'N.

Versichert °e'
derAllgeme'""'
Unfall- und
Haftpflicht

Verficherungs'
AktiengeseU'
schaft Zürich'

") Grund der
Inanspruchnahme

, und
^Hinweis auf die

"MMmungen, gegen
°'e verstoßenist.

^^e Wellenkuppe¬
lung war nicht mit
^vorgeschriebenen
,?«tzkappe ver¬
sehen,

^Unfall-Verhütungs-
Mriften Teil I
^lffer 5 Seite 4.

Erhobene Einwendungen

gegen die

Inanspruchnahme.

^!! ^legetisch
?"t° vor dem Ein-
?' "cht die vor-
W'Wmäßige Ent-
l«nungvon60^
°s zur Einfette-

"Öffnung; fer-
"" lag die Dresch-
^Wmelnicht50^

Er habe geglaubt, keine
Schntzvorrichtung an der
Kuppelung anbringen zu
brauchen, weil letztere bei
der eigenartigen Konstruktion
des Göpels 1 Fuß tief in
der Erde und an einer sol¬
chen Stelle angebracht ge¬
wesen sei, wo der Pferde¬
treiber unter normalen Um¬

ständen mit derselbenniemals
in Berührung kommenkönne.
Der Unfall sei ja auch da¬
rauf zurückzuführen,daß der
Verletzte ausgerutscht und
hierdurch sein Bein in das
Getriebe geraten sei. Er
gebe zn, der Vorschrift nicht
voll und ganz entsprochenzu
haben, bitte aber unter Be¬
rücksichtigung der vorliegen¬
den Verhältnisse mildernde
Umstände gelten zu lassen
und ihm nicht alle Auf¬
wendungen aufzuerlegen.

1. Die Maschine sei vor¬
schriftsmäßig;

2. der Verletztefei maschinen-
kundig;

3. die wegen Unvorschrifts-
mäßigkeit der Maschine
verhängte Strafe habe
er unangefochten gelaffen,
weil er als 83jähriger

Beschluß
des

Genosseuschafts
Vorstandes.

Da¬
tum.

Ob der
Anspruch
geltendzu

machen ist,
9

26,/4
1910

Ja!

25./1.
1910

Gegen den Beschluß in Spalte 9
ist die Beschlußfassung des

Provinzillllandtags angerufen
worden mit folgenden

Einwendungen.

am

Beschluß
des

Provinzial-
landtages.

10

31./5
1910

Ja! 24./9
1910

Wie Spalte 8.

vergl. Spalte 8.
Die Versicherungsgesellschaft
behauptet außerdem, daß
nicht der Unternehmersondern
der Verletzte der verantwort¬
liche Geschäftsführer gewesen
sei. Ferner sei der Unfall
durch Ausgleiten, nicht durch
etwaige Mängel an der

II
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Lfde.

Nr.

Des Verletzten
a) Zu- und Vor¬

namen,
d) Stand,
o) Wohnort,
ä) Aktenzeichen.

Des Unfalles
«,) Veranlassungund

Hergang,

b) Verletzung bezw. Folge.

Entschädigung.

Art und Höhe.

Rentenberechnungeinen Iah-
resarbeitsuerdienst von 1200
Mk. zugrunde gelegt. Hier¬
gegen schwebt noch der von
der Genossenschaft beim
Reichs-Versicherungsamt in
Berlin eingelegte Rekurs,

d) bis 30. September
1910—929, 65 Mk. Rente
und 23,33 Mk. flir Gut¬
achten.

Die Höhe der Rente ist
nach dem Schiedsgerichts¬

urteil berechnet.

Des Hllltpstichtigen
gemäß8 147 Abs. 1 Satz 3

des L. U,-V.-t

») Zu« u. Vornamen,
b) Stand,
«) Wohnort,
ä) Ob in der Haupt¬

sache Eigentümer
oder Pächter.

Vermögen^
verhältmsje,

kommen MA
b) Ob gegen L'
Pflicht verstau
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") Grund der
^»»nspluchnahmc

,> und
^Hinweis auf die

^Mmmungen, gegen
d" verstoßenist.

wer der Einlege-
°ftnung.

^Unfall-Verhütungs-
Schriften Teil I
N'M 26 Seite 8.

Erhobene Einwendungen

gegen die

Inanspruchnahme.

Mann sich
Schreibereien
wollte.

nicht die
machen

Beschluß
des

Genosscuschafts-
Vorstaudes.

Da¬
tum.

Ob der
Anspruch
geltendzu

machen ist
9

Gegenden Beschluß in Spalte 9
ist die Beschlußfassung des

Proviuziallandtags angerufen
worden mit folgenden

Einwendungen.

am

I»

Mafchine, entstanden. Beiden
Angaben steht die Aussage
des Verletzten in den Unfall-
Verhandlungenentgegen. Dann
sollen die Unfallverhü'tungs-
vorschriften uicht bekannt ge¬
wesen sein. Dieses Vor¬
bringen ist haltlos, da der
Verletzte Gemeindevorsteher
ist und als solcher durch
Uebersendungder Vorschriften
und Flugblätter die Kennt¬
nis der Bestimmungen nicht
abstreiten kann. Inzwischen
hat die Versicherungsgesell¬
schaft eine Abfindungssumme
angeboten. Die Verhand¬
lungen darüber lassen sich
vorläufig nicht zu Ende
führen, weil zunächst die
Entscheidung des Reichs-
Versicherungsamts über die
Höhe der Rente abgewartet
werden muß.

Beschluß
des

Provinzial-
landtages.

11
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Anlage 2^.

(Drucksachen Nr, 10").

Bericht und Antrag
des Proviuzialausschusses

brlreffend

den Evlliltz einer nenen Knlznng
der

Proviuzial^'e»er Versichernngsanstalt der Nheinproviuz.

Nachde,» das besetz betreffenddie öffentlichenFenerversichernngsanstaltcnvu,n 25. Juli
^l0 im Anschluß an das Neichsgesetzüber die privaten Versichernngsunternchmnngenvom
^2. Mai I9N1 und an das »ieichsgesetz über den Versicherungsvertrag vom W. Mai I!>08 die
Verhältnisse der öffentlichen Fencrucrsicheriingsanstaltensowohl hinsichtlichihrer Organisation
und Staatsaufsicht als auch hinsichtlich ihres materiellen Versichernngsrechts im wesentlichen
einheitlich geregelt hat. ist die Aufgabe entstanden, das Reglementder Provinzial-Fencrvcrsichernngs-
"nstalt der Nheinprouinz mit den Anforderungen des Gesetzes in Übereinstimmungzu bringen,
^'eser Aufgabe sucht der anliegende Entwnrf zu entsprechen,indem er unter fast nnvcrändcrter
Beibehaltung der bisherigen Verfassung denjenigen materiellen Vorschriftender nenen Gesetzgebung
Nch anpaßt, ivclche im Interesse einer einheitlichen Fortbildung der öffentlichen Fcneruersichernngs
Anstalten künftig zu beobachtensind.

Der Gepflogenheit gemäß ist der Herr Minister des Inner» unter dem 28, Oktober u, I,
gebeten worden, etwaige Bedenken gegen den Entwurf und die ihm beigefügten allgemeine,
^ersich«nngsbcdingnngen zu erkenne» zu gebe,,, um damit eine Beschlußfassungdes ProuinziaK
lnndtages zn erleichtern. Bis znr Aufstellung dieses Berichts (1?. Januar 19l1) ist jedoch
"ue Antwort des Herrn Ministers nicht eingetroffen. Es bleibt hiernach nur übrig, nin die
Angelegenheit nicht "znm großen Schaden der Anstalt bis zum nächste» Provinziallcmdtag
hinauszuschieben,den Prooinziallandtag zu bitten, den Prouinzmlausschuß zn ermächtige»,
"wnigcn Abändcrungsfordernngen des Herrn Ministers, sofern sie nicht von grundsätzlicher und
erheblich« Tragweite sei» sollten, seinerseitsz» entsprechen.

!l
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3i» übrigendarf auf die AllgenieiueuVorbeuierluuge» >,nd die ^egnmduug des Eittnnirft
Bezug gcnumuil.ii werde».

Der Pwvi»ziala»sschuß beehrt sich hiernach -,» beaittragc»:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
1, Dein beiliegenden Entwurf einer neuen Satzung der Pwvinzial Feuerversicherung^^

anstnlt der Nhcinprovinz seine t^e»eh»ng»»g zu erteilen,
2, Den Proviuzialnusschuß zu eriuächtige», elwaigeu seitens des Herr» Ministers

des In»ere» »ochz» stellende» A»forder»»ge»a»f Abäuderuug eiu,',eluer Vorschrifte»,
fufern hierdurch nicht eine griiiidsählicheu»d »>ese»t!iche^'eräuderuiig der uon de>
Anstalt bisher verfolgte» Aufgabe» bedingt werde» sollte, zu eutsprecheu"

Düsseldorf, de» 8. Februar 1^11,

Her provinnalausfcbuf;:

O Graf Keissei von Gymnich. Dr, uo» Kenvers,

Voisitzmdcr, Lnüdeshauptninnn,
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Allgemeine Vorbemerkungen.

Nachdem das Gesetz betr. die öffentlichen Fencrversichernngsanstalten vom
25, Inli 1910 l,G. S. S. 24! ff.) im Anschlich an das Reichsgesetz über die
privaten Versicherungsunternchmnngcu vom 12. Mni l901 (R.-G.-Vl. S. 139 ff.)
nnd an das Reichsgesetzüber den Versicherungsvertrag voin 30, Mai 1908 (R-G.-Vl
S, 263 ff.) die Verhältnisse der öffentlichen Feuerversichernngsanstalten svwvhl hin¬
sichtlichihrer Organisation nnd Staatsanfsicht, als allch hinsichtlich ihres materiellen
Vcrsichernngsrcchts im wesentlicheneinheitlich geregelt hat, ist den einzelnen Anstalten
die Anfgabe erwachsen,ihre „Reglements" ?e. imd allgemeinen Vcrsichernngsbcdingnngcn
mit den Anfordernngen des (Gesetzesin Übereinstimmung zu bringen nnd danach
umzuarbeiten.

Das Gesetz vom 25. Juli 1910 gibt namentlich in seinen ^ 15 ff. einer¬
seits nnd in seinen ^ 24 ff. andererseits den Anstalten eine genane Nichtschnnrfür
die Verteilung des Stoffes auf die von ihnen zu erlnffcnden Vorschriften. Diese
sollen sich scheiden:

Ä) in die „Satzung", welche alle die Verfassung, die Beaufsichtigung und den
formellen Geschäftsbetrieb betreffenden Grundlagen festlegen, nnd

b) in die „allgemeinen Versichernngsbedingnngen", welche die materiellen
Rechtsbeziehnngen zwischen den Anstalten nnd ihren Versicherungsnehmern
regeln sollen.

Wenn nach diesen mcheren Anfordernngcn der Inhalt des zur Zeit gültigen

.^„Reglements" vom 27'^^mw' UW3 nnd der derzeitigen „allgemeinen Vcrsichernngs
^>^ bedingnngen" vom 30. November l903. von denen je 1 Exemplar in 1 Drnckhcft

vereinigt angeheftet ist, einer Prüfnng unterzogen lvird, so ergibt sich, daß die nach
Obigem in die ueue „Satznng" zn übernehmeudcu Materien des alten „Reglements"
verhältnismäßig enger begrenzt sind, als die den allgemeinen Versichernngsbedingnngen
zu überweisenden. Dadurch erklärt sich äußerlich die starke Abnahme des Umfanges
der „Satzung" gegenüber dem „Reglement", wie auch umgekehrt die starte Zunahme
des Umfauges der ucuen Versichernngsbedingnugen gegenüber den alten.
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«.

Künstig nnrd nun der Versichernugsilehnler bei deu öffentlichen Ailstaltell
sich in, loeseutlichen mit 3 R'echtsgrulldlage» zu besass«! haben-

^) mit den, Gesetz von, 25, Juli 1910
b) mit der Sntzuug
c) niit den allgenleiueu Versicheruilgsbedingnugeu,

lim ihm dies zu erleichtern, sollen die für deu Versichernngsltchmer lvichtigeu
Bestimmuugeu aller .'> Quelle» feruerhiil auf jedem Versicherungsscheine abgedruckt
lverdeu, (^ 2,5 der Satzung,» Daraus folgt aber auch, das; es uubediugt zu ver¬
meiden ist, diejenigen Stosse, lvelche in einer der genannten 8 Orduuugeu erschöpfeud
geregelt siud. nochmals in einer der audereu zu lviederholen Eo wird z, V, zlveck
inäsüg nnr das Gesetz, nicht auch nochmals die Satznng die allgemeinen Rechte uud
Pflichten öffentlicher Anstalteu, die Rechte nud Pflichten ihrer Beamten uud dergl.
regeln, Auf der ander» Seite werden wieder rein iustrnttionellc Vorschriften au
die Austnltsvertreter für ihr Verhalten bei Aufnahme von Versicherungen, bei Eintritt
vou Schadensnlle» .'e, gänzlich auszuscheiden und der Geschäftsauweisuug für diese
Vertreter zu überweisen sein, Tnrch eine solche strengere Souderung der Vestimiuuugeu
wird zweifellos ein weit klareres uud übersichtlicheres Bild über die Stellung und
die Aufgabe» der Allstalt gewouueu werde».

Was de» materielleu Inhalt der ueuen Vorschriften aulaugt, so darf mit
Befriedigung festgestelltwerden, das; die Grimdlagen der Provinzial-FelierversicheruugS
anstatt der Rheinprovinz bereits bisher, namentlich seit dein Reglement von 1903
derartig im moderne» Sinne entwickeltwaren, das; nach dieser Richtung irgeud welche
eiugreifcude Änderungen fich nicht als notwendig herausgestellt habeu. Dies gilt
uicht nur für die Verfassung der Anstalt, die fast völlig unberührt bestehengeblieben
ist, als auch namentlich für die Vertragsverhältnisse der Allstalt zu ihren Versicherungs¬
nehmern, da die Vorteile, welche das Vertragsgesetz von 1908 den Versicherungs
nehmer» gebracht hat, »och übertroffeu werdeu voll deu Vergünstigungen, welche schou
seither die Rheinische Provinzialaustalt bot uud welche nunmehr auch das Preußische
besetz iu teilweise veränderter I-orm darbietet, s>? 2 das.)

So darf die Rheinische Austalt deu ihr gestellten nenen Aufgaben mit
Vertrauen entgegentreten,

(Hin näheres Eingehen auf den Inhalt des Gesetzes vom 25, Juli 1910
wurde hier zn weit führen, ^nr Orieutieruug ist iudesseuei» Drnckexemplarbeigefügt.

Ebensowenig empfiehlt sich bei diesem Aulas; eine Erörteruug der uenen
allgemeinen Versicheruugsbediuguugeu, welche im Interesse der leichtere» Alipassnug
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an die wechselndenAnfvrdcr»nge» des ,oirtschaftlichenLebens, der Festsetzung durch
den „Vcrwaltungsrat". i? ? Nr, ,5 der neuen „Satzung" (bisher „ttnratorinm",

^ 9 Nr. 10 des Reglements nun 190^). uud der bienchmignng des Ministers des
innern (§ 24 Abs, 3 des wcs,) unterliegen. Auch von diesen ist zur allgemeinen
Information l Exemplar augeschlusseu. Sie siud das Ergebnis langwieriger uud bei
der bisherigen Verschicdenartigteit der Provinziellen Einrichtungen äußerst schwieriger
Verhandlungen der Preußischen Sozietäten nnd sollen uon allen Anstalten möglichst
gleichmäßig übernommen werde», während die Satzungen naturgemäß je nach der
historischen Entwicklung der einzelnen Anstalt sich mehr oder weniger verschiedenartig
gestalten müsse» und als bleibende verfassungsmäßige wruudlagc der Anstalt der
Fcstsetznng durch deu Proviuzial-Landtag <H !, Nr. 5 des Reglements von 1903;
5 9 Nr. 5 der nenen „Satzung") nnd der Genehmignnq des Ministers des Innern
(8 15 Abs. 3 des Gesetzes) bedürfen.

Weitere Bcmertnngcn finden sich zn den einzelnen Bcstimmnngen der Satzung,
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!, Tie dnrch ^erordniin^ von, 5, Januar 183Ü
^O, Z, T, 13 ff,)*) /?«' <//> /?/^'////>/'c»^«^, //<'//,"//,//</f'/<?
„Provinzial^-cner-Sozietä!" //i///V de» N'anien:
„Prouinzial- Hl'llervcrsichrrilNlMnistaltder Nliriu
Provinz" <^> "/ <"/"^ /'/v>,'/,^,>//,^,>/,///,/<.»/,,'
/»>y/ ck// < o^,/,/v//<^/ de^? t^esetzcoüb« dir offeaUichen
Feiierversichcriniqianstaltrn vo», 25, ^„>i !9!l) <^>. S,
S, 241 ff,) ?^/V /^//v/ <,<^// 4/«wF<//>,' </,>>v^6<"'
xe><^^, der Provinzialordnnnss vom !, >u>ni !88?
l(^, S. S, 25,1 ff,) und dieser Talumss venvaltet.

2, Tas (^eschäftSssedietder Anstalt ist dir Nhei»^
pruvinz, «» «</,/„^ //>»<!/«, , <^»« / >'»>/! l̂ ,^/^/^, //^ / !"/>,< >">', /»

^e»> 1 ^^a , ,, ,-

Katznng
der f)rovinzial - Heuerversicherungsanstalt

der Rheinprovinz.

Abschnitt I.
Namr. (A'lntt. TUz und Zwrll der Anstalt

^
1, Die durch Verordnung von, 5, IavvlU >

<G, 3, S, l^ff,)*) nnter den, A'aiueu „^l'"U''l"
Provinzial ^euer Sozietät" gegrnndete, gemäß A^^

ment vom^'^^ 1 '.,.'! seither deu A'amc,^ ^

„Pvovinzilll-^elll'rvovsicherungsaustaltder ^lll'l^
provin.'," führende Provinzialaustalt der Nheinp""^'
,oird tiinftig nach Maßgabe des Gesetzes >>W^,
öffentlichenFeuerversichernngsaustolten vom -'^ '
1910 <0), S. 3. 24! ff.), der Provinzialordnuug "'
1. Inni !887 <O. S, S. 25l ff,) nnd dieser 3a<M
verwaltet.

2, Das weschäftsgebietder Anstalt ist die M>"
Provinz,

,'!, Die Anstalt hat ihren Sitz in Düsi"^
(Gerichtsstandist der Sitz der Anstalt^ soweitind^^
Versichernngsverträge von eine,» bevollmm'l!^
Vertreter <i> 4 Ziffer 4 nnd i> 5s selbständig"
geschlossen sind, auch der Sitz dieses Vertretet

4, Die Anstalt bedient sich eines Ln'g"'' ^
dein Wappen der Nheinurovinz nnd der Nmsc»"^

>>i'liel^
„Provinzial ^enerversichernngsaustalt der 4>><
Provinz".

') A„strllcder bis dahin m>rhaudene,!eiuzelne,, Sozie^ '

Anlassen zu den Sihungsprotokollen. Nr, 24, 283

Demerlmngen.

Zu Abschnitt I,
Inhalt und (5'inteilnng entsprechender Vorschrift

des 5 ,5' Nr, l «es.
Zu vcrgl, ^ > Nogl,

Z» ^ '
Zu Absatz 2^ Das l^eschästsgebietder Anstalt

uüifaßt zivar gegenwärtig auch außerhalb des Preußi
sehen Ttnates noch das (Gebiet des (Nroscherzoglich
Oldenbnrgischen ^nrstentnins Virtenfeld ans lNrnnd
einer besonderenbienehniignng der l^roßherzoglichen
)1l'egiernng; indes erschien es nicht angezeigt, dieses
jederzeitlichwiderruflichen Zustandes in der Tatzung
zu gedenken.

Zu Absatz ,'^ Zn vergl, ^8 48 nnd 1N2
V, V. W,

Zu Absatz 4i entspricht i? l Abs, 4 Negl,
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5, 3>ueä der Anstalt ist die Versicherung ,in
beioeglicher (^nordnnug v,o,n »'». Däninn lWü <5>. S.
S , l!i ff . ) Sachen gegen Brand, Blitz- und Explosions¬
schäden, nach Maßgabe der allgemeine» und besonderen
^ersichernug5l>ed,uguugeu der Anstal t

,</<V«« /^'»„</ ,l,V>/,>«,/K/<, ,,<>^V<' </,>,' //< l<,/,,/> ,/,, , '—>!>«/,/ .
/,̂ «xf/i ,v^><<!^«/></«/—»/^— ^V/>, ' ,?/^«!,V<l/„ ,—,/^,,,>«^—^^

'». Zn'eck der Anstalt ist die Versicherung >>!'
beioeglicher (Verordnung vom .'>. Januar l^'l'
W. T. 2. l3ff,) nnd bcloeglicher(Verordnung "'"'
2. Juli !8«i3 O. S. S. 473. ff,) Sachen gegenVw"^
Blitz und Erplofionsschäden nach Maßgabe der all
gemeinen nnd besonderen VersichernngsbedinguM'"
der Anstalt.

6. Die Übernahmedes Betriebes anderer MO
der Schadenversichernng nnterlicgt den VorsclM
des 5 32 des Gesetzesvom 25. Juli 1910.

Abschnitt II.

Znsammenschuna.,Wahl und Befugnisse w
Orssano der Anstalt.

I. Anstaltsbeamte nnd Vertreter.
Direktor.

5 2.

1. Die Verwaltung der Provinzial-FeneN'^
sichernngsanstalt führt der Direktor, welche»' ""
Bednchüs obere Beamte — Landesversichernngö"'"'
Oeneralinspettoren — zugeordnet werden.

2. Der Direktor vertritt die Provinzial-F">c>,
Versicherungsanstalt gerichtlich nnd ansiergerichn"
nnd vollzieht namens derselbenalle Schriftstücke»n^
der Bezeichnung: „Der Direktor der Provinz'"'
Fenerversicherungsanstalt der Rheinprovinz".

Anlagen zu den >Hitzungsprotukollen. Nr. 24. 285

Bemerkungen.

Zn Absatz 5'.- Zu vergl. 5 .-; Regl. Das Nähere
gehört nach den Vorbemerlimgeu in die allgemeinen
Versichcrnngsbedingnngen.

Hinsichtlich der Versichernng beiueglicherSachen
trägt die Satznug der Vorschrift des § 32 Ms t
Ges. Rechnung.

Zu Absatz !>: Es besteht die Absicht,»eben der
eigentlichen Feuerversicherung auch die Mietverlust-
versicheruua. infolge von Brand, Blitzschlag oder
Explosion, ferner die lHinbruchSdietlstalll-Versiche
ruug einschl. der Versicherung gegen VeraulMNN.,
die bilaoversichcruttll und die Versichernng gegen
WafserleitUNssSschäden zu betreiben, da die Ver
sicherten der Anstalt immer mehr darauf dräugeu.
(Zu vergl. die besondereVorlage.)

Zu 55 2 und 3:

Zu vergl. §5 4 und 5> Regl.
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3. (5r ist für den ordnnngsmäsiigen Gang w
Ochhäftc. soloie für die genaue Beobachtungaller gesch¬
lichen und Verwaltnngs-Vorschriften verantwortlicl^

4, Der Direktor wird von dem Provinz^
Landtage auf Zeit (mindestens ans 6 7>ahre)"dc>
auf Lebenszeit gewählt.

A n st a l t s b e a in t e.

Der Direktor und alle Beamten der Provinz»^
Fenerversichernngsnnstalt sind Provinzialbeanite »u^
Dieustuntergebene des Landeshauptmanns, -^'^
ist berechtigt, zu jeder Zeit Einsicht in die ges"»'^
Geschäftsführung der Anstalt zu nehmen und Ai"'
knnft zn verlangen. Der Direktor ist der »äch^
Dienstvurgeschtc aller bei der Anstalt angestellte"
Beamten.

B ü r g e r m e i st e r u u d O c s ch äftsf ü h r ^' ^

i? 4.

l. Die Entgegennahme und Weitergabe ^
Versicherungsanträgen, soioie die dauernde BcolW'

^t,c

gleichzeitig als Hilfsagenten für die Gebäude"
sicherungen dieueu. Die Geschäftsführer senden ^
Gebäudeversicheruugsauträgc durch Vermittelung ^
Bürgermeister an den Direktor. Die Versichernd

0;esel'nf"

tung der oersicherten Gegenstände erfolgt PU
Gebäudeversicheruugeudurch die Bürgermeister, fw
Mobilarbersicherungen dnrch Geschäftsführer

antrage sind von dem Bürgermeister oder
,- BnNl"sichrer auf ihre Nichtigkeit zn prüfen. Die

meister und Geschäftsführer find verpflichtet, ^"
Vcrsicheruugen in besondere Bücher nach VorschUl
des Direktors einzutragen. Die Einsicht dieserVüa>
steht nnr solchenPersonen zu. welche ein Inte"'"
an dieserEinsichtnachweisentonnen. Auszüge aus dien
Bücheru sind den Versichertenunentgeltlichzn erte'^

Attla(^'„ zu dcn Sitzliiui^pwloiolleü. Nr. 24. 281

HemerKungen.

Zu i> 4.
Zn vergl. § 6 Regl.
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2. Der Direktor ist befngt, mit Genehmigunĝ
Bermalttingsrats. die den Bürgermeistern in 'lp"
Eigeuschaftals örtliche Vertreter der Anstalt obliegend"'
Geschäfte ander«, Personen zu übertrage»,

:i, Die Bürgermeister sind befugt, die ^üh""^
dieser (Geschäfte abzulehnen,

4, Der Direktor ist befugt, mit «enehmiguug^'
Berwaltungsrats, geeigneteGeschäftsführerzu beln'
mächtigen.Mobilar-Bersichernngs-Verträge. son'ie ft -
in Oemästheit des Absah 2 nnd .'i die Bürgermeü"'
die Gebäude-Bersicherungs-Anträge nicht bearl'ctt"^
auch letztere selbständig im Auftrage des Din'l
abzuschließen.

5>, Die Bürgermeister beziehen als Entschädigt
für die Besorgung der (Geschäfteder ^enerversich"'"^
anstatt <!"/.. der in ihrem Bezirk zur Ablieft"'"
gelangten Webände-Versichernngsbeiträge,

Bezirks vertret er.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmig»^
dcr

Venualtungsrats, Bezirksvertreter zn ernennen ^
N'elchedieVcrsicherniigsAnträgeoondenBürgernie'N
und Oeschäftssührern >oeiter zu reichen sind, -.
Bezirksvertreter können bevollmächtigtwerden, ^ ^
ständig im Auftrage des Direktors Versiehe""^'
vertrage abzuschließen.

Anlage» zu den Sihnngsprutokulten. Nr. 24. 289

Bemerkungen.

Zu 5 5.
In vergl. § ? Regl.
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-', Veru'altnngsrat,

1. Znr Leitung der Verioaltnng sonne znr-lu-
Übung der fortlaufenden Aufsicht über die (^esä>ast-
führnng des Direktors wird ein Verwaltuugsrat l'cst" ^

2, Der Verwaltungsrat beste!,! außer den, ^"»^''.
hnuptuianu und dein Direktor der Anstalt ans su»l
von dem Proviuzialausschuß ausschließlich ans u
Versichernngsnehinernder Anstaltzu ivählcndeni>"
gliedern, von welch' letzten drei zur Befchlnßf"!^"^.
anwesend sein ninssen. Bei den Wahlen ist dauvl
Bedacht zu nehmen, das, die bei der Anstalt beteilig
Bernfsstände in Ttadt »nd ^and tnnlichft »"ll> ^'
gäbe ihrer Beteiligung vertreten sind,

-;, Der Ver,valtnngsrat regelt seinen ^eschast-'
gang durch eine (Geschäftsordnung, i» n'clch"
iii; 48 ,',! der Provinzial Ordnung entsprechend '
zuwenden sind, 3ie bedarf der Genehmigung^^
Proviuzialausschnfses, DerVenualtnugsratverslNN»u
sich, so oft es dic ihn, nberwiesenenl^esä,äfte crst'"^
alljährlich jedochmindestens sechsmal.

Anlciqei, /,l, den Sitzluu^pww tolle», Nr, 24, 291

Dem Verlvaltuugsrat liegt iusbesoudere ^'. ^
1, Die Vorbereituug der Wahl dos Direktt"'-'.
2, Die vorläufigeFeststellungdesHaushaltspl"^
^, Die vorläufige Abnahnie der IahresrecbnÛ

und einstweilig (Genehmigung von
fchreitnngen des Haushaltsplans,

Bemerkungen.
Zu ^? ",

Die Einfügung eines „Venualtnugsrats" an Ttclle
des bisherigen „Kuratoriums" beruht ans der Vor
schrift des ^ 10' und " «es.

Der Znieck dieser Neuerung ist der, den Ver
sicherungsnehmern,derenAngelegenheitenin der öffent
liehen Anstalt verwaltet werden, in den wichtigeren
Angelegenheiten auch eine Mitwirt'nng zu sichern,
Dnrch die Bcstimmnngdes Abs, ^ des H 1<» hies,, uwnach

bei Anstalten, welche von eine»! kommunal
verbände verwaltet werden, die Bildung des
Verwaltnngsrats unter Beobachtung der Be
stinunung des Abs, l (Entnahme der Mitglieder
ans den Verficheruugsnchmern)uach den für
Proviirzial-^ommiffionen ?e, gegebenen Vor
schriften geregelt werden kann,

wird an dein bestehendenZustande nur das eiue ge
ändert, daß bei der künftigen Wahl der Mitglieder
die erwähnten Anforderungen zu beachte» sind, I»,
übrigen bleil't es in allen Beziehungen für die Wahl,
die Zahl der Mitglieder, die Dauer der Wahlzeit.'e,
bei den Vorschriften der Gemeindeverfassungsgesetze
über Provinzialkvmmissionen?e,, fo daß der auf Ornnd
dieserVorfchriften geioählteVerwaltnngsrat sich ohne
iveitercs als ein Organ der Telbftverwaltnng des
betreffenden ttommunawerbandes darstellt, (Motive
des (»es, 3, .">?,)

Hiernach ist der ^ «» tunlichst i», Anschluß an
den bisherigen 5 ^ Negl, ausgebildet,

6» ^ 7,
Entsprichtden Vorschriftendes^es, 5 , ?' Nr, ! ^7.

sowie dein bisherigen 5 '.» Negl,
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Vtt
4, Die Aufstellung der Vorschläge wegen

weudung der Überschüsse,
-">, Die Beschlußfassungiiber ^eioähruug von ^'i

Hilfen zur Förderung der Feuersicherheitl5 l!
«>, Die Bestiinmuug über die Aulegung ^r""'

fngbaren(Gelderund des Sicherheitsfondss^-^
?, Die iHutscheidnng iiber die BeschloerdengM«

Verfügungen des Direktors, soweit diese i
disziplinarer N'atur sind.

M!

", Die Beschlnßfassnng iiber den Ankauf ""'
«rnndstnckcn nnd die Ausführuug vonVautc^
insofern die Ausgabe in dem einen w>e
anderen Falle die Tnmuie von .",<>"^'
nicht übersteigt. Wenn die 3n»!»n'
,^»<»M»Mt, überschritten ioird. ist die
nehmignngdes Provinziallandtages einzlM'

9, Die Beschlußfassung über den Abschluß "'
Niickversicherungsverträgeu, , ^

1<», Die Erhöhung oder Ermäßigung del -
tröge für einzelne Bezirke, .

ll.Die Entscheidnng ziveifelhafter Bra»^"
schädigungsfälle.

!'^, DieNestiniiiiiingderieiiigenDirettions-VealN^
Bezirtsvertretcr nnd ^eschäftsfiihrer. >"' ^
in. Auftrage des Direktors Versiehe""^
Verträge selbständig abschließen und SW
stückeunterzeichnen können. ..,

IN. Die Wenehnngnng der Weschäftsanweifu'O
für die örtlichen Vertreter der Anstatt'

> 4. Di e Feststellung der allgeiueinen Ornud'^^
iiber die Art und Höhe der Besoldung ^
Geschäftsführer,soioie iiber dieVereinba"»'^
mit den Gemeinden, betr. die Einziel'"''
der Beiträge, , ,
Die FeststellunguudÄudernng der allgen"'""
Versicheruugs Bedingnngen, der ^"'"^',
für die Bemessung der Höhe der VelN'W

Anlagen ,;n den Sisiiinsssprototollen.Nr, 24. 293

Bemerkungen.

Zu Nr. ,^ ist gegenüber der Nr. 4 des ^ 9 Regl,
die Änderung der Höchstsummevon l0000 Mk, ans
)!«»<><»<>Vik, entsprechendder analogen Änderung
des Provinzialstatnts vom l «», Mm 1 !w.'i vorgesehen!
doch hat die Bestimmung an sich wenig praktischen
Wert, da im Falle des lA'nndstücksankanfsoder der
Ansführnng von Bauten doch regelmäßig höhere
Beträge in Frage kommen werden.
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sonne der Gebühre», welche bei AufualM
von Versicheruugs Anträgen an die Anst"'
und an die Geschäftsführer zu zahln, s'"^

! l>. Die Vorbereituug von Anträgen aus Anderi»ui
der Iatzung,

'7, Die Vorbereituug vou Anträge» aus AuDW
der Anstalt, . ,

l^. Die Vorprüfung aller dein ProvinzialanM''
zu »lachendenVorlagen,

.^. Proviuzialausschnß,

Die obere Leitung nnd Verwaltung der Ml'
steht dein Proviuzialausschnß zu, ?.!,»> liegt »'-
besondere ob!

I.Die Wahl des Vorsitzenden,dessen Tte«""
treters und der Mitglieder des Vcr,oaltuü!l"""

2, Die Wahl der dein Direktor zugeord"""
oberen Beamten <Landesverficheri,,nV^'
Geueralinfpettoren), . ,.

.">, DieAnstellungalleriibrigenBeanitenderAus"
4, Die' Beschlußfassung iiber die Verweil

der Überschliffe

Aiilaqcn .^u den ^ilMMprutowIlen, Nr. 24, 2!'ü

,d»^

7>, Die (5ntfcheiduug über Beschwerde» tt^
Beschlüssedes Venualtnilgsrats vorbehält'"
^ U' Abs. 2, ^

f>. Der Erlas; der Oeschäftsauiveisuug N". ^
Direktor uud die übrigen Beamten der MI'

?. Die Vorprüfung aller den, Provinzial ^"'"
tage zu wachenden Vorlagen.

Bemerkungen.

Zu 5 «,
^n ocrgl. ^ !0 Negl. Hier fehlte früher die

jetzige Nr, 4 (Beschlußfassungüber die Verwendung
der Überschüsse),obwohl praktischstets danach ver
fahre,, wurde uud 5 l4 Absatz 2 Negl. »nsdrnck
lich den, Provinzinlansschuß diese Funktion übertrug.
Dafür ist die jetzt veraltete Festsetzungder Beamten
Kautionen gestrichen.

Zu Nr. 5 zn vergl. Bemerkungen zu tz 16' u, <

4. Prouinziallandtag,

Dem Provinziallnudtnge steht ,zn-
1. Die Wahl des Direktors der Anstalt.
2. Die Feststellung des Haushaltsplanes.

Zn vergl. 5?
Zu 5 l».
Negl,
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N, Die Prüfung und (5ntlastnng der M"-
rechuung. folvie die wenehinignng von ^be>
schreitnngen des Hanshaltsplanes,

4, Dir Entgegennahnie des Jahresberichts,
'», Der Erlast und die Abäuderuug der 3aM»>!
7, Die Beschlnßfaffnng über die Auflösung

Anstalt,

Abschnitt III.

Die finlmziellmbkuudlanou der Anstalt.

Bemerkungen.

der

du
Haftung des Provinzialverbaudes für

Verbindlichkeiten der Anstalt,

§ ll»,
1, Tollte infolge austergeN'öhirlicherUnglücks ^

die die' i^ ^
liegenden Zahlungen ans eigenen verfügbare» -
ständen zn leisten ansterstande sein, so haftet ^
Provinzinl-Verband der ^iheinprovinz für die ^'
pflichtnngen der Anstalt; die Leistungen des P"""
zial-VerbandeS sind ans den nächstensich ergeben^
Überschüssenznriickznerstatten,

2, (Line Verpflichtung der Versicherungs»el!>^
zur Leistung von Nachschliffenbesteht nicht.

Beiträge der Vcrsichcrnngsnchmer,
5 N,

1, Zur Deckung der Brandschäden nnd
llcl

,'aü't

sonstigetlAusgabeil der Auftalt sind die Versiehe""^'
beitrüge beftiinnit.

2, Die Beiträge find im Verhältnis zum Gesa
bedarf der Anstalt derart .zn bemessen,dast sie '""
der mit der Versichernng übcruonnnenen Gefahr l
gestnft werden. Bei der Beurteilung der Gesa)
sind neben der Fcnersicherheit des Ortes mw ^
Lage der t^ebäride insbesondere die Beschaffet
und Benntznng der Sachen zu berücksichtigen.

Zu 5 10,
Zu vcrgl, 5 !,"> Negl, und 5 ! ,'ir. <^es

Der Abs. 2 ist ausdrücklich hiuzugefetzt, weil
Ageuteu der Privatgesellschaften nicht müde werden,
überall das Wegenteil zu verbreiten,

Zn 5 11,
Zn vergl, 58 n;. ,4 Abs, l Negl,
Abs, 2 entspricht der Vorschrift des 5 '" Ges.
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) /^ / ^s^ 5 ^«^ /^

«'/„/^/^^ ^rsicheru,M>l>eilriM,,^,>//// IN! ^m»lilt!,N!,^

<,//^« 5"- ></' ^ ^. <^V'«^,i/,i<^ ,,^/>

dt«ch—h«—.»ustiindM—(^cnn'iüdcwssc—^M—,»al,l,u!^
ru'N 2^/u ^xb^buhr-

N, Die Ausfchreibuug der Beiträge erfolgt '"
Beginn eines jeden Geschäftsjahres <!; l^>, "^

4, Die Einziehung der Beiträge erfolgt ent'"'
durch die «Gemeindenauf Eirund Vereinbarung ^' ^
durch befondere, uou dem Direktor zn ernenn"'^
Urheber,

7u» letzteren ^alle erfolgt die etwa
l'tiü

iverdeude Beitreibung der ,unmobilar Bersich"i,N!l^
beitrage^» imVern'altnugszn'angsverfahrenaufl5't!>û
des Direktors durch die zuständigeKemeindekassc g^^
Zahlung von ^'/» ,vebegebühr.

Verniögen der Anstalt, Sicherheitsso

I, Das Verniögen der Anstalt ist unter ^"ul'^''
der Vorschriften des 5 l!» l^es, von, ^'>, 7">l>
mündelsicherauznlegeu, . ,,

L', Das Vermögen »ud die (tinuahnien der-l'^^
dürfe» uur iin 7uiteresfe der Anstalt oder der -
sicherte» verwendet iverdeu <>; l!» a, a, O.>, ^

N, ^ur Deckung uu,>'rssl,'>uöhulichcrO^schäst^
lustt' ist mi Tich^rhcitc'foudv,',u bildcu, dcsstnM""^
betrug auf ^'/«« dc^ jcwcilisscn Pcrsichcrunsssbcsta'"
ftstczc'schtNnrd, ,^,

4, DicVcrsichcruuqonchincrhabm tmicu ^iw
a» den Sicherheitsfonds.

IN,

zeitiger

Geschäftsjahr ist das «aleuderjahr,

", Uebel die Mlllgtei! der Neiiräge und die ssolgeil '""^^,
Zahluiic, zu uergl, Allg, Verf,-Äed, z l? <§ 24 Abs, 2 -''^ '

iiiä» re«^

Aüln^c» ,^ü dc» Siluinsssprototollm, Nr, 24, 299

/»,.

Scinerlulngen.

Der ^ sseuüqt den Vorschriften deo i< 17»- Nr, ,',
»ud i» uud i< l!» Ges, Danach mus! die Anstalt
künftig ihr Vennöcien inindestenv ,^u einem Viertel
in Anleihen des Neicho oder des Preusiische»Staates
uud bis zur lHrreichnnssdieses Besitzstandeseiu Drittel
ihres jährlichen Verinügeuszuu'achses iu derartigen
Werten anlegen, Vefanntlich besitzt die Anstalt
gegenwärtig überhaupt keineWertpapiere, souderu hat
ihr Veruwgen gegen eine feste Verzinsung von .'>'/2"«
bei der Landesbant angelegt, <^n uergl, die Aus
fnhrnngen in, Abgeordnetenhanse, Sitzuugsprotofoll
voni !<>, 7>uni !9l«j Seite <»!»>!> sf,) (i'S ist nicht
zu erwarten, daß der Anstalt unter diesen Umständen
aus der ihr auferlegten Verpflichtung eiue Schädigung
erwachsen wird.

Die Miudesthöhe des Sicherheitsfouds ist auf
.'!"/<>« des je,ueiligenVrrstchl'NUl^sbestMldl'S normiert
gegenüber den, 1 V. fachen Betrage der PrällM'MM-
NNlMe nach 5 l4 Abf, ^ Negl, Bei dem durch
viele Umstände bedingten fortgesetzten Herabgcheu
der Prämien bieten diese keinen zuverlässigen Mast
stab für die Bemessung des Sicherheitsfonds,

^n 5 ,,;,
^n vergl, ii l-^ Negl,
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!, Die Feststellung der Brandeutschädissiiiuzerfolgt
entweder durch Pereinbarnng zll'ijche» der Anstalt und
dein Persicherinigsnehmer, oder auf O?°«i^/ ^«-
H^tt^r?,«/// ,v», ^'«/ ^«c/^'«/^!f««ck/,'„, von ivelchen
iede Partei eiuen />,^e>>//v/, />/<> /<//^/////^?,«</ </„/-<?/,.

Abschnitt IV.

Prüfung drr Versichnilllnc'Nntl'rlaNlll.

5 14,

!, DiePrüfuug u»d^eststell»»g der Versichern"^
»»terlage» erfolgt durch de» Direktor oder die d»n
Veschlns, des Venoaltmigsrates ,i< 7 '.'.'r, '->/'"'
Abschl»s!vo» Versichcruugsverträge» bevollmächtig
Personen,

-^, Die Versicherung nnbeiveglicher Sachen ^
»>,r ans l^rnnd einer mm der Anstalt z» bewirM^
Schätzung iiberuommeuiverdeu. Die Schätzung"^''
iu der Negel au der Hand der dem Versich"'!!»^'
autrage beizufügeudeu l^iebäudebeschreibun^ , ,
den festgesetztenSchätzungswert hinaus darf u
Verfieheruug angenommen werde».

Abschnitt V.

VrrfalM'Nt,ri NMlunn dl>r Bnuldschiidl'"

§ 15',
crf^'1, Die Feststellungder Vrandentschädignng

entweder dnrch Vereinbarung .zwischen5wr ^M^
und dein Versicheninasnehmer, oder auf den, i^"'
vor Beginn oder tvähreud der Vereinbarnng-' .,
Handlunge»zulässige».Antrag einer Partei d>in1>'
Sachverständige,von U'elche» jede Partei einen ernc>

^, unterläßt es der Versichernngsnehmer̂ u
Aufforderung, bis zum AbschätzuugStermiueine»^ ^
verstäudigeu z» ernenne», oder tauu er wegc»
Wesenheitoder aus sonstige»(Gründenzur Ernenn

DemerKungen.

^u i> 14 Abs, 1,
^u vergl, 5 ^> Abs, l Regl.

Abs. ^.',
>^u oergl, ^ 1'»' Nr, 7 (^ief,
(Hutfprichtder in, Interesse des Nealtredits ge¬

stellte» Forderung des i> >'_' l^es. Diese Forde¬
rung stellt i» ihrer Schärfe eine für die Anstalt
nach ihre» bisherigen C'iurichtuuge» »icht »bliche
Belastung dar, da seither die Verantwortung fiir die
Nichtigkeit der Wertangaben in erster Linie dein
Versicheruugsuehmer selbst miheimsiel »»d die An-
stalt sich »nr ans eine allgemeine Controlle nnd
Berichtigung et>oa auffälliger Wertüberschreituugeu
an der Haud der (^ebäudebeschreibungeubeschräuteu
touute, (^cgeuiiber deu iu deu übrige» Provinzen
ziemlich allgemein obligatorischen amtlichen Taxen
fiir die ('»lebändeverfichernngender Sozietäten ist es
jedoch nicht gelungen, eiue mildere Mss»»g fiir die
Nhei»provi»z z» erziele».

>>u ^ 1<'',
^u vergl, ^ '_'-' Regl,
5 !7, ' A'r, ^ O'es



W2 5!, RheinischerPruviuzinllandtag. Nr. i^l. Anlalien zu den SibinigsprowwUen. Nr. 24, WN

.^//«t/«nx/>«w/^/</////,,>/?/, so cutscheidetüber die streitig
gebliebene»Pnutte iinierhalb der (Grenzender Fest-
stellnnciender ^achvcrstiindige» der ^binaini. Jeder
Sachverständige l,at sei» Gutachten schriftlichabzu¬
geben. ^?ie Frist für die Erklärung >uird iu der üb«'
die Erueunnug Vor Tachverftiiudigeuaufzuuelnnenden
Verhandlung festgestellt.

eines solch»!! nicht aufgefordert tverden, so N'!U'
mit Semerllungen.

der Viirgermeifter den Sachverständigen des
sicherungsnehmers. Beide Sachverständige ernc»»"'
vor Vegiuu des Abschätznngsverfahrenscinen Olnnainl
«önnen sich die Sachverständigen über die Wahl w
Olnnannes nicht einigen, so ernennt il,» der ^lindi"
des Greises, in Stadtkreisen der Viirgernieister.

MM
i!M.'!. Sind die Sachverständigen iiber den

des Schadens derselbenMeinung, so hat es bei
'je »!">'

streitül
^chadenberechnnug sci» Bewenden. Sind
derselben Meinung, so entscheidet iiber die

ttren^en der ^'tgebliebenen Punkte innerhalb der
stellnngen der Sachverständigen der bman»-

achverständige hat sein Wutachten schriftlich^
AI

geben. Die Frist fnr die Crklärnng nnrd >
nber die lHrnennnng der Sachverständige»
nehmenden Verhandlung festgestellt.

4. Ans der von den Sachverständigen
nrtnndenden Feststellung „ins; der Versicherung

aus'»

, l.c

der Sachen sowohl ,',nr ,^eit des (lnntriM
Schadenfalls, als anch znr ^eit nach dein Schnd^'
fall hervorgehen nnd z,oar beziiglichder übrig !'
l'liehenen Teile nnd Materialien unter ^""
sichtignng ihrer Verwendbarkeit fiir die —'"
Herstellung

Auf Wruud der Feststellung der Sack""

ständigen über die Höhe des Schadens hat
Direktor die Entschädigung »ach Maßgabe der
gemeinen uud der etwa vereinbarten besonder
Versicheruugsbedingnngen festzusetzen. Die ^^
ihres Tachverstäudigeit trägt jede Partei allein, ^
Kosten des Obmanns jede Partei nach Maß^
des Unterliegens. Die Abschätzungsverhandlunsi^
N'erden dem Versicherten ans Verlangen abschns
ans seine Kosten mitgeteilt.
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Abschnitt VI.

Vnfalncn bei Ttn'Mntritrn zwischm dem
Vttsichrnmnonolimrrund der Anstalt.

)1trchtonlittel.

Anlage» zu dm Sitzungsprutotollen, Nr, 24. 305

Bemerkungen.

5 <>,

!. Wegen die Ablehnung einer l^eböndeversicül
r»»g durch den Direktor steht dein VersichenlW'
nehiner der Einspruch bei den, Verloaltn»gsrat p

der Ei»fpr»ch ist bi»»e» 2 Woche» nach ^»st^»'^
des Al'leh»»»gsbefcheideshei de»i Direktor zu erheb"

2. (Ziegen die Entscheidung des Venoaltnüg"^
tau» binnen 2 Wochen nach ^»stellung Besch'"'u^
bei dein Oberpräside»te» erhoben »'erden, U't >
endgültig entscheidet.

3. Wegendie Bescheidedes Direktors. dn«.
die Entschädigung festgesetzt oder die GemW^
einer Entschädigung abgelehnt U'ird, steht dem -
sichernngsnehnier entweder hinnen einer F''^
0 Monaten nach Empfang des Bescheidesder ^"^
,oeg, oder die Beschwerde an den Verwaltung

n'cl'^'

und crdc ,»
gegen dessen Entscheidung die BeschM

den Provinzialnnsschnß freii die Beschwerde»>',
binnen 1 Monat nach Znstelliing des Bescheid^

dieden, Direktor z» erhebe». A»ch gegen
scheidnllg des Provinzialausfchufses steht dein ^'^
sichernngsnehnierbinnen einer Frist von <» ^"^..,,
»ach Empfang der Entfcheidnng der Rechtsweg"ss

4. Gegen die Höhe der von den SachverM

getroffene» Schadenftststellnng <ß l5) ist i^'^,
Nechtsiveg nnr dann zulässig, wen» die 3^ ^
lnng offenbar von der wirklichen Sachlage eu)
abweicht.

Zn § 10.
Z» vergl. §^ 15' Nr. 10. § 11 und 23 Ges.

5§ 34 nnd 35 Ncgl. Für den Fall der Befchwerde
gegen die Al'leh»»»g einer Gebä»deversichcr»ngsieht
das Gesetz >uege» der Dringlichkeit der Jache kürzere
Friste» »nd ein vereinfachtes Verfahre» gegenüber
de» Fällen des Abf. 3 vor.

Zu Abs. 4.
Zu vergl. § 04 V. V. G.
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2. Eine Kündigung der Versicherung seitens des
Versicherungsnehmers ist nur dann nnrtsam, wen»
dieser /^ ,,^>, .!///«,,/^ ,/<>/- /^//.«<//>/«//</,>,/)v>/den
Nachioeis führt, das! das (^rnudflml unbelastel ist
oder das; sämtliche bei dem Direktor angemeldete Neal-
berechtigte in die Aufhebung der '^crsicherung bei der
Austall inilligeu,

3, /<>V//^ /e^'/7,<//>///>,//,«/// ^iiicttritt oder eine
sonstige Tatsache, melche die Beendigung des Ber
sichcrnngsverhältnisses znr Folge hat, wirkt den Neal
berechtigten gegeunber erst niit deni Ablauf eines Monals,
nachde,n die Beendigung nnd, sofern diese noch nicht
eingetreten mar, der ^,eitpnnkt der Beendigung den
Berechtigte» dnrch die Anstalt mitgeteill inorden ist

Abschnitt VIl.

Tchlllz dl'r ^twlbl'N'chtiqtoll dl'S voll der ^"
sichrrllng bl'troffl'Ul'll^nmdstücls.

^ 17,

l, <^el'ändeentschädignngenwerden in der AU
znr Wiederherstellung der l^iehände gezahlt,
Zahlung erfolgt in Al'schnitten behufs Ans^a
der Banmaterialien nnd >nit fortschreitende»!
auf Bescheinigung des Blirgernieisters, oder, l>cl " ^
reichcitder Ticherheitsleistnng fiir die deftin»»»^
gemäßeBenveudnng, in einer Tnmme, (iine >>''
ohne Wiederherstellung saun erfolgen, n>cnn
einen beglmihigtenl^rnndl'uchauszng oder dnl"
willignngsertlärnngen der ^iealherechtigtctt, '^ ^
in beglanhigter Forn, ausgestellt sein niiisst'"' ,

„l»,'!l"^

Bemerkungen.

«g»l

d!!l^
lDl

N'achioeis gefiihrt »,'ird, das; das Ornndstück>>>
ist oder das; sämtliche^iealberechtigte in d>c

> :'!«'-

zahlnng der Entschädigungwilligen, I?er (^ru»^
auszug wird in oorstehenden, Falle seitens d^ '
statt kostenfrei heschafft, 7»» Verhältnis ,i»r ^ ^
sicheruugssnmniennl'edentendeWebätideentschädilp">
tonnen sofort nach Feststellung alisgezahlt M^'

2. (tine ^tiindignng der Versicherung seite»-'
Versicherungsnehmers ist nur dann wirksam, '"
dieser den Nachloeis führt, das; das l^ruud
belastet ist oder das; säintliche bei den, DirettM "'
gemeldete )1>ealherechtigte in die Nufhelning dcr ^
fichernng bei der Anstalt willigen.

lA'?

,!»

(5in ^iiicktritt oder eine sonstige' Tats^'

loelchedie Beendigung des Bersichernngsverhält»̂ ^
znr Folge hat, wirtt den ^'ealherechtigten ^'^'" ^
erst mit dem Ablans eines Monats, nachdemdu' ^
endignng nnd, sofern diese noch nicht eingetn'te»
der Zeitunntt der Beendigung den Berechtigen ^
die Anstalt mitgeteilt worden ist.

Zu 5 1?.

Zu Uergl. 8 t5" Ztr. !1 ilud 5 2l Ges.
^ 9? ff. V, V, U- 55 'w ff, Regl.
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4. Veruiinderungender Versicherungssnunnevon
weniger als einem Drittel brauche» nur den ange-
meldetenNealberechtigteuinitgeteiltzu n>erden,

."l^/' </«e l!^>/wa'«//-<'// <"/»^,' I^>i^,>,/>a,'?/>,// .>il dc>

4, Vermiuderuugeu der Versichernngssnm>»e ""'
lveniger als eiuein Drittel branchen nur den >u>^
meldeten R'enlberechtigteu mitgeteilt zu werde»

.'>, ^st der Versicherungsvertrag nichtig, we
Versichernngsnehmer den Vertrag in der Absicht,

ans der Überversicherung oder DoPpelversiche"^
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zn uerschl»!

abgeschlossenhat, so kann die Anstalt die Nichts
den Realberechtigteu gegenüber nicht geltend m>u^
Das Versichernngsverhältnis endigt diesen Berechtig
gegeniiber mit dem Ablanf eines Monats, »^u^
die Anstalt ihnen die Nichtigfeit des Vertrags ""
geteilt hat, ,,

l», 7>st bei der webändeversichcrnng die A»'^
lvegeti des Verhaltens des Versichernngsnehmer
der Verpflichtung znr Leistung frei, so bleibt g^'

ivvhl ihre Verpflichtnng gegenüber den Mui^.^
tigtet, bestehen. Das gleiche gilt, wenn die ->"^
nach Eintritt des Zchadenfalls den Versichert'
vertrag tiindigt, .,

?. Soweit die Anstalt nnf (Aund det ^
stimmnngen in Ziffer .'! bis !i einen RealbereäM,
befriedigt, so geht die Hypothek oder das M' '
Recht auf die Anstalt
nicht znm Rachtei

der. Der libergang
fül!"

eines gleich oder nachstehe'^

Berechtigten geltend gemacht werden, dem geg"- ,^
die Verpflichtnng der Anstalt bestehen geblieben

«. Bei der s^ebändeversicherung hat die -l"'
den ))iealberechtigten Mitteilung zn macbe», '"

der Versichernngsnehmer sechs Monate seit ^" ^

tt"

zugegangenen ^ahluugsanfforderuug mit de,
im Rückstand gebliebe» ist, Veitragszahlnnge'
der Anstalt von einem der Berechtigten «nge
werden, dars die Anstalt nicht ablehnen, awb '"''"
der Versichernngsnehmer widerspricht, .,.

!», Dem Realberechtigten steht es auch s"''. "
anfgchobene oder herabgesetzte Versicherung b»>

Anlassenzu den Sitznngsprotokollen, Nr. 24. 309

Semerltungen.
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einein Monat nach Anstellung der Mitteilung lM'
zur Höhe des Versichernngsloerts sür sein ?.ntere!^
fortzusetzen. Die Anstalt tann aber die nnverziiss
liehe .^lindiqnnq des Nealrechts so,oie die Vetreiluiüll
der ^»wanM'ersteiqernn^ zur Bedingung inacheü

>0. Die nach vorstehenden Bestinnnnmien a» t"
Realöeiechtisstenzn erstattenden Mitteilniissenerfol^c'l
fostenfrei dnreh eingeschriebenenVrief,

Anlaqrn zu dcu SitzungspvotokMcn, Nr. 24. 311

Bemerkungen.

Abschnitt VIII.

MlN'tlNMN und PfiwdMW'Udor Cutschiidi'
lnlllnöforderllnqi'ttdos Versichrnmlpm'lMN'.

!. Vorder Wiederherstellung des webände«tliü»
die Fordernng des Versicherungsnehmers ans ^
(bntschädigungssumüie nnr an den (irlverber ^-
Grundstücks oder an solche Olünbiger des ^"
sicherungsuehniersübertragen lverden, welche Arl>e>
oder Lieferungen zur Wiederherstellungdes Oebii»^
iibernoninieu oder bewirkt haben, C'ine Übertrags^
an bilänbiger des Versicherliugsnehmers, die
Vorschüsseznr Wiederherstelluiissdes «^ebändes!^
geben haben, ist ivirfsam. wenn die Verwendung^
Vorschiissezur Wiederherstellung erfolgt,

2, Ten gleichen Veschraufuua,eil nnterliegl
Pfäudbarteit der Forderung,

die

Abschnitt IX.

Aufwcudunssmzur 5ördcnmn dor ^mrrsichlll'"t
^ 19.

Der Hanshaltspln» der Anstalt hat allM>'l"
Mittel auszuwerfcil zur Bewährung von Ve'hils"'
fiir Eiurichtuugen und Maßnahmen, welcheder ^
höhnng der Feucrsicherheit dieueu.

Zu 5 1^,
Zu vergl, ß «^ V, V, O,: li 2l Oes,

Zu i>8 '9^22,
Zu vcrgl, ^ 2 ' Nr. 4. 3 20 Ges.; W M, ^7 Regl.
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Dic Höhe der Mittel ist »ach der Leist»!'^
sühigkeit der Anstalt und den, in, Anstaltsgebic«
vorhandenen Bediirfuiffe zu beinesse».

Solange der Mindestbetrag des Sicl,erheitsfw!d'
nicht erreicht ist, taun von Aufwerfung der Mit^
abgesehen werden.

i> 20.

Der Direktor ist ermächtigt, ans diesen Mittel»
stz 19) ferner:

ll) fiir wirtsaiue Hilfeleistung bei Brände» »»d l"/
sonstigeaußerordentlicheBeuinhlingen i»> ^nt"^'
der Anstalt Belohnungen zu gewähre», sowie

b> Vergütungen fiir die durch die Löschhilfe«»
nicht versicherte» wegenständen herbeigefülM
Schäden zu leisteu, wenn der Anstalt dad'N''
Nutzen erwachsenist.

Anlagen zn den Sil.nlnssspwtutullcn. Nr. 2t. 3l3

Bemerkungen.

5 21.

Die von der Provinzial Fenerverfichernngsa^"

gegründete Feuerwehr-Unfalitassr der >1lh^
Provinz" ioird nach Maßgabe des Statuts dieser,M"

9. Dezember r882 , , ,, ,
vo'n i7 I^^r MZ verwaltet.

Abändernngen dieses Swtnts bedürfen der
nehmiguiig des Provinziallandtages.

^ 22.
nstl'llDie bei der Provinzial-^euerversichernngslNU'

bestehende „Miterstilizullnotassofiir inl ^uerlM
dienstr Veschädissteoder Veruunlüctte"wird >"
Maßgabe des Statuts dieser Kasse vom ^ IanmN l^'
verwaltet.

Abändernngen dieses Statilts bedürfen dei
nehüiigung des Provinzialausschtisses,
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Abschnitt X.

Belamltlnachunnlll.

Tie Tahung, Ändernngen der TalUlNg "'"
soiistigesiirdieAllgellieinheitN'ichtigeVefaiintinachul'^''
der Anstalt sind i» den Amtsblättern der znn, A»!wll'
gebiet gehörigen Regierungen zn veröffentlichen^

Die für die Versicherungsnehmer N'ichtigcii
stimmnngen des «Gesetzesvom 2.',, Juli U>^. ^'^
dieser Iatznug, dazu die allgemeineu Versich^r>>»^
bedingnngen sind jedem Versicherungsschein beiznf'l^

''<c

Anlagen zu dru Sitziingsprutokolle». Nr, ^4. :z>5

Bemerkungen.

Zu ^ 2,^ und 24.
^u vergl. 5 !5>- ^cr. l2 (^es. 5 2l Negl.
Daß »eben den allgemeinen Versichernngsbe

dinguugeu auch die iin einzelnen ^-alle etiva maß
gebenden besonderen Vertragsbedingnngeu ebenfalls
in den Versicherungsscheinanfznnehmen sind, bedürfte
als selbstverständlichfeiner Enoähuuug.

1, Diese
in straft,

2, ^ird

Abschnitt XI.

Tchlllszliestiluunlnnell.

Latznug tritt mit dem 1. Iamiat >

ein zur ^eit des Intrafttreteuo

,N^

stehendes Versichernngsverhältnis nicht s»'^

l>c

nächstendaraus folgenden Termin gekündigt, t»
der Verfichernngsnehmer zur Kündigung berea!^'
ist, so finden von diesem Termin an >^' "
stimmuugen dieser Eatznug nnd der ans Gr>»u
Satuiug ergangenen allgcineinen Versichernnsi-,
dingnngcn Auloendnng. Tie Vestimmung^u
Artikel 4 nnd 0 des Eiuführungsgesehes zum ^'^'^
gcsetzvom .^0. Mai l!«,« bleiben hiervon unb"'"?

Zu ^ 25.
Zn Absatz 1. Es erscheinterwünscht,die nene

Satzung mit den neuen Bedingungen .>e. zum Beginn
des nächsten Geschäftsjahres nach dem ersten bevor
stehendenProvinziallaudtage in straft treten zu lassen.

^n Absah 2. gu vergl. 5 ,^; Ges. nnd Art. .'!
Eins. Ges. zum V. V. G.
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H. Ueglement.
Abschnitt l

Oeffrxtlich-rechtliche Ktelluug, Vorrechte und Zweck der Prouinzinl-Lcuer.Verjicherunnsanstl'll
l>er Aheinprouinz.

Die auf Grund des revidierten Negle,nentS vom >, Sept, 1852 (Gesetz'Sammlnng S, <>53)
nnd um» ^5, April 188!» in der Rheinprovinz unter dem Nainen „Rheinische Provinzial-Fener-
Sucietät" bestehende öffentliche Societät führ! von jetzt ab den Namen- „ Proviuzial-Feuer-
Bersicheruugsnustalt der Rheiupruuinz",

Dieselbe ift eine Provinzial-Nnstalt nnd ivird von dem Proviuzial-Berbaude nach Man-
gäbe der Prouinzial-Ordnung vmn 1, Inli l887, des gegenwärtigen Reglements, nnd der übrigen
vom Provinzial-Landtage erlassenen Reglenwuts uerwaltet.

Ihr Wirkungskreis ist ans die Rheiuprovinz beschränkt, uvrbehaltlich der Bcstinuunng
über Außeuuersicheruug bei Vcrsichernug beweglicher Gegeustände

2ie bat ihre» Sitz in Düsseldorf und bedient sich eines Siegels mit dem Wappen der
Rheiuprovinz nnd der Umschrift der Nheinurovinz".

8 2,

Die Provinzial-Fener-Bersichernngsnnstalt der Rheinprouinz hat die Rechte einer
privilegierten juristischen Persou des öffentlichen Rechts,

Die Anstalt bleibt iu Ge,näßheil des l? 2 des Reglements vom l, September l852 von
der Stempelstener und von Gebühren befreit.

Die Beiträge unterliegen der zwaugsweiseu Beitreibung wie öffentliche Abgaben,
Der Direktor der Anstalt ist befugt, in Angelegenheiten seines Geschäftskreises die öffent¬

liche,! Behörden zu requirieren sowie die vermittelnde und begutachtende Tätigkeit der Kreis- und
Genieindebehörden iu Anspruch zu nehmen.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen in Absatz 2 nnd 3 finden auf die Versicherung
beweglicher Sachen keiue Nnwendung,

Gegeustaud der Versicherung,

Dic Pwuinzial-Fener-Versichernngsanslalt der Rheinprovinz versichert gegen denjenigen
Schaden, welcher au Gebäuden und bewegliche,, Gegeustäudeu entsteht durch Brand, Blitzschlag
^ auch wenn der Blitzschlag uicht gezündet hat —, Explosion von Lampen, sowie von Leucht'

oder Heizgas, Gingeschlosseu in die Versicherung ist ferner der Schaden, welcher durch das
anläßlich solcher Ereignisse vorgenommene Löschen, Niederreißen oder notwendige Ausräumen
entsteht, soweit der Schade» iu der Beschädigung, Vernichlung oder den, Abhandeulommen ver^
sicherter Gegenstände besteht.
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Dir Versicherung gegen andere lHzplosiuüsschäde», sonne dir Versicherung der bei Braud
»ud versicherteu E/rplosiu»sschäden e»tstehe»de» Aufräumuugs- >,nd Abfnhrkosten, wird nur auf
Grund besonderer llebcreinknnft übennnnmen.

Geld n»d Wertpapiere werde» nicht versichert, Dok»me»tc, Gold^ und Silbersachcn,
Edelsteine, echte Perle», Skulpturen, Gemälde und Gegenstände, n>elchc einen Knnstlvert haben,
sind nnr dann versichert, wenn sie in der Versichern»gsnrk»»de besonders benannt sind, Gegen¬
stände, welche einen ^,iebhnbereiwert haben, sind zn diese,,, Werte nur dann versichert, wenn
derselbe als solcher beantragt und iu der Versicherungsurkunde gekennzeichnet ist.

Alle zur ^',eit der Versichernngsnahine vorhandene», sowie nachträglich hinzngekvmmeiie»
bewegliche» Gege»stä»dc derselbe» Gattung fallen unter die für diese Gattung genommene Per-
sichcnmg, insoweit sie nicht ausdrücklich von der Persicherung ausgeschlossen sind oder die letztere
sich nicht ausdrücklich auf besonders bezeichnete Gegenstände bezieht,

Bei der Versicherung eines Gebäudes siud alle in der Versicheruugs-Urtuude nicht
ausgeschlossenen T^eile desselben mit versichert,

Als Vraudschade» ist nicht anzufehe», weuu Gegenstände infolge ihrer vestimmungs-
»läsugen Benntznng unmittelbar dein ^euer alisgesetzt werde» >,»d infolgedessen im Brand gerate,,
oder beschädigt werde».

Ausgenommen vo» der Versicherung sind solche Schäden, melche während eines Krieges
durch militärische, auf Auordmmg eines Befehlshabers getroffene Maßregeln entstehen,

ferner fällt die Entschädigungspflichl der fort,
wen» ^„ ^,i^' oo» den» Versicherte» selbst vorsänlich oder durch grobe ^al>rlässigteit verursacht,
"der mi! feiueiu Wisse» und Wille,, oder auf fei» Geheist vo» einem Dritten angelegt morden
ist. Solange die amtliche Untersuchung über die Entstehung des Brandes schmcbt, kann die
Auszahlung der Eulschädignng beaustaudet n>erdeu, es sei den», das; der Versicherte durch die
BesckMiiguug der z»stä»dige» Gerichtsbehörde deu Vclveis erbringt, daß die Untersuchung nicht
gegen ihn geführt wird, Brandschäden, melche durch Fahrlässigkeit des Versicherten selbst, seiner
Familie, seiner Dienstbule» nnd seiner Hansgenosse» entstehe», werden entschädigt; der Anstalt bleibt
aber der ^ivilnnsprnch ans Nückgewähr nach den allgemeine» Gesetzen vorbehalten.

Die Versicherung soll nicht zu einem Gewinne führen, Es wird daher, vorbehaltlich
""' Bestimmnng über den ^iebhabereiwcrt in Absatz 3, n»r der mirtliche (gemeine) Wert der
^licherten Gegenstände zur ^>eit des Brandes entschädigt.

Die Versicherung selbst begründet noch keinen Beweis für das Vorhandensein oder den
^oert der versicherte» Gegenstände zur ^eit des Brandes, Die Versichernngssumme bildet vielmehr
die obere Grenze für die Eittschädigimgspflicht der Anstalt »nd zwar, wenn nicht ausdrücklich
etwas anderes verabredet ist, für jede einzelne Nnmmcr der Versichernngsnrknnde. , Haben
uenmluh die versicherten Gegenstände zur Zeit des Brandes einen geringeren Wert, als die
"amnf versicherte Summe, so mird der Schadeu nur nach dem tatsächlich geringeren Werte
^nu'itct. Nebersteigt der Wert derselben zur ^eit des Brandes die dam»f versicherte Summe,
""er such s^> anderweitig noch versichert, so wird der Schaden nach Verhältnis vergütet.

Der entgangene Gewinn wird »icht ersetzt.
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Abschnitt II

Organisation und Verwaltung.
Direktor,

Die Verwaltung der Provinzial-Fener-Vcrsicherungsanstnlt fuhrt ei» Direktor, welchem
je nach Bedürfnis ein oder mehrere obere Beamte — Landesversichcrungsräte— zugeordnet werden

Der Direktor uertritt die Provinzinl Feuer-Versichernngsanstalt gerichtlich und außer
gerichtlich und vollzieht namens derselben alle Schriftstücke unter der Bezeichnung: „Der
Direktor der der Rheinpruvinz",

Er ist für den ordnungsmäßigen (Hang der Geschäfte, sowie für die genaue Beobachtung
aller gesetzlichen, statutarische!! und Reglements-Vorschriften oernntwurtlich,

8 5,

Der Direktor wird nun dem Provinzial-Lnndtage auf ^eit (nicht unter t> Jahre) oder
auf Lebenszeit gewählt. Der Direktor hat die Rechte und Pflichten der Pruuiuzialbeamten, er ist
der Dienstuntergebene des Landeshauptmanns. Dieser ist berechtigt, zu jederzeit Einsicht in die
gesamte Geschäftsführung der Anstalt zu nehmen und Auskunft zu verlangen. Der Direktor ist
der nächste Dienstvorgesetzte aller bei der Anstalt angestellten Beamten.

Bürgermeister und Geschäftsführer,

8 6,

Die Entgegennahme und Weitergabe von Versicherungsanträgen, sowie die dauernde
Beobachtung der versicherten Gegenstände erfolgt für dir Gebändeversichcrnngcn durch die
Bürgermeister, für die Mobilarversicherungen durch Geschäftsführer, welche gleichzeitig als Hilfs¬
agenten für die Gebäudeversicherungen dienen, Die Geschäftsführer senden die Gebäude-
Versicherungsanträge durch Vermittelung der Bürgermeister an den Direktor, Die Versicherungs'
antrage sind von dem Bürgermeister bezw, Geschäftsführer auf ihre Richtigkeit zu prüfe». Die
Bürgernieister nnd Geschäftsführer sind verpflichtet die Versicherungen in besondere Bücher nach
Vorschrift des Direktors einzutragen. Die Einsicht dieser Bücher steht mir solchen Personen z»,
welche ein Interesse zn dieser Einsicht nachweisen können. Auszüge aus diesen Büchern sind
den Versicherten unentgeltlich zu erteilen.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Provinzialansschusses, die den Bürger
meistern nach diesem Reglement obliegenden Geschäfte anderen Personen zu übertragen, welche»
die Eigenschaft als Provinzial-Beamtc beigelegt werden kann.

Die Bürgermeister sind befugt, die Führung dieser Geschäfte abzulehnen.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Kuratoriums, geeignete Geschäftsführer
zn bevollmächtigen, Mobilar-Versicherungs-Verträge, sowie falls in Gemäßheit des Absatz 2
und 3 die Bürgermeister die Gebände-Versichernngs-Anträge nicht bearbeiten, mich letztere
selbständig im Auftrage des Direktors abzuschließen.
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In dem Falle des Absatz 2 und 3 gehen auch die in den ^ 18. 24, 30 und 31
benannten weiteren Obliegenheiten der Bürgermeister auf die Geschäftsführer über.

Die Bürgermeister beziehen als Entschädigung für die Besorgung der Geschäfte der
Feuer-Versicherungsanstalt L°/„ der in ihrem Bezirk znr Abliefcrnng gelaugten Gebäude-
Versicherungsbeiträge.

Bezirksuertreter.

Der Direktor ist befugt, mit Genehmigung des Kuratoriums, Bezirksuertreter zn er¬
nennen, an welche die Versicherungsanträge nun den Bürgermeister» und Geschäftsführern weiter
zu reichen sind. Diese Bezirksuertreter können beuullmächtigt werden, selbständig im Auftrage des
Direktors Bersichernngsucrträge abzuschließen,

Kuratorium,

')Ur Leitung der Berwaltung sonne zur Ausübung der fortlaufeudeu Kontrolle der
Geschäftsführung des Direktors wird ein Kuratorium bestellt. Dieses Kuratorium besteht
außer dem Landeshauptmann nnd dein Direktor der Anstalt ans fünf uou dem Prouinzial^
ausschuß aus der ^,ahl der Mitglieder des Prouinziallandtages zn wählenden Mitgliedern, uon
welch' letztere!, drei zur Beschlußfassung miweseud sein müssen.

Das Kuratorium regelt seineu Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung, in welcher die
558 48—51 der Prouinzial-iDrdnung entsprechend auznwenden sind. Dieselbe bedarf der Ge¬
nehmigung des Prouinzialausschusses. Das Kuratorium uersammclt sich, so uft es die ihm
überwieseneu Geschäfte erfordern, alljährlich jedoch mindestens sechsmal.

Der Beschlußfassung des Knratorinms unterliegt insbesondere:

1. Die Borprüfnng aller dem Pruuinzialausschuß zn machende Borlagen.
2. Die Entscheidung über die Beschwerden gegen Berfügnngcn des Direktors, soweit

dieselben nicht disziplinier Natur sind.
3. Die Art der Anlegung der verfügbaren Gelder und des Reseruefonds G 14).
4. Der Ankanf nun Grundstücken und die Ausführung uon Bauten, insofern die

Ausgabe in dem einen wie dem anderen Falle die Summe uou 10 000 M.
uicht übersteigt. Wen» die Summe uou 10000 M überschritten wird, ist die
Genehmigung des Prouinziallandtages einzuholen.

b. Der Abschluß Uuu Nückuersicherungsuerträgen.
6. Erhöhung uder Ermäßigung der Beiträge für einzelne Bezirke nnd die Be¬

stimmungen über anderweitige Einziehung der Beiträge G 13).
?. Die Entscheidung zweifelhafter Brandentschädignngsfällc.
8. Bestimmung derjenigen Direttions-Bcamten, Geschäftsführer und Bezirksuertreter,

welche im Auftrage des Direktors Bersicheruugs-Berträge selbständig abschließen
und Schriftstücke unterzeichnen können.
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9. Die Feststellung der allgemeinenGrundsätze über die Art und Höhe der Besoldung
der Geschäftsführer,sowie über die Vereinbarungen mit den Gemeinden, betr. die
(Anziehungder Beitrüge.

10, Die Feststellung der allgemeinen Bediugnngen des Versicherungsvertrages, der
Grundsätze für die Bemessung der Höhe der Beitrage, svwie der Gebühren, melche
bei Nufuahme von Versicherungsanträge!! au die Anstalt und au die Geschäfts
führer zu zahlen sind.

Provinzialausschntz.

Die obere Leitung und Verwaltung der Anstalt steht dem Provinzialansschuß zu.
Demselbenliegt insbesondere ob:

1. Die Wahl des Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und der Mitglieder des Kuratoriums.
2. Die Wahl der ^andesversicherungsräte.
3. Die Anstellung aller übrigen Beamten der Anstalt.
4. Die Feststellung etwaiger Beamten^Kantionen,
5. Die Entscheidungüber Beschwerdengegcu Beschlüsse des Kuratoriums.
6. Der Erlaß der Geschäftsauweisuugfür den Direktor und übrigen Beamten der Anstalt
7. Die Vorprüfung aller dem Prouinzial-Landtage zu machendenVorlagen.

ProUinziallandtag,
8 II.

Dein Prouinzmllaudtllge steht zu:
t. Die Wahl des Direktors der Anstalt.
2. Die Feststellung des Hanshaltungsplaues.
3. Die Prüfung nud Entlastung der Iahresrechuung, sonne die Genehmigung von

Etatsübcrschreitnngenund außeretatsmäsiigen Ausgaben.
4. Die Entgegennahme des Jahresberichts.
5. Die Abänderung des Reglements.

Abschnitt III.

Nechnungswesen, Haftung des Prouinzinl Derliandes.
8 12,

Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr,

5 43.
Die Einziehung der Beiträge erfolgt entweder dnrch die Gemeinden auf Grund Verein-

barnng mit denselben,oder dnrch besondere, von dem Direktor mit Genehmigung des Kuratoriums
zu erueuucnde Beamte,

Im letztereu Falle erfolgt die etwa nötig werdende Beitreibung der Immobilar-
Versichcruugsbeiträgeim Verwaltnngs-Zwangsuerfahreu auf Ersuchen des Direktors durch die
zuständigeGemeindelassegegen Zahlung Nun 2°/„ Hebcgebühr.
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8 14,

Die Versicherungsbeiträgesind zur Deckungder Brandschäden nnd aller sonstigen Aus¬
gaben der Anstalt bestimmt. Die Einnahmc-Ucberschüsse fließen dem Reservefonds zn.

Die Zinsen des Reservefonds werden, soweit dieselben nicht zur Deckungder laufenden
Ausgaben erforderlich siud, dem Reservefonds zugeschlagen, ,vat der Reservefonds die Höhe
^r l^^bM Jahres Versicherungsbeiträge erreicht, so können die alsdann sich ergebenden
Ucberschnssenach näherer Bestimmungdes Provinzialausschnssesdem Reservefondsweiter zugefügt,
oder eiu Teil derselbenden Versichertenzuriickgewährt,oder dem Provinziallaudtage für gemein-
nützige, zugleich die Interessen der Anstalt fordernde Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Sollte infolge anßergewöhnlicherNuglücksfälledie Proviuzial-Feuer-Versicherungsanstalt
die ihr obliegenden Zahlungen, selbst nach Aufwendung des Reservefonds, aus eigenen verfüg¬
baren Bestände» zn leisten außerstande sein, sv haftet der Provinzial-Verband der Rheinprovinz
für die Verpflichtnngen der Anstalt! die Leistungen des Pruvinzial-Verbandes sind aus den
nächsten sich ergebenden Ueberschüsseu zurückzuerstatten,

Abschnitt IV,

Besondere Bestimmungen für die Gebäude Versicherungen.
Auuahmcpflicht,

8 1«.

Nur innerhalb der Rheinprouinz belegene Gebäude können bei der Anstalt versichert
werden. Mit dieser Beschränkung ist die verpflichtet, alle
Gebäude, dereu Versicherung bei ihr beantragt wird, aufzunehmen, sofern nicht die Versicherung
auf Grnnd des H !7 abgelehnt werden kann.

Eiu bei der versichertes Gebäude kann nicht gleich¬
artig auderswo zum vollen Werte versichertwerden.

Der Veginn nnd die Fortdauer der Versicherung ist von der rechtzeitigen Zahlung der
Beiträge nicht abhängig. Hat der Versicherte die Beiträge nicht rechtzeitig uud trotz Mahuuug
mit Frist von 2 Wochen nicht entrichtet, so ist der Direktor, unbeschadet der Beitrcibnng im
Verwaltungs-Zwangsverfahren, befugt, die Versicherung mit weiterer Frist von 8 Tagen auf¬
zuheben, Mahnung und Aufhebung erfolgen durch eingeschriebenen Brief,

Ausnahmen von der Annahmepflicht,

s 1?.

Die Versicherung kanu abgelehnt oder von besonderenBedingungen abhängig gemacht
Werden bei

t. Gebäuden, welche sich dein Zustande des Verfalls oder der Unbewohnbarkeitnähern,
2. Gebäuden, welche bei einer anderen Versicheruugs-Gesellschaftversichertsind,
3. Gebunden, welche zum Abbruch verkauft sind,



324 51, Rheinischer Proviuzmllandtag. Nr. 24,

4, Gebäuden, >velche fenerpolizeitvidrige Einrichtungen, insbesondere schadtzafte Kainine,
oder unsichere Fencrnugsanlagen anfiveisen,

5, geiuerblichen Anlagen, oder bei Gebäuden mit besonders feuergefährlicher Ein¬
richtung, Benutzung oder Lage,

6, fenergefährlicheren Gebäuden eines Eigentümers, inelcher seine iveniger feuergefährlichen
in der Rheinprovinz gelegenen Gebäude größtenteils anderswo oersichcrt,

7, Gebäude, welche infolge schlechter subjektiver Verhältnisse des Versichernngsnehmers
oder der Bewohner, z> B. Nachlässigkeit in Anfbewahrnng feuergefährlicher Gegen-
stände, Vernnchläfsiginig der Unterhaltung des Gebäudes und dergleicheu, eine be
sondere Fenersgefahr bieten.

Während der ^eit eines ausgebrochenen Krieges, d, l,. oon. Erlas; der Kriegserklärung
bis zur Bekanntmachung des Friedeusschlusses, ist der Direktor befugt, beantragte Versicherungen
nnd die Erhöhung bestehender Persicherungen abzulehnen.

Falls die Ablehnung nicht innerhalb zwei Wochen nach Eingang des VersichernngS-
Antrags bei dein Direktor beziehnngsweise bei dein bevollmächtigten Beamten oder Geschäfts-
sichrer itz 9 Nr, ,^j dem Antragenden schriftlich mitgeteilt wird, so gilt das Gebände als versichert.

Der Rechtsweg, nicht aber der Beschwerdeweg ^ l» Nr, 2 uud 8 34) gegen vorstellende
Berfügnngen des Direktors ist ausgeschlossen,

Eintritt von Ablchnnngs-Grnndcn während des Bestehens der Versicherung,

l? 18,

Tritt während des Bestehens der Versicherung nachträglich ein Umstand ein, welcher
den Direktor nach 8 17 Nr, I, 2, 3, 4, 6 nnd 7 berechtigt, einen Versicherungs-Antrag abzn
lehnen, oder erhöht sich bei den in H k 7 Nr. 5 genannten Gebäuden nachträglich die Fener
gefährlichteit, fo ist der Versicherte verpflichtet, nach Kenntnisnahme dieses Unistandes, denselben
binnen Monatsfrist dnrch Vermittelnug des Bürgermeisters oder Geschäftsführers (8 ^) den, Direktor
anzuzeigen. Bei schnldhafter Versäumnis der Anzeige vermindert sich ol>ne weiteres die Ver-
sichernngssnmme nm ein Viertel, (t> 28 Abs. 3), In den Fällen des 5 17 Nr, « tritt diese
Rechtsfolge nicht ein.

Ist die Anzeige erfolgt, oder die Verändernng anderweit zur Kenntnis des Direktors
gelangt, so ist letzterer berechtigt, in den Fälleu des Absatz 1 die bestehende Versichernng durch
eingeschriebenen Brief an die im Versicherungsverträge genannte Person zn kündigen nnd zwar
in den Fälle,, des 8 17 Nr, l nnd 3 mit sofortiger Wirtuug, in den übrigen Fällen des
Absatz I mit Frist von einen» Monat, Bis zum Ablauf dieser Fristen bleib! die Versichernng
in dem Umfange des Absatz 1 in Kraft.

Der Rechtsweg, nicht aber der Beschwerdeweg <tz 9 Nr. ^ nnd l? 34) gegen diese
Entscheidungen des Direktors ist ausgeschlossen.

Tritt bei einem versicherten Gebäude uachträglich eine Verändernng ein, dnrch welche
dasselbe erst eine der Eigenschaften des 8 17 Nr, 5 erlangt, so erlischt die Versicherung nach
Ablauf eines Monats, nachdem der Versicherte die Veräuderung vorgenommen oder von derselben
Kenntnis erlangt hat. (8 28 Abs. 8).
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Eigentumswechsel,
§ 19,

Tritt bei versicherten Gebäuden eiu Wechsel des Eigentümers eiu, so bleibt in Gcmäßheit
des Reglements vom 5, Januar 1836 lG. S. S, 13) ^ 14 und 58 sonne des Reglements von,
1, Septeniber 1852 <G, S, S, Ü53) ^11 nnd 57 die Versicherung unverändert fortbestehen,
W zn>ar, daß alle Rechte und Pflichten aus dein bestehenden Versichcruugsverhältuis auf den
ncueu Eigeutü,uer übergehen. Jedoch ist der neue Eigentümer berechtigt, vorbehaltlich der
Vrstimmnngen im i? 27, innerhalb drei Monaten uach dem Eigentnmswechsel durch schriftliche
Mitteilung an den Direktor von dein Pertrage zurückzutreten, Der bisherige Eigentümer bleibt,
solange er den Eigentumswechsel nicht anzeigt, für dir Zahlung der Beiträge mit verhaftet,

Abschnitt V

Abschluß des Versicherungsvertrages, allgemeine Sediuguugen desselben, Höhe der Beitrüge.

8 20.

Jede Versicherung bedarf zu ihrer Gültigkeit der Genehmiauug des Direktors oder der
durch Beschluß des Kuratoriums (5 !> Nr. 8) zum Abschluß von Versicherungsverträgen bcdoll-
mächtigteu Personen.

Behufs Richtigstelluug der Versicherungssnmmen nnd Schaffung richtiger Unterlagen
für die Schadensermittelung ist der Direktor befugt, Prüfuugeu der bestehenden Versicherungen auf
Kosten der Anstalt jederzeit vornehmen zu lassen und nach Maßgabe des dadurch festgesetzten
wertes die Versichernngssummeu und die Beitragssätze richtig zu stellen. Den Versicherten ist
von diesen Berichtigungen zn Protokoll oder durch eingeschriebenen Brief Kenntnis zu geben. Die
Veränderung der Versicherung tritt iu Kraft einen Monat nach Mitteilung an den Versicherten,
Äu Falle der Versicherte mit diesen Festsetzungen nicht einverstanden ist, ist derselbe, abgesehen
von dem Rechte der Beschwerde an das Kuratorium, berechtigt, die Versicherung vorbehaltlich der
Vestimmungen in 85 2? und 28 durch eingeschriebenen Brief nn den Direktor der Anstalt binnen
zwei Wochen nach Empfang der Verichtignngsuerfügung aufzuheben.

5 21.

Die allgemeinen Bedingungen des Versicherungsvertrags, sowie die Grundsätze für die
^cmesfnng der Höhe der Beiträge werden vom Kuratorium festgestellt. Diese allgemeinen Ae-
dingungen, sowie die für den Versicherten wesentlichen Bestimmungen dieses Reglements sind
jeder Vcrsichernngs-llrknnoe beiznfügen,

Abschnitt VI.

Verfahren bei Acgelung der Drandschäden.
l; 22.

Die Feststellung der Brandeutschädignng erfolgt entweder dnrch Vereinbarung zwischen der
'lnstalt und dem Beschädigten, oder auf den, jederzeit vor Beginn oder während der Vereinbarung^
""Handlungen zulässige,,, Antrag einer Partei dnrch zwei Sachverständige, von welchen jede
Partei einen ernennt.
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Weigert sich der Versicherte trotz Aufforderung, einen Sachverständigen zu ernennen,
oder kaun der Beschädigte wegen Abwesenheit oder uns sonstige» Gründe,, zur Ernennung
eines solchen nicht aufgefordert werden, so erueuut der Bürgermeister deu Sachverständigen des
Beschädigten, Beide Sachverständige eruenuen vor Beginn des Abschätzungsvcrfahrcns eineu
Obmann, Könne,! sich die Sachverständigen über die Wahl des Obmanns nicht einigen, so er
nennt denselbender Landrat des Kreises bczw, in Stadtkreisen der Bürgermeister,

Sind die Sachverstäudigeu über den Betrag des Schadens derselben Meinung, so hat es
bei ihrer Schadenberechuuug sein Bewenden, Sind sie nicht derselben Meinung, so entscheidet
über die streitig gebliebenenPnulte der Obmann. Jeder Sachverständige hat sein Gutachten dem
Obmann schriftlich oder zu Protokoll zu erklären. Die Frist für die Erklärung wird in der
über die Ernenn,,ng der Sachverständigen aufzunehmenden Verhandlung festgestellt. Gegen dir
Höhe der also festgesetzten Schadenberechnung ist der Rechtsweg nicht zulässig. Die Kosten
ihres Sachverständigen trägt jede Partei allein, die Kosten des Obma»»s jede Partei nach Maß'
gäbe des Nnterliegcns, Die Abschätzuugsverhandliiüge»werden den, Versicherten auf Verlange»
abschriftlich auf seine Kosten mitgeteilt.

Alle Rechte und Ansprüche auf Schadenersatz, welche dem Versicherten selbst gegen
eiucu Dritten znstehcu, gcheu bis zum Betrage der von der
geleistetenBrandcntschädignngauf die letztere über.

§ 23.
Dir weiteren gegcnfeitigenVerpflichtungender Proviiizial-Fener-Versicherungsanstalt und

der Versicherte»aus Anlaß eines Brandschadens werde» durch die allgemeiueu Bediuguugen des
Versicherungsvertrages <H ^t) festgestellt.

Besondere Bestimmungen für Brandfchädeu an Gebäuden.
3 24.

Der Bürgermeister ist verpflichtet,von jede», die Prouinzial-Fe»er-Versicher»ngsnnstalt
betreffendenBrandschaden an Gebäuden unter Angabe der Katasternummer dein Direktor ohne
Verzug Anzeige zu machen und dabei über den Umfang des Schadens, soweit tunlich, nähere
Nachricht zu geben.

Er soll ferner baldmöglichst, nachdem ein Nmndfall a» Gebäuden zn seiner Kenntnis
gekommen ist, eine Bcsichtignng der Brandstätte veranlasse» »,,d alle diejenige» Anordnungen
treffen, welche zur Verhütung »'eiteren Schadens uud sonst im Interesse der Anstalt erforderlich
sind. In einem aufzunehmende»Protokolle hat der Bürgermeister alles, was über die Entstehung
uud erste Entdeckungdes Feuers, dessen Ansbreituug und Dämpfung, die Tätigkeit der Lösch¬
hilfe, sowie über alle sonstigen für den Brandfall wichtigen und die Anstalt angehendenUmstände
zu ermitteln ist, niederznlege», den Brandbeschädigtenund etwaige Zcngen zur Sache zu ver¬
nehmen nnd diese Verhandlungen demnächstmit denjenigen über die Abschätzung des Schadens dein
Direktor einzureichen.

Die Abschützungs-Verhandlungenbei Gebändeschädenwerden, wenn beide Sachverständige
über die Höhe der Brandentschädigungeiuverstnudensind, dem Bürgermeisterübergebe,,, welcher die¬
selben mit den Verhandlungen über die Entstehung >'e, des Brandes uud unter Hervorhebung aller
sonst auf den Brand und die Zahlung der Vrandschadenveraütungwichtigen Umständen mittelst
eines vo» drm Direktor vorzuschreibendenFormulars dem letztereneinreicht.
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Abschnitt VII

Sicherung der SiipocheKengläubiger und der sonstigen dinglich Berechtigten

bei der Versicherung von Gebäuden.

8 25.

Die Rechte der Hypothekcngläubiger und der sonstigen dinglich Berechtigten werden nach
Maßgabe der geschlichen nnd der folgenden Bestimmungen von dem Direktor von Amtswegeu gewahrt.

8 26.

Wer an dem versicherten Gebäude ein dingliches, im Grundbuch eingetragenes Recht
hat, welches nach Bürgerlichem Recht sich auf die Forderung des Versicherten gegen den Versicherer
"streckt, <z. B. Hypothek, Gruudjchuld, Rentenschnld. Nießbrauch. 88 112?/ l192, 1199, 101«,
des Bürgerlichen Gesetzbuches), so>vie derjenige, welcher an einem Rechte der vorbczcichnetcn Art
ein im Grundbuch eiugctrageucs Pfandrecht oder Nießbrauchsrecht hat, ist befugt, vou dem Be^
stcheu dieses Rechtes dem Direktor der Anstalt Anzeige zu machen. Der Direktor hat nnf Ver
langen über den Vermerk der Anzeige eine Bescheinignng zu erteilen, für deren Ausstellung
eine Gebühr erhoben werden kann.

8 27.

Der Versicherte ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung der Inhaber aller gemäß § 26
angezeigten nnd im Grundbuch nicht gelöschten Rechte die Versicherung aufzuheben oder die Ver<
sicherungssumme herabzusetzen.

Die Zustimmnngserklürnng muß schriftlich abgefaßt nnd die Unterschrift des Erklärenden
uun einem zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten öffentliche» Beamten beglaubigt sein. Die
öffentliche Beglaubigung wird durch die gerichtliche oder notarielle Venrlnndnug der Erklärung ersetzt.

8 28.

Tritt einer der Fälle ein, in denen der Direktor berechtigt nnd gewillt ist, eine bestehende
Gebäudeversicherung aufzuheben l8 16), zu kündigen <8 1^) oder die Versicherungssumme herald
Zusetzen (H 20), so sind die in 8 26 genannten dinglich Berechtigten mittelst eingeschriebenen
Briefes nnter der zuletzt angegebenen Adresse hiervon gleichzeitig mit dem Versicherten zu
benachrichtigen- dasselbe gilt, wenn ein die Verpflichtung der Anstalt betreffender Rechtsstreit
erhoben wird.

Zu Gunsten der angezeigten Berechtigten laufen die in 8 16 gesetzten Fristen einen
-biunnt länger, die in 8 18 Abs. 2 und in 8 20 gesetzten Fristen drei Monate länger als zu
Knusten des Versicherten und haben die ersteren das Recht, die Versicherung, gegen Zahlung der
entsprechenden Beiträge innerhalb der obigen Frist, soweit ihr Interesse reicht, bis znr Höhe des
wirklichen Versicherungswertes fortzusetzen. Der Direktor kann aber hierbei die sofortige Kündigung
^'s angezeigten Rechtes, sobald dieselbe zulässig ist, sowie die Betreibung der Zwangsversteigerung
^r Bedingung machen.

Die Rechtsfolge des 8 18 Abs. 1 und Abs. 4 gilt nicht den gedachten Berechtigten
gegenüber.
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t? 29,

Werde» versicherte Gcbände, auf welchen nach 5 26 angezeigte und im l^ruudbuche nicht
gelöschte dingliche Rechte oder ans welchen sonstige aus dem Grnndbnche ersichtliche Hhpothekcn,
Grnndschulden, Rentenschulden oder Nießbrauchsrechte laste», von eine»! Brandschaden betroffen,
so ist der Eintritt des Schadens den Inhaber» jener Rechte mittelst eingeschriebenen Briefes
anzuzeigen. Die Anzeige darf nnterbleibcn, weuu sie untunlich ist. Bei den nach ^ 2li ange
zeigte» Berechtigte» »ms; diese Anzeige spätestens am dritte» Tage nachdem das schädigende Er-
eignis der Anstalt bekannt geworden ist, erfolgen.

Binnen einer Frist von einen: Monat seit dein Empfange der Anzeige bezw. bei unter¬
bliebener Anzeige seit der Fälligkeit der Vcrsichernngssnmmr, haben die Berechtigte» ihre Ansprüche
auf die Bersichenmgsgcldcr bei dem Direktor anzumelden.

Znr Wiederherstellung des (Gebäudes an einer anderen Stelle ist die Znstimmnng der
im Absatz l genannten Personen erforderlich. Diese Znstimmnngsertlärnng ist i» der i» 8 2?
Abs. 2 vorgeschriebene» Form vvr Beginn der Wiederherstellung der Anstalt einzureichen.

8 30.

Der Versicherte l,al spätestens binnen 2 Monaten »ach Eintritt des Schadens dem
Bürgermeister oder dem Direktor der Anstalt schriftlich zn erklären, ob er das (Gebäude wieder
herstellen will oder nicht. Ersterenfnlls benachrichtigt die Anstalt diejenigen Personen, welchen der
Eintritt des Schadens nach tz 2!» anznzeige» ist, hiervo» obnc Berzng d»rch eingeschriebenenBrief.

Sind keine dinglichen Rechte nach H 2li angezeigt oder sind die angezeigten Rechte im
Grundbuch gelöscht, und siud auch sonstige Hhpothctcn, Grund, Rcntenschnlden oder Riesibrauchs-
rechte ans dem Grundbuch nicht ersichtlich, so erfolgt die Auszahlung der E»tschädig»ngssumme
cm de» Versicherten innerhalb eines Monats nach Feststell»»g der Entschädigung.

Bestehe» dagegc» Rechte der vorbczcichneten Art, nnd will der Versichertc die Gebäude
wieder herstellen, so wird die Entschädigungssumme uur zum Wiederaufbau gewä!>rt. Die
Zahlung erfolgt i» Abschnitte» behufs Auschaffung der Baumaterialie» »»d mit fortfchreitmdem
Baue ans Bescheinigung des Bürgermeisters, oder, bei ausreichender Sicherheitsleistung für die
bestimmlmgsgemäsie Verwendung, in einer Suinme.

§ 32.

Will der Versicherte die Gebäude nicht wieder herstelle», oder wird der Wiederaufbau
nicht binnen drei Iahreu nach Eintritt des Schadens vollendet, so ist die Anstalt verpflichtet, die
Entschädignngssummc, abzüglich der nach t? 31 Absatz 2 geleisteten Zahlungen, den gesetzlich
Berechtigte» z» zahle». Ist der Nang unter den Beteiligten streitig, oder liegt sonst ei» Wider-
sprnch gegen die Zahlung der Entschädigungssnmme vor, so sind die Beteiligten auf den Rechtsweg
zu verweisen und wird die Eutschädigimgssumme hinterlegt. Iedvch sind diejenigen Berechtigten,
deren Recht durch den Streit nicht betrvffen wird, nach Einbehaltung einer ausreichenden Sunnne
zur Zahlung der streitigen Forderunge» zu befriedigen, wenn und insoweit die Entschädigungs¬
snmme hierzu ausreicht.
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§ 38,

Verliert der Versicherte »ach den Bestiuinninge» dieses ^»egleuients oder des Ver¬
sicherungsvertrags sein Recht auf die Brandeutschädiguug, so ist die Anstalt dennoch verpflichte,
dieselbe deil in 8 29 Abs. k genaintteu nnd im Grundbuch nicht gelöschten Berechtigten gegen
»ebertraguirg ihrer Rechte soweit zu zahlen, als dieselben aus dein verpfändeten Grundstück uud
"»s dein sonstigen Vermögen des Persicherten wegen ihrer eingetragene» Fordernng nicht
befriedigt werde»,

Abschnitt VIII

Verfuhren in Beschwerde- und Streitfällen.

8 34,

Gegen Verfügungen und (intscheiduugeu des Direktors steht den. Betroffenen binnen
^ Vwche» »ach deren Bekanntgabe die BeschN'erde au das Kuratorium nnd gegen die Gut-
scheidnugeu des letzteren binnen gleicher Frist die Beschtverde an den Provinzinlnusschusi offen,

8 35.

Der Rechtsweg ist bei allen Streitigkeiten zwischen der
anstall »nd ei»em Versicherten unter der in den 88 k?, ^ >»w 22 gedachten Beschränkung zn
lässig. Der Rechtsweg wird dnrch die (Entscheidung des Kuratoriums beziehnngsU'eise des
Provinzialmisschusses nicht nnsgeschlusscn.

Bei Veschreitnng des Rechtsweges mns; die Klageschrift binnen <! Monaten zugestellt
'"erdeu, Der Lauf dieser Frist beginnt mit dem Tage des Empfanges der Entscheidung des Direktors,

Im Falle gege» die Entscheidung des Direktors die Beschwerde <8 34) au das Knra
wrium, beziehungSlucise au den Provinzialansschns; eingelegt »norden ist, rnht der Lauf der Frist
>>' Absatz 2 vuui Tage der Nnreichnng der Besch,verde bis zur Zustellung der Entscheidung des
Knratorinms beziehnngstveise des ProvinzialauSschnsseS dnrch den Direktor,

Abschnitt IX

Freiwillige Leistungen der Proviuziul Heuer-Velsicherungsnnslult
zu gemeinnlihigen Zwecken.

ilnterstiitzungskasse für i,u Feuerlöschdieust Beschädigte oder Vernn gl,,ckte.

8 3«.

Die bei der Proviuzial-Fenerversicherniigsanstnlt bestellende llnterstütznngskasse für ii»
^"'erluschdieuste Beschädigte oder Vernnglückte n»rd »ach Maßgabe des Statuts dieser Kasse
"um 10, resp. 25, Inunar 1893 verwaltet.

Abänderungen dieses Statuts bedürfen der Genehmignug des Prouiuzinlausschusses.
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Förderung des Fenerlöschtuesens und Unterstützung sonstiger genieinnützigcr
Nnternehmnngcn.

i? 37.
Der Direktor ist ermächtigt

a) init Znstinimnng des ,^l>ratorinms ,',nr Förderung des Feuerlöschwesens Beihilfen
zn beiuilligen,

d) für »virksnme Hilfeleistung bei Bränden und für sonstige außerordentliche Neniühnngen
in> Interesse der Anstalt Belohnungen zu gewähren, sowie

c> Vergütungen für die durch die ^öschhilfe an nicht versicherten (Gegenständen
herbeigeführten Schäden zu leisten, ivenn der Aufteilt dadurch Nutze» erwachsen ist,

Der Provmzicillaiidtag wird zu diese» ^'vecteu Mittel iw Etat .zur Verfüguug stelle»,

Abschnitt X,
Schluß- und Klellergllngs Zestimmnilllen,

Für die Berechnung der in diesemReglement vorgesehenen Friste» gelten die entsprechenden
Borschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 85 186 flgde,

Abänderungen des vorstehenden Reglements können nur dnrch Beschluß des Pruviuzinl-
lmtdtagcs erfolge». Soweit sich die Aenderungen auf die Organisation nnd die Bcrwnltnngs-
grnndsätze beziehen, bcdürfeu dieselbe» der Oenchinignng des Ministers des Innern l§ 120 der
Provinzialordnnng).

Die Abäuderungen sind durch die Amtsblätter der Provmz öffentlich bekannt zn machen
und treten 14 Tage nach geschehener Bekanntinachnng in ,^mft, sofern nicht ein anderer Zeitpunkt
ausdrücklich beschlossen nnd genehmigt worden ist.

Das vorliegende Reglement tritt mit dem 1, Januar 1904 an die Stelle des Reglements
vom 25>. April 1889. Alle bisherigen bei der Anstalt schon bestehenden Bersichernngen bleiben
in voller Wirksamkeit nnter denjenigen Bedingungen, welche aus den Bestimmnngen des gegen¬
wärtigen Reglements nnd der in (^emäßheit des i> 91 erlassenen allgemeinen Bedingnngen sich
ergeben. Die Versicherten haben jedoch das Recht, znm l. Iannar 1904 misznscheiden, sofern
sie binnen l Wochen nach dem Tage der Bekanntinachnng dieses Reglements ihre Bersichernng
in der nach dem bisherigen Reglement vorgeschriebenen Form abmelden.

Das vorstehende, ans Grnnd des Beschlusses des 43. Rheinischen Provinziallandtagcs
,,, der Sitznng vom 18 Febrnnr 1903 aufgestellte Reglemcut der Provinzial-Fener-Bersichernng^-
anstatt der Rheinprovin,', n>ird gemäß ^ 1^0 der Provinzial-Ordnnng vom 1. Inni 1887 hierdurch
genehmigt,

Berlin, den ^7. '.'ioveinbcr 1903.

Der Finanzminister. <l.. .8.) Der Minister des Innern.
In Vertretung! Im Auftrage:

gez.: Dombois. Genehmigung, gez.: v, .Klitzing.
F. M. 1. 18777.

M. d^ I. Id. 2123.
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8. Allgemeine Derstcherungs-Bedingungen.

VersichcrnnssSantrass. Anzeisse der (^efahrnmslände.

Der Autragstcller ist verpflichtet, alle Umstände, welche für die Uebernahme der Feuers
Mahr erheblich sind, vvllstäudig und riehtiss anziisseben, insbesondere die im Antragsformular nnd
tzmstwie ssestellten Fragen ge>visscnl>aft ^n beantworten. Der Antragsteller hat den Antrag zn
»nterschreiben l,nd bleibt bei Anträssen auf Abschluß, Verlänsserunss oder Aenderung des Vcrsichernngs
Vertrages zwei Wochen, uum Tasse des Ongangs des Antmsses beim Direktor ab sserechnet,ssebnnden.

Ist eine der vorbczeichueten Aussabeu unterlassen oder unrichtiss ssemacht, so hat die
Anstalt keine Verpflichtnnss zum Schadenersatz; ssleichwobl zahlt sie ^/, der »Hntschädissnngssnmme,
wen» der Versichertc nachweist, das; die Nichtangabe oder nnrichtisse Angabe ohne Verschulden
seinerseits sowie des Antragstellers crfolsstc.

Außerdem ist die Anstalt berechtisst, innerhalb eines Monats, nachdem sie von dem
^efahrnmstande Kenntnis erlansst hat, die Versicherung aufzuheben. Die Aufhebunss crfolsst
durch eingeschriebenen Brief mit Frist von 1 Monat.

8 2.

Beginn, Dauer nnd Ende der Versicherung.

Die Versichernng bessinnt unt (5'inlösnnssdes Versicherunsssscheincs ^Polize) ssessen Zahlnuss
der Beiträsse und Nebenkosten, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt in der Urkunde selbst bestimmt,
"der ein früherer Zeitpunkt von dem Direktvr oder dessen Vcvollmächtissten (5 «> Abs. 4 uud ^ 7
des Ncsslemcnts) schriftlich znsscsagt ist. Für solche Gebäude, hinsichtlich deren nach den §5 1«
bis 18 ves Ncsslements Annahmepflicht besteht, bcssinut die Versichernnss niil der Mittasssstunde
desjenigen Tasses, an ivelcheni der Versicherungsantrass bei dem Viirgermcister oder dein mit der
Führung der örtlichen Geschäfte bemiftrassten Vrainten der Anstalt einsscreicht n'vrdeu ist. Fi,r
^ebänoc-Vcrsichermisscn ssclten außerdem die Bcstimmunge,, des Nesslements in t; 16 Abs. 3,
5 N Abs. 3, t; 18/

Die Verpflicht,,nss der Vcrsichernngs Anstalt resselt fich ledisslich nach dein Inhalt des
""'sichmmM^ei,,^. Durch die Annahuie des letzteren erklärt sich der Versicherte mit dessen
anhält einverstanden, es sei denn, daß er innerhalb eines Monats vuin Tasse der Annahme an
'christlich bei dem Direktor Widerspruch erhebt. Wird iufolsse eines Widerspruchs die Versicherung
uulssängiss ssemacht, so ist der Beitrag mil Nebentosten für die inzwischen absselaufene Zeit,
mindestens aber für einen Monat, zahlbar.

Die Versichernnss wird enlweder auf fortlaufende Periode oder auf feste Zeit abschlössen.

Für die laufenden Versicherungen sselten in der Nessel 3. 5> oder Wsährige Perioden,
d'^ mit dem I. Januar mittags 12 Uhr Hessinnen nnd endissen: bei den im Laufe des Jahres
beginnenden Versicherunssen wird die Versichernussspcriode vom nächsten 1. Januar ab ssercehnel.
^> Ablauf der Versichernngsperiode beginnt eine neue, ssleich lange Vcrsicheruugsperiode, sofern
'Ucht i„ der Zeit vom l. Juni bis 30. September des letzten Jahres die Versicherung von einer
S"te dnrch eingeschriebenen Brief gekündigt wird. 5 9? des Neglements ist hierbei zu beachte».
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Kündigt der Versicherte, so »ms; die Küudiguug iuuerhalb der bezeichnete» Frist dem Direktor
zugegangen sein: bei l^ebäudeversicherungen muß außerdem die Unterschrift des Versicherten vo»
deni Geschäftsführer oder vo» eine»! zur Führung eines Dienstsiegels berechtigten öffentliche»
Beamte» beglaubigt sein

Bei den auf feste Zeit geschlossenen Versichernngeu regelt sich der Ablauf nach den
besonderen Vereinbarungen,

Gefahrcrhöhung »nd sonstige Veränderungen nach dem Abschlüsse des
Versich er u n gso ertrag es,

Nimmt der Versicherte »ach dem Abschluß des Versicherungsvertrages, ohne Zu«
stimmuug des Direktors der Anstalt Haudlmige» our, durch welche die Fcuersgcfahr erhöht wird,
oder gestattet er solche, so ist die Austalt zur Vrauoeutschädiguug nicht verpflichtet: gleichwohl zahlt
fie '>/< der (iutschädigu»gssumme, iveu» der Versicherte nachweist, daß die (Erhöhung der Feuers¬
gefahr »icht auf eiuei» Verschulde» seinerseits beruht.

Tritt die Gefahrerhöhnng >,«abhängig oou dem Willen des Versicherten ein, so ist
derselbe verpflichtet, von der Gefahrerhöhnng unverzüglich nach deren Kcuutuisnahme dem
Direktor der Anstalt schriftlich Anzeige zu erstatte,,, Wird diese Anzeige nicht unverzüglich
erstattet, so ist die Anstalt zur Vrandentschndignng nicht verpflichtet, falls der Vrand fpäter
als eine» Mouat nach dein Zeitpunkt eintritt, in melchem die Anzeige zn erfolgen hatte. Gleich
wohl zahlt die Anstalt ^ der ^ntschädiguugssumme, wenn der Versicherte nachweist, das; die
Anzeige ohne sein Verschnlden unterbliebe» ist,

A»s;erdem ist i» alle» Fälleu der Gefahrerlwhuug die Aiiftalt berechtigt, die Versicherung
d»rch eingeschriebenen Vrief mit Frist vvn eine,» Muuat aufzubeben. Das Aufhebungsrecht
erlischt, >ve»» es nicht innerhalb eines Monats von den, Zeitpunkte au ausgeübt wird, i» welchem
der Direktor vo» der Gefabrerhöhnng Kenntnis erlangt hat, oder wenn der frühere Zustauv
wieder hergestellt ist, Für die Gebäudeversicherung gilt außerdem ^ >8 des Reglements,

In alle» Fälle» der Gefahrerhöhuug tritt die volle (iutfchädiguugspflicht der Austalt
ivieder i» Kraft, we»» entlveder die Frist für das Aufhebungsrecht der Anstalt (l? 3 Abs. 3>
abgelaufen, ohne das; vorher die Versicherung aufgehobeu ist, oder weun der frühere Zustand
wieder hergestellt ist.

Werden versicherte vewegliche Gegeuftäude ohne Genehmigung des Direktors ganz oder
teilweise noch anderweitig oersichert oder wechseln sie, abgesehen von Erbschaftsfälleu, den Ogew
tümer oder tvcrde» sie aus den Räumen, in welchen sie versichert sind, verbracht, so ruht bis zur
schriftliche» Genehmiguug dieser Aenderungen seitens des Direktors oder bis zur Wiederherstellung
des früheren Zustandes die lHutfchädiguugspsticht der Anstalt, im Falle des Eigeutumswechsels
„nd der Verbringung ans den Versichernugsränmeu jedoch nur hinsichtlich der davon betroffene»
versicherten Gegenstände,

Die versicherten Gegenstände des häusliche» Mobilars gelte» bis zu», Höchstbetragc
von !<»»/„ d^ gesamte» Versicherungssumme des häuslichen Mobilars bei vorübergehender
Unterbringung außerhalb der Versicherungsränme in»erl,alb der Gre»ze» Europas oh»e Zuschlag
als versichert.
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Die in ^ 19 Satz 2 des Neglemeuts erwähnte schriftliche Mitteili,ng ist l,!Nvirtsaui,
wenn die Unterschrift des nenen Eigentümers nicht durch einen zur Führung eines Diei,stsiegelS
berechtigten Beamten öffentlich beglaubigt ift,

§ 4.

Beiträge,

Der Beitrag ist zu Beginn eines jeden Wahres innerhalb der im Anfforderuugszettel
"ngegcbeuen Frist von mindestens i Monat an dem dort angegebenen Orte im voraus zahlbar,
beginnt die Bersicheruug im Laufe des Jahres, so ist der Beitrag für die Zeit bis zum
1- Iauuar des folgenden Jahres bei Einlösung des Versichernngsscheiues zahlbar.

Hat der Versicherte die Beiträge nicht rechtzeitig und trotz Mahnnng mit Frist von
^ Wochen nicht entrichtet, so ist der Direktor befugt, die Versicherung mit weiterer Frist uon
^ ^.agen anfznheben, Mahnung uud Aufhebung erfolge» durch eingeschriebenen Brief.

Bei Aufhebnng der Bersicheruug durch die Anstalt, bei Erlöschen derselben dnrch Berzug
ucs Persicherten außerhalb der Rheiuproviuz, bei Bermiuderuug der BersichernngSsunnne nnd in
ähnlichen Fällen wird der vorausbezahlte Beitrag nach Verhältnis der Zeit, unter Wegfall der
M'eijahre und des Diskonts, zurückerstattet, mit Ausnahme des ans eine etwa gezahlte Entschädigung
mtfallenden Teils des laufenden Jahresbeitrags.

5 5.

Brandfall.

Von einem Brande ha! der Versicherte bei Gebäuden den, Bürgermeister bezw. dein
nach i; s! Ms, ^ des Reglements zuständigen Geschäftsführer, bei beweglichen Gegenständen dem
Geschäftsführer, längstens binnen ^4 Stunden nach Dämpfung des Feuers Anzeige zu erstatten,
>^t die Anzeige nicht binnen 3 Tagen erfolgt, so ist die Anstalt zu eiuer Entschädigung nicht verbunden.

Der Versicherte ist ferner verpflichtet, die versicherten Gegenstände tunlichst zu retten
und während des Brandes, sowie nachher für deren Sicherung und Erhaltung zu sorgen, wobei
^ die Weisungen des Direktors, seines Beauftragten oder örtlichen Vertreters zu befolgen hat.
bewegliche Gegenstände - mit Ausnahme des Viehes, dessen frühere Rettung freisteht ^ - dürfen
klst bei unmittelbarer Gefahr, und. sofern die Polizeibehörde oder der Geschäftsführer anwesend
''t, nicht ohne deren Genehmignng, ausgeräumt werden.

Verletzt der Versicherte eine dieser Verpflichtungen, fo haftet die Anstalt nicht für den
arnus entstandenen Schaden, es sei denn, das; der Versicherte den Mangel eines Verschuldens

nnchweist; bei böswilliger Verletzung wird die Anstalt von jeder Leistung aus Anlaß des Brandes
sl". Dasselbe gilt, wenn der Versicherte eine der Vorsichtsbedingnngen des Versicheruugs-
"Mrages nicht erfüllt,

Ersatz für abhanden gekommene Gegenstände wird mir dann geleistet, wenn der Versicherte
^ Ortspolizeibehörde unter Einreichung eines Verzeichnisses jener Gegenstände binnen drei
^agm nach dein Brande Anzeige uon dem Abhandenkommen gemacht hat.

Bei Schäden an beweglichen Gegenständen hat der Versicherte binnen einer ihm zn
senden Frist von mindestens 1 l Tagen ein spezielles Verzeichnis aller zur Zeit des Bmudes
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vorhanden geluesenen, der von diesen verbrannten oder abhanden gekommenen und aller beschädigt
oder inibeschädigt geretteten Gegenstände mit Angabe ihres Wertes aufzustellen und dem Geschäfts-
fuhrer einzureichen, Gegenstände oder Ansprüche, welche innerhalb dieser Frist nicht angemeldet
sind, werden nicht vergütet,

Bei jedem Brande ucrsicherter Gegenstände ermäßigt sich die Versichemngssnmme nm den
Betrag der zu leistenden Entschädignng, sofern letztere nicht ganz nnbcdenleud ist, Die Er
mäsngnng wird dem Versicherte» mitgeteilt.

Nach jedem versicherten Schaden ist der Versicherte sowie die Anstalt, — letztere auch
nach einem ohne Schaden an den versicherte» Gegenständen verlaufenen Brande ans dem
Versicherungsgrundstüct — vorbehaltlich der Vestimmuugeu in den §8 16—18 des Reglements --
berechtigt, jede zwischen den Parteien bestehende Versichernng aufzuheben. Die Aufhebung muß
>,u Protokoll oder durch eingeschriebenen Brief mit Frist von mindestens zwei Wochen erfolgen
nnd spätestens bei Auszahlung der (Entschädignng oder, wenn der Brand keine Entschädignng
zur Folge hatte, vou dem Versicherten binnen Monatsfrist, nachdem dies festgestellt ist, von der
Anstalt innerlmlb eines Monats mich Keuntuis des Brandes erklärt werden,

Die in diesem H angegebenen Fristen beginnen im Falle erwiesener Nnmöglichteil, sie inne
zu halten, sobald letztere aufhört,

Ermittelung des Schadens und Zahlung der Vrandcntschcidiguug.

Die Ermittelung des Schadens erfolgt gemäsi 5 3 Abs. 9 lind 10 lind 822 f, des Reglements.

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Direktor oder dessen Beauftragten jede zur Er¬
mittelung des Schadens verlangte Auskunft zu erteile» nnd zn diesem Zwecke Belüge und
sonstige Beweise, iusbesoudere seine Bücher nud Schriftstücke .'e. vorzulegen. Weigert er sich dessen
trotz Aufforderung, oder macht er wifsentlich falsche Angaben, insbesondere auch bei Aufstellung
des im 8 5 erwähnten Verzeichnisses, so ist die Anstalt von jeder Leistung aus Aulas; des
Brandes frei.

Die Anstalt ist berechtigt, die geretteten Gegenstände znm abgeschätzten Werte zn übernehmen.
Die zn zahlende Vrandentschädigung wird innerhalb eines Monats, nachdem sie durch

den Direktor festgestellt worden ist, vorbehaltlich der Bestimmungen der 88 25,-33 des
Reglements nnd der etwa entgegenstehenden gesetzlichen oder polizeilichen Bestimmungen, au den
Versicherten bar bezahlt.

Wen» durch Arrest, Pfändung, Legitimationsmängel oder aus sonstigen rechtlichen Gründen
die Auszahlung der Entschädignng verhindert wird, so ist die Versicherungsanstalt vor Anst
Hebung des Hindernisses weder zur Hinterlegung noch zur Zahlung verpflichtet, auch nicht zu>
Vertretung der Folgen des Zahlungsaufschubs oder zu irgend einer Zinsvergütung verbunden.

Festgestellt in der Sitzung des Kuratoriums der Provinzial-Feuer-Versicherungsanstalt
der Rheinprovinz vom 30, November 1903,
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Anlage L.

Preußische Gesetzsammlung

Nr. 29.

l^r. ^06<)>. Gesetz, lvtreffeuo öie öffentlichen^cnernersicherungsanstalten. vom 25, Juli ^n

^>^ir Wtll^elnr, von Gottes Gnadezi König von Preußen :c.,
verordnen, mit Zustimmung der beiden Häuser des Landtags der Monarchie,
was folgt:

Abschnitt I.

Allgemeine Vorschriften.

Dir Errichtung einer öffentliche» Fenervcrsichernngsanstaltbedarf der Königliche!! Genehmigung.
Sie füll nur im Interesse des gemeinenNutzeus und nicht zn Orwerbszweckeuerfulge»,

8 2.

Die öffentlichenFeueruersichcrungsanstaltcnsind nach Maßgabe dieses Gesetzes verpflichtet:
1. den in ihrem Gebiete belegencn Gebäuden Versicherung gegen Fenersgefcihr zn gewähren,'
2. zur Sicherung des Gruudtredits die Gebäudeversicherungauch im Falle des Vesitz-

wechfclsund nicht pünktlicherZahlung der Versicherungsbeiträgefortzusetzen;
3. die Versicherung nur zum Zwecke der Schadenvergütung zu betreiben;
4. die Feuersichcrheit iu ihrem Gebiete zu fördern.

WeitergehendeVerpflichtungender bestehenden öffentlichen Feuerversicheruugsaustnlteuwerden
durch dies Gesetz nicht berührt.

8 3.

Die öffentlichenFeuerversicherungsaustciltensind Körperschaftendes öffentlichenRechtes.
G°lehsll,nmlmic, 1910. <Nl. 11069—110?«.,

Ausgegeben zu Berlin den 19. August 1910
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Soweit ihr Geschäftsbetrieb die Versicherung unbeweglicher Sachen gegen Feuer betrifft,
genießen sie folgende Rechte-

1, sie sind von der Entrichtung der Stempelsteuer und der Zahlung uon Gerichts-
gebühren befreit;

2, die Versicherungsbeiträge haben, insbesondere hinsichtlich der Einziehung und Zwangs-
beitrcibnng, die Rechte öffentlicher Abgaben, stehen in der Zwangsversteigerung nnd
Zwangsucrwaltung den gemeinen Lasten gleich nud haben im Konkurse die ihnen
gesetzlichzustehenden Vorrechte; das Gleiche hinsichtlich der Einziehung nnd Zwangs
beitrcibnng gilt für die seitens der Versichernngsnehmer zu zahlende» Aufnahme-
tosten sowie für die uon den Anstaltsleitern innerhalb der Grenzen ihrer Amts-
bcfngnisse <§ (> Nr. 3) festgesetzten Ordnungsstrafen;

3, die Anstaltsleitung ist befugt, gegen Erstattung der entstehenden bare» Auslagen in
deu Geschäften der Anstalt die Nntcrstütznng der öffentlichen Behörden in Anspruch
zn nehmen nnd uon ihueu Auskunft über Angelegenheiten ihres Geschäftskreises zn
erfordern, soweit anderweite gesetzlicheVorschriften oder dienstliche Interessen nicht
entgegenstehen. Diese Befugnis darf nicht zum Zwecke des Eindringens in die Ver¬
hältnisse uon PriuntuersichcrungSgescllschaften benutzt werden.

Weitergehende Berechtig»,,gen der bestehende» öffenllichen Feuerversichernngsanstaltcn werde»
durch dies Gesetz nicht berührt.

Die Leiter und sonstigen Beamten der öffentlichen Feuerversicherungsanstaltc» habe» die
Rechte »nd Pflichte» mittelbarer Staatsbeamten,

Die Wahl des Anstaltsleiters bedarf der Königlichen Bestätigung; sofern »ach der Ver¬
fassung der Anstalt die Leitnng von Prouinzial-, Kommunal- oder Landschaftsbeamten geführt
wird, bewendet es bei den bestehenden und Landfchafts-
ordmiugcn, falls die Satzung der Anstalt nicht etwas anderes bestimmt.

Die Anstellung der mittleren nnd Untcrbeamten erfolgt durch Anshändignng einer
AnstelluugSurkuudc,

Die Eutscheiduug Uu» Streitigkeiten über ucrmögcnsrechtliche Ansprüche der Beamten, ein¬
schließlich der Ansprüche der Anstaltsleiter nnd der Mitglieder der Leitung, aus ihrem Dienst¬
verhältnis nnterliegt deu Vorschriften des >; 7 des Gesetzes, betreffend Anstellung nnd Versorgung
der Kommnnalbemnten, vom 30, Juli 18W (Gesetzsamml, S, 141).

§ «.

Bezüglich der Dienstvergehen der Leiter uud sonstige,! Beamten der Anstalt kommen, soweit
diese nicht als Kommunal-, Pruuiuzial- oder Landschaftsbcamte den für fulchc Beamten geltende»
Disziplinaruurschriften unterstehen, die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Juli 1852 (Gesetz¬
sammlung S. 465) mit folgender Maßgabe zur Anwendung:

>. Gcgcn den Leiter der Anstalt ist die Festsetzung von Ordnnngsstrafen nur in dem
auf Enlfer, nng ans dein Amte gerichteten Verfahren zulässig
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2. Gegen die übrigen Mitglieder der Anstaltsleitung und gegen die dem Anstaltsleiter
beigegebenenoberen Beamten wird das den Prouinzinlbehörden zustehende Ordnungs¬
strafrecht von dem Oberpräsidenten ausgeübt. Gegen die Strafverfügung des Ober¬
präsidenten findet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde bei dem Minister des Innern
uder die Klage bei dem Obcrvcrwaltuugsgerichtestatt.

3. Gegen die übrigen Beamten der Anstalt übt der Anstaltsleiter das Ordnungsstrafrecht
innerhalb der den Pruuiuzialbebörden zustehenden Befugnisse. Gegen seine Straf-
vcrfügung findet binnen zwei Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten und
gegen den auf die Beschwerde ergehendenBescheiddes Oberpräsidenten binnen zwei
Wochen die Klage bei deni Oberverwaltnngsgerichtestatt.

4. In dem auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahre,, tritt au die Stelle des
Regierungspräsidenten der Anstaltsleiter, und sofern das Verfahren gegen diesen selbst
uder gegen einen der in Ziffer 2 vorstehend gedachten Beamten gerichtetist, der
Oberpräsidcnt, an die Stelle der Bezirksrcgicruug beziehungsweisedes Disziplinarhofs
der Bezirksausschuß,und an die Stelle des Staatsministeriums das Oberverwaltungs-
gericht. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft bei dem Bezirksausschüssewird vom
Oberpräsidcuteu, beim Oberuerwaltuugsgerichte vom Minister ,des Innern ernannt.
Das Verfahren kann mit Rücksichtauf den Ausfall der Voruntersuchung durch Be¬
schluß des Bezirksausschusseseiugcstelltwerden. In dem Verfahren ist erforderlichen¬
falls auch über die Dienstnnfähigkcitder Beamten zu entscheiden.

Sofern die Staatsaufsicht über eine öffentlicheFeucrversicherungsanstaltvom Negiernngs-
pläsidenten ausgeübt wird l8 30 Abs. 1 Satz 2 dieses Gesetzes),tritt dieser iu allen vorstehenden
Fülle,, au die Stelle des Oberpräsideuten.

Auf Personen, welche ein Amt bei einer öffentlichen Feuerversicherungsanstalt nur als
Nebenamt uder Ncbeutätigtcit ausüben oder bei der Anstalt ein Amt versehen,daß seiner Art
uder seinem Umfange nach nur als eine Ncbentätigkeit anzusehen ist, finden die §§ 4 bis 6 dieses
Gesetzes keine Anwendung.

Jede öffentlicheFeuerversicherungsanstalt hat ein bestimmtes Gebiet zn umfassen und darf
außerhalb desselben Versicherungenin, Gebiet einer anderen den Vorschriften dieses Gesetzes unter-
liegendenAnstalt nur mit deren Zustimmuug übernehmen.

Das Gebiet einer von einem Kummunalverbande verwaltetenAnstalt, welches sich ganz oder
'" der Hauptsache mit dem Kommuualbezirkedeckt, ist bei einer Veränderung des Kommunalbezirks
u, der Regel entsprechend anderweit abzugreuzcu. Durch die anderweitc Abgrenzung darf ein
b« beteiligten Anstalt zustehendesZwaugsrecht (Versichcrungszwaug)auf die ihrem Gebiete hinzu¬
tretenden Gebietsteile nicht ausgedehnt, auch iu bestehende Versichcrnngsverhältnissenicht eiugegriffeu
werden. Soll die auderweite Abgreuzuug mit der Wirkung erfolgen, daß Gebietsteile aus dem
Gebiet einer öffentlichen Anstalt, der sie bisher zugehören, ausscheiden,so ist sie durch die höhere
Aufsichtsbehördefestzusetzen. Dieser Festsetzungmuß, wenn sie einen erheblichenEingriff in den
Geschäftsbetrieb einer öffentlichenAnstalt enthält, eine Auseinandersetzungder beteiligtenAnstalten
^hergehe,,; im Streitfälle beschließt über die Auseinandersetzungder Provinzialrat.
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Die Vorschrift des Abs, 2 findet mich in den Fällen Anwendung, in denen bei Erlaß dieses
Gesetzes eine städtische Anstalt in der Ausübung satznngsmäßigerRechte auf einen Teil des Stadt¬
bezirkes beschränkt ist.

Sofern das Gebiet einer der im Abs. 2 bezeichneten Anstalten nach den bestehendenGc-
meindeverfassnngsgcsetzen oder nach ihrer Satzung den Veränderungen des Kommunalbczirkesohne
weiteres folgt, behalt es hierbei sein Bewenden.

Innerhalb ihres Gebiets ist sedc öffentliche FcuerUcrsichcrungsanstaltverpflichtet, jedes Ge¬
bäude gegen Brandschaden zu versichern,sofern nicht einer der im 8 10 vorgesehenen Ablehnungs¬
gründe vorliegt.

5 10.

Eine öffentlicheFenervcrsichernnasanstalt kann die Versicherung eines Gebäudes ablehnen.'
1. wenn das Gebäude einer außergewöhnlichenFenersgefahr ausgesetzt ist;
2. wenn die Versicherung die Leistungsfähigkeitder Anstalt übersteigt;
3. wenn der Wert des Gebäudes einhundert Marl nicht übersteigt oder das Gebäude

zum Abbrüche bestimmt oder im Verfall ist oder seinen Gebranchswert für den Eigc»^
tümer ganz oder zum wesentlichenTeil verloren hat;

4. wenn das Gebäude auf fremdem Grund uud Boden steht, ausgenommen den Fall des
Erbbaurcchts;

5. wenn das Gebände den ungünstigerenTeil eines im übrigen anderweit oder überhaupt
nicht versichertenGebändebesitzesinnerhalb des Gebiets der Anstalt darstellt:

6. während der Daner eines Kriegszustandes.
Auf das Zubehör eines Gebäudes erstreckt sich die Versicheruugspftichtder Anstalt nicht;

das Gleiche gilt von Maschinen und Werleinrichtungcn, welche einem Gebäude derart eiugefügt
sind, daß sie Bestandteil des Gebäudes geworden sind.

Dnrch die Satzung kann die Versicherungspflichtder Anstalt erweitert und das Ablehnungs¬
recht beschränkt weiden.

5 11,

Gegen die Ablehnung einer Gebäudeuersicherungdurch den Anstaltsleiter findet binnen zwe>
Wochen die Beschwerde an die staatliche Aufsichtsbehörde(t> 3tt Abs. 1) statt, welche endgültig
entscheidet. Die Satzung kann vorschreiben,daß gegen die ablehnende Verfügung des Anstalts¬
leiters zunächst die Entscheidung eines anderen Anstnltsurgans, insbesonderedes Verwaltnngsrats
(§ 16), anzurufen ist.

Die Enlschcidnng der staatlichen Aufsichtsbehördeist ans die Frage beschränkt, ob einer der
Gründe vorliegt, welche die Anstalt zur Ablehnung der Versicherungi§ >N) berechtigen.

t; 12.

Die Versicherung uubewcglicherSache» durch eine öffentliche Feuerversicheruiigsanstaltdarf
nur auf Grund einer von der Anstalt zu bewirtenden Schätzung stattfinden.
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Die Festsetzungdes Schätzungswerts erfolgt durch den Anstaltsleiter oder durch das sonst
»ach der Satzung dazu berufene Anstaltsurgan. Über den festgesetztenSchätzungswert hinaus
darf vou der Anstalt keine Versicherung übernommen werden.

s 13.

Öffentliche Feuerversicherungsanstaltenkönnen mit Zustimmung ihrer Vertretungen durch
Königliche Verordnung miteinander vereinigt werde». Mit der Vereinigung gehen alle Rechte
und Pflichten derjenigenAnstalt, welche durch die Vereinigung aufgehobenwird, auf die erweiterte
Anstalt oder auf die durch die Vereinigung entstandene neue Anstalt über.

Ohne Zustimmung der Anstaltsucrtretungen darf die Vereinigung stattfinden, wen» Tatjache»
Erliegen, welche die Annahme rechtfertigen, daß die Anstalt, welche mit einer anderen vereinigt
werden soll, die nach Maßgabe dieses Gesetzes ihr obliegende»Pflichten dauernd zu erfülle»,
nicht imstande sein wird; vor der Vereinigung ist der Prouinzialrat zu hören. Satz 2 des Abs. t
findet in diesem Falle sinngemäßeAnwendung, soweit in der KöniglichenVerordnung nicht etwas
anderes bestimmt ist.

s 14.

Öffentliche Feueruersicheruugsanstaltcu können Verbände zur gemeinjamenErfüllung ihrer
Aufgaben bilden. Die Satzung solcherVerbände bedarf der Königlichen Genehmigung. Diesen
verbänden können durch Königliche Verordnung die Rechte öffentlicherKörperschaftenbeigelegt
Werden; alsdann finden auf sie die §§ 3 bis 7 dieses Gesetzes sinngemäße Anwendung, soweit
die Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Die staatliche Aufsicht über einen solchenVerband
lieht, sofern sie nicht durch die Satzung deni Minister des Innern vorbehalten wird, dem Ober-
Präsidentender Provinz zu, iu welcherder Verband seinen Sitz hat.

Zum Zwecke der kurporativen Organisation des üffeutlichenFeucrversicherungswescnsund
zur Beschaffung einer über die Versicherungspflicht der einzelnen Anstalt hinausgehenden Ver¬
sicherungsgelegenheitkönnen die öffentlichenFeuerversicherungsanstalten auf Antrag durch den
Minister des Innern zn einem Verbände vereinigt werden, welcher besonders große und gcfähr-
l'che Versicherungenselbst übernehmen kann. Der Antrag muß von mindestens einem Drittel der
Anstalten gestellt sein und die Antragenden müssen mindestensein Drittel der gesamtenVersiche¬
rungssumme unbeweglicherSachen aller öffentlichenpreußischen Feuerversicherungsanstaltenver¬
treten. Anstalten, bei welchen die Versicherungsnehmerdurch Gesetz oder Satzung zum Abschlüsse
^r Versicherung verpflichtet sind, können ohne ihre Zustimmung einem solchen Verbände nicht
angeschlossen werden.

Über die Satzung dieses Verbandes beschließen die Vertreter der beteiligten öffentlichen An¬
stalten. Bei der Beschlußfassunghat jede Anstalt mindestenseine Stimme und, sofern ihr Bestand
"" Versicherungen unbeweglicher Sachen 100 Millionen Mark übersteigt, für jede weiteren
^ Millionen Mark Versichcrnngsbcstandeine Zusatzstimmc. Die Beratung und Abstimmung
erfolgt nach einer vom Minister des Innern zu erlassenden vorläufigen Geschäftsordnung, Zur
Annahme der Satzung ist die Zustimmung von drei Vierteln aller den beteiligten Anstalten
zustehenden Stimmen erforderlich. Die Satzung bedarf der KöniglichenGenehmigung; mit der
Genehmigung erlangt der Verband die Rechte einer öffentlichenKörperschaft. Die §z 3 bis 7
dieses Gesetzes finden auf den Verband sinngemäßeAnwendung, soweit die Satzung nicht etwas
""deres bestimmt. Der Verband steht nntcr der Aufsichtdes Ministers des Innern.
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Abschnitt II,

Verfassung und Geschäftsbetrieb.

s Ib.

Die Verfassung einer öffentlichen Feuerversichernngsanstaltwird durch die Satzung bestimmt.
Die Satzung soll insbesondere Bestimmung treffe» über

1. den Namen, den Sitz, den Zweck und das Gebiet der Anstalt,
2. die Zusammensetzung,Wahl und Befugnisse der Organe der Anstalt,
3. die Haftung für die Verbindlichkeitender Anstalt, insbesondere über eine etwaige

Nachschußpflichtder Versicherungsnehmer,
4. die Deckungder Ausgaben, die Ausschreibung und Einziehung der Beiträge und der

etwaigen Nachschliffe,
5. die Bildung einer Rücklage znr Deckung außergewöhnlicherGeschäftsverluste(Sicher¬

heitsfonds) uud über den Mindcstbctrag. bis zu dessen Erreichung die gurücklcgung
zu erfolgen hat,

6. die Anlegung des Vermögens der Anstalt und über die Verwendung der Überschüsse,
?. die Abschätzung der zu versicherndenGegenstände bei Abschlußder Versicherung,
8. das Verfahren bei Regelung der Brandschaden,
9. den Schutz der Realberechtigtcndes uuu der Versicherung betroffenen Grundstücks,

10. das Verfahren bei Streitigkeiten zwischen dem Versicherungsnehmernnd der Anstalt
uud die dem VersicherungsnehmerzustehendenRechtsmittel,

11. die Organe, welche zur Beschlußfassungüber die Abändernng der Satzung, über die
Auflösung der Anstalt und über die Verwendung ihres Vermögens im Falle der
Auflösung berufen sind,

12. die Form, in der Bekanntnmchuugeuder Anstalt zu erfolgen haben.
Die Satzung sowie jede Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung des Münsters

des Innern.

H 1«.

Die Satzung hat die Bildung eines Verwaltuugsrats Uurznsehcn, dessen Mitglieder, »n<
Ausnahme des Vorsitzenden und seines Stelluertreters, ausschließlich aus deu Vcrsichernugs-
uchmcru der Anstalt entnommen werden müssen, und Vorsorge zu treffen, daß bei seiner Zu-
sammcusetzuug eine einseitigeInteressenvertretung vermieden wird.

Werden die Mitglieder einer öffentlichen Kreditanstalt verpflichtet, bei der öffentliche»
Feuerversichernngsanstalt ihre Gebäude zu versichern,so kann die Satznng die Entsendung eines
nicht zu den Versicherungsnehmerngehörenden Vertreters der Kreditanstalt in den Verwaltungsrat
zulassen.

Bei Anstalten, welche von einem Kommuualverbcmdcverwaltet werden, kann die Bildung
des Verwaltungsrats unter Beobachtung der Bestimmung des Abs. 1 nach den für Provinznu-
lommissionen, städtische Verwaltungsdeputatiouen uud andere Vertretnngstörper in den Gemeinde-
uerfassungsgesetzcn gegebenenVorschriften geregelt werden.
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Bei den öffentlichen Branduersichernugsanstalten in der Provinz Hessen-Nassau können,
solangesie in der Verwaltung der Bezirksuerbände Cassel und Wiesbaden sich befinden, die Ge¬
schäfte des Verwciltuugsrats von denjenigen Mitgliedern des zuständigen Landesausschusses,
welche der betreffenden Brandversicheruugsanslalt als Versicherungsnehmerangehören, wahr¬
genommen oder aus diesen Mitgliedern Kommissare zur Führung dieser Geschäfte von dem
Landesausschussebestellt werden.

8 1?.

Die Satzung hat den, Verwaltnngsrnt eine Mitwirkung in allen wichtigeren Angelegenheiten
"" Anstalt einzuräumen. Als wichtigereAngelegenheitengelten insbesondere:

1, Die Bestellung des Anstaltsleiters, sofern dieser nicht kraft eines anderen Amtes die
Leitung inne hat,

2. die Feststellung des Haushaltsplans und Überschreitungendesselben,
8. die Abnahme der Iahresrechnung,
4. die Verwendung der Überschüsse.
5. die Änderung der Satzung,
tt, die Feststellung und Änderung der allgemeinen Versichernngsbedingungen,
?. die Auflösung der Anstalt.

Die Mitwirkung des Verwaltungsrats muß, soweit sie nicht zu einer beschließenden gemacht
w>rd, mindestens eine gutachtliche sein. Bei der Festsetzungund Änderung der allgemeinenVer-
!lcheruttasbediugU!igen darf der Verwaltuugsrat auf eine gutachtlicheMitwirkung nur dann be-
lchränkt werden, wen» die Anstalt von einem Kommunalverbandeverwaltet wird.

s 1«.
In der Satzung ist vorzusehen, daß die Beitragspflicht der Versicherungsnehmerzu dem

^esamtbedarfe der Anstalt für die Gebäudeversicherungmit Rücksicht auf die Beschaffenheit, Lage,
Benutzungsowie auf andere erhebliche Umstände und die danach zu bemessendeFeuergefährlichkeit
d« versichertenGebäude geregelt wird.

8 19.

Die Satzung hat vorzuschreiben,daß das Vermögen der Anstalt mündelsicherangelegt wird
und daß das Vermögen und die Einnahmen der Anstalt nur im Interesse der Anstalt oder der

ersichertcnverwendet werden dürfen. Als derartige Verwendungen gelten auch Aufwendungen
^r Förderung der Feuersicherheit.

Die Anstalten müssen ihr Vermögen mindestens zu einem Viertel in Anleihen des Reichs
u er des Preußischen Staates anlegen und haben bis zur Erreichung dieses Besitzstandesein

nttel ihres jährlichen Vermögenszuwachsesin derartigen Werten anzulegen.

8 20.

^ Die Satzung hat Vorsorge dafür zu treffe», daß nach der Maßgabe der Leistungsfähigkeit
" 'lnstalt und des in ihrem Gebiete vorhandenen Bedürfnisses Mittel ausgeworfen weiden,
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aus welche» durch Beschlußder Austaltsorgaue Beihilfen gewährt werden zu Einrichtungen nud
Maßnahmen, welche der Erhöhung der Feucrsicherhcitdienen, insbesonderezur Vervollkommnung
des Feuerlöschwesens.

Diese Pflicht zur Förderung der Feuersicherheitbegründet keinen Anspruch an die Anstalt.
Sie ruht in Ermangelung von Überschüssen des Anstaltsbetriebs und so lange, als der Mindest
betrag des Sicherheitsfonds nicht erreicht ist.

WeitergehendeVerpflichtungenbestehenderAnstalten bleiben nnberührt.

8 21.

Die Satzung hat vorzuschreiben,daß im Falle der Gebäudeversicherungdie Entschädiguugs-
summe i» der Negel uur zur Wiederherstellung des Gebäudes zu zahlen ist, und die Ausnahmen
zu bestimmen, in welche» uou der Negel abgegangen werden kaun.

Soweit hiernach die Entschädigungssumme ans der Gebäudeversicherungnur zur Wieder¬
herstellung des Gebäudes zu zahlen ist, ist die Zulässigkeit der Übertragung der Forderung des
Versicherungsnehmersentsprechend der Vorschrift des § 98 des Neichsgesetzcs über den Versiche¬
rungsvertrag vom 80. Mai 1908 (Neichs-Gesetzbl.S. 263) zu regeln. Ebenso dürfen die Be¬
stimmungen über den Schutz der Nenlbcrechtigtcnkeine Vorschriften enthalten, welche zum Nach¬
teile der Nealberechtigteu hinter den Vorschriften der tz§ 99 bis 107 desselben Gesetzes
zurückbleiben.

8 22.

Der Anstalt darf für den Fall der Veräußerung eines bei ihr versichertenGebäudes ein
Kündigungsrecht uur vorbehalte» werden, sofern es sich um ciu Gebäude handelt, dessen Ver¬
sicherung abzulehnen die Anstalt nach § 10 Kieses Gesetzes berechtigtist. Ob diese Voraussetzung
vorliegt, ist im Streitfall in dem im § 11 geordneten Verfahren zu entscheiden. Die Vorschrift
des 8 ?1 des Neichsgesetzcs über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 lNeichs-Gesctzbl.
S. 263) darf zn Unguustcn des Versicherungsnehmers oder des Erwcrbers des versichertenGe¬
bäudes nicht abgeändert werden.

8 23.

Sofern die Satzung für Streitigkeiten über die Höhe des Brandschadens den ordentlichen
Nechtsweg ausschließt, hat sie zu ihrer Entscheidung die Anrufung eines nach den Vorschriften
des zehnten Buches der Ziuilpruzcßurdnuug zu bildcudeu Schiedsgerichts zuzulassen, dessen Ob¬
mann erforderlichenfalls von der Aufsichtsbehördeder beteiligten Austalt zu ernennen ist.

Für Streitigkeiten, welche das Bestehen des Entschädigungsanspruchs dem Grunde nach
betreffen, darf die Beschreitung des ordentlichenRechtswegs nicht ausgeschlossenwerden,

8 24.

Die Nechtsbeziehungen zwischen der Anstalt und den Versicherungsnehmernwerden, soweit
über sie nicht nach 8 15 dieses Gesetzes die Satzung zu bestimmenhat, durch die allgemeinen
Versicherungsbedingungeugeregelt.
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Dabei ist insbesondereBestimmung zu treffen
1. über die Ereignisse, bei deren Eintritt die Anstalt zn einer Leistung verpflichtet ist,

und über die Fälle, in denen aus besonderen Gründen diese Verpflichtungausgeschlossen
oder aufgehoben sein soll,

2. über die Art, den Umfang und die Fälligkeit der der Anstalt obliegenden Leistungen,
3. über die Entrichtung der uon dem Versicherungsnehmerzu leistendenBeiträge und

über die Rechtsfolgen eines Verzugs in der Entrichtung,
4. über den Beginn, die Dauer, die Aufhebung der Versicherungund, sofern die Ver¬

sicherung auf freier Vereinbarung beruht, über die stillschweigende Verlängerung und
die Kündigung sowie über die Verpflichtungender Anstalt in den Fällen der Auf¬
hebung oder Kündigung,

5. über den Verlust des Anspruchs aus der Versicherunginfolge der Versäumung von
Fristen.

Die allgemeinen Versicherungsbediugungensowie jede Änderung derselbenbedürfen der Ge¬
nehmigung des Ministers des Innern.

Abweichungenvon den allgemeinen Versicheruugsbedinguugenzu Uugunsten des Versiche¬
rungsnehmers sind uur aus besouderenGründen sonne nnter der Bedingung statthaft, daß der
Versicherungsnehmer,sofern der Abschluß der Versicherung auf freier Vereinbarung beruht, vor
dem Abschluß auf die Abweichungen ausdrücklich hingewiesen worden ist und sich mit ihnen
schriftlich einverstandenerklärt hat.

3 25.

Die allgemeine» Versichcrnngsbedingungendürfen keine Bestimmungen enthalten, welche
ö"m Nachteile des Versicherungsnehmers von den Vorschriften der §ß 5. tt, 8, 11, 12, 14, 64
Satz i, 65. 92 des Reichsgesetzesüber den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 iNeichs-
Gesetzbl. S. 2tt3> abweichen!

Kann die Leistung der Anstalt nur zum Zwecke der Wiederherstellungdes versicherten Ge¬
bindes verlangt werden, so können die allgemeinenVersicherungsbediugungenvorschreiben, daß der
Anspruchaus der Versicherung erlischt, wenn der Versicherungsnehmernicht binnen 10 Jahren
Mne Fälligkeit herbeiführt; die Frist beginnt in diesem Falle mit dem Schlüsse des Jahres, in
dem der Brandschaden stattgefunden hat.

3 26.

In deu allgemeinen Vcrsichcrnngsbedingnngenist vorzusehen, daß die Versicherunguon
Gebäuden, unbeschadetdes der Anstalt zustehendenAblehnungsrechts (8 U'), spätestens mit Ab-
""f desjenigen Tages beginnt, an dem der Versicherungsantrag mit den zugehörigenUnterlagen

der zu seiner Entgegennahme bestimmtenStelle eingegangen ist.
, Auf Antrag des Versicherungsnehmerskann der Beginn der Versicherung auf einen späteren

^"tpunkt festgesetzt werden.
Das Ablehnnngsrecht der Anstalt erlischt, wenn es nicht binnen eines Monats nach dem

"" -ll>s. i bezeichnetengeitpnnkte durch Erklärung dem Versicherungsnehmer gegenüber aus-
^ubt wird.
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Die allgemeinen Versichernngsbedingnngenkönnen dem VersichernngsnehmcrgünstigereFest¬
setzungen treffen.

In den allgemeinen Vcrsicherungsbedingnngeu ist vorzusehen, daß bei Verletzungen der
Anzeigepflichtdes Vcrsichcrungsuehmersdie Anstalt, sofern die Versicherung ein Gebäude betrifft,
znr Aufhebung der Versicherung oder zum Rücktritte uum Versicherungsverträge uur befugt ist,
wenn dem Versicherungsuehmcrarglistige Täuschung zur Last fällt oder wenn die Verletzung der
Anzeigepflicht eiuen Umstand betrifft, der die Anstalt berechtigt haben würde, den Abschlußder
Versicherungabzulehnen. Ob letztere Voraussetzung vorliegt, ist im Streitfall in dem im 8 1 I
geordneten Verfahren zn entscheide».

Die Vorschriftender M 16 Abs. 3, 17 Abs. 2, 18 Abs. 2, 20 und 21 des Neichsgesetzes
über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1908 dürfen zn Uuguusteu des Vcrsicheruugs-
nehmers nicht abgeändert werden.

Durch die Vorschrift des Abs. 1 ist die Anstalt nicht behindert, nach Abschluß der Ver¬
sicherung sich herausstellende Überversicherungennuter entsprechender Ermäßigung des Ver¬
sicherungsbeitrages auf den wahren Versichcruugswert herabzusetzen. Das Gleiche gilt von der
Heranziehung des Versicherungsnehmers zu erhöhte» Leistungen, sofern sich nach Abschluß der
Versicherung Gcfahrennmstände herausstellen, welche der Anstalt beim Abschlüssenicht bekannt
waren, aber für die Bemessung des Versicherungsbeitrages <8 18) erheblich sind. In beiden
Fällen ist dein Versicherungsnehmer, sofern der Vertragsschluß auf freier Vereinbarung beruht,
das Recht der Kündigung des Vertrags vorzubehalten, sofern er die Versicherung unter den von
der Anstalt festgesetzten Bedingungen nicht fortsetzen will.

8 28.

In den allgemeinen Versichernngsbedingnngenist vorzusehen,daß im Falle einer Gefahr-
erhöhung nach Abschluß der Versicherung, sofern diese ein Gebäude betrifft, die Anstatt zur
Aufhebung der Versicherung oder znr Kündigung des Versicherungsvertrages nur befugt ist,
wcnu die Gcfahrerhöhnng eine derartige ist, daß sie die Anstalt berechtigt haben würde, den
Abschluß der Versicherung abzulchucu. Ob diese Voraussetzung vorliegt, ist im Streitfall m
dem im § 11 geordneten Verfahren zu entscheiden.

Die Vorschriftender 88 24 Abs. 1 Satz 2, und Abs. 2. 25 Abs. 2 und Abs. 3, 26 bis 29
des Neichsgcsetzesüber deu Versicherungsvertrag uum 30. Mai 1908 dürfen zn Ungunsten des
Versicherungsnehmers nicht abgeändertwerden.

Die Vorschriften des ß 2? Abs. 3 Satz 2 und 3 finden sinngemäße Anwendung.

8 29.

In den allgemeine» Versichernngsbedingnngen ist vorzusehen, daß die nicht rechtzeitige
Zahlung der Versicherungsbeiträge(Prämien) die Anstalt, sofern die Versicheruug ei» Gebäude
betrifft, vo» der Leistung bei Eintritt des Versicherungsfalls nur dann befreit und ein Recht zur
Aufhebung oder Kündigung der Versicherung für die Anstalt uur dauu begründet, wenn der
Versicherungsnchmcr trotz wiederholter Mahnung länger als sechs Monate mit der Beitrags-
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zahlung im Rückstände geblieben ist und die Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen
^gen ihn nicht zur Befriedigung der Anstalt geführt hat.

Die im 5 38 Ms, 2 Satz l des Reichsgesetzes über den Versicherungsvertrag «um
30. Mai W08 vorgesehene Kündigungsfrist sowie die Purschrift des H 38 Abs. 2 Satz 2
des>elben Gesetzes dürfen zn Ungnnstcn des Versichernngsnehmers nicht abgeändert werden,

Abschnitt >ll,

ötaatsaufsickt. Nebenbetriebe. Auflösung.
§ 30.

Die staatliche Aufsicht über die öffentlichen Feuerversicherungoaustalten wird durch den
"beiPräsidenten derjenigen Provinz ausgeübt, iu welcher sie ihre» Sitz haben, in höherer und
letzter Instanz durch den Minister des Innern. Bei Anstalten, deren Gebiet den Umfang eines
''legieruugsbczirkes nicht überschreitet, kauu durch die Satzung der Regierungspräsident an Stelle
des Oberpräsidenten zur Aufsichtsbehörde bestimmt werden.

Bei Anstalten, welche von einem Kummnnalverbande verwaltet werden, bewendet es hinsichtlich
"er Zuständigkeit der staatlichen Aufsichtsbehörden, soweit in diesem Gesetze nicht etwas anderes
bestimmt ist, bei den über die Regelung der Kommunalaufsicht bestehenden gesetzlichen Vorschriften,

Der staatlichen Aufsichtsbehörde liegt es ob, darüber zn wachen, daß die Verwaltung der
Amtlichen Feuervcrsicherungsanstalten den Bestimmungen der Gesetze gemäß geführt und mit der
Satzung mid de„ allgemeinen Versicherungsbedinguugcn im Einklang gehalten wird.

Sie ist insbesondere befugt, über alle Gegenstände der Verwaltung Auskunft zu erfordern,
d>e Einsicht der Alten, insbesondere auch der Danshaltnngsvlänc und Iahresrrchnungen, zu
verlangen, Gcschäftsrevisioncn sowie in Verbindung mit diesen Kassenrevisioneu an Orl und Stelle
5» veranlassen, auch an den Beratungen der Anstaltsorgane jederzeit teilzunehmen. Ans Anstalten,
welche von einem Kommunalverbaude verwaltet werden, finden diese Vorschriften keiue Anwendung,
!"fern der Umfang der Staatsaufsicht in deu Gemeindeverfassnngsgesetzen anderweit geregelt ist.

Über die Rechuungsführung, über die Fristen, die Art und Form sowie über die Ver¬
öffentlichung des Rechnungsabschlusses uud Jahresberichts tan» der Minister des Innern nähere
Anordnungen treffen,

^ Der Minister des Innern ist befugt, einer öffentlichen Feuerversicherungsaustnlt neben der
Versicherung unbeweglicher Sachen den Betrieb der Versicherung beweglicher Sachen gegen Feuer
l°wic anderer Zweige der Schadcnsuersicherung und die Gewährung von Rückversicherung an
"ndere Versicherungsanstalten zu gestatten.

Die Erlaubnis kann zurückgenommen werden, wenn die Geschäftsführung zn groben Miß-
anden führt, die Interessen der Versicherungsnehmer oder die Sicherheit der Anstalt gefährdet,
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Dem Betriebe derartiger Ncbcnziveigc der Versicherung sind besondere Geschäftsbedingungen
zn Grunde zn legen, welche der Genchmignng des Obcrpräsidentcn bedürfen, soweit sie nicht als
Teil der allgemeinen Versichcrnngsbedingungen <5 !>4) uoni Minister des Innern genehmigt sind.

In Bezug uns diese Nebenbetriebc dürfen die Satzungen oder Versichcrnngsbedingnngeü>
soweit sich nicht aus dem gcgenwärtigeu Gesetz ein anderes ergibt oder sofern ^cs sich nicht in»
mit der Gebäudeversicherung verbundene Versicherungen handelt, nicht von Vorschriften abweiche»,
in Ansehung deren im Neichsgesetz über den Versicherungsvertrag vom 30. Mai 1W8 <Neichs«Gesetzbl.
S. 2^3) Beschränkungen der Vertragsfrciheit vorgesehen sind,

l? 33.

Die Auflösung einer öffentlichen Feuerversicherungsanstalt bedarf der Königlichen Gc-
uehmiguug. Bei der Auflösung kaun bestimmt werden, daß das nach Abwickelung der bestchcuden
Verpflichtungeu verbleibende Vermöge» der Anstalt für Zwecke des Feuerlöschwesens im Geschäfts¬
gebiete der aufgelöste» Anstalt zu verwenden ist.

Die Auflösung tan» durch .Nöuiglichc Vcrurduuug erfolgen, wenn die im tz 13 Abs. 9
dieses Gefetzes bezeichnete» Vora»ssetz»»gc» vurliege».

Im Falle der Auflösnng erstreckt sich die Staatsaufsicht auch auf die Abwickelung der
bestehenden Versicherungen.

Abschnitt IV.

Übergangs- und 5chlnftbestinnnnngen.

8 34.

Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehenden öffentlichen Fcncrversichernngsanstaltcn
sind gehalten, binnen drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gefetzes ihre Satzungen und Ver-
sichcruugsbediuguugeu mit den Vorschriften dieses Gesetzes in Übereinstimmung zu bringen.

Es könne«, alle in der Form von Prouinzial- oder Spezinlgcsetzen oder in der Form oder
mit der Kraft von landesherrlichen Auorduimgen ergangencn oder auf Herkommen beruhenden
Vorschriften, welche sich auf die Verfassung, die Verwaltung oder den Geschäftsbetrieb einer
öffentlichen Feucrversichernngsnnstalt beziehe», insbesondere alle in solche» Nechtsfurmen erlassenen
oder auf solchem Ncchtsgrnndc beruhenden Vorschriften der bisherigen Anstaltsfatzung nach Maß¬
gabe dieses Gesetzes durch Beschluß der zuständige» Anstaltsorgane unter der in diesem Gesetze
vorgesehenen staatlichen Genehmigung abgeändert oder anßer Kraft gesetzt werden.

Zur Beschlußfassung in den Fällen des Abs. i nnd 2 sind diejenigen Anstciltsorgane zw'
ständig, welche nach den beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Anstaltssatzungen znr Be¬
schlußfassung über Satzungsänderungen berufe» sind; soweit die Satzungen hierüber keine Be¬
stimmung treffen, erfolgt die Beschlußfassung für Anstalten, welche uon einem Kommnnalucrbano
oder einer Landschaft verwaltet werden, sowie für Anstalten, welche einem Kommunnluerband oder
einer Landschaft angegliedert sind, durch die nach den Gemcindeverfnssungsgcsetzen, Provinziell-
oder Llludschnftsordnnngen znr Beschlußfassung über statutarische Regelungen zuständigen Organe
des betreffenden Kummunalverbandes oder der betreffenden Landschaft.
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Nach Ablauf der im Abs. 1 angegebenen Frist kann die daselbst umgeschriebene Neu-
«gelnug mit der im Abs. 2 uorgeschenen Wirkung durch Königliche Verordnung erfolgen.

8 35.

Ob eine beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Unternehmung, welche den Betrieb der
Feuerversicherung um, unbeweglichen Sachen zum Gegenstände hat, als öffentliche Fencruersiche-
nmgsanstalt im Sinne dieses Gesetzes anzusehen ist, entscheidet im Zwcifelsfalle der Minister
des Innern.

5 36.

Durch die Satzungen einer öffentlichen FeuerUcrsicherungsanstalt kann bestimmt werde», daß
auf em bestehendes Bersicheruugsverhältnis, welches auf freier Vereinbarung zwischen dem Ver¬
sicherungsnehmer und einer öffentliche» Feueiversicheruugsanstalt beruht, sofern es uach dem
^»krafttreten der auf Grund dieses Gesetzes zu erlassenden Satzungen und allgemeinen Vcr-
!'cherungsbcdinguugeu nicht zu dem ersten nach deu bisherige» Bestimmungen zulässige» Termiue
gekündigt wird, von diesem Termin an die Burschriften der anf Grund dieses Gesetzes erlassene»
^ntzungen und allgemeinen Bersichcrungsbediugungen Anwendung finden. Für andere Ver-
Nchcrungsuerhältuissc treten die zu crlasseuden Satzungen und allgemeinen Bcrsicherungsbediugungen
z» dem in ihnen vorgesehenen Zeitpunkt ohne weiteres in Kraft.

8 37.

Dieses Gesetz tritt für den Umfang der Munarchie mit Ausnahme der Hohcnzollernschen
^mide am l, Oktober 19 lO iu Kraft; für die Hohenzollernschen Lande wird der Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes oder einzelner Teile desselben durch Königliche Berurduuug bestimmt.

Der Minister des Inner» ist mit der Ansführuug dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift nud beigedrncktem Königlichen
^»sieget.

Gegeben Molde, an Bord M. Y. „Hohenzollern", den M. Inli 1910.

(l_. 3.) Wilhelm.
l'- Nethmann Hollweg. Delbrück. Besclcr. u. Breitenbach. Sydow.

v. Trott zu Solz. Frhr. v. Schorlemer. u. Dallwitz. Lentze.
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Anlage <ü.

Allgemeine Uersicherungsoedingungen
der

öffentlichen Feueroerstcheruugsanftaltl'n
für

Feuerversicherung.

51.

Umfang der Haftung.

1. Die Anstalt haftet für den Schaden, der durch Brand, durch zündenden oder kalten
Blitzschlag, oder durch Explosion uo» Leuchtgas aller Art, auch wenn es nicht zu Beleuchtungs-
zwecken dient, von Bclenchtnugskörpern, von Haushaltnngs-Heizeinrichtnngen, um, Dampflcsscln
(Dampferzeugern) und vou Explosionsmotoren entsteht. Die Haftung für die Folgen anderer
Explosionen bedarf ohne Rücksicht auf ihre Entstehuugsursache besonderer Vereinbarung.

2. Im Falle eines Brandes ersetzt die Anstalt den Schaden, der an den versicherten
Sachen durch ihre Zerstörung oder Beschädigung entsteht, soweit die Zerstörung oder Beschädigung
auf der Einwirkung eines ausgebrochenen Feuers beruht oder seine unmittelbare Folge ist. Die
"Nstalt ersetzt auch den Wert der versicherten Sachen, die bei dem Brande abhanden kommen.
Endlich vergütet die Anstalt den Schaden, der an versicherten Sachen durch das Löschen des
Brandes, durch die zum Löschen uud zur Verhütung weiterer Verbreitung des Brandes
notwendigen Maßnahmen und durch notwendiges Ausräumen entsteht. Einen weiteren Schaden,
'nsbesondere einen weiteren mittelbare» Schaden, sowie den durch Eintritt des Schadeufalls
lVersicherungsfalls) entgehenden Gewinn umfaßt die Versicherung nnr, soweit dies besonders
vereinbart ist.

3. Die Haftung der Anstalt für einen durch Blitzschlag oder Explosion entstehenden
Schaden regelt sich nach den Bestimmungen der Ziffer 2.

4. Die Anstalt haftet nicht, wenn ein Brand oder eine Explosion durch Erdbeben oder
vulkanischen Ausbruch oder durch Maßregeln verursacht wird, die im Kriege oder bei Aufruhr
"°n einem militärischen Befehlshaber angeordnet werden. Bei allen Schäden, die während
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eines Erdbebens oder unmittelbar darauf entstehen, wird angenommen, daß sie durch das
Erdbeben veranlaßt sind, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer nachweist daß sie auch
ohne das Erdbeben entstanden wären,

5. Die Anstalt haftet nicht für Schade», welche die versicherten Sachen dadurch erleiden,
daß sie ihrer Bestimmung gemäß dem Feuer oder der Wärme ausgesetzt werde».

8 2.

Versichertc Sachen.

1. Die Versicherung eines Gebändes erstreckt sich auf alle im Versicherungsschein
(t; 6) nicht ausgeschlossenen Bestandteile, auch wenn sie nach Abschluß der Versicherung eingefügt
sind, Maschine» sind jedoch i» die Versicherung eines Gebäudes nnr dann eingeschlossen, wenn
sie im Versicherungsschein besonders aufgeführt sind

2. Die für die Bauzeit abgeschlossene Versicherung eines Gebändes umfaßt auch die
zum Bau bestimmten, ans dem Bauplätze oder in seiner nnmittelbaren Nähe lagernden
Baustoffe.

3. Bares Geld und Wertpapiere, Urkunden, nngemünzte Edelmetalle, ungefaßte Edelsteine,
nngefaßte echte Perlen sind nur dann versichert, wcun dies besonders vereinbart ist. Schmuct-
und Kunstgegenstände sind ohne besondere Vereinbarung nur bis zum Betrage von je 500 Mk.
versichert.

4. Die Versicherung eines Inbegriffs von Sachen umfaßt die jeweils zum Inbegriff
gehörigen Sachen.

5. Die Versicherung von Hcmshaltuugs- und sonstigen Gebrauchsgegcuständen umfaßt
auch die Sachen der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers und der in einem Dienst¬
verhältnis zn ihm stehenden Personen, sofern sie mit ihn, in hänslicher Gemeinschaft leben.
Insoweit gilt die Versicherung als für fremde Nechnuug genommen (ucrgl. l> 13).

8 3

Räumlicher Geltungsbereich der Verficherung.

1. Die Versicherung beweglicher Sachen gilt ohne andere Vereinbarung nur für die
im Versicherungsschein l§ 6) bezeichneten Räume lVcrsicherungsräuinc). Innerhalb dieser
Räume können die Sachen ihren Stand- oder Nufbewahruugsurl wechselu.

2. tzaushaltungs- und Gebrauchsgegenstände, die sich vorübergehend außerhalb der
Versicherungsräume befinden, gelten bis zur Höhe vou 10 Prozent der für sie festgesetzte» Ver¬
sicherungssumme und bis zum Gesamtbeträge von 2000 Ml. als versichert.

3. Bei einem Wohnungswechsel bleibt die Versicheruug des häuslichen Mobiliars —
auch während des Umzugs — bestehen, wenn die neue Wohuung innerhalb des Deutschen
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Reichs liegt. Der Versichcrungsuehmer ist aber verpflichtet, der Anstalt unverzüglich und
spätestens binnen tt Wochen, nachdem die Sache überführt ist, schriftlich Anzeige zn machen.

Wird die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, so ist die Anstalt von der Haftung frei,
bis sie durch den Versichernngsnchmcr oder anderweitig uon dem Umzüge Kenntnis erhält.

Will die Anstalt die Versicherung nur unter veränderte» Bedingungen fortsetzen, so
kann der Versicherungsnehmer binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung mit eiu^
nwnatiger Frist kündigen.

Versicherungssumme, Versicherungswert.

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Die Anstalt haftet nur
sür dcu Versicherungswert der Sache» znr Zeit des Eintritts des Schadcnflllls bis zur Höhe
der Versicherungssumme.

Ist die Versicherungssumme höher als der Versicheruugswcrt zur Zeit des Eintritts
des Schadeufalls (Überucrsicheruug), so hat die Anstalt dem Versicherungsnehmer nicht mehr als
den Betrag des Schadens zn ersetzen. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungs¬
wert (Unterversichern»«,), so haftet die Austalt nur nach dem Verhältnis der Versicherungs¬
summe zum Versicherungswert.

Die Versicherung an sich begründet teiueu Beweis für das Vorhandensein und den
Wert der versicherten Sachen zur Zeit des Schadenfalls.

2. Sind die Sachen in dem Versicherungsschein <^ 6) gattungsweisc aufgeführt, so
"uden die für die einzelnen Gattungen festgesetzten Versicherungssummen die Grenze für die
"satzpflicht der Anstalt, soweit nicht ein Ausgleich zwischen einzelnen Gattungen vereinbart ist.

3. Als Versicherungswert gilt bei Gebäuden der ortsübliche Vauwcrt nach Abzug
eines dem Zustande des Gebäudes, insbesondere dem Alter und der Abnutzung entsprechenden
^träges. Ergibt sich durch besondere Umstände, z. B. bei Zerstückelung eines landwirtschaftlichen
Grundstückes, ein geringerer Wert, so ist dieser maßgebend.

Ist ein Gebände zum Abbruch an- oder ansgeboten oder sonst erweislich zum
<lubrnch bestimmt, so gilt als Versichernngswert der Wert der aus dem Abbruch hervorgehenden
Baustoffe abzüglich der Abbruchskostcn.

4. Die Taxe eiucs Gebäudes gilt als vertragsmäßige Festsetzung des Vcrsicheruugs-
uertes »nr dann, wenn dies besonders vereinbart ist.

5. Bei Haushaltuugs- uud sonstigen Gebrauchsgegensländen, bei Arbeitsgerätschaften
und Maschinen gilt als Versicherungswert der Betrag, der erforderlich ist, um Sachen gleicher Art
""zuschaffen nntcr billiger Berücksichtiguug des aus dem Unterschiede zwischen alt und neu sich
"gebenden Miuderwertes.

6. Bei Gegenstände», die einen besondere» wissenschaftlichen, Kunst- oder Liebhaber-
'""t h^>„, gi^ als Versichernngswert der gemeine Wert, wenn nicht anderes vereinbart ist.
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8 5,

Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers bei Abschluß des Vertrags,

1, Der Versicherungsnehmer hat der Anstalt hei Abschluß des Vertrags alle ihm bekannten
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, auf Verlangen schriftlich anzuzeigen,

2, Ist die Anzeige eines erheblichen Ilmstandes unterblieben oder unrichtig erstattet,
su hat die Anstalt das Recht, die Vertragsbedingungen abzuändern oder vom Vertrage zurückzutreten.

Will der Versicherungsnehmer unter den abgeäuderteu Bedingungen den Vertrag nicht
fortsetzen, su kann er die Versicherung binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung mit
einmonatiger Frist kundigen, Vci einer Gebäudeversicherung ist die Kündigung nur dann
wirksam, wenn bis zum Ablaufe der Frist die im 8 6 Ziffer 5 bezeichneten Nachweise
beigebracht werden.

Bei einer Gebäudeversicherung ist der Rücktritt nur dann zulässig, weuu dem Versichernngs
nehmer arglistige Täuschung zur Last fällt, oder die Verletzung der Anzeigepflicht einen Umstand
betrifft, der die Anstalt zur Ablehnung der Versicherung berechtigt haben würde.

3. Im Falle der Verletzung der Anzeigepflicht kann die Anstalt die Entschädigung ganz
oder teilweise versagen, es sei denn, daß der Umstand, dessen Anzeige unterblieben oder nnrichtig
erstattet ist, keinen Einfluß auf den Eintritt und den Umfang des Schadens gehabt hat,

4. Im übrigen gelten die Vorschriften der 55 16 bis 2l des NeichSgesctzes über
den Versicherungsvertrag und des 5 27 Abs. 3 des preußischen Gesetzes über die öffentlichen
Fcnerversichernngsanstalten.

Versicherungsschein, Anfang und Dauer der Versicherung,

1. Der Versicherungsnehmer erhält von der Anstalt einen Versicherungsschein, z»
dessen Unterzeichnung eine im Wege der mechanische» Vervielfältigung hergestellte Namens«
Unterschrift genügt. Der Inhalt des Versicherungsscheins gilt als genehmigt, wenn der
Versicherungsnehmer nicht binnen eine,» Monat nach Empfang bei der Anstaltsleitnng schrift
lich Widerspruch erhebt. Der Widerspruch kann uur darauf gestützt werden, daß der Ver°
sicheruugsschei» dem Antrage oder den Vereinbarnngen nicht entspricht.

Der Versicherungsnehmer kann jederzeit Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit
Vezng ans den Vertrag abgegeben hat. Er hat die Kosten dieser Abschriften zu erstatten.

2. Ohne andere Vereinbarung beginnen Versicherungen, zu dcreu Annahme die Anstal»
verpflichtet ist, mit dem Ablauf desjenigen Tages, an dem der Versicherungsantrag mit den
zugehörigen Unterlagen bei dein dazu bestimmten Anstaltsorgan eingegangen ist, sonstig/
Versicheruugeu mit dem Ablauf desjenigen Tages, an dem die Annahineerklärung der Anstalt
an den Antragsteller abgesandt ist; wird bei den letzteren Versicherungen der Antrag nicht
innerhalb eines Monats seit seinem Eingänge beanstandet oder abgelehnt, so gilt er als genehmigt-

Der Antragsteller ist an seinen Antrag einen Monat geblinden.
3. Als Vcrsichernngsperiode gilt das Geschäftsjahr der Anstalt,
4. Die Versicherungsverträge gelten ohne andere Vereinbarung als auf die Daner

umi tO Jahren abgeschlossen. Die ein- oder mehrjährige Daner wird von Beginn des
nächsten Geschäftsjahres ab gerechnet.
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5. Ist eine ein- oder mehrjährige Versicherung 3 Monate vor ihrem Ablauf von keiner
Seite durch eingeschriebenen Brief gekündigt, so gilt sie um ein Jahr und weiter von Jahr
M Jahr als stillschweigend verlängert. Bei Gebäuden ist die Kündigung nur dann wirksam,
wenn der Versicherungsnehmer 6 Wochen vor Ablauf der Versicherung nachgewiesen hat, daß zu
^m Zeitpunkte, bis zu welchem die Kündigung zulässig war, Hypotheken, Reallasten, Grund¬
ier Rentcnfchulden nicht vorhanden waren oder daß die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen
Ncall'ercchtigtcn in die Aufhebung der Versicherung bei der Anstalt willigen. Der Grundbuchauszug
und die Erklärungen der Nealberechtigten sind auf Verlangen der Anstalt zu beglaubigen.

Beiträge des Versicherungsnehmers.

1. Der Beitrag und die Nebenkosten siud für ueue Versicherungen bei dem Empfang
des Versicherungsscheins, für bcstcheude bei Beginn eines Versicherungsjahres fällig. Der
Versicherungsnehmer hat den fälligen Betrag auf seine Gefahr und Kosten der ihm bekannt zu
gebenden Zahlstelle zu übermitteln.

2. Werden die Beiträge und Nebenkosten nicht rechtzeitig gezahlt, so ist die Austalt
bei Gebäude» von der Haftung frei, wenn der Versicherungsnehmer trotz wiederholter Mahnung
lauger als 6 Monate mit der Zahlung in Rückstand geblieben ist und die Zwangsvollstreckung
u> sein bewegliches Vermögen nicht zur Befriedigung der Anstalt geführt hat.

Bei sonstigen Versicherungen ist die Anstalt von der Haftung frei, wenn der
Versicherungsnehmer seit Empfang der Zahlungsaufforderung zwei Wochen mit der Zahlung in
Rückstand geblieben ist. In der Zahlungsaufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

Die Austalt ist in den Fällen der Absätze 1 nud 2 auch berechtigt, das Versicherungs-
Uerhältnis mit einmonatiger Frist zu kündigen. Die Wirkungen der Kündigung treten nicht
e>», Wenn die Zahlung bis zum Ablauf der Frist erfolgt.

3. Kündigt der Versicheruugsuchmer vor Ablauf der Vertragszeit, so gebührt der
Anstalt der Beitrag bis zum Schluß des Versicherungsjahres; kündigt die Anstalt, so erstattet
sie den Beitrag nach Verhältnis der noch nicht abgelaufenen Versicherungszeit.

Bei Erstattung von Beiträgen, welche auf mehrere Jahre vorausbezahlt sind, kann die
Anstalt den Betrag einbehalten, den sie bei Abschluß der Versicherung für die abgelaufene
5e>t festgesetzt habe» würde.

4. Angefangene Monate werden für voll berechnet.

5. Ei» Anspruch auf Erstattung irrtümlich gezahlter Beiträge kann nur für das
laufende und das vorausgegangene Versicherungsjahr erhoben werden.

§8.

Gefahrerhöhung.

1, Nach dem Abschlüsse des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne
E'nwilligung der Austalt eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch
"""' Dritten gestatten.
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2, Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhnng, die dnrch eine mit oder ohne
seinen Willen erfolgte Änderung eintritt, nach erlangter Kenntnis der Anstalt nnverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

3, Im Falle der Verletzung dieser Vorschriften gelten die Bestimmungen der tztz 24
bis 30 des Ncichsgesetzes über den Versicherungsvertrag,

4, Erlangt die Anstalt von einer Gcfahrerhöhung Kenntnis, so hat sie das Necht, die
Vertragsbedingungen abzuändern oder den Vertrag zu kündigen.

Will der Versicherungsnehmer nntcr den abgeänderten Bcdiuguugeu den Vertrag nicht
furtsetzen, so kann er die Versicherung binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung
mit einmonatiger Frist kundigen, Vei einer Gebäudcuersichcrnng ist die Kündigung nur dann
wirtsam, wenn bis zum Ablaufe der Frist die im H 6 Ziffer 5 bezeichneten Nachweise
beigebracht werden.

Eine Gebäudeversicherung kann die Austeilt nur dann kündigen, wenn die Erhöhung
der Gefahr eine derartige ist, daß sie die Anstalt znr Ablehnung der Versicherung berechtigt
haben würde.

5, Vom Tage der Gefahrerhöhung ab hat der Vcrsicheruugsuehmer die erhöhten
Beiträge nachzuzahlen.

5 9,

Sicherheitsvorschriften.

1, Der Versicherungsnehmer darf die gesetzlichen oder polizeilichen Sichertzeitsvorschriflen
nnd die zur Verminderung der Gefahr oder zur Verhütung einer Gesahrerhöhuug vertraglich
übernommenen Verpflichtungen weder selbst verletze», noch ihre Verletzung dnrch einen Dritten
dnlden.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten, so kann die Anstalt die Vertrags¬
bedingungen abändern, Will der Versicherungsnehmer uuter den abgeänderten Bedingungen deu
Vertrag nicht fortsetzen, so kann er die Versicherung biuneu eiuem Muuat nach Empfang
der Mitteilung mit einmonatiger Frist kündigen, Aei einer Gebäudeversicherung ist die
Kündigung nur dann wirtsam, wenn bis zum Ablaufe der Frist die im 8 <' Ziffer 5 bezeichneten
Nachweise beigebracht werden,

3, Ist die Anstalt zur Annahme der Versicherung nicht verpflichtet, so kauu sie auch
binuen eiuem Mouat nach Kenntnis der Verletzung mit einmonatiger Frist kündigen,

4. Sie kann ferner eine Entschädigung ganz oder teilweise versage», es sei dcuu, das;
die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht oder den Eintritt und
Umfang des Schadens nicht beeinflußt hat.

5 10,

Herabsetzung der Versicherungssumme.

i. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen erheblich, s"
lmm zur Vesciliguug der Überversicherung die Versicherunassnmme herabgesetzt werden
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Ist der Versicherungsnehmer mit der Herabsetzung nicht einverstanden, so kann ei
die Versicherung binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung ohne Frist kündigen. Bei
einer Gebäudeuersichcrung ist die Kündigung nur dann wirksam, wenn gleichzeitig die im § 6
Ziffer 5 bezeichneten Nachweise beigebracht werden.

2, Die Anstalt ist berechtigt, die Sachen durch einen Vertreter besichtigen zu lassen.

Mehrfache Versicherung. Doppeluersicherung. Vereinbarte Selbstversicherung,

1. Wer für die versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr ganz oder teilweise anderweitig
Versicherung nimmt oder wer anderweitig versicherte Sachen bei der Anstalt versichert, hat der
Anstalt uun der anderen Versicherung unverzüglich schriftlich nnter Benennung des anderen
Versicheren nnd der Versicherungssumme Mitteilung zn macheu und ihre Genehmigung eiuzuholeu.

2. Wird die Gcuehmiguug nicht ciugehult oder versagt, so ist die Anstalt bis zur Anf-
hebuug der anderen Versicherung von der Haftung frei,

3. Ist mit Geuehmiguug der Anstalt eine bei ihr versicherte Sache ganz oder teilweise
auch anderweitig versichert, su haftet die Anstalt nur anteilig nach dem Verhältnis der mit ihr
vereinbarten Versicherungssnmme znm Gesamtbetrage der Versicherungssummen, Übersteigen die
Versichcruugssummeu znsammcn den Versicherungswert (Dovpclvcrsichcruug), so haftet die Anstalt
»nch jenem Verhältnis nur für deu Versicherungswert.

4. Hat der Versicherungsnehmer einen Teil des Schadens selbst zu tragen (vereinbarte
Selbstversicherung), sv darf er für diesen Teil nicht anderweit Versicherung nehmen. Wird dieser
Bestimmung zuwider gehandelt, su wird die Entschädigung derart ermäßigt, daß der Ver¬
sicherungsnehmer den ansbedungencn Teil des Schadens selbst trägt,

8 12.

Veräußerung der versicherten Sache.

1. Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt au
Stelle des Veräußcrers der Erwerbcr iu die während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte uud Pflichte» ciu. Die Anstalt hat in Ansehung
ber durch das Versicherungsuerhältnis gegen sie begründeten Forderungen die Veräußerung erst
dann gegen sich gelten zu lassen, wenn sie von ihr Kenntnis erlangt,

2. Die Veräußerung ist der Anstalt unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Wird die
anzeige weder von dem Veräußerer uvch von dem Erwerbcr erstattet, so kaun die Austalt die
Entschädigung unter den im Gesetz bestimmte» Voraussetzungen ganz oder teilweise versagen,
es sei denn, daß sie zur Annahme der Versicherung der veräußerten Sache verpflichtet ist,
V's zur Anzeige haften der Veräußerer und der Erwerber für die Beiträge als Gesamtschuldner,

3. Die Anstalt und der Erwcrber sind berechtigt, die Versicherung mit einmonatiger
3nst zn kündigen, wenn es sich um Versicherungen handelt, zu deren Annahme die Austalt nicht
"«Pflichtet ist. Das Kündigungsrccht der Anstalt erlischt einen Monat nach Kenntnis der
Veräußerung, das des Erwerbcrs einen Monat nach dem Erwerbe, oder, wenn der Erwerbcr
"c»i der Versicherung keine Kenntnis hatte, einen Monat nach erlangter Kenntnis.
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8 13,

Versicherung für fremde Rechnung.

1, Bei der Versicherung für fremde Rechnung tauu der Versicherungsnehmer über die
dem Versicherten aus dem Vertrage zustehende» Rechte im eigenen Namen uerfügen. Der
Versicherungsnehmer ist, auch wenn er nicht im Besitz des Versichcruugsscheius ist, ohue Zu¬
stimmung des Versicherten znr Annahme der Entschädigung und zur Übertragung der Rechte
des Versicherte» befugt. Die Anstalt ist berechtigt, uor Auszahlung der Entschädigung von
dem Versicherungsnehmer den Nachweis zu «erlangen, daß der Versicherte seine Zustimmung
zn der Versicherung und zur Empsangnahme der Entschädigung erteilt und keine anderwcite
Versicherung genommen hat.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte aus dem Versichcrnngsuerhältnis nicht
Uerfügen, selbst wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist; er kann die noch nicht gezahlte
Entschädigung mir mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

A. Bei der Versicherung für fremde Rechnung haftet die Anstalt nicht, soweit der Vcr-
sicherte die Sachen anderweitig versichert hat.

8 l4.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach dem Schadenfall.

1. Der Versichernugsuehmer hat jedeu Schade», für den Ersatz verlangt wird, und
jeden Vrandstiftuugsvcrsuch der Anstalt oder ihrem Vertreter und der Ortspolizcibchörde miuer-
züglich anzuzcige». A»ch das Abhande»komme» versicherter Sache» bei dem Schadenfall ist der
Ortspolizcibchörde »»ter Bezeichnung der Sachen unverzüglich mitzuteilen. Der Pflicht znr Anzeige
wird genügt, wenn sie binnc» drei Tagen nach Eintritt des Schadcnfalls erstattet wird.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Möglichkeit für die Abwendung n»d
Mi»der»»g des Schadens zn sorgen nud dabei die Weisnngcn der Anstalt z» befolge».

Anfwendnngen, die der Versicherungsnehmer hierfür macht, fallen, auch wenn sie
erfulglus bleiben, innerhalb der Versicherungssumme der Anstalt znr Last, soweit der Ver
sicherungsnchmer sie dcu Umständen nach für geboten halten dnrfte.

Die Verpflichtung der Anstalt zum Ersatz für Aufwcuduugeu des Versichernngs-
uchmcrs erstreckt sich nicht auf die Leistnngcn der im öffentlichen Interesse bestehenden Fencr
wehren oder anderer znr liöschhilfe Verpflichteter oder für Bcwnchuug der Brandstelle, sowie
oh»e bescmderc Vereinbarung unch nicht auf die Aufräumungstustc».

^'»ur Leistung Mm Vorschüssen ist die Anstalt nicht verpflichtet.
3. Bis zur Feststellung des Schadens darf der Versicherungsnehmer ohue Ei»-

williguug der Nustalt nur solche Äudcruugcu vornehmen, welche zur Erfüllung der ihm nach
Ziffer 2 obliegende» Pflicht oder in, öffentliche» I»tercsse geböte» sind I»sbeso»dere darf
er mutwillige Zerstörungen verschont gebliebener Teile weder veranlasse» noch dnldcn.

-1. Die Anstalt ist berechtigt, jede den Wert fowie den Schade», dessen Ursache und
Höhe betreffende Untersuchung auzustelleu.

Der Versicherungsnehmer hat der Anstalt nach dem Eintritt des Schadenfalls jede
Ansknuft zn erteilen, die znr Feststellung des Schadenfalls oder der Höhe der Ent-
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schadignng erforderlich ist, auch für seine Ansprüche die Belege beizubringen, deren Be¬
schaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann. Auf Verlange» der Anstalt hat er binnen
einer angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen ein Verzeichnis über die zur Zeit
des Schadenfalls vorhandenen, die vom Schaden betroffenen oder abhanden gekommenen und
die beschädigten oder unbeschädigten Sachen uuter Angabe ihres Werts vor dem Schaden
fall einzureichen. Entstehende Kosten trägt der Versicherungsnehmer.

8 15.

Folgen der Verletzung der Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
bei uud nach dem Schadenfall.

1. Die Anstalt ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenu der Versicherung«^
"ehmer oder der Versicherte den Schadenfall vorsätzlichoder durch grobe Fahrlässigkeit herbei¬
geführt hat oder wenn die Brandstiftung mit ihrem Wissen uud Willen erfolgt ist oder wenn
sie sich bei Ermittlung des Schadens einer arglistigen Täuschung schuldig machen.

2, Hat der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, die bei oder nach Eintritt des
Schadenfalls zu erfüllen ist, verletzt, so kaun die Anstalt die Entschädigung ganz oder zum
Teil versagen, es sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahr¬
lässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. Wcgcu Unterlassung der Anzeige des Schaden¬
falls an die Polizeibehörde kanu die Leistung nur bis zur Nachhulung der Anzeigeverweigert
werden. Wegen Unterlassnng der Anzeige abhanden gekommenerSachen bei der Ortspolizei¬
behörde darf die Leistung für andere als die abhanden gekommenen Sachen nicht abgelehnt werden.

8 16.

Zahlung der Entfchädigung.

>, Die Entschädigung ist, vorbehaltlich der nachfolgendenBestimmungen,mit dem Ablauf
eines Monats nach vollständiger Feststellung des Schadens fällig. Solange die Auszahlung
der Entschgdignng durch Legitimationsmängel oder dnrch fuustige gesetzliche Gründe gehindert
wird, ist die Anstalt znr Hinterlegung oder zur Zahlung oder zur Vertretung der Folgen des
Zahlungsaufschubs nicht verpflichtet,

2, Wenn Gebäude mit Hypotheken, Reallasteu, Grund- oder Nentenschuldenbelastet sind,
s° kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung nur zur Wiederherstellung und erst dann
verlangen, wenn die bestimmungsmäßige Verwendung des Geldes gesichert ist, es sei denn,
daß die vor dem Schadenfall eingetragenen Realbcrechtigten in die sofortige Auszahlung
der Entschädigung willigen. Die Anstalt tann zum Nachweis über die Belastung des Gebäudes
"°m Versicherungsnehmerauf dessen Kosten einen beglaubigte»Gruudbuchauszug verlangen.

Wird die Einwilligung der Realbcrechtigten nicht beigebracht, so erfolgt die Zahlung
b" Vollschäden in drei Teilbeträgen. Der erste wird in der Regel gezahlt, wenn mit dein
Aufbau der Nmfassungswändebegonnen ist, der zweite, wenn das Gebände unter Dach gebracht
'st, der dritte nach Vollendung des Baues unter Verwendung der gesamten Entschädigung. Bei
Teilschädenerfolgt die Zahlnng, wenn der Schaden geringfügig ist, nach der Festsetzung,sonst
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in zwei Teilbeträgen, Der erste wird gezahlt, wenn mit der Wiederherstellung begonnen ist,
der zweite „ach Vollendung des Baues uuter Verwendung der gesamten Entschädigung.

Wird ausreichende Sicherheit geleistet, so kann die Zahlung uor der Wieder»
Herstellung in ungeteilter Summe erfolge»,

3, Ist der Schade» bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Schadenfalls
noch nicht vullständig festgestellt, so kann der Versicherungsnehmer unbeschadet der Bestimmungen
in Ziffer 1 nud ^ die Feststellung desjenigen Betrages, den die Anstalt nach Lage der Sache
mindestens z» zahlen hat und die Zahlung dieses Betrages fordern,

4, Solange eine Polizeiliche oder gerichtliche Untersuchung über die Entstehung des
Brandes schwebt, kann die Anstalt die Auszahlung der Entschädigung verweigern, bis der
Versicherungsnehmer eine Erklärung der zuständigen Behörde darüber beibringt, daß die Unter-
suchnng sich nicht gegen ihn oder den Versicherten richtet,

5, Die Anstalt hat uom Beginn ihres Zahlungsverzuges an die Entschädigung
mit 4 Uom Hundert für das Jahr zu verzinsen.

tt. Kann die Zahlnng der Entschädigung nur zur Wiederherstellung des beschädigten
Gebäudes verlangt werden, so erlischt der Anspruch auf die Entschädigung, wenu der Ver¬
sicherungsnehmer nicht binnen zehn Jahren die Wiederherstellung herbeiführt. Die zehn¬
jährige Frist beginnt mit dem Schlnssc des Jahres, in dem der Brandschaden stattgefunden hat.

8 1?.

Nechtsverhältiiis nach dem Schadenfall oder nach dem gänzlichen oder

teilweise» Untergang der versicherten Sache.

1. Nach Eintritt des Schadenfalls oder nach sonstigem gänzlichen oder teilweisen
Untergang der versicherten Sache bleibt die Versicherung bestehen, bis der Versicherungsnehmer
oder die Anstalt nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften eine Änderung in der Versiche¬
rung herbeiführt. Bei einer Gebäudeversicherung umfaßt die fortlaufende Versicherung auch
die zum Bau bestimmten, auf dem Bauplatz oder in seiuer unmittelbaren Nähe im Freien
lagernden Baustoffe.

Wird mit dem Wiederaufbau eines vernichteten Gebäudes nicht innerhalb des laufenden
oder des nächstfolgenden Geschäftsjahres begonnen, so erlischt mit dem Ablauf des letzteren die
Versicherung dieses Gebäudes.

Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Erlaß oder Ermäßigung der Beiträge
uom Ablauf der Versicherungspcriude ab bis zum Wiederaufbau oder bis zur Neubeschaffung
der Sachen.

2, Nach dem Eintritt des Schadenfalls ist jeder Teil berechtigt, das Verstcherungs-
verhältuis binucn einem Monat nach dem Abschlüsse der Verhandlungen über die Entschädigung
zu kündige», sofern es sich um Sachen handelt, zu deren Versicherung die Anstalt nicht
verpflichtet ist; der Versichcrnngsnchmer kann jedoch nur dann kündigen, wenn er den Schaden
in der vorgeschriebenen Frist angemeldet hat.
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Die Anstalt hat eine Kündigungsfristum, einem Monat einzuhalten. Der Versicherungs¬
nehmer kann ohne solche aber nicht für einen späterenZeitpunkt als den Schluß der laufendenVer
sichernngspcriodekündigen. Bei einer GebändeUersicherungist die Kündigung nur dann wirksam,
wenn bin zu de,n gewählten Ablaufstcrmin die im § 6 Ziffer 5 bezeichnete» Nachweise
beigebracht werden.

8 18.

Verlust des Anspruchs des Versicherungsnehmers wegen Nichtgeltendmachung.

Die Anstalt wird von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungs¬
nehmer sciueu Anspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend
gemacht hat. Der Lauf der Frist beginnt von dem Tage, an welchen, die Anstalt dem Ver¬
sicherungsnehmer gegenüber den Nnsprnch unter Angabc der mit dem Ablaufe der Frist
verbundenenRechtsfolge schriftlich abgelelmt hat,

§ 19,

Schluhbestimmu ng.

Soweit nicht in der Anstaltssatzung, in den vorstehendenallgemeinenVersicherung?
bediugungcn, in Sondcrbedingnngen oder durch besondere Vereinbarung Abweichendesbestimmt
ist, gelten für das Vcrsichernngsverhältnis die gesetzlichen Vorschriften.
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Zusatzbedingungen

für landwirtschaftlicheVersicherungen

8 i,

Umfang der landwirtschaftlichen Versicherungen,

Die landwirtschaftliche Versicherung erstreckt sich ans die durch eigenen Anbau
gewonnenen oder zum eigenen Bedarf erworbenen Ernteerzeugnisse uud landwirtschaftlichen
Voiräte, sowie auf die zum Betriebe der Landwirtschaft gehörigen Viehbestände uud Geräte,

Für landwirtschaftlicheVersicherungen gelten die allgemeinen Bersichernngsbedinguugen
und die nachstehendenVorschriften.

8 2,

Räumlicher Geltungsbereich der Versicherung.

Als Versicherungsräume gelte» ohne besondereVereinbarung sämtliche vom Versicherungs¬
nehmer zu landwirtschaftlichenZwecken benutzte, uach Lage, Bau- und Benutzuugsart im
Versicherungsscheinbezeichnete Gebäude mit Ausnahme der offenen Feldscheunen (Schober-,
Diemenschuppen — vgl. § 3 Ziffer 2 und 3>, der Hofraum uud sämtliche Ländereien des
Gehöfts und seiner wirtschaftlich zugehörige,, Vorwerke nebst allen dahinfiihrenden Wege»
suwie die Wege nach uud von deutschenMärkten, Ausstellungen und Ablieferungsorten, mi/
Einschloß der Unterkuuftstellcn,aber mit Ausschluß der Märkte, Ausstellungen und Ablieferungs¬
orte felbst.

Mahlgut gilt, falls nicht eine höhere Selbstuersicherungausbedungen ist, mit «0 "/„
des Wertes auch auf der Mühle und beim Hin- und Rücktransport als versichert.

Versicherung der Ernteerzeugnisse.

1. Die Versicherungder Ernteerzeugnisseumfaßt ohne Unterscheidungnach den einzelnen
Fruchtgattungcn die gesamten jeweils in den VersichcrungsränmenuorhandenenBestände an Halm-
""° Hülsenfrüchteu jeder Art. au Körnern. Gräsern, Stroh. Heu, Futterkräntein und Obst, ein¬
schließlich der älteren Bestände und des Zulaufs.

Der Versicherungsnehmerist verpflichtet, die gesamten Vorräte dieser Art zum vollen
^°rt für die Zeit des ganzen Erntejahres zur Versicherunganzugeben.
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Hack- und Ölfrüchte, Sämereien nnd Haudrlsgewächfe sind nur dann versichert, wenn
sie besonders angemeldet sind,

2. Die Erutefrüchte sind mich auf dem Halme, während der Erntearbeiten lind bis z,u»
Höchstbctrage um, 18000 Ml für den einzelnen Schadenfall beim Aufstelle,! in Schuber (Diemen)
versichert. Nach Ablauf einer Wache, um» Beginn des Einbringens in Schuber an gerechnet,
scheiden die in Schuber gefetzten Erntesrüchtc aus der Versicherung ans. Für Erntefrüchte, die
länger als eine Wuchc in Schuber uersichert bleibe» sulle», muß eine be>uudcre Schuberver¬
sicherung beantragt mcrde». Werde» die Erutefrüchte aus den Schubern in die Bcrsichcrungs-
räumc «erbracht, su fallen sie unter die Erutcversichcruug <Ziff, l),

3. Bei der Aufstellung um, Schubern hat der Versicherungsnehmer, soweit »icht
gesetzliche uder pulizeilichc Vurschriften Weitergehendes verlangen, folgende Obliegenheiten z»
erfüllen: Jeder Schuber muß mindestens 30 m um, Gebäuden und üffcutlichcn Wegen und von
Eisenbahnen entfernt stehen, Schober uder Schubertumplexe im Werte vun über 9000 Ml. müssen
mindestens U0 m, uun über 1800« Mk, mindestens 120 m um, einander entfernt sein.

In geringeren Entfernungen uun einander aufgestellte Schober werde,, als ein Schober
behandelt.

Die Versicherung uun Schubern nnd Schuberlumplcxen in, Werte uun mehr als 18 000 Mk,
bedarf besonderer Vereinbarung,

Wird ein Getreideschuber ausgedroschen und das daraus gewonnene Stroh sofort wieder
in einen Schober gesetzt, so geht die Versicherung unter den bisherigen Bedingungen auf den
Strohschober bis zum Ablauf der Versicherungszeit für den Fruchtschober über und zwar zu dem
ursprünglich für Stroh vereinbarten Werte, höchstens aber zn einem Drittel der Versicherungs¬
summe des Getreideschobers.

Die Versicherung eines Schobers erlischt schon uor ihrem Ablauf mit seiner Abtragung'

An jedem Schober ist dauernd ein Versicherungsschild der Anstalt zu befestigen.

4. Die unter 2 und 3 für Schuber getroffenen Bestimmungen gelten auch für Ernte-
fruchte in uffencu Feldscheunen,

5. Können nach Eintritt des Schadeufallcs die Erntebestände einschließlich oer ans frühere»
Jahren nnd des Zulaufs, weder durch ordnungsmäßig geführte Wirtschaftsbücher, »och durch
Belege oder in anderer zuverlässiger Weise ermittelt werden, so wird angenommen, daß eine gleich'
mäßige Verminderung der Bestände stattgefunden hat, und zwar bei Getreide und Stroh vom
t, September ab täglich nm ^„„, bei Futtergcwächsen vom I. November ab täglich nm V^»'
Für die Wertberechnung sind die mittleren Preise des nächsten Marktortes am Brcmdtagc maß¬
gebend. Bei Dreschfiucht werden vom Marktwert der Körner nur die ersparten Dreschkostcn
abgezogen; für ersparte Marktfuhren wird lein Abzug gemacht,

6. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, in seinem Betriebe, namentlich cmch bei dem
Ansdreschen von Ernteerzeugnissen, die gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften über Aufstellung,
Beschaffenheit nnd Betrieb uun Dampfkessel» und von beweglichen und unbeweglichen Motoren
genau zu erfülle».
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5 4.

Versicherung der Viehbestände.

1. Die Versicherung der Viehbestände umfaßt, wenn nichts anderes vereinbart ist, den
gesamten jeweils vorhandenen landwirtschaftlichenViehbestand ohne Unterscheidungnach einzelnen
"lchgnttungen. Ausgenommen sind Lnxustierc und andere Tiere von außergewöhnlichemWerte,
welche besonders zn versichern sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seineu gesamten
Viehbestandzur Versicherunganzugeben.

2. Die Versicherung des Viehs geht nach dem Schlachten auf das Fleisch und die Felle
über, Bei Schafeu gilt die Versicherungmit Einschluß der Wolle auch nach der Schur,
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Anlage 25

(Drucksachen Nr. t0>1

Bericht und Antrag
des Provinzialausschnsfes

betreffend

die Nberiiahuic weiterer VorsichcriNlgszlueigo.

Nach 8 lii^ des ueue» Gesetzes über die öffentliche» Fencrversicherungsanstaltenvom
25. Juli 1910 ist der Herr Minister des Innern befugt, eiuer öffentlichenFcnervcrsichernngs-
Mistalt neben der eigentlichenFenerversichernng nnch den Betrieb anderer Zweige der Schaden-
Versicherung zu gestatten. Dein Betriebe derartiger Nebenzweige der Versicherungsind besondere
"eschäftsbedingungeuzn Grunde zu legen, welche der Gcnchinignngder Königlichen Staatsregierung
bedürfen,nachdem sie der Beschlnßfafsnngdes „Verwaltnngsrates" (5 1? Nr. <! Ges.) unterzogen
worden sind.

Es hat sich das Bedürfnis herausgestellt, den vielfach au die Anstalt herangetreteneu
"Mischen ihrer Versicherungsnehmerauf Abschlußvon Versicherungen gegen Mietverlust, gegen
6'ml>nlchsdiel,flnl)lnnd Veraubunss. gegen Wasferleitnugsschäden svwie auf Abschluß von Glas-
uersjcherunstseitens der Anstalt entsprechen zu tonnen, da manche Versichcrnngsuehmer es vor
^ehe», ihr Versicherungsbedürfnis»nr bei einer Anstalt zu befriedige».

Die Anstalt beabsichtigt vor derHmid nicht, die genannte» Nebe»zweige i» intensiver Weise als
Selbstzweckzu betreiben, sondern stellt ihre» Antrag wesentlich nur, wie gesagt, um etwaigen an sie heran-
tretenden Wünschen gelegentlich der Aufnahme zu tonne».

Diese Freiheit der Entschließung hält sie andererseits aber auch für eine Notwendigkeit
"" Interesse der gedeihlichenFortcntwicklnng ihres Hauptgeschäftes,da fast alle größeren Feuer-
"ersicherlingsunternchmungen»euerdmgs dc» gleichen Schritt getan haben nnd das Fehlen der
"ebenzwcigevon dem Pnbliknm als Nttckständigkeit aufgefaßt zn werden pflegt.

In den Organismus der Anstalt lassen sich die neuen Betriebsarten ohne jede Schwierig¬
st einfüge,,.
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In welcherForm die Ausübung der einzelnen Versicherungszweigegedacht ist, ergeben
die beigefügtenallgemeinen Versichernngsbediugungen:

ir) für Mictuerlust-Versichernng,

d> für Versicherunggegen Wubruchsdiebstahlund Veranbnug,

c> für Versicherunggegen Wasserleitungsschäden,

6) für Glasuersicherung.

Der PruUiuzialausschus;beehrt sich hierimchzu beautrageu:

Der Prouinziallandtag wolle beschließen:

„Vorbehaltlichder erforderlichen Zustimmung der Künigl. Swatsregierung zu genehmigen,
das; die der Nhriuproviuz neben der eigentlichenFeuer¬
versicherung künftig anch den Betrieb der Versicherunggegeu Mietuerlust, gegen Einbrnchsdieb
stahl und Veraubnng, gegeu Wasserlcituugsschädenund der Glasversicheruug anfnimnit."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Ver provin?ialauss«chus?.

O Graf Krissel von Gyinnich. Dr. von Uenvers,

Nl'isitzmder. Landeshauptmann
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Allgemeine Verjicherungsoedingungen
l!>

die Versicherung gegen Mietverlust.

51,>

Umfang der Haftung.

1. Die Anstalt Haftel nach Maßgabe der nachfolgenden Aestinnnuugeu für den Verlast
an Mietbetmgcu l,nd Mietwerten, der dadurchentsteht, daß die im Versicherungsschein bezeichneten
Gebäude durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Wasserleitungsschäden,Sturm, Einwirkungen von
Kannlisatiunsarbeiten, die auf eigenem Grundstück ausgeführt werden, und Ticfbnnten, die auf
benachbartem Grund nnd Boden misgefichrtmerden, ganz oder teilweisezerstört oder beschädigt werden.

Für die in Absah I bezeichneten Schäden, die infolge Explosion entstehen, haftet die
'lnftalt jedoch nur dauu, weuu die Zerstörung oder Beschädigungder Gebäude durch Explosion
Uun Leuchtgas aller Art, von Beleuchtungskörpern, nun Hanshallungs-Hcizeinrichtnngen, von
Dampfkesseln(Dampferzeugern)und von Explosionsmotorenentsteht. Die Haftimg für die Folgen
anderer Explosionen bedarf ohne Rücksicht ans ihre Entstehnngsart besondererVereinbarung,

Die Anstalt haftet nicht, wenn der Schaden durch Erdbeben oder vulkanischen Ansbruch
«der durch Maßregeln verursacht wird, die im Kriege oder bei Aufruhr von einem militärischen
^'fchlshaber angeordnet werden. Bei alle» Schäden, die während eines Erdbebens oder unmittel¬
bar darauf entstehen,wird angenommen,das, sie durch das Erdbeben veranlaßt sind, es sei denn,
uns, der Bersichcrnngsnchmer nachweist,daß sie auch ohne das Erdbeben entstanden wären,

2, Die Anstalt erseht, wenn die Voranssehnngen der Ziffer l für ihre Haftung vorliege»,
">e Mictbeträge für die vermieteteu Wohnungen und Räumlichkeit«!,insoweit die Mieter infolge
^r Zerstörung oder Beschädigung der vermieteten Raume uou der Entrichtung des Mietzinses
"äst gesetzlicherBestimmungen ganz oder teilweisebefreit werden, nnd zwar:

a> wenn der Mietzins nach Bierteljahren oder längeren Zeitabschnitten bemessen war.
für die Zeit von, Eintritt des Schadenfalles bis znm Schluß des Kalender-Viertel- oder Halb¬
eres, in welchemdie Wiederherstellung erfolgt ist,

d) wenn der Mietzins nach Monaten oder Wochen bemessenwar. für die Zeit vom
antritt des Schadenfalls bis zum Schluß des Monats, in welchem die Wiederherstellungerfolgt ist.



368 51, Rheinischer Provinziallandtag. Nr, 25.

c> Dir Anstalt hat jedoch für jeden Schadcnfall höchstens den Mietbetrag für die Dalier
eines Jahres seit dein Eintritt des Schadens zn ersetzen,

Erinäßigt sich der Mietvcrlnst dadurch, das; die Ränme vor Ablauf der angegebenen
Zeiten wieder vermietet werden, dnrch Zugeständnisse des Mieters oder durch andere Umstände,
so vermindert sich die Entschädigung entsprechend.

Für Vergütungen, welche der Versichernngsuehmer freiwillig den Mietern für den Ver¬
zicht auf vermietete Räume oder für die mit der Wiederinstandsetzung verbundenen Belästigungen
uder aus ähnlichen Gründen bewilligt, haftet die Anstalt nnr, wenn sie vor der Bewillignng ihr
Einverständnis erklärt hat.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, für die schleunige Wiederherstellung der uum
Schaden betwffcncn Gebäude und Räume zu sorgen, Findet die Wiederherstellung nicht mit
tnnlichster Veschlennignng statt, so ersetzt die Anstalt nnr den Mietverlust für die Zeit vvu einen'
Monat nach dem Eintritt des Schadenfalls.

3. Die Anstalt ersetzt, wenn die Voraussetzungen der Ziffer l für ihre Haftung vor¬
liegen, den Mietwert Der Gebäude uder Räume, welche der Versicherungsnehmer in eigenen! Gebrauch
hat oder ohne Entgelt an andere Personen zur Benutzung überlassen hat, bis zur Höhe des
Betrages, der als Mictwert vereinbart ist. Im übrigen finden hinsichtlich des Umfangs der
Haftung der Anstalt die Bestimmungen unter Ziffer 2 entsprechende Anwendung

Versicherungssumme,

Die Versicherungssumme soll den Mietbeträgcn, die aus den im Versicherungsschein
bezeichneten Gebäuden erzielt werden, bezw, dem Mietwcrt der eigenen Wohnuug oder der ohne
Entgelt an andere Personen überlassenen Räume entsprechen.

Ist die Versichernngssnmme höher als der Verlust an Mietzinsen uder an Mietwert, so
hat die Anstalt nnr den tatsächlich eingetretenen Verlnst an Mietzinsen oder an Mietwcrt zu ersetzen.

Ist die Versichernngssnmme niedriger als der Verlnst an Mietzinsen oder an Mietwert,
so haftet die Anstalt nnr nach dem Verhältnis der Versichernngssnmme zum Verlnst an Miet¬
zinsen uder an Mictwert.

5 3.

Nnzeigep flicht des Versicherungsnehmers bei Abschluß des Vertrages.

Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrages alle ihm bekannten
Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, der Anstalt anzuzeigen. Hat er diese
Pflicht schnldhafterwcise verletzt, su kann die Anstalt unter den im Versicherungsvertragsgesetz
bestimmten Vuranssetzungeu von: Vertrage zurücktreten und die Entschädiguug ganz oder teilweise
versagen.

5 4.

Versichernngs schein. Anfang nnd Daner der Versicherung.

1. Der Inhalt des Versicherungsscheins gilt als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer
nicht binnen einem Monat nach Empfang bei der Anstaltsleitung schriftlich Widerspruch erhebt.
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Der Widerspruchkann nur darauf gestützt werden, daß der Versicherungsscheindem Antrage oder
den Vereinbarungen nicht entspricht.

2. Die Versicherung beginnt, wenn nichts anderes vereinbart ist, mit dem Ablauf des
^ages, au welchem die Anuahmccrtlärung der Anstalt au den Antragsteller abgesandt ist. Wird
der Autrag nicht innerhalb eines Monats seit seinem Eingange beanstandet oder abgelehnt, so
ss'lt er als genehmigt. Der Antragsteller ist an seinen Antrag einen Monat gebunden.

3. Als Versicherungspcriodcgilt das Geschäftsjahr der Anstalt.

4. Die Versicherungsverträge gelten ohne andere Vereiubaruug als auf die Dauer uon
10 Jahren abgeschlossen. Die ein^ oder mehrjährige Dauer wird vom Beginn des nächsten
Geschäftsjahres ab gerechnet.

5. Ist eine ein- oder mehrjährigeVersicherungdrei Monate vor ihrem Ablauf von keiner
Seite durch eingeschriebenen Brief gekündigt, so gilt sie um ein Jahr und weiter von Jahr zu
Jahr als stillschweigend verlängert.

5 5.

Beiträge des Versiche r nngsnehmers.

1. Der Beitrag und die Nebenkostensind für ueue Versicherungenbei dem Empfang des
Versicherungsscheins,für bestcheude bei Beginn des Geschäftsjahres fällig. Der Versicherungs¬
nehmer hat den fälligen Betrag auf feiue Kosten der ihm bekannt zu gebenden Zahlstelle zu übermitteln.

2. Die Anstalt ist von der Haftung frei, wenn der Vcrsichcruugsuehmerseit Empfang
der Zahlungsaufforderung zwei Wochen mit der Zahlung in Rückstand geblieben ist. In der
Zahlungsaufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen.

Die Anstalt ist dann auch berechtigt,das Versicheruugsuerhältnis mit einmonatigerFrist
^l kündigen. Die Wirkungen der Kündigung treten nicht ein, wenn die Zahlung bis zum Ablaufe
d"' Frist erfolgt.

3. Kündigt der Versicherungsnehmervor Ablauf der Vcrtragözeit, so gebührt der Anstalt
der Beitrag bis zum Schluß des Geschäftsjahres; kündigt die Anstalt, fo erstattet sie den Beitrag
»ach Verhältnis der noch nicht abgelaufenen Vcrsicherungszeit.

Bei Erstattung uon Beiträgen, welche auf mehrere Jahre vorausbezahlt sind, kann die
'lustalt den Betrag cinbehalten, den sie bei Abschlußder Versicherungfür die abgelaufeneZeit
festgesetzthaben würde.

4. Angefangene Monate werden für voll gerechnet.

5. Ein Anspruch ans Erstattung irrtümlich gezahlterBeiträge kann nur für das laufende
und das vurausgcgaugene Geschäftsjahr erhoben werden.

8 6.

Erhöhung, der Feuer- und Wasserleitungsgefahr.

1. Nach dem Abschluß des Vertrages darf der Versicherungsnehmernicht ohne Einwilligung
°" Anstalt eine Erhöhung der Gefahr vornehmenoder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
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2. Der Versicheruugsnehmer hat jede Gefahrerhühuug, die durch eine mit oder ohne seinen
Willen erfolgte Änderung eintritt, nach erlangter Kenntnis der Anstalt nnvcrzüglich schriftlich
mitzuteilen.

3. Die Anzcigepflicht wegen Gcfahrerhöhnng besteht inuner, wenn die Prämie für die
Feuerversicherung oder die Versicherung gegen WasserleitnngSschäden ans anderen Gründen, als
wegen Crhohnng der Versichernngssnmme, erhöht wird.

4. Verletzt der Versicherungsnehmer die nach Abs. 1 bis 3 ihm obliegenden Pflichte»,
so kann die Anstalt unter den im Versicheruugsvertragsgesetz bestimmten Voraussetzungen das
Versicherungsverhältnis luudigeu und die Entschädigung ganz oder teilweise versagen.

8 ?.

S i ch e r h e i t s U o r s ch r i f l e n.

t. Der Versicherungsnehmer darf die gesetzlichen oder polizeilichen Sicherheitsvorschriften
und die znr Verminderung der Gefahr oder zur Verhüluug eiuer Gefahrerhöhnng vertraglich
übernommenen Verpflichtnugeu weder selbst verletzen, noch ihre Verletzung durch eiueu Dritten dulden.

2. Verletzt der Versicherunasuchmcr diese Pflichten, so taun die Anstalt das Ver<
sichernngsverhältuis binnen einem Monat nach erlangter Kenntnis der Verletznng mit eiumouatiger
Frist kündigen und eine Entschädigung ganz oder teilweise versagen, es sei denn, daß die Verletznng
weder auf Vorsatz uoch auf grober Fahrlässigkeit bericht oder den Eintritt nud Umfaug des
Schadens nicht beeinflnßt hat.

8 8.

Herabsetzung der V ersi ch e r i, u g s s u m m e.

Ergibt sich »uährend der Nersicherungszeit, das; die Mietbeträge nnd die Mietioerte, aus
denen sich die Versichernngssnmme znfaunnensetzt, dauernd geringer sind, als sie zur Versicherung
angemeldet wnrden, so kann sowohl der Versicherungsnehmer, als auch die Anstalt verlangen, daß
die Vcrsichernngssumme entsprechend herabgefetzt wird.

§ 9.

Mehrfache Versicherung. D u ppe I versicher n n g.

1. Ist der Versicherungsnehmer außer bei der Anstalt uoch anderweitig gegen den Ver¬
lust an Mietbeträgcn oder Mietwcrten versichert, so hat er der Anstalt von der andern Versicherung
unverzüglich schriftlich unter Vcncnuung des andern Versicherers Mitteilung zn machen uud ihre
Genehmigung einzuholen.

2. Wird die Gcnehmignng nicht eingeholt oder versagt, so ist die Anstalt bis znr Ans-
hebnng der andern Versicherung von der Haftung frei.

3. Hat die Anstalt die anderwcite Versicherung genehmig!, so haftet sie für den Betrag
des Schadens nur anteilig nach Vechältnis der mit ihr vereinbarten Versichernngssnmme zum
Gesamtbeträge der Versicherungssummen.
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8 10.

Veräußerung der im Versicherungsschein bezeichneten Gebände.

1. Werden die im Versicherungsscheinbezeichneten Gebäude veräußert, so tritt nn Stelle
des Veräußercrs der Erwerbcr in die »nährendder Daner seines Eigentums ans dem Verhältnisse
!>ch ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmersein. Die Anstalt hat in Ansehung
"«' durch das Versichernngsverhältnis gegen sie begründeten Forderungen die Veräußerung erst
dann gegen sich gelten zu lassen, wenn sie von ihr Kenntnis erlangt.

2. Die Veräußerung ist der Anstalt unverzüglichschriftlich anzuzeigen. Wird die Anzeige
weder von dem Veräußcrer noch von dem Erwerber erstattet, so taun die Anstalt unter den im
"ersichermigsvertragsgesetzbestimmten Voraussetzungendie Entschädigung ganz oder teilweise versagen.

3. Die Anstalt nnd der Erwerber haben das im Versichernngsvertragsgesetzbestimmte
Kündigungsrccht.

8 11-

Versicherung für fremde Rechnung.

1. Bei der Versicherungfür fremde Rechnungkann der Versicherungsnehmerüber die dem
versichertenaus dein Vertrage zustehenden Rechte in eigenem Namen verfügen. Der Versichernngs
nehmer ist, auch wenn er nicht im Besitz des Versicherungsscheinesist, ohne Znstimmnng des
versicherten zur Annahme der Entschädigung nnd zur Übertragung der Rechte des Versicherte»
befugt. Die Anstalt ist berechtigt, vor Zinszahlung der Entschädigung von dem Versicherungs¬
nehmer den Nachweis zu verlangen, daß der Versicherteseine Zustimmung zu der Versicherung
und zur Empfangnahme der Entschädigungerteilt lind leine anderweiteVersicherung genommen hat.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte aus dein Versichernngsverhältnis nicht ver
lngen, seihst ,y^m„ ^. i„, ^^. ^ Versicherungsscheinesist; er kann die noch nicht gezahlte
Entschädigungnur mit Znstimmnng des Versichernngsnehmersverlangen.

3. Bei der Versicherungfür fremde Rechnung haftet die Anstalt nicht, soweit der Versicherte
anderweitig gegen dieselbe Gefahr den Verlust an Mietbcträgen und Mietwcrten versicherthat.

8 12.

Obliegenheiten de s V ersi ch e r u u g s n c hmers bei u n d n a ch d e m Schadenfall.

1. Der Versicherungsnehmerhat, sobald er von dem Eintritt des Schadenfalls Kenntnis
erlangt, der Anstalt oder ihrem Vertreter unverzüglichdavon Anzeige zu mache». Der Pflicht
Hl" Anzeige wird genügt, wenn sie binnen 3 Tagen nach Eintritt des Schadens erstattet wird.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,nach Möglichkeit für die Abwendung und
-Nindenmg des Schadens zn sorgen, insbesondere den Wiederaufbau oder die Wiederherstellung
"" zerstörten oder beschädigten Gebäude oder Raume so schnell als möglichzu bewirken.

3. Der Versicherungsnehmerhat der Anstalt jede Ausknnft. die zur Feststellungdes Schadens
und des Umfangs ihrer Ersatzsiflicht erforderlichist, zn erteilen nnd ihrem Vertreter alle Belege
l"r de» vorhandenen Schaden, die Mietverträge, Mietbüchcr, sowie sonstige znr Aufklärung
Eignete Schriftstückeznr Einsicht vorzulegen.
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8 13,

Folgen der Verletzung der Obliegenheit des P er si ch eru u gs ue l, m ers bei
oder nach dem Schadenfall,

1. Die Anstalt ist von der Verpflichtung znr Leistung frei, wenn der Versicherung^
nehmer oder der Versicherte den Schadenfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbei¬
geführt hat oder wenn sie sich bei Ermittelnng des Schadens einer arglistigen Täuschung schuldig
machen oder wenn der Schaden mit ihrem Wissen und Willen durch Dritte herbeigeführt ist,

2, Hat der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, die bei oder nach Eintritt des Schaden-
falls zu erfüllen ist. verletzt, so taun die Anstalt die Entschädigung ganz oder teilweise versagen,
es sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch ans gruber Fahrlässigkeit beruht.

8 14,

Feststellung der Entschädigung,

1. Die Entschädigung ist, wenn die Parteien sich darüber nicht otzne weiteres einige»,
durch Sachverständige festzusetzen. Die Feststellung ist für beide Teile verbindlich, es sei denn,
dah sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht,

2. Für das Sachverständigenverfahren gelten, wenn nichts anderes vereinbart ist,
folgende Grundsätze:

Der Versichcrnngsnehmer und die Anstalt benennen je eine» Sachverständigen. Hat eine
Partei der andern Partei die Ernennung eines Sachverständigen mit der Aufforderung, mich ih«r-
feits einen Sachverständigen zu erueuueu, angezeigt, so hat die andere Partei ihr die Ernennung
ihres Sachverständigen binnen 14 Tagen nach Empfang der Aufforderung schriftlich mitzuteilen,
widrigenfalls für sie ans Antrag ein Sachverständiger von dem für den Schadensurt zuständigen
Amtsgericht zn ernennen ist.

Beide Sachverständige,, ernenne,, vor Beginn des Feststellnngsverfahrens gemeinsam
einen dritten Sachverständigen als Obmann, der für den Fall, daß jene sich wegen der festzu¬
stellenden Schadensumme nicht einigen, nach beendigter Abschätzung innerhalb der Grenzen der
Feststellung der beiden Sachverständigen die streitig gebliebenen Punkte entscheidet.

Wenn die Sachverständigen sich über die Wahl des Obmannes nicht einigen, so wird
der Obmann, auf Autrag eiuer der Parteien, von dem für den Schndensort zuständigen Amts
gericht ernannt.

Jeder Teil trägt die Kosten der von ihm oder für itzn ernannten Sachverständigen, die
Kosten des Obmanns tragen beide Parteien znr Hälfte.

5 15,

Zahlung der Entfchädigun g.

1, Die Entschädigung ist mit dem Ablauf eines Monats nach vollständiger Feststellung
des Schadens fällig. Solange die Auszahlung der Entschädigung durch Lcgitimatiunsmängel oder
durch sonstige gesetzliche Gründe gehindert wird, ist die Anstalt zur Hinterlegung oder zur Zahlung
oder zur Vertretung der Folgen des Zahlungsanfschubs nicht verpflichtet.
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2, Hat der Versichernngsuchmer die im Versicherungsschein bezeichneten Gebäude gegen
Brand- oder Wasscrleitnngsschäden versichert, so kann er den Anspruch ans der Mietverlust
Versicherung gegen die Anstalt erst geltend machen, nachdem der Versicherer gegen Brand- oder
Wasscrlcitungsschädcn seine Zahlungsverpflichtung dein Grunde nach anerkannt hat oder nachdem
seine rechtskräftige Verurteilung erfolgt ist,

3, Die Anstalt ist verpflichtet, vor der endgültigen Feststelln»«, der Entschädigung, un¬
beschadet der Bestimmungen des Absatz 1 dem Versicherungsnehmer auf Verlangen denjenigen
Betrag auszuzahlen, deu sie nach Lage der Sache mindestens zn zahlen hat.

4, Die Anstalt hat vom Beginn ihres Zahlungsverzugs an die Entschädigung mit 4 vom
Hundert für das Jahr zu verzinsen,

5 16.

Rechtsv erhaltn is nach dem Schadensfall,

1. Nach Eintritt des Schadensfalls bleibt die Versicherung unverändert bestehen, bis
der Versicherungsnehmer oder die Anstalt eine Änderung in der Versicherung herbeiführt. So¬
bald die zerstörten oder beschädigten Räume Mieder hergestellt uud wieder vermietet sind, haftet
die Anstalt Mieder in dem früheren Umfang. Der Vcrfichernngsnchmcr hat die Beiträge bis zum
Ablauf des Versicheruugsjahres unvermindert weiter zn entrichten; vom Ablauf des Versicherungs»
inhres bis zur Wicdervermietnng hat er einen Anspruch auf Erlaß oder Ermäßigung der Beiträge,

2. Nach jeder Eutschädigungsleistung und nach jeder Ablehnung eines Entschädigungs¬
anspruchs steht der Anstalt und dem Versicherungsnehmer das Recht zu, die Versicherung mit
Frist von zwei Wochen zu kündigen.

3 1?.

Verlust des Anspruchs des Versicherungsnehmers wegen
Nichtgeltendmachung.

Die Anstalt wird vvu der Verpflichtung zur Leistung frei, weil» der Versicherungsnehmer
>cine» Anspruch uicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht hat,
Der Lauf der Frist beginnt vom dem Tage, an welchem die Anstalt dem Versicherungsnehmer
gegenüber den Ansprnch nnter Angabe der mit dem Ablanf der Frist verbundeneu Rechtsfolgen
schriftlich abgelehnt hat,

8 18.

S ch l u ß b e st i m m u n g.

Soweit nicht in der Anstaltssatzuug, in den vorliegenden allgcmciuen Versicherungs-
l'edingnngen, in Sonderbedingungen oder durch besondere Vereinbarung Abweichendes bestimmt
lst< gelten für das Versicherungsverhältnis die Bestimmungen des Vcrsichcrnngsvertmgsgesetzes.
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Allgemeine Uerstcherungsbedingungen
für die

Versicherunggegen GintnuchdiMchl.

81,

1. Dir Anstalt ersetzt

^) den Wert der versicherten Sachen, welche ans dem Versichernngsmum <ß 3)
mittels Einbrnchs, Einsteigend, oder Erbrechens von Behältnissen gestohlen werden;

d) den Schaden, der air den versicherten Sachen entsteht, wenn und soweit sie beim
Begehen eines solchen Diebstahls zerstört oder beschädigt werden.

Einen weiteren Schaden, insbesondere einen weiteren mittelbaren Schaden, sowie den
burch Eintritt des Schadenfalls <Bersichernngsfalls) entgehenden Gewinn umfaßt die Verficht
nmg nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

2. Die Anstalt haftet in gleichein Umfange, wenn zur Eröffnung des Versichcrungs-
mnmes oder der Zugänge desselben, oder zur Eröffnung der im Innern befindlichen Türen oder
Behältnisse falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht bestimmteWerk«
Mge angewendet werden, oder wenn der Diebstahl znr Nachtzeit in dem Bersichcrnngsraum,
'" welchen sich der Täter in diebischer Absicht eingcschlichcnoder in welchemer sich in gleicher
Absicht verborgen hatte, begangen wird.

3. Für Schäden der vorerwähnten Art haftet die Anstalt nicht,

a) wenn dieselben sich ereignen bei einem Brande, Blitzschlag oder einer Explosion,
wovon dir versicherten Sachen vder der Bersichcrnngsmnm betroffen werden;

d> im Falle eines Kriegsznstandes, Aufruhrs, oder Erdbebens, es sei denn, daß weder
""se Zustände oder Ereignisse noch die dadurch hervorgerufenen Zustände oder Folgen, insbe¬
sondere die verursachteZerstörung oder die eingetretene Beeinträchtigung der Ordnung, die Ent¬
stehung oder Ausführung diebischer Absichtenmittelbar oder unmittelbar irgeud wie zu begünstigen
"der zn beeinflussengeeignet waren.

4. Im Falle 1 d haftet die Anstalt nicht für Schäden, die an den Spiegelglasscheibcn
Mies Geschäftslukalsoder durch Brandstiftung oder durch Anwendung von Sprengstoffen entstehen.
'-" letzterem Falle haftet die Anstalt jedoch für Zerstörungen oder Beschädigungenvon feuerfesten
5u«n, feuerfestenBehältnisse,! und des Inhalts der letzteren.
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8 2.

1. Bares Geld, Wertpapiere, Urkunde!!, uugemünztcEdelmetalle, ungefaßteEdelsteine, I»!
gefaßte echte Perlen, Münzen und Briefmarkensammlungengelten nnr als versichert, solange sie
sich in «erschlossenen Behältnissen befinden, deren Beschaffenheit eine erhöhte Sicherheit, insbe
sondere auch gegen die Wegnahme der Behältnisse selbst, gemährt. Ist die Aufbewahrung
der Sachen in bestimmten Behältnissen ausbcdungcn, so besteht die Versicherung nnr für die
Dauer der Aufbewahrung unter dem uerciubarten Verschluß. Vorstehendesgilt für Schmncksachcn,
Gold- und Silbersachen,sofern sie sich nicht im Gebrauch befinden, anßer Menn die Versicherung
ein Geschäft von Sachen dieser Art betrifft. Über Sammlungen im Werte von mehr als
500 Mark, Wertpapiere und Urkunden sind Verzeichnisse zu führen, die laufend gehalten nnd
an einem besonderen Ort nntcr Verschluß aufbewahrt werden müssen.

2. Für Sachen, die nach vorstehendem oder zufolge besonderer Vereinbarung unter
besonderem Verschluß aufbewahrt werden müssen,haftet die Anstalt nur, wenn die Sachen aus dem
«erschlossenenBehältnis nnd zwar dadurch gestohlen werden, daß dieses erbrochen oder mittels
falscher Schlüssel oder anderer zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht bestimmter Werkzeuge
eröffnet wird.

8 3.

1, Die Versicherung gilt nur für das im VersicherungsscheinbezeichneteGebäude oder
den darin bezeichneten Teil eines Gebäudes (Vcrsicherungsraum), Innerhalb des Versicherung^
raumes können die Sachen ihren Stand- oder Aufbewahrungsort wechseln. Auf andere Nänm
lichkeitcn kann der Geltungsbereich der Versicherung nur durch besondere Vereinbarung
erstreckt werden.

2. Bei einem Wohuuugswechscltritt hinsichtlich des Hausmobilars die nenc im Anstalts
gebiet gelegene Wohnung als Versicherungsramn an die Stelle der früheren Wohnung. Der Ver^
sicherungsnchmcrist aber verpflichtet,der Anstalt unverzüglichund spätestens binnen 6 Wochen,
nachdem die Sache überführt ist, schriftlich Anzeige zu machen.

Wird die Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, so ist die Anstalt von der Haftung frei,
bis sie durch den Versicherungsnehmeroder anderweitig von dem Umzüge Kenntnis erhält.

Will die Anstalt die Versicherungnur unter veränderten Bedingungen fortsetzen, so kann
der Versicherungsnehmer binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung mit einmonatiger
Frist kündigen,

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Die Anstalt haftet nur
für den Versicherungswert der Sachen zur Zeit des Eintritts des Schadenfalls bis zur Höhe
der Versicherungssumme.

Ist die Versicherungssummehöher als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des
Schadenfalls (Überversicherung),so hat die Anstalt den, Versicherungsnehmernicht mehr als den
Betrag des.Schadens zu ersetzen, Ist die Vcrsicherungssnmmcniedriger als der Versichernngswerl
Mnterversicherung),so haftet die Anstalt uur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme
zum VersiclMungswert,
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Die Versicherung an sich begründet keinen Beweis für das Vorhandensein und den
Wert der versicherten Sachen zur Zeit des Schadenfalls.

2. Sind die Sachen i» den, Versicherungsschein lL <>) gattuugsweisc aufgeführt, so
bilden die für die einzelnen Gattungen festgesetzten Versicheruugssummeu die Grenze für die
^rsatzpflicht der Anstalt, soweit nicht ei» ^'lnsgleich zwischen einzelne» Gattungen vereinbart ist.

3. Ist als Versicherungssumme ein Bruchteil der Gcsamtwertsumme der zu eiuer Gnttuug
ttchöreudeu Sachen genommen, uud übersteigt der Gesamtwert der zu der Gattung gehörenden
Sache» zur Zeit des Eintritts des Schadcufalls die Gesamtwertsumme dieser Sachen, welche der
Vruchteilvcrsicherung zu Grunde gelegt ist, so haftet die Anstalt uur nach dem Verhältnis jeues
Gesamtwertes zn dieser Gcsamtwertsnmme.

4. Bei einer Versicherung auf „Erstes Risiko" mird der auf eine Gattung e»tfalle»de
Schade» bis zur Höhe der für die Gattung auf „Erstes Risiko" genommenen Versicheruugs
summe ersetzt, ohne Rücksicht darauf, welchen Wert die zur Gattung gehörigen Sachen znr Zeit
des Eintritts des Schadenfalls haben, es sei denn, daß ein anderer Versicherer an der Versiehe
rung verhältnismäßig beteiligt ist, in welchem Falle die Anstalt »ach diese,» Verhältnis in der
Grenze der Versichcr»ngss»mme haftet.

b. Bei Haushaltu»gs" uud soustigcn Gebranchsgegenständen, bei Arbeitsgerätschafte»
und Maschinen gilt als Versicherimgswcrt der Betrag, der erforderlich ist, lim Sachen gleicher
Art anzuschaffen, nnter billiger Berücksichtignng des ans dem Unterschiede zwischen alt uud ueu
!>ch ergebende» Minderwertcs.

6. Bei Gegenständen, die einen besondere» wisseiischaftlichcn, Knnst. oder Licbhaberwert
habe», gilt als Versicherimgswert der gemeine Wert, wenn nicht anderes vereinbart ist.

8 5.

1. Der Vcrsicherimgsnehmer hat der Anstalt bei Abschluß des Vertrages alle ihm bc
kmmtcu Umstände, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, a»f Verlange» schriftlich
"uzuzeigm.

2. Ist die Anzeige ei»es erhebliche» Umsta»des »»terbliebe» oder unrichtig erstattet,
>" hat die Anstalt das Recht, die Vertragsbedi»g»ngcn abznändcrn oder vom Vertrage zurück
zutreten.

Will der Versicherungsnehmer unter den abgeänderten Bedingungen den Vertrag nicht
fortsetzen, so tan» er die Versicherung binnen einen, Monat nach Empfang der Mitteilung
""t einmonatiger Frist kündigen.

3. Im übrigen gelten die Vorschriften der 85 Itt bis 2l des Reichsgesetzcs über den
Versicherungsvertrag.

I. Der Inhalt des Versichernngsscheins gilt als ge»ehmigt, wem, der Versicherrmgs-
"chmer nicht binnen einem Monat nach Empfang bei der Austaltslcitung schriftlich Widerspruch
"hebt. Der Widerspruch kann nur darauf gestützt iverdcu, daß der Versicher»»gsschein dem
antrage oder den Vereinbarungen nicht entspricht.
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2. Ohne andere Vereinbarung beginnt jede Versicherung mit dein Ablauf desjenigen
Tages, an dein die Annahmeerklärung der Anstalt an den Antragsteller abgesandt ist. Wird
der Antrag nicht innerhalb eines Monats seit seinem Eingang beanstandet »der abgelehnt, so gilt
er als genehmigt.

,'j. Als Versicheruugsperiodc gilt das Geschäftsjahr der Anstalt.

4. Die Versicherungsverträge gelten ohne andere Vereinbarung auf die Dauer von
5 Jahren abgeschlossen. Die ein oder mchrjährige Dauer wird nun Beginn des nächsten
Geschäftsjahres ab gerechnet.

5>. Ist eine ein oder mehrjährige Versicherung ,^ Munate vor ihrem Ablauf von keiner
Seite durch eiugcschriebeueu Brief gekündigt, so gilt sie um ein Jahr und meiter von Jahr zu
Jahr als stillschweigend verlängert.

t. Der Veitrag und die Nebenkosten sind für neue Versicherungen bei dem Empfang
des Versicherungsscheins, für besteheude bei Veginn eines Versicheruugsjahrcs fällig. Der Ver^
sicheruugsuehmer hat den fälligen Betrag auf seine Gefahr und Kosten der ihm bekannt z»
gebenden Zahlstelle zu übermitteln.

2. Werdeil die Beiträge nnd Nebenkosten nicht rechtzeitig gezahlt, so ist die Anstalt von
der Haftung frei, wenn der Versicherungsnehmer seit Empfang der Zahlungsaufforderung zwei
Woche» mit der Zahlung in Nüctstand geblieben ist. In der Zahlungsaufforderung ist auf
diese Folge hinzuweisen.

Die Anstalt ist dann auch berechtigt, das Versicherungsverhältuis mit einmonatiger Frist
zn kündigen. Die Wirknugen der Kündigung trete» nicht ein, wenn die Zahlung bis zum
Ablauf der Frist erfolgt.

3. Kündigt der Versicherungsnehmer vor Ablauf der Vertragszeit, so gebührt der
Anstalt der Beitrag bis zum Schluß des Versicherungsjahres i kündigt die Anstalt, so erstattet
sie den Beitrag nach Verhältnis der noch nicht abgelaufenen Versichernngszeit.

Bei Erstattung von Beiträgen, welche auf mehrere Jahre vorausbezahlt sind, kann die
Anstalt den Betrag einbehalten, den sie bei Abschluß der Versicherung für die abgelaufene Zeit
festgesetzt haben würde.

4. Angefangene Monate werden in allen Fällen für voll gerechnet.

5. Ein Anspruch auf Erstattung irrtümlich gezahlter Beiträge kaun nur für das laufeudc
und das vorausgegangene Versicherungsjahr erhoben werden.

8 «.

t. Nach dem Abschlüsse des Vertrages darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Ein¬
willigung der Anstal! eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Voruahme durch eiueu
Dritten gestatten.
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2. Der Versichcruugsnchmcr bat jede Gefahrerhöhnng, die durch eine mit oder ohne
seinen Willen erfolgte Änderung eintritt, nach erlangter Kenntnis der Anstalt unverzüglich
schriftlich anzuzeigen.

3. Als Gcfahrerhöhung gelten insbesondere die Beseitigung oder Verminderung von
Sichcrnngcn, die im Antrage oder im Versicherungsschein angegeben sind, ferner für das häus¬
liche Mobiliar, sofer» nicht die Bcaufsichtiguug durch eine erwachsene Person erfolgt, die sich
zum mindesten während der Nacht in dem Vcrsichcrungsraumc aufhält, das Unbewohutscin oder
mangelnde Beaufsichtigung des Versicheruugsraumcs während eines Zeitraumes von mehr als
60 Tagen.

4. Im Falle der Verletzung der Vorschriften in Ziffer l bis 3 gelten die Bestimmungen
der tH 24 bis 29 des Reichsgesetzcs über den Versicherungsvertrag.

5. Vom Tage der Gefnhrerhöhuug ab hat der Versichcrnngsnchmcr die erhöhten
Beiträge nachzuzahlen.

6. Im Falle der Eröffnung des Koukurses über das Vermögen des Versichcruugs
nehmers ist dieser verpflichtet, der Anstalt hiervon uuvcrzüglicb. schriftlich Anzeige zu machen, und
die Anstalt befugt, das Versichcrungsverhältnis mit einmonatiger Frist zn kündigen.

§ 9.

l Der Versicherungsnehmer darf die gesetzlichen oder polizeilichen Sicherheitsvorschriften
und die znr Verminderung der Gefahr oder zur Verhütung einer Gcfahrerhöhung vertraglich
übernommenen Verpflichtungen weder selbst verletzen, noch ihre Verletzung durch einen Dritten dulden.

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten, so kaun die Anstalt die Vertrags-
bedinguugcu abändern. Will der Versicherungsnehmer unter den abgeänderten Bedingungen den
Vertrag nicht fortsetzen, so kann er die Versicherung binnen einem Mouat nach Empfang der Mittri
lung mit einmonatiger Frist kündigen.

3. Die Anstalt kann auch binnen einem Monat „ach Kenntnis der Verletzung mit ein
munatigcr Frist kündigen. Sie kann ferner eine Entschädigung ganz oder teilweise versagen, es
sei denn, daß die Verletzung weder ans Vorsatz noch ans grobcr Fatzrlässigkeit bcruhl oder deu Eiw
tntt nnd Umfang des Schadens nicht beeinflußt hat,

8 10.

1. Übersteigt die Versicherungssumme deu Wert der versicherten Sachen erheblich,
s° kann zur Beseitigung der Überversicherung die Versichernngssummc herabgesetzt werden.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Herabsetzung nicht einverstanden, so kann er die
Versicherung binnen einem Monat nach Empfang der Mitteilung ohne Frist kündigen.

2. Die Anstalt ist berechtigt, die versicherten Sachen durch einen Vertreter besichtigen
zu lassen.

8 11.

l. Wer für die versicherte Sache gegen dieselbe Gefahr ganz oder teilweise audcrwcitig
Versicherung nimmt oder wer audcrwcitig versicherte Sachen bei der Anstalt versichert, hat der
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Anstalt von der anderen Versicherung unverzüglichschriftlichnnter Benennung des anderen Ver¬
sicherers und der VersicherungssummeMitteilung zu niachen uud ihre Genehmigung einzuholen,

2. Wird die Genctzinignng nicht eingeholt oder versagt, so ist die Anstalt bis zur Auf
Hebung der anderen Persicherung von der Haftung frei,

3. Ist mil «Genehmigungder Anstalt eine bei ihr versicherteSache ganz oder teilweise
auch anderweitig versichert nnd übersteigen die Versicherungssummenzusammen den Versiche¬
rungswert (Doppclversicherung),so lmftet die Anstalt nur anteilig nach dem Verl,ält»is der mit
ihr vereinbarten Versicheruugssiunmezum Gesamtbeträge der Versicherungssummen,

4. Hat der Versicherungsnehmer einen Teil des Schadens selbst zn tragen <uereinbarte
Selbstucrsicherung),so darf er für diesen Teil nicht anderweit Versicherung nehmen. Wird dieser
Bestimmung zuwider gehandelt, so wird die Eutschädignng derart ermäßigt, daß der Versiche¬
rungsnehmer den nusbednngenen Teil des Schadens selbst tragt,

5 12,

1, Wird die versicherte Sache vvn dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an
Stelle des VcräußererS der Erwerbrr in die während der Dauer seines Eigentums aus dem
Versicherungsverhältnis sich ergebendenRechte und Pflichten ein. Die Anstalt hat in Ansehung
der durch das Versicherungsverhältnis gegen sie begründete» Forderungen die Veräußerung erst
dann gegen sich gelten zn lassen, wenn sie von ihr Kenntnis erlangt,

2, Die Veräußerung ist der Anstalt unverzüglichschriftlich anzuzeigen. Wird die Anzeige
weder von dem Veräußerer »och von dein Erwerber erstattet, sv taun die Anstalt die Entschädigungunter
den im Gesetz bestimmtenVoraussetzungen ganz oder teilweiseversagen. Bis zur Anzeige haften
der Veräußcrer und der Erwerbcr für die Beiträge als Gesamtschuldner,

,'j. Erwerber und Anstalt habe» das gesetzlicheKündigungsrecht.

5 !3,

1, Bei der Versicherung für fremde Rechnung lann der Versicherungsnehmerüber die dem
Versicherten aus dem Vertrage zustehenden Rechte im eigenen Namen verfügen. Der Ver¬
sicherungsnehmerist, mich wenn er nicht im Besitz des Versicherungsscheinsist, ohne Zustimmung
des Versicherte!, zur Annahme der Entschädigung und zur Übertragung der Rechte des Ver¬
sicherten befugt. Die Anstalt ist berechtigt,vor Auszahluug der Entschädigung von dem Ver
sichernugsuehmerdeu Nachweis zu verlangen, daß der Versicherteseine Zustimmung zu der Ver¬
sicherung nud zur Empfangn ahme der Entschädigung erteilt und keine anderweite Versicherung
genommen hat.

2. Der Versicherte kann über seine Rechte ans dem Versichernngsverhältnis nicht uer
fÜM>, selbst wenn er im Besitz des Versicherungsscheinsist; er kann dir noch nicht gezahlte
Entschädigungnur mit Zustimmung des Versicherungsnehmersverlangen.

3, Bei der Versicherung für fremde Rechnuug haftet die Anstalt nicht, soweit der Ver¬
sicherte die Sachen anderweitig versichert hat.
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1. Der Versicherungsnehmerhat jeden Schaden, für den Ersatz verlangt wird, der An¬
stalt uder ihrem Vertreter und der Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeigen
können mündlich oder schriftlich erfolgen. Sind Sachen im Gesamtwert von mehr als 1000 Mark
gestohlen, so ist der Anstaltsdirektiun in jedem Falle unverzüglich telegraphisch Anzeige zu
erstatten.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Möglichkeitfür die Abwendung und
Minderung des Schadens zu sorgen und alle znr Entdeckungdes Täters und znr Wiedererlangung
der gestohlenenSachen geeignete Maßnahmen zu treffen. Er hat dabei die Weisungen der ^ln
statt zn befolgen nnd, wenn es die Umstände gestatten, solche Weisungen einzuholen.

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmerhierfür macht, fallen, auch wenn sie erfolglos
bleiben, innerhalb der Versicherungssnmmeder Anstalt zur Last, soweit der Versicherungsnehmer
s'e den Umständen nach für geboten halten dürfte. Zur Leistung von Vorschüssen ist die An¬
stalt nicht verpflichtet.

3. Die Anstalt ist berechtigt, jede den Wert sowie den Schaden, dessen Ursache und
Höhe betreffende Untersuchunganzustellen.

Der Vcrsicheruugsuehmcrhat der Anstalt nach dem Eintritt des Schadcnfalls jede Auskunft
zu erteilen, die znr Feststellung des Schndeufalls oder der Höhe der Entschädigung erforderlichist,
auch für seine Ansprüche die Belege beizubringen, deren Veschaffnngihm billigerweisezugemutet
werden kann. Auf Verlangen der Anstalt hat er binnen einer angemessenen Frist von mindestens
zwei Wochen ein Verzeichnis über die zur ^eit des Schadenfalls vorhandenen, die gestohlenen
und beschädigten Sachen nuter Angabe ihres Werts vor dem Schadenfall einzureichen. Out
stehendeKosten trägt der Versicherungsnehmer.

4, Nach Eintritt des Schadenfalls können die Entschädigungsansprüche ans der Ver
Ncherung vor endgültiger Feststellung ohne ausdrückliche Znstimmnng der Anstalt seitens des Ver
sichernngsuehmers weder verpfändet noch übertragen werden,

5 15,

1, Die Anstalt isl von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungs-
uchmer oder der Versicherte den Schadenfall vorsätzlichoder durch grobe Fahrlässigkeit herbei
geführt hat oder wenn sie sich bei Ermittlnng des Schadens einer arglistigen Täuschungschuldig mache,,.

Die Anstalt ist auch von der Verpflichtung znr Leistung frei, wenn eine in hänslichcrGe
'"einschast mit dem Versicherungsnehmerlebende oder bei ihm wohnende Person oder ein Ange¬
stellter seines Geschäfts den Schadenfall vorsätzlich herbeiführt, außer wenn letzteres seitens des
^'gestellten nach Schluß der Geschäftszeit und während das Geschäft für ihn geschlossen war,
geschieht,

2, Hat der Versicherungsuchmereine Obliegenheit, die bei oder nach Eintritt des Schaden
falls zu erfüllen ist, verletzt, so kann die Anstalt die Entschädigungganz oder zum Teil versagen,
^ sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeitdes Versiche¬
rungsnehmers beruht.
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§ 16,

1. Die Entschädigung ist, vorbehaltlichder nachfolgendenBestimmungen,mit dem Ablauf
eines Monats nach vollständiger Feststellung des Schadens fällig. Solange die Auszahlung der
Entschädigung durch Legitimntionsmängcloder durch sonstige gesetzliche Grunde gehindert wird, ist die
Anstalt zur Hinterlegung oder zur .Zahlung oder zur Vertretung der Folgen des Zahlnugsaufschubs
nicht verpflichtet.

2, Ist der Schaden bis zum Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Schadeufalls
noch nicht vollständig festgestellt,so kann der Versicherungsnehmerunbeschadetder Bestimmungeu
in Ziffer 1 die Feststellung desjenigen Betrages, den die Anstalt nach Lage der Sache mindestens zu
zahlen hat, nnd die Zahlung dieses Betrages fordern,

3, Solange eine polizeiliche oder gerichtlicheUntersuchung über die Entstehungdes Schadenfnlls
schwebt, tan» die Anstalt die Auszahlung der Entschädigungverweigern, bis der Versicheruugsuehmer
eine Erklärung der znständigeu Behörde darüber beibringt, daß die Untersuchung sich nicht
gegen ihn oder den Versicherte»richtet.

4. Die Austalt hat vom Beginn ihres Zahlungsverzuges an die Entschädigungmit 4 uom
Hundert für das Jahr zu verzinsen.

5, Soweit gestohleneWertpapiere nn der letzten, dem Eintritt des Schadenfalls vorher
gegangenen Börse offiziell notiert worden sind, ist die Anstalt berechtigt, den Schadenersatzfür
solche Wertpapiere nach diesem Kurse zu leisten, doch ist die Anstalt auch befugt, deu Nominal Betrag
der gestohlenen Wertpapiere durch Lieferung anderer Stücke dieser Wertpapierezu ersetzen.

6. Wird der Verbleib der gestohlenenSachen ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer
der Anstalt unverzüglichschriftlich Anzeige zn machen nnd auf Verlangen der Anstalt alle Schritte
zu tnn, welche zur Feststellung der Identität nnd zur Wiedererlangungder Sachen erforderlich sind,
oder seine Rechte an deu Sachen an die Anstalt abzutreten. Falls der volle Wert solcher Sachen
von der Austalt ersetzt ist, so hat der Versicheruugsuehmerdie Entschädigungzurückzugeben, oder
die Sachen der Anstalt zur freien Verfügung zu überlasten. Ist mir ein Teil des Werts der
Sachen ersetzt wurden, so hat der Versicheruugsuehmerdie Wahl, ob er die Sache» unter Nüct
gäbe der empfangenen Gntschädignngbehalten, oder im Einvernehmen mit der Anstalt öffentlich
meistbietendverlaufen will. Letzteren Falles wird der Erlös abzüglich der Verkaufskostenzwischc»
der Anstalt und dem Versicherungsnehmernach dem Verhältnis der geleistetenEntschädigung und
des von dem Versichernngsnehmer selbst getragenen Schadens geteilt.

5 >?-

1. Nach Eintritt des Schadenfalls bleibt die bisherige Versicherung bestehen, bis der
Versicheruugsuehmeroder die Anstalt eine Änderungin der Versicherung herbeiführt. Für das lanfendc
Versicherungsjahr ermäsn'gtsich die Haftung der Anstalt nm die Höhe der geleisteten Entschädigung-

2, Nach dem Eintritt des Schadenfalls ist jeder Teil berechtigt, das Versicherungs
Verhältnis binnen eiuem Mouat »ach dem Abschlüsse der Verhandlungen über die Entschädigung
zu kündigen, der Versichernngsnehmerjedoch nnr, wenn er den Schaden in der vorgeschriebenen
Frist augemeldethat.
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>>,

8 18,

Die Anstalt wird uou der Verpflichtung der Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer
seinen Anspruch nicht innerhalb einer Frist nun 6 Monaten gerichtlich geltend gewacht hat. Der

auf der Frist beginnt von den. Tage, an welchem die Anstalt dem Versicherungsnehmergegenüber
dem Anspruch unter Angabe der mit dem Ablaufe der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich
abgelehnt hat.

Die Versicherung gegen Einbruchdiebstahlumfaßt ohne besondereVereinbarung nicht die
Versicherunggegen Veranbnng,

>? 20.

Soweit nicht in der Anstaltssatznng, in den vorstehenden allgemeinen Versicherungs
bedingnngen,in Sonderbedingnngeu oder durch besondere Vereinbarung Abweichendesbestimmt ist,
gelten für das Versicherungsverhältnisdie geschlichen Vorschriften,

Zusatzbedingungen

für Bunten und Bankgeschäfte, Sparkasse« und andere öffentliche .Nassenlierwaltuuge«.

1. Die Anstalt haftet im Falle des § I Ziffer 2 nicht mir bei Anwendung falscher
Schlüssel, sondern mich bei Anwendnng der richtigen Schlüssel, wenn der Täter diese nachweislich
mittels Einbruchs, Einsteigens oder Erbrechens von Behältnissen gestohlen hat,

2. Die Bestimmung in, letzten Satz des i> !> Ziffer I, betreffend die Aufbewahrung der
erzeichnisse der Wertpapiere an einem besonderenOrt nnter Verschluß,hat leine Geltung.^e

Bedingungen
für Versicherung gegen Beraubung

Die Anstalt haftet für den durch Nnub entstehenden Schaden auf Grnnd nachfolgender
Bestimmungen:

II.
Die Anstalt ersetzt
2) den Wert der versicherten Sachen, welche mit Gewalt gegen die im Versicherungsschein

^eichm'te Person oder unter Anwendung uun Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für deren
"erb «der Leben in der Absicht rechtswidriger Zueignung weggenommenwerde»!
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d) den Schaden, der an den versicherten Sachen entsteht, wenn und soweit sie im Begehe»
des Na »des zerstört oder beschädigt werden.

Einen weiteren Schaden, insbesondere einen weiteren mittelbaren Schaden, sowie den
entgehenden(Gewinn umfaßt die Versicherung nur, soweit dies besonders vereinbart ist,

III.

Für die Versicherung gegen Beraubung finden die Bestimmungender Allgemeinen Versiehe
rungsbcdinguugeufür die Versichcruuggegen Einbruchdiebstahlmit folgenderMaßgabe entsprechende
Anwendung:

a) von >? ! gilt nur die Ziffer A mit Ausschluß von a und der Satz 2 von Ziffer 4:

K> die in § 2 Ziffer I aufgeführten Sachen sind auch versichert,während sie nicht unter
Verschluß gehalten werden,

c) 5 15 Ziffer I erhält folgenden Zusatz l

„Die Anstalt haftet anch nicht, wenn die im Vcrsichernngsschein genannte Person, gegen deren
Beraubung die Versicherung genommen ist, den Schadenfall vorsätzlich oder durch grobe Fahr^
lässigleit herbeiführt oder begünstigt."

IV,

Die Versichcruuggegen Beranbung umfaßt ohue besondere Vereinbarung nicht die Versiehe
nmg gegen Einbruchdiebstahl
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Allgemeine Uersicherungstledingungen
gegen

Masserleitungsschäden.

8 1.

Umfang der Haftung.

Die Anstalt haftet nach Maßgabe der nachfolgendenBestimmungen für den Schaden,
"er an den versicherten Sachen durch Wasser entsteht, sofern das den Schaden verursachende
Nasser aus deu innerhalb des im Versichernngsscheinbezeichneten Gebäudes oder eines anstoßen-
ben Nachbargebäudes befindlichen, das hänslichc Verbiauchswasser zu- oder ableitenden Wasser
leitungsanlngen ausgetreten ist.

8 2.

Im Schadenfalle vergütet die Anstalt, sofern sie nicht gemäß § l5 die Wicderherstellnng
übernimmt, den Schaden, der dnrch die Zerstörung oder Beschädigungder versicherten Sachen an
"lesen entsteht, soweit sie durch die Einwirkung des Leitnngswasserszerstört oder beschädigt werden,
Lilien weiteren Schaden, insbesondere einen mittelbaren Schaden, wie z. B. dnrch WasserUerlust,
lUwcwohnbarkeitoder UnbenutzbarkeitUou Räumen, sowie den dnrch Eintritt des Versichernngs-
falls entgehendenGewinn hat die Anstalt nicht zn ersetzen.

Die Anstalt haftet dem Versicherungsnehmerin derselben Weise »nie für den Schaden
an versichertenSachen auch für den Schaden an unversichertenfremdenSachen, für welchender
"«sicheinngsnchmcr ans Grnnd gesetzlicherBestimmungen von dritter Seite haftpflichtig gemacht
Werden kann, jedoch nnr bis zum Höchstbetragvon zehntausend Mark für jedes einzelne während
^r Dauer der Versicherung herbeigeführteSchadenereignis. Diese Haftung umfaßt jedoch nicht
Schäden an Waren irgendwelcherArt.

Für Wasserleitungsschädenhaftet die Anstalt nicht im Fall eines Kriegszustandes, eines
Aufruhrs, eines vulkanischenAnsbruchs, eines Erdbebens oder einer Erdsenkuug, welche durch
""gbm, verursacht wird, es sei denn, daß sowohl diese Ereignisse als deren Wirkungen oder die
dadurch hervorgerufenen Zustände insbesondere der Zerstörung und mangelnden Ordnung weder
unmittelbar noch mittelbar die Entstehung oder den Umfang des Schadens irgendwie beeinflußen
°d" begünstigen tonnten. Die Anstalt haftet anch nicht für Wasserlcitnngsschädenbei einem
'^rcmd oder bei einein Blitzschlag,von welchen die versichertenSachen betroffenwerden.
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Die Versicherung erstreckt sich nicht aufl

a) Schäden, die uur Beginn der Versicherung entstanden sind,

b) Schäden, die durch Hochwasser, Witternngsniedcrschläge oder Rückstau infolge von
Regengüssen, durch Grnnd' oder Planschwasscr oder dnrch Fußbodenreinignng herbeigeführt werden,

c) Schäden, die an den Zu- nnd Ableitn,igsaulagcu (Rohren, Wasserhähnen, Wasser«
inessern, Wasserbehältern, Badewannen nnd Badeöfen. Schüsseln, Becken, Klosetttästcn nnd dgl.)
sowie an den Zentralheiznngsanlagen oder hydraulischen Auszügen di,rch Bruch, Undichtwerden,
natürliche Abuuhuug oder Frost entstehen, oder dnrch die zur Beseitigung derartiger Beschädigungeu
erforderlichen Arbeiten uernrsacht werden,

6) die Kosten für das Austauen eingefrorener Rohrstrecteu.

Auf Schäden, die au Maschinen nnd Kesselanlagen, an elektrischenKraft- nnd Beleucht!,ugs
anlagen oder an Telephonanlngen enlstchcn, sonne auf Schade», die durch Wariuwasser- oder
Dampfheizuugsanlagen, durch Warmwasferuersurgnugsanlagen, dnrch hhdraulische Aufzüge, dnrch
Sprinkleranlage!! oder dnrch die öffentlichen Leitnngsrohre verursacht werden, erstreckt sich die
Versicherung nur, insoweit dies schriftlich besonders vereinbart ist.

Der Versicherungswert schließt einen besonderen wissenschaftlichen,Nnnst- oder Liebhaber-
wert nnr ein, soweit dies schriftlich besonders vereinbart ist.

Die Anstalt haftet nur, wenn sich die versicherte Sache im Versichernngsfall in chrer im
Versicherungsschein angegebenen Versicherungslukalität (räumlicher Geltungsbereich der Versicherung,
innerhalb dessen die versicherte Sache ihren Stand- oder Nufbewahruugsort wechseln kann) befindet.

Im Falle eines durch Wohnnngswechscl veranlaßten Umzugs nach einer anderen Wohuung
innerhalb des Deutschen Reiches wird in Ansehung von häuslichem Mobiliar die andere Wohunnss
für die dahin verbrachte Sache zu deren Versicherungslokalität, welche iu Ansehung der in Ab
iM 1 bestimmten Haftung der Anstalt au Stelle ihrer im Versichernngsschei» bezeichneten Ver-
sichernngslokalität tritt. Der Vcrsichcrnngsnchmer ist aber verpflichtet, der Anstalt von dem U>w
zng unverzüglich schriftlich Anzeige zn machen. Der Pflicht znr Anzeige wird genügt, wenn die
Anzeige iuuerhalb eiuer Frist von zwei Wocheu von dem Zeitpunkt an erfolgt, in welchem die
versicherte Sache transloziert ist. Die Anstalt ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis >»
Ansehung des durch den Umzug verbrachten Mobiliars unter Einhall,ing einer Kündigungsfrist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündignngsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem die Anstalt von dem Umzug Kenntnis
erlangt. Ist die Anzeige nicht rechtzeitig erfolgt, so ist die Anstalt von der Verpflichtung zM'
Leistung iu Ausehuug der durch den Umzug verbrachten Sache frei, wenn der Versichernngsfall
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige der Anstalt hätte
zugehen müssen. Die Verpflichtung der Anstalt bleibt bestehen, wenn znr Zeit des Eintritts des
«ersich«nngsfalls die Frist für die Kündigung der Anstalt abgelaufen und eine Kündigung nicht
erfolgt ist.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 25, 38?

Eine weitere Ausdehnung »der Änderungdes räumlichenGeltungsbereichsder Versicherung
bedarf der besonderenVereinbarung,

Anzeige uon Gcfahrumständen bei Schließung des Vertrags.

Der Versicherungsnehmerhat bei Schließung des Vertrags alle ihn, bekanntenUmstände,
d>e für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, der Anstalt schriftlichanzuzeigen. Der Ver-
!>chernngsnehmer darf über solche Umstände keine unrichtige Anzeige machen.

Als wesentliche Folge einer Verletznng der Anzcigepflichtkann unter den im Gesetz
bestimmten Vomnssctzungcndas Recht der Anstalt, vom Vertrage zurückzutreten,geltend gemacht
werden und eine Befreiung der Anstalt uun der Verpflichtung zur Lcistnng eintreten. Das Nück-
trittsrecht und die Befreiung von der Leistnngspflicht sind jedoch insbesondere ausgeschlossen,
wenn die Anzeige ohne Verschuldenunterblieben oder ohne Verschuldenuurichtig gemacht isl.

s 6.

Versichernngsschein. Prämienzahlung.

Der Versicherungsscheinwird dem Versicherungsnehmerzur Aushändigung bei der An¬
walt uder bei deren Vertreter znr Verfügung gestellt. Die Annahme des Versicherungsscheins
hat die Wirkung, daß sein Inhalt als uom Versicherungsnehmergenehmigt gilt; dem Versichernngs-
»ehmer ist jedoch eine Frist von einem Monat für die Erhebung eines Widerspruchs gegen die
'Nichtigkeit des Scheins gewährt. Das Recht des Versicherungsnehmers,die Genchmignng wegen
Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. Der Versicherungsnehmerkann jederzeit Abschriften der
"'tmrnngm fordern, die er mit Bezng auf den Vertrag abgegebenhat; er hat aber die Kosten
d"' Abschriftender Anstalt zu erstatten.

Der Versicherungsnehmer hat eine einmalige Prämie und wenn laufende Prämien
bedungen sind, die erste Prämie sofort nach dem Abschluß des Vertrages zu zahlen, und zwar
l^gen Aushändigung des Versicherungsscheins. Wird die einmalige oder die erste Prämienzahlung
»icht rechtzeitig bewirkt, so ist die Anstalt uon der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versichcrungsfall Uor der Zahlung eintritt.

Folgcprämien sind bei Beginn jeder Vcrsicherungsperiodc oder Versicherungszeit, für
welchc sie bestimmt sind, zn zahlen. Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so erfolgt
^"ch Maßgabe der gesetzlichen Vorschrift die Bestimmnng einer Zahlungsfrist mit Angabe der
"lcchtsfulssmdes Zahlungsverzugs. Als Vcrsichcruugsperiodegilt, falls nicht die Prämie nach
"rzeren Zeitabschnitten bemessen ist. der Zeitraum eiues Jahres.

Der Versicherungsnehmerhat bei Aushändignng des Versichcrnngsschcinsdie darin uon
°" Anstalt berechnetenKosten (Abgaben, Gebühren für Ausfertignng und Znstelluug des Vei>
ncherungsscheinsnnd Auslagen) zn zahlen.

§ ?.

Gefahrerhöhung.

. Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsnehmernicht ohne Einwilligung der
^'stalt eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.
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Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß durch eine uou ihm ohne Ein¬
willigung der Anstalt vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er
der Anstalt unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.

Tritt nach dem Abschluß des Vertrages eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dein
Willeil des Versicherungsnehmers ein, so hat dieser, sobald er oon der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, der Anstalt unverzüglich schriftlich Anzeige zn machen.

Als Gefnhrcrhöhung gelten insbesondere eine wesentlich? Veränderung oder Vermehrung
der Wasserleitnngsanlagen, sowie die Einrichtung oder Veräudernng von Zentmlheiznngsanlagen,
falls der Einschluß von Schäden, die durch die Zcntralheiznngsanlagen verursacht werden, vereinbart ist.

Als wesentliche Folge einer Verletzung der Bestimmungen der Absätze I bis 3 kann nnter
den im Gesetz bestimmten Voraussetzungen das Recht der Anstalt, das Vcrsichernngsverhältnis
zu kündige», ausgeübt werden und eine Befreiung der Anstalt von der Verpflichtung znr Leistung
eintreten.

Im Falle der Eröffnung des Konknrses über das Vermögen des Versicherungsnehmers
ist dieser verpflichtet, der Anstalt nnverzüglich schriftlich Anzeige zu machen, und die Anstalt ist befugt,
das Versichernngsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu lüudigeu.

8 8.

Pflichten des Versicherungsnehmers.

Der Versicheruugsuehmcr ist verpflichtet, für gute Instandhalt,,ng der Wasserleitnngs¬
anlagen uud, falls Schade», welche durch die '»eutralheizungsaulnge» oder durch die Warmwnfser
versorgnngsanlagen vernrsacht werden, in die Versicheruug eingeschlossen sind, auch für gute
Instandhaltung der Zeutralheizuugsnulnge» und der Warnnvasserversorgnngsanlageu zu sorgeu
uud, wenn nach sachverständigem Ermessen oder behnfs Erfüllung gesetzlicher oder ortspolizeilicher
Bestimmung Neubcschnffungeu oder Abänderungen von Zu- oder Abflußrohre,!, Apparate,, usw,
oder wenu Vorkehrnugsmaßregeln gegen Frostschäden notwendig sind, solche so schnell wie möglich,
evcutnell spätestens innerhalb einer von der Anstalt festzusetzenden angemessenen Frist herstellen
zn lassen.

Der Versicherungsnehmer ist ferner verpflichtet, in unbewohnten Gebände» die Wasser"
leitnng nnd, falls Schäden, welche durch die Zentralheizung, durch die Wariwvasserversorgungs
anlagen oder dnrch die hhdraulischeu Anlagen vernrsacht werden, in die Versicherung eingeschlossen
sind, auch die ^entralheizmig, die Warunvasserversorgnugsaulageu uud die hydraulische,! Anlagen
abzusperren, zu entleeren nnd entleert zn halten.

In Keller- oder Souterrainräumen versicherte Waren müssen auf Unterlagen rnhen. Der
Huhlraum zwischen den, Fußboden nnd der zn schaffenden Lagerung muß miudcsteus zwanzig
Zentimeter betragen.

Verletzt der Versicherungsnehmer die obigen oder sonstigen zum Zwecke der Verminderung
der Gefahr oder zum Zwecke der Verhütung einer Gefahrerhöhuug bestimmten Obliegenheiten
(Sicherhcitsvorschriften), oder läßt er deren Verletzung durch eineu Dritten zn, so kann die Anstalt
das Versicbenmgsverbältms nnter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündige».
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Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an aus¬
geübt wird, in welchem die Anstalt von der VerletzungKenntnis erlangt, Die Anstalt ist von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wem, der Versicherungsfall nach der Verletzung eintritt nnd
die Verletzung auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeitdes Versicherungsnehmersberuht, Die
Verpflichtungder Austalt bleibt bestehe,,,wenn die Verletzung keiucu Einfluß auf de» Eintritt des
Versicherungsfalls„ud auf den Umfang der Leistnug der Austalt gehabt hat, oder wen» zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung der Austalt abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist,

Herabsetzung der Versicherungssnmme,

Ergibt sich, daß die Versicherungssnmmeden Wert des versicherte»Interesses erheblich
übersteigt, so kann sowohl die Anstalt als der Versicheruugsnehmerverlangen, daß zur Beseitigung
der Überversicherungdie Versicherungssumme,unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie für
die künftigen Vcrsicheruugsperiuden,herabgesetzt wird,

Peräußerung der versicherten Sache.

Wird die versicherteSache von den, Versicherungsnehmerveräußert, so tritt nn Stelle
des Veräußerers der Erwerber iu die während der Dauer seines Eigentums aus dem Ver-
!>cherungsvrrhältuissesich ergebeuden Rechte nnd Pflichten des Versicherungsnehmers ein. Die
Veräußerung ist der Anstalt unverzüglichschriftlichanzuzeigen, andernfalls nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorschriften die Befreiung der Anstalt von der Verpflichtung zur Leistung eintreten
kann. Erwerber und Anstalt haben das im Gesetz bestimmteKündigungSrccht.

8 11.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und nach dem Vcrsichcrungsfall.
Folgen der Verletzung.

Nach dem Eintritt eines Vcrsicherungsfalls, aus welchem Schadenersatzbeanspruchtwird,
hat der Versicherungsnehmer,subald er von dem Eintritt Kenntnis erlangt, der Anstalt oder dereu
Vertreter unverzüglich Anzeige zu inachen. Die Anzeigen können mündlich oder schriftlich erfolgen:
der Pflicht znr Anzeige wird genügt, wenn die Anzeige au die Anstalt oder deren Vertreter binnen
"ner Woche nach dem Eintritt des Versichcrungsfalls erfolgt.

Der Versicheruugsnchmcrist verpflichtet,bei „ud nach dem Eintritt des Versicherungs-
lalls nach Möglichkeit für Abwendung „ud Minderung des Schadens zu sorgen, insbesondere
nlle Vorkehrungen znr Sicherung uud Erhaltung der beschädigten oder zerstörten, ebenso wie der
"»beschädigtgebliebenen, aber durch das Schadcnereignis gefährdete,!Sachen zu treffen. Er hat
dabei die Weisuugcu der Anstalt zu befolgen, insbesondere nicht gegen das Verbot derselben zn
bandeln^ er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen.

Bei Schäden an versichertenGebäuden hat der Versicherungsnehmerdiese bis zur statt¬
gehabten Besichtigung seitens der Beauftragten der Anstalt bezw. bis znr Abschätzung möglichst
'" 'hrem beschädigten Znstande zu belassen, insbesondere bleib! die Genehmigung der künstlichen
'Ulstrocknnngder Anstalt uvrbehalten.
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Die Anstalt ist berechtigt, jede den Wert sowie den Schade», dessen Ursache und Höhe
betreffendeUntersuchunganzustellen. Der Versicherungsnehmerhat der Anstalt jede Auskunft zu
erteilen, die zur Feststellung des Vcrsicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflichtder
Anstalt erforderlich ist. Die Anstalt tan» ferner verlangen, daß der Versicherungsnehmerinner¬
halb einer angemessenen Frist uon mindestens zwei Wochen spezielle, mit einer Unterschrift
versehene Verzeichnisseliefert über die znr Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls vorhanden
gewesenen, die zerstörten und die beschädigt oder unbeschädigtgerettete» Sacheu, uud zwar unter
Angabe der Werte der Sachen znr Zeit des Eintritts des Vcrsichernngsfalls, Belege kann die
Anstalt insoweit fordern, als die Beschaffung dem Versicherungsnehmerbilliger Weise zugemutet
werde» kann, Kosten, welche für die Erteilung der Auskunft und für die Beschaffungder Ver^
zcichnissc nnd Belege aufzuwenden sind, hat der Versichcrnngsnehmerzu trageu.

Wird gegen den Versichcrnngsnehmerein Haftpflichtansprncherhoben, welcher Gegenstand
dieser Versicherungist (8 2, Absatz 2>, so ist innerhalb einer Woche der Anstalt schriftlich Anzeige
zu machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Haftpflichtanspruch geltend
geinacht worden ist. Dnrch die Absendnng der Anzeige wird die Frist gewahrt. Wird der Ver¬
sicherungsnehmerzu einer gerichtliche» Verhandlung über den Aufpruch geladen, so ist, menngleich
die Frist noch läuft, die Anzeige unverzüglichnach Empfang der Ladung zu machen.

Der Versichcrnngsnehmerist verpflichtet,der Anstalt alle Briefe, Klagcakten nnd alle ihm
zugehenden Schriftstücke,welche sich auf einen gegen ihn erhobenen Haftpflichtanspruchbeziehen,zu
übermitteln und ihm jede uon ihm verlangte Auskunft zu erteilen, dir Nachweise,die er liefern
kann, zu verschaffen,sowie die Anstalt bei der Abwehr unbegründeter oder zu weit gehender
Haftpflichtausprüchezu unterstützen.

Dem Vcrsicheruugsnchmer ist es nicht gestattet, irgendwelche Haftpflichtansprüche,die
gegen ihn erhöbe«, werden,ohne vorherigeGenehmigungder Anstalt anzuerkennenoder zu befriedigen
oder einen Vergleich über dieselbenabzuschließen, widrigenfalls die Anstalt von der Verpflichtung
zur Leistung frei ist, es sei denn, daß nach den Umständender Versicherungsnehmerdie Befriedigung
oder die Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligtcit verweigcrn konnte.

Entsteht aus einem Versichcrungsfall ein Prozeß, so ist derselbe von der Anstalt im
Namen des Versicherungsnehmers zn führen. Der letztere ist verpflichtet, dem ihm von der
Anstalt zu bezeichnenden Ncchtsauwalt Vollmacht zu erteilen und die Führung des Prozesses
lediglich der Anstalt zu überlassen. Die aus der Führung des Prozesses erwachsendenKosten
bestrcitet die Anstalt, ohne dieselben auf die zu leistende Entschädigung in Anrechnung zu bringe».

Übersteigtder Haftpflichtansprnchdie Versicherungssummc,so hat die Anstalt die Kosten
nur in der Höhe zu tragen, als sie sich bei Berechnung nach der der Versicherungssummcent-
sprecheuden Werttlasse für Gcrichtskostcnund Gebühren stellen würden. Die Anstalt ist in solchen
Fällen aber auch berechtigt, durch Bezahlung der Versicherungssummeund ihres Anteils an den
bis dahin erwachsenenKosten sich von weiteren Leistungen zu befreien.

Falls die von der Anstalt verlangte' Beseitigung eines Haftpflichtansprnchs dnrch An¬
erkenntnis, Vefriedignng oder Vergleich an dem Widerspruch des Versicheruugsnehmersscheitert, sc'
hat die Anstalt für den von der Weigerung ab entstehendenMehraufwand an Hauptsache,Ziuseu
oder Kosten nicht aufzukommen.



Anlagen zu den Sitziingsprotokollcn, Nr. 25. 391

Die Entschädig»ngsansprüche ans dieser Versicherung können vor ihrer e»dgiltige» Fest-
!>ellli»g ohne ausdrückliche Zustimmuug der Anstalt seitens des Versicherungsnehmers weder über¬
trage» iwch verpfändet Ivrrdcn,

t? 12,

Bei Verletzung einer Obliegenheit des Versicherungsnehmers, die bei oder nach Eintritt
des Versicherungsfalls der Anstalt gegenüber zu erfüllen ist (tj 11), ist die Anstalt von der Ver¬
pflichtung zur Leistung ans dem Versicherungsfall frei, es sei denn, daß die Verletzung weder
"»f Vorsatz noch ans grober Fahrlässigkeit bernht.

Die Anstalt ist ferner von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Vcrsicherungs
»ehiner den Vcrsicheruugsfall vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt, oder wenn
er sich bei Ermittlung des Schadens einer arglistigen Täuschung schuldig macht,

8 13.

Versicherungswert, Überversicherung. llnterversichcrnug. Bruchtcilversich crung.

Die Versicherung soll nicht zu einer Bereicherung führen. Die Anstalt ist, auch wcuu
die Versichert,ngssnmme höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versichenmgs-
falles (Überversicherung), nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des
Schadens zu ersetze», gegen welchen Versicherung gewahrt ist, unter Zugrundelegung des Wertes
der Sache zur Zeit des Eintrittes des Versichernngsfalls,

Die Versicherung selbst begründet keine» Beweis für das Vorhandensein und den Wert
der versicherte» Sache» z»r Zeit des Versichernngsfalls, Die Vcrsicherimgssummr bildet lediglich
die Grenze der Ersatzpflicht der Anstalt, nnd zwar ist die Ersatzpflicht für jede einzelne Position,
»nter der die versicherten Sachen in dem Versicherungsschein aufgeführt sind, durch die für die
Position genommene Versichernngssummc begrenzt.

Übersteigt der Wert der zn einer Position gehörige» Sachen znr Zeit des Eintritts des
Versichorungsfalls die darauf versicherte Summe lNnterversichernng), so haftet die Anstalt für den
auf die Positiv» entfallenden Schade» »»r »ach dem Verhältnis der Tmnmc zu jenem Werte,

Ist als Versicherungssumme ein Bruchteil der Gcsamtwertsnmme der z» einer Position
gehörige» Sache» genommen, so tritt eine Ucrhältiiismäßige Haftung für deu auf die Position
entfallenden Schadeil nur ein, wenn der Gesamtwert der zn der Position gehörigen Sachen zur
Zeit des Eintritts des Versichernngsfalls die Gesamtwertsumme dieser Sache, welche der Bruch-
tcilversichcrnugssnmme zugrunde gelegt wurde, übersteigt, Die Anstalt haftet dann nach dem Ver¬
hältnis des Gesamtwertes zur Zeit des Eintritts des Versichernngsfalls zu der Gesamtwcrtsumme,
welche der Vruchtcilversicheru»gssumme zngrundc gelegt wurde.

8 14.

Sachverständiges erfahren.

Sowohl die Anstalt als auch der Versicheruugsnehmcr kö»»e» — imbeschadct der Vc-
!l"nnn,ngen des l> 11, Absatz 4 — verlangen, daß die Höhe des an deu versicherte» Sache» cnt-
Indexe» Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Die Feststellung ist für beide Teile
"eN'indlich. es sei denn, daß sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweicht.
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Für das Sachverständigcnverfahrengelte» in Ermangelung anderer Vereinbarungen fvl-
gcnde Grundsätze:

a) Jeder Teil ernennt zu Protokoll oder sonst schriftlich einen Sachverständigen. Zeigt
ein Teil, nachdemer dazu von dein anderen nnter Benennung des seinerseitsgewählten Sachver¬
ständigen schriftlich aufgefordert ist, nicht innerhalb einer Woche nach dem Zeitpunktdes Empfanges
der Aufforderung die Ernennung des zweiten Sachverständige» schriftlich an, so erfolgt anf Antrag
des anderen Teiles die Ernennung des zweiten Sachverständigen dnrch das für den Schadens¬
ort zuständige Amtsgericht. In der Anffurdernng ist anf die Folgen ihrer Nichterfüllung hin¬
zuweisen. Beide Sachverständigen ernennen vor Beginn des Feststellungsvcrfahrens eine» dritten
Sachverständigen als Obmann, welcher für den Fall, daß jene sich nicht einigen, nachdem sie
ihre Feststellungen beendigt haben, in Tätigkeit tritt und alsdann nur über die streitig gebliebenen
Punkte innerhalb der (Grenzen der Feststellungen der beiden Sachverständigen befindet, Einigen
die letzterensich nicht über die Wahl des Obmannes, so wird dieser ans Nntrng beider Teile oder
eines von ihnen dnrch das für den Schadensort znständigc Amtsgericht ernannt.

b) Die von den Sachverständigen zu benrknudendcFeststellung muß enchalten nach den
Positionen des Vcrstchernngsschcinesein Verzeichnis der durch den Versicherungsfnll zerstörten
und beschädigten Sachen mit ihren Werten zur Zeit des Eintritts des Versichernugsfalls und
mit ihreu im Znstande der BeschädigungverbliebenenWerten nnter Berücksichtigung ihrer Ver¬
wendbarkeit für die Wiederherstellung. Die Schadenfcstsetznngder Sachverständigen ist dem Ver
sichernngsnehmerauf Verlangen abschriftlich mitzuteilen.

c) Jeder Teil trägt die Kosten des von ihm oder für ihn ernannten Sachverständigen,
die Kosten des Obmanns tragen beide Teile je zur Hälfte,

Auf Grund der Abschätzung der Sachverständigenerfolgt die Feststellungder Entschädign!«)
nach den Bestimmungen des tz 13.

s 15.

Entschädignngsleistung,

Die Anstalt kann nach ihrer Wahl die festgesetzte Entschädigung in bar leisten oder die
Herstellung des vorherigen Zustandes der beschädigten Gegenstände und Gebäude dnrch von i<N
beauftragte Fachleute vornehmen lassen. Zu letzterem Behufe hat der Versichernngsnchmerden
mit den Reparaturen Beauftragten die betreffenden Räumlichkeitenoder Gegenstände rechtzeitig zw'
Verfügung zu stellen.

Im Falle der Barentschädignng ist diese ^ nnbcschadet der Aestimmungeudes l? l? ^
nach dein Ablanf eines Monats seit dem Zeitpunkt fällig, in welchem der Schaden vollständig
festgestellt ist. Wenn durch Lcgitimatiunsmängel oder dnrch gesetzliche Gründe die Auszahlung
der Entschädigung gehindert wird, so ist die Anstalt vor Aufhebung des Hindernisses weder zur
Hinterlegungnoch zur Zahlung, auch nicht zur Vertretung der Folgen des Zahluugsauffchubsverbunden-

Die Entschädigung ist uach Ablauf eines Monats seit der Anzeige des Bersichcruugsfalls
mit 4 "/o fiir das Jahr zn verzinsen. Bei den sich ergebenden Zinsbeträgen werden Bruchteile
einer Mark auf volle Mark nach nnten abgerundet; Zinsbeträge unter einer Mark werden nicht vergütet.



Anlagen zu den Sitznngsprvtokolleu. Nr, 25>, 393

Ist der Schaden bis zum Nblanf eines Monats seit der Anzeige des Versichernngsfatles
>wch nicht vollständig festgestellt, so tan» der Versicherungsnehmer - unbeschadet der Bestimmungen
>n Absatz 2, Satz 2, und des t? t? — in Anrechnung auf die Gesamtfordcrnng die Zahlung des
Betrages verlangen, den die Anstalt nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat. Der Lauf
der vorgenannten Fristen ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versichernngsnehmers
^>e Festsetzung des Schadens oder die '>ahlnug der Entschädigung nicht erfolgen kann,

Wenn der Anspruch auf Leistung nicht innerhalb einer Frist von sechs Monate» gerichtlich
geltend gemacht wird, nachdem die Anstalt dem Verliehen,ngsuehiner gegenüber den erhobenen
Anspruch nnter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt
hat, so ist die Anstalt von der Verpflichtuug zur Leistung frei.

Versicherung für fremde Rechnung,

Vei Versicherung für fremde Rechnung taun der Versicherungsnehmer über die Rechte,
welche dein Versicherte» aus dem Vertrage zustehe», im eigene» Name» verfüge», Der Ver-
Ncherungsnehmrr ist, auch wenn er nicht ii» Besitz des Verfichern»gsschcines ist, oh»e ^nstimmnng
des Versicherten z»r Annahme der Entschädigimgszahlnng sowie zur Übertragung der Rechte des
Versicherten befugt. Die Anstalt ist berechtigt, vor Auszahlung der E»lschädig»ng von dem Vcr
Nchernngsnehmer den Nachweis zn verlangen, das; der Versicherte seine ^nstimmnng zu der
Verstchernng nnd zur Empfangnahme der Entschädigung erteilt hat.

Der Versicherte tan» über seine Rechte ans dem Versichcrungsverhältnio »icht verfüge»,
selbst wein, er im Besitz des Versicherungsscheines ist: er kaun die ^ahlnng der Enlschädignng
u»r mit Zustimmung des Versichernngsnehmers vo» der Anstalt verlangen, soweit diese die
Entschädigung au den Versichernngsnehmer nicht bezahlt hat,

8 1?.

Sicherung des Realkredits.

Wenn versicherte Gebäude vor dem Versichernngsfall mit Hhpotheten, Reallasten, Grnnd
^der Re»teusch»Ide» belastet sind, so wird die Barentschädignug, wen» dieselbe de» Betrag vv»
fünfhundert Mark überschreitet, erst nach stattgehabter Wiederherstellnng der Gebäude ausgezahlt,
falls nicht die vor den, Versichernngsfall eingetragene,! Reulglänbiger der vvrherigen Auszahlung
an den Versichernngsnehmer zustimmen. Weitergehende Rechte tönneu die Realgläubiger durch
Anmeldung ihres Renlrechtes bei der Anstalt dnrch besondere Vereinbarung mit letzterer erlangen.

Die Anstatt kann zum Nachweis dafür, ob uud welche Rcalrechtc das versicherte Gebäude
Elaste», »um Versichcr»»gs»ehmer auf dessen Küste» eiueu Grundbnchanszug verlangen,

Rechtsverhältnisse nach Eintritt des Versichcrungsfalls,

Die Anstalt haftet nach dem Eintritt eines Versicherungsfallcs für einen dnrch eine»
lpätcren Versicherungsfall entstehenden Schaden iuuerhalb der laufenden Versicherungsperiode nur
^ <>nr Höhe des »ach Abzug der zn leistenden Entschädigung verbleibenden Restbetrages der
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Versichermigssumme, Erstreckt sich die Versicherung über die la»fe»de Versicherungsperiude hinaus,
so >uird augeiionlnie», das; die Versicherung hinsichtlich der Versicheru»gSs»mme und der Prämie
für die folgenden Versicherniigsperiude» in der bisherigen Höhe nnd zu den bisherigen Bedingungen
fortgesetzt wird, sofern sich nicht ans den Umständen ei» anderes ergibt.

Nach dem (Antritt cincS Persicherungsfalls sind beide Teile berechtigt, die oom Schaden
betroffene Versicherung zn kündigen. Die Kündigung hat schriftlich vor Ablauf von zwei Woche»
feit Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung ,',u erfolgen. Das Kündignngsrecht des
Versicherungsnehmers erlischt bei Verletzinig der im 8 l>, Absatz 1 bestimmteu Obliegenheit zm'
unverzügliche,, Anzeige des Vcrsicheruugsfalls an die Anstalt oder deren Vertreter. Wird kein
Schadenersatz beansprucht, so kann jeder Teil nur bis zum Ablauf eines MonntS von dem Zeit'
Punkt au, in welchem er von dein Versicherungsfall Keuutuis erlangt, kündige», Für die Kündigung
ift eine Kündigungsfrist von einem Mouat einzuhalten, auch darf die Kündig»»g ohne andere Vcr-
einbnnmg »icht für ei»eu späteren Zeitpunkt als den Ablauf eiucs Mouats seit der Kündigling erfolgen,

Prämien er sta ttu it g.

In den Fällen der Aufhebuug oder des Erlöschens des VcrsichernngsverlMtnisscS vor
Ablauf der Vertragszeit gebührt der Anstalt gleichwohl die ganze Prämie, jedoch nicht über die
laufende Versichernngspcriode hinaus. Hebt nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls die Austalt
das Versichcrungsverhältnis auf, so hat sie die Prämie, welche auf die nach Abzug der Ent¬
schädigung verbleibende VersicheruugSsumme entfällt, mich Verhältnis der noch nicht abgelaufenen
Verfichernngszeit zurückzuzahlen.

War die Versichernng mit einer Vergünstigung für Vorauszahlung der Prämie abgeschlossen,
so wird die für mehrere Versicheru»gsperiude» vorausgezahlte Prämie soweit zurüclgewährt, als
sie deujenigeu Prämienbetrag übersteigt, welchen die Anstalt nach ihre» GeschäflSgruudsätzen
berechnet habe» würde, wen» die Versicherung von vomberei» für die Zeit abgeschlossen worden
wäre, für die ihr gemäß Absatz 1 die Prämie gebührt. Das Gleiche gilt für den Fall des 8 9,

8 20,

Kündigung der Versichert,»g.

Bei Versicheruuge» vo» ei», und mehrjätzriger Dauer verlängert sich das Versicherung^
Verhältnis iu Erma»gel»»a, einer anderen Vereinbarung stillschweigend mit dem Ablauf der Ver
tragSzcit um ein Jahr ,,»d weiter von Jahr zu Jahr, we»» es »icht drei Monate vor jedesmalige!»
Ablauf von eine,» der beide» Teile schriftlich gekündigt wird,

8 21,

, Regreß.

Alle Rechte ,,»d Ansprüche des Versicherungsuchmers an dritte Personen auf Schaden«
ersatz gehe» kraft des Vcrsicherli»gsschci»es in Höhe der geleisteten Entschädigung, bezw. der vo»
der Anstalt gemachten Aufwendungen für lHcbäudereparatnren, Löhne ufw,, ohne daß es besonderer
Zession bedarf, von selbst auf die Anstalt über, soweit diese den, Versicherungsnehmer den Schade»
ersettt. »ud sind ihr a»f Verlangen schriftlich abzntrele».
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Der Übergang taun nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werdeiu
auch sind Ersatzansprüche der Anstalt gegen einen mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Familieuangehorigen ansgeschlossen, es sei denn, daß der entstandene Schaden
durch den Angehörigen vorsätzlich verursacht worden ist.

Schriftliche Form der (irllärnngen des Versicheruugonehmers,

Abgesehe» von der Anzeige des 5 II, Absatz !, ist, wie für die Anzeigen, welche der
Anstalt während der Versicherung zu macheu siud, so auch für Küudigungs' und Rücktritte
crkläruugen oder für sonstige das Versicheruugsverhältnis betreffeude Ertläruugeu des Versicheruugs-
nehnwrs die schriftliche Form erforderlich. Das Gleiche gilt im Fall einer Veräußerung für die
Kündigung des (irwerbers.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
für

Glasversicherungen.

Gegenstand nnd Umfang der Versicherung.

1. Die Anstalt haftet nach Maßgabe der nachfolgendenBestimmungen für den Schaden,
welcher durch Zerbrechen der versichertenScheiben und andern in dem Versicherungsscheinange¬
gebenen Gegenständen entsteht.

2. Durch Brand, Blitz, Explosion oder Einbruch verursachte Schade» nnd solche, dir
bei einem Brande durch Luschnngs-und Neltungsinaßregeln entstehen,werden nur dann vergütet,
wenn die Versicherung gegcu diese Gefahren in dem Versicherungsscheinausdrücklich mit über¬
nommen und nicht durch eine bestehende Feuer- bzw. Einbruchdiebstnhl-Versicheruuggedeckt ist.
Für Schäden, die durch Explosion von Sprengstoffen entstanden sind, haftet die Anstalt keinesfalls,

3. Von der Ersatzpflichtausgeschlossensiud Schäden-

lr> die infolge eines Krieges durch Maßregeln, die von einem militärischenBefehlshaber
»»geordnet worden sind, oder infolge bürgerlicherUnruhen (Aufruhr resp. Landfriedensbruchs,eines
Erdbebeus, Bultauausbruches oder durch Zusammensturzdes Gebäudes, in welchen, sich die Ver-
Ucherungsgegcustäudebefinde», entstehen;

K) die an versicherten Gegenständen, für welche Umrahmungen vorgesehensind, vor voll¬
ständig und ordnungsmäßig erfolgten, Einsetzenentstehen;

c) die durch Vcräuderuug, Herausuahme ans den Nahmen, Wegnahmeoder Transportieren
ber versicherte»Gegenstände, oder durch handwerksmäßigeVerrichtungen an denselben, ihren Um
l»hiiu,ngen oder Schutzvorrichtungenherbeigeführt werden.

4. Schäden an den Nahmen nnd Einfassungen gehen nicht zu Lasten der Anstalt,

5. Für Anstrich, Malereien, Schriften, Aetzereien oder sonstigeVerzierungen,sowie für
^lasbuchstaben auf versicherte» Scheiben und für Belag auf Spiegeln wird nur Ersatz geleistet, wem,
°ie Versicherung hierauf ausdrücklich mit ausgedehnt und der Schaden durch Zerbrechen der
treffenden Scheibe herbeigeführt ist.

6. Beschädigungen,die nur iu einem Zerkratzen, Verschramme» oder Absplittern der
verflache bestehen, fallen nicht n»ter die Versicherung
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5 2.

Versicherungsantrag und Deklaration.

Der Versicherungsnehmer hat bei Schließung des Vertrages alle ihm bekannten llm-
stäude, die für die Übernahme der Gefahr erheblich sind, der Anstalt wahrheitsgemäß schriftlich
anzuzeigen,

Ist dieser Vorschriftzuwidergehandelt,so kaun die Anstatt nach Maßgabe der gesetzlichen Be¬
stimmungenvon dem Vertrage zurücktreteu,

l? ^-

Versicherungsschein und Beitragszahlung,

1, Der ans Grund des Versicherungsantrages ausgefertigte Versicherungsscheinsowie die
Quittungen über die weiteren Jahresbeiträge, Verlängcrnngsscheineund Nachträge werden zur
Empfangnahmc bei der Anstalt oder deren Vertreter bereitgehalten. Der Versicherungsnehmer
wird dauon benachrichtigt.

Die Annahme des Versicherungsscheinsund etwaiger Nachträge hat die Wirkung, daß
ihr Inhalt als vom Versicherungsnehmer genehmigt gilt; dem Versichernngsuchmer ist jedoch
eiue Frist uon einem Monat für die Erhebung eines Widerspruchesgegen deren Nichtigkeitgewährt.
Das Necht des Versicherungsnehmers,die Genehmigungwegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt.

2. Der Versicherungsnehmerhat gegen Aushändigung der Versicherungsurkunden(Ver¬
sicherungsschein,Verlängernngsfchcin, Nachtrag) die Beiträge und die darin uon der Anstalt be¬
rechnetenKosten (Abgaben, Gebühren für Ausfertigung und Zustellung), nnd wenn laufende Bei¬
träge bedungen sind, die ersten Beiträge uud die Kosten sofort zn zahlen. Andere als im An¬
tragsformular angegebeneKosten dürfen nicht erhuben werden. Wird die Zahlung nicht recht¬
zeitig bewirkt, fu ist die Anstalt uon der Verpflichtung znr Leistnng frei, wenn der Schadeufcill
uur der Zahlung eintritt. Die Anstalt ist, wenn die Zahlnng nicht rechtzeitig bewirkt wird,
berechtigt, das VersicherungsvcrhältniSnuter Einhallnng einer Kündigungsfrist uuu einem Mouat
zu kündige». Die Versicherungbeginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheins,sofern nicht
nach dem Iuhalt des Versichernngsschcinsein späterer Vcginn uerembart ist. Die Einlösung erfolgt
durch Zahlung der Beiträge, der Abgaben uud der Kosten des Versicheruugsschcius.

8. Laufende Beiträge sind bei Beginn jeder Vcrsichcrnngspcriude zu entrichten. Erfolgt die
Zahlnng nicht rechtzeitig,so hat die Austalt dem Versicherungsnehmerauf dessen Kosten schriftlich
eine Zahlungsfrist uon mindestens zwei Wochen mit Angabe der Ncchtsfulgcndes ZahlnngsuerzngS
und des zn zahlenden Betrages zn bestimmen. Als Versicheruugsperiode gilt, falls nicht die
Beiträge nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen snid, der Zcitranm eines Jahres.

8 4.

Gefahrerhöhnng.

!. Nach dem Abschluß des Vertrags darf der Versicherungsuehmcr nicht ohne Ein¬
willigung der Austalt eiue Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen
Dritte» gchcttle,!.
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2, Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, daß dnrch eine von ihm uhne
Einwilligung der Anstalt vorgenommene uder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, st' hat er
der Anstalt unverzüglich schriftlich Anzeige zi, machen,

3, Tritt nach dem Abschlüsse des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem
Willen des Vcrsicherungsuchmers ein, so hat dieser, sobald er von der Erhöhung der Gefahr
Kenntnis erlangt, der Anstalt unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen.

Als Erhöhung der Gefahr gilt insbesondere:

a) die Vornahme von baulichen Vcräuderuugcu, belangreichen Ausbesserungen uder Ge¬
nistarbeiten an den Gebäuden oder in den Räumen, welche die versicherten Gegenstände enthalte»!

d) die Einrichtung eines Geschäftsbetriebes iu einem nach dem Versicherungsanträge
unbenutzten Versicherungslutal;

cy das gänzliche oder teilweise Vestrcichen oder Bemalen der Scheiben, sofern es sich nicht
lediglich um Firmcuschrift ohne Untergrund handelt:

ch das Schadhaflwcrdeu der Umrahmung der versicherten Gegenstände.

Als wesentliche Folge einer Verletzung der Bestimmungen der Absätze1 bis 3 kaun unter
den im Gesetz bestimmten Voraussctzuugcu das Recht der Austalt, das Versichcruugsverhältnis
zu kündigen, nnsgeübt werden und eine Befreiung der Anstalt von der Verpflichtung zur Lei¬
stung eintreten,

§ 5.

Sicherheitsvorschriften,

!. Im Falle einer Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer bestimmte Ob¬
liegenheiten zum Zwecke der Verminderung der Gefahr uder zum Zwecke der Verhntnng einer
Gefahrerhöhung übernimmt (Sicherheitsvorschriften), darf der Versicherungsnehmer diese Obliegen¬
heiten weder selbst verletzen, noch deren Verletzung durch einen Dritten gestatten oder dulden. Als
eine dahiugeheude Vereinbarung gilt, daß Gasrampcn uud Einrichtungen anderer Art zum Frei¬
halten der Scheibe» von Eis und Schweiß unbeweglich und mindestens 15 cm von den Scheiben
eutferut sei», uud fcrucr daß die vorhandenen Vorrichtungen zum Schutze der Scheiben, z. B.
Gitter, Rolläden, während der Nachtzeit in Anwendung gebracht werden müsseu.

2. Werden die Bestimmungen des Abs, I verletzt, so ist die Anstalt von der Verpflichtung
<^ur Leistung frei, es sei denn, der Versichcrungsuelnncr habe die Vorschrift uhue Verschulden verletzt.

Die Verpflichtung der Anstalt bleibt bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluß auf
be» Eintritt des Schndcufnlls uud auf deu Umfang der Leistung der Anstalt gehabt hat.

5 6.

Furtfall des versicherten Interesses.

t. Wenn das Interesse, für welches die Versicherung genommen ist, beim Beginn der

^«sicherung nicht mehr besteht, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung
°" Beiträge frei; die Anstalt kann aber eine Geschäftsgebühr von 25"/, der Jahresbeiträge
Erlangen.
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2, Fällt das Interesse, für welches die Versicherung genommen ist, nach dem Beginn
der Versichern»«, furl, so gebühren der Anstalt die Neitäge für die laufende VersichcrnngSperiode,

l^. Fällt wahrend des Laufes der Versicherung mir ein Teil des versicherten Interesses
fürt, so bleibt der Versicherungsnehmer mit dem Nest an den Vertrag gebnnden; die Anstalt ist
zn einer entsprechenden Herabsetzung der Beiträge vom Beginn der nächste,, Versichernngspcriode
ab verpflichtet,

8 ?.

Herabsetzung der Versicherung,

Ergibt sich, daß erheblich mehr oder wertvollere Gegenstände versichert, als in Wirklichkeit
Vorhände» sind, d, h,, daß die Versicherung das versicherte Interesse erheblich übersteigt, so kann
sowohl die Anstalt als der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung der Ubcrvcr'
sicherung die Versicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Beiträge für die künftigen
VersichernngSperiode» herabgesetzt wird.

Durch die Versicherungssumme wird nicht der Wert des versicherte» Interesses deklariert,
sondern nur die Grenze der EMschädiguugspflicht der Anstalt bezeichnet,

Veräußerung der versicherte» Gegenstände,

Werden die versicherten Gegenstände von dem Versichcruugsuehmel veräußert, so tritt
au Stelle des Vcräußerers der Erwerber iu die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versichcruugsvcrhältuisse sich ergebenden Ncchte und Pflichten des Versicherungsnehmers
ei». Die Veräußerung ist der Anstalt unverzüglich schriftlich anzuzeigen, andernfalls mich Maß'
gäbe der gesetzlichenVorschriften die Befreiung der Anstalt von der Verpflichtung zur Leistung
eintreten kann. Ermcrber und Anstalt habe» das in, Gesetz befummle kündig,mgsrecht,

Schadenfnl!,

1. Nach Eintritt eüies Schadenfalles ist der Versicherungsnehmer verpflichtet-

i,j unverzüglich der Anstalt oder deren Vertreter schriftlich Anzeige zu machen; ei,n'
solche Anzeige isl auch dann unverzüglich zu erstatte», wem, »,,r ei» geringfügiger Brncl, vor
liegt und eine sofortige Ersatzleistung nicht beansprucht wird;

l)) nach Möglichkeit für die Abwendung „nd Minder,,ng des Schadens z» sorge» nn^
dabei die Weismigc» der Anstalt oder des Vertreters zu befolgen;

c) alle von der Äustalt über die Entstehung und den Umfang des Schadens ucrlangtcn
Angaben zu mache» »»d Nachweise, dcre» Beschaffung ihn, billigerweise zugemutet werde» kam',
z» liefern;

6) sofern der Schaden durch eiucu Dritten verursacht ist, sich sofort um die Ermilteliwll
der P«sm, dasselbe!' ,ü,d „m Feststellung des Tatbestandes, sowie der Zeugen „ach Möglichkeit
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zu bemühen, und seine Feststellungen der Anstalt oder deni Vertreter wahrheitsgemäß und rück¬
haltlos mitzuteilen.

2. Werde» die Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmernach Abs. 1, Ä, c und 6
zu erfülle,! hat, von diesem vorsätzlich oder grobfnhrlässig verletzt, so ist die Anstalt von der
Eutschädigungsucrpflichtungfrei. Die Verpflichtungbleibt aber iu dem unter a, angegebenen Falle
bestehen,wenn die Anstalt in anderer Weise von dem Eiutritte des Schadenfalls oder dem Vor¬
liegen eines geringfügigen Bruches rechtzeitig Kenntnis erlangt hat.

5 10,

Entschädigung.

1. Die Versicherung soll nicht zu eiucr Bereicherung führen; ihr alleiniger Zweck
ist, den wirklichentstandenen Schaden nach Maßgabe der gewährten Versicherungzu vergüten.

2. Die Anstalt hat die Wahl, die zerbrochenenGegenstände in natura und in gleicher
Qualität zu ersetze», oder den Schaden durch Barzahlung zu vergüten. Die Entschädigung darf
in keinem Falle die Versicherungssummeder zerbruchcucuGegeustäudr übersteige». Sowohl bei
Naturalersatz wie auch bei Barzahlung werden die Bruchstücke Eigentum der Anstalt, Hat die
Anstalt Nar-Entschädignng gewählt und lummt eine Vereinbarung über die Höhe derselbennicht
zustande, so mnß sie Nalural-Ersatz leiste». '

3. Hindernisse, die dem Einsetze» vv» Ersatzscheibe» entgegenstehen, z. V. Schiitzgitter,
Schutzstaugen »nd innere Scha»fe»sterabschlüsse,hat der Versicherungsnehmerauf seine Kosten
beseitigenund wieder anbringen zu lassen, sofern diese Kosten nicht besonders mitversichertsind.
Das gleiche gilt von Gerüste», die zur Ersatzansführuug erforderlich sind. Lehnt der Ver¬
sicherungsnehmerdie ilbcruahme dieser Kosten nb, so m»ß die Anstalt dc» Schaden an den zer¬
brochenen Gegenständen in bar ersetzen,

4. Znr Herstellung einer Notverglasnug oder zur Vergütung der Kosten einer solche» ist
die Anstalt nicht verpflichtet,

5. Die Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer seinen Obliegen¬
heiten »ach 8 9 nachgekommenist und zwar bei Barentschädigung spätestensmit dem Ablauf eines
Monats nach Festsetzungdes Schadens; wählt die Austeilt Naturalersatz, so hat sie diesen ohne
lchuldhnfte Verzögerung auszuführen. Wenn der Anspruch nnf Leistung nicht innerhalb einer Frist
bu» sechs Monaten gerichtlich geltend geniaebt wird, nachdem die Anstalt dem Versicherungs¬
nehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabc der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlichabgelehnt hat, so ist die Anstalt von der Verpflichtung znr Leistung frei.

Ncgreßansprüche.

I. Durch Gewährung einer Entschädigunggehen in Höhe derselben alle dem Versicherungs¬
nehmer gegen Dritte zustehenden Rechte auf Schadenersatz nach Maßgabe der gesetzlichen
Vestimmuugcnohne weiteres auf die Anstalt über und sind ihr ans Verlangen schriftlich abzutreten.



402 5,1. Rheinischer Prouinziallandtag, ^>r, 25,

2. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen Dritte oder ein zur Sicherung
des Anspruchs dienendes Recht ans, so wird die Anstalt insoweit von ihrer Ersatzpflichtfrei, als
sie ans dem Anspruch oder dem Rechte hätte Ersatz erlangen können,

5 12,

Rechtsverhältnis nach dem Bchadenfall.

1, Nach geleisteter Entschädigungtreten die Ersatzschcil'en ohne weiteres wieder in die
Versicherung ein, vorausgesetzt, daß der Versicherungsnehmerhierfür einen nach Maßgabe des
bestehenden Vertrags bis zum Ende der laufendenVersichernngsperiodezu bercchucudeuBeitrag
entrichtet. Die Bestinunnng des 8 3 Ziffer 2 findet entsprechendeAnwendung.

2, Nach jedem Schadensfallsind beide Teile berechtigt, den Versicherungsvertrag zn kün¬
digen, wenn entweder die Anstalt die Ersatzpflicht nicht anerkannt oder die Schäden der laufenden
Versichernngsperiode den zweifachen Betrag der für die ganze Versicherung gezahlten Jahresbei¬
träge übersteigen.Die Kündigung hat schriftlichzu erfolgen und ist nur bis zum Ablauf ciues
Monats seit dem Tage der erfolgten Ersatzlcistnngoder der Ablehnung zulässig, Weuu die Anstalt
kündigt, so hat sie eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Die Anstalt ist ver¬
pflichtet, bei Naturalersatz dem Nersicherungsnehnicrauf Verlangen über die Höhe der Schäden
Anstnnft zu erteilen.

3, Erfolgt eine Kündigung nach einem Schadenfall, für welchen die Anstalt die Ersatz
Pflicht anerkannt hat, so gebühren der Anstalt die ganzen Beiträge für die laufendeVcrsichermigs-
Periode.

4, Wird das Vcrsichcrungsuerhältnis nach einem Schadenfall, für den die Anstalt Ersatz¬
leistung abgelehnt hat, gekündigt, so werden die zeitlich uuuerdicnteu Beiträge zurückgezahlt,

Aeitragsrückgewähr,

In alleu Fälle» vorzeitiger Auflösung des Vcisichernngsvcrhältnisscs— abgesehenvon
Fällen nach tz 12 Absatz 4 — verbleiben die für die laufende Versichernngsperiode gezahltenBei¬
träge der Anstalt.

Waren die Beiträge für mehrere Jahre vorausgezahlt, so siud die Beiträge, welche bei
jährlicher Zahlung bis zum Ende der laufendenVersichernngsperiodezn entrichtengewesenwäre»,
der Anstalt verfalle,!, während der Mehrbetrag zurückerstattetwird.

8 14,

Verläugcruug uud Küudiguug des VersicherungSverhältuisses,

Beim Ablaufe des Versichcruugsscheinsoder des Verlängcrnngsschcins gilt die Versichc
rung jeweilig auf ein Jahr verlängert, wenn nicht von einer Seite spätestens drei Monate
Uor Ablauf eine Kündigung mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgte. Seitens des Versicherungs¬
nehmers muß die Kündigung an die Direktion der Anstalt gerichtet werden. Die Anstalt tan»
sich auf den Mangel des eingeschriebenen Briefes nicht bernfen, wenn die Küudiguug schriftlich
rechtzeitigbei der Direktiou eingcgaugeu ist.
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5 15-

Schriftliche Form der Erklärungen des Versicherungsnehmers,

Für alle das Versichcruugsverhältuis betreffenden Erklärungen, Kündigungen und An¬
zeigen des Versicherungsnehmers ist die schriftliche Form erforderlich.

Soweit nicht in den vorstehendenAllgemeine» Vcrsicheruugsbedingungenoder in den
Versicherungsscheine!,"der in den Nachträgen zu VersicherungsscheinenAbweichendesbestimmt
ist. gelten für das Vcrsichernngsverhältnisdie Bestimmungen des Versicheruugsvertragsgcsetzes.

Die Anstalt versichert zu mäßige» festen Beiträge« unter Garantie für prompten
Schadenersatz:

Spiegelscheibenin Schaufenster,,,Spiegel und Trumeaux, Spiegelglas, geätzt, gcfchliffen ?e.,
Schriften und Malereien auf Spiegelglas, Firmenschilder in Geschäfts-und öffentlichenLokalen,
Privatwohnungen ,'c,, sowie andere Glassorte» (außer Huhlglas), auch Nuhglas zu Bedachungen,
"leivcrglasungen gegen Bruchschaden,mag derselbe durch Steiuwurf, Einschlagen,Einbruch, Hagel,
Sturm, ^egenzng, Temperatureinflüsse, Ziehe,, des Nahmens oder Setzen der Häufer, Nuvor-
stchtigteit beim Dekorieren oder Putzen, gewaltsames Offnen oder Schließen von Fenstern und
Turcu sowie Rolläden, Einfahre,, oder Schlägereien fremder Personen hervorgcrnfcu oder durch
Unvorsichtigkeit des Versicherte,,oder sciuer Augestelltensowie Unvorsichtigkeitoder Böswilligkeit
«"derer Personen entstand''» sei»,

Feuer-, Blitz- u»d Explosiousschädcnwerde» ersetzt, soweit dies gesetzlich gestattet und
^ersiche>'„„gdafür besonders beantragt und erteilt ist.

Bei Vorauszahlung der Beiträge auf mehrere Jahre werden folgende Vorteile gewährt:

^ Vci Versicherungenauf 3 Jahre — ein halbes Frci,ahr, bei Versicherungenans 5> Jahre
^ ",, ganzes Freijahr, bei Versicherungen auf ? Jahre ^ ein Frcijahr und I0«/„ Nnbutt, bei
^r»!chenmge>, auf ,s, Jahre ^ z»>ci Freijahrc und 10°/„ Rabatt,

,, "" mehrjährige!, Versichcrnugcu ,»it jährlicher Beitragszahlung werden die Proton-
'""Gebühren vom zweite» Iatzre ab erspart.
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Anlage 26.
(Drucksachen.Nr. 27.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Antrag des Verbandes Rheinisch-WestfälischerGemeinden auf Uebernahme
einer Garantie für einen zu gründenden Haftsistichtverband.

24 c> " Verband Rheinisch-WestfälischerGemeinden E. V. hat in der anliegenden, am
Antr " eingegangenenEingabe an die beiden Provinzen Rhcinprovinz und Westfalen den
25^ A'^' ^ einen von ihm zu gründenden Haftpflichtverband eine Garantie von je
"000 War! zu übernehmen,

herv K^ ^" Eingabe, auf welche im übrigen Bezug genommen wird, sei hier folgendes

Wal. ^" Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden, welcherzu dem Zwecke der wirksamerenymng und Vertretung der Interessen der Gemeinden, Landbürgermcistereien, Aemter und

der?"? ^"^ '" Umland und Westfalen gebildet ist, hält die Gründung eines «Haftpflicht-
vnndes Rheinisch'WestfälischerGemeinden" für ein dringendes Bedürfnis. Als Grund hierfür

von ^.^" das mangelnde Entgegenkommen der Privatgesellschaftensowohl bei der Regulierung
Gcse3^" als auch bei der Bemessung der Prämien, wobei hervorgehoben wird, daß die
als z, ^" zuweilen von den Gemeinden die Versicherunghöherer Gefahrensummenverlangen,
Gesellt f""^'^" Bedürfnis entspricht, dazu kommt, daß es nicht ausgeschlossen sei, daß die
war >. ^ ""^ ö" """" Kartell zusammenschließen,wie das bis vor kurzem der Fall
von' N K ^ ^""" ^ Gemeinden ihnen ganz in die Hände gegebenseien. Unter Anführung
aeli«? " ""b dargelegt, daß der zu gründende Haftpflichtverbanddie Versicherungzu erheblich
"'"seien Sätzen gewähren könne.

und ^"^ Beweis hierfür wird auf den PreußischenBeamtcnverein in Hannover hingewiesen
die "°'^M'ch auf den Haftpflichtversicherungsvereinfür Landwirte der Provinz Westfalen und

Mederrheinischen Kreise Recs, Duisburg und Esten, der seit 15 Jahren bestehend17500 Land-

Vers" ""'^^ U"b bei 40—50"/« geringeren Prämien bereits über einen erheblichen Reservefonds
woiK ^°^" Verein sei früher von der Provinz Westfalen fast genau in der Weise unterstützt

"", wie es hier erbeten wird.
:.,
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Ueber die Einrichtung des geplanten Verbandes geben die der Eingabe beigefügtenEnt¬
würfe der Satzungen uud der AllgemeinenVerstcherungsbedingungenAufschluß. Die hier interessie¬
renden wesentlichen Bestimmungensind die folgenden:

Der Verband soll ein „in das Handelsregister eingetragenerVersicherungsverein auf
Gegenseitigkeit im Sinne des Reichsgesetzes über die privaten Vcrsicherungsunternehmungenvom
12. Mai 1901" sein, dessen Geschäftsführung der Aufsicht des KaiserlichenAufsichtsamtes für
Piiuawersicheiungen untersteht. Er hat seinen Sitz in Cöln, sein Geschäftsgebiet umfaßt Deutsch-
land (§ 1 der Satzungen). Sein Zweck ist, „den Mitgliedern Haftpflichtversicherungnach Maß¬
gabe der AllgemeinenVersicherungsbedingungenzu gewahren" (8 2 der Satzungen). Mitglieder
können werden „alle Landbürgermeistereien, Aemter und Landgemeinden, sowie Städte unter
30 000 Einwohnern und öffentlich-rechtliche Zweckuerbände"(ß 5 der Satzungen). Die Haftung
für alle Verbindlichkeitendes Verbandes gegenüberden Gläubigern ist auf das Verbandsvermögen
beschränkt, eine Haftung der Mitglieder des Verbandes gegenüber den Gläubigern des Verbandes
findet nicht statt (ß 3 der Satzungen). Die Höhe der Entschädigung ist beschränkt in Fällen
der Körperverletzung,Gesundheitsschädigungoder Tötung von Menschen auf den Betrag von
100 000 Mark für die Person, höchstens aber auf 300 000 Mark für das Ereignis, in Fällen
von Beschädigungoder Vernichtung fremden Eigentums auf den Höchstbctragvon 10 000 Mark
für ein Ereignis (§ 7 der Satzungen); es ist aber mit dem Allgemeinendeutschen Versicherungs¬
verein in Stuttgart auf die Dauer von 10 Jahren ein Rückversichernngsvertrag geschloffen,
nach welchem „die Entschädignugsleistungdes Verbandes in jedem einzelnen Schadensfalle auf den
Betrag von 5000 Mark beschränkt bleibt, während alle Mehrbeträge bis zur Höchstleistungdes
Haftpflichtverbllndesvom Stuttgarter Verein zu erstatten sind", der dafür 30°/« der gesamten
Vruttopramieneinnahme erhält (s. den als Anlage 3 der Eingabe abgedrucktenRückversicherung^
vertrag). Die Beiträge der Mitglieder setzen sich zusammen aus einer Grundprämie nach
der Einwohnerzahl (10 Mark für jedes angefangene Tausend) und Zuschlägen für vorhandene
Regiebetriebe (§ 8 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen). Außerdem hat jedes Mitglied
mit dem ersten Beitrag die in den Vedingnngen festgesetztenKosten sowie einen Zuschlag zum
Reservefonds in Höhe eines Drittels des vollen Jahresbeitrages zu zahlen (§ 9 der Satzungen).
Nachschußverpflichtung besteht bis zum dreifachen Betrage der für das Rechnungsjahr gezahlten
Beiträge (8 28 Abs. 1 der Satzungen). Reichen diese Nachschüsseund der Reservefondsnicht aus,
die Verbindlichkeitendes Verbandes zu decken, so ist der Verband seinen Mitgliedern gegenüber
zur weiteren Ersatzleistungnicht verpflichtet (§ 28 Abs. 3 der Satzungen). Ueberschüsse werden
zunächst mit 25 °/„ zur Erstattung der von dem Antrag stellenden Verband vorgelegtenGründungs¬
kosten verwendet, im übrigen fließen sie zum Reservefonds. Hat dieser 100 000 Mark erreicht,
dann werden sie, wenn die Generalversammlung nicht anders beschließt, zur Prämienrückgewähr
verwendet (§§ 26 und 27 der Satzungen).

Die Prämiensatze sind, wie in der Eingabe ausgeführt ist, von dem Professor an der
Handelshochschulein Cöln Dr. Moldenhauer, der Leiter des Deutschen Haftpflicht- und Ver-
stcherungs-Schutzverbandesist, kalkuliertund wiederholt für ausreichenderklärt worden.

Auf eine Rundfrage des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gemeinden haben 131 Bürger¬
meistereienund Aemter in der Rheinprovinz und in Westfalen mit 853 000 Einwohnern ihren
Beitritt zugesagtund 171 mit 1119 000 Einwohnern ihn in Aussichtgestellt. Der Betrieb soll
erst aufgenommenwerden, wenn die beitretenden Gemeinden mindestens 1 Million Einwohner
umfassen.
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Der Grund für den vorliegenden Autrag ist nun folgender:
Der § 22 des Reichsgesetzesüber die privaten Versicherungsunternehmungenvom 12. Mai

1901 schreibt die Bildung eines Gründungsfonds vor, welcher zur Deckung der Kosten der Gr-
nchtung des Vereins sowie als Betriebs- und Garantiefonds zu dienen hat. Das Kaiserliche
Aufsichtsamtkann gestatten, daß von der Bildung eines solchen Fonds abgesehen wird, es hat sich
aber hierzu nicht bereit gefunden, wohl aber mit Rücksicht darauf, daß „für die Leistungsfähigkeit des
Verbandes eine außerordentlichweitgehende Sicherheit" bestehe, ein Betrag von 50 000 Mark bezw.
eine Garantie in dieser Höhe als genügend erklärt. Diese Garantie erbittet nun der Verband je
zur Hälfte von den beiden Provinzen.

Bei der Beurteilung des Antrages ist zunächst davon auszugehen,daß bei der Entwicklung,
welche die Tätigkeit der Gemeinden auf den verschiedensten Gebieten genommenhat und angesichts
der Ausdehnung der Haftpflicht durch Gesetzgebung und Rechtsprechungzweifellos für sehr viele
Gemeindeneine Haftpflichtversicherung ratsam ist. Wenn nun auch dem absprechenden Urteil der
Angabe über die Privatgesellschaftenin der Allgemeinheitnicht zugestimmtwerden kann, weil es
tatsächlich eine ganze Anzahl zuverlässigerund koulanter Gesellschafteu gibt, so muß doch auf der
andern Seite zugegeben werden, daß der geplante Verband den Gemeinden nicht unerhebliche
Vorteile bringen kann. Es darf angenommenwerden, daß die Versicherungbilliger arbeiten kann,
einmal weil die Verwaltuug wegen der Gleichmäßigkeitder Risiken und des fast völligen Fort¬
falles der sehr kostspieligen Acquisitionstätigkeiteinfacher ist, dann aber auch weil gerade, wie bei
ben öffentlichen Versicherungsanstalten,nicht die Notwendigkeitbesteht, hohe Dividenden herauszu-
wutschaften. Zu erwägen ist auch, daß ein Verband, wie der geplante, viel eher in der Lage ist,
ben besonderen Interessen der Gemeinden gerecht zu werden als eine Gesellschaft,welche die ver¬
schiedenstenRisiken übernimmt.

In finanzieller Beziehung dürfte die Uebernahmeder Garantie nicht bedenklich sein. Sie
bezieht sich zunächst aut die Grüudungskosten. Diese kommen nicht in Betracht, da sie von dem
Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden übernommen sind. Daß die Provinz auf Grund der
Garantieleistung für die Deckung der Verbindlichkeitendes Verbandes in Anspruch genommen
wud, ist kaum anzunehmen. Denn einmal sind die Beiträge nach sachverständigerAnsicht aus»
reichend bemessen, nnd dann besteht neben dem allmählich entstehendenReservefonds eine Nach-
Mußverpftichtung in Höhe des dreifachen Beitrages. Schließlich soll der Gründungsfonds oder
b>e an seine Stelle tretende Garantie als Betriebsfonds dienen. Hier wäre möglich, daß in der ersten
Ait nach der Aufnahme des Betriebes Barvolschüsseseitens der Provinz zu leisten sind. Dies
nnrd aber nur eintreten, wenn der nach § 9 der Satzungen zu erholende besondere Kostenbeitrag
und die sonstigenGinnahmen nicht ausreichen. Jedenfalls wird aber der Betrag, den die Provinz
"N>a zu zahlen hatte, verzinst und aus den späteren Ueberschüssen erstattet.

Der Provinzialausschußträgt deshalb kein Bedenken, sich grundsätzlich dahin auözusprechen,
b°ß dem Antrag des Verbandes entsprochen werden kann. Es wird sich dann weiter darum handeln,
"e Bedingungen festzusetzen,unter denen die Garantie zu übernehmenist. Es handelt sich nament-
l'ch darum, der Provinzialverwaltung genügendenEinblickin die Geschäfts-und Finanzgebcchrung
^ Verstcherungsverbandeszu gewähren und die zeitliche Begrenzung der Garantie sowie die
Rückzahlungetwa gezahlter Beträge zu regeln. Leider ist der Antrag erst so kurz vor dem Zu-
lauimentritt des Provinziallandtages eingegangen, daß hierüber abschließende Verhandlungen noch
"Ht stattfinden konnten. Es wird ja auch nötig sein, die Zustimmung des Reichsaufsichtsamtes

51-
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für Privatversicherungenzu diesen Bedingungen herbeizuführen. Es wird sich deshalb empfehlen,
die Festsetzung der Bedingungen der Beschlußfassung des Provinzialciusschufseszu überlafsen.

Der Provinzialcmsschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Prouinziallcmdtag wolle sich mit der Uebernahme einer Garantie bis zum Betrage
von 25 000 Mark für den zu gründenden Haftpflichtverband Rheinisch-Westfälischer
Gemeinden einverstandenerklären und die Festsetzung der Bedingungen für die Ueber¬
nahme der Garantie dem Provinzialausschuß überlassen."

Düsseldorf, den 4. März 1911.

D er Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich,
Vorsitzender.

Dr. von Renners,
Landeshauptmann.

Verband
Rheinisch-Westfälischer Gemeinden

GingetragenerVerein.
Genera^«^' Bürgermeistera. D. Kuth.

Cöln, den 28. Februar 191L
Hülchratherstraße 3.
Fernsprecher14915.

An

den Landeshauptmann der Rheinprovinz KöniglichenRegierungs-Präsidenten a. D.
Herrn Dr. von Renvers

Hochwohlgeboren
in Düsseldorf.

Ew. Hochwohlgeboren

beehre ich mich, im Anschluß an die Herrn Bürgermeister Schrecker-Hamborn und mir seinerzn
gewährte Unterredung anliegend eine

Denkschrift,betreffend die Uebernahme einer Garantie für den zu gründenden Has^
pflichtverbllndRheinisch-WestfälischerGemeinden durch die Provinzen Rheinland u«
Westfalen

mit dem Antrage ganz ergebenstzu überreichen, sie dem hohen Provinziallandtag zur Beschluß
fasfung gütigst vorzulegen. Ich knüpfe hieran die Bitte, daß Ew. Hochwohlgeborenunserem An-
trage wohlwollendeUnterstützungmöchtenangedeihen lassen. ,.

Zur Vereinfachunghaben wir für jeden Herrn Abgeordneten ein Exemplar der Denkschui
beigefügt.

In hoher Wertschätzung!
Der Generalsekretär: Kuth,

Bürgermeistera. D.
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»f, , . Verband
^"'fch-Westfälischer Gemeinden, Cöln, den 23. Februar 1911.

e. V. Hülchiathcrstr.8.
---------^. Fernsprecher14 915.
Betrifftdie N^ ^ririrsi

orii ^ "°bme einer Garantie für den zu
Endenden Haftpflichtverband Rheinisch-

'Mischer Gemeindendurch die Provinzen
Rheinland und Westfalen.

^'°3°'N Satzung?'
Allgemeine Versicherungsbedingnngen.
Nückverstcherungsuertrag,

An die hohen Landtage der Provinzen Rheinland und Westfalen.

1. Anleitung.
Unter dem Namen „Verband Rheinifch-WestfälischerGemeinden" hat sich vor einigen

Jahren mit dem Sitze in Cöln ein in das Vereinsregister eingetragener Verein zum Zwecke
ber wirksameren Wahrung und Vertretung der Interessen der Gemeinden, Land-
bürgermeistereien, Aemter und kleineren Städte in Rheinland und Westfalen gebildet.
Die Erreichung dieses Zweckeserstrebt der Verein, der ein Verbandslmrecmunterhält, «,) durch
Besprechung wichtigerFragen und Verwaltungseinrichtungenund durch Austauschvon Erfahrungen
auf allen Gebieten, d) durch Stellungnahme zu gefetzgeberifchenMaßnahmen, o) durch Veran¬
staltung geeigneterVorträge in den Mitgliederversammlungendes Verbandes, ä) durch Einrcichung
von Eingaben an höhere Behörden, s) durch Herausgabe einer Zeitschrift,nämlich der „Preußischen
Gcmeindezeitung" und k) durch sonstige, den Zwecken des Verbandes förderlich erscheinende
Maßnahmen.

In Betätigung des unter k) angegebenen Zweckes hat der Verband neuerdings die
Gründung eines „Haftpflichtverbandes Rheinifch-Westfälischer Gemeinden" ins Auge
gefaßt, Die Anregung hierzu ging von Westfalen aus, wo bereits gelegentlich einer am 28. Sep¬
tember 1907 in Brakel, Kreis Höxter, stattgehabtenVersammlung der Vorstände der Westfälischen
Landgemeindetage beschlossen wurde, Erhebungen darüber anzustellen,wie die seitens der Kommunal¬
verbände in Westfalen zu zahlenden Haftpflichtveisicherungsprämiensich zu den Gegenleistungender
Versicherungsgesellschaftenverhielten. Es wurde dabei teils über wenig Entgegenkommenbei der
Regulierung von Schadensfällen geklagt, teils auf die zu hohen Prämien hingewiesen, weshalb ge¬
prüft werden sollte, ob die Bildung eines Iweckverbandes für die Gemeinden der Provinz West¬
falen gegen Haftpflicht auf Gegenseitigkeit angängig und vorteilhaft erscheine. Die Prüfung führte
M dem Ergebnis, daß es sich empfehle, einen derartigen Verband, aber nicht für Westfalen
allein, sondern zugleich auch für die Rheinprovinz zu bilden. In diesem Sinne wurde auf
b" zweiten gemeinsamenTagung der WestfälischenLandgemeindetage am 30. Mai 1908 in
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Minden beschlossen und die Angelegenheit dabei unserem Verbände überwiesen,der zur Bearbeitung
der Angelegenheit eine Kommissionwählte, die später ein Mitglied des Verbandes der größeren
Preußischen Landgemeindenhinzuzog. Die Kommissionhat die weiteren Verhandlungen geführt
und sie inzwischenbis zu der noch ausstehenden aber bereits mündlich in Aussicht gestellten Ge-
nehmignng der Satzung und der AllgemeinenVcrsicherungsbedingungendurch das Kaiserliche Auf-
sichtsamt für Privatversicherungin Berlin abgeschlossen, Ist diese Genehmigung erteilt, dann soll
eine Gründungsversammlnng zusammenberufenund in dieser der Aufsichtsrat gewählt und durch
ihn wieder ein Vorstand ernannt werden. Beide übernehmen dann die weiteren Geschäfte, und
die Tätigkeit des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gemeinden ist abgeschlossen.

2. Bedürfnisfrage.
Ausgangspunkt der Verhandlungen, betreffend Gründung eines „Haftpflichtuerbandes

Rheinisch-WestfälischerGemeinden" waren, wie bereits erwähnt, die ungünstigen Erfahrungen,
welche die Gemeinden mit den Privatgesellschaften vielfach gemacht hatten, indem diese bei Schadens¬
fällen wenig Entgegenkommenbewiesen. So ist es vorgekommen,daß eine Gesellschaftauch bei
den geringfügigstenEntschädigungsfällendie größten Schwierigkeiten gemacht hat, oder daß die
Verhandlungen verschleppt wurden, oder daß man sich auf andere Weise der Entschädigungspflicht
zu entziehen suchte. In einem Falle wurde mitgeteilt, eine Gesellschafthabe sich erst dann zur
Entschädigungbequemt, als man ihr mit der Bekanntgabe ihres sonderbaren Geschäftsgebahrens
gedroht habe.

Andererseits haben die Gesellschaftenhäufig, wenn irgendwo ein Schadensfall vorkam,
sofort von der KündignngsklauselGebrauch gemacht, und alsdann bei einer Neuversicherungsehr
hohe Prämien verlangt. Es wird sogar berichtet,daß von einer Gesellschaft gekündigtwurde, ob-
schon sie in einem aus Anlaß eines Schadensfalles entstandenenProzesse gewonnen hatte; in einem
anderen Falle ist diese Kündigung erfolgt, weil einige Prozesse entstanden, obschon es die ersten
nach zwanzigjährigerVersicherungwaren.

Gewiß mag bei derartigen Differenzen hin und wieder das Recht auf Seiten der Ver¬
sicherungsgesellschaft gelegen haben, nnd es werden auch bei einem Haftpstichtverbandeder Ge¬
meinden immer Fälle vorkommen,in denen eine versicherte Gemeinde unbillige Forderungen stellt.
Bei einer Durchsicht des vorhandenen Materials muß man aber dennoch die Ueberzeugung
gewinnen, daß manche Privatgesellschaften zu scharf vorgehenund die Klagen der Gemeinden meistens
durchaus berechtigt sind. Da würde durch die Gründung eines Gemeinde-Haftpftichtverbandes
Wandel geschaffen. Die Gemeinden blieben vor derartigen Schwierigkeiten,die zuweilen geradezu
geeignet sind, die mit großen Kosten eingegangenenVersicherungenpraktisch illusorisch zu machen,
bewahrt.

Von großer Bedeutung sind auch die Bestrebungender Privatgesellschaften,sich zu einem
Kartell zusammenzuschließen.Dies war bereits erreicht, doch ist vor kurzem die Vereinigung wieder
zerfallen. Eine gewisse Verbindung besteht aber noch in einer Nachrichtenstelle,und es ist nicht
ausgeschlossen, daß das Kartell über kurz oder lang wieder in irgend einer Form aufleben wird.
Dann aber sind die Gemeinden völlig in die Hände der Gesellschaften gegeben, wenn sie sich nicht
zu einem Verbände, wie wir ihn planen, zusammenfinden. Gelingt das aber, dann wird damit
ein wirksamerDamm gegen Monopolbestrebungender Privatgesellschaftengeschaffen. Das wissen
diese Gesellschaften sehr wohl, und deshalb haben sie auch mit aller Energie gegen unseren Plan
Stellung genommen.
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Weiter wird über zu hohe Prämien geklagt. Bis vor einigen Jahren waren diese ange¬
messen. Dann aber behaupteten die Privatgesellschaftenplötzlich, die Sätze seien zu niedrig, und
Man ging zu einer empfindlichenErhöhung ttber. Als dann das Kartell gegründet und damit
«in Unterbieten fast unmöglich geworden war, mußten die Gemeinden erheblichhöhere Prämien
zahlen, wie bis dahin. Inzwischen ist das Kartell zwar aufgelöst, aber dennochweiden enorme
Sätze verlangt. An einigen Beispielen soll das klargemachtwerden. Eine bestimmteGemeinde
wollte kürzlich eine neue Versicherungeingehen. Sie würde nach der sin den von uns jetzt ge¬
planten Verband vorgesehenen Satzung bezw. den allgemeinenVersichernngsbedingungenzu zahlen
haben an Grundprämie 10 Mark nnd für 14 000 Einwohner 140 Mark. Dazu kämen für die
vorhandenenRegiebetriebe64 Mark, fo daß die Gesamtprämie 214 Mark betragen würde. Diese
Prämiensätze sind kalkuliert von dem als Versicherungstechniker bekanntenProfessor an der Handels¬
hochschule in Cöln Dr. Moldenhauer, der auch deu „DeutschenHaftpflicht- und Versicherungs-
Schutzverbandleitet und daher wohl befähigt ist, zu beurteilen, ob die bezeichneten Sätze aus¬
reichend sind. Nun hat die Gemeinde aber von verschiedenen Gesellschaften Angebote eingezogen
und damit folgendes Ergebnis erzielt. Es verlangte die eine Gesellschaft 569 Mark 10 Pf., eine
andere 447 Mark 68 Pf., eine dritte 538 Mark 33 Pf. Eine andere Gemeinde würde bei uns
554 Mark zu zahlen haben. Sie zahlt aber bei der Privatgesellschaftnach einem schon vor vier
Jahren abgeschlossenen Vertrage 607 Mark, und es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Pramien-
satz bei einer beabsichtigten Neuversicherungganz erheblichin die Höhe gehen würde.

Es wäre leicht, diese Zahlen zu vermehre!:,man brauchte nur für eine beliebige Gemeinde
festzustellen,was sie bei dem von uns geplanten Verband zu zahlen haben würde, und was sie
bei einer Privatgesellschaftjetzt fchon zahlt. Immer würde sich das gleiche Ergebnis zeigen, daß
unsere Prämien vielfach geringer sein würden, wie die von den Privatgesellschaftenfrüher schon
gefordertenuud ganz erheblich hinter denen zurückbleiben, die die Gesellschaften neuerdingsberechnen.
Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß die Gesellschaften, wenn auch das Kartell nicht mehr besteht,
dennoch, wie mancherlei Anzeichenerkennen lassen, grade bei den Prämienforderungen auch jetzt
noch ziemlich Hand in Hand gehen. Um so eher scheint es zu eiuer neuen Kartellbildung zu
kommen, die sicherlich eine neue Erhöhung der Prämiensätzezur Folge habe» würde.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß die Gesellschaften für ihre höheren Prämien zuweilen
eine Versicherunghöherer Gefcchrensummen bieten oder richtiger gegen den Willen der Gemeinden
verlangen. Darin liegt aber für die Gemeinden keinerlei Nutzem Denn der Umfang der Ver¬
sicherung, wie wir ihn bei dem zu gründendenVerbände vorsehen,entspricht völlig den Bedürfnissen.
Wenn nun eine Gemeinde gezwungen werden soll, in größerem Umfange zu versichern, wie nach
dem voraussichtlichen Bedürfnisse nötig ist, dann ist die Folge für sie lediglichdie, daß sie höhere
Prämien bezahlen muß. Das Risiko der Gesellschaft steigt aber nicht, da eben die niedrigere Ver¬
sicherung schon dem praktischen Vcdürfnifse entspricht. Wohl aber erhält sie in der höheren Prämie
eine Einnahme, der Ausgaben nicht gegenüberstehen.

3. ^ebensfößigkett.
Voraussetzung für die Errichtung des geplanten Verbandes muß fein, daß feine Lebens¬

fähigkeit unbedingt erwiesenist. Um darüber Gewißheit zn erlangen, haben wir uns zunächstan
das Kaiserliche Aufsichtsamt für Priuatversicheruuggewandt. Die dort eingezogenenallgemeinen
Erkundigungen haben durchaus befriedigt. Ebenso hat unser technischerBeirat, Professor I)r. Molden¬
hauer wiederholt erklärt, daß er die Lebensfähigkeitdes Verbandes für durchaus gesichert halte.
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Es fehlt aber auch nicht an Beispielen. So weisen wir nur auf den PreußischenBeamten»
verein in Hannover hin, der, aus kleinen Anfangen hervorgegangen,heute zu den führendenGesell¬
schaften auf dem Versicherungsgebietegehört. Und, was noch näher liegt, wir können auf den
„Haftpflichtucrsicherungsverein für Landwirte der Provinz Westfalen und der niederrheinischen Kreise
Rees, Duisburg und Essen" Bezug nehmen, der, im Jahre 1896 gegründet, „dank des ihm von
der westfälischenLandwirtschaft geschenkten Vertrauens während seines fast 15 jährigen Bestehens
alle Erwartungen übeltroffen und alle bösen Voraussagen insbesondereder PrivatgesellschaftenLügen
gestraft hat. Bereits 17 500 Landwirte sind dem Verband beigetreten. Trotzdem von feiten des
Haftpflichtvereinsum 40 bis 50 "/» billigere Prämien erhoben weiden, als von den Privatgesell¬
schaften, wobei der Verein in jedem der letzten Jahre za. 40—50 000 Mark für Schäden zu
bezahlen hatte, — wieder ein Beweis für die Notwendigkeitder Haftpflicht überhaupt — verfügt
der Verein nach reichlicher Abschreibungfür laufende Renten und noch schwebendeSchadeilfälle
über einen Reservefondsvon 500 000 Mark". (WestfälischerBauer, 1010 Seite 304.) Es liegt
gar keine Veranlassung vor, anzunehmen, daß den Gemeinden nicht gelingensollte, was den Land«
Wirten gelungen ist.

Was übrigens die bösen Voraussagen anbetrifft, so fehlt es hieran auch jetzt nicht. Die
Privatgesellschaftenhaben sich aber auf solche nicht beschränkt, sondern, sobald unser Plan greifbare
Gestalt anzunehmenbegann, kräftig gegen uns gearbeitet, indem man auf die einzelnenGemeinden
einwirkte, unsere Bestrebungennicht zu unterstützen, und die Gesellschaften, an die wir nns wegen
Schließung eines Nückuersicherungsvertrageswandten, beeinflußte, kein Vertragsverhältnis mit uns
einzugehen. Diese Gegnerschaftwürde wohl kaum so stark aufgetreten sein, wenn man annehmen
durfte, daß der neue Verband nicht zustande kommen oder wegen Lebensunfähigkeitschon bald
wieder eingehenwerde. Hierbei ist hervorzuheben,daß, als man sich anscheinend überzeugte,daß
der Verband trotz aller Anfeindungen ins Leben treten würde, uns plötzlich von verschiedenen
Seiten der Abschluß eines Rückversichernngsvertragesangeboten wurde.

Wir haben uns aber bei der Prüfung der Frage, ob der neue Verband werde bestehen
können, nicht auf derartige Gefühlsmomente beschränkt,sondern greifbare Unterlagen geschaffen,
indem wir eine Rundfrage an die Bürgermeistereien und Aemter in Rheinland und Westfalen
lichteten, welche Gemeinden dem Verbände beitrcten würden. Hierauf haben 131 Bürgermeistereien
und Aemter mit 853 000 Einwohnern ihren Beitritt zugefügt und 171 mit 1119 000 Einwohnern
ihn in Aussichtgestellt. Das ist ein durchaus befriedigendesErgebnis.

Nun haben wir aber bereits jetzt, wo der Verband noch garnicht ins Leben getreten ist,
Gemeinden, welche uns beigetreten sind Es erklärten nämlich manche Gemeinden, ihre zeitige
Versicherunglaufe bereits früher ab, als unser Verband seine Geschäftstätigkeitaufnehmen werde;
wir möchtenes daher in irgendeiner Form möglich machen, daß sie für diese Zwischenzeitsich«
gestelltwürden und trotzdemmit dem Inslebentreten des nenen Verbandes sofort zu diesem über¬
gehen könnten. Das ist von uns in der Weise bewirkt worden, daß den betreffendenGemeinden
ursprünglichbei der Albingia-Vcrstcherungs-Nttiengcsebschaft in Hamburg und dann bei dem Allge¬
meinen Deutschen Versichcrungsvereinin Stuttgart mit der Maßgabe Aufnahme verschafft wurde,
daß diese Gesellschaften verpflichtetsind, die betreffendenVersicherungen unter Verückstchtigung der
ersparten Prämie sofort an den neuen Verband abzuführen, wenn dieser den Betrieb eröffnet. Die
derart eingegangenenVersicherungenrepräsentieren schon jetzt eine Prämieneiunahme von etwa
6000 Mark, eine Summe, die andauernd wächst, da fortwährend neue Zwifchenuersicherungen zu¬
stande kommen.
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Wenn nun der zu gründende Verband den Betrieb erst dann aufnimmt, wenn die zur
Versicherung angemeldeten Gemeinden mindestens1 Million Einwohner umfassen,dann darf man
die Lebensfähigkeitals völlig einwandfrei sicher gestellt ansehen, wenn die Prämien ausreichend
bemessen sind. Nun hat unser technischer Beirat Professor Moldenhauer uns aber wiederholt
«klärt, daß sie ausreichenwürden. Wenn sie trotzdemniedriger sein können,wie die der Privat-
gesellschaften,dann ist das eine Folge der einfacheren Verwaltung, Ausfall der Agenlenprooisionen
und Fortfall des Strebens, hohe Gewinne hercmszuwirtschaften.

Freilich könnte der Verband bei noch so vorsichtiger Kalkulation der Prämien in Schwierig¬
leiten geraten, wenn er von größeren Schadensfällen betroffen würde. Dafür ist aber mit dem
Allgemeinen Deutschen Versicherungsvereinin Stuttgart ein Rückversicherungsvertraggeschlossen
worden, durch den die genannte Gesellschaft die Befriedigung in allen Schadensfällen übernimmt,
welche die Summe von 5000 Mark übersteigen. Der neue Verband hat hierfür 30 °/u seiner
Plämieneinnahme an den Stuttgarter Verein abzuführen. Er selbst hat aus den ihm verbleibenden
Prämien die übrigen Schadenfälle zu regulieren.

Uebrigens darf in diesem Zusammenhange darauf hingewiesen werden, daß bei einem
derartigen Gegenseitigkeitsverein der Gemeinden das erzieherische Moment nicht zu unterschätzen ist.
Denn alle zum Verbände gehörendenGemeinden haben an dessen Gedeihen ein größeres, über¬
haupt ein ganz anderes Interesse, als an dem einer Privatgesellschaft,bei der sie versichert sind.
Man wird daher ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl in Rechnungstellen dürfen, das sich ins¬
besondere auch in dem Bestreben, Schadenfälle möglichstzu vermeidenund einer gewissen gegen¬
seitigen Aufsicht äußern wird.

4. Oründungsfoitds.

Der „HaftpflichtverbandRheinisch-Westfälischer Gemeinden" würde dem Reichsgesetz über
d« privaten Versicherungsunternehmungenvom 12. Mai 1901 unterliegen. Dieses schreibt im
s 22 die Bildung eines Gründungsfonds vor. Nach § 23 kann die Aufsichtsbehörde, das ist das
Kaiserliche Aufsichtsamtfür Privatversichcrung,gestatten, daß von der Bildung dieses Fonds Abstand
genommen wird. Dieserhalb haben Verhandlungen stattgefunden, in deren Verlauf zwar von der
Stellung eines Gründungsfouds nicht gänzlich abgesehen, dieser aber gegen den ursprünglichver¬
langten Betrag ganz erheblich herabgesetzt wurde, indem das Aufsichtsamterklärte, der Betrag von
50000 Mark bezw. eine Garantie in dieser Höhe werde wohl genügen. Auch dieser Betrag ist
unserer Anschauungnach nicht erforderlich und zwar aus folgenden Gründen.

Nach § 22 des Gesetzes hat der Gründungsfouds zur Deckung der Kosten der Errichtung
des Vereins sowie als Garantie- und Betriebsfonds zu dienen. Nun hat die Kosten der Gründung
d« Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden übernommen. Was die Garantie anbelangt, so
besteht, wie das Aufsichtsamtselbst in einem Schreiben vom 2. April 1910 sagt, „für die Leistuugs-
Fähigkeitdes Verbandes eine außerordentlichweitgehendeSicherheit". An Betriebsmitteln ist aber
nur eine geringfügige Summe notwendig, die durch den im 8 9 der beigefügtenSatzung vorge.
sehenen Zuschlag mit Leichtigkeit zu beschaffen wäre.

Aber auch die Bestimmungenim 8 23 des Gesetzes sprechen ganz zu unseren Gunsten.
Denn dort heißt es, die Aufsichtsbehördekönne von der Bildung des Fonds Abstand nehmen,
«wenn nach der Natur der zu betreibenden Geschäfteoder durch besondere Einrichtungen eines
Unternehmensanderweitige Sicherheit gegeben ist". In dem Kommentar zum Gesetz von Rehni,
2' Auflage Seite 133 heißt es hierzu: „Solche Einrichtungen sind a) Geschäftsbeginnerst nach

52
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Vorhandenseineiner im voraus fixierten Minimalsummevon abgeschlossenenVersicherungen,d) Ein¬
führung einer Wartezeit, o) Bestimmung, daß sich die Ersatzpflichtdes Vereins nach den verfüg¬
baren Pramienbeständen bemißt, so daß die Ansprüche aus der Versicherung nötigenfalls eine
Einschränkung erfahren, ä) Sorge für Rückversicherung durch Eingliederung des Vereins
in einen größeren Verband oder in anderer Weise, o) bindendes VersprechenDritter, im Falle
des Eintritts eines Fehlbetrages einen Gründungsfonds bestimmter Höhe zu gewähren, t) bei
kleineren Vereinen Erhebung von Eintrittsgeldern für dieselben Zwecke, denen ein Gründungsfonds
dienen füll.

Von diesen Einrichtungenwürden wir in dem neu zu gründenden Verbände nicht eine,
sondern fast sämtliche haben. Denn a) der Geschäftsbeginnsoll erst erfolgen, wenn die znr Ver¬
sicherung angemeldetenGemeindenzusammenmindestens 1 Million Einwohner umfassen, o) nehmen
wir Bezug auf 8 28 der Satzung, wo bezüglicheBestimmuugen getroffen sind, ä) ist mit dem
Allgemeinen Deutschen Versicherungsvereinin Stuttgart ein Rückucrsicherungsuertraggeschlossen
worden, der den Verband in der weitgehendstenWeise deckt nnd l) werden im ß 9 der Satzung
die bezeichneten Eintrittsgelder verlangt.

5. Inanspruchnahme der Provinzen.

Da nun aber das Aufsichtsamtdie Summe von 50 000 Mark verlangt, so bitten wir
die hohen Landtage der Provinzen Rheinland uud Westfalen, die geforderteGarantie für den von
uns zu gründenden „HaftpflichtverbandRheinisch-Westfälischer Gemeinden" zu übernehmen. Wir
denkenuns das so, daß jede Provinz für die Hälfte des Gründungsfonds aufkommt. Der Verband
müßte auch berechtigtseiu, falls das wider Erwarten notwendigwerden sollte, über die garantierte
Summe zu verfügen. Soweit sie verbraucht würde, wäre sie zu verzinsenund zu ersetzen. Da¬
bei würde es erwünscht sein, um dem Verband Gelegenheitzur Erstarkungzu geben, mit der event.
Erstattung erst nach Ablauf der ersten fünf Geschäftsjahrezu beginnen.

Wenn wir uns mit einem derartigen Antrag an die Provinzen wenden, so geschieht das,
weil wir glauben, daß diese die gegebenenFörderer unseres Planes sind. Denn dieser Plan hat
doch lediglich den Zweck, den Gemeinden zu dienen und ihre Interessen zu fördern. Die Gemeinden
aber sind es wieder, welche die Umlagen, mit welchen die Provinzen wirtschaften, aufbriugen.
Sodann dürfen wir wohl darauf hinweifeu, daß die Provinzen schon bei einem anderen Zweige
des Versichcruugswcseusfördernd eingreifen, nämlich bei der Feuerversicherung. In dieser Be-
ziehuug sind die Provinzen sogar Träger der Versicherung,und es liegt daher um so näher, im
vorliegendenFalle die Bestrebungen der Gemeinden wenigstens durch Gewährung der erbetenen
Unterstützungzu fördern. Bei der Provinz Westfalen kommt noch in Betracht, daß diese bereits
einmal fast genau in der Weise, wie wir es wünschen,helfend eingegriffenhat, nämlich bei dem
schon oben erwähnten „Haftpflichtversicherungsvereiufür Landwirte der Provinz Westfalen und der
niederrheinischenKreise Rces, Duisburg und Essen". Für diesen hat nämlich die Provinz die
verlangte Garantie geleistet. Sodann aber wäre zu bedenken,daß die Provinzialverbände, wenn
sie die Ausführung unseres Planes ermöglichen, in erheblichem Maße auch ihre eigenen Interessen
dadurch fördern, daß sie Gelegenheit erhalten, selbst bei dem zu gründenden Verbände Versicherung
zu nehmen, wenn sie die Beobachtung machen, daß sie bei diesem billiger und besser versichern
würden, wie bei einer Privatgesellschaft.
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6. Wirklicher Ilmfang der Inanspruchnahme.

Nun ist aber bei der Beurteilung der Sachlage noch zu berücksichtigen, daß die Inan¬
spruchnahmeder Provinzen wenn nicht ganz, doch gewiß zum allergrößten Teil lediglich Form¬
sache werden würde, wie nachfolgendeAusführungen klar ergeben.

Wie bereits gesagt, sind die Prämien vorsichtig und jedenfalls so kalkuliert, daß der Ver°
band mit ihnen wohl bestehen kann. Sollten sie aber trotzdem nicht ausreichen, dann ist für
diesen Fall im § 28 der Satzung eine dreifache Nachschußfordemngvorgesehen, das heißt, die
Versicherungsnehmerkönnen in Notfällen zu dem vierfachen Betrage ihrer Prämiensätze heran¬
gezogen werden. In der Praxis wird das niemals notwendig sein, denn die Fälle, in denen
der Verband unter einer Anhäufung größerer Schadensfälle zu leiden haben könnte, scheiden ja
aus, weil wir den Rückuersicherungsvertragabgeschlossen haben. Wenn aber diese Bestimmung
bezüglich der Nachschüsse schon für die Versicherungsnehmerniemals voll ausgenutzt zu werden
braucht, dann kommen die Provinzen bezw. der von diesen gestellteGründungsfonds erst recht
nicht in Frage.

So läuft das Ganze schließlich darauf hinaus, daß von dem Gründungsfonds, wenn
überhaupt, dann höchstenseine geringe Summe in der ersten Zeit nach der Betriebsaufnahme als
Betriebskapital in Anspruch genommen werden müßte. Aber auch das ist noch fraglich, da ja
nach Z 9 hn Satzung für den gedachten Zweck ein einmaliger Beitrag erhoben werden soll. Was
aber wirklich verbraucht wird, das wird den Provinzen zurückerstattet,und somit handelt es sich,
da die Lebensfähigkeitdes Verbandes nicht zu bezweifeln ist, auch im ungünstigsten Fall nur um
emen Vorschuß,den die Provinzen verzinst erhielten.

So geben wir uns denn der zuversichtlichenHoffnunghin, daß die hohen Landtage der Pro¬
vinzen Rheinland und Westfalen das von uns geplante, in hohem Maße im Interesse der Ge¬
meindenliegende Unternehmenwohlwollend unterstützenund dadurch seine Ausführung ermöglichen.
Wir bitten in der bevorstehendenTagung nach unserem Antrage zn beschließen und sind zu jeder
weiteren, auch mündlichenAuskunft gern bereit.

Der Vorstand und die Haftpflichtkommission
des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gemeinden. V. V. zu Cöln.

Nosell, Vorsitzender des Verbandes, Berkermann, Vorsitzenderder Kommission,
Bürgermeisterin Hermülheim,Vczirt Coln. Amtmann in Eickel, Bezirk Arnsberg.

Schrecker, Schnitzler,
Bürgermeisterin Hamborn, Bezirk Düsseldorf. Amtmann in Gescher, Bezirk Münster.

Pilatus, Kuth,
Amtmann in Epe, Bezirk Münster. Generalsekretär,Bürgermeistera. D.

Als Mitglied des Verbandes der größeren preußischen Landgemeinden.
de la Chevallerie,

Amtmann in Vuer, Bezirk Münster.

5.Ä'
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Anlage 1.

Satzung
des HllftpflichtverbllndesRheinisch-WestfälischerGemeinden Verficherungsverein

auf Gegenseitigkeit in Cöln.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Name, Sitz, Charakter und Geschäftsgebiet des Verbandes.
8 1.

Der Verband beruht auf der Gegenseitigkeit der Verbcmdsinitgliederund führt deu Namen
„Haftpflichtvnband Rheinisch-WestfälischerGemeinden, Versichernngsuereinauf Gegenseitigkeitin
Culn" und hat seinen Sitz in Cöln. Er ist ein in das HandelsregistereingetragenerVersicherungs¬
uerein auf Gegenseitigkeit in, Sinne des Reichsgesetzcsüber die privaten Versicherungsunternchmungen
vom 12. Mai 1901.

Das Geschäftsgebietumfaßt Dentfchland. Die Geschäftsführungdes Verbandes untersteht
der Aufficht des Kaiserlichen Anfsichtsamts für Priuatvcrsicherungcn.

Zweck des Verbandes.
s 2.

Der Verband hat den Zweck, den Mitgliedern Haftpflichtversicherungnach Maßgabe der
AllgemeinenVersicherungsbedingnngenzu gewähren.

Haftung der Mitglieder,
s 3.

Für alle Verbindlichkeiten des Verbandeshaftet gemäß § 19 des Gesetzes vom 12. Mai 1901
den Gläubigern nur das Verbandsvermögen. Eine Haftung der Mitglieder gegenüber den Gläubigern
des Verbandes findet nicht statt.

Minderheitsrechte.
s 4.

Soweit nach den Bestimmungen des Handelsgefetzbuchcs einer Minderheit von Aktionären
gewisseRechte zustehen, fällt die Ausübung dieser Rechte nach der vorliegendenSatzung einer
Minderheit von Mitgliedern zu, die weuigsteusden zehnten Teil der Mitglieder ausmacht.

II. Mitgliedschaft.
Aufnahmefähigkeit.

8 5.
Mitglieder des Verbandes können alle Lanobttrgermeisiereien,Amter uud Landgemeinden,

sowie Städte unter 30 000 Einwohnern und öffentlich-rechtliche Zwcckverbändewerden. Ebenso
können diejenigen Städte auch mit über 30 000 Einwohnern Mitglied werden, die erst nach Ab¬
schluß dieses Vertrages Städterecht erlangt haben. Die Aufnahme von öffentlich-rechtlichen Zweck-
verbändenund aller Korporationen außerhalb Rheinlands und Westfalends bedarf der Zustimmung
des Aufsichtsrats. Dessen Entscheidungist endgültig. Landgemeinden,die Städterechte erhalten,
können trotzdem Mitglied bleiben.
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Erwerb, Beginn und Endigung der Mitgliedschaft.
s 6.

Der Erwerb der Mitgliedschafterfolgt nach Unterzeichnungeiner Beitrittserklärung, gegen
die ein Versicherungsschein ausgehändigt wird, durch dessen Aushändigung.

Verweigert der Vorstand die Ausstellung des Mitgliedscheines,so kann der Antragsteller
binnen vier Wochennach Zustellung der Ablehnung bei dem Aufsichtsrat Berufung einlegen.

Der Aufsichtsrat entscheidet endgültig.
Die Grslltzpflicht des Verbandes beginnt mit der Aushändigungdes Versichernngsscheines.

Das Vcrsicherungsjahrfällt mit dem Geschäftsjahr zusammen.
Tritt ein Mitglied iln Laufe des Geschäftsjahresein, so hat es erstmals den Jahresbeitrag

anteilig für den Teil des Jahres zu entrichten,während dessen die Versicherungin Kraft war.
Die Mitgliedsrechte können nur durch den gesetzlichen oder durch einen besonderszu be¬

vollmächtigenden Vertreter ausgeübt werden.
Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablanf des Versicheruugsvertragsverhältnisses.Dieses

ist nur zum Schluß des Kalenderjahres auf Grund einer schriftlichenKündigung statthaft, die
spätestensam 1. Oktober erfolgen muß. Für die ersten fünf Jahre nach crfolgtemBeitritt ist eine
Kündigung ausgeschlossen.

Mit dem Ablauf des 31. Dezember hören die Verbindlichkeiten des Verbandes gegen den
Ausscheidenden uud dessen Rechtsnachfolgerauf iu Ansehung aller Schadensereiguisse,die nach dem
31. Dezember eingetreten sind. Für die bis zum 31. Dezember iu der Mitteruachtsstuudeeinge¬
tretenen Schadensereiguissehaftet der Verband, wenn sie spätestensinnerhalb des nächsten Jahres
nach dem Ausscheide»unter Beobachtung der im § 6 der AllgemeinenVersicherungsbedingnngeu
gegebenen Bestimmungenangemeldetwerden.

Mit der Endigung der Mitgliedschaft verlieren die ausscheidend^!! Mitglieder und deren
Rechtsnachfolgeralle auf der Mitgliedschaft beruhende»Rechte an dem Vermögen des Verbandes,-
sie haben jedoch zu etwaigen Nachschüssen für das Kalenderjahr, mit dessen Ablauf ihr Austritt
erfolgt ist, beizutragen.

III. Satzung.
Allgemeine Versicherungsbedingungen mit Beitragstarif. Satzung.

8 7-
Die Satzung bildet die Grundlage des Verbandes. Sie ist von der Mitgliederversammlung

3« beschließen. Der Beschlußbedarf der Genehmigungder Aufsichtsbehörde.
Die Satzung kann durch die Mitgliederversammlunggeändert werden.
Die Vornahme von Satzuugsäudernngen, mir die Fassung betreffend,kann durch Beschluß

der Mitgliederversammlungdem Anfsichtsrat übertragen werden.
Der Auffsichtsratkann durch Beschlußder Mitgliederversammlungferner ermächtigtwerden,

die Aenderungsbeschlüsse für den Fall, daß die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigungdie Vornahme
von Aenderungenverlangt, diesen Aenderungenzu unterziehen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen.

Die AllgemeinenVersicherungsbedingungenbilden die Grundlage der mit deu Mitgliedern
abzuschließenden Versicherungsverträge. Die Bestimmungendes 8 ? Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2
"s 4 finden auf sie Anwendung.
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Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, dringliche Aenderungen der AllgemeinenVersicherungs¬
bedingungenmit Genehmigungder Aufsichtsbehörde vorläufig vorzunehmen. Die Aenderungensind
der Mitgliederversammlungbei dem nächsten Zusammentritt vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu
setzen, wenn die Mitgliederversammlungdies verlangt.

Aenderungender Bestimmungenüber die Höhe und die Erhebung der Beiträge und Nach¬
schliffe finden cmch ans die bestehenden VersicheruugsverlMnisseAmuenduug,desgleichen Aenderungen
der Bestimmungen über die Leistungen des Verbandes, letztere jedoch nur hiufichtlich später verur¬
sachter Schadenfälle.

Beiträge.
8 9.

Den Beitragstarif stellt der Auffichtsrat fest. Jedes Mitglied hat mit dem ersten Beitrag
die in den Bedingungen festgesetzte»Kosten sowie einen Zuschlag zum Reservefundsin Höhe eines
Drittels des für ein volles Versicheruugsjahrzu berechnenden Beitrages zn zahlen.

IV. Verfassung.
Organe des Verbandes.

8 10.
Die Organe des Verbandes sind der Vorstand, der Aufsichtsmt und als oberstesOrgan

die Mitgliederversammlung.
Der Vorstand.

8 11-
Der Vorstand besteht aus drei Personen, die der Aufsichtsrat ernennt. Sie brauchen nicht

Mitglieder des Verbandes zu sei».
§ 12.

Der Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich, seine Rechte und Pflichten
bestimmen sich im einzelueunach den Vorschriftendes Gesetzes, dieser Satzung uud der zu erteilenden
Geschaftsanweisnng. Er führt die Geschäftedes Verbandes und verwaltet das Verbandsvermögen.
Der Aufsichtsrat setzt soweit das erforderlich,das Gehalt und die Anstellungsbedingungender Vor¬
standsmitgliederfest.

Der Vorstand kann mit dem Rechte der Zeichnung einen Bevollmächtigten beauftragen.
Schriftliche Erklärungen können von jedem Vorstandsmitgliedefür den Vorstand rechtsver¬

bindlich abgegeben werden. Die Zeichnung hat in der Weise zu geschehen,daß der Zeichnendeseine
Unterschriftdein Namen des Verbandes hinzufügt.

Der Auffichtsrat.
8 13.

Der Auffichtsrat besteht aus neun, erstmalig von der konstituierenden Versammlung 3«
wählendenPersonen.

Die Wahl des ersten Aufsichtsrats gilt für die Zeit bis zur Beendigung der ersten Mit¬
gliederversammlung,die nach dein Ablauf eines Jahres seit der Eintragung des Verbandes in das
Handelsregister zur Beschlußfassungüber die Jahresbilanz abgehalten wird. Von den in dieser
Versammlungneu gewähltenneun Mitgliedern des Aufsichtsrats scheiden sodann in der ordentlichen
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Mitgliederversammlungalle zwei Jahre je drei Mitglieder aus. Bis die Reihe zum Austritt durch
die Amtsdauer bestimmt ist, entscheidet darüber das Los. Die Ausscheidende,, sind wieder wählbar.

Scheidet vor Ablauf der Wahlperiode aus irdeud einer Veraulassuug ein Mitglied aus,
so ist eiu Ersatz bis zur nächsten ordentlichenMitgliederversammlungnicht erforderlich,sofern noch
mindestens drei Mitglieder im Amte bleiben. Bei Ersatzwahlen für Mitglieder, die vor Ablauf
ihrer Amtsdauer ausscheiden,erfolgt die Wahl stets für den Rest der Amtsdauer des aus¬
geschiedenenMitgliedes.

s 14.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten die aus der Erfüllung ihres Amtes entspringenden

baren Auslagen vergütet. Bei Reisen erhalten sie als Entschädigung15 Mark für jeden ange¬
brochenen Tag und den Betrag für die Fahrt iu der zweiten Klasse der Eisenbahn, bei anderen
Fahrten die tatsächlichen Auslagen. Es kann dem Vorsitzendenvon der Mitgliederversammlung
eine Vergütung bewilligt werden.

ß 15.
Der Aufsichtsrat wählt jedes Jahr nach abgehaltener ordentlicher Mitgliederversammlung

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden statt, so oft eine geschäftliche Veranlassung dazu

vorliegt und außerdem, wenn mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsrats oder der Vorstand es
verlangt. Im letzteren Falle muß die Sitzung innerhalb zweier Wochenstattfinden. Die Berufung
erfolgt durch den Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter durch eingeschriebenenBrief unter Mitteilung
oer Tagesordnung, des Orts und der Zeit der Versammlung.

Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wem, mindestens drei Mitglieder anwesend sind. In
schleunigen Fällen können Beschlüsse auch durch schriftliche Abstimmung oder auf telegraphische»,
Wege gefaßt werden. Ob ein schleuniger Fall vorliegt, entscheidet der Vorsitzende. Beschlüsse dieser
Art sind in der nächsten Aufsichtsratssitzungin das Protokollbnch einzutragen. Die Zustimmung
des Aufsichtsrats zur Aufnahme von Mitgliedern (§ 5 Satz 3) oder die Entscheidung auf Be¬
rufungen (§ 6 Abs. 2) kann ebenfalls auf schriftlichem Wege eingeholt werden. Auf Antrag eines
Mitgliedes des Aufsichtsrats oder des Vorstandes ist von der schriftliche,, Abstimmung abzusehcu
und eine Sitzung des Aufsichtsrats zur mündlichenVerhandlung des Gegenstandes unvorzüglich
anzuberaumen.

Die Beschlüsse werden mit einfacherStimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheitent¬
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

8 16.
Ueber die Beschlüsseuud Verhandlungen des Aufsichtsrats ist ein Protokoll zu führe,,,

das durch den Vorsitzendenund mindestens eins der anwesenden Mitglieder des Aufsichtsrats zu
unterzeichnen ist.

Die Ausfertigungen der Beschlüsse und Bekanntmachungendes Aufsichtsrats werden von
den, Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter verbindlichunterzeichnet.

8 17.

Der Aufsichtsrat hat außer den weiterem durch das Gesetz und an anderer Stelle der
Satzung ihm zugewiesenen Pflichten und Rechten insbesonderedie folgenden:

1- Die Überwachung des Vorstandes und seiner Geschäftsführung,
2. die Prüfuug des Rechnungsabschlusses und der Jahresbilanz,
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3. die Genehmigung zum Erwerbe, zur Verpfändung und zur Veräußerung von Grundstücken,
sowie zur Aufnahme von Darlehen,

4. die grundsätzliche Bestimmung über die Anlegung von Geldern,
5. die Beschlußfassung über die Erhebung von Nachschliffen,
6. die Vorschlägeüber die zu verteilendeDividende,
7. die Beschlußfassungüber die Einberufung der Mitgliederversammlung uud die Festsetzung der

Tagesordnung für letztere,
8. die vorläufige Entlastung der Vorstandsmitgliederbis zur endgültigen Entscheidung durch die

Generalversammlung,
9. die Festsetzung einer Anweisungfür die Geschäftsführungdes Vorstandes,

10. die Befugnis zur Kontrolle der Geschäftsführungdes Vorstandes, Reviforen zu bestellen,
11. die vorläufige Aenderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungenin dringenden Fällen

gemäß § 41 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 12. Mai 1901.

Die Mitgliederversammlung,

s 18.
Die Mitgliederversammlung besteht aus den nach ß 5 vorhandenenMitgliedern. Die

Mitgliedsrechtekönnen nur durch den gesetzlichenoder durch einen besonderszu bevollmächtigenden
Vertreter ausgeübt werden. Landgemeindenkönnen ohne besondere Vollmacht durch den Bürger¬
meister bezw. Amtmann vertreten werden.

Jedes Mitglied hat für je 100 Mark angefangene Jahresbeiträge eine Stimme, zusammen
jedoch nicht mehr als fünf Stimmen. Stellvertretung ist erlaubt, jedoch beschränkt sich die Höchst¬
zahl der eigenen und vertretenen Stimmen für ein Mitglied auf zehn Stimmen. Jede Stellver¬
tretung ist spätestens 3 Tage vor dem Verhandlungstage unter Vorlage der Vollmacht bei dem
Vorstand schriftlich anzumelden.

Die Versammlung faßt ihre Beschlüsse, sofern in dieser Satzung oder im Gesetz für be¬
stimmte Fälle nichts anderes vorgesehen ist, durch einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.
Bei Stimmengleichheitgilt der Antrag als abgelehnt. Handelt es sich um Wahlen, so gibt bei
Stimmengleichheitdas Los den Ausschlag, welches vom Vorfitzendengezogen wird.

Die Beschlüsseüber die Abänderung der Satzung sowie die Auflösung des Verbandes
bedürfen einer Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen. Zur Beschlußfassungübel die
Auflösung ist weiterhin erforderlich,daß mindestensdie Hälfte aller Mitglieder in der Versammlung
vertreten ist. Ist dies nicht der Fall, fo muß innerhalb eines Monats eine neue Mitglieder¬
versammlung einberufen werden, die ohne Rückficht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder
beschließen kann; hierauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.

Die Abstimmungerfolgt in der Regel durch Handanfhebung. Jedoch muß mit Stimm¬
zetteln abgestimmtwerden, wenn mindestens15 anwesende Mitglieder darauf antragen.

s 19.
Alljährlich findet spätestens im Juni eine ordendliche Mitgliederversammlungstatt.
AußerordentlicheMitgliederversammlungensind abzuhalten, wenn das Interesse des Ver¬

bandes es erfordert, ferner auch, und zwar längstens binnen einem Monat, wenn mindestens
zwanzig Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen.
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s 20.
Die Berufung der Mitgliederversammlungerfolgt durch den Aufsichtsrat, der auch den

Urt der Versammlung bestimmt unter Mitteilung der Tagesordnung durch Bekanntmachungin den
m § 31 bezeichneten Blättern. Die Bekanntmachungmuß bei der ordentlichen Mitgliederversamm¬
lung spätestenseinen Monat, bei außerordentlichenspätestenseine Woche vorher erfolgen.

Anträge für die Mitgliederversammlung sind so rechtzeitig beim Vorstande einzureichen,
daß sie noch auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Ueber einen nicht rechtzeitig angemeldeten
Antrag kann zwar verhandelt, aber mit Ausnahme des Antrages auf Einberufung einer außer¬
ordentlichen Mitgliederversammlungnicht beschlossenwerden.

8 21.
Den Vorsitz in den Mitgliederversammlungenführt der Vorsitzendedes Aufsichtsrats oder

dessen Stellvertreter.

Der Vorsitzendeeröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen. Zu seiner Entlastung
ernennt er aus der Versammlung zwei Beisitzer. Die Beschlüsse sind durch gerichtliche oder notarielle
Protokolle zu beurkunden. Das Protokoll ist von dem Vorfitzendenoder einem der Beisitzerzu
unterzeichnen. Außerdem ist das Protokoll iu ein Protokollbucheinzutragen.

Befinden sich unter den Gegenständen der Verhandlung Beschwerdengegen die Geschäfts¬
führung des Aufsichtsrats, so hat der Vorsitzende zur Verhandlung hierüber die Wahl eines anderen
Leiters der Versammlung herbeizuführen.

s 22.
Der Beschlußfassung der Mitgliederversammlungsind folgende Gegenständevorbehalten:

1> Entgegennahme,Prüfung und Genehmigungdes Geschäftsberichts,der Iahresrechnung und der
Bilanz,

2. Erteilung der Entlastung an den Vorstand und den Aufsichtsrat,
3. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats, Widerruf ihrer Bestellung,
4- Verfügung über den Iahresüberschuß,
5- Abänderung der Satzung und der allgemeinenVersicherungsbedingungen,
6. Auflösungund Liquidation des Verbandes.

V. Uermögensverwattung.

Geschäftsjahr und Rechnungsaufstellung.

s 23.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschrift«« des Kaiserlichen Aufsichtsamts für

-lmvatversicherung.
Schadenreserve.

s 24.
Für jeden am Ende des Rechnungsjahres unerledigten Schadenfall wird der Betrag

°°m Vorstände schätzungsweise ermittelt, welcher zu seiner Regulierung voraussichtlicherforderlich
!NN mild unt, ns« l2^«>,»«v»l^- ,„vtt^„<>N<M.

, —,.««v>, jlMVung»wei>c cilMllrll, »v«u
l«n wild und als Schadenreservezurückgestellt,

!,3
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Rentenreserve.
§ 25.

Soweit Rentenverbindlichkeitendem Verbände zur Last fallen, wird das rechnungsmäßig
erforderlicheDeckungskapitalals Rentenreferve zurückgestellt. Der zurückzustellende Betrag wird
ermittelt auf Grund der Sterblichkeitstafel für die männliche Bevölkerungdes DeutschenReiches
(drittes Vierteljahrsheft für Statistik des Deutschen Reichs 1908) unter Zugrundelegung einer
Verzinsung von 3^2«/«.

Reservefonds.
8 26.

Zur Deckung der sich aus der Bilanz ergebendenVerluste wird der Reservefonds auf
folgende Weise gebildet: Aus den Iahresüberschüssenwerden zunächst 25«/« an die Kasse des
Verbandes Rheinisch'Westfälischer Gemeinden abgeführt, bis die von dieser vorgelegtenGründungs¬
kosten getilgt sind. Der Rest und nach Tilgung der Gründungskostendie Gesamtüberschüfst,ferner
die Zuschläge gemäß 8 9 werden so lange dem zu bildenden Reservefondszugeführt, bis diefer
100000 Mark erreicht hat.

Verwendung der Ueberschüsse.
8 27.

Wenn der Reservefondsdie Höhe von 100000 Mark erreicht bezw. wieder erreicht hat,
werden vorbehaltlicheiner anderweitigenBeschlußfassung der Generalversammlungdie weiterhin sich
ergebenden Uebelschüsse anteilig auf die zu zahlendenBeiträge der am Schliche des Geschäftsjahres
vorhandenen Mitglieder verrechnet.

Deckung von Fehlbeträgen, Nachschnßverpflichtung.
s 28.

Wenn die fatzungsgemäßenAusgaben des Rechnungsjahres die Beiträge und die sonstigen
Einnahmen übersteigen, wird der Fehlbetrag nach Beschluß der Mitgliederversammlungaus dem
Reservefonds sowie durch Nachschliffe gedeckt, welche im Verhältnis der für das Rechnungsjahr
gezahltenBeiträge bis zum dreifachen Betrage derselben auf die Mitglieder umgelegt werden können.

Zur Deckung der Verbindlichkeitendes Verbandes, welche die Iahreseinnahmen übersteigen,
ist zunächstder Reservefondsbis zur Hälfte seines Bestandes in Anspruchzu nehmen. Reicht dieser
Betrag nicht aus, so weiden zunächst die Mitglieder zu den Nachschüssen herangezogen. Sind
die Verbindlichkeitendes Verbandes auch durch diese Mittel nicht zu decken,so wird der Rest¬
bestand des Reservefondsin Anspruchgenommen.

Ueber den hierdurch gedecktenBetrag hinaus ist her Verband seinen Mitgliedern gegenüber
zur Ersatzleistungnicht verpflichtet. Reichen alle Mittel des Verbandes zur Deckung der Verbind¬
lichkeiten eines Rechnungsjahresnicht aus, so werden die vorhandenenBestände unter die Schadens-
ersatzberechtigten nach Verhältnis der Größe ihrer Forderungen gleichmäßigverteilt; hierbei werden
die zu zahlenden Renten nach den Rechnungsgrundlagen des Verbandes kapitalisiert und die sich
ergebendenDeckungsbeträgeals Gegenstand der Forderung betrachtet. Sobald die im Laufe eines
Geschäftsjahreszu erledigendenSchäden es als erforderlicherscheinen lassen, daß die Mittel des
Verbandes zu ihrer Deckungnicht ausreichen, dürfen weitere Auszahlungen an die Versicherten mit
Ausnahme der laufenden Renten, für welche bereits im Vorjahre eine Rentenrefervezurückgestellt
wurde, bis zur Aufstellungeines Verteilungsplanes nicht erfolgen.
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Insoweit der Reservefondszur Deckung von Fehlbeträgen in Anspruchgenommenworden
ist, sind fernerhin sich ergebende Ueberschüssezu seiner Wiederauffüllunggemäß § 27 zu verwenden.

Belegung von Geldern.
§ 29.

Für die Anlegung von Geldern, insbesondere des Rentenfonds (§ 25) sind die Vor¬
schriften des Veisicherungsllufsichtgesetzes(§8 59 und 60) maßgebend.

VI. Schlußvestimmungen.

Auflösung des Verbandes.
8 30.

Der die Auflösung des Verbandes aussprechendeBeschluß der Mitgliederversammlung
bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die bestehendenVersicherungsverhaltnisseendigen
einen Monat nach der Veröffentlichungdes rechtskräftigbestätigten Auflösungsbeschlusses.

Nach der Auflösung findet die Liquidation statt, die durch den Vorstand gefühlt wird;
burch die Mitgliederversammlungkönnen auch besondere Liquidatoren gestellt werden. Nach Be¬
endigung der Liquidation ist der Mitgliederversammlung eine Schlußrechnung zur Prüfung und
Genehmigung vorzulegen.

Im Falle der Auflösung des Verbandes fällt das alsdann vorhandeneVermögen an den
Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden.

Bekanntmachungen des Verbandes,
s 31.

Oeffentliche Bekanntmachungendes Verbandes, insbesondere die Veröffentlichungendes
lahrlichen Rechnungsabschlusses sind gültig, wenn sie im Reichsanzeiger veröffentlicht sind; außerdem
erfolgensie in der Preußischen Gemeindezeitung.

Geht eines der genannten Blätter ein, oder wild es dem Verbände unzugänglich, so hat
der Vorstand anstelle des weggefalleneneinstweilen bis zur notwendigen Satzungsänderung ein
anderes Blatt zu bestimmenund die getroffeneWahl in dem anderen Blatte bekannt zu machen.

53*
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Anlage 2.

Allgemeine Aerstcherungsbedingungen
des HllftpflichtverbllndesRheinisch-WestfälischerGemeinden Versicherungsverein

auf Gegenseitigkeit in Ciiln.

Vertragsabschluß.
s 1.

Der Antrag auf Versicherung und damit auf Aufnahme in den Verband ist bei dem
Vorstaude fchriftlich unter Anerkennungder Satzung und der AllgemeinenVersicherungsbedingungcn
zu stellen. Vor Abgabe der Antragserklärung wird dem Antragsteller ein Exemplar der Satzung
und der AllgemeinenVersicherungsbedingungcngegen eine besonders anzufertigendeund zu unter¬
zeichnende Empfangsbestätigung ausgehändigt. Der Antragsteller bleibt an seinem Antrag einen
Monat lang, von der Unterzeichnungan gerechnet, gebunden. Bei Ablehnung des Antrages steht
dem Abgewieseneneine Berufung an den Aufsichtsratoffen.

Der Verband händigt bei Annahme des Antrages dem Versicherungsnehmereinen auf
Grund des Antrages ausgefertigtenVersicherungsschein aus, dem eine Abschrift des Antrages bei¬
gefügt ist. Inhalt und Umfang des Vertrages bestimmensich unter Ausschluß mündlicherNeben¬
abreden nach dem Versicherungsscheinund den sonstigen schriftlichen Erklärungen des Verbandes.
Weicht der Inhalt dieser Urkundenvon denen des Antrages ab, so gelten erstere als genehmigt,
wenn der Versicherungsnehmeruicht binnen einem Monat, nachdem er dieselben empfangenhat und
auf die Abweichungenhingewiesen worden ist, gegen ihre RichtigkeitWidersprucherhoben hat.

Hat der Versicherungsnehmerbei der Schließung des Versicherungsvertragesoder bei
Abgabe spaterer Erklärungen, auf Grund derer die Versicherunggeändert worden ist, einen ihm
bekannten erheblichenGefahrumstand absichtlich verschwiegenoder über einen derartigen Umstand
absichtlicheine unrichtige Anzeige gemacht, so kann der Verband unbeschadet seines Rechtes auf
Anfechtung des Vertrages wegen arglistiger Täuschung innerhalb eines Monats nach erlangter
Kenntnis von der Verletzung der Anzeigepflichtvom Vertrage zurücktreten, Erfolgt der Rücktritt
nach dem Eintritt eines Schadenfalles, so bleibt die Verpflichtung des Verbandes zur Schadlos-
Haltung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, dessen Anzeigenicht, oder nicht richtig erfolgt ist,
keinen Ginfluß auf den Eintritt des Schadenfalles und den Umfang der Leistung des Verbandes
gehabt hat.

Gegenstand der Versicherung.
8 2.

Der Verband gewährt seinen Mitgliedern Versicherunggegen alle und jede Schadenersatz¬
ansprüche, die auf Grund der gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen,sei es von den eigenen Beamten,
Angestelltenoder Arbeitern oder dritten Personen wegen Körperverletzung,Gesundheitsschädigung
und Tötung von Menschen oder Beschädigung oder VernichtungfremdenEigentums erhoben werden,
gleichviel, ob der Unfall oder die Beschädigung auf Verschulden der Gemeinden und der unter
ihrer Verantwortung tätigen Personen zurückzuführen ist, oder ob ein derartiges Verschuldennicht
vorliegt wie bei Aufruhr und Tumult.
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Einschlüsse.
8 3-

Eingeschlossen in die Versicherungensind die Ersatzleistungenauf Grund des 8 12 des
Gewerbeunfallversichcrungsgesetzes sowie aller Regreßansprücheder Krankenkassen,Berufsgenossen-
schllften, Invalidenversicherungsllnstllltenund zugelassenen Kasseneinrichtungen, ferner die Haftpflicht-
ansprücheder oben bezeichneten Art, welche gegen die Organe der Gemeinde und die von ihr
angestellten Lehrer an höheren, Mittel-, Volks-, Fortbildungs- und sonstigen Schulen auf Grund
Hl« dienstlichen Tätigkeit erhoben werden.

Ausschlüsse.
8 4.

Ausgeschlossen von der Versicherungsind Schadenfälle, von denen festgestellt ist, daß sie
durch Vorsatz des aus der VersicherungAnspruchsberechtigten herbeigeführtsind.

Außerdemerstreckt sich die Versicherung nicht auf den Ersatz von Geldstrafen, auf Leistungen,
die ein Mitglied hat machen müssen, weil es den ihm nach den sozialen Versicherungsgesetzen
obliegenden Melde- oder Beitragspflichtcnnicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, ferner auf
die Leistungen auf Grund des § 2? des land- und forstwirtschaftlichen oder des § 10 des Bau-
Unfallversicherungsgesetzes.

Ausgeschlossen ist auch das Risiko der Kraftfahrzeuge,der Straßen- und Kleinbahnen, der
Schiffahrtsbetriebeund der Theater.

Ausgeschlossen sind schließlich Haftpflichtansprüchewegen Beschädigung,Vernichtungoder
Abhandenkommenvon Sachen aus Anlaß ihrer Bearbeitung oder einer sonstigen Tätigkeit an oder
mit ihnen, sowie von Sachen, die zur Benutzung, Beförderung oder zu sonstigen Zwecken in Ge¬
wahrsam oder Obhut des Versicherungsnehmersoder seiner Angestelltensich befundenhaben.

Fakultative Versicherung.
8 5.

Der Verband gewährt weiter fakultativenVersicherungsschutzgegen die gesetzliche Haftpflicht
für Vermögensschädigungauf Grund des Beamtenhaftpflichtgesetzesvom 1. August 1909 bei
Begrenzung auf 10 000 Mark und 20 °/o Selbstuerstcheruugunter Verzicht auf den Regreß gegen
den schuldigen Beamten. Hierfür wird eine besondere Prämie von 3 Mark für je angefangene
tausend Einwohner erhoben.

Dauer und Kündigung des Versicherungsverhältnisses.
8 6.

Der Versicherungsvertragwird zunächst auf fünf Jahre abgeschlossen.Nach Ablauf dieser
Zeit läuft der Vertrag jedesmal ein Jahr weiter, wenn er nicht spätestens am 1. Oktober gekündigt
wird (vergl. § 6 der Satzungen).

Die Kündigung der Versicherung im Schadenfalleregelt sich nach 8 158 des Vertmgsgesetzes.

Höhe der Entschädigung.

Die seitens des Verbandes zu leistende Entschädigungwird beschrankt in Fällen der
5°rpcruerletzung,Gcsundheitsschädigung oder Tötung von Menschen auf den Betrag von 100000 Mark
^ die verletzte, erkrankte oder die getötete Person, höchstens aber auf 300 000 Mark für ein
Mdigendes Ereignis, in Fällen von Beschädigungoder Vernichtungfremden Eigentums auf den
Ho'chstbettag von 10 000 Mark für ein Schadenereignis.
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Beitrüge.

8 8.
An Beiträgen sind jährlich im voraus zu zahlen:
1. eine Grundprämie von 10 Mark für je angefangene tausend Einwohner bei einer

Mindestprämie von 10 Mark. Werden sämtliche Gemeinden einer Bürgermeisterei oder eines
Amtes versichert,so soll der Gesamtbetrag der Beiträge unter Berücksichtigung der Mindestprämie
von 10 Mark für eine Gemeinde das Dreifache des Betrages nicht übersteigen,den man erhält,
wenn man die Gesamteinwohnerzahlder Bürgermeistereioder des Amtes der Beitragsberechnung
zugrunde legt;

2. Zuschlägebei Vorhandensein von Regiebetrieben und zwar für je angefangenetausend
Einwohner:

bei Vorhandenseineines Gaswerks .....-.....Mark 4.—
„ „ „ Wasserwerksmit Maschinenbetrieb . . . „ 2.—
„ „ „ Elektrizitätswelkes ........„ 2.—

„ Schlachthofes ..........„ 2,—
„ „ einer Badeanstalt mit Maschinenbetrieb . . . „ 1,50
„ „ eines Hoch- oder Tiefbaubetriebes bei Ausschluß

von Senkungsschäden .......„ 2.—
„ „ „ Krankenhauses ..........„ 2.—
„ „ anderer Regiebetriebefür den Regiebetrieb . . „ 2.—

Als Regiebetriebe gelten Hoch- und Tiefbauten mit einem jährlich dreitausend Mark
übersteigendenKostenbetrag, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswerke,Schlachthöfe, ferner sonst berufs-
genossenschciftlichversicherte Betriebe, sofern der jährliche Kostenbetrag dreitausend Mark übersteigt,
sowie Krankenhäuser.

Wasserleitung, Badeanstalten, Straßenwalzen ohne Dampfbetrieb gelten nicht als
Regiebetriebe.

Die Beiträge für Städte mit mehr als 10 000 Einwohner und für Zweckuerbände werden
von Fall zu Fall vom Vorstande unter Zustimmung des Aufsichtsratsbesondersfestgesetzt.

Beitiagsentiichtung.

Zu Beginn eines jeden Jahres erhält jedes Mitglied einen Fragebogen, in dem über die
Einwohnerzahl nach der letzten Personenstandsaufnahme, — in Jahren, in denen Volkszählung
stattfindet, nach deren Ergebnis, — und die vorhandenen oder im letzten Jahre entstandenen
Regiebetriebe Auskunft erteilt weiden muß. Auf Grund der Antworten, die innerhalb zweier
Wochen nach Erhalt des Fragebogens eingehenmüssen, setzt der Vorstand die Beiträge fest und
erläßt die Zahlungsaufforderung. Gegen die Festsetzung steht dem Mitglied die binnen vier Wochen
einzulegende Berufung an den Aufsichtsratzu. Der Aufsichtsrat entscheidet endgültig.

Unterläßt ein Mitglied die Beantwortung des Fragebogens, so ist der Vorstand berechtigt
den Beitrag selbständigfestzusetzen.

Werden die Beiträge und satzungsgemäßzur Erhebung gelangenden Nachschliffenicht
innerhalb zweier Wochennach ihrer Einforderung bezw. nach der Entscheidung des Aufsichtsrats
gezahlt,so ist das säumige Mitglied mit einer Frist von zwei weiteren Wochen unter Hinweis auf
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die Folgen des Verzugs durch eingeschriebenenBrief zu mahnen. Im Falle des Verzugs ruht die
Entschädigungspflichtdes Verbandes für die nach Ablauf der Frist eintretenden Schadenereignisse
und lebt erst mit geleisteter Zahlung, jedoch ohne rückwirkende Kraft wieder auf.

Der Verband ist im Falle des Verzugs berechtigt, das Versicherungsverhältnisohne Gin-
Haltung der Kündigungsfrist zu kündigen. Sein Anspruch auf die rückständigenBeiträge und
Nachschliffeeinschließlich derjenigen für das laufende Versicherungsjahr wird durch die Kündigung
nicht berührt.

Pflichten des Versicherungsnehmers im Schadenfalle.
s 10.

Der Versicherte ist verpflichtet, von jedem wider ihn geltend gemachtenEntschädigungsanspruche,
welcher die Ersatzpflichtan und für sich zu begründen geeignetist, dem Vorstand binnen einer
Woche Kenntnis zu geben und zugleichsich unter bestimmter Angabe seiner Gründe und wahrheits¬
getreuer Darlegung des Sachverhalts darüber zu erklären, ob er den Anspruchganz oder teilweise
anerkenne. Sofern ihm vom Verbände ein Fragebogen zur Beantwortung vorgelegt wird, oder
von ihm sonstige sachliche Auskünfte verlangt werden, hat er dem Verband die erforderlichen
Aufschlüssezu geben.

Bei den Verhandlungen mit dem Ansprucherhcbendenhat der Versichertcdie Interessen
des Verbandes wahrzunehmenund dessen Weisungen zu befolgen, insbesondere ohne Einwilligung
des Verbandes keinerleiAnerkenntnissezu machen, Vergleicheabzuschließen, Schadenszahlungenzu
leisten oder Kosten aufzuwenden. Tut er dieses dennoch, so geht er seines Ersatzanspruches gegen
den Verband verlustig, es sei denn, daß nach den Umständen der Versichertedie Anerkennung
oder die Zahlung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigernkonnte.

Wird gegen den Versicherten von dem GeschädigtenKlage erhoben, so hat er die ihm
zugehende Klageschrift unverzüglich,fpätestens innerhalb einer Woche dem Verbände einzusenden
und dem von diesem ernannten Rechtsanwalt Prozeßvollmachtzu erteilen.

Verletzt der Versicherte die ihm nach Absatz 1 und 2 dieses Paragraphen auferlegten
Verpflichtungen, fo entfällt jede Verpflichtungauf Schadenersatz auf Seiten des Verbandes, sofern
nicht der Versicherte beweist, daß ihm weder Absicht,noch ein grobfahrlässiges Verschulden zur Last fällt.

Ersatz der aus Haftpflichtfällen entstehenden Kosten.
8 11.

Bei Streitigkeiten zwischen den Versichertenund dem Ansprucherhebendenübernimmt der
Verband die Führung des Prozesses und trägt alsdann auch alle hieraus entstehenden Kosten,
einschließlich der Anwaltkosten, neben den Aufwendungen für den Schadenfall ohne Anrechnung
°uf die versicherte Höchstfumme. Außerdem übernimmt der Verband die im Strafverfahren ent¬
stehenden gesetzlichenGebühren und Auslagen eines Verteidigers, sofern das Verfahren infolge eines
w den Rahmen der Versicherungfallenden Schadenfalles eingeleitet ist.

s 12.

Der Verband ist verpflichtet,bis zur Höhe der Versicherungssumme den Versicherten gegen
"ne drohende Zwangsvollstreckungnach erlangter Kenntnis unverzüglichzu schützen. Er ist feiner
"«Pflichtet, Sicherheiten zu deren Bestellung der Versicherte verurteilt werden sollte, zu stellen und
"ne hypothekarische Eintragung auf Grund einer Verurteilung zu Rentenzahlungendurch Hinter-
^sung mündelstcherer Wertpapiere abzuwenden.
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Leistung der Entschädigung.
8 13.

Die Auszahlung der Entschädigungsleistungan den Versichertenerfolgt, nachdem er nach¬
gewiesenhat, daß er seinerseits an den anspruchsberechtigten Dritten Zahlung geleistethat. Der
Verband ist berechtigt, die Zahlung der Entschädigung an den geschädigten Dritten zu leisten.
Hiervon hat der Verband vor der Zahlung dem Versicherten Mitteilung zu machen. Auf Antrag
des Versichertenist der Verband verpflichtet,die Zahlung an den Dritten zu bewirken.

s 14.
Die Schadensummewird, sobald die Entschädigungspflichtdes Verbandes feststeht, binnen

zwei Wochen gegen Beibringung der von dem dritten Schcidenersatzberechtigten an den Versicherten
erteilten Bestätigung über den Empfang der Schadensgelder oder, wenn die Auszahlung des Ver¬
bandes unmittelbar an den dritten Anspruchsberechtigtengeschieht (H 13), an diesen durch den
Vorstand ausgezahlt. Die Zahlung von Renten erfolgt an den hierfür bestimmtenFälligkeitstagen.

Festsetzung der Kapitalwerte von Renten.
8 15.

Der Kapitalwert einer etwa zu zahlenden Rente wird auf Grund der im Kaiserlichen
StatistischenAmt aufgestellten Sterblichkeitstafelfür die männlicheGesamtbevölkerungdes Deutschen
Reichs (Drittes Vierteljahrsheft zur Statistik des DeutschenReiches 1908) und eines Zinsfußes
von jährlich 3 ^2 "/„ und zwar für gcmzjährlich und vierteljährlich vorauszahlbarelebenslängliche Renten
ermittelt (vergleiche die angeschlossene»Tabelle). Sofern der hiernach sich ergebende Kapitalwert
einer zu leistendenRente den versicherten Höchstbetragübersteigt, findet ein Ersatz der Renten¬
zahlungen nur im Verhältnis des Rentenkapitalwerteszur versicherten Höchstsumme statt.

Abtretung der Rechte gegen Dritte.
8 16.

Alle Rechte von Regreßansprüchen des Mitgliedes oder seiner Angestellten aus dem
Schadenfalle gegen dritte Personen, mit Ausnahme gegen die eigenen Angestelltendes Versicherten,
sofern dieselben den Schaden nicht vorsätzlich herbeigeführthaben, gehen, ohne daß es einer Ab¬
tretung bedarf, bis zur Höhe der von dem Verbände gezahlten oder zu zahlenden Entschädigung
auf den Verband über. Der Verband ist berechtigt,auf seine Kosten eine besondere Abtretung in
der von ihm vorzuschreibenden Form zu fordern.

Frist für die Geltendmachung abgelehnter Versicherungsansprüche.
8 17.

Gin im Schadenfall ergehenderablehnender Bescheid ist dem Versicherten schriftlich bekannt
zu geben. Wird gegen den Bescheid nicht seitens des Versichertenbinnen sechs Monaten die Ent¬
scheidung des Schiedsgerichtsangerufen, fo erlischt der Versicherungsanspruch.Auf diese Folge ist
im Bescheide hinzuweisen.

Rechtsstreitigkeiten.
§ 18.

Ueber alle etwaige entstehende Streitigkeiten zwischen dem Verbände und seinen Mitgliedern
soll nach §§ 851—872 Z.-P.-O. ein Schiedsgericht von drei Mitgliedern entscheiden,von denen
eines der Verband und eines das Mitglied ernennt, während diese zwei das dritte Mitglied zu
Wählen haben. Können sich diese zwei Mitglieder über das dritte Mitglied nicht einigen, so ist
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es durch das Los zu bestimmen. Der Vorsitzende ist von den drei Mitgliedern unter sich zu wählen.
Dem Schiedsgerichtekönnen nur solche Personen angehören, die weder Vorstands- noch Aufsichts-
latsmitglieder noch Angestellte des Verbandes oder Vertreter der bei dem Verbände versicherten
Korporationen sind.

Die entstehenden Kosten des Schiedsgerichtsverfahrensträgt der Unterliegende.

Tabelle zu 8 15.
Aapilalwert

für ganzjährige, lebenslänglichund vorauszahlbare Leibrenten
im Betrage von einer Mark.

Alter de«
Renten«

em»
MiMr«

in Jahren

Kapitalwcrt
der Rente,

1 Mark

Alter de«
Renten-

em-
pfänsser«

in Jahren

Kapitalwert
der Rente,

1 Mark

Alter de«
Rentcn-

em»
pfanger«

in Jahren

Kapitalwert
der Rente,

1 Mark

Alter de«
Renten-

e«
pfcingers

in Jahren

Kapitalwert
der Rente,

1 Märt

0 15.81692 26 19.17331 52 12.39556 78 4.60115
1 20.52206 27 18.97181 53 12.0811? 79 4.38890
2 21.60804 28 18.76354 54 11.76327 80 4.18673
3 22.06148 29 18 54954 55 11,44177 81 3.99585
4 22.31390 30 18.32956 56 1111754 82 3.81484
5
6

22.44279
22.48548

31
32

18.10399
17.87325

57
58

10 79060
10.46162

83
84

3.64494
3.48645

7 22.46873 33 17.63743 59 10 13138 85 3.33686
8 22.40399 34 17.39697 60 9.81078 86 3.19943
9 22.30145 35 17.15232 61 9 47061 87 3 06831

10 22.16844 36 16.90393 62 9.14179 88 2.94748
11
12

22.01180
21.83660

37
38

16.65164
16.39592

63
64

8.81^51
8.49228

89
90

2.83210
2.7236?

13 21 64572 39 16.13693 65 8.17253 91 2.61653
14 21.44245 40 15.87454 66 7.85727 92 2.50966
15 21.23299 41 15.60795 67 7.54688 93 2.41636
16 21,02227 42 15.33664 68 7.24166 94 233087
17 20.81709 43 15.06038 69 6.94188 95 2.21117
18 20.61996 44 14.77990 70 6.64841 96 2,07111
19
20
21
22

20.43151
20.25035
20.07445
1990238

45
46
47
48

14.49470
14.20581
13.91275
13.61661

71
72
73
74

6.36226
6.08330
5.81280
5.55130

97
9«
99

100

1.96136
1.77194
1.49548
1.00000

23
24
25

19.73231
19.55453
19.36798

49
50
51

13.31665
13.01303
12.70624

75
76
77

5.29904
5.05617
4 82367

Anmerkung: Für die Äcrechnung des Kapiwlswertes ist das Lebensalterdes Rentners maßgebend,welches er
an dem Tage, mit dem der Rentenbezug beginnt, vollendet hatte. Vei vierteljährlich vorauszahllmrenlebensläng¬
lichen Renten vermindern sich die oben angegebenen Kapitalwerteder Rente 1 um je 0.38037.

c,'i
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Anlage 5
Hlückverstcherungsvertmg.

Zwischen
dem Allgemeinen Deutschen Versicherungs-Verein a. G. in Stuttgart, nachstehend
stets „Stuttgarter Verein" genannt, einerseits

und
dem Verbände Rheinisch-Westfälischer Gemeinden E. V. in Cöln, vertreten durch
seinen Vorstand, andererseits

ist der nachstehende Vertrag geschlossen worden:
8 1.

Der Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden E. V. plant die Gründung eines Haft¬
pflicht-Verbandes Rheinisch-WestfälischerGemeinden a. G„ nachstehendstets „Haftpflichtverband"
genannt, zum Zwecke der Haftpflichtversicherungkommunaler Körperschaften auf Grund einer
Satzuug, die für den Haftpflichtverbandzu errichten sein wird. Der Verband Rheinisch-West¬
fälischerGemeinden G, V. schließt mit dem Stuttgarter Verein zu Gunsten des zu errichtenden
Haftpflichtvcrbandeseinen Vertrag dahin ab, daß der Stuttgarter Verein die Rückversicherung über»
nimmt dergestalt, daß die Entschädigungsleistungdes Haftpflichtverbandes in jedem einzelnen
Schlldenfalleauf den Betrag von 5000 Mark (fünftausend Mary beschränkt bleibt, während alle
Mehrbeträge bis zur Höchstleistungdes Haftpflichtverbandes(siehe § 9) von dem Stuttgarter
Verein zu erstatten sind. Der Stuttgarter Verein hat also die Differenz zwischen dem Selbst-
behalt (5000 Mark) und der Höchstleistung des Haftpflichtverbandeszu tragen. Etwaige Prozeß-
und Regulierungskostenverteilen sich auf den Stuttgarter Verein und den Haftpflichtverbandim
Verhältnis ihrer Beteiligung an der Entschädigung. Unter Regulierungskostenwerden diejenigen
besonderen Kosten verstanden, die für eine Tätigkeit außerhalb des Bureaus des Haftpflichtverbandes
zur Erledigung eines Schadens aufzuwendensind. Die regelmäßigenKosten des Haftpflichtverbandes,
wie Gehälter und dergl. sind keine Regulierungskosten.

8 2.
Der Stuttgarter Verein erhält als Rückuersicherungsprämie 30°/« (dreißig Prozent) der

gesamten Bruttoprämieneinnahmen deö Haftpflichtverbandes.
s 3.

Die für Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern uud für Zweckverbände besonders
festzusetzendenBeiträge an den Haftpflichtverband dürfen nur nach Verständigung mit dem Stutt¬
garter Verein bestimmt werden.

8 4.
Die einzelnen Versicherungensind dem Stuttgarter Verein binnen einer Woche nach ihrem

Inkrafttreten unter Angabe des Namens des Versicherten,der Art, des Umfangs und Beginns der
Versicherungund der Höhe der Prämie aufzugeben.

§5.
Der Stuttgarter Verein und der Haftpflichtverbandrechnen vierteljährlich stets auf den

ersten des Kaienderquartals über Prämien und Schadenzahlungen ab. Der Stuttgarter Verein
hat das Recht, die Bücher des Verbandes durch einen Beauftragten einsehen zu lassen.

s 6.
Alle Versicherungsfälle,bei denen eine Inanspruchnahme von 5000 Mark — uud mehr

sofort oder im Laufe der Schadenbehandlungzu erwarten ist, sind sofort, längstens aber binnen
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einer Woche nach Bekanntwerden jenes Umstandes dem Stuttgarter Verein aufzugeben. Die Be¬
handlung und Regulierung solcher Schadenfälle darf nur im Einverständnis mit dem Stuttgarter
Verein erfolgen. Ist die Deckungsfragestreitig oder zweifelhaft,fo hat der Haftpflichtverbandvor
Anerkennungfeiner Haftpflicht die Zustimmung des Stuttgarter Vereins einzuholen.

8 ?.
Die Verpflichtungdes Stuttgarter Vereins beginnt und endet gleichzeitig mit der Haftung

des Hllftpflichtverbllndesund erstreckt sich auf die während der Dauer dieses Vertrages eintretenden
Schadenseieignisse.

8 8-
Der Stuttgarter Verein hat die Entschiidigungsbeträgeso rechtzeitig an den Haftpflicht-

Verband zu überweisen,daß letzterer in der Lage ist, die ihm gesetztenZahlungsfristen einzuhalten.

Der Versicherung des Haftpflichtuerbandessind die diesem Vertrage beigefügtenBestim¬
mungen bezüglich Mitgliedschaft,Umfang der Versicherung und Höhe der Leistungenund Prämien
zugrunde zu legen, über die sich die Vertragschließendengeeinigt haben; diese Bestimmungen
dürfen ohne Zustimmung des Stuttgarter Vereins nicht geändert weiden.

s 10.
Streitigkeiten aus diesem Vertrage gehören vor die ordentlichenGerichte des Wohnortes

der klagendenPartei.
s 11.

Die von dem vertragschließendenVerbände Rheinisch-WestfälischerGemeinden E. V.
gegenüber dem Stuttgarter Verein erworbenenRechte und obliegendenVerpflichtungengehen mit
dem Augenblick der Aufnahme des Versicherungsgeschäftes durch den Haftpflichtverbandauf diesen
über: der vertragschließende Verband Rheinisch-Westfälischer Gemeinden E. V. verpflichtet sich dem
Stuttgarter Verein gegenüber, dafür besorgt zu sein, daß der Haftpflichtverband,sobald er gegründet
'st, in diesen Vertrag an Stelle des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gemeinden eintritt,

8 12.
Der Stuttgarter Verein verpflichtet sich,
1) in den Kreisen der Mitglieder des Haftpflichtvclbandesin Haftpflichtversicherungnicht

zu acquirieren,
2) anderen Gemeinden in Rheinland, Westfalen oder im Fürstentum Birkenfeld, soweit

sie nach der Satzung des Haftpflichtverbandesaufnahmefähigsind, nur dann Offerte
in Haftpflichtversicherung zu machen, wenn es insbesondere auch dem Stuttgarter Verein
nicht möglich ist, sie zu einem Anschlußan den Haftpflichtverbandzu veranlassen,

3) denjenigenGemeinden, deren Versicherungenvor Geschäftsaufnahmedurch den Haft¬
pflichtverband ablaufen, Versicherungbis zu diesem Zeitpunkt zu gewähren und zwar
a) wenn die Gemeinden beim Stuttgarter Verein versichert sind, zu den bisherigen

Prämien und Bedingungen,
d) wenn sie anderweitig versichertsind, zu den Prämien des am 30. Juni 1910

gültigen „Verbandstarifs" (Haftpflichtversicherungstarifsdes Unfallversicherungs-
verbandes, Tarifvereinigung H),

54*
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4) den Haftpflichtverband auf die Vorschlagsliste für die nächste Wahl der Sektions-
cmsschüssc zu setzen (selbstredend vorausgesetzt,daß die Bedingungen für die Wählbarkeit
erfüllt sind) und für die Wahl des Haftpflichtverbandesals Sektionsausschußmitglieds,
soweit es in seinen Kräften steht, zu wirken,

s 13.
Weder der Hciftpflichtuerbandnoch seine Mitglieder nehmen irgendwieam Geschäftsgcwinn

des Stuttgarter Vereins teil.

8 14.
Sollte der Haftpflichtverband nicht bis zum 1. Januar 1913 seinen Geschäftsbetrieb

beginnen, so gilt dieser Vertrag als mit allen Rechten und Pflichten für beide Vcrtragsteilc auf¬
gehoben, d. h. äußert keiue Rechtswirkungen.

s 15,
Dieser Vertrag ist auf die Dauer vou 10 Jahren abgeschlossen,gerechnet von dem Tage

der Eröffnung des Geschäftsbetriebesdes Haftpflichtverbandcs ab. Er kann von beiden Parteien
zum Ablauf mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Erfolgt die Kündigung zum
Ablauf nicht, so verlängert sich der Vertrag von Jahr zu Jahr.

8 16.
Die Stempclkustendieses Vertrages trägt der Stuttgarter Verein.

Stuttgart, den 15. August 1910.

Allgemeiner Deutscher Mersicherungs-
Merein a. G. Stuttgart.

gez.: Rieser psici, Friedrich.

Cöln, den 12. September 1910.

Z>er Morstand des Uervandes
Uyeinisch-Westfälischer Gemeinden.

gez.: Roscll, Bürgermeister.
„ Berlermann, Amtmann,
„ Schnitzler, Amtmann,

Bestimmungen
bezüglich des Kreises der Mitglieder, des Umfangs der Versicherung, sowie der Höhe

der Leistungen und Prämien des Haftpflichtverbaudes.

Mitgliedschaft.
Mitglieder des Verbandes können Landbürgcrmeisteieien,Aemter, Landgemeinden,Städte

unter 30 000 Einwohnern und öffentlich rechtlicheZweckverbändcwerden. Die Aufnahme von
Korporationen außerhalb Rheinlands und Westfalens, sowie öffentlich-rechtlicherZweckverbändc
bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. Landgemeinden,die nach ihrem Beitritt zum Haftpflicht^
verbände Städterecht erhalten, können trotzdemMitglied bleiben.
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Amfang der Versicherung.

Der Haftpflichtverband gewählt seinen Mitgliedern Versicherung gegen alle und jede
Schadenersatzansprüche,die auf Grund der gesetzlichenHaftpflichtbestimmungen,sei es von den
eigenen Beamten, Angestellten oder Arbeitern oder dritten Personen wegen Körperverletzung,
Gesundheitsschädigungund Tötung von Menschen oder Beschädigungoder Vernichtung fremden
Eigentums erhoben werden, gleichvielob der Unfall oder die Beschädigungauf Verschuldender
Gemeindenund der unter ihrer Verantwortung tätigen Personen zurückzuführen ist, oder ob ein der¬
artiges Verschuldennicht vorliegt, wie bei Aufruhr und Tumult.

Eingeschlossenin die Versicherung sind die Ersatzleistungenauf Grund des § 12 des
Gewerbe-Unfllll-Versicherungs-Gesetzes, sowie alle Regreßansprücheder Krankenkassen, Berufsgenossen-
schuften, Invalidenversicherungs- Anstalten und zugelassenen Kasseneinrichtungen,ferner die Haft-
pflichtansprücheder oben bezeichneten Art, welche gegen die Organe der Gemeinde und die von
ihr angestellten Lehrer an höheren, Mittel-, Volks-, Fortbildungs- und sonstigen Schulen auf
Grund ihrer dienstlichen Tätigkeit erhoben werden.

Ausgeschlossen ist das Risiko der Kraftfahrzeuge, der Straßenbahnen und Kleinbahnen,
der Schiffllhrtsbetriebcund der Theater.

Der Haftpflichtverbandgewährt weiter fakultativen Versicherungsschutz gegen die gesetzliche
Haftpflicht für Vermögensschädigungenauf Grund des Beamtcnhaftpflichtgesctzes vom 1. August
1909 unter Verzicht auf Regreß gegen den schuldigen Beamten.

Ausgeschlossen von der Versicherungsind Schadenfälle, von denen festgestellt ist, daß sie
durch Vorsatz des aus der VersicherungAnspruchsberechtigten herbeigeführtsind. Außerdem erstreckt
sich die Versicherung nicht auf den Ersatz von Geldstrafen, auf Leistungen, die ein Mitglied hat
machen müssen, weil es den ihm nach den sozialen Versicherungsgesetzen obliegendenMelde- oder
Beitragspflichtennicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist, ferner auf die Leistungenauf Grund
des 8 27 des land- und forstwirtschaftlichenoder des § 10 des Bauuufallvcrsicherungsgesetzcs.

Ausgeschlossen von der Versicherungsind ferner Haftpflichtansprüchewegen Beschädigung,
Vernichtungoder Abhandenkommensvon Sachen aus Anlaß ihrer Bearbeitung oder einer sonstigen
Tätigkeit an oder mit ihnen, sowie von Sachen, die zur Benutzung,Beförderung oder zu sonstigen
Zwecken in Gewahrsam oder Obhut des Versicherungsnehmersoder seiner Angehörigen sich
befundenhaben.

AöHe der Leistungen.

Die seitens des Haftpflichtverbandeszu leistendeGntfchädigungwird beschränkt in Fällen
der Körperverletzung, Gesundheitsschädigungoder Tötung von Menschen auf den Betrag von
100000 Mark (Hunderttausend Mark) pro verletzte, erkrankte oder getötete Person höchstens
aber 300000 Mark (DreihunderttausendMary pro schädigendesEreignis, in Fällen von Be¬
schädigung oder VernichtungfremdenEigentums auf den höchsten Betrag von 10000 Mark (Zehn¬
tausend Mark) pro Schadensereignis. Bei Vermögensschädigungersetzt der Verband 80°/« des
Schadens, höchstens aber 10000 Mark (Zehntausend Mark) pro Fall.

Der Kapitlllwert einer etwa zu zahlende« Rente wird auf Grund der im Kaiserlichen
statistischen.Amt aufgestellten Sterblichleitstafel für die männlicheGesamtbevölkerungdes Deutschen
Reiches (drittes Vierteljahrhundert zur Statistik des DeutschenReichs 1908) und eines Zinsfußes
^>n jährlich 3'/«"/„ und zwar für ganzjährlich und vierteljährlichvorauszahlbare lebenslängliche
Renten, ermittelt. Sofern der hiernach sich ergebendeKapitalwcrt einer zu leistenden Rente den
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versichertenHöchstbetragübersteigt, findet ein Ersatz der Rentenzahlungen nur im Verhältnis des
Rentenkapitalwerts zur versicherten Höchstsumme statt.

Prämien.
An Prämien sind jährlich im voraus zu zahlen:
1) eine Grundprämie von 10 Mark für je angefangene 1000 Einwohner. 10 Mark sind

auch die Mindestprämie,die jedes Mitglied zu zahlen hat. Werden sämtliche Gemeinden
eines Amtes oder einer Bürgermeistereiversichert, so soll der Gesamtbetrag der Prämie
unter Berücksichtigung der Minimalprämie von 10 Mark pro Gemeinde das Dreifache
des Betrages nicht übersteigen,den man erhält, wenn man die Gesamt-Einwohnerzahl
des Amtes oder der Bürgermeistereider Prämienberechnungzugrunde legt.

2) Zuschläge bei Vorhandensein von Regiebetrieben, und zwar für je angefangene
1000 Einwohner

bei Vorhandenseineines Gaswerks ........... Mark 4.—
„ „ „ Wasserwerksmit Maschinenbetrieb . . . „ 2.—
„ „ „ Eleltrizitiitswerks ........ „ 2.—

.. Schlachthofs ............ 2.—
„ , einer Badeanstalt mit Maschinenbetrieb . . . „ 1.50
„ „ eines Hoch- oder Nefbaubetriebes

bei Ausschlußvon Senkungsschäden. . . „ 2.—
„ Einschluß „ „ - - - „ 5.—

„ „ eines Krankenhauses.......... „ 2.—
„ „ anderer Regiebetriebepro Betrieb ..... „ 2,—

Als Regiebetriebe gelten Hoch- oder Tiefbauten mit einem jährlich 3000 Mark über«
steigenden Kostenbetrag, Gas-, Wasser-, Elektrizitätswelke, Schlachthöfe,feiner sonst
berufsgenossenschaftlichversicherte Betriebe, sofern der jährlicheKostenbetrag3000 Mark
übersteigt, sowie Krankenhäuser.

Wasserleitungen, Badeanstalten und Straßenwalzen je ohne Maschinenbetrieb
gelten nicht als Regiebetriebe.

3) für die fakultative Versicherung gegen die Haftung für Vermögensschädenaus dem
Beamten-Haftpflicht-Gesetzein Zuschlag von 3 Mark für je angefangene 1000 Einwohner.

4) die Prämien für Städte mit mehr als 10 000 Einwohnern und für Zweckverbände
werden von Fall zu Fall vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsratsbesonders
festgesetzt.
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Anlage 27.
(Drucksachen.Nr. 29.)

Bericht und Antrag
des Provmzialausschusses,

betreffend

Stellungnahme des Provinziallandtags zu der Vereinigung von Vohwinkel
mit Elberfeld.

Mit Schreiben vom 28. Februar ds. Is. hat der Herr Ober-Präsident im Auftrage des
Herrn Ministers des Innern die Vorgänge, betreffend die Vereinigung von Vohwinkel mit Elber¬
feld, mit dem Ersuchen überfandt, „die Stellungnahme des demnächst zusammentretendenProvinzial-
landtages zu der geplanten Eingemeindung herbeizuführen".

Wenn hier im Gegensatz zu früher dem Provinziallandtag Gelegenheit gegebenwird,
zur Frage einer GingemeindungStellung zu nehmen, so hat diese Abweichung von dem bisherigen
Verfahren ihren Grund darin, daß das Abgeordnetenhausin einem Beschluß vom 5. März 1910 die
Königliche Staatsregierung ersucht hat, „in allen Eingemeindungssachenvon erheblicher Bedeutung
eine Anhörung des Piovinzial-(Kommunal-)Lllndtages herbeizuführen"und daß der Herr Minister
bes Innern zugesagt hat, diesem Wunschezu entsprechen.

Die tatsächlichenVerhältnisse der hier zur Erörterung gestellten Eingemeindungergeben
sich aus der Begründung des vom Herrn Oberbürgermeisterzu Elberfeld ausgearbeitetenGesetzentwurfes
der als Anlage beigefügt ist. Hierin ist einwandfreinachgewiesen, daß die geplante Eingemeindung^
für Elberfeld eine zwingende Notwendigkeitist, einer Auffassung, welcher die dortige Stadtverordneten¬
versammlungdurch einstimmigenBeschluß Ausdruck gegeben hat. Die in der Begründung ange¬
gebenen Zahlen lassen erkennen,daß die EntwicklungElberfelds ins Stocken geraten ist, und es
muß anerkannt werden, daß diese bei keiner andern rheinischen Großstadt beobachtete Tatsache in
der Hauptsache auf den Mangel an geeignetem Baugelände für industrielleUnternehmungen
zurückzuführen ist. Ist hiernach das Bedürfnis nach einer Erweiterung des Stadtgebietes erklärlich,
so Muß weiterhin jeder, der die örtlichen Verhältnissekennt, ohne weiteres zugeben, daß eine solche
nur nach Westen, also nach Vohwinkelzu, möglich ist. Das ergibt sich — wie aus den mit
°en Verhandlungen vorgelegten Karten zu ersehen ist - aus der natürlichen Lage der Stadt
Elberfeldund dann auch aus dem Umstand, daß in Vohwinkeldurch die dort zusammentreffenden
"nd in neuester Zeit mit großemKostenaufwandumgebauten Eifenbahnen Gelegenheitzum Bahn¬
anschlußgeboten ist. In dieser Beziehung sei darauf hingewiesen,daß die KöniglicheEisenbahn-
dttektion in Elberfeld, welche die Eingemeindungbefürwortet, ausdrücklich betont hat, daß in Voh-
w'nkel Gleisanschlüsse für industrielleWerke leicht herzustellen sind, was bei den ungünstigenörtlichen
Verhältnissen in Elberfeld kaum angängig ist. Es besteht demnachkein Bedenken, anzuerkennen,

n
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daß die geplante Eingemeindung vom Standpunkt der Stadt Elberfeld aus nur empfohlen
werden kann.

Es fragt sich nun weiter, ob überwiegendeInteressen der Gemeinde Vohwinkel oder des
Kreises Mettmann, aus dem sie im Falle der Eingemeindungauszuscheiden hatte, gegen die letztere
sprechen. In dieser Beziehung mag zunächst darauf hingewiesenwerden, daß der Kreistag des
Kreises Mettmann einstimmig, der Gemeinderat von Vohwinkel mit 28 gegen 6 Stimmen der
Eingemeindungzugestimmt hat; dabei mag hervorgehobenwerden, daß von den 22 gewählten
Mitgliedern des Gemeindcrates 16 für die Eingemeindung gestimmthaben. Wenn diese Stellung¬
nahme der berufenen Vertretungen des Kreises und der Gemeinde auch darauf schließen läßt,
daß deren Interessen nicht verletzt sind, so kann doch von einer gewissenhaften Prüfung der Ver¬
hältnisse nicht abgesehen werden. Denn die Frage der Gingemeindung kann und darf nicht aus¬
schließlich nach den Wünschen der Beteiligten entschiedenweiden, sie ist vielmehr eine Frage des
öffentlichenRechtes und darum muß ihre Wirkung auf das allgemeine Wohl objektiv geprüft
weiden. Das ist im vorliegendenFall um fo mehr nötig, als bekannt geworden ist, daß in der
Bürgerschaft Vohwinkels Strömungen gegen die Eingemeindungbestehen.

Bei der Prüfung der Frage kann man wohl davon ausgehen, daß die Stadt Elberfeld
größeres Interesse an der Eingemeindung hat, als die Gemeinde Vohwinkel. Denn für erstere ist
diese Erweiterungihres Gebietes,wie oben dargelegt,eine Vorbedingungihrer weiteren Entwickelung,
Vohwinkel dagegen kann auch ohne Eingemeindung weiterbestehenund würde sich voraussichtlich
auch ohne diese — allerdings unter starker Erhöhung seiner Gemeindesteuern— weiter entwickeln.
Daraus, daß hiernachfür Vohwinkelvielleichtein Bedürfnis für die Eingemeindungnicht besteht,
kann indeß ein Grund gegen diese nicht hergeleitet werden. Denn die Frage ist, wie bereits oben
ausgeführt, auch unter dem Gesichtspunktdes allgemeinen Wohles zu prüfen, und dem würde es
zweifellosnicht entsprechen, wenn einem großen, wichtigenGemeindewesendie weitere Entwickelung
cibgeschnittten würde. Bedenken gegen die Eingemeindung könnten nur dann entstehen, wenn die
Interessen von Vohwinkeldurch diese in erheblicherWeise geschädigt würden. Das ist aber nicht
der Fall. Richtig ist allerdings, daß in Vohwinkel zurzeit die Belastung der Einkommensteuer
um 15 °/o geringer ist als in Elberfeld. Demgegenüber ist aber in der Begründung zu dem
Gesetzentwurf mit Recht darauf hingewiesen, daß die Steuern in Vohwinkel eine steigendeTendenz
haben, daß z. B. in den letzten 5 Jahren die Zuschläge zur Einkommensteuervon 150 auf 200
also um 50 °/o gestiegensind, und daß gerade zurzeit große Aufgaben der Erledigung harren, die
ohne Aufwendung erheblicher Mittel nicht gelöst werden können, und die deshalb eine stärkere
steuerliche Belastung im Gefolge haben weiden. Besonders erwähnt sei hier die Entwässerung,bei
der noch hinzukommt, daß sie in sachgemäßer Weise nur im Anschluß an die Elberfelder Kanali¬
sation geregelt weiden kann. Es muß demnach angenommen werden, daß eine steuerliche Venach'
teiligung Vohwinkels, wenn überhaupt, so doch jedenfalls nicht in dem Maße eintritt, daß daraus
ein Grund gegen die als notwendig erkannte Eingemeindung hergeleitet werden könnte.

Zu prüfen war dann noch die Frage, ob die Gemeinde Vohwinkel nach ihrer Eigenart
und ihrer Entwicklunggeeignet ist, in eine Großstadt aufgenommenzu werden. In der Beziehung
ist zu erwähnen, daß sie keineswegsden Charakter einer Landgemeindehat, daß ihre Entwicklung
und Bebauung vielmehr eine durchaus städtische ist. Das ergibt sich u. a. auch aus dem Umstand,
daß die Gebaudesteuer in den letzten Jahren von 17 500 Mark auf 38 894 Mail gestiegen ist.

Für die Eingemeindungspricht sodann das Verhältnis, in dem Vohwinkel schon jetzt zu
Elberfeld steht. Die gesamte Versorgung der Gemeinde mit Gas, Wasser und Elektrizität erfolgt
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aus den Werken der Stadt Elberfeld, über ein Drittel der Gesamtflächeder Gemeinde steht im
Eigentum der Stadt Elberfeld oder ihrer Bürger, und ein großer Teil der kaufmännischen und
mdustriellen Unternehmungensind Zweigniederlassungenvon Elberfelder Firmen,

Was den Kreis Mettmann angeht, so hat, wie bereits angeführt, der Kreistag sich ein«
stimmig mit der Eingemeindung einverstanden erklärt. Es besteht auch tatsächlich kein Zweifel,
baß der Kreis auch nach dem Ausscheiden von Vohwinkel in vollem Maße seinen Aufgabengewachsen
bleibt. Seine Fläche wird immer noch 23 700 Hektar, seine Einwohnerzahl 100 550 Seelen und
sein Steuersoll 1053 158 Mark betragen.

Nach der Lage der gesamten Verhältnisse glaubt deshalb der Provinzialausschuß dem
'pwvinziallandtllgvorschlagen zu sollen, daß er sich für die Zweckmäßigkeit der Eingemeindung ausspricht.

Die Bedingungen der Eingemeindung und des Ausscheidensaus dem Kreise sind in der
Anlage auf Seite 6 (442) und 13 (448) mitgeteilt. Sie beruhen auf den Abmachungen der
berufenenVertretungen und geben zu Bedenkenkeinen Anlaß.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßfolgende Beschlußfassung vorzuschlagen:
„Proviuziallandtag spricht sich für die Vereinigung der LandgemeindeVohwinkel,Kreis
Wettmann, mit der Stadtgcmcinde und dem Stadtkreis Elberfeld aus."

Düsseldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymuich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Entwurf eines Oesehes
betreffend

die Erweiterung des Stadtkreises Elberfeld.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw., verordnen mit Zustimmung
ber beiden Häuser des Landtages der Monarchie, wie folgt:

8 1.
Die LandgemeindeVohwinkel im Landkreise Mettmann wird am 1. Juli 1911 unter den

'" der Begründung zum Entwurf dieses Gesetzes enthaltenen und im Amtsblatt der Regierung
^ Düsseldorf zu veröffentlichendenBedingungen vom LandkreiseMettmann abgetrennt und der
Stadtgemeinde Elberfeld und dem Stadtkreise Elberfeld einverleibt.

Mit dem gleichen Zeitpunkte geht die bisher von der Gemeinde Vohwinkel betriebene
Sparkasse mit Aktiven und Passiven auf den Kommmmlverbanddes LandkreisesMettmann als
Kreisspartllsse über.

55
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8 2.
Mit dem in § 1 angegebenen Zeitpunkt scheidet die LandgemeindeVohwinkel in Ansehung

der Wahlen für das Haus der Abgeordnetenaus dem dritten Wahlbezirk (Mettnmnn) des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf aus und tritt in den zweiten Wahlbezirk(Elberfeld-Varmen) dieses Regierungs¬
bezirks über (Anlage zum s 1 des Gesetzes vom 27. Juli 1860, GesetzsammlungSeite 377
Nr. VIII, 2, 3).

Urkundlichunter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedrucktemKöniglichen Insiegel.
Gegeben

Begründung.
Die Entwickelungder Stadt Elberfeld im RegierungsbezirkDüsseldorfwar in den Jahren

1895 bis 1900, innerhalb deren die Bevölkerungvon 139337 Einwohnern auf 156963 Einwohner,
das sind rund 3500 pro Jahr, gestiegen ist, eine stetige und außerordentlichgünstige, Sie ist seit
dem Jahre 1900 ins Stocken geraten. Von 1900 bis 1910 ist nur eine Zunahme von 13155
Einwohnern, das sind 1315 auf das Jahr, zu verzeichnen, die noch dazu ausschließlich auf Geburten¬
überschußzurückzuführen ist. Angesichtsder ungleich günstigerenEntwickelungfast aller Industrie¬
städte und Industriegemeinden der nahen und weiteren Umgebung des rheinisch-westfälischen
Industriegebiets muß dieser Stillstand auffallen und Bedenken erregen. Eine Erklärung findet
diese Erscheinung durch die Tatsache, daß in Elberfeld das für industrielleAnlagen geeignete Terrain
immer knapper und damit immer teurer geworden ist und namentlich Industriegclände größeren
Umfanges in der Nähe und in Verbindung mit Bahnanlagen innerhalb des Stadtgebietes kaum
noch vorhanden ist.

Das letztere wird im Osten und Nordustenvon Barmen, im Westen von der Landgemeinde
Vohwinkel— von dieser in einer Ausdehnung von fast 8 Kilometern — umschlossen, sozusagen
umklammert,während auf den übrigen Seiten die das schmale Talgebiet der Wupper begleitenden
Höhenzügeder Ausdehnung Elberfelds, abgesehen von der Wohnbebauung an und auf den letzteren,
ein Ziel setzen. Das innerhalb des Stadtgebietes entlang der Bergisch-Märkischen und der Rheinischen
Bahn und der Wupper gelegene Gelände, soweit es mit Rücksicht auf die Terrainverhältnisse und
Verkehrsverbindungenfür industrielleAusnutzung in Frage kommt, ist bereits besetzt. Eine weitere
EntwickelungElberfelds kann daher lediglich nach Westen — nach Vohwinkel zu — in Frage
kommen. Nach dieser Richtung treten die den Kern von Elberfeld eng einschließenden Höhenzüge
weiter zurück und gewähren westlich der rechtwinkligen Wendung der Wupper an der Grenze von
Elberfeld und Vohwinkel in immer größerer Erweiterung wem Gelände Raum, das vermittelst
der dort zusammentreffendenEisenbahnstreckender BergischMärkischen,der Rheinischen und der
Solinger Bahn und des westlich Vohwinkels mit einem Kostenaufwandcvon 12 Millionen Man
neu errichtetenGüterbahnhofs Vohwinkel für eine industrielle Entwickelungdie günstigstenVor¬
bedingungendarbietet.

In der Erkenntnis, daß die weitere industrielle EntwickelungElberfelds in erster Linie
von der Beschaffungund Offenhaltung geeigneten Industricgeländes im Anschlußan das heutige
Stadtgebiet abhängt, hat die Stadt im Jahre 1906 das im GemeindebezirkVohwinkelbelegene
400 Morgen große Rittergut Lüntenbeckzum Gesamtpreise von 840000 Mark erworben, das
wegen der Lage der Durchgangsgleiseder RheinischenBahn (auf der Südseite) für die Herstellung
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von unmittelbaren Bahnanschlüssengeeignet ist und außerdem die erwünschte Gelegenheit bietet,
d°tt eine großzügigeAibeiterwohnungsfürsurgedurch Schaffung von Arbeitelkolonien mit Miet-
und Cinzelwohnhausernund sogenanntenkleinsten Rentengütern einzuleiten,wodurchdie Erhaltung
und Heranziehung von Arbeitskräften für die Industrie gefördert werden kann. Das Gut liegt
h«t an der Grenze des Stadtgebietes Elberfeld am Bahnhof Varresbeck der Rheinischen Bahn
'm unmittelbaren Anschluß an das weiter nach Osten belegeneFabrikgelände der Eisengießerei

^-6 I. Iacger, des einzigen großen Funkbetriebes der Eisenbrcmche im Stadtbezirk Elberfeld.
«eine industrielle Ausnutzung, die allerdings noch die Aufwendung erheblicherKosten für die
"Ptierung und den Eisenbahnanschluhselbst voraussetzt, kann der Stadt Elberfeld natürlich nur
Mm Vorteile gereichen, wenn zuvor dessen Einbeziehungin den Stadtbezirk erfolgt. Da nun aber
das weiter westlich und namentlich das in unmittelbarer Nähe des neuen Güterbahnhofes belegene

^ohwinkeler Gelände in dieser Beziehung noch erheblich günstigereVerhältnisseaufweist, so würde
dle Industrie, wie die anderwärts beobachtete Entwickelungin der Nachbarschaftgroßer Güter-
bahnhüfe und Umschlagsplätze lehrt, und auch vorliegend durch zahlreiche in den letzten Jahren
dort schon erfolgte Niederlassungen neuer Fabrikunternehmungeuin Vohwinkelbewiesenwird, sich
w erster Linie dieses Geländes bemächtigen. Diese Konkurrenz würde für eine nähere Zukunft
natürlich die auf den getätigten Ankauf des Gutes Lüntenbeckgesetzten Hoffnungen nicht zur

Erfüllung gelangen lassen und damit also dem bedauerlichen Stillstand der industriellen Entwickelung
der Stadt Elberfeld kein Ende bereiten; es ist eine solche vielmehr nur durch die Eingemeindung
des ganzen Gebiets der LandgemeindeVohwinkelzu erhoffen.

In Anbetracht des seit geraumer Zeit in Elberfeld herrschenden Mangels an geeignetem
MbnkgMnde ist es nicht verwunderlich,daß in einer Zeit, in der fast alle Industriestädte aufgeblüht
stnd und beispielsweise die ganz ähnliche industrielleVerhältnisse aufweisende Nachbcirstadt Barmen
>m Osten und ebenso die Giberfeld im Westen begrenzende Gemeinde Vohwinkel einen sehr
erfreulichen Aufschwunggenommenhaben, der von 1903 bis 1909, also in 7 Jahren, die Zahl
der gewerblichenBetriebe in Barmen um fast 7°/„, in Vohwinkel um 26°/« zunehmenließ,

Elberfeld nur eine Zunahme von 1,5 °/„ zn verzeichnen hatte. Wie sehr unter diesen Verhältnissen
"berfeld zu leiden hat, ergibt die Tatsache, daß die Stadt von 1906 bis 1909 durch Fortzug
emen steuerlichenAbgang allein von Zensitcn über 3000 Mark in Höhe von rund 150 000 Mark
«litten hat, wovon allein nach Vohwinkelselbst rund 13 000 Mark abgewandert sind. Auch der
außerordentlichschwere Verlust, den Elberfeld durch die in erheblichem Umfange bereits stattgefundene,
zum Teil noch bevorstehende Verlegung von Betrieben der BayerschenFarbenfabriken und die
Zufolge davon eintretende Verlegung des Sitzes der Verwaltung und des Wohnsitzes der steuer-
raftigen Direktoren und Beamten der Gesellschaft erleidet und der sich, wenn der Prozeß vollendet

lein wird, auf mehrere hunderttausendMark jährlichen Steuerausfalls beläuft, wäre Elberfeld wohl
rwart geblieben, wenn genügend geräumiges preiswertes Fabrikgelande mit günstigenVerkehrs-
edingungen zur Verfügung gestanden hätte. Auf gleiche Gründe der örtlichen und räumlichen

Schwierigkeitenist die Verlegung der Eisenbahnwcrkstättender KöniglichenEisenbahnverwaltung
nach Oplllden und die außerhalb des Stadtgebiets in Vohwinkel erfolgte Errichtung des neuen
großen Güter- und Vcrschiebebahnhofs zurückzuführen, wodurch ebenfalls der Stadt schwerwiegende
nnnttelbare und mittelbare Benachteiligungerwachsen ist.

., Diesen Verhältnissen muß baldigst ein Ende bereitet werden, wenn die Stadt Elberfeld
'e bisherige ehrenvolle Stellung unter den ersten Steuerträgern des Regierungsbezirks,der Provinz
"d des Staates noch weiter behaupten und nicht von anderen sich günstigerer Lage und günstigerer
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Verhältnisseerfreuenden Städten sich überflügeln lassen soll. Zurzeit ist Elberfeldnoch nächst Düssel¬
dorf und Essen im Regierungsbezirkund nächst Cöln, Düsseldorf und Essen in der Rheinprovinz die
steuerkräftigste Stadtgemeinde. Ihr diese Stellung durch die Ermöglichung weiterer industrieller
Entwickelungzu erhalten, ist nur die Vereinigung der NachbargemeindeVohwinkelmit dem Stadt¬
kreis Elberfeld geeignet.

Sowohl die Handelskammer Elberfeld, zu der Vohwinkel gehört, wie die Königliche
EisenbahndirektionElberfeld haben von diesen Gesichtspunktenaus die Eingemeindung auf das
Wärmste befürwortet. Letztere weist ausdrücklich darauf hin, daß die Eingemeindung zur Förderung
der Industrie und Hebung des Verkehrs erheblich beitragen werde, weil in VohwinkelGleisan¬
schlüsse für industrielleWerke leicht herzustellen sind, was bei den ungünstigen örtlichen Verhältnissen
in Elberfeld kaum angängig sei.

Vohwinkel ist vermöge seiner überaus glücklichen Lage als Eisenbahnknotenpunktund
Ausgangspunkt zahlreicher Klein- und Ueberlcmdbahnen geradezu als der Schlüssel zu einer
glücklichen weiteren Entwickelung und Betätigung der Elberfeld innewohnenden wirtschaftlichen
Kräfte zu betrachten. Und nur die Großstadt kann die in dieser Gunst der Lage begründetenreichen
wirtschaftlichen Schätze heben, die für eine kleine Landgemeindeunerreichbarund ungehoben bleiben
müssen. Die bisherige günstige industrielle Entwickelung der Landgemeinde Vohwinkel in dem
letzten Jahrzehnt, innerhalb dessen die Bevölkerungsziffervon 9039 (1900) auf 14 730 (1910)
gestiegen ist, hat nur dank der Nachbarschaft der Großstadt und nicht nur zu Ungunsten der Stadt
Elberfeld, sondern auf deren Kosten sich vollziehen können. Die EntwickelungVohwinkels trägt
rein städtischenCharakter. Der Gebäudesteueiertrag ist in dem Zeitraum von 1900 bis 1905
von 17 500 auf 33100, seitdem bis 1909 weiter auf 38 894 Mark, also in 10 Jahren um
122°/» gestiegen. Die in dieser Zeit errichteten Wohngebäude sind durchweg4-, 5- und mehr¬
geschossigeGebäude, die sich in nichts von den Elberfelder Wohnhausbauten derselbenZeitperiode
unterscheiden. Diese Bebauung ist bis unmittelbar an die Grenze Elberfelds herangerückt und
dehnt sich auch schon entlang der ProvinzialstratzeElberfeld — bezw. Vohwinkel—Düsseldorfaus-
In dem unmittelbar an der Grenze Elberfelds höchst günstig belcgenenund mit diesem durch die
Schwebebahn verbundenen Villenviertel Hammerstein haben sich zahlreiche ehemalige Elberfelder
Steuerzahler niedergelassen,die in Elberfeld Amt, Beruf oder Geschäftausüben.

Die günstige Entwickelung Vohwinkels konnte nur vor sich gehen, weil diese Gemeinde
infolge der unmittelbaren Nachbarschaft Elberfelds die mit solchen Fortschrittenund mit der dadurch
bedingten Notwendigkeit der Ergänzung und Vervollkommnungder gemeindlichenEinrichtungen
sonst verbundenen Opfer nicht hat zu bringen brauchen. Die Möglichkeit, die großstädtischen
Einrichtungen der Nachbaistadt mit zu benutzen, hat Vohwinkelbis vor kurzem instand gesetzt, die
Steuerzuschlägcniedrig zu halten und dadurch steuerkräftigen Zuzug und industrielleNiederlassungen
anzuziehen. Weiterhin charakterisiert sich die wirtschaftliche AbhängigkeitVohwinkels von Elberfeld
durch die Tatsache, daß über ein Drittel der Gesamtfläche des Gemeindebezirks(1255 da) im
Eigentum von Elberfelder Bürgern oder der Stadt Elberfeld selbst steht, daß ein großer Teil der
dortigen industriellen und kaufmännischen UnternehmungenZweigniederlassungenElberfelder Firmen
sind, daß zahlreiche in den letzten Jahren dort errichtete gewerbliche Unternehmungenvon Elber¬
felder Interessenten oder mit Kapital von Elberfelder Einwohnern errichtet sind und betrieben
weiden und daß die Gesamtversorgung mit Wasser seit 1878, mit Gas seit 1889 und mit
Elektrizitätseit 1905 von den Werken der Stadt Elberfeld aus erfolgt. Vohwinkelverfügt über
keine der bei städtischer Entwickelungunentbehrlichenkostspieligen unproduktivenGemeindeanlagen,
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wie Kanalisation, Schlachthof,Krankenhäuser,Handwerkerschule, Berufsfeuerwehr,Einrichtungenfür
die Pflege von Kunst und Wissenschaft usw., wahrend andere auf ähnlichenGebieten vorhandenen
Einrichtungenschon jetzt nicht, keinenfalls aber in Zukunft den zu stellenden Anforderungen genügen
(Polizei, Schulwesen usw).

Unter diesen Umständen ist es Vohwinkel bis zum Jahre 1905 möglich gewesen, mit
einem Steuersatzvon 150"/« der Einkommensteuer auszukommen. Dah die finanziellen Kräfte
Vohwinkcls aber dauernd den steigenden Lasten nicht gewachsen sind, ergibt die
Gegenüberstellungder Stcuerzuschläge von 1905 und 1910. In Vohwinkel mußten innerhalb
dieses kurzen Zeitraumes die Zuschlägezur

Einkommensteuervon 150°/« auf 200°/«,
Gewerbesteuervon 160°/« auf 210°/«,
Grundwertsteuer von 2 pro Mille auf 2,8 pro Mille,
Vetriebssteuervon 60 °/« auf 110 «/<>

«höht werden. Das umlagefähige Gesamtsoll ist um 60°/«, der durch Zuschlage zu deckende
Steuerbedarf aber um 90°/« gestiegen. Und diese steigendeBelastung ist notwendig geworden,
trotzdem Vohwinkel noch an keine der großen Aufgaben herangetreten ist, deren Lösung, wie
beispielsweise die keinen Aufschubmehr duldende und rationell nur durch Anschlußan die Elber-
felder Kanalisation zu ermöglichende Entwässerung, jetzt schon brennend ist und mit jedem weiteren
Jahr immer brennender wird und Vohwinkel zu Opfern nötigen wird, die eine sehr erhebliche
weitere steuerliche Belastung zur Folge haben müssen. — Und diese weitere Belastuug wird ihrer¬
seits mit NotwendigkeitVohwinkel der Anziehungskraft berauben, der es die bisherige günstige
Entwickelung zu verdanken hat und die Gemeinde in nächster Zukunft vor finanzielleAufgaben
stellen, denen sie keinesfallsauf die Dauer gewachsen ist. Das hat der Gemcinderatvon Vohwinkel,
der noch 1906 den Gedanken der Eingemeindung von sich gewiesen hat, belehrt, durch die
Entwickelung,die seitdem trotz der weiteren günstigen äußeren Entwickelungder finanziellen und
steuerlichen Verhältnisse genommenhaben, richtig erkannt und ist aus eigenemAntrieb im Mai
n- Is. an die Stadt Elberfeld wegen Anbahnung von Gingemeindungsverhandlungenherangetreten.
Umgekehrt wird die Stadt Elberfeld die für Vohwinkelerforderlichen Aufwendungenum fo leichter
zu tragen in der Lage sein, da die Einverleibung der Nachbargemeindemit ihrem die industrielle
EntwickelungbegünstigendenGelände den jetzt brachliegendenwirtschaftlichen Kräften ein reiches
Betätigungsfeld verschafftund dadurch der bereits in höchst nachteiligerWeise sich vollziehenden
Abwanderungbezw. dem Stillstand der wirtschaftlichen Entwickelungvorbeugen wird.

Nicht um die Lösung einzelnerkommunalerAufgaben, wie sie der zurzeit dem Landtage
vorliegende Entwurf eines Zweckuerbandsgefetzes im Auge hat, handelt es sich also bei dieser
Eingemeidung, sondernum die Vereinigungwirtschaftlicher Kräfte, die nur durch völligen Zusammen¬
schluß der beiden Gemeinden zur vollen Entfaltung gebracht werden können, um die durch die
geschildertenVerhältnisseermöglichte Steigerung der kommunalen Leistungsfähigkeit beider Gemeinden,
°ie getrennt sich gegenseitig in ihrer Entwickelunghemmen müssen, während durch ihre Vereinigung
d'c günstigsten Bedingungenfür eine gedeihlicheZukunftder Gesamtgemeinde geschaffenwerden können.

In der Erkenntnis, daß unter solchen Umständen die Eingemeindung Voh-
winkels nach Elberfeld im Interesse beider Gemeinden eine zwingende Notwendigkeit
^t, haben die beiderseitigen Gemeindevertretungen, der Gemcinderat von Vohwinkel
durch Beschluß vom 5. Iauuar 1911 mit einer Mehrheit von 28 gegen 6 Stimmen
(unter nachträglicher protokollarischer Zustimmung der Dissentierenden) uud die



442 Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 27.

Stadtverordneten-Versammlung von Elberfeld durch einstimmigen Beschluß vom
10. Januar 1911, die Vereinigung der beiden Gemeinden unter nachstehenden, in
dem Vertrag vom 13./18, Januar ds. Is. vereinbarten Bedingungen beschlossen:

I. Bedingungen der Vereinigung,
die als Feil des Gesetzes zn veröffentlichen sind:

§ 1.
Die Stadt Elberfeld und die Gemeinde Vohwinkel treten mit dem Beginn des ersten

auf die Veröffentlichung des Eiugemeindungsgcsetzes folgenden Kalcnderviertcljahreszu einer einzigen,
unter einer Verwaltung stehendenStcidtgemcindeElberfeld zusammen. Es werden hierdurch alle
Einwohner der erweiterten Stcidtgemcinde, soweit nachstehendnicht etwas Abweichendesbestimmt
ist, hinsichtlich aller Rechte und Pflichten, die mit der Gcmeindenngehörigkeit verknüpft sind, sowie
hinsichtlich der Benutzungder beiderseitigen bestehenden und noch zu beschaffenden Gemeindeanstalten
einander gleichgestellt.

Der Bezirk der früheren Gemeinde Vohwinkelerhalt die BezeichnungElberfeld-West.

s 2.
Die Zahl der Stadtverordneten der erweiterten Stadtgemeinde Elberfeld wird vom Tage

der Vereinigung ab um 4 erhöht.
Zum Zwecke der Wahl für die Stadtverordneten-Versammlung bildet die bisherige

Gemeinde Vohwinkel einen besonderenWahlbezirk, auf den 4 Stadtverordnete entfallen. Diese
Bestimmung darf vor Ablauf von 12 Jahren seit Inkrafttreten dieses Vertrags nicht durch den
Oberbürgermeistergemäß ß 13 der Rheinischen Städteordnung aufgehobenwerden.

Sollte vor Ablauf dieser Frist die Zahl der Stadtverordneten der erweiterten Stadt¬
gemeindeElberfeld ohne den Hinzutritt weiterer Gemeinden erhöht werden, so ist auch die Zahl
der auf den WahlbezirkVohwinkel entfallenden Stadtverordneten entsprechend zu erhöhen.

Die für die bisherige Stadtgemeinde Elberfeld gewählten Stadtverordneten bleiben «n
Amte. Für den Wahlbezirk Vohwinkelwählt erstmalig der bisherigeGemeinderat die vier Stadt¬
verordneten aus der Zahl seiner Mitglieder Von den Gewählten scheidenbei der nächsten
allgemeinenErgänzungswahl einer, bei der darauffolgendenzwei und bei der dann folgenden einer
aus. Die Reihenfolge der Ausscheidenden und der Klassen, in denen eine Ergänzungswahl statt¬
zufinden hat, werden bei der ersten allgemeinenErgänzungswahl für alle Beteiligten durch das
Los bestimmt.

Auf die weitereu Ergänzungswahlen finden die allgemeinenBestimmungender Rheinische"
Städteordnnng Anwendung.

Die in der Stadt Elberfeld geltenden Ortsstatute, Ordnungen, Obscrvanzen, Regulative
und Gemcindebeschlüsse treten mit dem Tage der Vereinigung auch in dem VohwinkelerGemeindc-
bezirk in Kraft, soweit nicht dieser Vertrag etwas anderes festsetzt.

Die Ausdehnung der in der Stadt Elberfeld geltenden Polizeiverordnungen auf den eM'
gemeindetenBezirk erfolgt durch besondere Bekanntmachung gemäß der Anweisung des Hett"
Regierungs-Präsidentenzu Düsseldorf vom 14. September 1888.

Mit dem in den vorstehenden Absätzen angegebenenZeitpunkt verlieren die entsprechenden
Vorschriften der bisherigen Gemeinde Vohwinkelihre Gültigkeit.
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8 4.

Die auf Grund des Elberfelder Ortsstatuts vom A 3^ 190? zu erhebende Umsatzsteuer
betragt auf die Dauer von 12 Jahren nach Inkrafttreten der Eingemeindungim bisherigenGemeinde¬
bezirk Vohwinkel 1«/«.

Auch im Falle der Neuregelung des Umsatzsteuerwesens infolge der schwebenden Zuwachs-
stcuergesetzgebungist bei der Neuregelung für den Bezirk Vohwinkelein dem Absatz 1 entsprechender
Vorteil vorzusehen.

8 5.
In denjenigenStraßen von Vohwinkel,in denen bisher die Reinigung des Fahrdammes

und die Abfuhr des Straßenkehrichtsseitens der Gemeinde erfolgt ist, muß nach der Eingemeindung
von der Stadt Glberfeld für die Reinigung und Abfuhr sowie die Straßenbesprengung in dem
gleichen Umfange ohne Heranziehung der Anlieger zu den Kosten solange gesorgt werden, bis für
diese Straßen gemäß § 2 des Glberfelder Ortsstatuts vom 8. Dezember 1908 die städtische
Straßenreinigung in dem in 8 3 dieses Statuts vorgesehenen Umfange eingeführtsein wird.

8 6.
Die städtische Müllabfuhr auf Grund des Elberfelder Ortsstatuts vom 6. Mai 1910 ist

alsbald mit dem Inkrafttreten der Eingemeindung auf diejenigenStraßen und Straßenteilc von
Vohwinkelzu erstrecken, in denen zurzeit der Eingemeindung die Müllabfuhr durch die Gemeinde
Vohwinkelerfolgt.

Die beiden jetzigen Müll- und Kehrichtgrubender Gemeinde Vohwinkeldürfen auch nach
der Eingemeindungnur zur Aufnahme von Kehricht und Müll aus dem bisherigen Gemeindebezirl
Vohwinkel verwendet werden mit der Maßgabe, daß die östliche dieser beiden Gruben nur zur
Aufnahmevon Bauschutt dienen darf.

Sollte die Eingemeindung nicht zu Beginn, sondern im Laufe eines Rechnungsjahres
«folgen, so weiden die in den beiden Ginzelgemeindenfestgesetzten Gemeinde, und Kreissteuern,
Abgaben und Gebühren bis zum Schlüsse des Rechnungsjahres für Rechnung der erweiterten
Stadtgemeinde weiter erhoben.

8 8.
Die Einfühlung des Achtuhrladenschlusses gemäß 8 139 k der Gewerbeordnungsoll inner¬

halb der ersten 12 Jahre seit Inkrafttreten dieses Vertrages für den VohwinkelerBezirk nur auf
Grund eines besonderen Beschlussesder in Frage kommenden Gewerbetreibendendieses Bezirks erfolgen.

8 9.
Der Bürgermeister von Vohwinkel tritt als besoldeterBeigeordneterin den Dienst der

Stadtgemeinde Glberfeld über, wobei sein Diensteinkommenunter angemessener Berücksichtigung
seines Dienstalters festgesetztwird.

Außerdem wird die Stelle eines weiteren unbesoldetenBeigeordnetender Stadt Elberfeld
geschaffen,die bis zum Ablaufe von 12 Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages mit einem in
Vohwinkel wohnhaften Bürger besetzt werden muß. Erstmalig erfolgt die Wahl dieses Beigeordneten
durch den bisherigen Gemcindcrat von Vohwinkel.

Die sämtlichenübrigen Beamten der GemeindeVohwinkelsowie die in ihr beschäftigten
Lehrpersonen treten in den Dienst der Stadtgemeinde Elberfeld über. Die Einrcihung in die zur-
seit geltenden Besoldnngsordnungender Stadtgemeinde Elberfeld erfolgt unter Berücksichtigung der
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bisherigen Rang- und Gehaltsverhältnisse auf Grund besonderen Beschlusses der Stadtverordneten-
Versammlung mit der Maßgabe, daß keine der vorgeuanuteu Personen zu irgend einer Zeit ein
geringeresEinkommen beziehen darf, als nach der zurzeit für sie geltenden Vohwiukeler Bcsuldungs-
ordnung vorgesehen war.

Die den Vohwiukeler Beamten zustehenden Ansprüche auf Pension, Witwen- und
Waisengeld bleiben ihnen zum mindesten in gleichen: Umfange erhalten, wie fie ihnen nach den
Vohwiukeler Bestimmungenzugestanden hätten. Die im Dienst der GemeindeVohwinkclverbrachte
oder von dieser angerechnete Dienstzeit findet anf das PenfionsdicustalterAnwendung.

Die von den Beamten bisher mit Genehmigung des Bürgermeisters bezogenen Ncben-
einnahmen müssen denselben erhalten bleiben, oder es muß ihnen dafür Ersatz geleistet werden,

8 10.
VorstehendeVestimmnngendürfen nur aus zwingendenGründen des öffentlichen Wohls

abgeändert werden.
Die Abänderung bedarf einer besonderenBeschlußfassungdurch die Stadtverordneten-

Versammlung sowie der Genehmigungdes Bezirksausschusses.

II. Anderweite Vorschriften:

Die Verwaltung der Stadt Elberfeld verpflichtet sich, dahin zn wirken, daß für den Bezirk
der ehemaligenGemeindeVohwinkclein besonderes Standesamt bestehen bleibt.

8 2.
Eine Ausdehnung des Schlachthofzwangcsauf den VohwinkelerGemeindebezirksoll bis

zum Ablauf von zwölf Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages nicht erfolgen. Nene Privatschlacht-
häuser dürfen indessen nach der Eingemeindungnicht mehr errichtet werden.

8 3.
Für die Neupflasterung von Straßen im Bezirk der GemeindeVohwinkcl soll bis zum

Ablanf von zwölf Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages jährlich ein Betrag von mindestens
3000 Mk. aus städtischen Mitteln verwendetoder angesammeltwerden.

8 4.
Für den örtlichen Feuerschutz in Vohwinkcl ist sofort nach Inkrafttreten des Eingemeindung^

gcsetzes in ausreichenderWeise Sorge zu tragen. Für die zu diesem Zwecke einzurichtende Neben¬
wache der Verufsfcnerwehrdarf, wenn diese mit Automobilfahrzeugeuausgerüstetwird, keine östlichere
Lage als das Grundstück der Elberfclder Gasanstalt gewählt werden, sonst ist sie nicht östlicher als
die Kuthener Brücke zu errichten.

8 5.
Die in Vohwiutel bestehenden höheren Schulen, Realschule und höhere Mädchenschule,sn^

dort dauernd zu belassen. Bei der Einrichtung von neuen oder der Verlegung bereits bestehender
realistischer Oberklassen (0 II. U I und O I der Oberrealschule)wird die VohwiukelerRealschule
in erster Linie berücksichtigt.

Die höhere Mädchenschule ist nach Maßgabe des Bedürfnisses auf dem jetzigen Schul-
grundstück zu einer Vollanstalt auszubauen; das Bedürfnis zur Errichtung neuer Klassen soll
anerkannt weiden, wenn eine Besetzung mit je 15 die Anstalt bereits besuchenden oder ans Elberfeld
angemeldeten Schülerinnen gewährleistetist.
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Bei dem erforderlichen Neuban der Realschule ist durch entsprechendeEiwcitcrungsmöglichkcit
darauf Rücksicht Zu nehmen, daß im Aedürfnisfalle die Anstalt zu einer nennklassigen ausgebaut
werden kaun. Der Neubau darf nicht östlicher als die Schweriustraßeund nicht westlicher als die
Kurfürstenstraßeerrichtet werden.

Die iu Vuhwintel bestehendenFachklassender obligatorischenFortbildungsschule sollen
erhalten bleiben.

s 6.
Der Hlluptkanlll in der Kaiscrstraßeund Küuigstraßein der ganzen Länge ist sofort nach

erfulgter Eingemeindung i» Angriff zu nehmen und auszuführen. Binnen längstens fünf Jahren
unch Hcrstellttng der Auschlußmöglichkeitmüssen sämtliche in Betracht kommendeHäuser angeschlossen sein.

Die Kosten der Kanalisation von Vuhwinkel einschließlich der für das Hammersteincr
Fabrikgelände unter Berücksichtigungder gegenwärtige» Eittwässeruugsverhältnissevurzusehenuen
^ntwässeningsaulagesind von der erweitertenStadtgemeindezu tragen; besondere Kosten dürfen der
bisherigen GemeindeVuhwinkelund ihreu Bewohnern dafür nicht auferlegt werden.

Als Kannlifatiuusbciträge und -gebühren dürfen in der bisherigen Gemeinde Vohwiukcl
keine höheren als die für Elberfcld geltenden Sätze erhoben werde».

8 ?.
Solange der Vuhwinkeler Bezirk nach Maßgabe der Bestimmungenim § 2 der Bedingungen

unter I in der Stadtverordneten-Versammlungseine besondere Vertretung findet, wird den diesen
Bezirk vertretenden Stadtverordneten beziehungsweiseden stimmfähigen Bürgern desselben eine
angemessene Beteiligungan folgenden städtischen Ausschüssen,Kommissionenuud Deputationeneingeräumt:

Finnnztummission;
Kommission zur Beratung der die Städte Elberfclduud Barmen gemeinschaftlichinteressierenden

Angelegenheiten;
Bankommission;
Kommission für die Auswahl von Straßenbezeichnungen.

Ueber die erforderlichwerdende Umbcncnnungeiner Anzahl von VuhwinkelerStraßen,
die gleiche Namen wie Elberfeldcr Straßen habe», sollen die 4 Vohwinkelcr Stadt¬
verordnetenVorschlägemachen

Pnrkkummission;
Armcnverwaltuug;
Schuldeputation;
Kuratorium der obligatorischen gewerblichen Fortbildungsschule;
Kuratorium der obligatorischen kaufmännischenFortbildungsschule und dcrhöherenHandelsschule;
Kommissionfür das Feuerlöschwesen;
Verwnltnngsrat der Gas-, Wasser, und Vlektrizitätswerke;
Verwaltungsrat des Schlacht- und Viehhufes;
Verwllltungsrat der Badeanstalt;
Spartasscnucrwaltuug;
Eiseubahnkommissiun;
Verwaltung der städtischen Krankenanstalten;
Kommission für die Bcwilliguug von Beihilfe» nn bedürftige und würdigeKriegsteilnehmer;

56
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Gebäudesteuerveranlagungskommission;
Einkunünensteucrveranlaguugskommission

sowie in den Kuratorien der zurzeit bestehenden höheren Schule» iu Vohwinkel.
Soweit die Stärke der Kommissioueustatutarisch festgelegt ist, treten die Vohwinkelcr

Mitglieder mit vollem Stimmrecht zu dieser Zahl solange hinzu, bis ihre Einrcihnng iu die
regelmäßigeZahl der Mitglieder möglich ist.

Die Wahl der iu diese Kommissionen zuzuwählcnden Mitglieder mit Ausnahme der Schul¬
deputation steht erstmalig dem Gcmeinderat von Vohwiukel zu. In die Schuldeputation wird der
Oberbürgermeisterein von dem Gemeinderat vorzuschlageudes Mitglied eutseuden.

s «-
Im Bezirk der bisherigen GemeindeVuhwinkelsind folgende Verwaltungsstellenzu unter¬

halte!! uud, soweit die räumlichenVerhältnisse dies gestatten, in den jetzt dazu benutzten Gebäuden
zu belassen:

Polizeibezirksbnreau;
An- und Abmeldcstelle;
Steucrhebestelle;
Zweigstelleder städtische!! Sparkasse;
Amtsstelle für Versicheruugs-und Armensachen;
Zweigstelleder Stadtbücherei.

8 9.
Die öffentlicheBeleuchtung in Vohwinkel muß nach Art uud Umfang den Elbcrfclder

Neleuchtungsverhältnissenentsprechen und darf auf keinen Fall an irgend einer Stelle geringer sein
als bisher.

Die Kaiserstraßcund die Königstraßebis znm Schwebebahnaufgangsollen elektrische Bogen¬
lampen oder eine in der Wirkung gleichwertige Bcleuchtuugerhalten.

8 1«.
Die mit Priuatdienstvcrtrag Angestelltender GemeindeVuhwinkelsollen nach Möglichkeit

in geeigneten Stellen weiter beschäftigt werden.

8 11.
Vorstehende,unter II getroffene Bestimmungendürfen nur aus zwingendenGründen des

öffentlichen Wohls abgeändert werden. Die Abänderung bedarf eines besonderen Beschlussesder
Stadtverordneten-Versammlungund der Zustimmung des Bezirksausschusses.

Schließlichgibt Elberfeld folgende Erklärungenab, ohne daß diese Bestandteiledes Vertrages
werde» sollen:

1. Die Stadt Elberfeld wird dafür eintreten, daß
a) bei Ausdehnung der ElberfelderBauordnung die Zuteilung der VohwinkelerGemarkung

an die in Teil VII der ElberfelderPolizeiverordnnngvom 20. April 1909 vorgefchcncu
Vllnzunennach Maßgabe des beigefügtenPlanes erfolgt,

' d) die Straßenbahn Barmen-Elberfeld bis in die Nähe des Stadtbahnhofes Vohwinkel
durchgeführtwird.
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2. Die Stadt Elberfeld wird dafür sorgen, daß die bisher aus öffentlichen Mitteln unterstützten
Vohwinkeler Wohlfahrtseinrichtnngenlebensfähigerhalten bleiben.

Was das Verhältnis des Landkreises Mettmann, dem Vohwinkelzurzeit angehört, zu der
Eingemcmduugsfrageanbetrifft, so ist dieser Kreis einer der steuerkräftigsten und leistungsfähigsten
Kreise der Rheinprovinz. Von einer wesentlichen Beeinträchtigungseiner Interessen durch die Ein¬
gemeindungkann nnter den obwaltendenVerhältnissen keine Rede sein. Der Kreis wird nach der
Eingemeindungeine Fläche von 23700 lia und eine Einwohnerzahlvon 100550 Seelen ausweisen
und mit einem provinzialabgabepflichtigenStcuerfoll von 1053158 Mark die bisher innegehabte
9. Stelle in der Rheinprovinz (unter 61 Landkreifen)und 5. Stelle in dem Regierungsbezirk
(unter 16 Kreisen) auch fernerhin behaupten. Nach dem Berichte des Kreisansschussesfür das
^ahr 1910 erhebt der Kreis für die eigenen Aufgaben — abgesehen von der Provinzialumlage uud
den Pflegekostenfür Geisteskrankeund einer einmaligen Ergänzung des Betriebsfonds — nur
0,79 °/„ der direktenStaatsstcuer.

Durch einstimmigen Beschluß vom 13. Februar ds. Is. hat denn auch der
Kreistag zu dem Ausscheiden der LandgemeindeVohwinkelaus dem Landkreise Mettmann und
zu der Vereinigung der LandgemeindeVohwinkelmit dem Stadtkreise Elberfeld unter den zwischen
diesen beiden Gemeindengetroffenen Vereinbarungenmit der von der Stadtverordneten-Versammlung
von Elberfeld durch Beschluß vom 11. Februar ds. Is. angenommenen Bedingung seine
Zustimmung erteilt, daß mit der Vollziehungder Eingemeindung zur Entschädigungfür die
dem LandkreiseMettmann aus der Abtrennung der Gemeinde Vohwinkel erwachsenden Nachteile
die jetzige Sparkasse der Landgemeinde Vohwinkel mit allen Aktiven und Passiven als Kreis¬
sparkasseauf den Kreis Mettmann übergeht. Diese Sparkasse besitzt einen Einlagenbestandvon
rund 12 Millionen Mark und einen Reservefondsvon rund 638 000 Mark; sie hat in den letzten
Jahren neben der statutenmäßigen Abführung an den Reservefondsverfügbare Neberschüsfevon
jährlich rund 35 000 Mark gebracht,so daß den Entschädigungsansprüchendes Kreises in vollstem
Umfange Rechnung getragen wird.

Ueber die Modalitäten des Uebergangs der Sparkasse auf den Kreis und einige weitere
Nebenbedingungeuhaben die Stadt Elberfeld und der Landkreis Mettmann laut Vertrag vom
15. Februar ds. Is. folgendes vereinbart:

1. Der Kreis Mettmann gibt zu der Vereinigung der LandgemeindeVohwinkel mit dem
Stadtkreise Elberfeld unter den zwischendiesen beiden Gemeinden laut Vertrag vom
13./18. Januar 1911 getroffenenVereinbarungen seine Zustimmung.

2. Die Stadt Elberfeld gibt ihre Zustimmung dazu, daß mit der Vollziehung der Ein¬
gemeindungder LandgemeindeVohwinkel in den Stadtkreis Elberfeld zur Entschädigung
für die dem Landkreise Mettmann aus der Abtrennung der Gemeinde Vohwinkel
erwachsenden Nachteiledie jetzige Sparkasse der LandgemeindeVohwinkel mit allen Aktiven
und Passiven als Kreissparkasse auf den Kreis Mettmaun übergeht.

Hiermit sind alle etwaigen Entschädigungsansprücheder beiden Kreise aus der
«ach 8 1 vorzunehmendenEingemeindunggegeneinanderabgegolten.

3. Von dem Ncliktcnfundsfür die GemcindebeamtenVohwinkelswird für die in den Dienst
des Kreises Mettmann übertretenden bisherigen Vohwinkeler Sparkasfenbeamtm der
Betrag von 4000 Mark an den Kreis Mettmann ausgezahlt.

56*
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4. Die Stadt Glberfeld gestattet, daß die Kreissparkassenoch so lange in den bisherigen
Diensträumen verbleibt, bis der Kreis Mettmann cmderweiteRäume beschafft hat.
Vom 1. April 1912 ab hat der Kreis Mettmann für die Weiterbenutzungeine viertel¬
jährlich nachträglich fällige Iahresmiete von 2000 Mark zu zahlen. Das Mietrecht des
Kreises endigt bei vierteljährlicher,dem Kreise Mettmann zustehenderKündigung spätestens
am 1. Oktober 1913.

5. Die Stadt Glberfeld wird bei Ausführung der Kanalisation in Vohwinkel innerhalb der
nächsten5 Jahre auch die Solingerstraße vom Kaiserplatzbis zur Kirchstraßemit Negen-
und Schmutzwllfferkanlll versehen, so daß das Kreishaus angeschlossen werden kann.

6. Die Stadt Glberfeld verpflichtet sich, den Schulkindern der Gemeinde Schöller in den
Voltsschulen des jetzigen Gemeindebezirls Vohwinkel zu den bisherigen Schulgeldsätzen
auch ferner, soweit Platz vorhanden ist, Aufnahme zu gewähren,

7. Die Stadt Glberfeld wird an den Kreis Mettmcmn zu den Kosten der landwirtschaftlichen
Winterschule in Vohwinkel für die diese Schule etwa besuchendenElberfelder Schüler
einen Jahresbeitrag von je 100 (hundert) Mark zahlen.

8. Die Stadt Glberfeld wird keinen Ginspruch dagegen erheben, wenn zur Durchführung
von Gas-, Wasser- und ober- oder unterirdischenelektrischenLeitungen behufs Versorgung
von Teilen des Kreises Mcttmann künftig öffentlicheWege im jetzigen Gemeindebezirk
Vohwinkelbenutzt weiden sollen.

Ueber die Trace und die technische Ausführung der Leitungen sowie über die
Entschädigung für die Wegebenutzung,soweit die Unterhaltung nicht der Provinzicil-
verwllltung obliegt, entscheidet mangels einer Verständigungder oberste Straßenbaubeamtc
der Provinzialverwaltung,

9. Die Stadt Elberfeld wird der GemeindeHaan zu einem angemessenen, im Streitfalle von
dem Bezirksausschußzu Düsseldorf festzusetzenden Preise Wasser weiterliefen:, solange
Elberfelder Wasfcrleitungsröhrendas Gebiet der Gemeinde Haan berühren.

10. Die Vertragsschließendenverpflichtensich, darauf hinzuwirken, daß die Eingemeindungs¬
vorlage möglichst in der gegenwärtigenTagung des Landtages zur Verabschiedung gelangt.

11. Ueber Meinungsverschiedenheiten,die über die Auslegung dieses Vertrags entstehen sollten,
entscheidet unbeschadet der Bestimmungender W 8 Absatz 2 und 9 endgültig der Präsident
der KöniglichenNegierung zu Düsseldorf.

12. Die Kosten dieser Vertragsurkunde tragen die Parteien je zur Hälfte. Gtwa weiter durch
dcu Uebergcmgder Sparkasfe auf den Kreis Mcttmann entstehende Kosten fallen diesem
Kreise zur Last.
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Betrifft:
"'° Eingemeindungvon Vohwinkel

nach Elberfeld. ^berfeld, den 2. März 1911.

Einem hohen Provinziallandtag wird in der bevorstehendenTagung eine Vorlage der
Königlichen Stacitsregieruug unterbreitet werden, betreffenddie zwischen der Stadt Elberfeld und
der LandgemeindeVohwinkeldes Kreises Mettmann und dem letztgenanntenKreise selbst durch
einstimmige bezw. nahezu einstimmigeBeschlüsse ihrer Vertrctungsorgane vereinbarte Vereinigung
der erstgenanntenbeiden Gemeinden.

Seitens der gegen 28 Stimmen in der Minderheit gebliebenen 5 dissentierenden Gemeinderats-
mitglicder von Vohwinkel ist eine mit wenig wählerischenMitteln arbeitende Protestbewegung
entfacht worden.

Nachdem die Eingemeindungsgegnerin zahlreichen, von unzutreffenden und beweislosen
Behauptungen erfüllten Berichten vergeblichversucht haben, die staatlichen Aufsichtsbehörden zu
einer ablehnenden Stellungnahme zu veranlassen,haben sie sich nunmehr mit einer Protestpctition
auch an die Herren Mitglieder des Provinziallandtags gewandt, die soeben erst zu unserer
Kenntnis gelangt. Auf die dieser Petition beigefügtenverschiedenen Druckuorlagennäher einzugehen
und die darin enthaltenen Ausführungen eingehendzu widerlegen, erscheint bei der Kürze der Zeit
nicht möglich,auch überhaupt bei der Klarheit der Sachlage und mit Rücksicht auf die eingehenden
Darlegungen in dem den Herren Abgeordneten zugehenden Entwurf einer Gesetzesvorlage nicht
erforderlich.

Wir beschränkenuns daher darauf, zur Erleichterung der Information für die Herren
Landtagsmitglicder den in der Gegenpetition selbst enthaltenen einzelnen Behauptungen in der
Anlage eine kurze Richtigstellunggegenüberzustellen.

Funt, Bammel,
Oberbürgermeister der Stadt Elberfeld. Bürgermeister der Gemeinde Vohwinkel.

, Anden

' ^"Vinzillllllndtag
der Rheinprovinz

Düsseldorf.
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Zu den nebenstehenden Ausführungen
ist seitens der Gemeinden Elberfeld und
Vohwintel folgendes zu bemerken:

Die Agitation gegen die Eingemeindung ist
eine künstliche Mache der kleinen Minderheit des
Gemeinderats, der sich mit 28 gegen 6 Stimmen
für die Eingemeindungausgesprochenhat.

Zu 1. In den letzten 5 Jahren sind die
Steuersolls um 60°/», der durch Steuer¬
zuschläge zu deckende Fehlbetrag aber um
90°/« gestiegen,die Einkommensteuervon
150 auf 200, die Gewerbesteuervon 160
auf 210, die Grundwertsteuer von 2°/n»
auf 2,8°/°«, die Betriebssteuer von 60
auf 110°/». Bevorstehende große Aus¬
gaben erfordern weitere Belastung.

Zu 2. Eine Prüfung der durch eigenartigste Mittel
zusammengebrachten Unterschriftenwird er¬
geben, wieviel wahlberechtigte Bürger über¬
haupt unter den Unterzeichnernsich be¬
finden.

Zu 3. Die gegenwärtig höheren Steuerzuschläge
von Elberfeld betragen für das gesamte
Vohwinkeler Steuersoll noch lange keine
40 000 Mark. Eine demcntsprcchcnde Er¬
höhung wird mehr als ausgeglichen durch
die im Eingemeindungsvertragezu gunsten
Vohwinkels vorgesehenen Ausgaben, die
Vohwintel andernfalls selbst bestreiken und
aus erheblich höheren Steucrzuschlägen
decken müßte.

Eine Erhöhung der ElberfeldcrZuschlage
steht nicht bevor. Außerdem schützen ein

Vohwinkel, den 1. März 1911.

Petition von 1555 Bürgern
Vohwinkelsgegen die Gingemein¬

dung nach Elberfeld.
Einen hohen Provinziallandtag bitten die

Endesunterzeichnetenim Auftrage von 1555, d. h-
2/» der für den Gemeinderat wahlberechtigten
Bürger Vohwinkels,die Eingemeindungvon Voh'
winke! nach Elberfeld nicht befürwortenzu wollen
und zwar aus folgenden Gründen:

1. Vohwinkel ist eine blühende lebenskräftige
Gemeinde,die alle ihr zufallendenAufgaben
(Kanalisation, Neubau der Realschuleusw.)
selbständigzu lösen imstande ist, ohne daß
die Bürger wesentlich höhere Lasten zu
tragen hätten als bisher und nach den Aus¬
führungen des UnterstaatssekretärsHoltz in
der Herrenhaussitzungvom 9. April 190s
ist es „bei der Beseitigungganzer Gemeinde¬
wesen ein ganz berechtigtes Prinzip, daß
man einer Gemeinde, die leben will und
leben kann, nicht ohne zwingenden Grund
sozusagen den Hals abschneidet."

2. Die Gemeinde kann nicht nur leben sondern
will auch leben, was mit zweifelloser Deut¬
lichkeit daraus hervorgeht, daß rund ^/» der
wahlberechtigten Bürger sich gegen eine Ein¬
gemeindung ausgesprochen haben. (^
Unterschriften liegen im Original beim He""
Regierungs-Präsidenten in Düsseldorf).

3. Durch die Eingemeindungwerden die Bürger
Vohwinkelserheblich höher belastet als bisher-
Zunächst bezahlen sie mehr an Steuern
46 000 Mark, es steht aber zu befürchten,
daß die Steuerzuschlägein Elberfeld in den
nächstenJahren in die Höhe gehen werden,
sind doch u. a. von der der Stadt Elberfeld im
Jahre 1908 genehmigten25 Millionen-An¬
leihe erst etwa 6 Millionen begeben,während
die übrigen 19 Millionen für werbende An«
lagen garnicht mehr oder doch nur in ge¬
ringem Maße in Betracht kommen können-
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Zu 4.

bedeutenderAusgleichsfondsWer 600000
Mcirl^ und sonstigeFonds in Gesamthöhe
von fast 4 Millionen vor Ueber-
raschungen.

ll. Eine Verpflichtunghat nicht stattgefunden,
nur eine Verständigung über grundsätzliche
Fragen auf Grund der Vorlage der vor¬
läufigen Vertragsbestimmungen.

K. Der Bürgermeister hat kein wesentliches
Persönliches Interesse. Er bezieht jetzt
7800 Mark Gehalt, 800 Mark Repräsen-
tationskosteii, Dienstwohnung mit Licht,
Brand und Unterhaltung ^ 1600 Mark.
Provinzialfeuersozietät450 Mark, zusammen
10 650 Mark, wogegen der I. Beigeordnete
von Elberfeld nur 12 000 Mark bezieht,
die übrigen juristischenBeigeordneten nur
7—9000 Mark. Wie soll dabei eine
„enorme Steigerung" der Einkünfte des
Uebertretendenherauskommen?

°- Die Erklärung des seit Begründung der
Bürgermeisterei (1888) amtierenden Bürger¬
meisters entspricht der auf genauer Kenntnis
der Gemeindesinanzenberuhenden Ansicht
der weitaus größten Mehrheit des Ge-
meindcrats. Daß dessen Mitglieder auf
die sachverständigeAnsicht des Bürger¬
meisters Wert legen, ist selbstverständlich
und erfreulich.

'"'«- Von Ueberstürzungder Eingemeindungsver-
handlungen kaun keine Rede sein. Gcmeinde-
mt hat Mai 1910 Anbahnung beschlossen.
Die Sitzungen der gemeinschaftlichenKom-

4. Der der Eingemeindung zustimmende Beschluß
des Gemeinderates kann nicht maßgebend
sein, denn
u.) 19 Gemeindeverordnetehaben sich ver¬

pflichtet für die Eingemeindungzu stimmen
längst bevor überhaupt der Vertrag end-
giltig festgelegt und ihnen bekannt war.

d) An der Beratung hat entgegen dem
8 65 der RheinischenLandgcmcindeord-
nung der Bürgermeister sich beteiligt,
trotzdemer an dem Zustandekommender
Eingemeindung ein wesentliches,persön¬
liches Interesse hatte; nach § 9 des Vcr-
träges soll er als besoldeter Beigeordneter
in den Dienst der Stadt Elberfeld über¬
treten, unter Berücksichtigung seines
Dienstalters (22 Jahre), was für ihn
eine enorme Steigerung seines Einkommens
bedeutet.

In der Sitzung der verstärkten Ge¬
meindekommission des Abgeordnetenhauses
vom 24. Januar 1910 erklärte ein Re°
gierungsvertreter, die Regierung wache
streng darüber, daß sich Beamte keine
Sondervorteile aus der Eingemein¬
dung verschafften, hier soll es nun trotzdem
geschehen.

o) Durch die ohne jede Begründung vor der
Abstimmung abgegebene Erklärung des
Bürgermeisters „es ist die höchste Zeit
für Vohwinkel, sich eingemeinden zu lassen"
sind verschiedene Mitglieder des Gemcinde-
rates nach ihrer eigenen, in der Sitzung
abgegebenen Erklärung, veranlaßt worden,
für die Gingemeindungzu stimmen,

6) Die ganze Eingemeindungsfrageist mit
einer solch unverantwortlichen Ueber¬
stürzung behandelt worden, daß die
meisten Mitglieder des Gcmeinderates
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Mission Elberfeld-Vuhwinkelwaren zahlreich
und gründlich, zwischendurch ist der er¬
weiterten Gemeinderatskommission(dreizehn
Mitglieder) berichtet. Die entscheidende
Sitzung des Gemeinderats vom 5. Januar
1911 hat fast sieben Stunden gedauert.
In ihr sind alle Fragen unter Mitwirkung
des Landrats eingehend erörtert. Der
darauf mit Mehrheitvon 28 gegen 6 Stimmen
gefaßte Beschluß ist in der Sitzung vom
26. Januar 1911, also drei Wochen spater,
bei Anwesenheitvon 30 Mitgliedern, von
denen die fünf Protestier sich vor der Be¬
schlußfassungentfernten, von den übrigen
25 Mitgliedern einstimmig und feierlich
wie folgt bestätigt:

„Die anwesendenMitglieder des Ge¬
meinderats erklären einstimmig, daß sie
in der Sitzung vom 5. Januar ihre
Stimme im Vollgefühlihrer Verantwort¬
lichkeit nach bestem Wissen und Gewissen
abgegeben haben und weisen mit Ent¬
schiedenheitund Entrüstung die Unter¬
stellung zurück, daß sie sich bei ihrer
Abstimmung von anderen als sachlichen
Erwägungen haben leiten lassen, sondern
nur für die Eingemeindung gestimmt
haben, weil sie dieselbe für die Gemeinde
Vohwinkelfür das Beste halten."
Wie kann da von Ueberrumpelungoder

überstürzterBeschlußfassung die Rede sein?
Für die Verdächtigung, daß irgend ein
Mitglied des Gemeinderats von unlauteren
Beweggründen geleitet worden sei, ist auch
nicht ein Schatten von Beweis erbracht.

Zu 5. In der Sitzung am 18. Januar ist überhaupt
kein Beschlußbetreffenddie Eingemeindung
gefaßt, tonnte auch nicht gefaßt werden,
da diese Sache nicht auf der Tagesordnung
stand und Verhandlungen mit dem Kreise
erst durch die damals gewählteKommission
stattfindensollten.

überhaupt nicht in die Lage kommen
konnten, ein klares Bild von der Sach¬
lage zu gewinnen,

e) Die Eingemeindung ist in die Wege ge¬
leitet worden, lediglich in Verfolgung
privater Interessen von mcistbegüterten
Bauunternehmern Vohwinkels, die von
der Eingemeindung eine Preissteigerung
der Grundstücke und eine leichtereBe¬
schaffung von Hypothekengcldcrnerhoffen.
— 11 Mitglieder des Gemeinderats sind
Meistbegütcrlc und zum großem Teil
Vcmspekulcinten,von denen eine gr^
Anzahl anderer Gemeinderatsmitgliedn
wirtschaftlich abhängig ist.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung ""w
18. Januar 1911 sich noch entschieden gege"
eine Eingemeindung Vohwinkels ausgesprochen,
der zustimmendeBeschluß der Sitzung vom
13. Februar 1911 ist lediglich darauf zurück-
zuführen, daß die Vohwinkeler Gemeinde¬
sparkasse mit einem Reservefonds von 640000
Mark und jährlichem Nettoüberschuß von iund
74 000 Marlihm alöKreissparkassczufallensoll.
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Ein derart unerhörter Angriff gegen den
Kreislandrat bedarf keiner Widerlegung. Im
übrigen ist die Forderung auf Uebcrlasfimg
der Sparkasse von dem Herrn Landrat mit
einer mit 583 000 Mark abschließenden
Schadensberechnungdes Kreises begründet
worden,

Hu 6. Die dauernde Erhaltung und Förderung
der Leistungsfähigkeit wichtiger Steuer¬
träger und die möglichsteSteigerung der
kommunalenLeistungsfähigkeitist ein höchst
wichtigesöffentliches Interesse.

Ä, Die Behauptung ist wahrheitswidrig. Die
Karte beweist, daß beide Orte bereits jetzt
„in- und aneinander gewachsen" sind. Die
Längenausdehnung der künftigen Gesamt-
gemeinde ist durch die Örtlichkeit bedingt
und spielt bei den zahlreichen Verkehrs¬
mitteln—Eisenbahn,Schwebebahn, Straßen¬
bahn — umsowenigereine Rolle, als der
Eingemeindungsvertragörtliche Dienststellen
für alle auf den Verkehr mit Publikum
angewieseneVerwaltungszweigevorsieht.

K. Die Behauptung wird widerlegt durch
die unten abgedruckte amtliche Erklärung
der Königlichen Eisenbahndirektionvom 21.
Februar 1911, worin es heißt, daß

„die Gingemeindung zur Förderung der
Industrie und Hebung des Verkehrs er¬
heblich beitragen wird, weil in Vohwinkel
Gleisanschlüsse für industrielleWerke leicht
herzustellen sind, was bei den ungünstigen
örtlichen Verhältnissen in Elberfeld kaum
angängig ist."

«- Daß Vohwinkel in der Tat in der Haupt¬
sache auf Kosten Elberfelds sich entwickelt
hat, ist in der Begründung des Gesetz¬
entwurfes unwiderleglichnachgewiesen.

Diese Summe, die sich bei einer Kreis-
sparkasse in einigen Jahren voraussichtlich
auf 100 000 Mark erhöhen wird und einer
Kapitalanlage von mindestens2 Millionen
Mark entspricht, steht natürlich in gar keinem
Verhältnis zu der geringen Abfindungssumme,
welche der Kreis in einem Auseinandersetzungs-
verfahren bekommen würde. Man taun also
mit Recht behaupten, daß der Kreistags¬
beschluß von Elberfeld mit Geld er¬
kauft worden ist, er müßte füglich auch von
den Behörden darnach bewertet werden.

6. Widersprichtaber einerseitseine Eingemein¬
dung dem Interesse Vohwinkels, so liegt
eine solche auch nicht im öffentlichenIn¬
teresse, denn

a) die Lage Vohwinkels zu Elberfeld wird
niemals ermöglichen,daß beide Orte in-
und aneinander wachsen. Vohwinkel wird
nach einer Eingemeindung immer eine
sehr entfernt liegende Vorortgemeinde
bleiben.

b) eine einfache Ortsbesichtigungwürde er¬
geben, daß Elberfeld Fabrikterrains in
Hülle und Fülle mit bequemen Bahnan¬
schlüssen hat, besser und reichlicher wie
Vohwinkel,

u) wir bestreuen entschieden, daß die günstige
Entwickelung Vohwiukels nur möglich
gewesen ist auf Kosten Elberfelds. Voh-
wiukel hat dieselbe Entwickelung genommen

!'/
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Zu?. Die Bedeutung großer Gütcrbahnhöfe und
von Eisenbahnknotenpunkten für die Belegen-
heitsgemeinde bedarf keiner Darlegung (siehe
das unten abgedruckte Schreiben der Eisen¬
bahn-Direktionund die Gesetzesbegründung).

Zu 8. Es handelt sich bei dieser Gingemeindung
überhaupt nicht um Lösung einzelner kom¬
munaler Aufgaben, sondern um die Ver¬
einigung wirtschaftlicher Kräfte zweier Ge¬
meinden und die dadurch zu erzielende
Steigerung ihrer kommunalen Leistuugsfähig-
keit, womit das Zweckverbandsgesetznichts
zu tun hat.

Zu 9. Wie die Eingemeindung die sozialdemo-
kratische Partei an Macht gewinnen lassen
soll, noch dazu „in Vohwinkel und im
Kreise Mettmann", ist völlig unerfindlich,
die politischen Verhältnissewerden vielmehr
eher günstig beeinflußt.

wie eine Reihe anderer Gemeinden des
Kreises Mettmann, die Elberfeld nicht
benachbart sind. — Eine große Anzahl
sich gut entwickelnder Werke und Fabriken
sind überhaupt nicht mit der Elberfelder
Industrie verwandt, während Elberfelder
Firmen, welche ihre Betriebe oder Teile
ihrer Betriebe nach außerhalb verlegt
haben, gerade nicht Vohwinkel, sondern
andere Orte gewählt haben.

7. Es ist durchaus nicht einzusehen, weshalb der
Güterbahnhof Vohwinkel,der nichts anderes
ist als ein großer Nangierbahnhof für die
aus den verschiedenen Richtungeneinlaufenden
Güterzüge, auf ElberfelderGebiet liegen soll
uud nicht auf dem Gebiet der selbständigen
Gemeinde Vohwinkel, er erfüllt jetzt seinen
Zweck genau in derselbenWeise, als wen«
er auf Elberfelder Gebiet läge.

8. Es ist nicht von der Hand zu weifen, daß
Nachbargemeinden,wie Elberfeld und Voh¬
winkel es sind, auch gemeinsame Interessen
haben, aber die hieraus erwachsenden Auf¬
gaben lassen sich lösen durch Gründung eines
Zweckverbandes,der so organisiert werde«
kann, daß in Zukunft den Gemeinden völlig
gleichgestelltist, sich zur Wahrnehmungaller ge>
meinsllmen Gemeindezwcckefreiwillig ohne ir¬
gendwelcheBeschränkung zusammenzuschließen-
(Minister von Dallwitz in der Sitzung des Ab¬
geordnetenhausesvom ?. Februar ds. Is>)-

9. U. G. fällt außerdem schwer ins Gewicht,
daß zu den entschiedensten Verfechtern der
Eingemeindung die hiesige organisierte S"'
zillldemokratie gehört, die bisher einen nennens'
werten Einfluß nicht besaß. Sowohl der
Führer der Partei in Vohwinkel, als auch
das Organ der Partei in Elberfeld (Freie
Presse) hat sich vom ersten Augenblick an
mit aller Macht für die Eingemeindung
ins Zeug gelegt in der bestimmtenund von
ihrem Standpunkt aus nicht unberechtigte«
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Erwartung, daß in Zukunft die Partei an
Macht gewinnen werde, nicht nur in Voh-
winkel, sondern auch im Kreise Mettmann.

Hu 19. Es ist unverständlich,wie nebenbezeichnete
Eigenschaftender Vohwinteler Bürgerschaft
durch die Vereinigung mit einer Stadt
leiden sollten, die durch Wohltätigkeitssinn,
Opferfreudigst und Gemeinsinnvon alters
her so wohl begründeten Ruf besitzt, wie
Elberfeld. Übrigens ist ein sehr großer
Teil, wenn nicht die größere Hälfte, ge¬
borene Elberfelder.

10. Wir sind fest davon überzeugt, daß Heimat«
gefühl, Wohltätigkeitssinnund Opferfreudig-
keit der Vohwinteler Bürgerschaft erlahmen,
wenn unsere bisher selbständige Gemeinde
zur entfernten Vorurtsgemeinde von Elber¬
feld degradiert wird.

Hu deu Unterschriften: Außer den 5 Gemeinde-
ratsmitglicdern,die, obwohl sie am 5. Januar
sich dem Eingemeindungsbcschlusseange¬
schlossen, schon Tags darauf die mit wenig
wählerischen Mitteln arbeitende Gegen¬
agitation entfaltet haben, sind unter den
Unterzeichnernnur ein bedeutendererFa>
brilant, im übrigen nur Kleinbürger ver¬
treten, die bisher an dem gemeindlichen
Leben keinerlei Anteil genommen und sich
llnch gemeinnützigniemals in bemerkens¬
werter Weise betiitigt haben. Demgegen»
über setzte die überwiegende Majorität (28)
des Gemeinderats, die die Eingemeindung
beschlossenhat, sich ans angeschensten,seit
langen Jahren im Gemeindedienstehren¬
amtlich tätigen Bürgern zusammen, die
übrigens auch den weitaus größtenTeil der
Steuerkraft der ganzen Gemeinderepräsen¬
tieren und unter denen sich die beiden lang«
jährigen ehrenamtlichenBeigeordneten der
Gemeinde und der langjährige erste Kreis-
deputierte befinden.

Dr. Schirp, Alex von Hagen, Julius
Kloster, Ernst Schmidt, Hermann Nilges,
August Lange, Wilhelm Steegcr, Karl

Koller, Ernst Feuerstein, Wilhelm
Homann, Alb. Winkels, Peter Winkels,

Carl Winkels, Hugo Faßbender,
Heinrich Langenberg.

.'.v
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Königliche Eisenbahndirektion
Geschäfts-Nr. 1 I.

Elberfeld, den 21. Februar 1911.
Betrifft die Eingemeindung

von Vohwinkel nach Elberfeld.

Die beabsichtigte Eingemeindungvon Vohwinkelnach Elberfeld ist im Interefse der Eisen-
bahnverwaltung als durchaus wünschenswertzu bezeichnen und wird unsererseitsmit Rücksicht auf
die dadurch für die Eisenbahuverwaltungund ihre Bediensteten sich ergebendenVorteile warm befürwortet.

Es kommt hierbei in Betracht, daß wegen der ungünstigcuörtliche« Verhältnisse im engen
Wuppertal die betrieblichenAnlagen (Lokomotivschuppen,Rangiergleise, Zugbildungsgleise usw.)
nach Vohwinkel verlegt werden mußten,daß die hierdurchbedingte Uebcrführuug einer großen Anzahl
von Beamten und Arbeitern sich wesentlich erleichtert,wenn Vohwinkelin Elberfeld eingemeindet ist.

Diese Bediensteten brauchen alsdann auch nicht höheres Schulgeld für den Besuch der
höheren Schulen in Elberfeld zu zahlen.

Besonders aber kann die Eingemeindung zur Förderung der Industrie uud Hebung des
Verkehrs erheblich beitragen, weil in VohwinkelGleisanschlüssefür industrielleWerke leicht her¬
zustellen sind, was bei den ungünstigenörtlichenVerhältnissen in Elberfeld kaum angängig ist.

lgcz.) Hoeft.

An den
Herrn Oberbürgermeister

hier.

Anlage 28.
(Drucksachen Nr. 81.)

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschusses,

betreffend

Aeußerung zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verpflichtung der Gemeinden
in den Landkreisen der Rheinprovinz zur Bullmhaltnng.

Durch Erlaß vom 2. März ds. Is. haben der Herr Landwirtschaftsministcrund der Herr
Minister des Innern den Herrn Oberpräsidenten ersucht, dem Prouinziallandtage bei seinem bevor¬
stehenden Zusammentreten den in der Uebcrschriftgenannten Gesetzentwurfmit der beigcgebencn
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Begründung zur Aeußerung vorzulegen. Der nun dein Herrn Oberpräsidenten demgemäß über¬
sandte Entwurf ist mit der Begründung als Anlage hier beigefügt. Zur besseren Orientierung ist'
der Wortlaut des jetzt geltenden Gesetzes vom 27. Juni 1890 gleichfallsabgedruckt.

Der Gesetzentwurfentsprichteiner Anregung des LandwirtschaftlichenVereins für Rhein-
Preußen, welcher bereits im Jahre 1907 an den Herrn Landwirtschaftsministerdie Bitte richtete,
eine Aenderung des Bullenhaltungsgesetzcsfür die Rhcinprovinz in der Richtung herbeizuführen,
daß die Bullenhaltung bestimmter als bisher zur Gcmeindesnche erklärt und den Kreisausschüsscn
eine Einwirkung auf die Regelung der Bullenhaltung in den einzelnen Gemeinden eingeräumt
wird. Zu dem Entwurf ist die Landwirtfchaftskammerder Rheinprovinz gehört worden, sie hat
ihm zugestimmt. Die für die Gestaltung des Gesetzes und seiner einzelnen Bestimmungen maß¬
gebendenGesichtspunktesind in der Begründung so eingehend dargelegt, daß hier darauf Bezug
genommenwerden kann.

Nach Prüfung des Entwurfes glaubt der Provinzialausschuß, dem Piovinziallandtag
unbedenklich eine zustimmendeAeußerung vorschlagenzu können. Die vorgeschlagene Regelung der
Aullcnhaltung sichert zweifellos eine viel bessere Lösung dieser für die Viehzuchtfo außerordentlich
wichtigenFrage als das bisher geltende Gefctz. Dabei ist den Gemeinden hinsichtlich der Art und
Weise, wie sie der ihnen auferlegten Verpflichtunggenügen wollen, fo weit Freiheit gelassen,wie
es eben möglich ist. Das dem Kreisausschuß übertragene Geuehmigungsrcchthält sich in den
lichtigen Grenzen, auch ist der Kreisausschuß,der durchwegdie in Betracht kommenden Verhältnisse
genau teunt, zweifellos die richtige Stelle für die Ausübung der Aufsicht. Die übrigen Bestim-
mungen geben zu Bedenkenkeinen Anlaß.

Der Provinzialausschuß glaubt, daß der Gesetzentwurfwohl geeignet ist, eine weitere
Förderung der nicht nur für den Wohlstand der Provinz, sondern auch für die Vulkscrnährung
hochwichtigenViehzucht herbeizuführenund beehrt sich demnach folgende Beschlußfassungvorzu¬
schlagen :

„Proviuziallandtllg stimmt dem zur Aeußerung vorgelegten Gesetzentwurf,betreffend die
Verpflichtungder Gemeindenin den Landkreisen der Rhcinprovinzzur VullenlMung, zu."

Düsseldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Bcisscl von Gymnich, Dr. von Rcnvcrs,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Wortlaut des zur Zeit geltendenGesetzes
vom 27. Juni 1890.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. verordnen, unter Zustim¬
mung der beiden Häuser des Landtages,' ie Rheinprovinz, was folgt:

Wenn und soweit in einer zu einem Landkreisegehörigen Gemeinde die Anzahl der zum
Decken gehaltenen Bullen eine ungenügende ist, hat die Gemeinde die Verpflichtung, eine dem
Bedürfnis entsprechende Anzahl von Bullen anzuschaffenund zu unterhalten. Die Anzahl der
vorhandenen Bullen ist als eine ungenügendeanzusehen, wenn nicht für jedes volle oder cinge»
fangenc Hundert von Kühen oder deckfähigen Rindern mindestens ein Bulle vorhanden ist.

Darüber, ob dieses der Fall, hat die Kommunal-Aufsichtsbehördezu entscheiden.

s 2.
Die Unterhaltung der Gemeindebullendarf nicht an den Mindestforderndenim öffentlichen

Aufgebot vergebenwerden. Auch ist das sogenannte Reihumhalten dieser Bullen unzulässig.

8 3.
Die den Gemeinden durch die Bullcnhaltung erwachsenden Kosten sind nach Beschluß der

Gemeindevertretungentweder als allgemeineGemeindclastenzu behandeln oder können ganz oder
teilweise durch Erhebung eines entsprechendenSprunggeldes oder durch eine besondere auf die
Viehbesitzer nach Maßgabe ihres deckfähigen Viehbestandeszu verteilendeGemeindesteueraufgebracht
werden. Von einer solchen Gemeindesteuersind diejenigen Viehbesitzer beziehungsweiseGenossen¬
schaftsmitgliederbefreit, deren eigene Bullenhaltung nach dem im § t angegebenenMaßstabe für
ihren Viehstand genügt. Die Bestätigung von Gcmeindebeschlüssen,durch welche eine solche
Gemeindesteuerneu eingeführt oder in ihren Grundsätzen verändert werden soll, bedarf der
Zustimmung des Ministers des Innern und des Fiimnzministers nicht.

Beschließt die Gemeindevertretung weder in dem einen, noch in dem anderen Sinne,
so sind die Kosten als allgemeineGemeindelastenaufzubringen.
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ZU Geschiifts-Nr. I. ^. III. e. 1198 N. f. I..
II. 6. 604 N. cl. 5.

chesehentwurf,
betreffend

die Verpflichtungder Gemeinden in den Landkreisen der
Rheinprovinz zur Bullenhaltung.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen usw. verordnen, unter Zustim¬
mung beider Häuser des Landtages, für die Rheinprovinz, was folgt:

Die zu einem Landkreise gehörigenGemeindensind verpflichtet, die für die Rmduichzucht
im Gemeiudcbezirke erforderliche Anzahl von Bulle» zu halteu.

Darüber, welche Zahl von Bullen im Verhältnisse zu der Zahl vuu Kühen und deckfähigen
Rindern von der Gemeindezu halteu ist, beschließt der Kreiöausschußmit der Maßgabe, daß auf
jedes volle oder angefangeneHundert von Kühen oder deckfähigcn Rindern mindestens ein Bulle
vorhandensein muß.

s 2.
Die Gemeindenkönnen der ihnen nach § l obliegenden Verpflichtunggenügen:

1. durch Haltung der Vullcu iu eigener Verwaltung;
2. indem sie die Bnllen auf ihre Kosten anschaffenund in ihrem Eigentum behalten, aber

die Fütterung und Pflege an einen vertragsmäßig verpflichteten Bulleuhalter vergeben;
3. indem sie in anderer Weise Vorsorge treffen, daß Bulleu vou ihren Eigentümern dcu

übrigen Viehbesitzern der Gemeindezur Verfügung gestelltwerden.
Beschlüsseder Gemeinden über die Regelung der Bullcnhaltung im Sinne des Abs. 1

Nr. 2, 3, sowie die demgemäßvon den Gemeinden abgeschlossenen Verträge bedürfen der Geneh¬
migung des Kreisansschusscs.

8 3.
Die Unterhaltung der Genieindebullen darf nicht an den Mindestfurderuden im öffcut-

licheu Aufgebot vergebe,,werden. Auch ist das sogenannteReihumhalten dieser Bullen unzulässig.
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s 4.
Mit Genehmigung des Kreisausschusses kann eine Gemeinde sich mit einer oder mehreren

benachbarte»Gemeinden zu einem Bullcnhaltungsverbcmdevereinigen. Geschieht dies, so kommen
die Nestimmungendes § 1 dieses Gesetzes sinngemäß zur Anwendung.

Eine solche Vcreiniguug kann durch Beschluß des Krcisausschussesangeordnet werden,
wenn eine oder mehrere Gemeinden für sich allein außer Stande sind, den Vorschriften dieses
Gesetzes zu entsprechen.

s 5.
Der Kreisausschuß kann einzelne Gemeinden, in welchen wegen ihrer besonderen wirt¬

schaftlichen Verhältnisse ein Bedürfnis zur Ausführung dieses Gesetzes überhaupt nicht oder nur in
geringem Umfange besteht, uon den Vorschriftendieses Gesetzes ganz oder teilweiseentbinden.

Gegen den Beschluß des Kreisausschussesist Beschwerdean den Provinzialrat zulässig-

8 6.
Die bestehendenbesonderenVerpflichtungen zur Bullenhaltung bleiben durch dies Gesetz

unberührt.

Dies Gesetz tritt mit dem 1. Januar 1891 iu Kraft.
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8 4.
Die den Gemeinden dnrch die Bullenhaltuug erwachsenden Kosten sind nach den Vor¬

schriften des Koinmunalabgabengesetzcsvom 14. Juli 1893 (Gesctzsamml. S. 152) aufzubringen
Die Beschlüsse der Gemeinden bedürfen der Genehmigung auch dann, wenn die Kosten

durch Erhebung von Gebühren aufgebracht werde» sollen. Für die Erteilung der Genehmigung
gelten auch in diesem Falle die Vorschriftendes § 77 Abs. 1 des Kommuualabgabeugesctzcs.

8 5.
Mit Genehmigungdes Kreisausschusses kaun eiue Gemeiudesich mit einer oder mehreren

benachbartenGemeiudeuzu eiuem Bnllcnhaltungsverbaude vereinigen. Geschieht dies, so kommen
°ie Nestimmungendes § 1 dieses Gesetzes sinngemäßzur Anwendung.

Eine solche Vereinigung kann durch Beschluß des Kreisausschnssesangeordnet werden,
wenn eine oder auch mehrere benachbarte Gemeinden außcrstaudc sind, den Vorschriften dieses
Gesetzes zn entsprechen, oder wenn infolge ungünstiger Abgrenzungder Gemeinde»ohne deren Ver¬
ewigung mit anderen die zweckmäßige Aufstellungder Nullen Schwierigkeitenbereitet.

8 6.
Der Kreisausschnßkann Gemeinden, in denen wegen ihrer besonderen wirtschaftlichen Ver¬

hältnisseein Bedürfnis znr Ausführung dieses Gesetzes nicht oder nur iu geringem Umfangebesteht,
von den Vorschriftendieses Gesetzes ganz oder teilweise entbinden.

8 7.
Gegen die gemäß diesem Gesetze ergehenden Beschlüsse des Kreisausschnsses,soweit es sich

Nlcht um die Genehmigungeines Gcmeiudebeschlussesüber die Aufbringuug der Kosten handelt (§ 4),
ist Beschwerde an den Proviuzialrat zulässig.

8 8.
Die bestehendenbesonderenVerpflichtungenzur Bnllenhaltung bleiben durch dieses Gesetz

unberührt.
8 9.

Dieses Gesetz tritt am ............... in Kraft. Zu dem gleichen Zeitpunkte
tritt das Gesetz, betreffenddie Verpflichtung der Gemeindeniu deu Landkreisen der Rhcinprouinz
M Bullenhaltung, vom 27. Juni 1890 (Oesetzsamml. S. 217) außer Kraft.

Urkundlich pp.

l>«



462 Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 28.

Zu Geschäfts-Nr.I. ^. III. e. 1198 N. l. I..
II. ä. 604 N. ä. ^.

Begründunss.

Allgemeiner Ieil.

Das seit dem 1. Januar 1891 in Geltung stehendeGesetz, betreffenddie Verpflichtung
der Gemeindenin den Landkreisen der Rheinprovinz zur Bullenhaltung vom 27. Juni 1890 (Ge-
fetzsamml. S. 217) hat zwar im allgemeinendie Entwicklungder Viehzuchtgünstig beeinflußt und
jedenfalls insoweit seinen Zweck erreicht, als es darauf abzielte, dem früher bestehende» Mangel an
Zuchtbullen abzuhelfen.

Dagegen hat sich die in der Begründung dieses Gesetzes ausdrücklich betonte fernere Ab¬
sicht, die Änllenhaltuug — abgeseheu von den Gegenden mit blühender Viehzuchtund von einigen
besonderen Ausnahmefällen — überall zur Genieindesachezu machen, nur in sehr beschränktem
Umfang erfüllt. Wahrend nach amtlicher Ermittelung im Jahre 1888 bereits 233 Gemeinden
Gemeindebullenhaltunghatten, haben neuere Feststellungenergeben,daß die Zahl dieser Gemeinden
zur Zeit etwa 650 beträgt; gewiß eine geringfügige Steigerung bei einer Gesamtzahl von etwa
3300 Gemeinden. Aber selbst diese Steigerung dürfte kaum auf den Einfluß des Gesetzes zurück¬
zuführen sein. Das Gesetz bietet leider keine Handhabe, nm auf die Art der Bullenhaltung in
den einzelnenGemeindeneinzuwirken. Der Grnnd hierfür liegt vor allem in der bedingten Fassung
des § 1, wonach die Verpflichtung der Gemeinden zur Haltung von Bullen nur dann eintritt,
wenn und soweit die Zahl der vurhaudencnBullen nicht genügt.

Kaum bei einem Viertel der Gemeinden ist die Viehzuchtso hoch entwickelt, daß die bei
den Züchtern vorhandenenVnllen jederzeit allen Anforderungengenügen. Die große Mehrzahl der
übrigen Gemeinden entzieht sich der gesetzlichenVerpflichtung zur Beschaffungnud Unterhaltung
von Bnllen dadurch, daß sie Gemeindeeingcsessene dnrch eine entsprechende Vergütung bestimmen,
die erforderliche Zahl von Bullen zur Verfügung zu stellen. Diese Art der Bullenhaltung ist es,
die vielfach zu erheblichenMißständen in Bezug auf die Beschaffenheitund die zweckdienliche
Haltung der Bnllen geführt hat.

Die Besitzergrößerer Viehbestände,die für den eigenen Bedarf schon einen oder mehrerer
Bullen halten, zeigen sich immer weniger geneigt, ihre Bullen den übrigen Viehbesitzeru zur Ver¬
fügung zu stelle«; sie fcheuen die mit dem Anküren der Bnllen sowie mit dem Zuführen der
fremdenTiere verbundenenUmständlichkeiten uud die Ansteckungsgefahren für den eigenen Viehstand.
Infolgedessensind die Gemeinden vielfach darauf angewiesen, mit solchen Gcmeindeeiugesessenen
Vereinbarungen über die Bullenhaltung abznschließen,die aus der Bullenhaltung eiu Gewerbe
machen und auf einen Verdienst aus dem Geschäftenicht verzichten können. Da aber leider bei
zahlreichen Gemeinden das Bestreben besteht, möglichst geringe Kosten aufzuwenden, also die zu
zahlendeEutschädigungtunlichstniedrig zu bemessen, ist der Bulleuhalter nicht in der Lage, einen
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wertvollen Bullen zu beschaffen, er muß vielmehr, um eine hinreichende Entschädigungfür den Auf¬
wand an Futter und Arbeit zu erlangen, den Bullen möglichst billig zu erwerben und durch
ichnelle Mästung zu verwerten fuchen. Es bedarf keiner näheren Begründung, daß unter solchen
Umständen die züchterischen Interessen in den Hintergrund treten und das ist besonders dann der
ck»ll, wenn der Bullenhalter, wie es häusig vorkommt,selbst gar nicht Züchter ist.

Allerdings bietet die Körung eine Handhabe, untaugliche, unter Umständen auch schlecht
gehaltene Bullen von der Zucht auszuschließen,nicht aber die sofortige Beschaffung durchaus ein¬
wandfreier Bullen an Stelle der abgekörten zu sichern, und insbesonderenicht auf die Art der
^ullenhaltung, auf ihre Dauer, auf Fütterung, Pflege usw, mit Erfolg einzuwirken. Auch die
M den meisten Lokalabtcilungendes landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen eingeführtePrä-
wnerung vou Bulleu guter Beschaffenheit hat manches zur Verbesserung beigetragen, aber gleichfalls
une gründliche Beseitigungaller Mißstände nicht ermöglicht. Wenn immerhin, was gewiß nicht zu
"erkennen ist, in einigen Gemeindengroße Furtschritte in der Bullenhaltnng zu verzeichnen sind,
w sind solche Ausnahmen darauf zurückzuführen,daß es den fortgesetzten Bemühungen der Auf-
Nchisbehürden gelungen ist, in den Gemeindevertretungenden Interessen der Zucht eine größere
Pachtung zu verschaffen. Denn bei der jetzigen Fassung des Gesetzes ist es lediglich der freien
Entschließungder Gemeindenüberlassen, ob sie Bullen selbst ankaufen und in ihrem Eigentum
ehalten, ob sie eigene Bullenställe einrichten, oder ob sie mit Privatbesitzern solche Verträge ab¬

ließen wollen, die durch die Auswahl der geeigneten Persönlichkeit,durch ihre Geltungsdauer,
urch die Höhe der Entschädigung,sowie durch ihren sunftigeu Inhalt die Beschaffungguter Bulleu

und deren zweckdienlicheHaltung gewährleisten. Es ist bemerkenswert,daß von etwa 1750 Ge-
wemdcn, die an Privatbulleuhalter Entschädigungenzahlen, kaum 1200 schriftliche Verträge abge¬
gossen haben, trotzdemes für die Zucht gewiß uicht gleichgültigist, welche Verpflichtinigendem
^ullenhalter auferlegt werden. Und es ist nicht minder bezeichnend, daß sich gerade diejenigen

"«labteilungsdirektorendes genannten Vereins am lebhaftestenfür eine Abänderung des Gesetzes
"usspiechm, in deren Bezirken die Gemeindebullcuhaltungdie grüßten Fortschritte gemachthat. Sie
>ehen einesteils diese Fortschritte in Frage gestellt, wenn sie nicht durch eine gesetzlicheGrundlage
!>cher gestellt werden, und anderuteils haben gerade sie die Erfahrung gemacht, daß bei dem Mangel
einer gesetzlichenGrundlage alle weiteren Bemühungen ohne Erfolg bleiben werden. Nur dann

'ld in allen Teilen der Provinz eine durchgreifende Hebung der Zucht angestrebtwerden können,
ven» es möglich wird, nötigenfalls die Entscheidung über die Regelung der Bullenhaltuug aus dem
"zuhäufig von Nebeninteresscn beeinflußtenGesichtskreise der örtlichenOrgane herauszuhebcuund

e>ner Behörde zu übertragen, die mit vollem Verständnissefür die Bedürfnisseder Zucht und für
°>e besonderen Verhältnisse jeder einzelnen Gemeinde unbeeinflußt ihr Urteil bildet. Als solche
^ ehörde aber erscheint der Kreisausschuß berufen, der nach seiner Zusammensetzung in allen Land¬
leisen zweifellosdie nötige Sach- und Ortskenntnis besitzt und keineswegsgeneigt sein dürfte, an
" Gemeinden Anforderungenzu stellen, die über ihr tatsächliches Bedürfnis und über ihre Leistungs-

lnhigkeit hinausgehen.

Besonderer Heil.

Zu s 1.Zu 3 i.
. Als erstes Erfordernis zur Hebung der geschilderten Mängel ergibt sich, daß
° lNgte Verpflichtungder Gemeinden zur Bullenhaltnng zur unbedingtengemachtwird,

daß die jetzige
weil nur

58'
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hierdurch die gesetzliche Voraussetzung zu einer Einwirkung auf die Gemeindenim Aufsichtswegc
geschaffen werde» kann. Dieses Erfordernis gelaugt in der Vorschrift des ersten Absatzes zum
Ausdruck.

Im zweiten Absätze ist entsprechendder Bestimmung im geltendenGesetze und in den
gleichartigenneuereuGesetzen für andere PreußischeProvinzen vorgesehen, daß anf jedes volle oder
angefangene Hundert von Kühen oder deckfähigenRindern mindestensein Bulle vorhanden sein muß.

Durch die Fassung des zweite« Absatzes ist iudesseu dem Kreisausschusse die Möglichkeit
gegeben, in einzelnen Fallen über dieses Mindestmaß hinanszugcheuund für Gemciudeumit großem
Viehbestande und bei genügenderLeistungsfähigkeitauch eine stärkereBullenhaltuug vorzuschreiben.

Zu s 2.
Von besonderer Wichtigkeit für die Erzielung günstiger Zuchtergebnissc ist die geeignete

Art der Nnllenhaltung. Der § 2 zeigt den Gemeinden die verschiedenen Möglichkeiten,wie ste
ihrer Verpflichtung aus § 1 nachkommenkönnen, wobei der bestehenden Vielgestaltig^ der Ver¬
hältnisse Rechnung zu tragcu ist. Es kann zunächst der Beschlußfafsuugdurch die Gemcindever-
tretung überlassen werden, welchen Weg sie zur Erfüllung der gesetzlichenVerpflichtungbeschreib»
will, ob sie eigene Bullen beschaffen und in eigenen Ställen dnrch Angestellteder Gemeindever¬
pflegen lassen, oder ob sie die Fütterimg uud Pflege der von ihr angeschafften Bullen einem ver¬
tragsmäßig verpflichteten Vullenhalter übergeben, oder ob sie mit Privatbesitzernvon Bullen die
Vereinbarung treffen will, daß sie ihre Bulleu den übrigen Viehbesitzern der Gemeindezur Ver¬
fügung stellen. Aus den im allgemeinen Teil erörterten Gründen muß es jedoch dem KreisausschM
vorbehaltenbleiben, zn prüfen, ob die von der Gemeindevertretungbeabsichtigte Art der Bullenhaltuug
den Interessen der Zucht und den Verhältnissender einzelnenGemeindenentspricht und wenn tnes
nicht der Fall sein sollte, anf eine anderweitigeRegelung der Bullenhaltung hinzuwirken. Hierbei
werden auch die Verträge über die Verstellungder Gemeindebnllenin Fütterung und Pflege svw^
die Verträge mit Privatbullenhaltcru eingehender Prüfung und nötigenfalls einer AbänderungM
unterziehensein. Entbehrlich erscheint eine solche Mitwirkung des Kreisausschusses nnr dann, wen"
sich die Gemeinde flir die Haltung der Bullen in eigener Verwaltung (Ziffer 1) entscheidet, da diese
Art der Bullenhaltuug als die geeignetste anzusehen ist.

Zu 8 3.
Diese aus 8 2 des geltenden Gesetzes übernommeneVorschrift erscheint zweckmäßig«n

ist daher beizubehalten. Sie hat auch in den neneren BullenhaltungsgesetzenPlatz gefunden.

Zu s 4.
Die in § 3 des geltenden Gesetzescuthaltenden Bestimmungenüber die Kostendeckung

sind durch ß 96 Abs. 5 des Kommunalabgabeugesetzes vom 14. Juli 1893 (Gesetzsamml. S. 152)
aufgehobenworden; die Frage der Kostendeckungist seitdem nach den Bestimmungendieses Gesetzt
zu beurteilen. Da der vorliegendeEntwurf ciue anderweitigeRegelung dieser Frage nicht bezweckt,
so würde es an sich einer Vorschrift mit dem Inhalte des ersten Absatzes nicht bedürfen. Ä«
Aufnahme empfiehlt sich indes im Hinblick auf die Bestimmung im zweiten Absätze,wonach die
Beschlüsse der Gemeinden über die Aufbringung der durch die Bullenhaltuug entstchcudeu Kosten
auch dann der Genehmign««.— bei Landgemeindendes Kreisausschusses, bei Stadtgemeiuden de.
Bezirksausschusses (8 77 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes) — unterstellt werden sollen, wen«,
wie es die Regel sein wird, die Kosten durch Erhebung von Sprunggeldern gedeckt werden solle"'
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b« sich als „Gebühren" im Sinne des ß 4 des Kommunalabgabengesetzes darstellen, da es geboten
«scheint, dem Kreis- (Bezirks-)Ausschußeinen Einfluß auf die Bemessung der Sprunggeldcr ein¬
zuräumen. Hierzu ist die Sundervorschrift des Abs. 2 erforderlich,da nach 8 4 des Kommunal-
abgabengesetzesBeschlüsse der Gemeindenüber die Erhebung von „Gebühren" einer Genehmigung
nicht bedürfen.

Zu 8 5.
Diese Bestimmung entsprichtdem § 4 des geltenden Gesetzes und findet sich auch in den

neueren Vullcnhaltungsgesetzen.Nen ist nur der Zusatz am Schlüssedes zweiten Absatzes, wonach
bem Kreisausschusse das Recht zur Anordnung einer solchen Vereinigung auch dann zustehen soll,
'wm infolge ungünstigerAbgrenzung der Gemeindendie zweckmäßigeAufstellung der Bnllen ans
Schwierigkeiten stößt. Die mit dem geltenden Gesetze gemachten Erfahrungen lafsen diese Erweiterung
d« Befugniffe des Kreisansschusscszweckmäßig erscheinen.

Zu 8 6.
Auch diese Bestimmung aus dem geltendenGesetze (8 5) ist beizubehalten,da fie unent¬

behrlich ist, um besonderenwirtschaftlichenVerhältnisseneinzelner GemeindeuRechnung zu tragen.
Die gegenüber dem geltenden Gesetze vorgesehene Weglassungdes Wortes „einzelne" vor

"ein Worte „Gemeinden" im ersten Satze bezweckt keine inhaltliche Aenderung dieser Vorschrift,
andern will nur der aus dem Worte „einzelne"möglicherweiseherzuleitenden Auffafsuugvorbeugen,
als wenn nicht auch eine größere Anzahl von Gemeindenoder sämtlicheGemeindeneines Kreises,
°ei denen im übrigen die gleichenVoraussetzungenzutreffen, von den Vorschriften des Gesetzes
lMz oder teilweise entbunden werden könnten.

Zu 8 7-
Da der vorliegendeGesetzentwurfgegenüber dem geltende«Gesetz eine erweiterte und in

Mehreren Paragraphen zum Ausdruck kommende Mitwirkung des Kreisansschusscsvorsieht, ist es
zweckmäßig, die Zulässigkeit der Beschwerde gegen seine Beschlüsse an den Provinzialrat in einem
besonderenParagraphen zusammenfassend anszusprechcn. Nur für die Beschlüssedes Kreisausschusses,
burch welche die Gemeindebeschlüsse über die Aufbringung der Bullenhaltungstosten genehmigt
'"erden, wird es bei der nach den allgemeinenGrundsätzengegebenen Beschwerde an den Bezirks¬
ausschuß seiu Bewendenbehalten müssen. Zu einer Abweichung von den Vorschriften des Kommu-
Nalllbgabengesetzesdürfte kein Anlaß vorliegen.

Zu 8 «-
Diese Vorschrift entfpricht dem 8 6 des geltendenGesetzes.
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Anla ge 29.
(Drucksachen. Nr. 50.)

Antrag.
Der Provinziallandtag wolle beschließen:

„Der Provinzialausschuß wird ersucht, in eine Prüfung der Frage einzutreten, ob nicht
für die Rheinprovinz, ähnlich wie für Westfalen ein zurzeit dem Preußischen Landtage
vorliegenderGesetzentwurfvorsieht, eine Beschränkungder furtgesetztsteigendenZahl
der Provinziallaudtags-Abgeordneten einzuführen sei, und gegebenenfallsdem nächsten
Provinziallandtage eine entsprechende Vorlage zu machen.

Düsseldorf, den 8. März 19N.

gez. u. Aschoff. Cleff. Conze. Eichhorn. Fischer (Gummersbach). Graf Galen.
Gerdes. v. Gürschen. v. Groote. Freiherr v. Hammerstein. Hisgen. Hue«.
Knoll. Freiherr v. Loe. Merrem. v. Miqnel. Neizert. Ios. Raab.
v. Runkel. v. Schütz. Vopelins. Dr. Vüllers. Weisdorff. Wessel>
Fürst zu Wied.

Zulage 30.
(Drucksachen. Nr, 30.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

Stellungnahme des Provinziallandtllg.es zur Gründung einer Zwangsgenossenschaft

zum Zwecke der Regelung der Vorflut und der Abwässerreinigung im linksrheinischen

Industriegebiet am Niederrhein.

Die Vorflutuerhaltnissein dem zwischen dem Rhein und der niederländischen Grenze gelegene«
Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf sind durchwegschlecht, die Nachläufe haben meist stäche»
Gefalle und ziehen in großen Windungen und Bogen langsam dahiu, was eine weitgehende Vel-
Wässerung und Versumpfung großer Flächenzur Folge hat. Vs sei hier nur an die Nicrs erinnert,
welche den Provinzicillandtag ja wiederholt beschäftigthat. Im Landeskulturinteressesind eine
Reihe — im ganzen 18 — Entwässerungsgenossenschafteugebildet worden, welche, meist untel
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erheblicherUnterstützung des Staates und der Provinz, den schweren Mißständen entgegenwirken
und die Sumpfflächen der landwirtschaftlichenKultur zugänglich machen. Diese Verhältnisse
beginnenjetzt noch erheblich schwieriger zu werden, da die Industrie und der Bergbau, die sich
bis vor kurzemnoch ausschließlich auf der rechten Rheinseitehielten, nun auch auf die linke über¬
greifen. Vorläufig sind zwar noch wenig Anlagen der Großindustrie auf der linken Rheinseite in
Betrieb, so z. B. die Friedrich-Alfred-Hütte der Firma Krupp in Rheinhcmscn,das Steinkohlen¬
bergwerk Rheinpreußen zwischen Homberg und Mors, die Sodafabrik der deutschen Solvaywcrke
bei Rheinberg. Im Van oder in Vorbereitung begriffen sind je 2 Schächte der deutschen Soloay-
werke bei Borth und Wallach, je 2 Schächte der Aktiengesellschaften Friedrich Heinrich und
Rheinische Stahlwerke bei Lintfort und Rheinberg, ein Schacht der Gewerkschaft Dier-
Mdt bei Hochemmerich. Der Gesamtumfang der verliehenen Grubenfelder an der Erdober¬
fläche betrug bis zum Juli 1907 bereits 836 ykm, in der Hauptsache handelt es sich um
Steinkohle, daneben kommen Salze und Erz in Betracht. Aus diesen Zahlen ergibt sich,
°aß man am Anfang einer großen industriellen Entwicklung steht. Für die Wasserverhaltnisse
hat das eine doppelte Bedeutung: einmal eine starke Vermehrung des abzuführenden Wassers
wfolge der Anlage und des Betriebes industrieller Werke und der damit in Zusammenhang
stehendenstärkeren Vesiedetungund dann die Gefahr von Bodensenkungeninfolge des Berg¬
baues uud weiterer Verschlechterungder ohnehin schon schlechten Vorflutverhaltnisse. Die Er-
fahrungeu im rechtsrheinischen Bergbangcbietim Emschertalmahnen hier zn ganz besonderer Vorsicht.
Dort waren durch die außerordentlicheEntwicklungdes Bergbaus schließlich unhaltbare Zustände
eingetreten,deren Beseitigung dann durch das Gesetz vom 14. Juli 1904, betreffend Bildung einer
Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Abwasserreinigungim Einschergebiet unter Auf¬
wendung sehr großer Mittel — über 40 Millionen Mark — erstrebt wurde. Auf der linken
"heinseite wird, wenn auch nicht in nächster,so doch in absehbarerZeit eine ähnlicheindustrielle
Entwicklung eintrete», und man will deshalb dort denselben Weg wie an der Emscher gehen mit
dem großen Unterschied,daß es sich hier nicht um Beseitigung,sondern um Verhütung von Miß-
stnnden handelt.

In richtiger Erkenntnis der Sachlage haben nämlich das Königliche Oberbergamt in Bonn
und der Herr Negierungs-Präsidentin Düsseldorfdarauf gedrungen, möglichst frühzeitig Vorkehrungen
zu treffen, um den Schädigungen der Vorflut vorzubeugen. Auf diese Anregung hin sind die in¬
dustriellen Werke in dem linksniederrheinischenGebiet unter Führung des Steinkohlenbergwerks
"heinpreußeu zn dem gerichtlicheingetragenen „Verein zur Aufstellung eines Entwässernngsplanes
Mr das linsniederrheinische Industriegebiet" zusammengetreten.Dieser Verein hat neben den umfang-
leichen Vorarbeiten für einen Entwässerungsplaneinen Entwurf zu einem Gesetz über die Gründung
einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut uud zur Abwasserreinigungin einem aus Teilen der
Kreise Mürs, Geldern, Cleve, Kempen und Crefeld-Land gebildetenGebiete ausgearbeitet. Der
Herr Ober-Präsident hat diesen Entwurf, der zuvor mit Kommissaren der zuständigen Herrn Minister
erörtert, von der KöniglichenStaatsregierung aber noch nicht in allen Teilen akzeptiertist, über¬
lädt, damit dem Provinziallandtag Gelegenheitgebotenwerde, zu der AngelegenheitStellung zn
nehmen.

Der Entwurf des Vereins geht davon aus, daß eine sachgemäße Regelung der Verhältnisse
"Ur durch die gemeinsame Durchführung eines das ganze Gebiet umfassenden Planes möglich,und
°aß bei den widerstreitendenInteressen hierzu die Bildung einer Zwangsgenofsenschaft erforderlich
'!t- Nach Lage der Gesetzgebung ist hier der Erlaß eiues Sondergesetzesgeboten.
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Das Gebiet der Genossenschaft wird begrenzt im Osten vom Rhein, im Westen von
der Laudesgrenze,im Süden von einer Linie, die etwa von Hohenbudberg am Rhein über Hüls
Aldekerk, Geldern geht und im Norden von einer Linie über Wemb an der niederländischen Grenze
über Wceze, Calcar bis Waardt am Rhein,

Es umfaßt vom Kreis Moers rd. 520 ykm,
„ „ Geldern „ 256 „ ,

„ Eleve „ 63 „ ,
„ Kempen „ 16 „ ,
„ Cref eld-Land „ 5 „ ,
im ganzen also id. 860 ^m.

Mitglieder der Genossenschaft sollen nicht wie in dem Emschergesetzdie beteiligtenKreise
sein, sondern die drei Gruppen, welche nach Entwickelung der Verhältnisse an der gemeinschaftlichen,
einheitlichen Vorflutregelung beteiligt sind, nämlich

»,) die Eigentümer der in dem Genussenschaftsgebict belegenen Bergwerke,
b) die Eigentümer der in diesem Gebiet belegenen größeren Unternehmungen,industriellen

Werke, Eisenbahnen,Schiffahrtskauäleund ähnlicher Anlagen,
o) die in diesem Gebiete belegenenGemeinden.
Zur Genossenschllftsversllmmlung sollen außer den Abgeordnetendieser Genossen auch

die Landräte der Kreise Moers, Geldern und Eleve gehören. Die Zahl der auf jeden Genossen
entfallenden Abgeordnetensoll sich nach der Höhe des Beitrages bestimmen. Bei Bemessung der
Höhe der Beiträge des einzelnen Genossen sind einerseits die durch ihn im Entwässerungsgebiet
herbeigeführten Schädigungen, andererseits die ihm erwachsendenunmittelbaren oder mittelbaren
Vorteile zu berücksichtigen. Gegen die Veranlagung zu Beiträgen steht dem Genossen die Berufung
au den Verufungsausschußzu, welcher aus einem von der Aufsichtsbehördezu ernennenden Staats¬
oder höheren Kommunalbeamten als Vorsitzenden,einem Mitgliede des Oberbergamtes, einem
Meliorationsbaubeamten und sechs aus der Genussenschaftsversammlung zu wählende« Mitglieder»,
von denen drei beruflich dem Bergbau, eiues der oben unter d) bezeichneten Genoffengrnppeund zwel
den Kreis- oder Gemeindevertretungenangehören müssen. Der Berufuugsausfchuß entscheidet nicht
nur über die Höhe der veranlagten Beiträge, sondern auch, wenn die Zugehörigkeitzur Genossen¬
schaft, insbesonderedie Verpflichtung zur Teilnahme an den Lasten überhaupt streitig ist. IM
letzteren Falle soll gegen die Entscheidungdes Verufuugsausschusscsdie Revision an das Ober¬
verwaltungsgerichtzulässig sein, während die Entscheidungüber die Höhe der Beiträge endgültig ist.
Die Genossenschaftfoll der Aufsicht des Staates unterworfen fein, welche der zuständige
Regierungs-Präsident ausübt. Der Aufsichtsbehördesoll auch das Recht der Zwangsetatisierung
zustehen, gegen welche der Vorstand der GenossenschaftKlage beim Oberverwaltungsgerichter¬
heben kann.

Was die Durchführung der Entwäfserung angeht, so haben die angestellten Ermitte¬
lungen ergeben, daß sie in dreifacherWeife erfolgen kann: entweder zum Rhein oder durch die
Niers zur Maas oder direkt zur Maas. Nach der Maas hin würde die Ableitung mit natür¬
lichem Gefalle möglich sein, zum Rhein dagegen müßten Pumpwerke eingerichtet werden; in jedem
Fall wären die Haus« und Iudustriewässer, ehe sie den Hauptentwäfserungsgräben zugeführt
werden, zu klären, so daß dem Rhein oder der Maas nur gereinigtes Wasser zugeführt wird.
Welche der angegebenenLinien für den Hauptvorfluter gewählt wird, steht noch dahin, die Prüfung
und Genehmigung des Bauplanes ist den zuständigen Ministern ausdrücklichvorbehalten. Der
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Entwurf sieht vor, daß der Bauplan in Teilstrecken je nach Bedürfnis auszuführen ist. Nach Lage
der VerlMnisfe wird auch jedenfalls zunächst nur die Teilstreckein dem jetzt bereits industriell
ausgenutztenGebiet ausgeführt werden.

Die Wirkung der geplanten Entwässerungfür die Landeskultur kann nach dem oben über
die Vorflutverhältnisseim Genossenschaftsgebiet Gesagten im allgemeinennur günstig sein, da sie
viele versumpfte Flächen trocken legen und der Bewirtschaftungzuführen wird. Hierdurch wird
jedenfalls soviel Weideland gewonnen, daß genügendErsatz für solche Weiden gebotenwird, welche
etwa wegen Senkung des Grundwasserspiegelsan einzelnen Stellen in Acker umgewandeltwerden
müssen. Es soll aber auch durch Einbau von Grundwehren, Bewässerungsanlagenund dergl. an
geeignetenStellen Vorsorge getroffen werden, daß eine Schädigung der Vichwirtschaftdurch Ver¬
minderung der Weiden vermiedenwird.

Was nun die Stellungnahme zu dem Gesetzentwurfangeht, so glaubt der Provinzial¬
ausschuß, daß dem erstrebtenZiele grundsätzlich mir zugestimmt werden kann. Man muß es als
einen Alt kluger Vorsorge dankbar begrüßen, daß die beteiligten Behörden und Werke rechtzeitig
diejenigen Maßregeln treffen, welche verhindern, daß am NiederrheinMißstände entstehen, wie sie
M Emschergebiet zu beklagen waren und nur mit außergewöhnlichgroßem Kostenaufwandbefeitigt
werden konnten. Zustimmen muß man auch der Ansicht, daß die Durchführung eines fo großen
Unternehmensnnr durch die Bildung einer Zwangsgenossenschaft sichergestellt werden kann.

Der Provinzialausschuß trägt deshalb kein Bedeukeu, die grundsätzliche Zustimmung dazu
3« empfehlen,daß ein Gefetz behufs Bildung einer Zwangsgenossenschaftcrlaffen wird.

Was nun die Einzelbestimmungendes von dem Verein vorgelegtenGesetzentwurfesangeht,
w war deren Prüfung nicht in so eingehender Weise möglich, wie es für die Abgabe einer gutacht-
uchen Aeußerung erforderlichist, da die Sache erst in den letzten Tagen vor Eröffnung des Land¬
tages eingegangenist. Um die Verzögerung der Einbringung eines Gefetzentwurfesbeim Landtag
der Monarchie tunlichst zu verhindern, scheint es deshalb richtig, mit der Prüfung und Begutachtung
der Einzelbestimmnngenden Provinzialausschuß unter Zuziehung der Abgeordnetenaus den Kreisen
Moers, Geldern und Eleve und der Landräte der Kreise Kempen und Crefeld-Land zu beauftragen
mit der Maßgabe, daß der Provinziallandtag auf weitere Anhörung verzichtet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß folgende Beschlußfassung vorzuschlcigeu:
„Provinziallandtag spricht sich grundsätzlich für den Erlaß eines Gesetzes behufs
Gründung einer Zwangsgenossenschaftzum Zwecke der Regelung der Vorflut und der
Abwasserreinigung im linksrheinischenIndustriegebiet zwischendem Rhein und der
Landesgrenze aus und beauftragt mit der Prüfung der Einzelbestimmungendes von
dem „Verein zur Aufstellung eines Entwässerungsplanes für das linksniederrheinische
Industriegebiet" ausgearbeiteten Gefetzentwurfesden Provinzialausschuß iu Verbiudung
mit den Provinziallandtags-Abgeordneten der Kreise Moers, Geldern und Eleve und
der Landräte der Kreise Kempen und Crefeld-Land mit der Maßgabe, daß auf eine
erneute Anhörung des Provinziallandtages verzichtet wird."

Düffeldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beisfel von Gymnich, Dr. von Reuvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Entwurf
zu einem „Gesetz für die Gründung einer Genossenschaftzur Regelung der Vorflut
nnd zur Abwässer-Reinigung in einem aus Teilen der Kreise Moers, Geldern, Cleve,

Kempen und Crefeld-Landgebildeten Gebiete".

Inhalt:
1. Begründung.
2. Gesetz-Entwurf.
3. Erläuterungen.

Begründung.
Die Entwässerungsoerhältnisseder linksniederrheinischen Ebene, die sich zwischen Rhein und

Maas in südöstlicher nach nordwestlicherRichtung von Hohenbudbergnach Calcar, im Osten von
Rheinberg westlich über Geldern hinaus erstrecktund ein rund 860 ykm großes Gebiet hauptsächlich
aus den Kreisen Mors, Geldern und Cleve, zu kleinem Teile noch aus deu Kreisen Kempen und
Crefeld-Land umfaßt, bedürfen dringend einer einheitlichen Regelung. Das geringe Gefalle der
linksniederrheinischen Nachläufe in Verbindung mit ihren großen Windungen hat zur Verwässerung
und Versumpfung weiter Flächen geführt, so daß sich bereits eine große Anzahl von einzelnen
Entwässerungsgenosseuschafteuinnerhalb dieses Gebietes gebildet hat. Die Aufstellung weiterer
zahlreicherEntwürfe zeigt, daß die Entwässerung des fraglichen Landcsteils Gegenstandstetiger und
wachsender Sorge ist. Mit der Zunehmenden Bebauung wird die Entwässerungsich immer schwieriger
gestalten. Zu den Schädigungen der Landeskultur werdeu andere Mißstände, namentlich in gesund¬
heitlicher Beziehung, treten. Durch den zum Segen der Landschaft sich entwickelndenBergbau
werden außer dem Anwachsender Bevölkernng und der Besiedelung Senkungen der Erdoberfläche
eintreten nnd damit weitere Vorflutstörungeu entstehen. Es ist der Eintritt von ähnlichenMiß-
ständen zu befürchten,wie sie in dem rechtsrheinisch-westfälischenIndustriebezirke zur Vorflutregelung
der Emscher geführt haben. Wenn aber im Emscherentwässerungsgebieteschon unerträgliche Miß'
stände entstandenwaren, ehe mau zu der großzügigenRegelung der Vorflutverhältnisseauf Grund
des Gesetzes betreffend die Bilduug einer Genossenschaft zur Regelung der Vorflut und zur Ab¬
wässerreinigungim Emschergebiete vom 14. Juli 1904 schritt, fo ist es in dem hier in Frage
kommendenlinksrheinischenGebiete noch jetzt Zeit, die Entstehung solcher Zustände zu verhüten-
Hier wie dort kann aber nur die gemeinschaftlicheDurchführung eines das ganze Gebiet umfassenden
Entwässeruugsplanes zum Ziele führen. An die Stelle der Einzelentwürfe muß eil, einheitlicher
Plan an die Stelle der örtlichen Entwässermigsgenossenschaften die Vereinigung aller Beteiligten
treten. Nicht nur die Ausführung der Entwässerungsanlagen, sondern auch ihre dauernde Unter¬
haltung muß in der Hand der Vereinigung bleiben.

In der Einsicht, daß die Verhältnisse die geschilderte Entwicklungnehmen würden, haben
sich die Bergwerkseigentümeram linken Niederrhein unter dem Namen „Verein zur Aufstellung
eines Entwässerungsplanesfür das linksniederrheinische Industriegebiet" Zu einem Verbände zusammen¬
geschlossen, dessen Zweck die Aufstellung eines allgemeinenEntwässerungsplanes für das fragliche
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Gebiet war. Die Durchführung eines solchen Planes wird aber ebenso wie die Vorflutregelung im
Emschergebiet nur durch ein Sondergesetzermöglicht werden können. Die bestehenden Gesetze kennen
die Entwässerung einer großen Landschaft aus Interessen, wie sie hier in Frage kommen, nicht,
ö« den Interessen der Landwirtschaft treten hier diejenigen des Bergbaues an einer uugestörteu,
gesunden Entwicklung,diejenigender Gemeindenan der Verhütung gesundheitswidrigerVerhältnisse
und endlich auch diejenigen der mit der Entwicklungdes Bergbaues und der Gemeindenaufsteigenden
Industrie. Wenn aber die allgemeinenVorflutgesetze lediglich„die Entwässerungvon Grundstücken"
«geln, und insbesondere das Wassergenosscnschaftsgesetz vom 1. April 1879 die Bildung von
Zwangsgenossenschllften„zur Entwässerung von Grundstücken" vorsieht, so ist damit der Zweck
verfolgt, daß sich die Grundstückseigentümeroder eine Mehrheit von Grundbesitzernvor Schäden
lhrer landwirtschaftlichausgenutztenGrundstücke bewahren können. Ueber diesen Gedankengeht das
gegenwärtige Unternehmenweit hinaus. Der Erlaß eines Sondergesetzes ist deshalb geboten, zumal
auch das allgemeineWassergenossenschaftsgesetzeinen Zwang gegen widersprechende Eigentümer zum
Eintritt in die Genossenschaftnur dann gibt, wenn rein landwirtschaftlicheZweckedurch die
Entwässerungsanlageverfolgt werden. Durch das Soudergesetz sollen zur Durchführungdes Entwurfs
Zusammengeschlossenund zur Unterhaltung und zum Betriebe der geschaffenenAnlagen zusammen¬
gehalten werden die drei Gruppen, die nach der Entwicklungder Verhältnisse an der gemeinschaft-
uchen, einheitlichenVorflutregelung beteiligt sind. Nach dem Vorbilde des allgemeinen Wasser-
genossenschaftsgesetzesund des Emschergenossenschaftsgesetzessoll die Vereinigung „Genossenschaft"
genannt werden. Die Beteiligten sind die Genossen. Es ergeben sich als die drei Genosscnschafts-
gruppen die Gemeinden, die die Gesamtheit der Grundbesitzerverkörpern,und denen auch in erster
^mie die Sorge für die gesundheitlichenVerhältnisse obliegt, die Vergwerkseigentümerund die
"gentümer von sonstigen Unternehmungen,Fabriken usw. Zweier Hauptgrundsätzein dem Gesetz¬
entwürfe soll in diesem allgemeinenTeile noch gedacht werden: des einen, daß für eine gerechte
Verteilung der Genossenschaftslastennach dem Maßstabe des Interesses an der Ausführung und
Unterhaltung der Anlagen Sorge getragen ist, und des anderen, daß der Belastung des einzelnen
Genossen seine Vertretung in den Genossenschaftsorganen entsprechen soll.

Die Prüfung und Genehmigungdes einheitlichen Bauplanes bleibt nach dem Gesetzentwürfe
ben zuständigen Ministern vorbehalten. Die finanzielle Durchführungdes Planes ist in dem Gesetze
geregelt; es gibt auch nähere Bestimmungen betreffend das Aufsichtsrechtdes Staates über die
Genossenschaft.Die Genofsenschaftsorganesind der Vorstand und die Genossenschaftsversammlung;
"le näheren, insbesonderedie inneren Rechtsverhältnissewerden durch die von der Genossenschafts¬
ersammlungzu beschließende Satzung geregelt. Der aus Abgeordnetender verschiedenen Genossen¬

gruppen gebildeteVorstand führt die Verwaltung und vertritt die Genossenschaft nach außen; ihm
legt insbesondere die Umlegung der vou der Genossenschaftsversammlung beschlossenenAufwendungen

auf die einzelnenGenossen ob. Gegen die Veranlagung des Vorstandes steht den Genossen die
Prüfung an den Berufungsausschußzu, der zu einem Teile aus staatlichen,mit den hier in Frage
tommenden Verhältnissen genau vertrauten Beamten, zum andern Teile aus sachverständigen Mit¬
gliedern besteht, die von der Genossenschaftsversammlungunter Berücksichtigungjeder der drei
^enossengruppenzu wählen sind. Die Anrufung der ordentlichenoder Verwaltungsgerichteist im
allgemeinenin der Erwägung ausgeschlossen worden, daß es sich in der Hauptsacheum technische,
«e« Gerichten fernliegende Spezialfragen handelt, bei deren Entscheidungdie Gerichte doch von dem
Gutachten von Sachverständigenabhängig wären, und daß aus diesem Grunde die gegen die Ver¬
anlagung erhobenen Beschwerden bei den Gerichten auch nicht die erforderliche schleunige Behandlung
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erfahren würden. Gegen die Entscheidungdes Verufungsausschussessoll nur dann die Revision an
das höchste preußische Verwaltungsgerichtgegeben sein, wenn über die Verpflichtungznr Teilnahme
an den Geuosseuschaftslasteu uud die Voraussetzungzur Heranziehung grundsätzlich, vorwiegendalso
über Rechtsfragen, zu entscheiden ist. Im großen Ganzen schließt sich der Gesetzentwurf,insoweit
nicht verschiedenartige Verhältnisse und gesammelte Erfahrungen eine Abweichung notwendiggemacht
haben, dem oben gedachten Gesetze zur Regelung der Vorflut im Emschergebiete an, das sich, wie
der Fortschritt der Vauarbeitcn und die glatte Erledigung der Verwaltungsgeschäftezeigcu, in
seineu Gruudzügen durchaus bewährt hat.

Oeseh-Ontwurf.
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I. Zweck und Oellungsbereich des Gesetzes; der Bauplan und die
Bezeichnung der Genossen.

s 1.
Zum Zwecke „der Regelung der Vorflul nach Maßgabe eines einheitlichenBauplanes

und der Abwasserreinigungin einem aus Teilen der Kreise Moers, Geldern, Eleve, Kempen und
Erefcld-Lcmd gebildeten Gebiete sowie der Unterhaltung und des Betriebes der ausgeführten
Anlagen" wird eine Genossenschaft gegründet.

Der Bauplan muß geändert und ergänzt werden, wenn dies zur Erreichung des
Genossenschaftszweckes erforderlich wird. Der Bauplan wird in Teilstreckenje nach Bedürfnis
ausgeführt. (§ 26 Absatz 2.)

Der einheitliche Bauplan, die Aenderungen und Ergänzungen bedürfen ebenso wie die
Sondercntwürfe der Genehmigung der zuständigenMinister.

s 2.
Genosfen sind:

a) die Eigentümer der in diesem Gebiete belegeuenBergwerke,
d) die Eigentümer der in diesem Gebiete belegenen größeren Unternehmungen indu¬

striellen Weake, Eisenbahnen, Schiffahrtskanäle und ähnlichenAnlagen,
o) die in diesem Gebiete belegenenGemeinden (8 11 Absatz 2).

Die unter d) Genannten gelten nur baun als Genossen, wenn sie zu einem in der
Satzung für die Anfnahmc in die Beitragsliste vorzuschreibenden Niedrigstsatzczu den Genossen-
schaftslastcnveranlagt werden können (§ 12).
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II. Rechtsfähigkeit, Kahung und Organe der Genossenschaft.

s 3.
Die Genossenschaftkann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen, Eigentum und andere dinglicheRechte an Grundstückenerwerben, vor Gericht klagen
und verklagt weiden. Ihr ordentlicherGerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie
ihren Sitz hat.

Die näheren Rechtsverhältnisseder Genossenschaft weiden durch die Satzung geregelt, die
insbesondereenthalten muß:

1. den Namen und Sitz der Genossenschaft;
2. Bestimmungenüber die Aufstellungund die Führung des Verzeichnisses der Genossen

sowie über die Veröffentlichungenaus demselbenim Amtsblatte;
2- die nähere Bezeichnung des für die Ausführung des Unternehmens maßgeblichen

Entwurfs;
4- Vorschriftenüber die Benutzung und Unterhaltung der genossenschaftlichenAnlagen;
5- Vorschriftenüber die Wahl, die Zusammensetzung,die Amtsdauer des Vorstandes, das

Ausscheiden von Mitgliedern des Vorstandes und deren Ersatzwahl, die Befugnissedes
Vorstandes, die Vertretung nach außen und die Formen für die Legitimation der
Mitglieder des Vorstandes und ihrer Stellvertreter; wenigstens ein Mitglied des Vor¬
standes muß der Abgeordnete einer Gemeinde oder der Landrat eines der im 8 7
genannten Kreise sein;

6. die Bezeichnungder Gegenstände, die der Beschlußfassungdurch die Genossenschafts-
versammluug unterliegen;

7. Vorschriftenüber die Abstimmung in der Genossenschaftsversammlungüber die Ver,
tretung abwesenderAbgeordneten bei der Stimmenabgabe, über das Ausscheiden von
Abgeordnetenund deren Ersatzwahl sowie über die Voraussetzungenund die Form der
Iusammenberufung der Genossenschaftsversammlung;

8. nähere Grundsätzefür die Veranlagung;
9. die nähereu Bestimmungenüber die Zuscunmeuberufung,die Beschlußfähigkeit und die

Tätigkeit des Berufungsausschusscssowie über die Berufung der Stellvertreter;
10. die Angabe der Form für die von der Genossenschaft ausgehendenBekanntmachungen

sowie der öffentlichen Blätter, in welche die für die Oeffentlichkcit bestimmtenBekannt¬
machungenaufzunehmensind;

11. Bestimmungen über die an die Mitglieder des Vorstandes und des Verufungsaus-
schusses zu zahlenden Entschädigungen;

12. Bestimmungen über Satzungsänderungen,

8 5.
Die Satzung und jede Satzungsänderung beschließt die Genossenschaftsversammlung.

^ummt innerhalb einer von der Aufsichtsbehörde auf mindestens6 Monate zu bemessenden Frist
"e Satzung nicht zustande, so erläßt sie die Aufsichtsbehörde.

Die Satzung unterliegt Königlicher Genehmigung; Aenderungenbedürfen der Genehmigung
d°r zuständigenMinister.
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Die Satzung und jede Aenderung sind nach ihrer Genehmigung nach Vorschriftund mit
der Wirkung des Gesetzes betreffeuddie BekanntmachunglandesherrlicherErlasse durch die Amts¬
blätter vom 10. April 1872 (Ges.-Samml. S. 357) zu verkünden.

8 6.
Organe der Genossenschaft sind:
1. die Genossenschllftsversammlung;
2. der Vorstand.

s 7.
Die Genossenschaftsversammluug besteht aus Abgeordnetender in § 2 genannten Genossen

und den Lcmdräten der Kreise Moers, Geldern und Eleve.
Jedes Mitglied der Genossenschaftsversammlung hat eine Stimme.

8 8.
Die Zahl der auf jeden Genossenentfallenden Abgeordnetenwird durch die Höhe seines

rechtskräftig festgestelltenJahresbeitrages dergestalt bestimmt, daß auf eine durch die Satzung
festzusetzendeEinheit an Jahresbeitrag je ein Abgeordneterentfallt.

Die Genossenkönnen sich mit ihren Jahresbeiträgen zu Gruppen zusammenschließen.Für
jede dadurch entstehende Einheit wählt die Gruppe einen Abgeordneten. Den einzelnen Gruppeu
ist es gestattet, von ihren Jahresbeiträgen soviel gegenseitigauszutauschen, daß eine Einheit oder
ein Vielfachesdavon erreicht wird.

§9.
Die Amtsdlluer der Abgeordnetenbeträgt 3 Jahre. Am Ende jeden dritten Jahres wird

die auf die einzelnenGenofsen entfallende Abgeordnetenzahl nach Vorschrift des § 8 dem für
dieses Jahr rechtskräftig festgesetzten Jahresbeitrag entsprechendneu bestimmt und den Genossen
bekannt gegeben. Die Genossen haben ihrerseits die von ihnen für die nächsten3 Jahre zu ent¬
sendendenAbgeordnetendem Vorstande mitzuteilen.

8 10.
Der von der Genossenschaftsversammlungund aus ihrer Mitte zu wählende Vorstand

vertritt die Genossenschaft. Ihm liegt insbesonderedie Aufstellungder Beitragsliste ob.

III. Aufbringung der Mittel «nd Aufstellung der Veitragsliste.
§ 11.

Die Genossenschaftslasten sind durch Beiträge der Genossenzu decken.
Bei der Verteilung der durch die Ausführung, die Unterhaltung und den Betrieb der

genossenschaftlichen Anlagen entstehenden Kosten auf die einzelnen Genossen sind einerseits die
durch sie im Gntwasscrungsgebietherbeigeführten Schädigungen, andererseits die den Genossen
entstehenden unmittelbaren oder mittelbaren Vorteile zu berücksichtigen.Die Gemeinden können,
abgesehen von den Aufwendungen zur Sicherstcllung der Durchführung des Unternehmens, wie
Vorarbeiten und Grundcrwerb, die von vornherein sämtliche Genossen belasten, für die ihnen
entstehendenmittelbaren uud unmittelbaren Vorteile nur dann veranlagt werden, wenn ihnen die
genossenschaftlichenAnlagen tatsächlich zu gute kommen.

s 12.
Die auf die einzelnen Genossen entfallenden Beiträge sind in einer Veitragslistezu veranlagen.
Insoweit die Eigentümer der im § 2 zu d genannten Unternehmungendeshalb nicht als

Genossen in die Veitragsliste aufzunehmen sind, weil sie nicht zu dem in der Satzung vorgeschriebenen
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Niedrigstsatze herangezogen werden können <H 2 Abs. 2), sind die durch diese Unternehmungen
herbeigeführtenSchädigungen nnd die ihnen entstehenden unmittelbaren udcr mittelbaren Vorteile
bei der Veranlagung derjenigen Gemeinde zu berücksichtigen, in deren Bezirk die Unternehmung
gelegen ist.

8 13.
Die Bcitragsliste ist neben den erforderlichen Erläuterungen offen zu legen.
Der Vorstand hat unter der Angabe, wo und während welcher Zeit die Beitrags-

liste zur Ginsicht offen liegt, Abschrift dieser Liste den Genossen mit dem Bemerkenmitzuteilen,
baß Einsprüche gegen die Liste binnen einer Frist von 4 Wochen bei dem Vorstand schriftlich
anzubringensind.

Außerdem ist der Ort und die Zeit der Offcnlegung der Bcitragsliste vom Vorstande
öffentlich bekannt zu machen,

Z 14.
Die eingegangenenEinsprüche sind vom Vorstände nach Ablauf der Frist zu entscheiden.

Der Vorstand ist befugt, über die Einsprüchemündlichoder schriftlich zu «erhandeln.
Der Vorstand berichtigt erforderlichenfallsdie BeitragZIistc und teilt seine mit Gründen

zu versehenden Entscheidungenden Genossen mit, die Einspruch erhoben haben, oder deren Ver¬
anlagung infolge der von anderen Genossenerhobenen Einsprüchegeändert worden ist.

8 15.
Demnächst ist die Beitragsliste der Aufsichtsbehördeder Genossenschaft zur Festsetzung

""zulegen.
Die Aufsichtsbehörde hat sich bei Festsetzung der Bcitragsliste auf die Prüfung zu beschränken,

vb bei Aufstellung der Liste die in diesem Gesetz und der dazu gehörigenSatzung gegebenen
Furmvorschriftcnerfüllt sind.

8 16.
Nach Festsetzung der Beitragsliste durch die Aufsichtsbehörde sind die Jahresbeiträge den

Genossen mitzuteilen und von ihnen in vierteljährlichenBeträgen in der ersten Hälfte des zweiten
Monats eines jeden Vierteljahres an die Kasse der Genossenschaft abzuführen.

8 17.
Die Beitragspflicht zu den Genosscnschaftslasten ist den gemeinenöffentlichen Lasten gleich

^ achten. Rückständige Beiträge der im H 2 unter a und K genannten Genossengruppenunter-
uegen der Veitreibung im Verwaltungszwangsverfahrendurch die Genussenschaftskasse; die Beitreibung
^nn auch gegen die Pächter und sonstigenNutzungsberechtigten,vorbehaltlichdes Rückanspmches
gegen die eigentlich Verpflichteten,gerichtet werden. Gegenüber den mit den Beiträgen rückständigen
Gemeindenfinden die Bestimmungenüber die Art der Zwangsvollstreckungwegen Geldforderungcn
gegen Stadt- und Landgemeinden Anwendung (W 17 Ziffer 4 und 33 Ziffer 4 des Zuständig-
keusgesetzes vom 1. August 1883, ß 15 Ziffer 3 des Gesetzes betr. die Ginführung der Zivil¬
prozeßordnung).

8 18.
Die bei der Ginziehungder Beiträge oder infolge von Berufungen entstandenenAusfälle

Und, sofern nicht der ausgefalleneBetrag auf deu nächsten Jahresbeitrag angerechnetwird, in einer
nachträglichenBcitragsliste auf die Genofsen zn verteilen.

Ebenso können die Eigentümer ueuer oder wesentlich umgeänderterAnlagen (§ 2 a und d)
un Laufe eines Neranlagungszeitraumesin einer Nachtragsliste veranlagt werden.
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Für die Aufstellung und Festsetzung dieser Nachtragsliste gelten die gleichen Bestimmungen
und Rechtsmittelwie für die Beitragsliste.

8 19.
Die Gemeinden dürfen die auf sie entfallendenBeiträge zu den Kosten der genossenschaft¬

lichen Anlagen, die als Veranstaltungen im Sinne der §H 4, 9 und 20 des Kommunalabgaben-
gesetzes vom 14, Juli 1873 (G. S. S. 152) anzusehensind, durch Heranziehung zur Gemeinde-
Einkommensteuernur insoweit aufbringen, als sie dieselben nicht nach Maßgabe der genannten
Bestimmungen des Kommunalabgabengesctzesdecken können. Hierbei dürfen jedoch die im § 2
unter a und b genannten Genossengruppennicht mit kommunalen Gebühren, Beitragen oder
Mehrbelastungen belegt werden.

Diese Bestimmung gilt für alle zu den Gcnossenschaftslastenbereits herangezogenen
Anlagen und Grundstücke,welche zu den veranlagten Bergwerken(ß 2 a) und zu den iu die
Bcitragsliste aufgenommenenUnternehmungen (§ 2 b) gehören,

§ 20.
Die Beitragsliste ist in den ersten fünf Jahren jährlich aufzustellen.
Die Geltungsdauer der späteren Veitragslisten ist durch Beschluß der Genosseuschafts-

versammlung zu regeln, die dabei feste, den Vorstand und den Berufungsausschuß bindende
Grundsätzefür die künftigenVeranlagungen aufstellenkann. Diese Beschlüsse der Genossenschafts-
vcrsammlungbedürfen der Genehmigungder Aufsichtsbehörde.

IV. Rechtsmittel gegen die Veranlagung; Berufungsausschuß.

8 21.
Gegen die Veranlagung steht den Genossen innerhalb 4 Wochen nach der Mitteilung

der Jahresbeiträge (8 16) die Berufung an den Berufungsausschußzu.
Die Verpflichtungzur Zahlung der Beitrage wird durch die Berufung nicht aufgehalten;

die Zurückerstcittungder auf die Berufung abgesetzten Beträge oder ihre Anrechnung auf den
nächstjährigenJahresbeitrag (8 18) erfolgt ohne Zinsen.

8 22.
Der Berufungsnusschußbesteht.-
1. aus einem von der Aufsichtsbehördeder Genossenschaftzu ernennenden Staats- oder

höheren Kommunulbeamten, der den Vorsitz führt und keinem der beteiligten Kreise
durch Wohnsitz, Grundbesitzoder Gewerbebetriebangehören darf;

2. aus einem von dem zuständigenOberbergamt zu bezeichnenden Mitgliede des Ober¬
bergamts;

3. aus einem von der Aufsichtsbehörde zu bestimmendenMeliorationsbaubeamten;
4. aus sechs von der Genosscnschaftsuersammlnngzu wählenden Mitgliedern, die nicht

Mitglieder des Vorstandes sein dürfen, und von denen drei beruflich dem Bergbau,
ein Mitglied beruflich der Genossengruppein 8 2 zu d und zwei Mitglieder den
Kreis- oder Gemeindevertretungenangehören müssen.

Für die unter 1 und 3 genannten Mitglieder hat die Aufsichtsbehörde,für das Mitglied
zu 2 das Oberbergamt einen oder mehrere Stellvertreter zu ernennen. Für jedes der unter 4
genannten Mitglieder ist von der Genossenschaftsversammlungein Stellvertreter zu wählen.
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8 23.
Der Berufungsausschuß entscheidetnicht nur über die Höhe der veranlagten Beiträge,

sondern auch, wenn die Zugehörigkeitzur Genossenschaft,insbesonderedie Verpflichtungzur Teil¬
nahme an den Lasten überhaupt streitig ist.

Gegen die Entscheidung des Berufungsausschussesist binnen 2 Wochen die Revision an
das Oberuerwaltuugsgerichtzulässig, sofern über die Frage der Verpflichtungzur Teilnahme an
den Genossenschaftslasten und über die Voraussetzungenzur Hcrauziehung zu den Genosscnschafts-
lastcn zu entscheidenist. Die übrigen Entscheidungendes Berufungsausschussesergchen unter
Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Die mit Gründen zu versehendenEntscheidungensind den Parteien zuzustellen.

8 24.
Die Sitzungen des Bcrufungsausschusscsfinden am Sitze der Genossenschaft statt. Auf

Beschlußdes Bcrufungsausschusscstaun eine Sitzung au einen: anderen Orte abgehalten werden.
Die Sitzungen sind öffentlich.
Den Geschäftsgang und das Verfahren des Bcrufungsausschusscshat der zuständige

Minister uuter Berücksichtigung der Vorschriften dieses Gesetzes uud der Satzung durch eine von
chm zu erlassendeOrdnung zu regeln.

s 25.
Die Kosten der Veranlagung trägt die Genossenschaft. Sie hat auch die Kosten der

Berufung und der Revision zu tragen, wenn diese begründet war, im nudercn Falle können die
Kosten des Bcrnfungs- und Revisionsverfahrensganz oder teilweise dem Beschwerdeführerauferlegt
werden. Für die Einziehung der Kosten gelten die über die Einziehung der Beiträge erlassenen
Vorschriften.

V. Zusichtsrecht des Staates.

8 26.
Die Genossenschaftist der Aufsicht des Staates unterworfen. Die Aufsicht wird von

dem zuständigenRegicrungs-Präsidcnten ausgeübt.
Die Aufsicht ist darauf beschrankt,daß die Angelegenheitender Genossenschaft in Ueber¬

einstimmungmit den Gesetzen und der Satzung verwaltet werde». Die Aufsichtsbehörde entscheidet
>nsbesondereauch über das Bedürfnis zur Aendcruug uud Ergänzung des Planes sowie zur
weiteren Ausführung von Teilstrecken (§ 1 Abs. 2).

s 27.
Wem: die Genossenschaftes unterläßt oder verweigert, die ihr gcsctz- oder satzuugsmäßig

obliegendenLeistungen und Ausgaben in den Haushaltsplan aufzunehmenoder außerordentlichzu
genehmigen,so kann die Aufsichtsbehördeuuter Anführung der Gründe die Aufuahmc in den
Haushaltsplan verfügen oder die außerordentlicheAusgabe feststellen.

Gegen diese Verfügung oder Feststellung steht dem Vorstande innerhalb 4 Woche»nach
bei Zustellung die Klage bei::: Oberuerwaltungsgcrichtzu.

§ 28.
Zur Aufnahme von Anleihen bedarf die Genossenschaft der Genehmigung der Auf¬

sichtsbehörde.
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VI. Auflösung der Oenossenschaft.
8 29.

Die Genossenschaft kann die Auflösungbeschließen.
Der Auflösungsbeschlußerfordert zu seiner Gültigkeit eine Mehrheit von zwei Dritteln

der sämtlichenStimmberechtigtenund KöniglicheGenehmigung. Ist die erste zur Beschlußfassung
über die Auflösung einberufene Genosfenschaftsveisammlungnicht beschlußfähig,so entscheidet die
zweite mit mindestens cinmonatlichemZwischenraumzu berufendeVersammlung mit zwei Dritteln
Mehrheit der erschienenen Abgeordneten.

Die Auflösung tritt in Kraft, sobald die Genehmigungsurkundedem Vorstande der
Genossenschaft zugestelltist.

Im übrigen finden auf die Auflösung und die Abwickelungder laufenden Geschäfteder
Genossenschaft die für die öffentlichenGenossenschaften gegebenenVorschriften des Wassergenossen-
schaftsgesetzesvom 1. April 1879 (Ges.-Smnml. S. 297) entsprechende Anwendung.

VII. Mebergangsvestimmungen; erste Onossenschaflsversammlung
und vorläufiger Uorstand.

8 30.
Die erste Genossenschaftsvcrsammlungwird nach Vorschrift der §8 31 und 32 gebildet.

Außer den Abgeordnetender in § 2 genannten Genossensind auch die Landräte der Kreise Moers,
Geldern und Eleve Mitglieder der ersten Genosseuschastsversammlung.

Sie wird vom Vorstande des Vereins zur Aufstellungeines Entwässerungsplanes für das
linksniederrheinische Industriegebiet einberufen und vom Vorsitzendendes Vereins geleitet. Sollte
der Verein sich vorher aufgelöst haben, so wird die erste Genossenschaftsversammlnngvon der
Aufsichtsbehördeeinberufen und bis nach der Wahl des vorläufigen Vorstandes (Absatz 3)
von ihr geleitet.

Diese Versammluug wählt einen vorläufigen Vorstand und beschließt sodann unter Leitung
des Vorsitzenden dieses Vorstandes, der ebenso wie sein Stellvertreter vom Vorstand zu wählen
ist, die Satzung.

Die erste Genossenschaftsversammlung ist beschlußfähig,wenn mindestens zwei Drittel der
Abgeordneten anwesendsind. Ist dies nicht der Fall, so ist eine neue Versammlung einzuberufen,
die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenenbeschlußfähig ist.

Die Beschlußfassungund die Wahlen in der ersten Genossenschaftsversammlungerfolgen
nach Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheitgibt der Vorsitzende den Ausschlag.

8 31.
Für die erste Genossenschaftsversammlungentfällt auf jeden Vergwerkseigentümermit

einem Besitze von wenigstens10 Normalgrubenfeldern— ein Normalgrubenfeldgleich 2 200 000 gw
— ein Abgeordneter, der Besitz von je weiteren 10 Grubenfeldern berechtigtzur Entsendung eines
weiteren Abgeordneten. Sollten sich auf verschiedeneMineralien verlieheneGrubenfelder überdecken,
so ist die Zahl der Abgeordneten ohne Berücksichtigung der Ueberdcckungen nur nach dem Gesamt¬
umfang der Felder an der Erdoberfläche zu bestimmen; die Abgeordneten sind, falls für die
Grubenfelder verschiedene Eigentümer in Frage kommen, auf die einzelnen Eigentümer der über¬
deckten Felder angemessen zu verteilen. Können diese Eigentümer sich nicht einigen, so entscheidet
die Genossenschaftsversammlung endgültig.
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Die Bildung von Gruppen aus solchen Bergwerkseigentümcrn,die jeder für sich weniger
als 10 Normalgrubenfelder besitzen, ist zur Erreichung einer Vertretung zugelassen,

8 32.
Die Zahl der Abgeordnete», die von den in ß 2 unter d und o genannten Genossen-

MPPen in die eiste Genossenschaftsvcrsanunlungzu entsendensind, beträgt ein Drittel der Zahl
der Abgeordnetender Bergwerkscigentümer,die nötigenfalls für die Berechnungder Abgcordneten-
zahl der im § 2 unter r, und o genannten Gruppen soweit zu erhöhen ist, daß sich eine durch 3
teilbare Zahl ergibt.

Die Unterverteilung dieser Abgeordnetenerfolgt in der Weise, daß im Verhältnis des ans
den beteiligtenKreisen zum Gebiete des Bauplanes gehörigenFlächeninhalts die Zahl der auf die
einzelnen Kreise entfallenden Abgeordneten bestimmt wird. Die Wahl der Abgeordneten ist von
den Kreistagen vorzunehmen,die dabei die Interessen der in ß 2 zu b. genannten Genossengruppc
zu wahren haben.

s 33.
Bis zur Wahl des Vorstandes durch die erste ordentlicheGenossenschaftsversamnilung

(letzter Absatz) vertritt der vorläufige Vorstand die Genossenschaft,führt die Geschäfte und stellt
eme Beitragsliste auf, welche die zum ersten Male von den Genossen zu zahlendenBeiträge cuthält.

Auf Grund dieser Veranlagung wird eine neue Geuosscnschaftsversammlungeinberufen,zu
welcher die Abgeordnetenvon den Genossennach Maßgabe ihres Jahresbeitrages entsendet werden,
wenn dieser die in der Satzung festgesetzteEinheit oder ein Vielfachesdavon erreicht (§ 8). Die
Landräte der Kreise Moers, Geldern und Eleve sind auch Mitglieder dieser Geuossenschaftsversammlung.

Diese Versammlung hat lediglich die Wahl der im § 22 Abs, 1 Ziffer 4 und Abs. 2
bezeichneten Mitglieder des Bcrufungsausschusscsvorzunehmen.

Nachdem der Bcrufuugscmsschußüber die gegen die Veranlagung eingelegtenBerufungen
entschieden hat, wird uuter Zugrundelegung der rechtskräftigfestgestellten Jahresbeiträge und nach
8 8 und 9 erstmalig diejenige Genosscnschaftsversammlung berufen, die alle in diesem Gesetz und
der Satzung für die Genossenschaftsversammlung vorgesehenen Befugnissehat.

s 34.
Sämtliche die Gründung der Genossenschaft betreffenden, insbesondere auch die vor den

Gerichtenund anderen Behörden vorzunehmendenVerhandlungen und Geschäfte sind gebührcn-
und stenipclfrei.

s 35.
Diejenigen Mittel, die von dem Verein zur Aufstellung eines Entwässerungsplanes für

das linksrheinische Industriegebiet zur Vorbereitung des Entwurfs und seiner Ausführung bis zur
Duldungder nach diesem Gesetz ins Leben tretenden Genossenschaft zweckinäßigcrwcise aufgewandt
nnd, werden als Genosscnschaftslastenangeschen und sind den Bergwerkseigentümcrn,welche dic
«nsten aufgebrachthaben, aus der Gcuosfeuschaftskasse zu ersetzen. Streitigkeiten entscheidet unter
Ausschluß des Rechtswegesdie Aufsichtsbehörde.

Erläuterungen.
I. Gebietsgrenzen.

Das im RegierungsbezirkDüsseldorf gelegene und zu entwässerndeGebiet in der liuks-
tMnischenTiefebene ist im Osten und Westen von dem Rhcinstrome und der holländischen Grenze,

60»
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im Süden durch einen Linienzugrund über die OrtschaftenHohenbudberg,Hüls, Aldekcrk, Geldern
und im Norden durch einen solchen über Wemb, Weeze, Calcar bis Warbt begrenzt. Innerhalb
dieses Gebietes liegen Teile von 5 Kreisen und zwar:

1. der Kreis Moers......mit rund 520 ykm
2. „ „ Geldern ......., „256 „
3. „ ., Cleve ........, „ 63 „
4. „ „ Kempen ......„ „ 16 „
5. „ „ Crefeld'Land .... „ „

Sa. 860 ykm

II. Ontwüsserungsplan.

Nach den angestellten Untersuchungen ist eine Entwässernngsmöglichkeit durch Hauptvorflut-
gräbcn, die entweder zum Rheinstrome, durch die Niers zur Maas oder direkt zur Maas führen,
gegeben. Da die Maas wegen ihres dreimal flacherenGefälles als das des Rheinstromes an der
Grenze des Interessengebietes mit den: Hochwasserrund 8,50 in tiefer als der Rheinstrom liegt,
so würde man zur Maas hin mit natürlichemGefalle und zum Rhcinstrom nur vermittelst Pump¬
werken entwässern können. In die Hauptvorfluter würden dem Bedürfnis entsprechend Nebenvurflutcr
einmünden,deren Lage in der Oertlichkeitteilweise schon gegeben ist. Die Lage der Hanptvurfluter
selbst ergibt sich durchweg nach den vorhandenentiefsten Stellen in den Bachtäleru.

Obwohl zunächst nur eine Teilstrecke des Hnuptentwässerungsgrabeus,etwa vou Repelm
bis Nheinberg, und seine Zubringer ausgeführt werden sollen, so ist doch schon jetzt die Vereinigung
der Interessenten des gesamten Entwäsferuugsgebieteszu einer Genossenschaftnotwendig. Nur
durch einen großzügigen, einheitliche und gemeinschaftlichen Gntwäfferungsplan für das ganze
Gebiet wird die rechtzeitige Vorbeugung von großen Mißständen ermöglicht, wie sie im rechts¬
rheinischen Emscherentwässeruugsgebicte bei Erlaß des Emschergenossenschaftsgesctzesschon eingetreten
waren. Der Bergbau kaun plötzlich an irgend einer Stelle des Gebiets einsetzen nnd damit auch
die Entwickelungder betreffendenGemeinde beginnen: Dann muß die Möglichkeitfofurtigcu Ein¬
schreitens und der Herstellung der genossenschaftlichenAnlagen gegeben fein. Die wirtschaftliche
Durchführung des vorliegenden Entwäsferungsunternehmcusfür das ebenbezeichuetc Gebiet erfordert,
daß ein einheitlicherBauplan vorliegt, und für diefen in seinem ganzen Umfange, ohne Rücksicht
auf die zeitliche Ausführuug der einzelnen Teile, von vornherein ein Rechtsträger gegeben 'st-
Dazu kommt, daß, sobald nur irgendwiedie Ausführuug einer Strecke in abfehbarer Zeit voraus-
zufehcn ist, zur Vermeidung des Empurfchnellensder Vodenpreiseder Gruuderwerb sofort getätigt
werden kann, und daß deshalb die Beteiligten nicht erst noch zufammeuzu bringen sind.

Bevor die Haus- und Industrieabwässcr dem Hauptentwässerungsgrabcnzugeführtwerden,
habcu sie eine Kläranlage zu durchlaufen,fo daß nur gereinigtes Wasser zum Abfluß gelangt.

III. Allgemeine Getändeangaben.

»,) Nieoeruug.
Das in Frage kommende Gebiet ist im allgemeinen eine in der Längsrichtung vou Süd-

ostcn „ach Nordwcstenhin abfallendeNiederung, die sich bei Undingen etwa 30 m über Nornml-
Nnll erhebt und sich bis Calcar hinzieht. Das absolute Gefalle beträgt in dieser etwa 50 wn
langen Strecke rund 15 m.
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d) Höhenzügc.

Diese Ebene ist mehrfach durch Hügelketten unterbrochen, deren Gipfel zuweilen Höhen
bis 100 m über N, N. erreichen; sie bilden teilweife die natürliche Wasserscheidezwischen Rhein
und Maas und teilen das Gelände in ein östliches Zuflußgcbiet für den Nheiustrom und in ein
westliches für die Maas. Die Fläche der Höhenzügcbeträgt 160 <^m.

«) Hauptabflüsse.
Die beide« Hcmptflüssc,welche die Abflüsse des fraglichenGebiets aufnehmen,sind der

Rhein und die Maas, die sich in nordwestlicherRichtung hinziehen. Aus dem verhältnismäßig
geringenGefalle dieser beiden Flüsse ergeben sich für das von ihnen eingeschlosseneFlachland
wenig günstige Vorflutverhältnisse, welche uoch dadurch verschlechtert werden, daß fast alle Neben-
wafferläufevon der in den Urstromtälern gegebenen stark rechtwinkligen Lage zum Mündungsgebiet
abweichen,durch die schwachgeneigteEbene in ihrem Laufe gehemmt, und sich fast parallel zum
Mündungsfliissehinziehen.

ä) Ncbenzuflttsfe.

Als größte Ncbeuzuflüsse kommen in der Rhcinniedenmg der Mörsbach und in der Maas-
Niederung die Niers in Betracht. Beide nehmen rechts- und linksseitig Zuleiter in solch erheblicher
Menge auf, — etwa 124 natürlicheWasserläufevon zusammen700 1«n Länge, ohne Berücksichtigung
ber zahlreichen kleineren Kulturgraben — daß auf 1 ylcin rund 1 Km Nachläufe entfallen, woraus
zu erkennen ist, welche Mengen von Oberflächenwasserabgeführt werden müssen,

o) Wasserscheiden und Niederschlagsgebiete.

Die Hauptwasserschcidezwischen Rhein und Maas zeigt nicht immer den ausgeprägte»
"Malter eiuer Trennung der beiden Flußgebiete. An mehrerenStellen, und so besonderszwischen
"er Hohen- uud Großen-Ley-Niederungin einem früheren Urstromtale, greifen die Abflußrichtuugeu
ber Nachläufe derart ineinander, daß eine genaue Festlegung der Scheide schwer zu erkennen ist.

Das weiter begrenzte Nicderschlagsgebietfür die in Betracht kommende Entwässerungs-
slachc setzt sich aus 21 größercu in sich abgeschlossenen Teilniederungen zusammen und zwar 12
W Rhein- und 9 im Maaszuflußgebict mit zusammen 1700 <^Km Fläche.

l) Bodenbeschaffcnheit.

Die mittclhoch gelegenenFlächen weifen vorwiegend einen leichten, lehmigen, zum Teil
nut schlickhnltigem Sand vermischten, fruchtbarenAckerboden auf, welcher iu der Nähe der Gehöfte
"lt zu umfangreichenObst- und Gemüsegärten kultiviert ist. Andererseits schließensich an fast
"llcn Höfen größere eingefriedigteWeideplätzean. In den Niederungen, zumeist zu beiden Seiten
°er Vachlänfc, befinden sich ausgedehnte Wiesenflächenund dort, wo die Niederschläge leinen
"bfluß haben, umfangreiche fumpfigeBrüche; daneben, in den höher gelegenen Teilen, auch größere,
zusammenhängendeHcideflächcn, von denen einzelne bis 1900 Ii» groß sind und die in ihrer
^samten Fläche fast vollständig iu dem begrenztenEntwasscmngsgebietliegen.
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Anlaste 31.
(Dnicksnchc,!. Nr. 28.)

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Gewährung von Beihilfen zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes.

Die Lage der wcinbautreibcndcn Bevölkerungist, wenn auch nicht überall, so buch iü
einem großen Teil der in Betracht kommendenTeile der Provinz eine überaus traurige, teilweise
in dem Maße, daß eine Gesundung ohne die Bereitstellung öffentlicherMittel nicht mehr erhofft
werden kann. Der Grund hierfür liegt in den schlechten Ernten, den im Verhältnis zu den
Erzeugungskostcnaußerordentlichgeringen Weinpreisender letzten Jahre und nicht zum mindeste«
in dem überaus starkenAuftreten der Rebenschädlinge,insbesondere des Heu- und Sauerwurmes,
der im letzten Jahre an vielen Stellen die anfänglich guten Aussichtenvöllig zunichtegemacht hat.

Wenn von einer Hilfeleistung für die bedrängte Winzerbevölkerungdie Rede ist, so
kommt einmal in Betracht die Unterstützung der durch die Notlage in ihrem Nahrungsstande
bedrohten Winzer, dann aber auch die Förderung einer tatkräftigen Bekämpfung der Rebenscha'd-
linge. Diese Vorlage befaßt sich nur mit der an zweiter Stelle erwähnten Maßregel, der Schäd¬
lingsbekämpfung, nnd auch mit dieser nur hinsichtlich des Heu- und Sauerwurmes. Ob und
inwieweit eine Unterstützung der in Notstand geratenen Winzer zu erfolgen hat und in welcher
Weise, sowie darüber, ob der Provinzialverband sich an dieser Hilfeleistung beteiligen muß oder
ob das nicht Sache des Staates allein ist, darüber schweben zurzeit noch staatliche Ermittelungen
und Verhandlungen, über deren Ergebnis hier dienstlich noch nichts bekannt geworden ist. ^
wird diescrhalb auf die Verhandlungen im Abgeordnetenhausvom 21. Januar und 16. Februar
ds. Is. Bezug genommen. Es darf aber hier darauf hingewiesen werden, daß die Provinzial-
Fcncrvcrsicherungsanstaltder Rheinprovinz für solche in ihrem Nahruugsstand bedrohten Winzer,
welche bei ihr versichert sind — auf andere darf ihre Hilfe sich satznngsgemäßnicht erstrecken -""
einen Betrag von fünfzigtansendMark zur Verfügung gestellt hat.

Was nun die Rebenschädlingcangeht, so kommen hier neben der Reblaus, deren Be¬
kämpfungja reichsgcsetzlichgeregelt ist und deshalb hier ausscheidet, namentlich die beiden Pi^"
krankhcitcn,Pcronospera und Oidium, und von den tierischen Schädlingen besonders der Heu- und
Sauerwurm in Betracht. Gegen die beiden Pilzkrankheiten,die ja auch erheblichen Schaden anrichte«,
haben wir in der Bordclaiser Brühe und der SchwcfelbcstäubungMittel, die in richtigerWeise und
zur rechten Zeit angewendet,in den meisten Fällen sichern Erfolg gewähren. Es geschieht auch seitens
der Provinzinl-Wein-und Obstbauschulen und der Wcinbauwandcrlchrerder zuständigen Verwaltungs¬
behördenalles Mögliche,um die Winzer auf die rechtzeitige Anwendung dieser Mittel hinzuweisen-
Sehr viel schwieriger liegen die Verhältnissehinsichtlich des Heu- und Sauerwurmes. Er ist ein über-
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aus gefährlicher Schädling, gegen den bis jetzt ein wirksames Mittel wie gegen die Pilzkrcmkheitcn
noch nicht gefundenist. Eine sehr große Zahl von chemischenMitteln sind au der Königlichen Lehr¬
anstalt in Geisenheimund an den Weinbcmschnlen der Provinz in gründlicher Weise versucht worden,
ohne daß bis jetzt ein auch nur einigermaßenbefriedigenderErfolg erzielt worden wäre. Selbst«
verständlich werden diese Versuche fortgesetzt,es ist aber nicht angängig, ihren Erfolg abzuwarten,
da sonst bei dem außerordentlichstarken Auftreten des Schädlings der gesamteWeinbau zugrunde
M gehen droht. Die allgemeine Meinung geht dahin, daß ein Erfolg zurzeit nur von der
mechanischen Bekämpfung, die sich in die Winter- uud Sommeibetampfung teilt, zu erhoffenist.
Zu ihrem Verständnis sei kurz auf die Biologie des Heu- und Sauerwurms hingewiesen: Er
entsteht aus der Winterpnppe, aus der sich im Frühjahr, ehe die Geschcinc am Weinstock hervor¬
treten, die Motte entwickelt. Diese legt ihre Eier in großer Anzahl in die Gescheinc und aus den
Nern entstehen dann kleine Würmer, welche die aus den Gescheincngebildeten Blutenknospen
zerstören. Damit ist aber die verderblicheWirksamkeitdes Schädlings noch nicht erledigt, denn
die Würmer verpuppen sich alsbald wieder, uud aus deu Puppen entwickeln sich wieder zahlreiche
Motten, die also alle der einen Winterpuppe ihre Entstehung verdanken. Die Motten legen nun
wieder Eier und aus ihnen entwickelt sich die zweite Generation, wiederum Würmer, die Scmcr-
wünner, welche in die Beeren sich einbohrennnd diese uubrcmchbar machen. Aus dieser Entstchungs-
geschichte ergibt sich die ungeheuere Vermehrung des Schädlings. Sie zeigt aber auch, welchen
"ang die mechanische Bekämpfung zu nehmen hat. Die Wintcrbekämpsunghat die Vernichtung
"er Winterpuppe zum Ziel. Hierzu gilt es vor allem den Würmern die Schlupfwinkelzn entziehen;
dahin gehört das Abbürsten der Rinde an den Stämmen und Schenkeln der Weinstöcke, das sorg-
l^llgc Zugraben der Weinberge, soweit möglich, das Verkitten der Risse und Spalten in den
pfählen, soweit nicht eiserne Pfahle verwendet worden, das Loslösen der Stroh- und Weidenbänder,
"vn besonderer Bedeutung ist das sorgfältigeAufsuchen uud Vernichtender Puppeu an den Pfählen
und an sonstige Stellen und schließlich eiu frühzeitiger und sauberer Schnitt. Selbstverständlich
sind alle Abfälle an Holz, Bändern, Blättern usw. aus dem Weinberg zu entfernen und zu
vernichten. Wenn man bedenkt,daß aus einer Winterpuppe eiue große Zahl von Sciuerwürmern
^steht, wird mau zugeben müsse»,daß ihre zielbewußteDurchführung von größter Bedeutung ist.
^s wird ihr aber kaum je gelingen, alle Winterpuppen zu vernichten,zumal die Vermehrung auch
außerhalb des Weiubergs vor sich geht, uud deshalb ist auch die Sommerbetampfung nötig. Sie
bezweckt zunächst den Fang uud die Vernichtung der Motten. Dies geschiehtdurch Klebefächer,
Aufhängen von Gefäßen, die mit Zuckerwasseroder dergl. gefüllt sind oder von Fanglampen,
^ann kommt in Betracht das Absuche» der Heuwürmer aus den Gcscheinen,eine sehr schwierige
arbeit und ganz besonders das Ausbrcchender sauerfaulen Beeren, in denen sich der Sauerwurm
befindet. Daß neben diesen Arbeiten die Pflege der natürlichen Feinde des Heu- uud Sauer-
wurmes so besonders der Meisen, der Schlupfwespe usw. von Bedeutung ist, sei der Vollständig-
Mi wegen erwähnt; es ist aber zu bemerken, daß hierbei das zur Bekämpfung der Pilzkrankheit
notwendigeSpritzen und Schwefeln sehr hinderlichist. Allen vorerwähnten Arbeiten muß selbst-
nständlich eiue praktische Belehrung der Winzerbevölkerungvorangehen.

., Aus der Betrachtung der Winter- und Sommerarbeiteu ergibt sich zweierlei: einmal, daß
U° den Winzern neben den Kosten für Beschaffungder Instrumente, wie Drahtbürsten, Klebefächer
^ erhebliche Arbeit verursachen, die in vielen Fällen die Heranziehungfremder Kräfte erfordern

"d, und dann, daß sie nur vou Erfolg sein kann, wenn sie nicht nnr von einzelnen,sondern von
e« Weinbcrgbesitzern ausgeführt werden.
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Diese Erwägungen führten dazu, daß den Winzern, die angesichts ihrer derzeitigen schwieligen
Lage zum großen Teil nicht in der Lage sind, die erforderlichen Aufwendungenaus eigenen Kräften
zu machen,Beihilfen gegeben werden müssen, aber nur dann, wenn eine einheitliche Durchführung
der Winter- und Sommerbekämpfuuggewährleistetist.

Die Königliche Staatsregierung ist bereit, Mittel zu gewähre». Sie will sich für die
Winlcrbekämpfnngan der Aufbringung einer Summe von 100 000 Mark mit einem Drittel
beteiligen, wenn die Provinz und die beteiligten Kreise gleichfalls je ein Drittel beitragen. Für die
Sommerbekämpfung soll sodann das Doppelte dieses Betrages in derselben Weise aufgebracht
weiden. Es ständen also für die Wintcrbckämpfung 100 000 Mark und für die Sommerbe¬
kämpfuug200 000 Mark zur Verfüguug, wozu die Provinz 33 333 Mark und 66 666 Mark oder
rund 100 000 Mark beizutragen hätte. Die Staatsregierung geht hierbei von der Erwägung aus,
daß es sich bei den Vekämpfungsarbeitennoch um einen Versuchhandelt. Voraussetzungfür die
Bewilligung von Beihilfen aus den gemeinsamen Fonds soll aber sein, daß die gemeinsameDurch¬
führung der Vekämpfungsarbeitendurch Beschlüsse der Gemeindeoder sonst geeigneter Korporationen
(Lokalcibtcilungenusw.) sichergestellt ist.

Unter dem Vorsitz des Herrn Ober-Präsidenten haben unter Beteiligungder Herrn Regie-
rungs-Präsidenten von Coblenz und Trier, der Herrn Landräte der am meisten interessiertenKreise
und von Sachverständigen aus den einzelnen Weinbaugebieten Beratungen stattgefunden, welche
das Ergebnis hatten, daß man sich, wenn auch vou verschiedenen Seiten die zur Verfügung
gestelltenMittel als zu gering bezeichnet wurden, auf den von der Staatsregierung eingenommenen
Standpunkt stellte. Zur Durchführung der Maßregeln wurde eine Kommissionbestellt, bestehend
aus dem Herrn Ober-Präsidenten, deu Herrn Regieruugs-Prästdeutenvon Coblenz uud Trier, dem
Hcrru Landeshauptmann und drei Sachverständigen. Diese Kommissionhat sich in einer Sitzung
am 13. Februar d. Is. dahin schlüssig gemacht, den bereitgestelltenBetrag den Kreisen zur Ver¬
fügung zu stellen und ihnen die Verwendung zu überlasse», dabei wird den einzelnen Kreisen
mitgeteilt, über welchenBetrag sie höchstens verfügen können. Voraussetzungfür die Anteilnahme
ist, daß mindestens 90"/« der Weinbcrgflächedes Gebietes, für welche die allgemeineBekämpfung
in Aussicht genommenist, an diese angeschlossen wird, und daß eine wirksame Kontrolle durchge-
führt wird. Bei Vorlage der Anträge auf Beihilfe soll angegeben werden, in welcher Weise in
den einzelnenGemeinden die allgemeine Bekämpfungdurchgeführt uud kontrolliert werden soll; die
Kommisston behält sich die Entscheidungdarüber, ob die vorgesehenenMaßregeln genügen, vor.
Die Staatsregierung hat diesen Beschlüssen zugestimmt.

Eine große Anzahl Gemeinden haben bereits mit der Winterbekämpfungbegonnen; für
die meisten war hierbei die bereits im Dezember vorigen Jahres eingeleiteteGinrichtung des
Kreises Kreuznach vorbildlich. Bei der Dringlichkeit der Sache, die Winterbekämpfung muß
bereits am 15. April beendet sein, hat der Landeshauptmann den Beitrag der Provinz für diese
zugesagt. Er war hierzu um so mehr in der Lage, als der erforderliche Betrag jedenfalls zum
größten Teil aus dem Etat 1910 bestritten werden kaun.

Nach Lage der vorstehend dargelegten Verhältnisse glaubt der Provinzialausschuß die
Beteiligung der Provinz an der vou der Königlichen Staatsregierung vorgeschlagenenAktion
empfehlenzu sollen. Angesichtsder hohen Bedeutung, welche der Weinbau in der Rheinprovinz
hat, und der großen Gefahr, die seinem Bestand droht, bedarf es dafür wohl keiner weiteren Be¬
gründung. Da es aber ferner nötig ist, daß die Aktion sofort einsetzt, wenn sie Erfolg haben soll,
scheint es auch richtig, den von der KöniglichenStaatsregierung gewiesenen Weg zu betreten, da bei
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weiteren Verhandlungen über die Art des Vorgehens und die Aufbringung und die Höhe der
bereitzustellenden Mittel, der richtigeZeitpunkt sicher verfehlt würde.

Zur Deckung des für die WinterbekämpfungerforderlichenBetrages von 33 333 Mark
knnn zunächst der Betrag von 30 000 Mark verwendet weiden, welcher im landwirtfchaftlichenEtat
für 1910 aus dem Beitrag der Provinz zum Westfonds dadurch unucrwendetbleibt, daß der Staat
seinen Beitrag um 30 000 Mark herabgesetzt hat. Die fehlenden 3333 Mark werden aus sonstigen
Ersparnissenoder Ueberschüssen des Jahres 1910 oder, wenn solche nicht vorhandeu sein werden,
aus dem Betriebsfonds zu decken sein. Für die 66 666 Mark für Sommerbekämpfungkonnte
Deckung im Haushaltsplan für 1911 nicht vorgesehenwerden, weil bei dessen Aufstellung ein
Antrag noch nicht vorlag. Dieser Betrag wird, wenn am Schlüsse des RechnungsjahresUebelschüsse
nicht vorhanden sind, gleichfalls dem Betriebsfonds zu entnehmensein.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Provinziallcmdtag wolle für die Bekämpfungdes Heu- und Sauerwurmcs den Betrag
von insgesamt 100 000 Mark zur Verfügung stellen und die Deckung des Betrages
in der in der Vorlage angegebenenWeise genehmigen,"

Düsseldorf, den 4. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

^Anlage 32.
(Drucksachen. Nr. 49.)

Bericht und Antrag
des Prouinzilllausschusses,

betreffend

die Bereitstellung von Provinzialmitteln zur Hebung der Winzernot.

Der Herr Ober-Präsident hat einen Erlaß des Herrn Landwirtschaftsministcrsund des
Herrn Finanzministers vom 3, März d. Is. mitgeteilt, nach welchem die Königliche Staats-
^gierung bereit ist, neben den für die Bekämpfung des Heu- und Sauerwurmes
bewilligten Mitteln Staatsgelder zur Erhaltung der Winzer in ihrem Erwerbs-

>',,
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und Nahrungsstande bereitzustellen. Als Gebiete, in denen sich die Willzerbevölkerung tat¬
sächlich in einer wirtschaftlichen Notlage befindet, werden in dem Erlaß bezeichnet,die Kreise Ahr-
weiler, Neuwicd, St. Guar und Kreuznach, außerdem der Siegkreis, bezüglichdessen aber noch
Feststellungenvorbehalten sind, ob dort die Unterstützungder Winzer erforderlichist. Die Staats-
regieruug will 100 000 Mark zur Gewährung von zinsfreien Darlehen an die Kreise zur
Verfügung stellen, wenn der Provinzialverband den gleichen Betrag zu den gleichen
Bedingungen bereitstellt. Die Bedinguugeu siud folgende:

1. Die Darlehen sollen 15 Jahre zinsfrei bleiben.
2. Die Kreise sollen die dargeliehenenBetrage nach Verlauf von 3 Freijahren vom Ende

des 4. Jahres an in 12 gleichen Jahresraten zurückzahlen,abzüglich, eines Betrages
von 15"/«, der ihnen schenkweise belassen wird.

Diese Verpflichtungen sollen die Kreise in der durch die Kreisordnung vorgeschriebenen
rechtsverbindlichen Form übernehmen.

Die Verteilung des Betrages, der sich im Falle der Zustimmung des Provinzialland-
tages auf 200 000 Mark belaufen würde, auf die einzelnen Kreise soll nach dem Erlaß dem Herrn
Ober-Präsidenten und die Verwendung innerhalb der Kreise der Entscheidungder Kreisvertretungen,
wenn nötig, im Einvernehmenmit dem Herrn Ober-Präsidenten, überlassenbleiben. Die Beihilfen
sollen lediglichnach der Vedürftigeit und Leistungsfähigkeitder Geschädigtenbemessen werden und
dazu dienen, um wirklich Bedürftigen die Fortführung des Betriebes zu erleichternund sie tunlichst
in ihrem früheren wirtschaftlichenStande zu erhalten. Die Beihilfen können in bar oder in
Naturalien gegeben werden.

Der Herr Ober-Präsident hat auf Grund dieses Erlasses ersucht, eine Beschlußfassung
des Pruvinziallandtages darüber herbeizuführen,ob der Provinzialverband bereit ist, den Betrag von
100 000 Mark in derselben Weise wie der Staat zur Verfügung zu stellen.

Der Pruvinzialausschuß beehrt sich hierzu folgendes zu berichten:
Es erscheint zwar zweifelhaft, ob die Kreife geneigt fein werden, die Darlehen aufzunehmen/

da sie durchweg an sich wenig finanzkräftig sind und gerade jetzt durch das Darniederliegen des
Weinbaues die Verhältnisse ungünstig beeinflußt werden. Dazu kommt, daß sie zu den Kosten der
Bekämpfung des Heu- und Sanerwurmes — siehe Drucksachen. Nr. 28 — auch ein Drittel
beitragen sollen. Andererseits ist es aber doch nicht ausgeschlossen, daß die Kreise in Fällen
besondererNot zu dem gebotenenMittel greifen.

Die finanzielle Belastung der Provinz würde im Falle der Zustimmung nicht besonders
groß sein. Die Sache wäre zweckmäßig so zu regeln, daß die Landesbank den Kreisen die Dar¬
lehen gibt und daß die Provinz außer dem Nachlaß von 15 °/« lediglich die Verzinsung der her¬
gegebenenGelder nnd den erforderlichenErsatz der Selbstkostender Landesbank gibt. Die Provinz
hätte höchstens, d. h. wenn der ganze Betrag von den Kreisen in Anspruch genommen würde,
zu tragen:

1. 15 °/u der Gesamtsummevon 100 000 Mark ........15 000 M
2. Kostenbeitrag für die Landesbank...........rnnd 1000 „
3. Jährlich 4 > Zinsen von 101000 Mark......... 4040 „
Die unter 1 und 2 genanntenBeträge könnten nnt 5°/<» und den ersparten Zinsen getilgt

werden. Dann wäre der ganze Betrag von 16 000 Mark in 15 Jahren abgezahlt, also innerhalb
derselben Zeit, in der die Kreise die Darlehen zurückzuzahlen haben. Das würde eine weitere jähr¬
liche Belastung von 800 Mark bedeuten, so daß also 15 Jahre lang 4840 Mark aufzubringen
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wären. Wenn eines der nächsten Jahre einen günstigenAbschlußbringen sollte, könnten anch die
16 000 Mark in einer Summe abgetragen werden, dann ermäßigte sich die jährliche Belastung auf
3400 Mark.

Die 4840 bezw. 3400 Mark würden in den Haushaltsplan einzustellen sein. Da das für
1911 nicht mehr möglichist, würden sie in diesem Jahre zunächst vorschußweise gezahlt werden;
Wenn sich Deckung im Laufe des Jahres aus Ersparnissen nicht findet, wäre im Jahre 1912 der
doppelteBetrag behufs Ausräumung des Vorschusses einzusetzen.

Da die KöuiglicheStaatsregieruug auch hier ihre Hilfe davon abhängig macht, daß die
Provinz den gleichen Betrag bereitstellt,wird man nicht umhiu können, die Belastung zu übernehmen.

Bei gleicher Beteiligung der Provinz erscheint es richtig, daß ihr bei der Verteilung der
Summe auf die einzelnenKreise und bei der Ueberwachungder Verwendunginnerhalb der Kreise
bas Recht der Mitwirkung eingeräumt wird. Die Verteilung und die Ueberwachungwird zweck¬
mäßig durch den Herru Ober-Präsidenten im Einvernehmen mit dem Provinzialausschußzu erfolgen haben.

Es sei noch darauf hingewiesen,daß der 38. Provinziallandtag im Jahre 1894 bei dem
infolge des Streu- und Futtermangels im Sommer 1893 entstandenenNotstand gleichfalls durch
Hergabe von Darlehen, deren Zinsen die Provinz zum Teil trug, helfend eingetreten ist.

Der Provinzialausschuß beehrt sich folgendenBeschlußvorzuschlagen:
„Provinziallandtag erklärt sich damit einverstanden,daß die Provinz durch Vermittlung
der Landesbank den in der Vorlage genanntenKreisen zusammen bis zum Gesamtbetrage
von 100 000 Mark Darlehen zum Zwecke der Erhaltnng bedürftiger Winzer im Haus¬
und Nahrungsstande gibt, und daß der Provinzialverband die Zinsen dieser Darlehen
sowie die Deckung von 15 °/° der Darlehnssumme übernimmt. Voraussetzungist hierbei
daß die Köuigliche Staatsregieruug den gleichenBetrag zu den gleichen Bedingungenzur
Verfügung stellt und der Provinzialuerwaltnng die Mitwirkung bei der Verteilung der
Gesamtsumme auf die einzelnen Kreise uud bei der Ueberwachungder Verwendung
innerhalb der Kreise eingeräumt wird,

Düsseldorf, den 10. März 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Neissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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